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Vorrede
zur ersten Ausgabe.

Witter mehreren guten *) Folgen , welche die Fran¬

zösische Revolution , mit so vielen unseligen vermischt,

für Teutschland schon unstreitig gehabt hat , und Hof-

*) Dev Schwachen wegen , die so gern einen jeden für ei¬
nen Jacobiner  halten , der nicht die Französische Revolution
in den tiefsten Abgrund verdammt , oder wohl gar «etwas Gu¬
tes in ihr findet , bemerke ich , wie cs unstreitig Felge dieser
Revolution ist , daß i ) mehrere Fürsten und Obrigkeiten jetzt
eine sparsamere oder auch zweckmäßigere  Oeconomie einzu¬
führen und das Beyspiel nachzuahmen suchen , das ihnen schon
lange ! ein K ö n i g von Preussen,  und so mancher teutsche
Fürst , vorzüglich her Herzog von Braun schweig , der
Fürstbischof von Würzburg und Bamberg , der Mark¬
graf von Baden , dieHerzoge von Sachsen - Weimar,
Coburg und Gotha , die Stadt Frankfurt  u ., s. w,
gegeben hatten . 2) Daß sie überhaupt jetzt den Werth ihrer
Unterthaucu mehr schätzen lernen und , aufmerksamer auf deren
Bedrückungen geworden sind ; daß besonders ; ) jetzt in man¬
chen Ländern , in welchen essonst wohl noch lange nicht gesche¬
hen seyn würde , Verfügungen wegen des Wildschadens ergaiw

)(
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fentlrch künftig noch mehr haben wird / glaube ich auch

die rechnen zu können , daß der Teutsche angcfangen

hat , sich mehr , als sonst , um seine vaterländische

Verfassung zu bekümmern . Das Beyspiel, - das ihm

Frankreich gab , war allerdings im Anfang blendend

und verführerisch . — Aber der Teutsche  laßt sich

nicht wie der Neufranke  sogleich hiureißen » Erst ^
prüft und untersucht , dann wählt er. Mit Begierde t

>sieng er also an , kleine Aufsätze in Zeitschriften zu ;

lesen, von denen er glaubte , daß sie ihn mit seiner i

vaterländischen Verfassung bekannt machen könnten.
'

Doch , wie übel -für ihn, ' daß der Eine nur ihre gute

Seite aufsuchte und alles in das vortheilhafteste Licht

zu stellen sich bemühte *) , der Andre aber blos ihre

gen sind ; daß 4) in andern , die Landstande, welche cs zu f
vergessen anfiengen , was sie seyn sollten , und auf eine höchst l
schändliche Art nur für sich , aber nicht für das Land so'rgrcn , s
ihrer Pflichten wieder eingedenk wurden ; Laß z ) hie und da
die Abgaben verhaltnißmaßigcr vertheilet , und besonders Key si
den jetzigen Kriegskosten die Last dem Bürger und Bauer nicht

'

allein aufgebürdet wird , — i

'ch Ich selbst gehörte in die Elaste der Lobredncr unserer i
Constitution — Man s. meine  Abhandlung : über dis j
Gürc der teutsche » Staatsverfassung;  in der Deut - s
scheu Monatsschrift vom Januar . 779z . — nicht als wenn ich ^
blind gegen das mancherlei- llebcl womit wir hin und wieder ^
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Mangel und Gebrechen zeigte , und alles oft mit zu

grellen Farben mahlte *) .

Was war also natürlicher , als daß er sich nach

einem Werke umsah , aus welchem er sich eine voll-

ständige Kenntlich des tcutschen Staatsrechts

verschaffen konnte . . Leider forschte er hiernach verge¬

bens . Entweder fand er bloße Compendien , die er —
l

noch in einer ihm unverständlichen Sprache mehrcn-

theils geschrieben , — ohne Erklärung nicht verstand,

oder so große Werke , daß er nicht daran denken

konnte , sie zu lesen , ja daß er sie auch wohl nicht

ohne Ekel hätte lesen können.

) ( 2

i» Deutschland zu kämpfen haben , gewesen wäre , sondern weil

ich wirklich glaubte , und noch immer lebhaft davon überzeugt

Lin , daß unsre Verfassung eine der vorzüglichsten ist , und daß

das Ucbel , das der Deutsche zum Theil erdulden muß , nicht.

Grundfehler  der Constitution selbst , sondern Folge ihrer

fehlerhaften Verwaltung und ihrer Nnk-und e ist.

ch Unter den Schriften dieser Art,  möchten wohl in dem

fürtreflichcn Aufsatz meines schätzbaren Freundes , des Hru.

von Florencourt  zu Braunschweig : Deutschland ist

keiu Utopien (in dessen vermischten .Aufsätzen , Altenbnrg

8 . ) die Farben am wenigsten zu stark aufgetragm scy » .
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Betrachtungen dieser Art brachten mich schon inr

vorigen Jahr zu dem Entschluß ein Werk scher das'

tentsche Staat § rccht zu schreiben , das gleich weit
von comxendiacischer Kurze , als einem ermüdenden
Detail entfernt,, einem reden , der nur etwas zu den

gebildetem Ständen gehörte , mit den Rechten und

Pflichten des teutfchen Reichs, , und her höchste»
malt in demselben , folglich auch ^

mit den Rechten und

Pflichten eines jeden teutfchen Reichsbürgers in Be¬
ziehung auf die höchste Gewalt im Staat bekannt
machen könnte ; also nicht grade ein Werk für den
Staats - und Geschäftsmann,, oder den Staatsrcchts-
gelchrten , wenn gleich auch diese vielleicht manches
aus einem andern Gesichtspunkt vorgestellt finden , als
der war , woraus sie die Sache bisher betrachteten,
sondern zum gemeinnützigen Gebrauch aller , wenigstens
der gebildetem Stande. >

So gern ich nun hiebey meinen eignen Gang g<2
gangen wäre und um desto unabhängiger zu scyn,
nach einem eignen Plan das Ganze bearbeitet hätte,
so glaubte ich doch noch einer großem Classc von Le¬
sern nützen zu können , wenn ich bei) meiner Ausfüh¬
rung ein System zum Grunds legte , nach welchem
auf dm mehrsten Universitäten das teutsche .Staats-
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recht gelehrt wird , weil alsdann das Buch zum aca-

dcnüschen Gebrauch noch bequemer werden würde,

ohne daß ich fürchten durste, dadurch meinen Haupt¬

zweck zu verfehlen. Welches Lehrbuch hätte ich hiezu

aber anders wählen können , als das des Herrn

Geheimen Justiz rath Pütter,  eines Mannes,

der in der Culturgcschichte des teutschcn Staatsrechts

Epoche macht. Fast auf allen teutschen Universitäten
/

wird nach demselben das Staatsrecht vsrgekragen und

ich selbst habe es seit cilf Jahren bey meinen Vorlesun¬

gen zum Grunde gelegt.

So entstand dies Buch , dessen Ersten Band

ich hier dem Publicum verlege , und dem noch jwey

andre bald Nachfolgen werden . Es kann also zugleich

als ein Commentar der luültuüonum Huris kublici

6srmamci des Herrn Geheimen Jusiizrath Pütter

betrachtet werden . Indessen war cs doch weder meine

erste , noch hauptsächlichste Absicht , einen solchen Com-

mcntar zu liefern . Das Polemischen , wodurch sich

der Commentator oft ein Ansehen zu geben glaubt,

habe ich sorgfältig zu vermeiden gesucht. War ich

einer andern Mcynung , als der Verfasser der Grund¬

sätze , die ich erläuterte, oder war ich es nur aus an¬

der » Gründen , so habe ich sie geäußert , ohne jene
X?
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Grundsätze oder Gründe zu bestreite». Hingegen ent¬
schloß ich mich , um - meiner Ausführung einen

'
noch

höhern Grad von Interesse zu geben , möglichst auf
solche Ereignisse Rücksicht zu nehmen , welche allge¬
mein bekannt sind und setzt vorzüglichere Aufmerksam¬
keit erregen ; ingleichen da , wo es sich Lhrm ließ,
die Lehren auf die erheblichsten Zeitblgebenhciten anzn-

. wenden . Eine mehrjährige Erfahrung hat mich gelehrt,
daß man eben hiedurch die Aufmerksamkeit am besten
gespannt erhalten kann.

Die Litteratur des Staatsrechts von dem Staats-
recht selbst gänzlich  zu trennen, schien mir nicht
rathsam zu seyn. Aber für hinlänglich halte ich es,
wenn der Leser oder Zuhörer mit einigen der neuesten
und besten Schriften bekannt gemacht wird. Mehrers
kann er aus der Pütterschen  Litteratur des teutschen
Staatsrechts und deren Fortsetzung von Hrn. Prof»
Klub er kennen lernen.

Ueberzcngung , Wahrheits - , Freyheits -- und Ge-

rcchtigkcitsliebe leitete übrigens meine Feder. Ich
glaube nicht , daß ich zu irgend einer der vielen publi-
cisiischen Sccten gezählt werden kann , man müßte
denn eine neue schaffen wollen , für die ich selbst,
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wenn man sie nicht etwa die kosmopolitische  nen¬
nen will , keinen rechten Namen weiß. Ich bin der
Meynung , daß das Ansehen des Kaisers und der
höchsten Reichsgerichte , die ich qls das Palladium der
teutschen bürgerlichen Freyheit verehre, nicht nur auf¬
recht ; erhalten werden müsse , sondern daß cs selbst
gut scyn würde, wenn dasselbe noch erhöhet würde;
aber ich bin deshalb kein Casarianer,  der dem
Kaiser Rechte bcylegt , die ihm nach den Grundge¬
setzen und unsrer ganzen Verfassung einmal nicht zuste-
hcn. Ohne Knrfürstenerianer  zu scyn , halte
ich mich überzeugt , daß die Kurfürsten in mchrern
Streitigkeiten mit den Fürsten das Recht auf ihrer
Seite haben ; aber auch , daß sie hie und da ihre
Rechte auf Kosten ihrer Mitstände zu weit auszudeh-
ncu suchen. — Daß ich keinHofpublicist  sey —
unstreitig die schädlichste Gattung von Menschen _
davon werden sich meine Leser hoffentlich bald über¬
zeugen ; aber ich bin auch kein bloßer Volkspubli-
cist. Mit eben der Wärme , womit ich das ' Unge¬
heuer , Despotismus  genannt , bestreite , verthei-
dige ich auch . die wahren Rechte der Fürsten und
Obrigkeiten . — Gottlob , daß ich in einem Lande
lebe , in welchem man seine Ucberzeugung mit - Frey-

X4



müthigkcit äussern darf , in welchem man nichts von

verbotenen Büchern weiß ; und in welchem Preßfrey-

heit herrscht ; wo die Rechte des Bürgers und Bauers

eben so warm verthcidigt werden dürfen , als die des

Fürsten , wo Gerechtigkeit und wahre bürgerliche Frey-

heit zu finden ist und wo man Despotismus und Hof-

publieisten nur dem Namen nach kennt!

Helmstädt,
im Septemb. 17s ; . D . Carl Friedrich Hab erlitt.



Vorrede
zur zweyten Ausgabe.

die beyden ersten Bände meines Handbuchs
des tcutschcn Staatsrechts,  ohnerachtct dcS
davon durch die berüchtigteGöbhardische  Buchhand-
lung in Bamberg veranstalteten diebischen Nachdrucks
vergriffen sind , so sah sich die rechtmäßige Verlags-
Handlung gerwthigt , eine neue Auflage davon zu veran¬

stalten . Es ist dieselbe wegen des engem und mehr in
einander gerückten Drucks der Bogenzahl nach zwar nicht
so stark?,

' als die vorige , allein eS wird doch eine nähe¬
re Vergleichung derselben , ergeben , daß sic nicht nur ver¬
schiedene Berichtigungen, sondern auch mehrere , wie ich
glaube , nicht unbedeutende Zusätze erhalten hat. Dagegen
sind jedoch einige Anmerkungen , die nur Bezug auf die Ge¬
schichte des Tags hatten,

' in dieser Ausgabe fortgclassen.
Ucbcr das , wie es vielleicht manchen scheinen moch¬

te , gewagte Unternehmen , stezt ein tentsches Staats¬

recht zu schreiben , oder von neuem aufzulegen , habe
ich mich bereits kn der Vorrede des vor einigen Mona¬
ten erschienenen dritten Bandes dieses Werks , wovon

wegen der gemachten starkem Auflage keine neue Ausga¬
be herauskommen wird , erklärt. Von des berühmte,!
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kinnäus Wecke Wer das teutsche Staatsrecht erschien

selbst in den dreißigjährigen Krieg , einige Jahre vor

dem westfälischen Frieden eine neue Ausgabe ,
' die

durch den Friedensschluß nicht Antiquität wurde , wenn

gleich Linnaus sich bald nachher genöthigt sah einen

Band  Zusatze zu liefern . Sollte auch ich Zusätze in

einiger Zeit liefern müssen , so werden sic doch wohl nur

die Capitel von den Granzcn des Reichs , dem Reichs¬

fürstenrath , den Reichsstädten und den Reichskrcisen

zum Vorwurf haben , und nur einige Bogen  betragen.

Die Verlagshandlung hat übrigens diese Ausgabe

durch ein allegorisches Titclkupfec zu zieren gesucht.

Ich habe dasselbe zwar bis jezt,  da ich dieses schreibe,

noch nicht gesehen , indessen zweifle ich nicht , daß die

angegebene Idee glücklich ausgeführt , und dem Ge¬

schmack des Hrn . Verlegers eben so wohl Ehre machen

wird , als der Geschicklichkeit des Künstlers . Schade

nur , daß dieser sich begnügen mußte , blos die N a¬

men der in der Cultur - Geschichte der Staatswisscn-

schäften Epoche machenden Männer , und nicht vielmehr

die Bildnisse von Conring , Moser , Pütter

und Schlözer  aufzustcllen.

Hclmstadt,
den 1 -i - April , 1797 . Eckrl .Hnehnck ) ÄaberllN.
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Einleitung.

§ . r.

^ -Enter allen Theilcn der positiven Jurisprudenz hat keine
einen ausgebreitetern Nutzen und verdient daher populär
bearbeitet zu werden , als das Staatsrecht  einer Na¬
tion . Um sich hievon zu überzeugen , darf man nur einen

Begriff vom Staatsrecht haben , nur wissen , daß man dar¬

unter die Lehre von den Rechten und Verbindlichkeiten der

höchsten Gewalt im Staate versteht . Kenne ich die Rechte

des Regenten , so kenne ich auch die Pflichten, die ich als

Bürger des Staats habe , und kenne ich die Verbindlich¬
keiten des Regenten, so kenne ich auch meine Rechte . —

Was kann nun wohl für jeden Staatsbürger , der nicht

Sclavensinn hat , wichtiger seyn , als seine Rechte und Ver¬

bindlichkeiten in Beziehung auf die höchste Gewalt , kennen

zu lernen ? Was wichtiger , als zu wissen , wie weit die

Rechte und die Gewalt des Regenten gehen ? Traurig ist es,
wenn er blvs weiß , daß einer oder mehrere das Recht ha«

Lest« Band, A
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Sen , ihm zu befehlen , und die Macht , ihren Befehlen
Respect zu verschaffen — wenn er dagegen aber nicht den

Ursprung  dieses Rechts und dieser Macht , noch weniger
die Gränzen  von beyden kennt ! Was ist die Folge von

dieser Unkunde ? — daß entweder der Türgergeneigc ist, jede
Handlung des Fürsten , als despotisch auszuschreyen , und

Unzufriedenheit , und Mißmuth zu verbreiten , oder daß die

Regenten , bey denen die Neigung unumschränkt zu herr¬
schen , wie bep allen Menschen , die nicht von der Mutter
Natur verwahrloßt sind , Erbsünde ist , immer weiter um

sich greifen , und es so nach und nach dahin bringen,
daß ihre Unterthanen aus frcyen Menschen , Sclaven wer¬
den , die sich geraume Zeit jede Unterdrückung gefallen las¬
sen , bis denn endlich das Maas voll ist , und solche Greuel¬
volle Srenrn sich ereignen , als wir in Frankreich erlebt ha¬
ben ! — Wer seine Rechte kennt , wird sie zu erhalten wis¬
sen , wer sie nicht kennt , gerälh in Gefahr sie zu verliehren.

Sollte eS aber auch rathsam  seyn , besonders in un¬

fern jetzigen  Zeiten , das Studium des positiven Staats-

rechrs populair zu machen ? — So kann nur der fragen,
der gern im Trüben fischen möchte . Ist die Constitution iM
Ganzen gut — ist sie zu Wolksglück  angepaßt — und
dies glaube ich *) von unsrer trutschen  Constitution —
so sehe ich nicht ein , wie es gefährlich werden könnte , die
Kemttmß derselben allgemeiner zu mache » . Einzelne Feh¬
ler mag sie immerhin haben , allein das sind doch keine solche
Fehler , di« eine Zerstöhrung des Gebäudes nöthig machten.

") S . m eine Abhandlung über die Güte der deutschen StaaSr,
Verfassung j in der deutschen Monatsschrift vom Januar
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Vielmehr können sie nach und nach gkvkssrrt Werden ; und
zu einer ' solchenReformation , nicht Revolution,
bahnt die genauere Kennkniß der Constitution den Weg.

Wenn man sich nun aber mir demStaats recht  be¬
schäftigen will , so ist es nörhig, sich vor allen Dingen einen
richtigen Begriff vom Staate  selbst zu bilden und den
Gründen derStaaten Entstehung  nachzufvrschen.

Ein Staat  besieht zwar aus mehrern in eine Gesell»
schaft getretenen Familien oder Gemeinden, aber bemohner-
achtet kann eine solche Gesellschaft noch nicht mit dem Na«
rnen eines Staats belegt werden , gesetzt auch, daß die Mit¬
glieder sich zur wechselseitigenVertheidigung , oder gar schon
zur Beförderung ihrer Glückseligkeit überhaupt, mit einan¬
der vereinigt haben ; denn noch ist die Gesellschaftgleich.
Ein Seaar aber ist eine ungleiche  Gesellschaft mehrerer
Familien oder Gemeinheiten, welche die Beförderung und
höchst möglichste Erreichung der äußern Glückseligkeit der
einzelnen Mitglieder und ihrer geistigen Vervollkommung
zum Zweck hat ; das heißt eine Gesellschaft, dir eine gemein¬
schaftliche Oberherrschaft über sich anerkennt, und sich die¬
ser , zu Erreichung jenes Zwecks unterwirft.

Diese Oberherrschaft , oder höchste Gewalt, welcher die

vorher freye und unabhängige Familien unterworfen sind,
macht das charakteristische Kennzeichen eines Staats aus
und unterscheidet denselben von einer bloßen Genossen,
oderVölkerschaft.  Einerlei) ist es hingegen , ob die höch-
sste Gewalt in den Händen eines einzigen , oder mehrerer
ist- In jenemZall hat derStaat einemonarchische,  in
diesem einerepublikanische  Verfassung, die wieder ent¬
wederaristokratisch,  oder demokratisch ist, je nachj

ZsL
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dem uur einige Familien oder Personen , oder aber alle

Bürger des Staats an der höchsten Gewalt Theil haben.

Menschen , die sich in Staaten begeben , unterwerfen

sich also einer Oberherrschaft , und opfern folglich einen Theil

ihrer natürlichen Freiheit , Gleichheit und Unab¬

hängigkeit  auf . Statt daß vorher alle an Rechten ein¬

ander gleich waren , und Niemand dem andern zu befehlen ^
hatte , tritt nun Ungleichheit ein , und es ist nunmehro eine

Obrigkeit da , deren Befehlen man Folge leisten muß , wenn

man nicht an Geld und Gut , Leib , Leben oder Ehre ge¬

straft werden will , und der man noch dazu einen Theil sei¬
nes mit Mühe und Schweiß erworbenen Verdienstes abge¬
ben muß ! — Waren die Menschen nicht Thoren , da sie

dieses Opfer brachten ? da sie Rechte aufopferten , die man

erst jetzt wieder schätzen lernt , und mit Gefahr seines Le¬
bens wieder zu erobern sucht?

Freylich möchte dies beym ersten Anblick so scheinen.
Es ist nicht zu läugnen , daß der natürliche Zustand außer¬
ordentlich viel Reize hat . Freyheit und Gleichheit
sind süßtönende Worte , die auch den minder Schwachen be¬
zaubern können , und immer mehrere hinrcissen werden , wenn
man auf eine das Ehrgefühl empörende Art die Irrenden
wieder auf den rechten Weg zu bringen sucht *) . Wie sehr

'

") Uebertriebene Strenge und besonders ausgesuchte
Strafen haben , wie die Geschichte aller Völker und aller Reli¬
gionen beweist , nie etwas gefruchtet , sondern nur Märtyrer ge¬
macht , und die ganz entgegen gesetzte Wirkung gehabt . Man
lasse dem Verrather oder Rebellen den Proceß machen,  und
ihm , wenn er es verdient , den Kopf Abschlägen, aber man trac-
tire ibn nicht mit Stocksch lägen,  die auch den Besten ver¬
derbe» , den hundert und aber hundert Iacohiner .nicht würden
verdorben , haben.
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muß es nicht unseren natürlichen Stolz schmeicheln , sein

eigner Herr , und Niemands Befehlen unterworfen zn seyn;

nur für sich und die seinigen arbeiten zu dürfen , und nicht

nöthig zu haben , einen Theil des sauer erworbenen Ver,

diensts an andre abgebsn zu müssen , damit diese oft nur

desto besser schwelgen und prassen können!

Aber auf der andern Seite hat dieser Zustand auch

wieder unendlich viele Nachtheile ; gewiß mehr , als er Vor¬

theile gewährt . Denn , sind gleich die Rechte der Men,

sehen im natürlichen Zustande sich einander gleich , so sind eS

doch nicht auch ihre Kräfte,  so wenig die der S ^ le , als

die des Körpers . Wie , wenn mein stärkerer  Nachbar

unter dem Vorwände , daß meine Minder mit Feuer und

Licht unvorsichtig umgehen , und es daher möglich wäre,

daß mein Haus abbrennte , und daß dadurch auch das seini-

ge angesteckt werden könnte , mir den besten Theil meines

Hauses nähme , oder mich gar ganz von Haus und Hof

jagte ! was wollte ich dagegen machen , und was hülfe eS

mir , wenn ich auch das vollkommenste Recht auf meiner

Seite hätte ? — Mein Nachbar ist ja stärker , als ich!

Soll ich mich mit andern verbinden ? Wer wird mir immer

Beistand leisten , und kann nicht mein Gegner auch Hülfe

finden ? — Dann entsteht ein lFamilienkrieg , und am

Ende verliere ich nicht bloß mein Haus , sondern sehe auch

wohl noch meine Kinder , Brüder und Verwandte ermordet

vor mir liegen.

So wie dies noch jetzt der Fall unter frsyen Völkern *)

sst , weil sie keinen gemeinschaftlichen Oberherrn haben , sy

Az
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Würbe es auch der Fall unter Menschen seyn , die völlig

frey und unabhängig leben wollten . Wo keine Gesetze sind,
und keine höchste Gewalt ist die für ihre Beobachtung sorgt,
da herrscht Anarchie  und da kann Niemand sicher und

ruhig leben . Immer aber ist Sicherheit des Ei¬

gen thumS , der Ehre und des Lebens das höchste
Gut des Menschen.  Gern opfert er also einen Theil

seiner Freyheit auf , gern giebt er einen Theil seines Ver¬

dienstes ab und erkennt eine höhere Gewalt über sich , um
nur jenes Glück in seiner ganzen Fülle zu genießen . Will
man ihm nun sein Eigenthum nehmen , so kann er Hülfe
und Deyfland von derjenigen höchsten Gewalt , der er und

seine Mitbürger unterworfen sind , nicht nur erwarten , son¬
dern rechtlich fordern . Denn Sicherheit und Ruhe zu ge-
pießen / ist dieBedingung,  unter welcher sich der Mensch
in eine Staatsverbindung eingelassen hat . Sie ist ein un¬

entbehrliches Mittel zu dem höher » Zweck , den , der Mensch
durch seinen Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft zu errei¬

chen sucht.

Ohne eine höchsteGewakt,  welche alle Mitglieder
über fich erkennen müssen , läßt sich also kein Staat geden¬
ken . Es muß daher , sobald mehrere Familien oder Völker¬
schaften in eine Staatsverbindung treten wollen , Vortrags¬
weise  die Regierungsform des Staats bestimmt , das Heist
festgesetzt werden , ob die höchste Gewalt Einem  oder
Mehreren  zvstehen , ob der Regent  ganz uneinge¬
schränkt  seyn , oder bey wichtigem Angelegenheiten die
Nation oder Repräsentanten derselben um Rath fragen soll.

In einem jeden Staate ist ein solcher Vertrag vorhanden,
aber freylich ist er nicht immer ausdrücklich  abgeschlossen,
oder schriftlich  aufgesttzr . Die Harivn kann auch still-
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schweigend ihre Einwilligung geben , indem sie denjmi-

gen als ihren Obern  anerkennt , der sich dazu aufwirft und

indem sie seinen Befehlen Folge leister . — Und so sind

auch wirklich fast alle Staaten , ohne daß ein besonderer

ausdrücklicher  Vertrag geschlossen worden wäre , ent¬

standen - Aber in der Folge , bey irgend einer Revolution

ist es dann geschehen , daß man die stillschweigenden

Verträge in ausdrückliche verwandelt , und das , was -etwa

bisher noch schwankend und ungewiß war,  genauer be¬

stimmt , auch wohl die Rechte der höchsten Gewalt , wie z . B.

in England durch die Cflsrta , und in Frankreich durch

die nun wieder vernichtete Constitution , eingeschränkt , oder

wie in Dännemark , Schweden und auf kurze Zeit in Poh¬

len , erweitert hat.

Alles , was nun aber durch dergleichen ausdrückliche

oder stillschweigende Verträge in Ansehung der Rechte der

höchsten Gewalt bestimmt ist , macht das positive und beson¬

dere öffentliche Recht des Staats (Staats recht)  ausr

folglich hat . rin jeder Staat sein eignes Staatsrechr,

H . s.
Ausserdem Hiebt es aber auch gewisse der höchsten Ge¬

walt eines jeden  Staats zukommende Rechte und Ver¬

bindlichkeiten , welche schon aus der Natur eines Staats

hergeleitet werde » können , vhue daß es dazu besonderer

Verträge bedarf . Der Inbegriff dieser aus dem Begriffe

eines Staats fließender Rechte und Verbindlichkeiten , macht

das allgemeine Staatsrecht *)  aus , dessen Kennt-

A4

*) S . Schlözers Meisterwerk unter dem Titelt All¬

gemeines Statsrecht und SkNsverfassungslehrc. Gottingen
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niß auch in dem positiven Staatsrecht einer jeden Nation
sehr nützlich und nothwendig ist . Cs hat zwar der ehmalige
Erlangische Nechlslehcer Gönnerin einer eignen , unter
den Titel : Oica iuris , publivi umvsrlslis *) erschienenen
Schrift dieser Wissenschaft allen Nutzen im positiven Staats-
recht absprechen wollen , allein er irrt sehr . Ueberhaupt
sollte billig das allgemeine  Staatsrecht die Basis  seyn,
worauf das Gebäude des positiven  aufgeführt wäre.
Dies sollte also nichts , als weitere Ausführung und nähere
Bestimmung von jenem seyn , und beyde sollten in der
schönsten Harmonie mit einander stehen . Aber nicht immer
ist dies der Fall . Nicht immer stimmt das positive Staats¬
recht mit dem allgemeinen überein . Bald hat nach jenem
die höchste Gewalt Rechte , welche sie nach diesem nicht hat,
weil sie nicht aus ihrer Bestimmung folgen . — Man den¬
ke doch nur an viele unserer Regalien . — Bald stehen ihr
nach jenem Rechte nicht zu , welche ihr nach diesem von
Rechtswegen gebühren . — Dies war vorzüglich der Fall
im Mittelalter . Der Gutsbesitzer  übte Rechte aus,
die nur den Regenten  gebührten , z . D . Gerichtbarkeit,
besonders peinliche , er ertheilte Conzeffionen , ja selbst Pri¬
vilegien . Zuweilen ist aber auch der Fall umgekehrt , in¬
dem der Regent nach dem positiven Staatsrechte Rechte hat,
welche ec nach dem allgemeinen nicht einmal haben sollte . —

Z . B . Veräusserung der Güter , von deren Einkünften dis

I79Z . in 8. , welches den ersten T .heil seiner Stäts Gelartheit
nach ihren Haupttheilen im Auszug und Zusammenhang aus¬
macht . Gebe doch der Himmel bald bessere Zeiten , damit wir
nicht » och langer der Vollendung dieses Werkes vergebens enft
gegen sehen müssen!

H Lrlangse 1742 . 4.
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gewöhnlichen Staatsbedürfnisse zu bestreiten sind . Alles

dies rührt daher , daß man ehemals allgemeines Staatsrecht

nicht kannte . Als man es kennen lernte , machte man nur

zur Erweiterung der Regenkenrechte davon Gebrauch . Es

ist unleugbar , daß unsere Regenten der Kultur desselben

viele Rechte verdanken . Es wäre nun aber auch wohl Zeit,

daß auch davon zum Nuz und Frommen der Bürger Ge¬

brauch gemacht würde . Endlich ist oft das positive Staats¬

recht unvollkommen und mangelhaft . So ist z . B . nur

selten darin bestimmt , was wegen Absetzung des Regen¬

ten , Niederlsgung der Negierung u . ß w . Rechtens sty.

Hieraus ergeben sich also folgende Regeln : i ) Alles,

was das positive Staatsrecht unentschieden

gelassen hat , ist nach Grundsätzen des allge¬

meinen Staatsrechts zu beurth -eilen.  Ferner

2 ) So oft die Grundgesetze eines Staats  dun¬

kel .oder zweifelhaft sind , so müssen sie den

Grundsätzen des allgemeinen Staatsrechts

gemäß erklärt werden *).

Hb es übrigens nicht immer mehr rathsam werde , das

positiveStaatSrechk nach demallgeminen zu accomywdirey?

Ob es nicht , wenn die Grundgesetze oder das Herkommen

dem allgemeinen Staalsrecht geradezu zuwider sind , sclbst

Pflicht der einzelnen Bürger , welche davon Vortheil ha¬

ben , sei) , sich eine Abänderung gefallen zu lassen , unglei¬

chen Pflicht der Regenten zur Abänderung die Hände zy
A ;

*) Eine weitere Ausführung und genauere Bestimmung
dieser Reges, : hgbe ich zu geben gesucht in dem Rcpert 0 riu gr
des teurschen S t g g ts - und L ehnrechts Bd . 4.
Recht . der Natur.
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Sieten , wenn nur sie für ihre Person einen scheinbaren *)
Vorthsil davon hatten ? sind Fragen , die ich jetzt nicht un¬

tersuchen will , da sie eigentlich nicht hieher gehören . —

Zn unserm Staatsrecht findet sich nun vieles , das aus Zei¬
ten stammt , in welchen man kaum wußte , ob Bauern auch
Menschen waren ? in welchen man nur den Gutsbesitzer und

nicht den Regenten k .. nnte . Entweder müssen unsre Für¬

sten jenes bleiben , oder wenn sie dieses , wie billig seyn
wollen , sich auch Negentenpflichren gefallen lassen , also z.
D . nicht in den Tag herein Schulden machen. Der Guts¬

besitzer mag i»ies thun , darunter leidet nur er und seine Fa¬
milie . Thut es aber der Regent , so leider auch das Land

darunter.

Gewiß ist es , daß man ohne Kenntniß des allgemei¬
nen Staatsrechls in dem besonder» Staatsrecht eben so
wenig weit kommen wirdals  sich überhaupt ohne Kennl-

niß des Naturecchts in irgend einem Theike der Jurispru¬
denz etwas gründliches erlernen läßt **) >

§ . z-

Jede große , freye und ewige Gesellschaft Heist ein
Volk,  und das Recht , welches Völker gegen einander za

*) Scheinbar ist in der Tbat nur der Vortheil des Regen¬
ten , der nicht zugleich Vortheil des Staats ist.

**) Man f. 5te§er iure nsmras iuris xüSIici xriiicigio.
b.ips. 1747 . 4 . und des Hrn . Prof . Günther  Abhandl . von
dem Wehrt des allgemeinen Staatsrechts ; in dem Leipziger Ma¬
gazin für Rechtsgelehrte , Bd . II . Es sind darin auch besonders
die Vorthcile , welche dir Staatsverbittdung gewährt , sehr gut
auseinander gesetzt . Vergl . Westphals  Erörterung der Fra¬
ge : wie fern dasjenige gelte , was einer von zwey Regicrungs-
eompctentcn während seines Besitzes im Lande vorgeriommiK
habe ? i» dessen  deutschen Staatsrecht.
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beobachten haben , wird das VS lkerrecht  genannt . Hier¬

aus ergiebt sich gleich der Unterschied zwischen Staats¬

und Völkerrecht.  Jenes betrachtet den Staat in sich

selbst , und lehre die Rechte und Verbindlichkeiten der höch-

sten Gewalt in Beziehung auf die Bürger des Staats ',

dieses hingegen setzt mehrere Staaken zum voraus , und

lehrt die Rechte , welche zwischen ihnen Statt finden.

Ein jedes Äolk ist aber als eine frsye Person zu be->

trachten , und har die Rechte , welche der Mensch im na¬

türlichen Zustande , ehe er sich in einen Staat begab , zu

geniesssn hatte . Der einzelne  Mensch opferst zwar einen

Theil seiner natürlichen Freyheit und Gleichheit auf , und

überträgt sie , indem er sich in einen Ataat bcgiebt , der

höchsten Gewalt im Staate , allein das Volk selbst , dir

Nation im ganzen  bleibt frey und unabhängig . Entsteht

daher Streit zwischen mehrern Völkern , so kann dieser nur

auf die Art entschieden werben , daß man die Grundsätze des

Naturrechts einzelner Menschen auf dieselben anwendet.

So wie sich zwey Menschen im Stande der Natur gegen ein¬

ander verhalten , so verhalten sich auch zwey Völker , Ruß¬

land und Frankreich , England und Spanien gegen einan¬

der . S » wenig sich in jenem Stande der eine Mensch,von

dem andern braucht Gesetze geben zu lassen , eben so wenig

braucht dieses Frankreich von einem andern Volke zu leide » .

Und England hat nicht nöthig Rußland einen Vorrang eiu-

zugestehen , denn so wie nach dem Naturrechr alle Menscheu

sich an Rechten einander gleich sind , eben so sind sich auch

nach dem Völkerrechte , alle Völker einander gleich . Aber,

so wie auch Menschen an Geistes - und  K 'örpsrkrästen oft

sehr von einander verschieden und sich ungleich '-sind , eben

sind cs auch Völker . Einen rechtlichen  Unterschied kann

dies jedoch nie bewürken.



Einleitung .
'iS

OS es ein allgemeines positives Völkerrecht
gebe ? ist sehr streitig - So viel ist gewiß , daß es keine po-
sttive Gesetze giebt , welche alle Völker verbinden , und baß
alio auch streng genommen die Frage verneint werden muß.
Eben so geht es auch einer Nation nichts an , was für Ge¬
bräuche andre Nationen unter sich beobachten , oder was

diese unter sich mit einander verabredet haben . Sv ist eS

z, B . noch nicht Völkerrechtens , daß im Kriege der unbc-

wafnete Landmann nicht feindselig behandelt werden darf,
wenn dies gleich zur Ehre der Menschheit in einem des,' neuem

Verträge *) verglichen ist.

Indessen pflegt man doch dasjenige Recht , welches

theils durch ausdrückliche Vertrage , theils durch das Her¬
kommen unter den gesitteten europäischen Völkern üblich ge¬
worden ist . positives,  oder besser practisches Euro¬

päisches Völkerrecht  zu nennen . Handelt eine Na¬
tion dagegen , so hat sie das Wledervergeltungsrecht zu er¬
warten , und zwar oft nicht blos von dem .Volke , das sie
dadurch besonders kränkt , sonder » auch wohl von andern

*) Zwischen Preussen und den amerikanischen Staaten.
*"

X Erst seit den Zeiten des berühmten ist diess
Wissenschaft gehörig cultivirt worden . Er brach in seinem Werks
sts jure belli ec pscis zuerst das Eis , und stellte Grundsätze auf,
die nachher vorzüglich von Sd»met in seinem iure u ? -
turas er gentium ( 1672 j^ nnd in diesem Jahrhundert vom Herrn
v. Vattel  im -Oroit äes Lens ( übersetzt ins teutsche vc-ir
S chu li n ) erweitert wurden . Bisher hak man

'
diese Werks

fast als den Coden des Völkerrechts betrachtet . Aber jetzt hält
man cs fast zu gleicher Zeit , in zwei) verschiedenen Welttheilcir
für hohe Zeit , sie zu vergessen. In dem Ausspruch des ober¬
sten Richter der Admiralität in London über das von den Eng¬
ländern den Franzosen wieder abgenommene Spanische Regi¬
ster Schiff St .

'
Jago Heist cs : man hake sich arrfGrotius be-

>v»>" .»>,. >
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Der Regel nach hat das Völkerrecht keine,Anwendung

in Verhältnissen und Streitigkeiten der Mitglieder eines

und desselben Staats , sondern nur alsdann , wenn mehrere

Staaten in wechselseitige Verhältnisse kommen . Indessen

machen doch von dieser Regel zusammengesetztes Staaten,

als die Schweiz , die Niederlande , und solche Staalskör-

per , als unser tcutscher ist , Ausnahmen . So hat z. B.

ein sedcr Neichsstand das Gesandrschaftsrccht . Streitigkei¬

ten , die hierüber entstehen , können aus dem Völkerrechte

beurcheilt werben , wovon der zwischen einigen fürstlichen

Lausern und dem Neichshosrarh über dir Versiegelung des

rufen , der von den Civilisten bisher wie die Bibel sey verehrt

worden ; a ! leiir cs se » hohe Acit ihn fahren zu  l a ft

s e n . Und in einem Schreiben des Bürger Geuet,  bevollmäch¬

tigten Ministers der französischen Republik bey den Amerikani¬

schen Freystaaten an den Staatssccretair Jcfferson  vom 27.

Oct . 1793 . sagt derselbe : . Ich erinnere mich nicht , was die

wurmstichigen Schriften  eines Grotius , Puffen-

dorf und Vattel  darüber sagen . Ich danke Gott , daß ich

vergessen habe , was diese Miethünge von Rechtsgelehrten über

die Rechte der Volker zu einer Zeit geschrieben habe », da sie al¬

le gefesselt waren.

Vom praetfischen  Völkerrecht sind die besten Schriften:

des Hrn . Hofr . von Martens  Einleitung in das positi¬

ve Europäische Völkerrecht auf Vertrage und Herkommen ge¬

gründet . Pottingen 1796 . 8 . Ingleichen des Hrn . Hofr . G ü n-

rher  Europäisches Völkerrecht , mit Anwendung auf die teut-

schcn Reichsstände . Altenb . 1787. f . 2 . LH . in 8 . Carl Heinr.

v . Römers  Völkerrecht der Teutsche », als Lehrbuch bearbeitet-

Halle 1789 . 8 . Mosers  Versuch des neuesten Europäischen Völ¬

kerrechts , Franks . LH . 1777 — 178« . in 8 . ist wie alle

Moscrschen Werke wegen der Menge brauchbarer Materialien,

die znan .hier .bepsammen findet , schätzbar. Man s. übrigens

des Hrn . von Kmpteda  Armatur . des Völkerrechts,

gensb , r/iis ' s.
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Nachlasses eines rekchsständischen Residenten entstandene
Streit zum Beweise dienen kann *) .

Wenn übrigens gleich vorhin gesagt worden , daß im
Staatsrechte nur die innern Verhältnisse eines Staats be-
krachtet würden , so wollen doch verschiedene , daß dieses
alSdann eine Ausnahme leide , wenn ein Staat beständi¬
ge und fortdauernde  Rechte und Verbindlichkeiten ge¬
gen einen andern Staat habe . In diesem Fäll müsse auch
dieser Rechte und Verbindlichkeiten in dem StaatSrecht bey-
der Völker Erwähnung geschehen , und es müsse also z . B.
von der Garantie des wcstplMschen Friedens , und der
Oberherrschaft Teutschlands über Italien in dem teulschm
Staatsrechte gehandelt werden . Andre halten dieses für
fehlerhaft , und verweisen dergleichen Materien in das prak¬
tische Völkerrecht . Zm Grunde kommt alles darauf an,
was man sich für einen Begriff vom Sraatsrechte bildet,
db man das Wort in seiner allgemeinen und weiten Bedeu¬
tung , oder in einem eingeschränkteren Sinn nimmt , wie
dieses aus dem folgenden Paragraph deutlicher werden wird -.

§ - 4 -

Die Geschäfte betreffen entweder das ganze Volk , we¬
nigstens dessen Repräsentanten , oder die einzeinrns Bürger,
vhue wertere Rücksicht auf den Staat selbst. Jene heißen
gemeinsame , öffentliche , Staats - , Volksge-
schäfte (kleZotia publica , pop«/r'ca ) und sind ent¬
weder innere  Staatsgeschästr ( affaires äomeüiHues » ne.
^otia publica iuris publici ) , oder äussere  Staatsgeschästr,

H Man s. die Herzog ! . Sächsische Necursschrift , das teichs-standische Gesandtschaftsrecht am kaiserl . Hose betreffend ; in
Reuß  Deductionäsamtnlung r u . r.
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l
. f affaires etran^eres , negotia xubliea iuris Zendium ) .
! Jene machen den Gegenstand des eigentlichen StaatL-

rechtS , diese hingegen de» des eigentlichen Völkerrechts aus.
. Beyde Gattungen sind aber Staatsgeschäfte und werden

den Privatsachen entgegen gesetzt , worunter man also alle

^ diejenigen versteht , welche einzelne Bürger betreffen , und

^
keine Rücksicht auf den Staat haben . Denn so bald dies

! letzte der Fall ist , sobald etwa selbst von den Rechten des
^ Staats die Frage dabcy entsteht , so Höven die Geschäfte auf

^ Privatgeschäfte zu sepn und werdenöffentliche;  mithin
gehören auch nur solche Rechte und Verbindlichkeiten der

! einzelnen Würger, welche weder das Staats - noch Völker»
recht betreffen , zum Privatrecht.  Hierunter begreift
man also die RechteundVerbindli chkeiteneinzel-
ner Bürger , so wohlunter sich , alsrnitauswärc
tigen , ohne : Rücksicht auf die Rechte des
Staats , odew der höchsten Gewalt.  Pnvarrechrr
würde es geben , wenn auch kern Staat vorhanden wäre,
aber Staarsrechr läßt sich nicht ohne Staat gedenken.

Ob übrigens in Staaten , welche auf monarchischen
Fuß regiert werben , die Privatverhältnisse des Regenten in
das Staats - oder Privatrecht gehören , ist streitig . So
viel ist gewiß , daß wenn wegen dieser Verhältnisse in den

Staatsgrundgesetzen etwas bestimmt ist , z . D . von dem

Witthum der Monarchin , von der Vormundschaft über den

minderjährigen König u . s. w . , alsdann auch davon in dem

Staatsrecht der Nation gehandelt werden müsse ; ausserdem
aber läßt stch dies nicht behaupten *).

*) Von dem Pr > vatfürstenrechte  selbst und was dar¬
unter zu verstehen sey , wird in der Folge gehandelt werden.
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Schon aus dem bisherigen ergi
'ebt sich der Begriff vom

Staatsrecht.  Man versteht im allgemeinen  bar«
unter denInbegriff der Rechte und Verbindlich¬
keiten , d ie e i n S t a a t u n d d e sse n h ö ch ste G ew a lt
entweder in Beziehung auf andre Staaten,
oder in Hinsicht aufdie Unterthanen hat ; in en¬
gerer Bedeutung aber die Lehre von den Rechten und Ver¬
bindlichkeiten der höchsten Gewalt im Staate.

Wie übrigens  StaatSrscht vonandern Wissenschaf¬
ten , deren Gegenstand ebenfalls der Staat ist , nament¬
lich derSraatsklugheit , der Staatskunst , Sta¬
tistik und Geographie verschieden sey , ergiebt sich aus
dem bisherigen gewissermaßen von selbst *) . Unlaugbar ist
es , Laß alle dies- Kenntnisse dem Publicisten eben so nütz¬
lich , als nöthig sind.

§ . 6.

Vorzüglich nöthig ist aber demtrutschen  Publicisten
die Kcnntniß der teutschen Neichsgeschichte,  weil er
durch diese die Veränderungen, welche der teutsche Reichs-
staat von Zeit zu Zeit erlitt , bisher seine heutige Verfassung
erhalten hat **) , kennen lernt. Ohne diese kann er durch¬

aus

Man s. davon Rettelbladt  von der Vermischung
des t. Staatsrechts , mit der t . Staatsgeschichte , Staatskennt-
niß und Staatsklugheit ; in seinen  Erörterungen Nr . i . und
Fischers  Lehrbegrif und Umfang der deutschen Staatswissen- .
schaft. Halle 178z . 8 .

Aeußerst schätzbar ist zu diesem Behuf des Hrn . G . I . R.
Putters  historische Entwickelung der heutigen StaatsVerfas¬
sung des teutsche» Reichs . Tettingen 1786 . f . LH . s . in z.



Einleitung. 17

aus keine sonbekliche Fortschritte im teutschett Slaatsrechc

Machen , denn in Teulschland ist keine Revolution vorge¬

gangen , wodurch sich die tcutsche Verfassung auf einmal ge¬
bildet hätte . Zahrchunderte sind vielmehr darüber verstri¬

chen , Und nur allmählig  hat sie ihre heutige Gestalt er¬

halten ^ Wohl uns , wenn sie ferner nur auf diese Art noch
vollkommener und besser wird!

UebrigenS ist große Vorsicht bey deM Studium des

keutschen StaarsrechkS erforderlich . Nirgends sind irrige

Sätze gefährlicher als hier - nirgends hat Man mehr auf

Hypothesen gebauet , als im Staatsrechr , und kaum giebt

es in der christlichen Kirche so viele Sectirer , als unter deN

Publicisten . Es war eine Zeit in Teutschland - da der aka¬

demische Gelehrte nur das lehren durfte - was in das Sy¬

stem seines HoftS paßte - und wo er nur immer von Rech¬

ten der Regenten , aber nicht auch von ihren Pflichten

reden durste . —- Gottlob , diese Zeit ist vorbey . Gebe der

Himmel , daß sie nie wieder komme , denn sonst möchte auch

Teulschland - Trotz seiner in mehrerer Rücksicht guten Ver¬

fassung , nicht vor einer gewaltsamen Revolution sicher seyn!

§ - 7 -

Eben aus dem vorhin bemerkten Grunds , öäß es un¬

ter den Publicisten so viele Sectirer gegeben hat , und lei¬

der noch immer giebt , ist aber auch in keinem Theile der

Jurisprudenz Littsratur  nZthiger , als im keutschen

Staatsrecht - Hier ist es nicht genug überhaupt zf. wissen¬

daß dieses oder jenes Buch gut und brauchbar fty , sondern

Man muß auch die individuelle Lage des Verfassers kennen,

Missen - ob er z . B . vor öder nach dem westphälischen Frie¬

den gelebt und geschrieben habe , ob er Katholik oder Prs-
Srstec L «nv . D
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testant , m Diensten des Kaisers , oder eines Reichsstandes

gewesen sey , u . s. w.

Bisher fehlte es an einem Werke , woraus man sich

biese Kenntnis hinlänglich verschaffen konnte , aber setzt hat

das Staatsrecht ein solches Werk antfzuweisen , dessen sich,

das einzige Völkerrecht ausgenommen , kein andrer Theil der

Jurisprudenz rühmen kann . Dies ist des Herrn Geh . IN.

PüttersLitteratrirdeS teutschen Staatsrechts,

welche aus drey Bänden besteht , und nunmehr vom Herrn

Hofrath Klüber  zu Erlangen unter dem Titel : Neue

Litteratür des teutschen Staatsrechts,  ergänzt

und fortgesetzt ist. Deyde Werke kann keiner , der sich mehr als

eine blos oberflächliche Kennen iß vom teutschen Skaatsrechk ver¬

schaffen will , oder im Staatsrecht zu arbeiten hat , entbehren.

Was nun aber die Kultur  des teutschen Staatsrechts

selbst betrist , so wurde in den älter » und Mittlern Zeiten

nicht daran gedacht . Damals herrschte überhaupt Bar-

-,'a rey und alle Wissenschaften wurden vernachlässigt . Ue-

öerdem galt Faustrecht,  oder das Recht des Stärkern.

Man glaubte zu allem berechtigt zu seyn , was man zu be»

hauptenMacht hatte . Wozu also damals rechtliche Aus¬

führungen,  um der Welt glaubend zu machen , daß

man Recht habe , denn daran zweifelte ja so Niemand , so

bald man nur Macht auf seiner Seite hatte **) . Erst m

den Streitigkeiten K . Ludwigs des Baiern mit dem päbstli»

») Wem es um eine genauere Kenntniß der Kulturgeschichte
des teutschen Staatsrechts zu thun ist , ziehe die angeführte
Pütrersche  Litteratür , woraus das folgende großtentheilS

genommen ist , zu Rathe.
* ) Noch sind wir zwar nicht in diese traurige Zeiten zu,

rückgesunken, aber, doch ist hiezu schon ein großer Schritt geK

schchen . — —
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chm Stuhl , in welchen es um nichts mehr und nichts weni¬

ger aalt , als um die Kaiserkrone , ergriffen einige Geistliche
die Feder , um aus Concilienschlüssen und den Schriften der
alten Kirchenväter die Rechte des Kaisers zu verkheidigen.
Daß ihre Ausführungen voller historischer Fehler sind , läßt
sich leicht erwarten , und eben dieses gilt auch von dem in
der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts geschriebenen Wer¬
ke des P eter von Andlo  sie impsrio Itomano.

Erst nach Errichtung des Landfriedens und des

Reichskammergerichts (149 ; . ) fieng man allmählig
an , das teutsche Staatsrecht zu cultiviren . Jetzt sollten
Gerechtsame , die vorher bloS mit dem Schwerin verfochten
waren , auch mit der Feder verfochten werden . Merkwür¬

dige Nechtsfälle , welche beym Kammergericht vorkamen,
gaben den Heyden Assessoren dieses Gerichts , Joachim
Mynsinger von Frundeck (Professor zu Freyburg
i ; z ; : dann Kammergerichtsbeyfitzer , 1548;  undenklich

Braunschweigischer Kanzler 155 ; . f 1588 - ) ; und An¬

dreas Gail (nachmals Reichshofrath und zuletzt Köllni-

scher Kanzler ) Veranlassung , ihre Bemerkungen darüber

aufznzeichnen , und diese unter den Titel : Observatio¬

nen  im Druck zu geben . Auch erläuterte Gail  noch ein¬

zelne in das Staatsrecht und den reichsgerichtlichsn Proceß

gehörige Materien , als vom Landfrieden und Arre¬

st e n . Alle diese Werke stehen noch jetzt in grossem Ansehen.

Ausserdem wurden nunmehr auch rechtliche Bedenken

eingehohlt , welche ihre Verfasser zuweilen zusammendrucken

ließen ; z . V . die LouMa vonHenning Goden.  Wit-

lenb . 1544.

Hierauf fieng man an , einzelne Materien des

teutschen Staatsrechts , als von der Landeshoheit , der Ge-

B 2
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richtsbarkeit , den Hoheitsrechten zu lbrarbeiten *) , üuch

schonErläuterungen  über das älteste teutsche Reichs-

grundgesetz , die goldne  Bulle - **) zu schreiben , nnd

endlich selbst das teutsche Stäatsrecht unter diesen Na¬

rr, e n abzuhandeln . Dies thar zuerstDominicas A r u-

ruäus,  Professor zu Jena , welcher in dm Jahren
IÜ2Z. einen Oiscuissum äs x»ä/ico heraus¬

gab . Ihm folgten bald mehrere , aber alle machten noch
einen zu starken Gebrauch vom Römischen Rechte , und al¬

len fehlte es an den nöthigen Dorkennmissen des allgemeinen
Stäatsrschts und der Geschichte, so wir an den Quellen
des Sragtsrechts selbst , das heißt an einer vollständigen
Sammlung der Gesetze , Staatshandlungmund Staats,

schuften»
§ . 8 -

Außerordentlich viel gewann daher dieCultur des Staats»

rechts , als nunmehr einige Männer dergleichen Sammlun¬

gen veranstalteten. Dies thaten vorzüglich Melchior
G 0! dast,  welcher mehrere Sammlungen von Reichsgrund-
gesetzen und andern öffentlichen Acten unter verschiedenen
Titeln — Friedrich Hortleder,  der mit vielem Fleiß
die bey Gelegenheit des Schmalkaldifchen Kriegs und M i-
chael Caspar Londvrp,  welcher , die im siebenzehnten
Jahrhundert erschienenenStaatsschriften sammelte und her,
ausgab . Hievon machte den ersten GebrauchJohann

I » Iiä» . jSueim äs iure rerrironi . krsneük. isdö . 7 »1>.
ä' ti«»,»eiste» äs iurisäicrione imperii Xomsni. llsnov . I6v8.
trtarL. KexL »»r äs - iurisäicrione . krsncost iLc>8 - Ke§n. srietr»»-
äs rsxsl 'idus . Nsrb . 1617.

6 e»/acd Oissert. sä priori XVIl . (lspic. 8.
Lsül . lürz . M>»r. « »meünr Oiss. sä -i . L . rudinx . rLij,.
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Llmnäus , ein Mann , der auf fernen Reisen auch die
Verfassung andrer Staaten kennen gelernt hatte , und der
von dem AnspachischenHofe, in dessen Diensten er als Rath
stand , in Reichs - und Kreissachen vielfältig war gebraucht
worden , folglich Erfahrung und practisch« Kenntnisse hatte.
Sein Werk äs fürs xMieo , welches er in dem I,
u. f. in vier Banden herausgab , und wozu er , nachdem
der westphälische Friede geschlossen war , noch Supplemente
lieferte , ließ die bisherigen weit hinter sich zurück ; aber
freylich hieng auch er noch zu sehr am römischen Rechte.

Nun traten aber zwey Männer auf , welche hie Fehler
zeigten , die mau bisher bcy der Behandlung des Staats,
rechts begangen hatte , und den Weg zu einer bessern Be¬
handlung bahnten . Dies waren Herrmann Conring
und Hpppolitusatzapide.  Conring war und blieb Pro¬
fessor in Helmstädt , ohnerachtet er die wichtigsten Posten
hätte erhalten können. Hat es je einen Polyhistor gege,
ben , so war er es . Seine größte Stärke hatte er aber in
der Geschichte, der Politik und dem Staatsrecht . Zwar
har er kein eignes Mer? über das Srasksrechr geliefert,
aber dagegen desto mehrere einzelne Materien bearbeitet«
und noch jetzt werden seine Schriften gejchäzt..

Mehr Stürmer als Conring , aber ihm an Kopf und
Kenntnissen nicht sehr ungleich war Hippoll ' ins,  oder ei¬

gentlich der unter diesem Namen lange Zeit verborgen ge¬
bliebene Königlich Schwedische Historiograph, Bogisisus
Philipp von Chemnitz.  Sein Büchelchen ckeratious
lmtus Imp. Rom . 6er,n. , welches im Z - rSuv. erschien,
ward bald der Katechismus der Fürsten und ihrer Rälhe
«nd hat dem kaiserlichen Hofe unendlich geschadet.

V Z
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Nun legten sich immer mehrere mit vielem Glück auf
das teutsche Staatsrecht , und es ist gewiß , daß das sieben- ,
zehnte Zahl hundert , besonders in der letzten Hälfte , trefli-
che Männer aufzuweisen hat , deren Schriften noch jetzt
nicht ohne Nutzen gebraucht werden können . Die vorzüg¬
lichsten unter ihnen waren SamuelPuffendorf,  Zoh.
Schiller,  Zoh . Wolfg . Textor,  Joh . Nic . Hert.
Nie . Christ , von Lynker , Gottfried  Will ) , von
Leib nitz , Zoh . Georg Kulpis , Gabr . Sch weder,
Phil . Neinh . Vitriarius (vorzüglich durch seine Vor¬
lesungen , die er auf einer holländischen Academie mit vieler
Freymüthigkeit halten konnte , und später durch den schätzba-
ren Pfeffingerschen Commentar über sein Conipendlum be,
rühmt ) , Iac . Bernh . Mulz und Zoh . Phil . Datt.

Beynahe hätte indessen ein Mann , der sich einen aus¬
serordentlichen Ruf erwarb , alles wieder verdorben . Dies
warHeinr . Cocceji,  Professor zu Frankfurt an derOder,
ein Mann , der zwar allerdings trefliche Kenntnisse hatte,
aber sich selbst ein Lehrgebäude schuf , das zu sehr aufwill-
kührlich angenommenenMcynungen gegründet war . Schon
trat der berühmte Hallische Kanzler Zoh . PetervonLu-
dewig  nicht nur in seine Fußstapfcn , sondern gieng noch
um einen guten Schritt weiter . Ei » Glück, für die Ge¬
schichte und das Staatsrecht von Deutschland war es , daß
Ludewig einen so gründlichen und wahrheitsliebenden Geg¬
ner bekam , als sein College der Geheime Rath Gundling
war . Bepde Männer trugen überaus viel zu dem großen
Ruf der Universität Halle bey , die überhaupt damals die
treflichsten Männer in der Zuristenfacultät hatte , als die
beyden Stryk , Thomasins , Böhmer , Heiner»
eins — Luanda nomina!
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Inzwischen erschienen auch immer mehrere Sammlungen

»vu Urkunden und Staatsschriften . Zn Anton FaberS

europäischer Staatskanzlcy , die mit dem Z . 1.695 . ansieng,

und in den Llectis iur . publ . wurden die neuesten Reichs-

Lagsverhandlungen gelicftrt ; und Lünigs  Reichsarchiv

enthielt einen Schatz merkwürdiger Urkunden . Diese Wer¬

ke setzten mehrere Männer in den Stand , den Höllischen

Publicisten nachzueifern , und sich ebenfalls um das Staats,

recht verdient zu machen . Hieher gehören vorzüglich Heinr.

vvnHenniges,  anfangs Professor zu Frankfurt an der

Oder , nachmals Kurbrandenburgischer Comitial - Gesandter,

dessen lVleäitutiones aä Instr . ? aa . voller praktischer

Bemerkungen und daher äusserst schätzbar sind und bleiben;

Zoh . Werlhof , und Gottl . Gerh . Titius,  Profes¬

soren zu Helmstädt und Leipzig ; Joh . Friedr . Pfeffin-

ger,  Uach und Professor bey der Ritter - Academie zu Lü¬

neburg . Sein Commentar über Viiriars Compenbium des

Staatsrcchks enthält einen wahren Schatz und zeugt von ei¬

ner ganz ausserordentlichen , gut verdauten Belesenheit ; Ge.

Melch . vonLudolf,  Privatdocent zu Jena , dann Ei-

senachischer Nath zuletzt Kammergerichts -Affessor , ein Mann,

der gewissermaßen als der Vater des teutschen Privalfür-

stenrechts anzusehen ist , und dessen Wiele Schriften sich stets

in Ansehen erhalten werden ; Burchard G 0 tth , Struv,

Gottl . Sam . Treuer , Jac . Carl Spener,  Joh.

Jae . Maseov , Christ . Gottfr . Hofmann
', Joh.

Wilh . Hofmann und Chr . Gottl.  Br ; der  sind

gleichfalls in diele Clasie zu zählen , doch waren die mehrsten

von ihnen zu sehr Historiker und hatten zu wenig Kenntmß

her übrigen Theile der Jurisprudenz.



Würdige Schüler von Ludewig und Gundling , die ih¬
re Meister zum Theil noch üb^rtrafen , waren Died.

Herm . Kemmerich,  Joh . Gottfr . von Meiern,

-essen Lots ? sc . Wesspli, , Lcts Lxecutz . und Kcta sso-
rnuiulis dem Publicisten unentbehrlich sind , wenn gleich
nicht zu läugnen sicht , daß sie noch vieles zu wünschen
Übrig lassen ; Joh , Zar . Schmauss , Dav . Ge . Strü¬

be,  Vice - Canzler Ln Hannover , ein Mann , der in der

Geschichte und dem Staatsrccht ausserordentlich viel gelei¬
stet , und vieles sowohl in seinen Nebenstunden,  als
auch in seinem rechtlichen Dedensen,  aufgeklärt
hat *) ; Zoh . Ge . Estör , Heinr . Christ . Frsyherp
ssn Senksuherg , Md Joh.  Jap . Reinhard.

tz . A.

Endlich trat ein Mann auf , der in der Li
' tteratur des

teurschenStaatsrechts abermals **) Epoche macht, und nicht
mit Unrecht der Vater der Publicisten genannt wird , weil
er fleisstg für seine Kinder gesammelt hat . Dies ist Jo¬
hann Jacob Moser,  gebohren zu Stuttgart ) den iz,
Jan . 170 ; . und gestorben daselbst den zo . Sept . 17L5.
Schon in seinem rgten Jahre ward er außerordentlicher
RschrSlehrer zu Tübingen , und im I . 1721 . erhielt er dey
Charakter eines Würkembergischeu Regierungs - Raths.
Hierauf nahm er seine ;, Abschied und gieng ohne weitern
Beius , untz ohne Anleitung , oder Mittel dazu zu haben,
nach Wien . Er wandte sich indessen gradezu an den da¬
maligen Kelchs-  Vice - Kanzle ? Grafen von SchSnb  0 r n.
Her ihn auch in P - oreclion nahm Hätre Moser die Neli-

I -Ohne ihn wurden wir gewiß in vielen Materien noch in
dunkeln tappen.

^ ) Dem: Eo wring war der erste.



Einleitung.

gisn ändern wollen , so hätte er in Oesterreichschen Diensten
angestellt werben können , da er aber dies nicht wollte , so
waren auch damals m Wien keine Aussichten weiter für
ihn . Er gieng daher in sein Vaterland zurück , und da er

auch hier nicht gleich sein Glück machen konnte , so begab er

sich mit allerley Vorschlägen , welche die Unterhaltung des
Kammergerichts betrafen, nach Wezlar , und von da wie¬
der nach Wien , woselbst er sowohl von dem Reichs - Vice-
Kanzker , als dem Neichshofrath Grafen von Nostitz zu
verschiedenen wichtigen Arbeiten gebraucht wurde. Nach
einem anderthalbjährigen Aufenthalt zu Wien erhielt er dis
Stelle eines Herzoglich Würtembergischen Regierungsraths^
welche er aber schon im zweiten Zahre ( 1729 . ) mit einer
Professur in Tübingen vertauschte.

Zm Jahr i/zl . ertheilte ihm der Bischof von Hildes-
heim eine Niedersächsische Kreispräsentalion an das Kam¬

mergericht . Seine Bemühungen, diese Präsentation durch¬
zusetzen , waren aber fruchtlos , weil man dem Bischof kein

Präscnlationsrecht zugcstand . Inzwischen erhielt er bcy
dieser Gelegenheit den Charakter eines Kurköllmschen Ge¬
heimen Raths und da man ihm zu Tübingen Schwierig¬
keiten wegen des Drucks seiner Schriften machte , so legte
er seine Stelle nieder , und privatisirte, bis ihn der neue
Herzog im Z . i7Z4> wieder zum Regierungsrath ernannte.
Aber auch diesmal bekleidete Moser diese Stelle nicht lange,
denn schon im I . 17z6 . gieng er als Königlich Prcussischer
Geheimer Rach , Direktor der Universität und Ordinarius
der Juristenfacuttäl nach Frankfurt an der Oder . Hier
bekam er aber theils mit seinen Collegen , rheils mit deu
Curaloren der Universität allerley Verdrießlichkeiten , dis zu»
ietzr >0 weit giengen , daß er im I . 17z - . in Gnaden dimit«
M wurde.

B5
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Von dieser Zeit an privatisirte er acht Zahr lang zir
EberSdorf im Vogtlanbe . Hier setzte er sein bereits zu
Frankfurt angefangcnes großes Werk über das remsche
Scaarsrecht fort , reiste zwischen durch nach Frankfurt am
Maun , woselbst er den Kaiserwahlcn K. Carls  VII . und
Franz 1. vcywohnte und von der Kurlrierischen und Kur,
braunschweigischen Gesandtschaft stark gebraucht wurde.
Hiedurch ward er dem karserüchen Hofe bekannt . Sowohl
K . Carl VII- , als nachgehends Franz I . ließ ihm die Stelle
eines Reichshofrakhs anbieten , welche er aber beyde mahl
nicht annahm , sondern lieber im I . 1748 - in Hessen,Hom-
burgische Dienste als Geheimer Nach gieng.

Doch auch hier war keine bleibende Stätte für ihn . Der
Landgraf folgte den Rathschlägeu eines andern Cameralistsn
mehr als den fett igen ; er nahm also seine Dimissio» , be¬
gab sich nach Hanau und stiftete dort eine Staats - und Kauz«
ley - Akademie für junge Männer von Stande und Vermö¬
gen , welche sich nach geendigter academischer Laufbahn zu
Geschäften bilden wollten.

Endlich gieng er im I . 17 ; : . wieder in sein Vaterland
zurück , um die chm angetragene Stelle eines Landschafts«
Eönsulenten anzunehmen. Anfangs stand er ber> dem Her,
zog in sehr großer Gnade , aber da er anfieng die Landstän,
bischen Rechte und Freyhsiten sehr lebhaft zu vertheidigen,
so ließ ihn auf einmal der Herzog , ohne daß er weder
vor noch nachher verhört wurde,  in eine harte Ge¬
fangenschaft nach der Würtembergischen Bastille Hohent¬
wiel bringen, woselbst er vom Jul . 1759 . bis zum Sept,
^764 . zubringen mußte , und wahrscheinlich noch länger hät«
te zubringsn müssen , wofern nicht so viele Höfe , beson¬
ders der Dänische , der ihm kurz vor seiner Gefangennehr
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mung den Character eines Etats rat Hs  erthcilt hatte,

sich lebhaft für ihn interessirt hätten , und verschiedene kai¬

serliche Rescripte seinetwegen ergangen wären.

Seit dieser Zeit hat er zu Stuttgard privatt
'
sirt , und

seine Zeit mir Dücherschreiben zugebracht . Ost hatte er we-

gen seiner Freymüchigkeit großen Verdruß , und oft nahm

er sichs daher vor , nichts weiter zu schreiben , aber er 'war

einmahl so sehr daran gewähnt , daß er es nicht lassen konn¬

te - Und dies war allerdings Gewinn für das teutsche

Staatsrecht . Ein Mann , wie Moser,  der in so vielen

und mancherlei ) Situationen gewesen war,  der dabey einen

so ausserordentlichen Fleiß und nicht zu ermüdende Tätig¬

keit halte , und ein so hohes Alter erreichte , konnte unmög¬

lich etwas schlechtes liefern . Alle seine Schriften , vorzüg¬

lich sein großes , mit Einschluß der Zusätze aus 52 Bänden in

4 . bestehendes Werk ' über das teutsche Staalsrecht , wovon

er nachher einen Auszug , Ergänzung und Fortsetzung unter

verschiedenen Titeln lieferte , und seine lAumerkungen über

die Wahlcapitulationeu der Kaiser Carl  VII . , Franzi,

und Josephs  II . werden von reutschen Publicisten nie ent¬

behrt werden können . Frcylich enthalten sie mehr  Mate,

rialien , als durchdachte Sätze , aber es ist durchaus falsch,

und verräth Unwissenheit , oder Bosheit , wenn man ihn

für einen bloßen  Compilaror hält . Auch Moser hat selbst

gedacht , mehr vielleicht , als mancher , der jenes Unheil

von ihm fällt , aber sreylich verlieren sich seine Gedanken

unter der ungeheuren Menge von Materialien , und man

muß sie daher suchen . Sehr übel ist indessen bey seinen

Werken , besonders seinem alten und neuen *) . Staats-

?) Hierunter begrcifeach die unter verschiedenenTiteln er¬
schienene Werke , als von Teutschland und dessen Staarsverfaft
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recht , daß die Ordnung nicht immer die beste ist , daß die

Materien so sehr zerstreuet sind , und daß sich so vieles dop¬

pelt und dreyfach dsrin findet . Vielleicht wäre es daher

ein Verdienst gewesen , wenn ich meinen Plan : diese Werke

-on neuem zu bearbeiten , ausgeführl hätte *) . Meine Schuld

ist es nicht , daß diese Arbeit nicht zu Stande kommt ! —

Durch Mosers Bemühungen sind nun immer mehrere

in den Stand gesetzt worden , mit Glück im Fache des Staats«

rechts zu arbeiten . Ueberdem hak man vorzüglich seit der

Mitte dieses Jahrhunderts , die teutsche Reichsgeschichte

mehr culkivirt * *) und dadurch sehr viel zur bessern Cultur

des teulschsn Staatsrechts beygetrageu,

Eben dies gilt auch von andern Wissenschaften , beson¬

ders der Philosophie , welche seit Wolfs  Zeiten nach

und nach eine immer vollkommenere Gestalt erhalten hat.

Nnd so ist cs denn kein Wunder , daß die wissenschaftliche

suna überhaupt ; vom Römischen Kaiser ; von den kaiserlichen
Regierungsrechten und Pflichten , welche theils einen Auszug,
theils eine Ergänzung und Fortsetzung seines aus Theilen
bestehenden altern  Werks über das deutsche Staatsrecht ent¬
halten . Heyde  Werke machen also erst ein vollständiges
Staatsrccht aus , womit noch drey  Hände Zusätze (1781.
La . 4 . ) zu verbinden sind-

Man s. Mein  Probecaprtel ( von der kaiserlichen Wahl-
eapitularion ) aus Joh . Iac . Mosers teneschem Staatsrccht , neu
bearbeitet und mit berichtigenden Anmerkungen und Zusätzen
versehen . Nürnberg 1792. 4,. Besonders die Dorerinnerung.

Rach Putters  Urtheil ( Litteratur des St . R . Th . 2 .)
hat sich besonders mein seel . Vater der G . I . R . Häberlin
„um unsre Rcichsgeschichte durch eine ganz neu gebrochene Bahn
mit einem sehr ausführlichen Werke , worin vorzüglich die jedes¬
mal dem Staatsrechte der Mittlern Zeiten gewidmeten Ab¬
schnitte voller Kenntnisse dielet Epochen uiiscrs Staatsrechts
sind , verdient gemacht »"
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Bearbeitung des teutschen Staatsrechrs , zu einer immer

Hähern Stufe gediehen ist , zumahl da man auch an einigen

Häfen eS oft sehr gUt verstand , Männer von Talenten zu

unterstützen , ihnen Quellen zu eräfnen , die sonst für sie so

gut , als verstopft waren , und sie dadurch selbst zu heben.
Diese höhere  Cultur haben wir vorzüglich dem rast¬

losen Fleiß , dem Scharfsinn und den ausgebreitelenKennt»

nisten des Herrn Geheimen ZustizrathPütt er in Gättin-

gcn zu verdanken . Man nennt ihn jetzt , da Moser tvdt

ist , den Vater der Publicisten , allein man könnte ihn fast
denSchöpfer des deutschen Staatsrechts  nennen.

Denn er war es , der die von Moser gesammelte Mareria-

Lien nuzte , der die -Quellen studirte , und mit philosophi¬

schem Kopf ein ganz ueues , eben so haltbares , als wohl ge¬
ordnetes Gebäude des Staatsrechts aussührte . Treflich
kam ihm auch hiebest seine gründliche Aenntniß der teutschen

Neichsgeschichte, so wie seine vielfältigen Erfahrungen , die

er sich rheils während seines zumTheil wiederhvhlten Aufent¬

halts zu Wien , Wezlar , Negensburg und Frank¬

furt,  theils dadurch erworben hak, daß er in so vielen wich¬

tigen Sachen zu Nach gezogen ist , welches ihm denn Gele¬

genheit gab , Und Noch jetzt giebt , einzelne Materien des

teutschen StaalsrechtS sorgfältig zu untersuchen , und auf

diese Art neues Licht zu verbreiten . Was man von Eon¬

ring  sagt , daß alle wichtige Sachen durch seine Hände ge¬

gangen wären , und unter seinen Händen eine neu« Gestalt
und Ansicht erhalten hätten , kann man fast mit eben dem

Recht vonPütt er sagen , und wie Eonring Epoche in der

Cultur des teutschen Stüatsrechls gemacht hat , so macht

selbige jetzt Pütter . Zu bewundern ist nur, nicht sowohl
die rastlose Thätigkeit des Mannes , best seinen nun schon
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hohen Jahren , als daß er , welches so selten der Fall ist,

stets mit seinem Zeitalter fortgeschritten ist . Um sich davon

zu überzeugen , darf man nur seine neuern Schriften mit

seinen altern vergleichen.

Nicht wenig hat übrigens auch zu dem höher » Grad

der Cultur des reutschen StaatSrechtS beygetragen , daß man

sich durch Mosers und Pütters  Beispiel überzeugte , wie

nützlich und lehrreich ein Aufenthalt an Oertern sey , wo die

theoretischen Lehren des Staatsrechts praktisch angewendet
werden , das heißt zu Wezlar , Negensburg , Wien

und zur Zeit einer Kaissrwahl zu Frankfurt -; und endlich

daß nicht blos akademische Gelehrte , und Protestanten , son¬

dern auch Männer , die ansehnliche Staaisbedienungen be¬

kleideten *) , und auch Katholiken **) , die im Zweifel un¬

gleich bessere Kenntnisse vom kanonischen Rechte , einer wich¬

tigen Hülfswissenschaft des Staatsrechts , haben , sich durch

Schriften um dasselbe verdient machten.

Was übrigens Ausländer  über das teutsche Staats¬

recht geliefert haben , verdient kaum genannt zu wer¬

den . Ihre Schriften sind entweder Übersetzungen teut-

scher Werke , oder voller Fehler , welches letztere vorzüg-

*) Vorzüglich ein Graf von Herzberg,  Geh . Rath von
Steck und von Dohm;  Comitial Gesandte von Omptcda,
Kanzleydirector Falck , Geh . Justizrath Rudlöst;  die Geh.
Käthe Frhr . von Gatzert , v . Preuschen,  Gerstlache .r,
B r a u er , v. Da chman n , v . Zwirlein,  v . H s f m a n n,
HR . von B o st e l und andere.

'I Besonders Barthel , vonJckstadt , Bannizza,
Bocrisi » s , S ü n d er in a h l er , v. Emmerich , Nellcr,
v . H o ri x , v . Kreitma yr , v . B o ri e , Haas , v . Ricft
fel , v. Kleinmayrn , Franck , v. Roth , «. Werner,
Sammhaber , Sartori u . s. w.
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Achder Fall ist Mit Zroit publique ä '-ssl ' ema ^ne.

r78r . z.
§ . io.

Die Schriften der Staatsrechtsgelehrten lassen sich füg¬
lich in 8 Classen bringen , und es ist , sobald man eine nur
etwas zahlreiche Büchersammlung im Fach des Staatsrechts
hat , durchaus nöthig , sie wenigstens auf irgend eine schick,
liche Art zu ordnen . Den ersten Platz nehmen billig die
Quellen  dieser Wissenschaft , daß heißt die Neichsgrund-
gesetze *) , Urkunden und öffentliche Staatsschriften , welche
theils in einzelnen Abdrücken , theils in ganzen Sammlun¬

gen zu haben sind . Für den academischen Gebrauch istbiS
jetzt vorzüglich das ssorpus lur . kubl . acaäsrrncum von

Schmauss,  wovon die neueste Ausgabe durch die Bemü¬

hung des Hrn . Dr . Hommel  zu Leipzig 1794. in gr. z.
erschienen ist , zu empfehlen. Eine noch zweckmässigerein¬

gerichtete Sammlung hat Hr. HofrachSchnaubert  zu
liefern versprochen , aber bis jetzt sein Versprechen noch nicht
erfüllt. Sobald man aber mehr im teutschen Staatsrecht
selbst arbeiten will , kann man die Sammlung der
Neichsabschiede,  welche zu Frankfurt am Mayn in 2

Bey der Anführung der Reichsgesetze pflegt man sich fol¬
gender Abkürzungen zu bedienen : /r . L . oder G . B . goldnc Bulle,
/MresLuIIs ; R . A - oder Id. I . Reichs - Abschied , Idseeffus Im-
xerii ; D . A . oder Id . O . Deputatious - Abschied , Idscellus Oe-
xurationis ; I . R . A . oder Id . I . X . Jüngster Reichs - Abschied
(von 16^4 .) Idecsllus Imperii dtovilnmus : Lonc . dt . 6 . Loncor-
äatL ddarionis Oermmncas ; C . G . O . oder o . L . Cammer - Ge¬

richts- Ordnung , OräiNsrio Lameralis ; L . O . L . Concept der
Cammer - Gerichts - Ordnung ; V- A. oder L . V. Visitations-
Abschied, ldscessus Viüratioms ; W. F. oder k . Westphali,
scher Friede , kax ^Vestpstalica ; O - F. oder I . ? . O. Osnabrücki,
scher Friede , Inürum . kaa . vsnabr. ; M- § , oder I . k . dl . Müll-
sterschcr Friede , Inkrum . kse . LlsnaKer.
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Bänden kir Folio im Z » 1747 . erschienen ist , und dir

Sammlung der Neichsschlüsse von Ioh . Zös»
Pachner von Eggenstorf,  wovon jetzt eine Fortsetzung
angekündigt ist, nicht entbehren *) . Sehr schätzbar ist auch
des nun 1795 . verstorbenen Herrn Geh . Nach Gerst La¬

chers Handbuch der teutschen Reicksgesehe nach dem mög¬
lichst ächten Text , in systematischer Ordnung ; wovon bis

jetzt Xi. TheiLe in 8 - herausgekommen sind»

Unter den Sammlungen von Urkunden , Staatsver-

Handlungen und Staatsschriften kann der Publicist am we¬

nigsten entbehren:

Lünigs  Leutsches Neichsarchiv Thcil r — 24 . Leipzig

t7iö — 1722 . Fol.

Ant . Fabers  CuropäischeStaatSkanzley . Th » 1 1 t 5.
169 . — 2759 . , wozu gewissermaßen die Lelecta lur.

kubl . Issovissrms von Aömg , Th . 1 — 29 . gehören.

Neue  Europäische StaaEkanzley . Ulm 1761 —1782.

Th . 55 . in 8-

Reust  teutsche Skaatskanzley » Ulm r 78 ; . f . ist als

Fortsetzung dereurop . Scaatskanzleh anzuschen, jedoch

unendlich besser Und zwckmaffiger eingerichtet . Vis

jetzt sind Theils davon erschienen . Schade > baß

seit einigen Zähren das Werk so langsam fortgeht » Es

wird doch nicht ganz aufhören?

Desselben  Deductiöns -- und Urkundcnsammlung»

Ulm 1785 . N » f . ; ingleichen Bcytrage zur neuesten Ge¬

schichte

*) Gewissermaßen gehöret auch hicher die Sammlung ber
L^ >/§eNco -?t»t vom Hrn. v. Schaüroth

und deren Fortsetzung von Herr ich .
'
NiegenLb . t/Hs, Fol»
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schichte der Reichsgerichtlichen Verfassung und Praxis,
Ulm 1785 . 8 - t Beyde Werke werden noch immer von
Zeit zu Zeit fortgesetzt und sind als Supplemente drk
Staatskanzley zu betrachten . )

v . Meiern , / icea / 'acr - M/t/ >La/rcae . Hannover 17 ^ 4
bis I7 ; 6. Th . 6 . in Fol.

Dessctben ^/cra k'acr/ Lvec»rro» r>. Hannov . 17Z 6 . tt,
Götting . 17z8 . Th. 2 . in Fol. ( Zu diejen beyden
Werken gehört Walthers  Universal - Register . Gör-
ting. 1740 . in Fol . )

Desselben  Xcra LoN -
'tt'aü« Lürr^ ü^ e-rch,. Th. 2.

in Fol.
Hierauf können II .) diejenigen Werke folgen , wori'M

Aeichsgrundgesetze erläutert,  oder mit Anmer¬
kungen versehen  sind . Die schätzbarsten darunter
sind r

Ioh . Pct . v. Ludwig  Erläuterung der golduen Bulle«
Frkft. 1716 . 1719 Th . 2 . in 4.

Ioh . Dan . v. Ölen  schlag er  Neue Erläuterung der
gütdnen Bulle. Frist , und Leipz . 1766 . 4.

aäer)  tpie -ürarrou»»- s -i k'ar»

^/>ec , I — X . (HsI . Nn^ ck.) 1726 — 1712 . 4 . *)
Sed . Lheod . Neurodes  Pragmatische Erläuterung

des jüngern Reichs - Abschieds . Jena 1752 - 4.
Ioh . Iac . Mosers  Anmerkungen über die Wahlcapi-

Luiation K. Carls VII . Frst . 1742 — 1744. Th . 1 — z.
in 4.

Rur in gewisser Rücksicht gehören auch hieher des HrU.
G . R . Brauers  zu Carlsruh Abhandlungen zu Erläuterung
des westvhalischcn Friedens - .Offenbach 1782 -̂ 17 ^ - Bd . i ^ z
in 8 -

Erstee Bsnd, L
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Desselben Anmerk , über die W . C . K . Franz I . Frft.
1746 . 7742 . in 4.

Desselben Betrachtungen über die Wahlcapitulation
K . Josephs II . Franks . 1777 . in 4.

Heinr . Wilh . von Bülow Betrachtungen über die mm
kaiscrl. Wahl - Capitulation (Leopolds II .) 1791 . in 8.

Auch möchte
Meine pragmatische Geschichte der Wahlcapitulatio --

neu K. Leopolds II . und Franz II . Leipz . 1792 . in 8.
nicht öhne Nutzen gebraucht werden können.

Ueber die sämtliche noch brauchbare Reichsgesetze, Ord¬
nungen und Normalien hat der Hr . G . N . Gerst ! ach er
einen fürlreflichen Commcntar zu liefern angefangen in sei¬
nem toxpors / -» ä/rcr er prrvarr , wovon aber nur 4
Bände in 8 . erschienen sind.

Sodann III . ) solche Werke , worin das temsche Staats¬
recht , nach einem gewissen System ausführlicher oder kür¬
zer (compendiarisch) abgehandelt ist. Won größern Werken
dieser Art sind die vorzüglichsten:

Io . I . rmn « er / *» /- /. Iwp. Kam. 6er »r . crem a^ rra-
«re»rr>. 1 . 1 . — V . Lilie , novisis. TsrZsntorsci 1699.
chu. 4.

ö «rcä . 6orr/ -. FLrrw HnraZma I»»-. I '«/-/. 1711 . ( hie
neueste Edition ist zu Jena 1728 : in gr . 4 . erschienen
und hat den Titel : Lo^ >»§

Jac . Carl Speners I«r Frkst . und Leipz.
:72z . u . f . Th . r — 7 . in 4 . ( Die ersten 6 Theile
sind nur von Spener , der 7te von Frankenstein.
Das Wer ? ist aber nicht vollständig . )

Io . r7/»/I»-ar »r . ( Von die¬
sem vorzüglich schätzbaren Werke sind mehrere Auflagen
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erschienen. Die neueste ist zu Gotha 17z - . in 4 Bän»
den in 4 . herausgekommen . Das vom ehmaligen Prof.
Riccius in Göttinger» dazu gelieferte vollständige Re¬
gister erleichtert den Gebrauch des Werks ungemein . )

Ioh . Jac . Mosers teutsches Staatsrecht. 17Z7 bis
175z . Th. 1 — ; o . nebstZusätzen und (unvollständigem)
Register in 2 Bänden.

Desselben neues teutsches Staatsrecht / welches aus
folgenden einzelnen Werken besteht:

1) Don Tentschland und dessen Staaksvcrfassung über¬
haupt. Skuttgardt. 1766.

2) Dom Römischen Kaiser , Römischen Könige und den
Reichsvicaricn. 1767.

z) Don den kaiserl. Regierungsrechten und Pflichten.
Th . r . und 2 . 1772 . 177z.

4) Dorr den tcutschen Reichssianden , der Reichsritter¬
schaft , auch den übrigen unmittelbaren Reichsglie¬
dern. 1767.

5) Von den tcutschen Reichstagen. Th . 1 . u . 2 . 1774°
6) Von den tcutschen Reichstagsgeschäftcn. 1768.
7) Don der tcutschen Rcligionsverfassung. 1774.
8) Don der tcutschen Iusiizverfassung. Th . i . u . 2 . 1774.
9) Von der tcutschen Lehnsverfassung . 1774.
10) Don der tcutschen Krcisvcrfassung. 177z.
n ) Persönliches Staatsrecht der tcutschen Reichsständs

Th . i und 2 . 1775.
i2) Familien - Staatsrechr der Reichsstande . Th . r u . s.

1775 «

IZ) Dom Reichsständischen Schuldenwesen. Th . I u . 2.
r774 - ^ 775'

C 2
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^, !4) Don der Reichsstände Landen ? Landständen , Un^
terthanen, Landcsfreyheiten, Beschwerden , Schul¬
den und Zusammenkünften. 1769.

i ;) Von der Landeshoheit überhaupt. 177z.
16) Bon der Landeshoheit im Geistlichen. 177 ; .
17) Von der Landeshoheit im Weltlichen. Th . 1 — 9.

r77 - > I77Z-
18) Von der Unterthanen Rechten und Pflichten. 1774.
19) VonderReichsstädtischen Regimentsverfassung. 1772.

, 20) Nachbarliches Staatsrecht. 177 ; .
2i ) Auswärtiges Staatsrecht. 1 .772.
Joh . Christian M .a i e r teutschcs weltliches Staatsrecht.

Bd . i — g . lseipz . 177 ; . 1776 . 8-
D esseben teutsches geistl . Staatsrecht. Lemgo 177 ; - 8.

Unter den Compendien haben die Pütterschen  alle ^
übrige weit Himer sich zurückgelaffrn , auch ist öenselben -das
Selchowische  an kernhafter Kürze und Gedankenfüllenicht
gleich zu schätzen , wiewohl dasselbe in mancher andern Hin¬
sicht , besonders der Faßlichkeit des Vortrags und Schönheit
der Sprache zu den vorzüglichsten Compendien zu zahlen ist.
Die neuesten Lehrbücher des teutschen Staatsrecht sind von
Hrn . Geh. NegierungsrathKretschmann zu Bayreuth
und Hrn . Prof. Dabel  0 w zu Halle . Lesenswerth ist die
Vorrede zum Kretschmannischen Lehrbuche , und Aufmerk¬
samkeit erregt , was Hr . Dabel  0win der Vorrede zu dem
srinigen sagt.

IV.) Vermischte Schriften.  Die vorzüglichsten
harunter sind:

^0. Lommemsr. Vrancos.
L700. Vol, I . Und. II, in 4',
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Asscö. Nen » . 6 »° rökre »- r
' 5e/ecra o/) r̂ c«tü r»»'. / »»K/. Na«

Iss IVIsZä . 1722 . in 4.

Ioh . Ge . Estors auserlesene kleine Schriften . Gies¬

sen I/Z4 - Bd . r — Z . in 8-
Ne«»-. -te tbte </rrsrrc >»e- «le «» iE-

/ö r«7e er 6iessas 1740 . 8>

David Ge . Strubens  Nebenstunden . Th . I — VI.

Hildesheim und Hannover 1742 — 1757 . in F.

6srxt . Fr - -te »' r lense 2745 . § . (Auch

verdienen dessen ^ Mvenltares iur . publ . und8/mWicta

obssrvationum . len . 1756 . u - 1760 . angeführt zu

werden . )

Ioh . Jac . Mosers  vermischte Schriften ; dessen Ne --

benstundcn ; neue Staatsschciften ; tbkô e»-rEbeson¬

ders aber seine Abhandlungen verschiedener Rechtsma¬
terien , welche aus 2c> Stücken , die ; Bände ausma¬

chen , bestehen.
Ioh . Jac . Reinhards  Juristisch und Historische kleine

Ausführungen . Giessen 1745 . 1749 . Th . 1 u . r . in 8-

(Ioh . Christ . Wilh . von Steck ) Abhandlungen aus dem

deutschen Staats - und Lchnrccht. Halle 1757 . Aus¬

serdem hat er noch verschiedene kleine Aussätze in ver«

schiednerr Sammlungen geliefert , welche alle sehr

schätzbar sind , indem einzelne Materien darum sehr

gründlich auögeführt sind.
Dan . Rettetbladts  Erörterungen . einiger einzelnes

Lehren des tcutschen Staatsrechts . Halle 177z . 8-

Christ . Jac . von Zwierlcins  Ncbeustunden . Giessen

1778 . Th . l.

Ioh . Steph . Putters  Bcytrage zum teutschen Staats

und Fürstenrecht . I . Th . 1777 - H. Th . 17/9 - 8»

C 3
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Desselben Erörterungen und Beyspiele des teutschcn
Staats - und Fürsienrechts. Bd . i . u . 2 . Göttingen
1790 — 1794. ( wird hoffentlich fortgesetzt . )

Schnaubertö Beyträge zum teutschcn Staats - und
Kircheurecht.

Auch kann hieher gewissermaßen gerechnet werden:
Repertorium des teutschcn Staats - und Lchnrcchts , ver¬

mehrt und verbessert Th. I. und II. vonHeinr . Gotkfr.
Scheidemantel . Leipz . 1782 . 178Z . Th . III . und IV.
von Carl . Friedr. Haberlin . 179z . gr . 4 . ( Es wird
noch ein Theil folgen . )

V.) Gesammelte Rechts fälle , worin» zugleich Fra¬
gen des reutschenStaatsrechts abgehandelt sind ; vorzüglich:

6e . 5l4s/c/,. «is I . tt -to//
' / o-

-"est/r«», . Dom. I — III. branool. 17; : — 17Z9 . ^ol.
Desselben 06/e »-varro»ee / or'en/er / rM/e»re «rri.

Dom. I — IV. >Ve2lar . 17Z0 — 1788 - 4.
/o. -/s L -' nme »' m»'. «»rv . Dom. I — VI.

1758 — 1772 . 4.
Desselben Wetzlarsche Ncbenstundcn . Th. 1 — 128.

Ulm 175z — 177 ; . 8.
Ioh. Stcph . Putters  auserlesene Rcchtsfälle . III.

Bände , von denen ein jeder aus 4 Theilen besteht.
Götting. 1760 — 1791 . Fol,

Dav. Ge. Strubcns  rechtliche Bedenken . Hannov.
1760 — 1777. Th . I — V. in 4.

Ioh. Heinr. Christ, von Selchow  Rechtsfalle. Bd.
I — IV . Lemgo 1782—1785. in 4.

D esse lb en neue Rechtsfälle. Bd . I« — Hl. Frankst.
a . M . 1787 — 1789.
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VI ) Bücher und Schriften über eknzelneMaterkeir
des teutschen Staatsrechts . Deren Name ist Legion , wie

die Lipenische  KMorLeca r»»"» und deren Fortsetzungen

von Schott undS enkenberg,  vorzüglich aber diePüt,

rer - und Klübersche  Litleratur des Staatsrechts beweist.

Noch täglich wird ihre Zahl vermehrt , denn in Teutschland

kann sich nichts wichtiges ereignen , ohne daß gleich darüber

dafür und dagegen geschrieben wird . Viele dieser Schriften

kommen entweder gar nicht , oder doch erst spät ins Publi¬

cum . Man muß sie daher unmittelbar sich von Regens,

bürg , wo sie vorzüglich zu haben sind , kommen lassen , und

deshalb eine eigne kostbare Correspondenz dahin unterhalten.

Nicht ohne Werth sind daher solche Werke , worinn von der¬

gleichen bey der Reichsversammlung erscheinenden Schriften

Nachricht gegeben wird . Dahin gehören:

Meine  ausführliche Nachrichten von den bey der Reichs,

Versammlung und den Reichsgerichten erscheinenden

Schriften . St . I — VIII . Erlangen 1785 . 1786.

(Durch meinen nach Helmstädt erhaltenen und gefolgt

ten Ruf ist dies Werk unterbrochen worden . Sollte ich

es einmahl wieder fortsetzen , so würbe ich demselben

eine größere Ausdehnung geben ) .

Friedrich Cotta  teutsche Staats - Litteratnr . 1790 . 91.

92 . ( Erschien monatlich in einzelnen Heften , ist aber,

mit dem Monat Octob . 1792 . abgebrochen worden.

Günther Heinrich von Berg  Neue teutsche Staatslitte-

ratur . Göttingen 179 ; . ( Eine Fortsetzung der Cot-

taischen , die ebenfalls in einzelnen Heften monatlich

erschien , aber nur ein Zahr gedauert hat , vielleicht,

weil der Herausgeber theils seinen Plan zu weitläufig

anlegte , »Heils und vorzüglich seinen ursprüngliche«

C4
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Plan verließ . Indessen wird das Werk nach einem
etwas geänderten Plan unter dem TitelSraaks - Ma-
gazin  fortgesetzt . Lirrerairische Anzeigen finden sich
jedoch nur wenig darin , und es dürfte daher dein
Staats .- Magazin sein Platz unter ' Nr . r . anzuweisen
seyn .)

VII .) Deduktionen  in wichtigen Angelegenheiten.
Daß diese mit vieler Vorsicht , so wie alle Streitschriften,
gebraucht werden müsser,  bedarf kaum erwähnt zu werden.
Nachrichten von Deductionen enthalten:

Züh . Christ . Lünigs  OechecttEw , ver¬
mehrt von Z etlichen . Leipzig 1745 . 8-

Deductions Bibliothek von Teutsclfinud von Christoph
Sig . v. Holzschuher.  Frft . u . Leipz . I . TH . 1778 . ,
II . 1779 . m » vonIoh . Christ . Siebenkecs 1781 -,
IV ! 78Z- 8.

VII ! . ) Litterarische Werke  vom tsutschsn Staats¬
recht. Zu empfehlen sind die Bibliotheken von Moser
1: 729 . , Chr . Gottfr . Hofmann 17Z4 . und Bilder¬
beck (vor dem teutlchen Neichsstaat)  vorzüglich aber
die schon oft angeführte Pütrersche  Litterakur und deren
Fortsetzung und Ergänzung von K l ü b e r . Aus den mehre-
sten dieser Werke lernt man jedoch bloß die Titel der Schrif¬
ten kennen , ohne zu wissen , ob die Schrift gut oder schlecht
sey , oder ihren vorzüglichen Inhalt zu erfahren . Ei¬
ne vollständige  Bibliothek des wutschen Staatsrechts,
worin alle neue größere und kleinere Schriften angezeigr
und beuttheilt würden , wäre sehr zu wünichen. Inzwischen
sind zu diesem Behuf die Bibliotheken von Selchow,
Malvlank und Siebenkees , Schott , Schnauberl,
Klüver , Haselberg , HarNeben , die stacnswis«
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senschaftlicheund juristische Litteratur der

Herren von  Völderndorf und Kretschmann , welche

aber lcyder schon wieder aufgehört hat , und die Tü bin gi¬

sche juristische Bibliothek sehr gut zu gebrauchen.

§ . ir.

Das Staatsrccht beschäftigt sich mit den Rechten und

Verbindlichkeiten des Staats und der höchsten Gewalt M

demselben . Man muß daher I ) diejenigen kennen lernen,

von deren Rechten und Verbindlichkeiten die Rede seyn soll,

also r ) den Staat  selbst nach seiner geographischen , poli,

tischen und kirchlichen Beschaffenheit , und 2 ) dessen Regen¬

ten;  sodann aber erst II ) die Rechte und Verbindlichkeiten

derselben abhandeln.

>» >>

C;
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E r st e s B u ch.
Allgemeine Kenntniß des teutschen

Reichs.

Erstes Capitel.
Von

den Granzen *) des teutschen Reichs.

§ . rr.

^nter Teutschland  begreift man bekanntlich denjenigen
Theil von Europa , welcher gegen Westen durch Frank¬
reich , die vereinigten Niederlande und die Nordsee , gegen
Norden  durch Schleswig und die Ostsee , gegen Osten
durch Pceussen , Pohlen , Schlesien unlrUngarn , und gegen
Süden  durch das Adriatische Meer , Italien und die
Schweiz begränzt wird.

Dieser große Erdstrich wurde in den ältesten Zeiten von
sehr vielen kleinen Völkerschaften , die unter sich zwar in

*) Das Hauptwerk bleibt noch immer co -rr-i.-Z äs ünibu;
tmxerii in mehrern Ausgaben . Sehr gut ist auch diese Lehre
auseinander gesetzt , in Ge . Gottl . Börners  Erläuterung
des teutschen Staatsrechts nach Mascovs  Grundsätzen . B . 2.
Sodann gehört noch im allgemeinen hieher : Moser  von
Deutschland und besten Staatsverfassung überhaupt ; Cap . 2 — 5.
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keiner allgemeinen Verbindung standen , ûnd nichts weniger,

als einen Staat  ausmachten , aber doch in ihrer Ein,

richtung , Sprache und Sitten viel übereinstimmendes hatten,

bcwshnt . j Die Römer begriffen diese Völker insgesammt

unter dem Namen 6er « a«r und das Land , welches sie be¬

wohnten unter der Benennung 6 - r-e-Ers j vielleicht von

6e ^,EU , leiblich , um dadurch die bewundernswürdigeAehn-

lichkeit ihrer Körper und Gesichtsbildungen zu bezeichnen'

vielleicht war aber auch nichts anders , als das

alte teukschs Heermann,  oder Kriegs mann,  denn die

Römer wurden bald mit diesen Völkern in langwierige

Kriege verwickelt , und lernten sie bald als tapfere Heer-

manuer kennen . Teutsche waren es , die das mächtige stolze

Römische Reich auf das heftigste erschütterten und endlich

umstürzten.

Diese Kriege , zu denen sich auch innere Fehden gesell¬

ten , und wozu in der Folge noch die aus der Geschichte

bekannte , sogenannte große Völkerwanderungen kamen , ver,

ursachten , daß mehrere kleine Völkerschaften in genauere

Verbindung traten , daß ihre bisherige Namen nicht mehr

gehört wurden , und daß im fünften Jahrhundert , jedoch

blvs den Namen nach , ganz neue Völkerschaften in Teutsch-

land entstanden . Dies waren die Franken , Aleman-

nier  oder Schwaben , die Thüringer , Bayern,

Sachsen und Friesen.  Indessen bewohnten sie das heu¬

tige Teutschland nicht ganz , sondern es hatten sich in den

östlichen Gegenden unsers Vaterlandes Wenden  niederge¬

lassen , weiche anfangs mit den Deutschen in keiner Verbin¬

dung standen , nach und nach aber " von ihnen besiegt und

mit ihnen vereinigt wurden.



H 4  r V - Mgem . Kenntniß des teutsch . Reichs.

Unter den angegebenen teutschen Völkerschaften wußten

dieFranken  sich vorzüglich in Ansehen zu setzen. Schon

«st hatten sie in das benachbarteGallien,  welches damals

unter dis Gothen , Burgunder , Bricannier und Römer ge-
theklt war , Einfälle gethan , aber bisher mehr , um zu plün¬
dern , als um Eroberungen zu machen . Endlich unternah¬
men sie im I . 486 . unter der Anführung des Lhlodowigs
eines ihrer Edeln , einen Hauptangriff auf das Römische

Gallien , und nachdem dieser Theil von ihnen erobert war,

so wußten sie sich auch bald die übrigen Nationen , welche
Gallien bewohnten , unterwürfig zu machen . So entstand

also das Fränkische Reich,  welches Gallien , oder das

heutige Frankreich , und einen Theil von Teutschland begriff.
Aber die Gränzen dieses Reichs wurden bald erweitert , in¬

dem nun auch die Alemannier , Bayern , Thüringer und

Friesen die Hoheit der Franken , zu deren König sich der

Heerführer Chlodowig empor zu schwingen gewußt hatte,
und dessen Nachkommen ihm auf den Thron folgten , aner,
Lennen musten-

Zn der Folge , nachdem Chlodowigs Nachkommen , die

sogenannten Merowinger,  durch ihren ersten Staatsbe¬
amten , denMajordomusPipin,  vom Thron gestürzt
waren , den nun Pipin  selbst und seine Nachkommen , dir
Carolin ger,  bestiegen , wurden die Gränzen des Fränki¬
schen Reichs noch immer mehr erweitert . Besonders gelang
esCarl dem Großen  nach einem mehr als zojährigen
Kriege , die Sachsen  dahin zu bringen, , daß sie sich eine

Vereinigung mit dem Fränkischen Reiche gefallen ließen.
Außerdem besiegte er auch die Langobarden,  welche sich
in dem obern Theile von Italien  niedergelassen , und da¬

selbst ein eignes Königreich gestiftet hatten , er ward selbst



i . Cap . Grunzen des tausch . Reichs . 4z

König derl Longobarden  und einige Zeit nachher er,

neuerte er sogar in seiner Person die bisher im Occidente er,

ioschene Römische Kaiserwürde.  Unter ihm und sei«

nem Sohn und Nachfolger , Ludwig den Frommen,

bestand also die Fränkische Monarchie aus dem heutige»

Frankreich , der Schweiz , den bey weiten größten Theil von

Teutschland und Italien , mithin war damals Teut sch¬

lank  nöch kein eignes Reich,  sondern nur ein Theil

des Fränkisch  e n Reichs.

Unter Ludwigs des Frommen Söhnen kam es aber zu

einem SucceßionSkrieg , welcher durch den zu Verdun

im Jahr 84z . geschlossenen Frieden geendigt wurde . Durch

diesen »Frieden wurde die Fränkische Monarchie in drey

Thetle getheilt . Carl der Kahle  bekam den westlichen

Theil des Fränkischen Reichs , ober das heutige Frank¬

reich bis an dis Flüsse Rhone , Saonne , Maaß und

Schelde : Ludwig  den östlichen Theil , oder das heutige

Teutschland , bis an den Rhein,  und noch die Städte

Mainz , Worms und Speyer  jenseits desselben ; alles

übrige endlich , was zwischen dem Rhein und den vorhin

genannten vier Flüssen lag , erhielt L 0 t h a r nebst I t a l i e n

und der Kaiser würde  zu seinem Autheil.

Von dieser Zeit an war also Teutschland  ein eig¬

nes , selbst ständigeS  Reich , welches seine eignen u » ab-

hängigen Könige hatte , und von den übrigen ehemals

Fränkischen Reichen getrennt war . Gegen Westen machte

der Rhein die Gränze aus , nur daß noch die vorhin ge¬

nannten drey Städte dazu gehörten.

Die Gränzen des Teutschen Reichs wurden indessen bald

erweitert ; indem nach und nach der ganze Antheil , wel¬

chen Lothar von der Fränkischen Monarchie erhalten hat.
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te , an Teutschland kam. Lothars Söhne hatten nemlich
das väterliche Reich wieder dergestalt unter sich getheilt , daß
derälteste,Ludwig der Zweyte,  Italien mit der Kai¬
serwürde ; der mittlere Lothar  II . den Strich von dern Vo-
gcsischen Gebürge an , zwischen dem Rheine , der Maas
und Schelde , bis an die Nordsee , welches von ihm den
Namen des Lotharingischen Reichs erhielt , und das übrige
der jüngste Sohn Carl  bekam , welches aber nach dessen
unbeerbtem Ab sterben u nt/r die übrigen Brüder vertheilt
und zu ihren Reichen geWagen wurde.

Nach Lothars II . Tode kam darauf eist die östliche , bald
nachher aber die westliche Hälfte von Lothringen an Teutsch«
land . Ehe jedoch dies letztere geschah , und als diese Hälf¬
te sich noch uyter Fränkischer Hoheit befand , halten sich
r ) die Bewohner des Striches von der Rohne und Saonne
bis an die Juraischen Gebürge von der Oberherrschaft der
Französischen Könige losgemacht , und sich imI . 879 einen
eignen König auö ihrer Milte gewählt , welcher Stifter des
Bu rgund ischen Königreichs wurde . 2) Waren diesem
Beyspiele bald darauf auch die Einwohner an der andern
Seite der Juraischen Gebürge in dem heutigen Savoyen
und der Schweiz gefolgt , und hatten sich ebenfalls einen
König , und zwar aus der Wölfischen Familie erwählt.
Auch dieses neue Reich erhielt den Namen desBurgun  bi¬
schen,  indessen unterschied man doch beyde durch den Bey«
fatz des dießeits  oder jenseits des Jura  gelegenen
Reichs . In der Folge wurden aber beyde Reiche in der
tvelfischen Familie mit einander vereinigt, und späterhin , im
I . ioz2,  kamen sie an Teutschland.

Ehe indessen dieses noch geschah , hatte auch der Teutsche
König Ott 0 1. dqs ehemaligeLongobardische Reich in
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Zlalien erobert , sich im I . 961 zu Mailand zum König

von Italien  krönen lassen , und ward selbst bald darauf

zu Rom zum Römischen Kaiser  ausgerufen und ge¬

krönt . Ob schon unter ihm ausdrücklich festgesetzt worden

scy , daß ein jeder Teutscher König ein gegründetes Recht

zur Kaiserwürde und Oberherrschaft von Italien haben soll¬

te , ist nicht wahrscheinlich , aber es ist doch so viel gewiß,

bvß seit diesen Zeilen die Kaiserwürde nie wieder von Teutsch¬

land getrennt und daß also wenigstens unter ihm der Grund

dazu gelegt wurde , daß das Römische Kaiserthum und Ita¬

lien an Teutschland gekommen ist.

So war also nach und nach der ganze Antheil , den

Lothar I . von der Fränkischen Monarchie erhalten hatte,

unter Teutsche Hoheit gekommen . Italien blieb indessen ein

Reich für sich , und muste nur die Oberherrschaft der Teut-

schen Könige und Römischen Kaiser anerkennen , hingegen

wurde sowohl das Lotharingische als das Burgundische mit

dem Teutsche » Reiche vereinigt , dessen Gränzen also seit

diesen Erwerbungen bis an die Rhone , Saonne,

Schelde und Maaß  ausgedehnt waren . Diese vier Flüs¬

se machen also
^
von dieser Seite eigentlich die Gränze des

Teutschen Reichs aus , folglich gehört auch alles , was sich

innerhalb derselben befindet , zu Teutschland , wofern nichx

gezeigt werden kann , daß etwas auf eine rechtmäßige

Art,  das heißt , durchiaus drück  liehe oder stillschwei¬

gen  d e Verträge wieder davon abgekommen ist . Man sagt'

zwar , unter Völkern finde keine Verjährung statt ; und

man hat Recht , wenn man sich eine
^Präscription des bür¬

gerlichen Rechts denkt . Allein , wenn man nicht die Weit

zu einer Mördergrube machen will , so muß man anneh-

mrn , daß wenn ein Staat eine zu demselben gehörig ge-
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wesene Provinz verläßt , sich nicht weiter lim sie bekümmert,
und es lange Zeit geruhig zugiebt , daß ein dritter Hoheits-
rechte über dieselbe ausübt , ja diesen dritten Key andern

Gelegenheiten als Souverän erkennt , und die Gelegenheit
versäumt , da er die entrissene Provinz wieder an sich brin¬

gen könnte , er alsdann sich seiner Rechte auf die Provinz
eben so gut begeben habe , als ob dieses durch einen aus¬

drücklich ?» Vertrag geschehen wäre . An dergleichen Ver¬

trägen fehlt es nun über nicht . . Der größte Th .' ii der er¬

wähnten shmals zu Tsutschland gehörigen Länder ist in der

Zettfolge für Teutschland wieder vcrlohren gegangen , nur

wenig ist verhältnißmäßig übrig geblieben , und es sind da¬

durch dre Gränzen unsers Vaterlandes von neuen sehr ver¬
ändert worden . Um dies alles besser zu verstehen , wird es

nöthig seyn , von einem jeden dieser Reichs einzeln zu han¬
deln , vorher aber einen Blick auf dis Fränkische Staats¬
verfassung zu werfen.

Jenes ist in den gegenwärtigen Zeiten um so interessan¬
ter , als den Gränzen unsers Vaterlandes wieder eine neue
Veränderung bevor zu stehen scheint , und man ohne eine

genaue Konntniß der .bisherigen Gränzen Deutschlands nicht
fähig ist , verschiedene in unfern Tagen theils entstandene
Streitigkeiten , theils von neuen in Anregung gebrachte An¬
sprüche lzu verstehen undjzu hemthMen.

§ > IZ.

Die Fränkische Monarchie war nach und nach durch
Besiegung mehrerer Völkerschaften zu der Größe gediehen,
welche sie vorzüglich unter Karl den Großen erreicht hatte.
Diese dem Fränkischen Staat einverleibte Völkerschaften
machten die Theile oder Provinzen des Ganze » aus und

wurde»
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wurden durch  Herzoge  regiert , welche größtentheils von

den Königen ernannt wurden . Ein jedes Herzogthum
bestand wieder aus mehrern Gauen,  denen vom Könige
Grafen  vorgesetzt wurden . Diese Herzoge und Grafen
waren also Königliche Beamte , die nicht sowohl in eignem
Namen , als im Namen der Könige die Negierung der ihr
nen anvertrauten Provinzen und Gaue führten . Gewöhn-
lich wurden solche Männer dazu ernannt , die aus edlen
Familien entsprossen und selbst schon in dem Gaue , oder
Herzogthum begütert waren , und denen man denn aus
Mangel des Geldes Güter zum Solde anwieß.

In Zeiten , wie die damaligen waren , konnte es nicht
fehlen , daß diese Befehlshaber , sobald sie nur wollten , die

ihnen anvertraute Macht sowohl zum Nachtheil der Krone

selbst , als noch mehr zum Nachtheil der Einwohner des
Landes auszudehnen und zu mißbrauchen im Stande waren.
Wie hätte es ihnen bey der Entfernung des Hofs und bey
dem gänzlichen Mangel solcher Einrichtungen , die in unfern
Zeiten den Unterthan gegen den Druck der Statthalter und
die Krone gegen Eingriffe in die Rechte der Majestät ziem¬
lich zu sichern im Stande sind , fehlen können , ihre eigen-
thümlichen Besitzungen bald auf diese bald auf jene Weise
zu vergrößern ! Begieng nun vollends die Krone den Feh¬
ler , wie sie es wirklich öfters that , daß sie den Sohn des
Herzogs oder Grafen seinem Vater im Amte folgen ließ,
so entstand dadurch eine solche Vermischung der eigemhüm-
lichen Güter mit den Amtsgütern , daß es in allen Betracht
immer schwerer werden mußte , Erblichkeit der Amtsstellen,
und was hievon wieder die Folge war , Anmaßung der Kö¬
niglichen Hoheitsrechte zu verhüten.
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Außer den Herzoglichen und Gräflichen Familien gab cs

aber auch noch mehrere Edle,  deren Vorfahren nicht in

königliche Dienste getreten waren , weil sie selbst schon an¬

sehnliche Ländereyen besaßen . Zu diesen kamen die Söhne

der Herzoge und Grafen , welche man nicht ihren Vätern

in der Herzoglichen oder Gräflichen Würde hatte folgen las¬

sen , denen »man aber doch die Güter , welche ihre Väter

als Cigenthum besessen und oft beträchtlich zu vermehren

gewust hatten , nicht nehmen konnte . Beyde machten den

Stand der Dynasten  aus , und da sie keine Güter vom

Könige zu Lehen hatten , so war auch in Zeiten , da Un-

terthanenpflicht ganz unbekannt war , und sich alles auf

Lehnspflicht reducirte , das Band , welches sie an den König

oder seine Befehlshaber knüpfte , nur schwach . Sie hatten

fast völlige Freyheit , konnten in ihren Besitzungen thun was

sie wollten , und brauchten nur in Defensivkriegen Dienste

zu thun.

Endlich besaßen auch noch Erzbischöfe , Bischöfe

und Aebte  ansehnliche Ländereyen , welche sie theils der

Großmuth derer , die ihre Disthümer und Klöster gestiftet

hatten , theils der Frömmigkeit ihrer Zeitgenossen verdank¬

ten . Anfangs hatten sie zwar bloß den Nutzen davon zu

ziehen , die Güter selbst blieben hingegen nach wie vor der

Gerichtsbarkeit der Gaugrafen unterworfen ; aber bald wuß¬

ten sie nicht nur sich derselben zu entziehen,,sondern sich

auch Vorzüge zu verschaffen , deren selbst weltliche Magna¬

ten noch entbehrten.

Es bestand also die Fränkische Monarchie theils aus

geistlichen,  theils aus weltlichen  Ländern . Zene wa¬
ren entweder Erzbisthümer , Bisthümeroder Prä¬
laturen ; dieseentwederHerzogtümer , Grafschaft
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ten oder Dynastien.  Die Besitzer dieser Länder hatten!

zwar schon beträchtliche Freyheiten und Vorzüge , aber noch

waren sie doch keine Regenten , ja es war selbst noch nicht
die Erblichkeit der Grafschaften , und besonders der Herzog-

thümer über alle Zweifel erhaben ; indessen waren sie doch
die Ersten oder FSrbersten  des Reichs , ohne deren Zu¬

rathziehung und Beystimmung keine Sachen von Wichtigkeit
von den Königen unternommen werden konnten . Sie wa¬

ren die wahren Räche des Königs , und wie hätte dieser
es leicht wagen dürfen , dem Nach solcher  Räche entgegen
zu handeln?

§ . 14.

Nach dieser Voraussetzung wird nun von den einzelnen
mit Teutschland verbundenen Neichen , besonders von deren

Erwerbung und wie es zugegangen ist , daß so viele Pro¬

vinzen davon wieder abgerissen worden sind , umständlicher
zu üeden ftyn.

Mit dem Königreich Burgund  ist der Anfang zu ma¬

chen. Dieses , oder vielmehr die beyden mit einander ver¬

einigte Burgundische Reiche dieß - und jenseits - des Jurai-

schen Gebürges , bestand aus einem Theil des HetzogthumS
und der Grafschaft Burgund , oder der Franche Comte , der

Dauphins , Provence , dem Lionischen Gebiet , den grüß¬
ten Theil der Schweiz und Savoyen . Schon K . Ott 0 I.

hatte - nach dem Tode des K . Rudolph  II . von Burgund
dessen minderjährigen Sohn Conrad  gegen die Ansprüche
des westfränkischen K . Ludwigs  IV . beschützt und er soll

sich dadurch bereits eine Obcrlehnsherrschast über Burgund
erworben haben . Dem sey , wie ihm wolle , so ist so viel

gewiß , daß der nächste Grund der Vereinigung dieses Reichs
Ds -
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enit dem Teutschen in dem Erbvertrage zu suchen ist , wel-

chen der letzte König von Burgund Rudolph  III . mit

Kaiser Heinrich  II . bereits im Z . 1016 . geschlossen hatte.

Es wollte zwar nach des Kaisers Tode Rudolph an diesen

Vertrag nicht weiter gebunden seyn , allein Heinrichs Nach¬

folger Conrad  II . fiel in seine Staaten ein und zwang

ihn , den Erbvertrag feyerlich zu erneuern . Nach Ru¬

dolphs Tod wurde auch wirklich Conrad von den Ständen

als König anerkannt , er setzte sich sogleich in den Besitz des

neuerworbenen Reichs und wußte sich in demselben gegen

die Ansprüche des Grafen Otto von Champagne  zu er?

halten.

So kam also das Durgundische Reich , da Conrad diese

Erwerbung nicht für sich , sondern für Teurschland gemacht

hatte , an das Tsutsche Reich . Anfangs scheinen beyde

Reiche nur mit einander v e r b u n d e n , aber n i ch r v e r e i,

nigt  gewesen zu seyn ; wenigstens findet sich , daß ver¬

schiedene Teutsche Kaiser sich noch besonders zu Arles,  der

Hauptstadt von Burgund haben krönen lassen , ingleichen

daß das Durgundische Reich seine eigne Erzbeamte hatte , und

daß zuweilen eigne Reichstage in demselben sind gehalten

worden . In der Folge hat sich aber alles dieses verlohren,

die Burgundischen Magnaten erschienen mit auf den Teut-

schen Reichstägen und wurden den Teutschen Neichsständen

völlig gleich gesetzt . Da indessen in den Mittlern Zeiten das

Erscheinen auf den Reichstagen den mehrsten Ständen sehr

lästig war , so blieben vorzüglich die Burgundischen Stände

oft weg . Ueberhaupt hatten sich die Burgundischen Großen

schon damals , als sie noch ihre eignen Könige hatten , gro¬

ße Freyheiten zu verschaffen gewußt ; noch mehr aber musten

die Teutschen  Könige ihnen wegen ihrer kritischen Nach-
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Barschaft von Frankreich manches zu Gute halten , was sie

damals  den Teutschen Ständen noch nicht zu Gute gehal¬

ten haben würden . Es ist daher keim Wunder , daß in dent

Vurgundischen Reiche völlig es  Erbrecht früher üblich

wurde , als in dem T . utschen , und daß die Abhängigkeit

der Burgundischen Stände von den Teutschen Königen un¬

gleich schwächer war,  als die der Teutschen Stände . Au¬

ßerdem scheint es auch , daß die Teutschen Könige über ihre

Vergrößerungsplane in Italien , den Burgundischen Theil

des Teutschen Reichs vernachlaßigc haben . Vorzüglich gien-

gen aber die Neichsrechte über Burgund seit K . Wenzels

Zeiten verlohren , so baß endlich unter Friedrich  III . fast

der gänzliche Verfall erfolgte . Diese Bemerkungen waren

deshalb zu machen nöthig , weil sich daraus noch manches

bis auf den heurigen Tag erklären läßt , besonders aber , wie

so manche zu diesem Reiche ehmals gehörig gewesene Pro¬

vinz von demselben hat abgerissen werden können.

Zu diesen abgerissenen Stücken gehört vorzüglich die

Schweiz.  Ein Theil derselben war Familisngut des Hau¬

ses Habsburg Oesterreich . K . Albrechtl.  suchte sseine

Besitzungen zu erweitern und wo möglich das ganze Land

seinem Hause unterwürfig zu machen . Allein der Versuch

schlug fehl . Die Waldstädte Uri , Schwiz und Unter¬

walden  verbanden sich im I . 1307 . zur gemeinschaftlichen

Vertheidigung ihrer Rechte und Frechheiten , und diesem

Bündnisse traten in der Folge immer mehrere bcy . Anfangs

dachten die Verbündeten nicht daran , sich von dem Teut¬

schen Reiche zu trennen und einen eignen Staat zu errich¬

ten, . Sie erkannten vielmehr nach wie vor die Hoheit des

Teutschen Reichs , nannten sich Glieder desselben und er¬

schienen auf den Teutschen Reichstagen . Indessen wollten

D z



§4 i B . Allgem . Kenntmß des teutsch . Reichs.

sie doch nachher , da das Neichskammergericht errichtet war,
die Gerichtsbarkeit dieses neuen Gerichts nicht anerkennen,

Md auch nicht zu dem schwäbischen Bunde treten.

Dem K - Maximilian  I . gab dies Veranlassung , dir

Schweizer im Jahr 1499 zu bekriegen , allein das Glück war

ihm so weyig günstig , daß er sich schon in demselben Jahre

zu Basel zum Frieden bequemen mußte . Duxch diesen Frie«
Len wurde zwar nicht die Unabhängigkeit der Schweizer Eid«

genossen vom Kaiser und Reich anerkannt , vielmehr des

Streit auf einen schiedsrichterlichen Spruch ausgeseht , indes«

sen ward doch seit dieser Zeit die Verbindung der Schweiz
mit dem Teutschen Reich noch schwächer , als vorher . Und

wenn sich gleich noch Beyspiele finden , daß die Schweizer zu

Kriegen Deystand leisteten , und sich ihre Privilegien vor«

den Kaisern zuweilen bestätigen ließen , so betrachteten sie

sich doch immer mehr als frey und unabhängig . Von Reichs«

wegen bekümmerte man sich auch eben nicht weiter nm sie,
als daß das Kammergericht sich noch zu Zeiten : jedoch ohne
Erfolg , eine Gerichtsbarkeit über sie anzumaßen suchte;

mithin war in der Thatsache damals die Schweiz vomTeut,

Lchen Reiche getrennt und ein für sich bestehender Freystaat,
nur war diese Trennung und Unabhängigkeit noch nicht von

Rechtswegen anerkannt.

, Endlich erfolgte aber auch diese Anerkennung . Dir

schweizerischen Gesandten verlangten auf dem westphälischm

Friedenskongreß , auf Betrieb des französischen Hofes , daß

ihnen ihre Freyheik und Unabhängigkeit gesichert werden

sollte , und waren hierin glücklich . Schon am 14 . May
1647 erhielten sie vom Kaiser ein Decret , worinn dieser mit

Einwilligung des Reichs erklärte , daß sie sich im völligen
Besitzeiner gänzlichen Befreyung vom Reiche befänden,
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und den Reichsgerichtenauf keine Weise unterwerfen wären.
Auch wurde dieses ihrem Verlangen zufolge wörtlich , sowohl
in dem Münster - alsOsnabrückischen**) Frieden gesetzt.

Auf diese Art haben sich also Kaiser und Reich ihrer Ho¬
heit über die Schweiz begeben und deren Unabhängigkeit
anerkannt, und es ist durchaus irrig , das der W . F . bloß
von der Brfreyung der Neichsgerichtlichen Gerichtsbarkeitzu
verstehen fey ***) . Aber mit den Schweizer - Kantons !wa-
ren auch verschiedene andere kleine Staaten , als das Walli¬
serland , Genf und Neufchatel , welche ehmals unstreitig zu
dem Burgundischsn Reiche gehört hatten , in Verbindung
getreten . In Ansehung dieser Schweizerschen Dundesge,
nossen ist es zweifelhafter , ob auch in Ansehung ihrer das
Teutsche Reich sich seiner ehmaligen Hoheit begeben habe?

Die Schweiz ist indessen nicht der einzige Verlust , den
das Teutsche Reich von dem ehmaligen Burgundischsn Nei-
che erlitten hat , sondern es sind auch verschiedene Provin¬
zen theils unterFranzösische  Hoheit , theils unter die
Hoheit des Pabsts gekommen . Frankreich erhielt nach und
nach i ) dieGrafschaftDauphine,  welche der letzte Graf
HumbertusDelphinus  nach dem Tode seines einzi,
gen Sohnes durch einen im Z . 1343 . geschlossenen und 1349.
von K . Carl IV . genehmigten Vertrag , an Frankreich ab-
trat . Ob aberdamals  die Hoheit des Teutschen Reichs
über diese Provinz verlohren gegangen fey , ist sehr zu be¬
zweifeln ; denn sie war ein Neichslehen und der Kaiser hat

D 4

Art . 8.
" ) Art . 6.

Man s . Mosers  gerettetevöllige Souveränität der löb¬
lichen Schweizerschen Eidgenossenschaft. Tübingen 17z 1 . 4.
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auch damit den Sohn des Königs von Frankreich wirklich

belehnt . Bisher war indessen Frankreich in den ruhigen
Besitz , und man hat von Neichswegm bis jetzt keine An¬

sprüche darauf gemacht.

2 ) Die Grafschaft Provence.  Unter Nudolph  I.
fiarben die Grafen von Provence aus . Durch Vermittelung
des Pabst Nic 0 lausV.  belieh Nudolph den Herzog Carl
von Anjou,  nachmaligen König von Sicilien , mit der er¬

ledigten Grafschaft . Im Zahr 1481 . erlosch das Geschlecht
der Herzoge vcn Anjou , der letzte Herzog Carl IV . hatte
aber die Provence an den K . Ludwig XI . von Frankreich
in seinem Testamente vermacht , und dieser setzte sich sogleich
nach des Herzogs Absterben in den Besitz des Landes , ohne
sich weiter um die bisherige Lehnsverfassung zu bekümmern.
Der damalige Kaiser Friedrich III . ließ dies geschehen,
Carl V . drang zwar nachher bey dem Madritter Frieden
darauf , daß die Provence wieder zu Lehn empfangen wer¬
den sollte , allein er erreichte seinen Zweck nicht , und es ist
seitdem dabey geblieben.

z ) Die Landschaften la Presse und le Bsnge . Sie wa¬
ren ehmals Neichslehen , welche der Herzog von Savo¬
yen  besaß ; von diesem wurden sie aber in dem zu Lion inr
I . 160L . geschlossenen Frieden gegen das Marguisat Sa?
luzzö  an den König Heinrich  IV , von Frankreich ab¬
getreten.

4 ) Die Stadt Bisanz  oder Besan <; on.  Sie war
ehmals eine teuttche Reichsstadt , wurde aber bey der Exe¬
kution des Westphäiischen Friedens von Neichswegm gegen
Fcankenthal an die Krone Spanien abgetreten ; und diese
überließ sie wieder im Nimweger Frieden an Frankreich.



r C. Gränzen des teutsch . Reichs . 57

5) Die Grafschaft Burgund , oder die Franche Com,
tä ! Nach der Erlöschung der Gräflich Durgundischen Linie
kam sie an das Herzogliche Haus Burgund . Carl V.
schlug sie mit zu dem Burgundischen Kreis , im Nimweger
Frieden wurde sie aber von der Krone Spanien mit aller
Souveränität und Rechten , wie Spanien sie bisher besessen,
an Frankreich abgetreten.

6) Das Fürstenthum Oranien . Diefts Fürstenthum
hatte ehmals seine eigne Herren , welche sich unter Lud,
wigXII . souverän machten , und als Souveräns indem
Madritter Frieden 1529 . erkannt wurden. Von 1570. an
besaß es eine Linie des Hauses Nassau . Nach K. W i l,
Helm III . von Großbritannien  Tode , kam der K.
von Preussen  im I . 1702 . zur Suecession , und dieser
überließ es im Utrcchter Frieden 171z . an Frankreich.

Unter päbstliche Hoheit sind von denen zu dem Bur¬
gundischen Reiche ehemals gehörigenLändern gekommen , die
GrafschaftenAvignon und Venaissin.  Diese Länder
gehörten in älter» Zeiten zu der Provence , und standen
also unter teutscher Hoheit . Die K . Johanna,  Urenke¬
lin des K . Carl ' I. von Neapel , verkaufte im I . 1Z48 . die
Stadt Avignon mit dem ganzen dazu gehörigen Gebiete an
dem damaligen Pabst Clemens VI. für 80,000 florenti-
nische Goldgulden , und dieser Kauf ward vom K . Carl IV.
genehmigt. Venaissin  hatte der päbstliche Stuhl schon
vorher bcy Gelegenheit des Kreuzzugs gegen den Grafen
Naymund von Toulouse  erhalten , aber wieder abtre¬
ten müssen. Nachgehends kam die Grafschaft an die Krone
Frankreich und diese trat sie im I , 1274 . dem P . Gregor
X. wieder ab . Seit dieser Zeit hat zwar Frankreich von
Zeit zu Zeit .noch immer Ansprüche auf diese Heyden Graf-

D 5
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schäften gemacht , sie auch einige mahl in Besitz genom¬
men *) , jedoch jedes mahl wieder zurück gegeben . Ganz

neuerlich sind indessen diese Lande von Frankreich wieder be¬

setzt , und dem Französischen Staat incorporirt . Von dem

Ausgang des jetzigen Kriegs wird es abhangen , ob auch
diesmal die Restitution geschehen wird.

Eine wichtige , besonders jetzt zur Sprache gekommene

Frage ist hiebey : ob das teutsch e Reich noch auf

alle diesean Frankreich und denPabst gekom¬
mene Länder gegründete Ansprüche machen
könne?  In einer beym Ausbruch des jetzigen Kriegs unter

dem Titel : Erörterung der Archiv - Ansprüche

des teutsch en Reichs aufdieDestandtheiledes

Königreichs Burgund und Arelat; (179z . 8 . )

wird sie bejahet , weil es ein allgemein erkannter Grundsatz

des Staats und Völkerrechts wäre : „Daß die in den

Grundverträgen bestimm teGränzen ohneaus¬

drückliche Einwilligung des Staats nicht für

verändert gehalten werden könnten , bis eine

rechtsgültige Veränderung erwiesen sey;  eine

solche rechtsgültige Veränderung aber nicht erwiesen werden

könne . — Allein Frankreich sowohl , als der Pabst sind

seit mehrern Jahrhunderten in den ruhigen Besitz der Sou¬

veränität über diese Länder . Das teutsche Reich hätte oft

Gelegenheit gehabt , ihnen denselben streitig zu machen , es

hat es aber nie gechan , und hat sich also allerdings , nach

dem , was bereits zu Ende des i rten § . bemerkt ist , seiner

ch Man s. F . D . Haber lins Abhandl . von der Stadt und
dem Staate Avignon und der Grafschaft Vcnaißin ; in dessen
kleinen Schriften St . i . S . 105 — 17z.
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Rechte begeben. Selbst in dem Manifest des Kaisers und

Königs von Preussen gegen die französische Revolution heißt

es ; . . Das Comtat Avignon  gehörte dem '
heiligen Stuhle'

Das Eigenlhumsrecht des Pabstes auf diese Besitzung war

auf eine unan greif  liehe Acquisitions - Arc auf

einen  Besitz gegründet , der bey allen Na¬

tionen für ein Eigenthumsrecht gelten wür¬

de ." Soll also der Besitz für den päbstlichen Stuhl ein

Eigenthumsrscht und eine unangreisliche ( !) Acquisi-

tionsart begründen , so muß auch der Besitz das nemliche

für Frankreich würken . — Wozu bedarf es aber auch ei¬

ner Ausführung solcher  Nechtsgründe , um Frankreich

diese Provinzen wieder zu entreißen ? Es giebt ja in allen

diesen Provinzen genug Zacobiner — und dies ist nach

dem neuesten  Völkerrechte oder nach dem Rechte des

Stärkern Nechtsgrund genug , sich eines Landes zu be¬

mächtigen . - -

Rechnet man nun alle diese zu dem Burgundischen

Reichs ehemals gehörig gewesene, nach und nach aber da¬

von abgerissene Stücke zusammen , so ergiebt sich , daß von

der rreflichen im Z . ioz2.  gemachten Erwerbung nur wenig

für Tcutschland übrig geblieben ist.

Zu diesem Ueberbleibseln gehört aber r ) das Bisthum

Basel.  Durch den westphälischen Frieden ist zwar dir

Stadt  Basel für frey und unabhängig erklärt worden,

das Bisthum  Basel aber nicht . Der Bischof gehört da¬

her noch jetzt zu den teutschen geistlichen Neichsständen , hat

Sitz und Stimme auf teutschen Reichstagen , steuert zu den

Bedürfnissen des teutschen Reichs , und es wird aus seinen;

Gebier an die höchsten Reichsgerichte appellirt . Indessen

hat sich doch rin Thcil der Hochstift Vaselschen Lande nach
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und nach der Hoheit des tentschen Reichs entzogen , und zu
der Eidgenossenschaft geschlagen.

r ) DasHerzsgthum Savoyen,  welches ehmals eine

Grafschaft war , aber von K . Sigismund  zu einem

Herzogthume erhoben wurde , gehörte zudemBurgundischen

Reiche und kam also mit demselben an das teulscho . Dis

Grafen , nachmalige Herzoge , erschienen mit auf den wut¬

schen Reichstagen , wurden als teutsche ReichSsrande betrach¬
tet , und , nachdem die Eintheilung des teutschcn Reichs in

Kreise zu Stands gekommen war,  zu den Ständen des

Oberrheinischen Kreises gerechnet . Allein , ohnerachtet noch
der Osnabrückische Friede den Herzog von Savoyen zu den

teutschcn Reichsfürfren namentlich zählt *) , und ohnerachtet
er noch zu Anfang des gegenwärtigen Reichstags sein Sitz-
und Stimmrecht im Neichsfürstlichen Collegio durch einen

eignen Gesandten ausgeübc har , so hat er doch in der Fol¬

ge den Gesandschaftsposten unbesetzt gelassen , wahrscheinlich
in der Absicht , um sich nach und nach der Hoheit des wut¬

schen Reichs zu entziehen . Gewissermaßen ist ihm dieses

auch schon geglückt , denn man betrachtet ihn fast als sou¬
verän , und behandelt ihn von Neichswegen glimpflicher als

andre teutsche Neichsstände . Dies hat sich besonders damals,
als der König von Sardinien und Herzog von Savoyen im

Z . i7ZZ-  gemeinschaftlich mit der Krone Frankreich dem

Kaiser den Krieg ankündigte , gezeigt . Oesterreich trug dar¬

auf an , daß der Reichsfiscal gegen ihn wegen begangener

Felonie , und Landfriedensbruchs epcitirt werden sollte , allein

nur wenige Stimmen traten Oesterreich bey,  die übrigen

*) Im Osnabr. Fr . Art. 17. §. 10. Heist eS : L . L . Llec-
tores ec krmoipes , r»rsrz »s c»s eriem O/cx
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ließen diesen Punct unberührt , und in dem Neichsgutach-

ten wurde Sardinien auf eben den Fuß , als Frankreich be¬

handelt *) . Indessen ist er doch immer noch als teutscher

Neichsstand zu betrachten ; er wird ferner im Neichssür-

stenralh aufgerufen , und empfängt seine Reichslehen noch

jetzt von dem Kaiser.

z ) Die Grafschaft Mömpelgard.  Sie liegt

zwischen den Dischum Basel , der Grafschaft Burgund,

dem Herzogthum Lothringen und dem Sundgau . Zn ältern

Zeiten hatte sie ihre eignen Grafen , die aber schon im

zwölften Jahrhundert ausstarbrn ; hierauf ist sie durch

Erbtöchter an verschiedene Gräfliche Hauser ünd endlich im

Z . i ; 97 - an das Haus Würtenberg gekommen , welches sie

noch jetzt besitzt , und ihrcntwegen im Fürstlichen Collegio

Sitz und Stimme führt **) . Indessen ist sie keinem Kreise

einverleibk , zum teutschen Reiche nicht steuerbar , und in ei,

nem zwischen Frankreich und Würtenberg in neuern Zeiten ge¬

schlossenem Gränzvertrag sind die bisher zu derselben gehörig

gewesenen Herrschaften B lam o n k , Clcrmont , Chare-

l e t und Hericourtan  Frankreich abgetreten worden ***) .

4) Die teutschen Ordens , Balleyen Elsaß  und

Burgund.
z) Verschiedene in der Schweiz gelegene, zum Hochstift

Constanz  gehörige reichslehnbare Herrschaften,

worüber sich jedoch die Schweiz , wiewohl mit Widerspruch

Moser  von Deutschland S . ; i.
Wie es komme , daß wegen dieser Grafschaft  im

Fürstenrath eine Virilstim  nr e geführt wird, soll in der Folge
erörtert werden.

Man s. die „Geschichte und Statistik der Grafschaft
Mömpelgard ;" in Meusels  historisch . -Magazin Th . r . Nr . r.
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des teutschen Reichs , die Hoheit anmaßet *) . In dem
Peoject der beständigen Wahlcapitulation geschieht Art . X.
dieser in der Schweiz gelegener . Lehen Erwähnung . Man hat
aber schon in der Cap . K . Carls VI . die Worte Ln der

Schweiz  ausgelassen und stakt dessen gesetzt sonsten . Zm
1 .1790 . trug anfangs Kurkölln darauf an, daß die Works ,
in der Schweiz  wieder dem H. 6 . eingeschaltet werden
sollten . Alleii « Kölln nahm nachher dies Monitum wieder
zurück und es ist daher nicht zur Umfrage gekommen.

Endlich kann auch 6) noch das Erzbisthum Disanz
oder Besang vn  gewissermaßen ebenfalls hieher gerech¬
net werden . Nur die Reichsstadt  Besannen war an
Spanien , wie vorhin bemerkt ist , abgetreten und verlohr
dadurch ihre ehemalige Reichsstandschaft , keineswegs aber
das Erzbisthum selbst. So lange Spanien die Stadt Be-
san ^on besaß , erschien der Erzbischof noch auf den teutschen
Reichstagen ; nachdem sie aber nebst der Grafschaft Bur¬
gund an Frankreich kam , maßte sich Frankreich auch über
das Erzbisthum selbst die Oberherrschaft an , ohnerachtet in
dein Nimweger Frieden des Erzbischofs mit keinem Worte
Erwähnung geschehen war , und seit dieser Zeit hat auch der
Erzbischofden Reichstag nicht mehr beschickt , und ebenso
wenig etwaszu den Reichssteuern beygecragen ; indessen wird
er noch immer in dem Nsichsfürstenrath aufgerufen , und
dadurch sucht das teutsche Reich seine Ansprüche auf ihn
zu erhalten . Es wird darauf ankommen , ob man im Stan¬
de sepn wird , sowohl diese Ansprüche , als andre , welche
das teutsche Reich auf die mehrsten von demehmaligenBur-

M .an s. Mosers  Constanzisches Staatsrecht . S . 56. f.



i C . Gränzen des teutsch . Reichs . ^ 6z

gundischen Reiche an Frankreich gekommene Länder soll ma¬

chen können , in dem , Gott gebe , bald mit Frankreich zu

schliessenden Frieden geltend zu machen . Der Anschein ist

dazu nicht vorhanden , vielmehr ist zu fürchten , daß auch

noch die wenigen Ueberbleibsel des ehmaligenBurgundischen

Reichs für Teutschland verlohren gehen werden . Die Graf¬

schaft Mömpelgard  hat bereits der H . von Wirtemberg

durch seinen mit Frankreich geschlossenen Separatfrieden an

Frankreich abgetreten . Ob es dabey bleiben wird , mutz

die Zeit lehren.

§ . 15.

Nach Absterben Lothar  II . bemächtigte sich Anfangs

der westfrankische K . Carl der Kahle  des Lothringischen

Reichs . Ludwig der Teutsche  zwang ihn aber bald

Mit den Waffen in der Hand zu einem TheiluNgsvertrage,

wodurch damals ( 870 .) die westliche Hälfte dieses Reichs

an Trutschland kam . Neue Irrungen zwischen den teut-

schen und westfränkischen Königen hatten die Folge , daß auch

die andre Hälfte von Lothringen , wovon jedoch inzwischen

die Burgundischen Reiche bereits abgerissen waren , ( § . 14 .)

im I 879 . an Teutschland abgetreten werden mußte . Diese

Abtretung ist zwar nachher einigemahl von den Königen in

Frankreich angefochten worden , indessen hat sie doch immer

von ihnen in den Jahren 92z . § z ; . 978 . wiederholt aner¬

kannt werden müssen.

Der Zuwachs , den hierdurch Teutschland bekommen hatte,
war sehr beträchtlich und bestand aus allen denjenigen Lan¬

dern , welche von dem Äogesischen Gebürge an , zwischen
dem Rheine , der Maas und Scheibe bis an die Nordsee

liegen . ^
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Alle diese Länder kamen gleich Anfangs in eine genaue

Verbindung mit Teutschland und das ganze Lothringische

Reich wurde eine Provinz des teutschen ; nur mußte auch

den Lothkingischteutschen Standen , vorzüglich denen näher

nach Frankreich begüterten , eben so wie den Burgnndischen,

manches zu Gute gehalten und es mußten ihnen manche

Rechte zugestanden werden , welche den utsprünglich teulschen

Neichsstände » erst später , oder auch wohl gar nicht zuTheil
wurden . Eine kurze Zeit hatte Lothringen zwar wieder ei¬

nen eignen KSnig , (Zwenlibold .) aber er war nicht unab¬

hängig / sondern Vasall des teutschen Königs und nach sei¬

nem Tode ward es wieder ein Herzogchum , welches von

einem Herzog , Namens des teutschen Königs regiert wurde.

Doch da man Ursach hatte , die große Macht dieses Her¬

zogs zu fürchten , so fand es schon K . Otto I . rathsam , Lo¬

thringen nach den Flüssen in zwey Herzogthümer , Ober,

und Niederlothringen  zu Heilen.

Allein auch diese Erwerbung ist nach und nach für

Teutschland größtentheils wieder verlohren gegangen . Am

ersten wurde der Elsaß wieder davon getrennt *) . Diese
Landschaft liegt zwischen Lothringen , Burgund , Schweiz,
Ortenau , Drcisgau und der Pfalz . Zn ältern Zeiten ge¬
hörte sie zu dem Lothringischen Reich , nachgehends zu dem

Herzog-

H Man s. die „ Historische Darstellung der Art , wie die
„Provinz Elsaß und die Besitzungen der in Frankreich begütcr,
„ten Reichsstände au diese Krone gekommen sindwelche  den
zweyten Abschnitt eines sehr lesenswerthen Aussatzes : „ von de»
„Beschwerden der in Frankreich begüterten Reichsstände " aus¬
macht ; in Reuß  Staats Canzley Th . 24 . S . 20L . f.
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Herzogthum Schwaben,  und späterhin hatte sie eigne

Herzoge , aus dem Hause Habsburg Oesterreich , welche je¬

doch feit Carl IV . nur noch den Titel Landgrafen  führ¬

ten . Der ganze Elsaß war indessen keine Provinz des Hau¬

ses Oesterreich ; vielmehr war er ein aus vielen einzelnen

Territorien und Gebieten bestehendes Land . Ein sehr gro¬

ßer Theil gehörte den Bisthümern Strasburg , Speyer,

Basel , dem teutschen Orden , den gefürsteten Abteyen Weis-

senburg , Murbach , Lüders und Andlau , oder war den Häu¬

sern Pfalzzweybrücken , Württemberg und Baden , den Gra¬

fen vom Hanau Lichtenberg , und von Lützelstein , ingleichen

denen von Hubeaupierre unterworfen . Außerdem befanden

sich noch die Reichsstadt Strasburg und zehn andre freye

Reichsstädte , ingleichen ansehnliche Mitglieder der freyen

Neichsritterschaft im Elsaß . Indessen besaß doch das Haus

Oesterreich den größten Theil des Ober - Elsasses,  auch

hatte dies Haus die Landvoigtey über die zehn

Reichsstädte,  und es unterließ es nicht , ssowohl unter

diesem Titel über die Reichsstädte , als unter dem Titel ei¬

nes Landgrafen im Elsaß  über die minder mächtigen

Neichsstände und Glieder sich eine Art von Oberherrschaft

anzumaßen , ohne daß dieselben jedoch dadurch aufgehört

hätten , reichsunmiklelbar zu seyn . Zm Gegentheil waren

sie unstreitige freye Neichsstände , welche ihr freyesSitz - und

Stimmrecht auf den Reichstagen ausübte » und zu den

Reichsbedürfnissen steuerten.

Zm dreyffigjährigen Krieg nahm die Krone Frankreich

den Elsaß im Besitz ; durch den Münsterschen  Frieden

erhielt sie aber blos die Besitzungen und Rechte

des Hauses Oesterreich  im Elsaß jedoch dergestalt,

Skiler Band . E
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daß das teutsche Reich selbst seiner Oberhoheit über dieselbe

sich feyeriich begab *) .

Dahingegen wurde durch eben diesen Friedensschluß al¬

len übrigen im Elsaß begüterten geistlichen und weltlichen

Reichsständen ihre Freiheit und Unmittelbarkeit gegen Kai¬

ser und Reich ausdrücklich gesichert **) unh festgesetzt , daß

I . ? . kl. § . 7 ; . Imperator pro ie cors^ue terenillims Domo
^uüriaca , irem^ue Imperium , ceäunr omnibus iuribus , prspriecsri-
dus , äominiis , poüeilionilius so iurisäicrionibus , guse liaccenus
übi , Impsrio er kamiliae ^ uliriacas compscebant iu oppiäum Lri-
tacum , Nsnäzraviacum 8upecioris et Inferioris / clfatiae , 8untA0viam>
kraekecruramgue krovincizlem vecem civicacum Imperislium in
taria Hierum , tciliccc Ilszensu , Lolmar , LIerlier, tVeitenbur ^ , I-an-
äau , Oberenliaim , Roslieim , ^lunlter in Valle 8 . Lrexorii , Rai-
«isbsrx ,

'Rulinzkain , omnesgue pazos ec alia -zuaecungus iura,
guse e clicra prsekecrura äepencienc , eague omni» ec ünAula in kie-
xem Lbriiiianillimum Reznumizue OMarum rranskerunc ^ ira uc äic-
cum Oppiäum llrilacum cum VHIis Ilocnltar , l^ ieäeicimsmA , ktsr-
ten et /Vcliiuren , sä communicarem Liviracis Lriiacenlis perrinenri-
dus , cumciue omni lerricorio er bannv quarenus ie «b anriguo ex-
renäic , lälvis kamen eiusäem Oivicaiis privilegus er imwuniracibus
anredac s Domo Austriaca obcenris ec impsrraris:

§ . 74 . Icemgue äicrusRanäzraviarus vniusgue ^ lsacias er 8unc-
xovii-e cum etism kraefeccurs krovincirlis in äickas äecem Oivicsces
er loca äexsnäsncia , iremqus omnes Vaiiilü , Ranälalln , 8ubciici,
«omines , Oppiäa , Lstirs , Villa« , ./Vrces, L^Ivse , koreliae , /Vuri,
-rcZcnci , slioruwgue minsmlium iväinas , ilumina , rivi , pascua
omniague iure , Rezalia ec appercinentiae »bsqus ulla relervscicus,
«um omnimoäa iurisäiccione et liiperioricars supremogue vominio
s moäo in perpecuum , sä Re^em LKriiiisniilimum , Ooronamrjue
Oalliae percineanr , er äicrae Loronas incorporars incelliAancur absyus
L,ss ><ris . Imperii , Oumusgus ^ utiriscae vel cuiuscunque alcerius
ooncraäicrions . ^ cieo vc nulius omnino Imperaror suc ismiliae ^ ru-
Kriacne krinceps ^uisquam iuris suc poieliatis in eis praememoiscir
psrribus cis ec ultra Rlienum liris , ullo unguam cempore praecenüe-
re vel ufurxare pvilir sur cledesc.

I . ? . H , 87 . lenescur Ne« LlirillisnMmus non lolum
kpilcopos ^ r^enrinentem ec krliüenlem , cum Oivirale ^ rZsncincnii,leä eciam reliijuos per ucrsmyue/Ulsrism Romano Imperio immsilisce
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Frankreich sich mit denen Rechten begnügen sollte , welche
bisher dem Hause Oesterreich zugestanden hatten.

Ein Unglück hiebcy war es , daß eben diese Rechte nicht
klar und deutlich bestimmt waren , noch füglich deutlich br-
stimmt werden konnten , und daß am Ende des Paragra¬
phen noch die Clausel beygesetzt wurde : jedoch derge¬
stalt , daß durch die gegenwärtige Erklärung
Der oben bereits zugestan -denen Oberhoheit
nichts benommen seyn soll . Nun konnte es nich^
fehlen , daß Frankreich theils jene unbestimmte Rechte im¬
mer weiter auszudehnen suchte , rheils aber die angehängte
Clausel so erklärte , als ob dadurch die Oberhoheit über den

ganzen Elsaß abgetreten wäre. Frsylich war Liese Erklä¬

rung grundfalsch , den» die an und für sich sehr überflüssige
Clausel war nichts weiter , als eine Wiederholung dessen,
was in Ansehung der Oberhoheit über die durch den Z . 7z.
und 74 . des Friedensschlusses namentlich abgetretenen Rechte
und Besitzungen des Hauses Oesterreich bereits verordnet

worden war ; und wie liesse sich auch Rnchsstandschaft und

Unterwürfigkeitgegen Kaiser und Reich mit einer der Krone
E -

kubjecros Orsiner , ^ bdsres IViurbrcentem er Ims-renlem , Lbdsrit-

4am ^.nslerienf-m ; Nonslterium in Veils §r. Lregoiii Heneäictirst
vrälms , ?elsünos cle Imrrslilein, Loiniter ec Lgrones äe dtenerv-

Slecksntiein , Oberstem , cociusgus Infei ioris -tlfanes dtobilirerem,
rcsm pigsnictss stecem Oivirsres Imperieies , quee prsekeccuram fle-

xenoenlem sznolcunr, in es liberrsce er poü'eüione ImmeäieiiS erze

Imperium komenum, gue Kecrenus i;svifss funr , reiinipiers : Ir»

-ec nullsm ulksrius in eos stexinn Supcrioritelem prsersnsete postir,

lest iis juribus conrenrus menest , gueecungue sst Oomum ttustrie-

eem fpeeksbsnc , er per bene kecilicerionis lisctecum Oorones Osl-

liee csilunrur. Ire reinen , ul preelenti dee steclersrione nibil cls.

rrscruin inceliizsturüs so omni laprsmi Lominii jure , guoä luprs

concellum eil,
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Frankreich zustehenden Oberhoheit reimen ? Aber das war
der geringste Kummerdes französischenHofs. Bald nach ge,
schlossenem Frieden nahmen schon die Klagen der zehn verein¬
ten Reichsstädte , über Eingriffe in ihre Unmittelbarkeit und
Neichsfreyheit ihren Anfang. Anfangs schien zwar der Streit
durch einen schiedsrichterlichenSpruch einen guten Ausgang
für dieStädte gewinnen zu wollen, aber im I . 1672 . nahm
Ludwig XIV . sie mit Gewalt in Besitz , ließ ihre Vestungs-
werke schleifen und zwang sie zur gänzlichen Unterwerfung.

Durch den darauf geschlossenenNimweger  Frieden
blieb alles in der vorigen unbestimmten und bestrittenen La«
ge ; der westphälischeFriede ward zwar von neuem bestätigt,
aber eben dieser Friede , vorzüglich die angeführte Clausel
war es , welche von Frankreich anders , als von Reichswe,
gen erklärt wurde . Und eben so wenig konnte es etwas
fruchten , daß die sämtlichen Stände in die Rechte wieder
eingesetzt wurden , welche sie vor dem Ausbruch des Krieges
gehabt hatten , denn nun war immer noch die Frage , was
für Rechte das waren? Zwar hatten die kaiserlichen Ge,
sandten denen Mediatoren des Nimweger Friedens eine
Protestation wegen der bisher von Frankreich gemachten An¬
sprüche übergeben , allein davon nahm Frankreich keine No¬
tiz und da im Frieden selbst deshalb nichts ausgemachtwar,
so erklärte die Krone dieses Stillschweigen , als eine Aner,
kennung ihrer Ansprüche, die sie nun nach geschlossenem Frie¬
den bald noch weiter ausdehnte. Vorzüglich geschah dies
durch die Erkenntnisse der so berufenen Gerichtshöfe ( Reu,
mons - Kammern) zu Metz , Breysach und Bisanz , wel¬
che , wie der neue französische National, Convent die Stel¬
zen der Kläger und Richter zugleich vertraten. Man fing
an deshalb zu negotirren , aber mitten unter den Ns-
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tzotlakiolien bemächtigte sich Frankreich der Stadt Stras¬

burg.

Bald darauf kam es zu einem neuen Krieg , welcher

durch den Nyswicker Frieden im I . 1697 . geendigt wurde.

Auch bey diesem Frieden wurde der westphälische zum Grund

gelegt , die Stadt Strasburg nebst Zubehör an Frankreich

von Reichswegen abgetreten , dahingegen aber von der

Krone Frankreich die Zurückgabe der ausserhalb  des El¬

sasses ( e« »-« durch die Reunion an sich gebrach¬

ten teutschen Lande versprochen . Wegen der von Frankreich

innerhalb  des Elsasses in Anspruch genommenen Lander,

und der deshalb entstandenen Streitigkeiten wurde aber auch

in diesem Frieden tiefes Stillschweigen beobachtet.

Dieses Stillschweigen , und daß nur die ausserhalb

des Elsasses reunirte » Länder restituirt werben sollten , kann

man allerdings als eine stillschweigend geschehene Abtretung

Des ganz en  Elsasses betrachten *) . Andre hingegen laug-

E z

Der G . I . R . Putter sagt daher auch in s. inllimc . iur.

pnbl . 5eä,/ -ceM primuw , guas guiclem rezni olim , non-

llucscus s.orkecinßici pars , pcimum sbbinc lud llucecu ^ lemanniae,

üeincle sub suis ipllus äucibus , polibaec s.an6Zrsvi >s contticuca kue-

rac , Cslliaegue rezno , guocl all lansgreviinum er prassecturaiw

ktezenoriensem attinec , llemuin pure stiem ^»sii »°e/r-

/LN c ceFa eF . Zwar sind in der neuesten Ausgabe die Wor¬

te : s »o-l alt ce/rz«a plane ausgelassen worden , aber es heiss doch

auch in dieser : a/l alis rsnnrta ceFä eF und wenn es gleich

noch ferner Heist : lelvis iuribus , guae eure bellum lubäiri ec vs-

sslli bebuersnr , guippe in amnellis pacis lt -̂svicenüs csmprs benüs,

so waren Loch den im Elsaß begüterten Reichsstanden theils

snce bellum schon keine Landesherrliche,  sondern nur noch

gutsherrliche Rechte zugestanden worden , theils ist aber auch m

dem Art . 46. des Ryswickschen Friedens mir die Rede von der

retticurione jurium tempore ec vcealione belli occupscocum seu üe-

remorum . Vcrgl . übrigens das Kurbrau »schweigische
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Mn dies , weil theils der wssiphälischs Friede in allen nicht

ausdrücklich abgeänderten Puncten , in dem Nyswicker be¬

stätigt ist , theils aber wenn die Worte extra HMtism den

angegebenen Sinn hätten , Frankreich nicht nöthig gehabt
haben würde , sich die Stadt Strasburg namentlich abrre-
ten zu lassen.

Inzwischen fuhr die Krone Frankreich fort Souverai-

nitätsrschte über die im Elsaß begüterten Neichsstände aus¬

zuüben und die zehn vereinigten Reichsstädte als Munici-

palstädre zu behandeln . Die machtigern im Elsaß begüter¬
ten Neichsstände kämpften lange dagegen , man machte auch
von Reichs wegen einige Versuche sämtlichen bedrängten
Neichsständen und Gliedern im Elsaß zu helfen , und beson,
ders zählte das reichsstädtische Collegium noch immer die

zehn Vereinstädte unter ihre Mitgliedes ; aber das war auch
alles , was geschah , und endlich bekümmerte nian sich von
Reichs wegen gar nicht mehr um den Elsaß . Ja in dein

Badischen  Frieden bezog man sich sogar im ^ .- Artikel,
durch welchen die Stadt Landau  wieder an Frankreich zu¬
rück gegeben wurde , ausdrücklich aus den Nyswickischen
Frieden , ungeachtet in demselben Landau  nicht nament¬
lich workommt , und gestand also dadurch , daß durch den

Ryswickischrn Frieden in der Thar der ganze *) Elsaß an

Gesaudschafts k - kt . die Rechtmäßigkeit der Beschwerde»
verschiedener teutscher Reichsstande betreffend ; in dem erste»
Heft meines  Staats - Archivs . Neuerlich ist auch diese Ma¬
terie gründlich ausgcführt worden von dem Hrn . Prof . Leist
zu Gottingen in dessen rract . iur . publ. ai't.

or -inie- ac oe/r §>to.'2»e r» rimseÄ- te- xim-
tsv» «ranr/cr -l-enke . tsoeuinA, 1796 . 8.

Gelbst in dem Manifest des Kaisers und K . von Preussc»
gegen die französische Revolution heißt es : der Westpbälischc,
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Frankreich abgetreten sey . Dies nöchigte nun such die

mächtiger » Neichsflände , um nicht alles zu verlieren , sich

der Krone Frankreich zu unterwerfen , und mit derselben zuur

Theil eigne Verträge zu schlieffen , welche jedoch vom Kaiser

und Reich nie ausdrücklich genehmiget sind.

Diesen Verträgen und den nach geschehener freywilli-

liger Unterwerfung,  wozu man von Reichs wegen

schwieg , erlassenen königlichen Patenten ( Utres Patentes)

ist nun vorzüglich durch die im Jahr 1789 - und 1790 . ver-

faßte bekannte Drcrete der französischen National , Versamm¬

lung entgegen gehandelt . Durch die letzter » sind den Reichs¬

standen Rechte entzogen worden , welche ihnen nach jenen

zustanden . Die National - Versammlung fühlte selbst die¬

se Härte , allein wie konnte sie von ihren Dekreten in An,

sehung des Elsasses eine Ausnahme machen , auch -suchte die¬

selbe ihre den Neichsstanden nachtheilige Verfügungen da¬

durch wieder gut zu machen , daß sie sich zu einer hinlängli¬

chen Schadloshaltuug erbot , welche sie auch wirklich stßon

denjenigen Reichsstäuden zusicherte , welche es für rathsam

hielten , das Gewisse
'

dekrr Ungewissen vorzuziehen . Die

mehrsten nahmen indessen ihre Zuflucht zum Kaiser und

Reich , und glaubten , daß jetzt eine gute Gelegenheit vor,

Händen sey , ihre ehmaligen Rechte , welche sie aus Noch

hatten aufgeben müssen , wieder geltend zu machen . Kaiser

und Reich haben sich ihrer angenommen , und dadurch Frank¬

reich geuöthigt , ihre Versprechungen wieder zurück zu neh¬

men . Von dem Ausgange des jetzigen Kriegs wird es nun

E 4

Pyrenaische , der Bredaer , Aachener , Rimweacr , Rpswicker,
Uetrechter .und die Friedensschlüffe von Baden und Wien haben
Frankreich den Elsaß  und die Franche Comte gegeben.
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abhängen, ob der Elsaß, der bisher in derThat für Teutsch-
llandso gut , als verlohren war , wieder mit dem teulschen
Reiche vereinigt werden wird , oder nicht ? Zu vermuthm
ist jenes wohl eben so wenig , als jetzt noch an eine Ent¬
schädigung zu denken ist.

Uebrigens muß hiebcy noch erwähnt werden , daß in
dem gutachtlichen Vortrag , welchen der Deputate Koch
Ley der Französischen National» Versammlung wegen der
Elsässer Sache gemacht hat , dieser sich auf eine im Archiv
der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris aufbewahrte,
mit zahlreichen Siegeln und Unterschriften der Bevollmäch¬
tigten des Kaisers, der Kurfürsten, Fürsten und übrigen
Stände des Reichs versehene Urkunde beruft , wovon man
bisher noch nichts gewußt hat . Kraft dieser Urkunde sollen
Kaiser und Reich am Tag der Unterzeichnung des Münster,
schen Friedens ausdrücklich , förmlich und vollständig auf
alle Souverainitätsrechte und auf jede Oberherrschaft über
Die drey Bisthümer und Städte Metz, Toul und Verdun,und über dieProvinz Elsaß,  ihre Bürger, Inwohner,
Vasallen und Unterthanen gethan haben . Noch ist diese
Urkunde nicht vollständig bekannt geworden , sondern es lie¬
fert Koch nur einen Auszug daraus *). Stupfel hat m

Die von Koch bekannt gemachten Wortesind :
Kor enim omnibus luribus , ^ ccionibus ec llez-glUs , yuge in

xrgeüiccvs Lpilcvparus , kioviricias , Oppicig et ?orcslicig snrekgeKos ec krgeciecellorss Kollri guomoäocunque kgduinms , sur kg.ders poruimus , xlenillims er gsrlecrillime kcisnces ec volences gdkinain pergecuum renuneigmus , scgue rres illos Lpilloparus, eorumgus
Lpiicopos , praesenres ec sciruros » Livirscem iVIecim , 1'uIIum , vi-
rväunnm , icetticjne Lto^envicum, kingrolum er llraomci «» »4!/acr»«
Vkni?«F»e , SundZoviam ec Ogpiäcu » Lrillcum , omnesgus eorurn
tiives, incolas , Vsllllos ec Subäicos ab omni iursmsnro , ttomszio,!
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seiner Widerlegung des Kochischen Vortrags ( 1792 . 4 . ) an
der Aechtheit dieser Urkunde gezweifelt.

Aechl kann sie indessen wohl seyn , denn nachdem man
auf dem westfälischen Friedens - Congreß wegen desFranzS,
ssschen Satisfactions - Puncts überein gekommen war , so
wurde auch ein Project einer kaiserlichen Cessisn der an
Frankreich überlassenen Provinzen und Oerter gefertigt.
Dieses Projett steht in des Hrn . v . Meiern  Westfälischen

E 5

lkiselitsce er ObÜAgrione, guibus bucusgue dtobis et 8scrc> Lnmsno
Inipcriu mesisre st immeäisrs öevincci ersnc , sblolvimus , liberz-
nms srgue exonersmus , eosgue sb omni eiusmoäi vdlizstione sd-
kolucos , liberscos scgue cxonersroe äeclsrsmus ; volences ec con-
kencisnces , vc smnec ec ssuAn/r clicrorum Lpikcopsruum , ? roin'ncrar»ni
ec Livirstum Lpikcopi , , 5n^ itr , ünec ot /nco/ae /ieuicepc
«r<cco rUssiani/ssmo Lr»c^«e in ce^ iro / « cceFörr/ 'Nt psrennt , con-
venienris F ĉHe/itakic äaerainenta ec / /oooiFcs clicsnt , caerec »-?«e o,»-
nia et ss»§ » /a pcne/?e»t , sxae tnickerinc et / »i^ccia Komm»

jirac/kcinäa , cle lure sur Lonkuecuäine , teueösnr»!-. — Lc t^os Le¬
er , komrni Iwperii Llecrorum Ocpurs «! , Lvnliüscü , krincipes ec
Ocämes die prsekenrss , styue sdksncium pciucipum er Orsinum

Depucsti , renncii er Nsnclscsrü inkrs keripri , kscemur ec screksmur,
Virccire prsekencium Liccecgcum , guoä prsemiils Lellio , ksnuncistiv,
Lrsnslsrio er Kekiznsrio cum baue äicrorum Lleccorum , nolirsque
ec sdkenrium krincipum scgue Orsinum Voluncsce, krsekcicu er
tionbüo ksär-i , persccs sc conckuls kueric , in ĉ usm ecism ex nolir»
ec illorum psrce conkenümus , sc »er omni » rsrsm bsbemus , er
Vircucs dksnäscvrum ürmsm inviolscsmgue kervsrsm iri promicci-
mus . Itecipiences inkuper köre , vr ex sbunclsnri in proximis guo-
^ue lmperii Lomiciis rsrse kint clictsrum Oirionuin lurium ^ue Klrslie»

> irsriones , sc proinse , kr in (üsesgres Lspiculstions ksccio vel in
Lomiciis propoücio cleinceps üsc cle vccupsris äillrgctisve Imperii
Louis sc iuribus recupersnciis , es non complecterur suc complscci
incelliZerur Ues kuprs expressss , vcpore ex communi Orclinum Len»
lentis , pro publics iLrsnqniUiksc« , sccecleme ccism Lirulo vosioko,
in slrerius vominium .lexicims crsnslsrss«
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Friedenshandlungen Th . 5 . S . 166 . f . und stimmt fast

wörtlich  mit dem von Koch  bekannt gemachten Auszug

überein . Wahrscheinlich ist dies Projekt nachher rcalisirt,

mithin dis Kochische Urkunde , die schon Pfeffel  in seinem

zwar schätzbaren, aber mit Vorsicht zu lesenden Tractat sie

ümite 6aI !isS ( 178 ; . ) anführt , fo unbekannt nicht , als

man glaubt . Aber , liest man nun dieselbe im Zusammen¬

hangs , so findet sich , daß die Worte:

worauf sich Koch so viel zu Gute thut , nichts

beweisen. Denn diese Worte beziehen sich auf die vorherge¬

henden : er und

es ist ausdrücklich in einer Parenthese die Clausel eingeschal¬

tet : / eiurr käme« , er°ce/>rr er Im/>e»-ro Romano ^e/e,'varr

Folglich ist durch diese  Ceffions - Urkunde , nichts

mehr an Frankreich abgetreten worden , als in dem Frie¬

densinstrument selbst geschehen ist .^

§ . r6.

Das Herzogthum Ober - Lothringen,  oder das

Herzogthum an der Mosel  begriff die Länder , die zwi¬

schen dem Rhein , der Mosel und der Maas liegen , na¬

mentlich die jetzigen Herzogthümer Lothringen und Dar,

die Markgrafschaften Nomeny und Pont a Mousson,

die Pfälzischen  jenseits des Rheins gelegenen Lande, das

Erzbisthum Trier  und die Bisthümer Metz , Toul  mH

Verdun.
Die HerzSge waren zwar unstreitige teutsche Reichs«

stände und Neichsvasallen , indessen mußte man sie doch we-

gen der kritischen Lage ihrer Lande besonders glimpflich von

Seiten des teutschen Reichs behandeln . Diese Nachsicht

und Schonung nützten sie , um sich nach und nach fast « öl-
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lkg souverain zu machen. Zwar war noch der römische Kö¬

nig Ferdinand  I . so glücklich es im -I . 1542 . dahin zu
bringen, daß der damalige HerzogAnton  seine Abhängig¬
keit vom keulschen Reiche wieder anerkannte, aber es muß,
tsn doch dem Herzog wichtige Vorzüge u,id Freyheiten zu,

gestanden werden . Zufolge des Vertrags , welchen beydr

Theile damals mit Genehmigung des tsutschen Reichs ab«

schlossen , und welcher darauf von K - Carl V. bestätigt
wurde , verpflichtete sich rühmlich der Herzog wegen der
Markgrafschaften Nomeny und Ponta  Mousson , in«

gleichen einiger anderer Stücke *) zwar die Lehen vom Kai«

*) Dem Lehnbricfe zufolge , welchen Ferdinand II . 1627»
dem Herzog Carl III . zu Wien ertheilt hat, giengcn vom Reiche
zu Lehn : msrstiionsrus koncis dtonäs , eomirerus LlenckenberF,
ingrcbionskus Hsrwnis Lsstri , aävocgkia eivirnnls ln Ivllcia er mo-
nslterü in IdnmelsberZ , äiosceüs l 'ullenüs , villa villz Vvs , cum

moneksguam in ism äi« s vüla pökeltcuclifgcere.

In des Hrn . von Mevern westphalischcmFricdcnsacten steht
(Bd. I . S . 64 .) unter der Rubrik : venomkremenk des leizneu-
ries rennes en lief , ou srrlsreties , er ions Iz louversiners et juri -^

äicrionäs I'empirs , folgendes Verzeichniß der ehemaligen Reichs«
lehen im Herzo -zthum Lothringen:

1) ls Merguiler äe Pont - L - Moullon»
2) !e Lomes äs Llamonr.
g) !s 8eiZneurie äe Llermont en ^ r^onne.
4) ls beiAneurie äe pkorronclrsstel.

ls deignsurie äe kalkenltein.
6) 1e Lomre äs 8s!m.
7) ls 8eizneurie äe pstglLbourx,
8) ls 8eixnen >is äe t .ixbein.
9) ?gnis äu Lomrs äs LsnvsräeL
ic >) tlomkourA»
11 ) 8 r. ^veiik.
:r ) baralbcn.
lg ) 8rndonrx.
14) les 8a!>nes äe läoyenvic et äe lärrlal.
iz ) le kckargnilsr äe klomenv.
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fee und Reich zu empfangen , und zwey Drittel von dem,
was ein Kurfürst zu den Neichsbedürfnissen zahlte , beyzu-

tragen : aber es wurde auch dagegen Lothringen selbst für
ei n fr ey es und dem teutsch en Reiche nicht einzu-
verleib endes Herzogthum  erklärt , und von der Ge¬

richtsbarkeit des Neichskammergerichts , jedoch mit Ausnah¬
me des Landfriedensbruchs und solcher Sachen , welche die

übernommenen Neichslasten betreffen würden , befreyet.

Durch diesen Vertrag wurde nun also der Herzog von

Lothringen wieder ein teutscher Neichsstand , auch übte er sein

Sitz - und Stimmrecht auf den teutschenReichstagen wieder

aus , aber es geschah Dieses nicht sowohl wegen des Herzog¬

thums selbst , - als wegen der Markgrafschaft Nomeny,

unter welchen Namen er auch im Reichssürstenrath aufgeru¬

fen wurde . Folglich war im Grunde schon damals das Hex,

zogthum Lothringen für das teutsche Reich so gut als ver-

lohren , wenigstens war das Band , wodurch es an Teutsch,

land geknüpft war , äußerst schwach . Zu der Folge ist es

aber gänzlich zerrissen , und es ist ganz Lothringen , nebst den

in dem Herzogthum gelegenen drey Visthümern Metz , Toul

und Verdun an Frankreich gekommen.

Kaum waren nehmlich nach jenem Vertrage zehn Jahr

verflossen , als K . Heinrich  II . von Frankreich unter dem

Titel der Protection die genannten drey Bisthümer in Be,

sitz nahm und sie ohne allen Friedensschluß im Besitz be¬

hielt . Auf dem westphälischen Friedens - Congreß kam dieser

Punct zur Sprache . Frankreich erbot sich die Bisthümer

von Kaiser und Reich zu Lehen zu nehmen , allein man fand

von Neichswegen , vorzüglich aber am kaiserlichen Hofe Be,

denken , dieses Anerbieten anzunehmen , und trat daher die,

selben in dem Münsterschen Frieden Art XI . H. 70 . lieber
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völlig an die Krone ab . Nur wurden dem Erzbischof von

Trier  seine Metropolitan « Rechte über diese Bisthümer Vor¬

behalten , welche ihm aber auch nunmehr durch die bekann¬

ten Decrete der französischen Nationalversammlung genom¬

men sind.

Eben so kamen auch in diesem Jahrhundert die Her,

zogthümer Lothringen  und Bar  selbst unter französische

Hoheit . Schon lange hatte man am französischen Hofe auf

Liese schönen Proöinzen das Auge gerichtet , und schon mehr¬

mals Versuche gemacht , sich ihrer zu bemächtigen , aber im¬

mer noch hatten sie nicht glücken wollen . Endlich gaben

Streitigkeiten um — die polnische Krone Veranlassung zur

Ausführung des längst entworfenen Plans . Um diese strit¬

ten sich Stanislaus Lescinsky  und Kurfürst August

von  Sachsen . Jener ward von seinem Schwiegersohn

K . Ludwig  XV . von Frankreich und dieser vom K . Carl

VI / unterstützt . Während des deshalb entstandenen Kriegs

nahm Frankreich die Herzogrhümer Lothringen  und Var

§m I . 17z ; . in Besitz . In den darauf erfolgten Wiener

Friedens - Präliminarien erhielt K . Stanislaus  von Po¬

len die beyden Herzogthümer auf Lebenszeit unter der Be¬

dingung , daß sie nach seinem Tode mit aller Souverainität

an Frankreich fallen sollten . Dagegen erhielt der damalige

H . Franz von L 0 thringen,  des Kaisers Schwiegersohn,

Toscana,  auch behielt er sich die Grafschaft Falkenstein

nebst Titel und Waprn von Lothringen , ingleichen das freye

Sitz - und Stimmrecht auf den teutschen Reichstagen , unter

dem Namen Nomenp  bevor . Es ist also jetzt , zumal da

in einem Neichsgutachten diese Disposition anerkannt , und

im Wiener Frieden (17z z . Nov . i8 . ) bestätigt worden ist,
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dir ehmalige Verbindung der Herzogchümer Lothringen und
Bar mit dem teulschen Rerche gänzlich gehoben.

§ - * 7 -

Der übrige Theil des ehmaligen Lothringischen Reichs
begriff das Hsrzogthum Nieder lothringen.  Auch die¬

ses Herzogthum hatte seine eignen , vom Kaiser und Reich
abhängige - Herzoge . Nach und nach zerfiel es in verschie¬
dene kleine Herzogchümer und Grafschaften ; namentlich in
die Herzogchümer Burgund , Brab an t , Lurenburg
vdrr Lützelburg , Gadern , Limburg , Zülich,
Cleve und Berg;  die Markgrafschaft Antwerpen,
ferner die Grafschaften Hennegau , Namur , Flan¬
dern , Holland , Artois,  das Erzbisthum Cölln,
Disthum Lüttich,  Bischum Uetrecht  und die Herr¬
schaft Cambrai.  Alle diese Länder blieben jedoch vom
«rutschenReiche abhängig ; auch blieb noch bis in das zwölf¬
te Jahrhundert ein Herzog von Niederlothringen , der aber
jetzt nicht mehr das ganze ehmalige Niederlothringen , son,
bern nur noch ein kleines Stück davon besaß . Zur Zeit
dess »genannten großen Zwischenreichs verlor sich aber auch
der Name dieses Herzogthums , indem sich der damalige
Besitzer Heinrich III . Herzog von Lothringen und Brabant,
und bald nach demInterregnum , bloS Herzog von Bra¬
bant  nannte . Das Brabantische Haus war so glücklich,
die meisten von den übrigen zu Niederlothringen gehörigen
besondern kleinen Herzogkhümern und Grafschaften nach und
nach wieder an sich zu bringen ; es starb aber mit der Her¬
zogin« Johanna ( 1406 .) aus , worauf das ehmalige Her«
zvgchum Niederlothringen und nachherige Herzogrhum Bra¬
bant , vermöge eines zwischen den Häusern Burgund und
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Brabant aufgerichteten Familienvertrags , dem burgundi,

schen Hause anheim fiel , und in der Folge Lurch die Ver¬

mählung Maximilians I . mit Maria,  Erbin von

Burgund , an das österreichische Haus kam . ^
So lange das mächtige Haus Burgund diese Lande beses¬

sen hatte , war das Verhältniß derselben zum teutschen Reich

sehr zweifelhaft geworden ; Maximilian stellte indessen diese

Verbindung dadurch wieder her , daß er diese Lande im J . izir.

auf dem Reichstage zu Cölln unter den Namen des bur-

gun Lisch en Kreises  in die Zahl der teutschen Niichs-

kreise mit aufnehmen ließ . In der Folge har K . Carl  V.

in dem auf dem Reichstage zu Augsburg im 1 .1548-  mit

den Reichsftänden errichteten Vertrage dies von neuem be¬

kräftigt , auch die vorher unter eignen Herrn gestandene , von

ihm aber neu erworbne Provinzen Oberyffel , Utrecht , Gel¬

dern und Gröningsn dazu geschlagen . Zugleich wurde irr

diesem Verirage ausgemacht , daß diese Lande den Schutz des

Reichs genießen , dagegen aber auch einen doppelten Kur¬

fürstlichen Anschlag übernehmen , und in Ansehung dieser

Zahlung auch der Kaiserlichen Gerichtsbarkeit unterworfen,

sonst aber ganz davon befreyt seyn sollten . Sie sollten , ss

viel deren von Reich zu Lehen rührten , zwar wie bisher

vom Reich zu Lehen empfangen und getragen werden ; aber

außerhalb der Contriburivn sollten sie ganz frey,  ohne

eingezogen Land und Färstcnthum seyn und ewig bleiben,

auch von den Kaisern und Reichsständen frey , und ohne

eingezogen Land und Fürstenthum , Superiorität und

Principat  erkannt werden.

In der Folge ist jedoch von diesem Kreise '
, der auch ge¬

wöhnlich unter dem Namen der Niederlande begriffen wur¬

de , sehr vieles wieder abgerissen worden . Schon unter
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Philipp II - , Carls V. einzigem Sshne , veranlaßten öle
Spanischer Seits vorgenvmmenen Bedrückungen ; der Nie«
Verlande , und insbesondre das tyrannische Verfahren des
Herzogs von Alba , daß die bedrängten Niederländer, nach¬
dem sie auf dem Reichstage zu Speyer (1570.) vergebens
bey dem Reiche um Schutz und Hülfe angesucht hatten,
unter Anführung des Prinzen Wilhelm von Oranien,
zu den Waffen- griffen . Von dem 1576 . zu Gent von
sämnulichen Provinzen (Luxenburg ausgenommen ) geschlossen
nen Bunde , traten zwar die Wallonischen Katholischen
Provinzen wieder ab ; dagegen aber schlossen die noch jetzt
unter dem Namen der vereinten Niederlande bekannte sieben
Provinzen , Holland , Seeland , Niedergeldern,
Zütphen , Utrecht , Frießland und Gröningen,
die bekannteUtrechter Union, (1579 .) worinn sie sich
selbst für eine freye Republik erklärten ; wofür sie auch
endlich nach geendigtem niederländischen Kriege anerkannt
wurden. Philipp  IV. von Spanien begab sich seiner An¬
sprüche in dem mit der neuen Republik geschloffenen Mün-
sterschen Frieden ( 1648 .) Ferdinand  III . und das teut«
sche Reich aber in besondern Ratificationen vom Jahr
L6 ; z . *).

Außerdem sind auch einige beträchtliche Stücke von den
Niederlanden an Frankreich abgetreten worden , und Preus-
fen erhielt im Utrechter Frieden einen Theil von Obergel-
Sern . Ob diese an Frankreich und Preuffen abgetretene

Stücke

*) corps üiplom« 1 . VI . p . 429 . 446 . Ätan . s. auch
L. L , Nick, äo ldlurivne vwculi > guoü »lim kuik

im« 8,8 , P sr fosäsrrü Lelxii rsrxublicss, L »c»v. 1774«
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Stücke noch unter der Hoheit des teutschen Reichs stehen ? -

ist eine sehr bestrittene Fragen
So viel ist zwar Wohl gewiß , das Oesterreich und

Spanien sie nicht anders abrrsten konnten , als sie sie
selbst besessen hatten , und daß das tcutsche Reich sich auch
nie seiner Hoheit über dieselben ausdrücklich begeben har ; al¬
lein sowohl von Frankreich als Preussen wird ihre völlige Un¬

abhängigkeit behauptet , in deren Unstreitigen Besitz sich auch
öeyde Mächte in Ansehung der ehmals zu den Niederlanden

gehörigen Provinzen befinden«
Ueberhaüpt aber ist , wenn gleich der Thedkle Nach der

Vurgundische Kreis unstreitig zum teutschen Reich gehört,
indem wegen desselben Sitz und Stimme aüf dem Reichstag
geführt , ein Beysitzer zum Reichskammcrgericht präscntirt,
und zu den Reichsbedürfnissen eineBeysteucr * ) geleistet wird,
dennoch in der Praxis  dessen Verbindung mit dem teutschen
Reiche eben so schwach als schwankend und ungewiß»
Der alte ehrliche Moser  hat ganz recht , wenn er sagt:
„Bald hat das Reich Burgund als ein Mitglied erkannt,
Und erkennet es theils noch ; bald hat man etz nicht dafür
erkannt , sonderlich wenn man ihm nachdrücklich hat bey-
siehen sollen . Und so hat auch Burgund zur Zeit der Noch
zwar zum Reich gehören wollen , und Hülfe bey demselben
gesucht ; außer diesem Fall aber will es souverain seyn , und
bekümmert sich nichts um Teutschland . Nunmehro da diest

. '—- —. -- - - _ ._ .
Da jedoch so viele Provinze » von Lein Kürgündischeit

Kreise abgerissen sind , so weigert sich Las Hans Oesterreich de»
übernommenen doppelten Kurfürstlichen Anschlag z » entrichten/
und hat darüber in sehr länger Zeit gar Nichts bezahlt . Erst
iü neuer !» Zeiten hat es wieder ängefangen etwas zu zahlen/
Und dem vom Kammcrgcricht getroffenen Interims - Regulativ
Folge zu leisten.

Erster Band, Z
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Lande der Kaiserlichen Familie zustehen, dürste sich wohl die

Entscheidung dieser Sache nach dem jedesmaligen Ansehen

des Kaisers auf den Reichstag richten, wiefern er im Stand

ist , allda seines Hauses Angelegenheiten  durch¬

zutreiben , und sich entweder beliebt oder fürchtbar zu ma,

chcn , oder nicht ; da es im jenen Fall heiße» wird , die

OesterreichischeNiederlande gehören zum Reich , im letztem

Fall aber wird man nichts mit ihnen zu thun haben tvollcn

Also nach Beschaffenheit der Conjuntturen richtet es sich,

db man die Oesterreichischen Niederlande zu Teutschlaud

rechnet , oder nicht *) . So behauptete der K . von Preus-

srn , nach dem im I . 1745 . geschloffenen Frieden zu Dress,

den , daß er nicht verbunden sey , der Kalserinn Königinn

die . Gewähr wegen der OesterreichischenNiederlande zü lei¬

sten , wenn er gleich die (aaramis äe tone Iss Ltsts , hue

In klsjeüe 1
'^Mperstrios Asine 6'Hon § rie voffsäe sn

rrmZne , wie es im Dresdner Frieden heißt , übernommen

hätte , denn Liese Staaten gehörten nicht zu Teutschland.

Zu Wien ward zwar widersprochen , weil die Niederlande

«inen ansehnlichen Theil des reutschen Reichs oder Tentsch-

lands auskiachten , allein derKönig blieb bey seiner Meynung,

und in dem Huberts bürg  er Frieden zwischen Oesterreich

und Preussen sind die nemlichen Worte gebraucht worden . —

Hätte der Schelde Streit unter K . Joseph II . oder noch die

Insurrektion der Brabanter weitere Folgen gehabt , so wür-

-.) Don dem Verhältnis ' der Oesterreichischen Niederlande

znm teutschen Reich verdienen folgende Aufsätze gelesen zu wer¬

den . 1) Danz  zweyte Fortsetzung der staatsrechtlichen Betrach¬

tungen über die Mtichschen Unruhen . Stuttgard 1791 . z . Und

2) Iaup  über das Derhältniß des Burgundischeü Kreises zu

dem teutschen Reich und zu den Reichsgerichten ; in dem Neuen

- Journal über Staatskunde , 179z . St . r.
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de Man wahrscheinlich die mmlichen Grundsätze zu Berlin

befolgt haben . Beym ANsbruch des jetzigen Kriegs mit
Frankreich führte indessen dieser Hof eine andere Spra¬
che *) > Zn der kurzen Darstellung der Gründe,
welche den König von Preussen bewogen haben,
gegen Frankreich die Waffen zu ergreifen,  heißt
es nemlich i „ Natürlich war das teutsche Reich, wovon die
Oesterreichischen Niederlande als Burgundischer Kreis ein
Theil sind , hierdurch mit angegriffen«

Z . iz.
Dies wären die Gränzen Tsutschlandr gegen Frankreich

im allgemeinen ; will man noch genauergehen **) , welches
I -

Ueberhaupt hat man vor einiger Zeit zu Berlin in Meh¬
rern Reichsangelegenheiten eine andre Sprache geführt , als man
sonst that , und selbst Grundsätze aufgestellt , die man vorher
sebr lebhaft bestritt.

**) Die jetzigen Streitigkeiten mit Frankreich wegen der im
Elsaß begüterte » Reichsstande haben besonders Veranlassung ge¬
geben , die eigentliche Gränze des Elsasses genauer , als bisher
geschehen ist » zu untersuchen . Französischer Seits wird schon
lange behauptet , daß die Queich  die Granze mache , Und zwar
so , daß auch alle an denen in die Queich laufenden Bachen ge¬
legene Orte Noch mit zu dem Elsaß gehörten « (Pfeffel  üe U-
inits Qslliss S . 142 . f .) Von teutsche» Schriftstellern wird da¬
gegen die S u r zur Gränze angegeben « ( Man s. dis kritische
Untersuchung der Mitternächtlichen Elsässer Gränze « Franken¬
thal 1791 . 8 « ( von Georg Franz von Blüm «) Auch verdient
hier noch; angeführt zu Werden : die Oberherrschaft Und Ober¬
lehnherrlichkeit Kaisers und Reichs über die Reichsständischc Lan¬
de , unmittelbare Territorien Und Reichsstädte im Elsaß , inson¬
derheit in Rücksicht auf diePfalzzwepbrückischen Besitzungen un¬
ter königlich französischer Hoheit - von einem Pfälzischen Patrio¬
ten , ( dem Regierungsrath und Archivar Bachmann)  Frank¬
furt i/sl . r-
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hier aber durchaus nicht zweckmäßig seyn würde , so Muß

man unter andern auch die neuern von der Krone Frank -»

reich mir verschiedenen leutschen Neichsständen geschloffenen

Gräuzvetträge zu Rache ziehen . Zene Abtretungen waren

nemlich mehrentheils sehr en Zoos geschehen , mithin blies

brn einzelne Gränzikrungen noch genug übrig . Man ver«

glich sich zwar in dem im I . 1884 . mit Frankreich geschlos¬

senen Vertrag , düß Commissarien ernannt werden sollten,

um die Gränzen zwischen Frankreich und Deutschland zü be¬

stimmen , und wo es nöchig seyn würde , zu Vermeidung

künftiger Gränzstreitigkeiten , Gränzzeichen zu setzen , allein

es ist Nachher nichts aus diesem Geschäfte geworden . Eben

so wurde auch in den Wiener Friedenspräliminarien verab¬

redet , daß zur Negulirung der Gränzen des Elsasses und

der Niederlande , in Gemäßheit der bisherigen Friedens¬

schlüsse , namentlich des Badischen , Cdmmissarien ernannt

werden sollten ; es kamen auch schon wirklich Commissarien

zu Nancy zusammen , allein es ist damals ebenfalls kein

Gränzvertrsg zwischen den Kaiser und Frankreich zu Stan¬

de gekommen . Viele Reichsstände waren .übrigens damals

äußerst unzufrieden darüber , daß der Kaiser dies Geschäft

so ganz für sich allein vornehmen wollte , und dies Hütte die

Folge , daß sogleich in die Wahlcapitulation K . Carls

VII . Art . X . tz. 5 . gesetzt wurde : „ Der Kaiser solle in vor¬

kommenden Reichsgränzscheiduugen ohne des Reichs und der

dabey interessirten Stände Einwilligung nichts vornehmen

liassen ."

Seit dieser Zeit ist NUN an keine Reichsgränzscheidüng

werter gedacht worden -, und es haben sich daher die dabey

interessirten Reichsstände - so gut sie konnten , selbst helfen

und besvndre Verträge Mit Frankreich entgehen Müssen.

,2-- ,
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Dies ist geschehen i ) von den Fürsten von N a sfa uSasr-
brücken  am i ; . Febr . 1766 ; r ) von dem Hause Oester-
reich  in Ansehung der Niederlande den 16 . May 1769;
z) von dem Bischof von Lüttich  den 2-4 . May 1772 , und
den 9 . Dec . 177z ; 4) von dem Fürsten von Nassau
Weiiburg  dm 24 . Januar 1776 ; --) von dem Kurfürsten
von Trier  im 1 . 1773 ; 6) von dem Bischof von Bar
sei den 20 . Jun . 1780 ; 7) von dem Grafen von der
Leyen  den 22 . Sept . 1781 ; 8) von dem Herzoge von
Württemberg,  wegen Mömp -elgard  den 2 ^ May
r78ä . Die mehrsten dieserGränzverträge , wodurch zugleich
manche Setter ausgetauscht wurden , sind vom Kaiser untz
Reich genehmigt.

8-
Nach Norden zu ist die Gränze von Teutschkand bey

weiten nicht so oft verändert worden , als nach Westen-
Schön unter Carl den Großen ward die Eyder , wel¬
che Hollstei n von Schleswig scheidet , hier - zur Grän-
ze bestimmt. In der Folge kam zrvar auch das heutige
Schleswig unter teutsche Hoheit , indem Heinrich ! , ei¬
nen eignen Markgrafen daselbst setzte , astein im- J . iozr.
ward durch einen zwischen K . Conrad II . und K . CanuL
von Dännemark geschloffenen Vertrag Schleswig wieder
an Dänemark abgetreten und- die ursprüngliche Gränze
von Teutschlarrd von neuen hergestcllt. So ist es nun bis
auf den heurigen Tag geblieben-; noch jetzt macht die Ey¬
der dir Gränze von Teutschland so genau aus , daß in
Rendsburg  dießeirs der Eyder noch des Kaisers im Kir¬
chengebet grdacht wird, , hingegen , in demTheil her Stadt,

§ Z
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her jenseits des Flusses liegt , nicht mehr *) , Es ist daher
falsch , wenn einige behaupten , daß Schleswig zu dem

teutschen Reich gehöre , oder daß dasselbe wenigstens darauf

gegründete Ansprüche machen könne , Man beruft sich zwar

deshalb auf die Reichsmatrikel vom I . r ; ri.  in wel¬

cher sich auch Schleswig verzeichnet find « , allein wir wer¬

ben in der Folge hören , wie unrichtig dieses Verzeichnis der

Reichsstände scy , und wie wenig daraus ein Beweis der

Rcichsstqndschaft hergenommen werden könne,

So wenig nun aber das teutsche Reich über Schleswig

seit jenem Vertrage eine Hoheit zu behaupten berechtigt ist,

eben so wenig kann dasselbe aus die übrigen dänischen Staa¬

ten irgend einen gegründeten  Anspruch machen,

Es ist zwar nicht zu laugnen , daß ganz Dännemark in

älter » Zeiten die Oberhoheit des teutschen Reichs , oder viel¬

mehr des Kaisers eine Zeitlang anerkannt hake , allein da¬

mals hielt man auch den Kaiser für das weltliche Oberhaupt

her ganzen Christenheit , und glaubte , daß demselben alle

Könige gewissermaßen unterworfen wären ; aber von diesem

Wahn ist man längst wieder abgekommen , und cs lassen

sich daher unmöglich irgend einige Ansprüche aus jener An¬

erkennung herleiten . Gesetzt aber auch , daß Dännemark

wirklich von dem teutschen Reiche selbst in älter » Zeiten ab¬

hängig gewesen wäre , so würde doch auch daraus nicht daä

Mindeste von Erheblichkeit gefolgert werden können , indem

die Könige von Dännemark bey mchrern Friedensschlüssen

von Kaiser und Reich als souperaine Könige anerkannt

Putters Historische Entwickelung der heutigen Staats-
verfaffunz LeMschlauds LH , r . S - i ; 7,
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find *) - Sollten dergleichen Ansprüche gelten , sagt Mo-

ser **) , so müßte und würde dir ganze Welt zu einer

Mördergrube werden,

Der nemliche Fall ist auch mit Polen . Es hat

zwar allerdings eine ZeUlang die Hoheit des reutschen Reichs
anerkannt , aber dis Sache ist von keinem Bestand gewesen,
und Polen ist seit mehrern Jahrhunderten im völligen

Besitz der Souveraiiütär und Unabhängigkeit vom tcut-

schen Reiche ***) . Indessen wollte doch noch im Anfang
des vorigen Jahrhunderts der Reichspseünigmeister ( Erhe¬

ber der bewilligten Reichssteuern ) von dem Könige in Po¬

len eine Türkensteuer wegen Masovien  haben ; auch soll

K . Maximilian  l . noch in dem Neichsabschied vom I.

150Y. von der Polen Schuldigkeit  zum Türkenkriege zu

«ontribuiren,  Erwähnunggelhan haben ; allein dies ist

§4

Inter mehrern Schriften verdient hiev vorzüglich angs-
rührt zu werde » ttl-riK . Lust, «lemoMtrakio , quocl vania
Imperio Lermanieo ncxu kusali nungussr kuerir tubiccra ; in de¬
nen Lcrchr . Lociew dlarnstns . i . dt» 5 . uud v. r . dt . 7. An ver¬
wundern ist cs , hast der blos historische Streit über die Abhanr
gigkeit Dannemarks noch in neuern Zeiten so lebhaft bat ge --

führt werden können, , als in folgenden Schriften geschehen ist:
I0h . Wilh , Franz  Fphr . von Krone  DLnuemgrks be¬
ständige Unabhängigkeit , oder gründlicher Beweis , daß si) anue-
mark nie dem teutfchen Reich zinßbar gewesen sey . Hamhurg
rx/r . 8.

Ludwig von Heß  historischer und statistischer Beweis
daß Dännemark dem teursche» Reich zinßbar gewest » sty . Fr st.
a . M . 1777. 8.

EI im Tr . von Deutschland überhaupt S . 16z.
^ >. .sc- ü/r cls kolouia NUNPWM. rribrngi ia Leclsn . 1694 . 4.

Die neueste und .beste Schrift über diesen Gegenstand ist Carost
/toesist cs? sexu kvlonias cum ttermsws . »784.
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Reichs,

Neun man dm N . A. selbst ansieht , durchaus falsch und
übertrieben . Jetzt ist überhaupt Polen bekanntlich aus der

Reihe der Reiche verschwunden.
Ungarn  ist unter K . Heinrich III . als dieser den aus

Ungarn vertriebenen König Peter  wieder zum Besitz seine«
Krone verhalf , dem teutschen Reich unterworfen gewesen,
aber schon unter Heinrich IV . riß es sich wieder von dieser
Abhängigkeit los , und ist seitdem im völligen Besitz dev

Unabhängigkeit geblieben *) . Selbst in dem Reichsabschied
voin I . r ; 6s . § . 69.. wird Ungarn eine solche Landschaft ge¬
nannt , welche dem heil , Reich deutscher Nation
in nichts nicht verwandt oder zugethan.  Man
soll indessen ehmals , nachdem die Krone von Ungarn an

has Haus Oesterreich gekommen war , zu Wien die Absicht
gehabt haben , Ungarn mit dem teutschen Reiche zu ver¬
bind ?!! , Auf wessen Seit ? der Vorfheil davon gewesen seyn
würde , läßt sich leicht beurthcilen.

Ob Preussen  je zu dem teutschen Reiche gehört ha¬
be ? ist eine Frage , die noch jetzt in gewisser Rücksicht zu.»
weilen zur Sprache kommt **) , So viel ist gewiß , daß
Preussen selbst seiner Lage nach nie zu Teutschland in al¬
tern Zeiten gehört habe . Im zwölften und dreizehnten
Jahrhundert führte aber der Herzog von Masovien besinne
fuge Kriege mit den Preussen , welche damals noch nicht
sich zur christlichen Religion bekannten ; und da er für sich
zu schwach war , rief sr den teutschen Orden zu Hülfe , Mit

*) iXieö. Hyr . Hrrtt « äs nexu ktunggris!: cum Lsrmsni» dsv
bürg , 1786.

Von dem Vcrhaltniß Preußens zum teutschen Reich hat
neuerlich sehr gründlich gehandelt , cvnr . c»r»-rir . in pruxr.
äs iigbicu. kruchgs sä 6 eu»sn,am . Mzibur ^i 1784 . 4-
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dem Versprechen , daß demselben die eroberten Länder zu-

fallen sollten . Kaiser Friedrich II , bestätigte diese fünf,

tige Schenkung im I . 1226 . und niemand bezweifelte da«

mais , daß der Kaiser hiezu berechtigt wäre , denn er war

ja das Oberhaupt der ganzen Welt und nur sin Christ

glaubte man , könne eine Sache im rechtmäßigen Besch

haben.

Wirklich eroberte nun auch der teutsche Orden das Land,

vertilgte oder vertrieb die Einwohner , welche sich nicht un¬

terwerfen und bekehren wollten , und ließ sich selbst größten-

thciis in Preuffen nieder . Schon lange war man gewohnt

gewesen , das zu Teutschland zu rechnen , was vonTeukschen

erobert wurde , überdem hatte der Orden bisher unter Kai¬

ser und Reich gestanden , was Wunder also « daß man auch

Preuffen jetzt zu Teutschland rechnete , und von Reichswe-

gen Hoheitsrechle über Preuffen ausübte . So kam und

blieb also Preuffen in der genauesten Verbindung mit Teutsch,

lantz . Aber unter K - Friedrich III . wurde sie wieder zerris¬

sen , und die Versuche , welche man nachmals machte , oder

vielmehr machen wollte , das Band wieder zu knüpfen , wa¬

ren zu schwach , als daß sie Wirkung hätten haben können,

Veranlassung zu. diesem Verlust gab der Orden selbst . Er

wollte nemlich nicht weiter an die Verträge , welche er mit

den Einwohnern geschloffen hatte , gebunden seyn und nicht

einmal den Beschwerden der gedrückten Landstände Gehör

geben . Dies hatte die Folge , daß die Stände auf einen im

I . 1440 . zu Marienwerder gehaltenen Landtag ein Bund-

niß .- schloffen , worinn sie sich Beystand -wider alle Kränkun¬

gen ihrer Rechte und Freiheiten versprachen - Selbst Friedrich

III . bestätigte anfangs diesen Bund , aber der Orden wüste

es dahin zu bringen , - aß der Kaiser die Bestätigung wi«

F?
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drrrief , und das Bündniß cassirte . Nun ward der Orden

noch übermükhiger . Er behauptete , daß Land und Städte

aller ihrer Rechte und Freyheiten verlustig wären , und ließ

dreyhunderr Mitglieder der ' Landschafl ent¬

haupten.  In dieser verzweifelten Lage kündigte jetzt das

Land , da cs auch bey dem Kaiser kein Gehör fand , dem

Orden den Gehorsam auf , wählte den König vyn Polen

zum Schutzherrn und unterwarf sich dessen Oberherrschaft.

Der Orden ward darüber in langwierige Kriege mit

Polen verwickelt , an welchen aber Kaiser und Reich kei¬

nen Theil nahmen , ohnerachtet der Deutschmeister so oft

und sehnlich um Hülfe bat . Schon hatte er den westlichen

Theil von Prcussen an Polen abtreten müssen , und nur

dm östlichen , jedoch unter der Bedingung , das; der Deutsch-

vrdenSmeistec dem Könige von Polen den Eyd der Treue

schwören sollte , behalten ; auch hatteer  versprechen müsse »,

ausser dem Pabste Niemand , als den K . Kasimir von Po¬

len und dessen Nachfolger für sein Oberhaupt zu erkennen,

und zu allem diesen saß Man in Deutschland stille . Erst im

I . i ; oo . ward die Lhorde auf den damals gehaltenen

Reichstag berührt , aber man wollte die Sache mit der Fe¬

der ausmachen . „ So aber der Orden allein , heißt es in

dem R . A . dieses Jahrs Dit . 4 ? . auf teulsche Nation ge¬

stiftet , auch niemand anders , denn dem heil . Nöm . Reick-

zugehörig ; so sey die Bitt,  solch Fürnehmen abzustellen,

und den Hochmeister bey dem heil . Reich unbetrangk bleiben

zu lassen : Wo aber der König ( von Polen ) seines Für-

nehmens ja nicht abftehen und des Fug zu haben vermeinet,

daß er dann auf N - Tag , ( der ihm benennet werden soll,)

vor Uns und des heil . Reichs Regiment durch seinen bevoll¬

mächtigten Rath und Botschaft erscheine ; so wollen Wir
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und die Stände des Reichs , den Sachen und Parteyen zu
gut , gern einen Tag fürnehmen , die Sachen verhören und

versuchen sie gütlich zu vertragen,"
Man kann leicht denken , daß der König in Polen sich

auf diese Verhandlung nicht wird eingelassen haben . In¬
dessen entstand ein neuer Krieg zwischen den Orden und

Polen . Auch biesmahl begehrte der Hochmeister Hülfe,
allein in dem N . A . vom Z . 1512 . heißt es Th . r . § . 26.

Nachdem noch nicht wissentlich : Ob der Hochmeister

sich als ein Glied zum Reich rhun wolle , oder

nicht *) ? solle diese Sachs bis auf nächstkünftigen Reichs¬

tag verschoben werden.

Aber auch auf dem nächstgefolgten Reichstag that mau
keinen Schritt , folglich blieb dem damaligen Hochmeister,
da er sich so ganz verlassen sah , nichts anders übrig , als

sich mit Polen so gut es möglich war , zu vergleichen.
Der König Sigismund  erklärte im I . 1525 - , daß ex
zwar nicht mit dem Orden , wohl aber mit seinem Vetter,
den damaligen Hochmeister , Markgraf Albrecht von
Brandenburg  Friede machen , und diesem mit dem öst¬
lichen Preusse » als einem Herzogthum belehnen wollte.
Albrecht nahm dieses Erbieten an , die Landstände genehmig»
ren den Vergleich , und so kam sowohl das teritsche Reich,
als der Orden , beyde durch ihre eigne Schuld , um Preus«
sen « denn nun ward dasselbe ein weltliches von der Krone

*) Der Schlüssel zu dieser Stelle ist folgender : Man beschäf¬
tigte sich auf dem Reichstage mit der Eintheilung TeutschlandS
in Kreise , und wollte auch Preusieu mit in dis Krelsverwisnng
ziehen ; allein der Deutschmeister widersetzte sich aus Furcht-
ma » mochte Preussen .den ehmaligcn Tribut wieder aufleze »..



9Z r . B . Allgem . Kenntniß des teutsch . Reichs.

Polen zu Lehen gehendes Herzvgthum und Familien - Gut

des Hauses Brandenburg . Unter Carl V . und Ferdi¬

nand ! . geschahen zwar noch einige Versuche , Preuffen

wieder an das teutsche Reich zu bringen , aber sie waren

ohne Wirkung , und seit dieser Zeit hak man von Reichs-

ivegen ruhig geschehen lassen , daß das Haus Brandenburg

sich von der Lehnsabhängigkeic von Polen frey gemacht,
den Titel eines souverainen Herzogs von Preussen angenom¬

men und hierauf zu Anfang dieses Jahrhunderts hie könig - '

liehe Würde gegründet hat.

Von Reichs wegen hat man also schon lange alle An¬

sprüche auf Preuffen aufgegeben ; und nur der teutsche Or¬

den erneuert sie noch zuweilen . Man kann indessen leicht

denken , daß alle diese Ansprüche , wenn man sie auch noch

so oft erneuert , nie etwas fruchten werden , Nur zu Pro,

und Neprotestationen geben sie Anlaß , wovon die Reichs-

Handlungen Beweise genug liefern *) . Besonders hat sich

der teutsche Orden bemüht , es dahin zu bringen , daß der

Kaiser in seiner Wahlcapitalativn verpflichtet werden möch¬

te , die Restitution der nicht blos dem Johanniter , sondern

auch der dem tentschen Orden entzogenen Güter zu beför¬

dern . Wirklich ward dies auch schon i» das Projekt der

beständigen Wahlcapitulation gesetzt , aber in dem von dem

Kaiser beschwornen Wahlvertrag selbst ist doch jene Stelle

nicht gekommen . Im I . 1745 . erhielt indessen der teutsche

Orden ein sogenanntes ciecretum lalvskorium dahin , „ daß

I Es handelt davon sehr ausführlich Moser  von Teutsch«
land überhaupt S . 117 . f . Von den neuesten im I . 1790. des¬
halb entstandenen Streitigkeiten s. Mci n e vragmat . Gcsch.
her Wahleap . S.
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die Uebcrgehung dessen , was das Projett der perpetuse aä

^rk . io , dem hohen teutschsn Nicker .- Orden zu gutem en^

halte , demselben allerdings unnachtheilig sey , und gedach¬

tem Inhalt des Projetts der perxetueo zu einigem Abbruch

nicht gereichen , sondern derselbe allerdings verwahrt seyn

solle ." Und eben ein solches Decret erhielt der Orden im

I . 1790 . vom kurfürstlichen Collegio.

Fast gleiche Beschaffenheit hat es mit Liefland.

Seiner Lage nach hat es ebenfalls nie zu Teutschland ge¬

hört ; aber schon im zwölften Jahrhundert kamen deutsche

Colonien nach Liestand , um daselbst das Christenthum aus«

zubreitsn . Um den Predigten bessern Nachdruck zu geben,

wurde bald nachher der SchwerdbruLer - Orden  gestif¬

tet ; da aber dieser für sich zu schwach war , so vereinigte

er sich in der Folge mit dem teutschen Orden , von dem er

nunmehr seine Heermeifter  erhielt . Ehe indessen dieses

noch geschah , hatte schon Bischof Aibrecht von Liefland den

Grund zur Verbindung Lieflauds mit,dem teutschen Reiche

gelegt , indem er im I . 1205 . das Land dem K . Philipp
von Schwaben  zu Lehen austrug . K . Heinrich VII . er¬

richtete bald darauf in Liestand Marken , ertheilte dem ge¬

dachten Bischof Albrecht , so wie dem Bischof Herrmann zu

Dörpt , die Würde teutscher Neichsfärsten , und verlieh ih¬
nen das Münzrecht und die Gerichtsbarkeit . So war also

Liestand ein Lehen des teutschen Reichs und dessen Hoheit

unterworfen«
Diese Unterwürfigkeit erlosch nicht durch die Vereini¬

gung des Schwerdtbrüderorbens mit dem teutschen; viel¬

mehr schien sie dadurch neue Stärke , zu erlangen , und es

findet sich , daß der Heermeister in Liestand und der Erzbi-

scbofvon Riga Sitz und Stimme auf dm teutschen Reichs-
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ragen gehabt und bis Neichsabschiede mit unterschrieben ha¬
ben . Auch erkannte man in Liefland die Hoheit des teur-

schen Reichs , man respeccirte daselbst die teutschen Neichs-

gesehe , appellirre von dort an das Kammergericht , und

mehrere Städte daselbst ließen sich von den Kaisern Privi¬

legien ercheilen.

Als hernach die Nüssen in Liefland einfielen , baten die

Liefländer das teutsche Reich um Hülfe , allein sie unterblieb,

ohnerachtet der N . A . von 1559 . § . 8 — 17 . davon handelt.

Darüber ergaben sich dte Stadt Reval und Esthland an

den König von Schweden , welchem K . Carl V . den Schutz
über Liefland aufgerragen hatte . Das übrige Land aber er¬

gab sich im I . 1551 . durch einen zu Wilna geschlossenen

Vertrag an den König und die Republik Polen , unter den

Bedingungen.

t ) Der König solle gut dafür sehn , daß diese Verände¬

rung dem Lande nicht bey dem Kaiser und Reich , be¬

sonders auch bey dem Großmeister zum Nachtheil ge¬

reiche ;

z ) solle der HeerMeister Gotthard Kettler in Liefland,

Kurland und Semigallien von Polen als ein Herzog»

rhum zu Mannlehn tragen , was aber

z ) über der Düna gelegen seh , sollte Polen verbleiben.

Im I . r ; 66 . ward Liefland dem Großherzogthum Lit-

khauen einverleibt , ohne daß dabey der ehmaligen Verbin¬

dung Lieflands mit dem teutschen Reich Erwähnung geschah.

Indessen entsagte damals das teutsche Reich seinen Ansprü»

chen auf Liefland nicht , vielmehr verwahrte noch im 1 .1570.

K . Maximilian II . in dem zwischen Dännrmark und Schwe¬

den vermittelten Frieden die Reichsgerechtsame über Reval

«nd Esthland . Di « König ? von Schweden erkannten auch
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noch verschiedene Mals den ihnen von demKaiserund Reich

über Liefland aufgetragenen Schutz , und im R . A . von

1576 . H. 105 , u . f . ward eine feyerliche Neichsgesandschaft

an Rußland beschlossen , um Liefland zu befreyen , allein sie

harre keine Wirkung . Endlich machte Polen im I > 1582.

und Schweden im I . 1595 - Friede mit Rußland , wobcy

aber des reurschen Reichs nicht erwähnt wurde.

Eben so geschah des teulschen Reichs keine Erwähnung,

als im Olivischen Frieden : 66o . Polen den größten Theil

von Liefland an Schweden abtrat , ohnerachtet K . Leopold I-

seine Gesandte auf dem Congreß hatte.

Und so hat auch nachher , besonders als Lieflanb durch

den Nystädtischen Frieden 17,1 . an Rußland abgetreten

wurde , weder das teutsche Reich , noch der teutsche Orden

namentlich Ansprüche auf Liefland gemacht.

Lauenburg und Bürorv,  zrvey zwischen Pommern

und Polen gelegene Herrschaften , werden gewöhnlich zu

Pommern gerechnet , allein sie gehören ursprünglich zu Poe

len . Seit 1657 . trug das Haus Brandenburg sie von Po¬

len zu Lehen , in der Folge ist aber diese Lehnseigenschaft

aufgehoben worden , und im Z . 177 ; . sind beyde Herrichaf-

ren mit Westpreussen vereinigt , und können daher nicht zu

Teutschland gerechnet werden ; hingegen ist dieß der Fall

mit Böhme  n . Es ist ursprünglich ein wendisches Land,

welches seine eignen Fürsten hatte . Mehrere Versuche,

welche die Kaiser machten , es unter teutsche Hoheit zu brin¬

gen , schlugen fehl . Endlich muste es sich zwar unterwer¬

fen , allein es geschah dies mit vielen Vorzügen , so daß

auch selbst die Regenten späterhin den königlichen Titel be¬

kamen . Seit dieser Zeit stand also Böhmen mit Teutschland

in Verbindung , dis Könige von Böhmen kamen mir auf
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die teutschen Neichstäge und erhielten einen Platz unter den

Kurfürsten.

In der Folge fieng Böhmen än Deutschland zu tzer-

Nachläßige » . Es blieb sowohl von den Reichstagen , als

selbst zuweilen von den Wahltagen weg . Drüber wurde es

nicht mit in die Verein , welche die Kurfürsten unter sich

schlossen , ausgenommen , und drüber ward es späterhin

zweifelhaft , nicht sowohl ob BSymen zuM teutschen Reich

gehöre , als vielmehr , ob der König und Kurfürst von

Böhmen Sitz und Stimme im kurfürstlichen Collegio auf

dem Reichstag habe ? Im Anfang dieses Jahrhunderts sah

das Haus Oesterreich ( welches fest 1526 . Böhmen besaß)

ein , wieviel es dadurch , daß es bisher das Sitz - und

Stimmrecht auf dem Reichstage aufgegeben hatte verroh¬

ren hätte . Es nutzte daher den Umstand , daß Braune

schweig in das kurfürstliche Collegium eingeführt werden soll¬

te , und brachte es nunmehr dahin , daß es zugleich readmit-

tirk wurde . So ist also Böhmen von neuen wieder in dis

Zahl der aktiven Neichsstände ausgenommen worden , indes¬

sen ist dies des / > rHZrr/ <„ ' r unnachrheilig  geschehen,
und daher die Verbindung Böhmens mit dem teutschen

Reiche eben so schwach und schwankend , als die des bup-

gundischen Kreises.

Als nn I . ts - 56 . der K . von Preussen in Böhmen ent¬

brach , wurde in einer österreichischen Deduktion behauptet,

der König habe einen Landfriedensvruch begangen ; das

teutsche Reich müsse Böhmen , wie andsreReichslan-

h e der Executions - Ordnung gemäß kräftigst schützen» Zu

Berlin antwortete man hierauf : -jdas Haus . Oesterreich

rvolle zwar in Ansehung des Königreichs Böhmen unter

Hem Schutz des Reichs , aber nicht unter dessen Gerichts-
bar-
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barkeit stehen , und die Böhmischen Publicisten (S.

äs in OM ŝurls pllbl . er keuä . und A ô»--

äs ^rclii - kincern . Ookem . x . 144 .) behaupteten mit

großem . Eifer , daß der König von Böhmen in Ansehung
des Land - Friedens weder unter dem Iseichs - Cammer - Ge¬

richts stehe , noch auch denen Reichs - Gesetzen unterworfen
sey , sondern das Recht , gegen seine Nachbarn Krieg zn

führen , als ein unabhängiger Fürst ausüben könne . Bey
der 170z . geschehenen Neadmißion habe sich Kur - Böhmen

zwar den Schutz des Reichs ausbedungen , aber keineswegs
der Gerichtsbarkeit des Reichs unterworfen , sondern sich

vielmehr alle seine Rechte , ?rivile § ia ssori , Freyheiken und

Gerechtsame Vorbehalten , nach denen ausdrücklichen Wor¬

ten des Kaiserlichen Ratifications - Dekrets vom 6ten Sep¬
tember 1708.

„Es wolle also - das Haus Oesterreich gerne den Schutz
des Reichs genießen , wenn es sich von einem Neichsstande

beleidiget zu seyn hielte ; hergegen wolle eben dieses Haus

keinesweges unter dem Reiche stehen , und vor dessen Ge¬

richten Recht nehmen , wenn cs einen andern Reichsstand

beleidige . Dies streite wider alle Billigkeit , wider alle Re¬

geln der bürgerlichen Gesellschaft , und wider dis ersten Grund¬

sätze des Naturrechts . Gegen die ersten Rechte der

Menschen könnten keine Privilegia,  die sich das

Haus Oesterreich ohnedem größtentheils selbst gegeben,
und auch keiu,e Neichsschlüsse,  die dieses Haus durch

seine Uebermacht zu erzwingen gewußt , statt haben,  son¬

dern sie wären an sich null und nichtig.  Was dem

Hause Oesterreich recht sey , müsse auch andern Neichsstan,
den recht seyn . Da nun das Haus Oesterreich sich auch in

Ansehung seiner Reichs - Länder ganz independent gemacht,
Erster toaiid . G
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da es sich an den Land - Frieden nicht gebunden halte , und

da ein von diesem Hause beleidigter Neichssrand sich weder

Recht noch Hülfe gegen dasselbe von den , Reiche verspre¬

chen könne ; so müsse ein solcher Nsichsftand auch berech¬

tigt seyn , sein Recht durch die Waffen zu suchen , ohne daß

das Reich befugt sey , sich darein zu mengen , und dem Hau¬

se Oesterreich Hülfe oder Schutz zu leisten , und es könne al¬

so dem Hause Oesterreich der Schutz des Land - Friedens mit

Recht nicht angedcyhen/'

Zn Wien ward hierauf mit vieler Behutsamkeit erwie-

dert : „ daß der König von Preussen , wenn er zur Klage

Ursache gehabt hätte , sich vor den privat Behauptungen

einiger Böhmischer Schriftsteller nicht hätte fürchten dür , !

fen . K . Ferdinand  II . habe selbst ehmals behauptet:

daß der König von Böhmen an die Reichsgesetze gebunden

sey und unter deren Schutz stehe."

Eine ganz andre Sprache hat man aber zu Wien bey

Gelegenheit der Streitigkeiten mit denen Herrn von Zedt-

witz  über die Herrschaft Asch geführt . Zn einem von der

Kaiserin » Königin « an ihren Comitiai Gesandten erlassenen

ostensiblen Nescript , wurde nemlich geäußert : „daß die

Krone Böhmen kraftder ihr ursprünglich und

eigen thümlich z u stehenden Majestäts rechte kei¬

nen Richter erkenne , mithin niemanden , wer

es auch sey , eine Rech tferligung ab zu legen  Ha¬
tz e" *) . — Jetzt ist es also nicht mehr Behauptung ei¬

niger privat Schriftsteller , sondern Behauptung des Ho,
fes selbst.

Z Putters  Rechtfälle Bd . a . Th . 4 . S . § ) 4.
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Schlesien hat in ältern Zeiten zu Polen gehört . Es

bestand aus mehrern kleinen Fürstenthümern , die in der

Folge von ihren Beherrschern der Krone Böhmen zu Lehen

aufgetragen wurden . Nach und nach sind all ? diese fürstli¬

che Häuser ausgestorben , und so wurde ein schlesisches Für¬

stenthum nach dem andern Böhmen incorporirt . Zn so fern

also Böhmen zum teutfchen Reiche gehörte , in so fern ge,

hörte auch Schlesien dazu . — Durch den Breslauer und

Dresdner Frieden ( 1742 . 1745 . ) wurde bekanntlich ein

großer Theil von Schlesien von dem Hause Oesterreich an

den König vonPreussen abgetreten . Es geschah dies „ mit

völliger Souverainitat unhZndependenz von

der Kr 0 ne Böhmen,  und daher nahm der König den

Titel eines souverainen und obersten Herzogs in

Schlesien  an . Als aber nachher der Dresdner Friede vom

reutschen Reiche garantirt werden sollte , entstand die Fra¬

ge : ob man von Reichs wegen die erworbene Hoheit über

Schlesien fahren lassen wollte ? Die mehrsten Stimmen gien-

gen aus dem Reichstag dahin , daß die Garantie nicht an¬

ders als mit Vor - und Beybehaltung der Reichs-

gerechtsame über Schlesien  zu übernehmensey . Zn

dem darauf erstatteten , und vom Kaiser genehmigten Reichs-

gutachten vom 14 . Mar ) 1751 . heißt es daher : „daß  di -e

Garantie sot Hanen Dresdner Friedens - - mir

Vor und Beybehaltung der zu über¬

nehmen ."  Indessen führt der König von Preussen noch

inuner den Titel eines souverainen Herzogs und erhält auch

diesen Titel selbst aus der Reichskanzlei ) *) .

G A

. H Mosers  teutsches Staats - .Archiv : 75s . Th . Z S.
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Mit der Grafschaft G l a tz hat es übrigens die nemli-
che Bewandniß , als mit Schlesien . Sie war ebenfalls
Böhmen incorporirt, ist aber auch mit völliger Souverai-
nität an Preußen abgetreten worden.

Zweytes Capitel.
Don

der Verbindung Italiens und des römischen Kai-
serthums mit dem teutschen Reich.

§ . 20 .
^o wie man bey mehrern Neichen das Hauptland von

^ dem Nebenlande unterscheiden muß , so muß man auch
diesenUnterschied bey dem teutschen Reiche beobachten. Ita¬
lien , oder vielmehr das ehemalige Longvbardische Kö¬
nigreich in Zta lien , ist nemlich nicht als ein dem teut¬
schen Reiche incorporirtes, sondern als ein Nebeniand von
Teutschland zu , betrachten , welches das teutsche Reich er¬
worben hat , und über welches dasselbe Hoheitsrechte auszu-
üben befugt ist.

In Italien selbst sind aber zwey Gegenstände wohl von
einander zu unterscheiden , nemlich r ) das Königreich
Italien , oder die Lombardei ) , und 2) des römi¬
schen Reichs Kaiser thum . Cs ist daher von beyden
einzeln zu handeln.

Schon in dem sechstenZahrhunderthatten sich die Lon-
gdbarden,  ein teutsches Volk, in dem obern und Mittlern
Thril niedergelassen, und daselbst ein eignes Reich gestiftet.
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Carl der Große eroberte in der Folge dasselbe , und

nannte sich König der Lsngobarden . Nach der Erlöschung

der Carolinger , oder vielmehr nach der Absetzung Carls des

Dicken , sah sich auch Italien , so wie bie übrigen zur frän¬

kischen Monarchie gewesenen Reiche , als ein Wahlreich am

Es entstanden aber daselbst wegen der Besetzung des Throns

große Unruhen , die bis zur Negierung des teutschen Königs

Otto  I . fortdauerten , und diesem Veranlassung gaben,

Italien abermals zu erobern . Unter seinem Enkel Otto  III.

ward hierauf das Königreich Italien auf ewig mit der teut-

scheu Krone verbunden , und der Satz festgesteklt , daß ein

jedes von denTeutschen erwähktesOberhaupt

des teutschen Reichs auch von selbst König von

Italien , oder der Lombardey  sey . Zwar haben sich

bie Jtaliäner öfters dagegen gesetzt und sich mehrmals der

Hoheit des teutschen Reichs entziehen wollen , aber nicht al¬

len ist es geglückt.

Der teutsche König ist also zugleich  König in Italien .'

Sein Königreich erstreckt sich eigentlich so weit , als das

ehmalige LongobardischeMeich gieng , das heißt von Sa¬

voyen und der Schweiz an , bis an den Kirchenstaat . Al¬

les was binnen diesen Gränzen liegt , ist der Hoheit des

teutschen Reichs unterworfen , wofern nicht gezeigt werden

kann , daß dasselbe sich dieser seiner Hoheit begeben habe.

Dieses fürtrefliche Land war in den Mittlern Zeiten der

Sitz des Handels für ganz Europa . -Die Städte Vene¬

dig , Genua , Mayland , Florenz , Pisa  und an¬

dere , erwarben sich dadurch unermeßliche Neichthümer . Sie

nutzten djese , so wie die öftere Abwesenheit der Oberhsrrir

von Italien , theils um sich der Oberherrschaft des teutschen

Reichs zu entziehen , und eigne Freystaaten zu bilden , theils

G z
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die umliegenden Landschaften an sich zu bringen ; und so
kam nach und nach fast ganz Ober Italien an einige wenige
Städte , die alle Republiken waren , so wie es Venedig,
Genua und Lucca noch sind , ohne daß sie jedoch eine völli¬

ge Unabhängigkeit durchfechten konnten.

Die mehrcften unter ihnen hatten indessen das gewöhn¬

liche Schicksal der Republiken ; das heißt , einzelne Fami¬
lien wandten ihre durch den Handel erworbene Neichthümer
dazu an , alle Gewalt an sich zu reissen , ihre Mitbürger zu
unterdrücken und sich zu Oberherrn aufzuwerfen . Dies ge¬
lang in Mayland  der Familie Visconti , in Florenz
den Medices , in Modena den Este , in Parma den

Tarnest,  und so wurden einige Republiken inFürstenthü-
iner verwandelt . Die Kaiser waren mehrentheils in Teutsch-
land zu sehr beschäftigt , als daß sie dieses hatten hindern
können , und mußten daher nur froh seyn , wenn die neuen

Fürsten sich nicht ganz der Hoheit des teutschen Reichs ent¬

zogen.

Inzwischen waren diese Fürsten in .
'gewissek Hinsicht mit

den teutschen Fürsten nicht in Parallel zu stellen . Italien

war ein erobertes Land , das nur mit Deutschland verbuiU

den,  aber nicht wie das Lothringische oder Burgundischs
Reich vereinigt worden war . Die Fürsten in Italien sind
daher nie auf den teutschen Reichstagen erschienen , und ha¬
ben nie das Recht der Neichsstandschaft , wie die Lothringen
schen und Bmgundischen gehabt ; wohl aber haben sie ihre
Länder von dem Kaiser und dem Reiche zu Lehen empfan¬

gen , haben zu Zeiten Stenern entrichten und die kaiserliche

höchste Gerichtsbarkeit anerkennen müssen.

In dieser Verbindung steht nun noch Italien mitTeutsch»

land und wird wahrscheinlich so lange darin bleiben , als das
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Haus Oesterreich den Kaiserthron besitzt. Denn da dieses

Haus selbst festen Fuß in Italien hat , und also den kaiserli¬

chen Verfügungen in Justiz - und Gnadensachen den gehörigen

Nachdruck geben kann , so wird dadurch noch immer die

Oberherrschaft des teutschen Reichs über Italien erhalten.

Inzwischen ist nicht zu läugnen , daß die großen Häuser

in Italien ihre Lander fast als Souverains beherrschen und

nur wenig sich um das teutsche Reich bekümmern . Besonders

findet ihreBeysterrsr zu den Neichsbedürfnissen vieleSchwie»

rigkeit , und haben sie ja etwas gezahlt , so ist dies mehr in

die Kasse des Kaisers , als des Reichs gekommen . Es ist

zwar in der kaiserlichen Wahlcapimlation Art . jic >. § . r r>

versehen , daß die Italianischen Vasallen , wenn zu allge¬

meinen Neichsangelegenheiten eine Neichshülfe verwilligt

wurde , ebenfalls zu der Veyhülfe angehalten werden soll¬

ten , allein es ist bis jetzt noch nicht geschehen , und es

scheint auch nicht , daß es in dem jetzigen Reichskriege ge¬

schehen werde.

In der angegebenen Verbindung mit Teutschland steht

nun noch

i ) das Haus Oesterreich  wegen der Herzogthümer

Mayland und Mantua.  Mayland kam nach Abster¬

ben des V i sc o n t i sch e n Mannsstamms an das Haus Sfor¬

za,  und da auch dieses Haus ausstarb , belieh K . Karl  V.

seinen Sohn Philipp  mit diesem Herzogthum . Durch dm

Nastadt - und Badensche » Frieden kam es aber aus der Spa¬

nischen Erbschaft an das Haus Oesterreich . Mantua  be¬

saß die Familie Gonzaga,  als ein Reichslehen . Im

Spanischen Successionskriege nahm der damalige Herzog

Ferdinand  Carl die Französische Parthie , und ward des¬

halb vom Kaiser in die Acht erklärt , und dadurch seines

G 4
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Landes , in dessen Besitz sich sogleich K. Joseph I. wegen
der aufgewandten Kriegskvsien setzte , beraubt. Seit dieses
Zeit ist Mantua bey dem Hause Oesterreich geblieben und
dem Herzogthum Mayland gewissermaßen einverleibt.

2) der König von Sardinien  wegenPiemont-
Montferrat  und verschiedener von Mayland abgerissener
Stücke .

'
Piemont war anfangs Allodialguth der Grafen

von Savoyen . Als Graf Amadeus  Vlll . von Savoyen
Herzog zu werden wünschte, trug er Piemont dem Kaiser
und Reich zu Lehen auf. Montferrat  war in älter^
Zeiten eine Warkgrafschaft, welche aber im I . 157z . von
K. Maximilian II . in ein Herzogthum verwandelt ward.
Nach Absterben der altern Markgrafen hatte K . CarlV.
im I . i ; zr.  den H . Carl Gonzaga von Mantua mitMvnt-
ferrat belehnt , es entstanden aber darüber Streitigkeit «»
mit Savoyen , welche nach Abgang der älter» Gonzagische»
Linie im I . 1627. erneuert , endlich aber im I . i6zo . da¬
hin bcygelegt wurden , daß Savoyen verschiedene Omer
des westlichen Theils von Montferrat bekam. Nach der
Achtserklärung des H . von Mantua nahm Savoyen auch
Len übrigen Theil von Montferrat in Besitz. Seit '

1764.
hat man es dem Kaiser sogar in seiner Wahlrapitulation *) .
zur Pflicht gemacht , dem Könige von Sardinien , als H.
von Savoyen die Belehnung des HerzogthumsMontferrat
sowohl , als aller seiner übrigen Staaten und Lande, welche
er von dem H. N. Reiche zu Lehen trägt , der lezrem In¬
vestitur von 1755 . gemäß , zu ertheilsn.

z) der Herzog von Modena,  wegen der Hsrzogthü-
rmrModena , Mirandola,ConcordiaundMaßa,

1 Art. 26. §. i.
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kngleichen der Fürstenthümer Noveilara nnd
'
Carrara.

Modena kam im I . 1452 . an das Haus Este , welches K.

Friedrich  III . damit belehnte . Mirand  0 la  nebst dem

dazu gehörigen Concordia  war ebenfalls ein NeichSlchen

und hatte seine eignen Herzöge aus dem Hause Pico.  Im

spanische » Successions - Krieg ward der Herzog , weil er

französische Parlhis nahm , in die Acht erklärt , sein Land

eingezogen und dieses zu Wien an den Meistbietenden ver¬

kauft . Der H . von Modena erstand cs für 175,000 Pi¬

stolen , alsein eröffntes Neichslehen , jedoch mit Vorbehalt,

der Einwilligung des kurfürstlichen Collegiums . Zn dem

Dadenschen Frieden versprach zwar der Kaiser dem geächte¬

ten Herzoge gute und schleunige Justiz angedcyhen zu las¬

sem , aber es ist beym Versprechen geblieben und in dem

Aachner Frieden 1748 . ist dem H . von Modena der Besitz

bestätigt worden.

DasHerzogthum Massa  und die Fürstenthümer Car,

rara und N 0 vellara  gehen ebenfalls vom teutschen Reich

zu Lehen . Massa und Carrara sind in diesem Jahrhundert

durch Heyrath an das Haus Modena gekommen.

Auf alle diese Länder hat der Erzherzog Ferdinand

von Oe streich,  da der Mannsstamm des Hauses Mode¬

na mit Absterben des jetzigen Herzogs erlöschen wird , ' mit

Einwilligung aller drey Neichscollegien im Z . 1771 . eine

Anwartschaft erhalten.

Ob das Großherzogthum Toscana  oder Florenz

der Hoheit des teutschen Reichs unterworfen und einNsichs-

lchen sey ? wird von Verschiedenen bezweifelt . Im Grunds

sind aber beyde Fragen zu bejahen , denn die Länder , wor¬

aus das Grvßherzogthum besteht , gehörten unstreitig zu

dem Longobardischen Reiche , und wenn man gleich das Haus
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Medices  vorzüglich am kaiserlichen Hofe geschont hat , so
kann doch nicht dargethan werden , daß Kaiser und Reich

sich je ihrer Hoheit üver dasselbe begeben hätten . Im Ge,

gentheil ist noch in der sogenannten Quadrupel - Allianz , wel¬

che im I . 1713 . geschlossen wurde , wegen der künftigen
Succession von Toscana , ausdrücklich bedungen , daß die

Länder , welche von dem Großherzog von Toscana besessen
würden , künftig von allen contrahirenden Partheyen auf

ewig für ein männliches Lehen des römischen
Reichs  erkannt , und mit Genehmhalung des Reichs von

dem Kaiser der erftgebohrne Prinz des Königs in Spanien
aus zweytcr Ehe , für sich und seine männliche Descenden-
ten , und nach deren Abgang dessen jüngere Brüder und

deren männliche Dcscendenten , damit beliehen  und ihnen
die Lehens , und Expectanzbriefe zugestcller werden sollten.
Der Kaiser hat hierauf diese Sache an das gelammte Reich

gebracht und dieses hat durch das Neichsgutachten vom 9.
Dec . 1722 . hiezu seine Einwilligung ertheilt . Eben so hat
in der Folge , als durch die Wiener Friedens - Präliminarien

(17 ; ; .) ausgemacht worden war,  daß der Herzog von Lo¬

thringen Toscana nach dem Tode des damaligen Großher,

zogs haben sollte , der Kaiser in einem an den Reichstag

erlassenen Commissons - Dekrete vom 25 . März 17Z6 . versi¬

chert : „ des Reichs Gerechtsame auf diese Lande hätten bsy

solchem neuen System keine weitere Gefahr noch Anstoß zu

besorgen ; es solle bey dem verglichenen Nexus

dieser Lande bleiben ."  Indessen ist, seitdem das Haus

Lothringen - Oesterreich zum Besitz dieses Landes gekommen

ist , keine Belehnung erfolgt , es beträgt sich der Großher¬

zog als ein völliger Souverain , und er wird selbst von dem

kaiserlichen Hofe dafür erkannt . Der stärkste Beweis hie.
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von ist wohl das Betragen des Großherzvgs ^während des

jetzigen Kriegs , den Kaiser und Reich mit Frankreich füh¬

re » . Lange Zeit verhielt sich der Großherzog völlig neutral,

endlich wurde er zwar , jedoch nicht vom Kaiser undlRcich,

sondern von Großbritannien genöchigt , die Neutralität auf¬

zugeben , allein er war der erste , der mit der französischen

Republik wieder Frieden schloß , und dazu schwiegen der

Kaiser und das Reich . Oeffentlichen Nachrichten zu Folge

hat der Londner Hof dem kaiserlichen eine Note in Betreff

dieses Friedenstractals übergeben , aber durch den Minister

der auswärtigen Angelegenheiten die Antwort erhalten:

„Der Großherzog von Toscana sey ein souve¬

rain er Fürst  und Sr . Majestät der Kaiser könne sich

im geringsten nicht in die politischen Händel dieses Fürsten

mischen ."

Das nemliche gilt von den Herzogtümern Parma

und Piacenza.  Zn der vorhin erwähnten Quadrupel - Al¬

lianz wurden diese Herzogtümer wie Toscana als Reichs-

jehen anerkannt , und dem Spanischen Prinzen die eventuelle

Belehnung iund Nachfolge nach dem Abgang des Hauses

Farnese zugesicherc ; welches gleichfalls durch das angeführte

Reichsgumchten vom 9 , Dec . 172, . genehmigt ward.

Wirklich nahm hieraufanch nach dem Tode des letzten Far-

Mstschen Herzogs , derJnsant D » n Carlos im 1 .17Z1 . von

diesen Ländern Besitz , und es wurden ihm als einem Reichs«

Vasall vor dem Neichshofrath Vormünder bestellt , allein dis

wirkliche Belehnung erfolgte nicht , weil sich der Herzog

weigerte , die geforderten Laudemialgelder zu bezahlen . In

dem Wiener Frieden wurden die beydm Herzogtümer an

K - Carl VI . als Erzherzog von Oesterreich e « x/er
'
»s xra.

xmrere wie es im Frieden heißt , überlassen , durch den Aach-
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ner Frieden aber en la m ^ ms msnisre et Zans la msms
etenöue , hu

' ils out ets oü 6u etre possellss par los

xrslens ? oüeileur8 dem Infant Don Philipp abgetreten.
Inzwischen suchte man von Reichs wegen die Hoheit

über diese Länder dadurch aufrecht zu erhalten , daß man
den Kaiser seit 1742 . in der Wahlcapitulation,Art . 10 . § ,
10 . verpflichtete , alle dem römischen Reiche angehörige Lehen
und Gerechtigkeiten - in Italien unter andern nach
Maasgabe des Reichsschluffss vom 9 . Dec . 1722 . aufrecht

zu erhalten , und derentwegen zu verfügen , daß sie zu be¬

gebenden Fällen gebührlich empfangen und renovirt werden.

Ja im I . 1790 . ist noch beygesctzt : hingegen nicht zuge¬
ben noch geschehen lassen , daß gedachten Reichsschlusse durch
.anderweite ohne des Reichs Wissen , Zuthun und Genehmi¬

gung getroffene Verabredungen etwas entzogen werbe , son¬
dern deshalb die Gerechtsame des Reichs allewege beobach¬
ten und wahrnehmen.

Ausserdem giebt es noch verschiedene Fürsten in Italien,
welche Neichslehen besitzen und daher die Hoheit des teut-

schen Reichs anerkennen müssen . Sie sind aber zu unbe¬
deutend , als daß es sich der Ädühe verlohnen würde , bey

ihnen zu verweilen . Dagegen muß noch bemerkt werden,

daß Venedig , Genua und Lucca  sich von der Hoheit
des Reichs losgerissen haben . In Ansehung der Stadt Ve¬

nedig selbst ist es zwar streitig , ob sie je der Oberherrschaft
des teutschen Reichs unterworfen gewesen sey , oder nicht?
Es ist aber auch die Erörterang dieser Frage sehr üöerflü-

ßig , indem Kaiser und Reich seit Jahrhunderten Venedig
ais einen Freystaat anerkennen . Bey der zwischen dem Kai¬

ser , dem Pabst und den Kronen Frankreich und Spanien

zu Lambray im 1 .1508 - geschloffenen Lige sah es zwar ge.



2 . C. Verbindung Italiens nur dem t. R. 109

fährlich für die Nenetianer in Ansehung ihrer Unabhängig¬
keit und Freyheit aus , allein sie wußten die Lige zu tren¬
ne» und sich im Delitz der Unabhängigkeit zu erhalten.
Auf dem westphäiischcn Friedenskongreß übernahmVenedig
die Stelle eines Vermittlers , schickte einen eignen Amvas-
sadeur und erhielt dadurch die Anerkennung ihrer Jndepen-
denz vom Kaiser und Reich . Selbst in der kaiserlichen
Wahlcapitulatron ist gewissermaßen die Anerkennung enthal¬
ten , denn unter den Worten des Art . z . § . 19 . „Nach¬
dem sich auch eine Zeitlang zugetragen, daß ausländischer
Potentaten , Fürsten und Republiken  Gesandte, und

zwar diese unter dem Namen und Vorwände , als wären
die Republiken für gekrönte Häupter und also denselben in
Würden gleich zn achten , an den kaiserlichen und königli¬
chen Höfen und Kapellen die Präcedenz vor den kurfürstli¬
chen Gesandten prälendiren wollen , so sollen und wollen
wir inskünftige solches weiter nicht gestatten," ist vorzüg¬
lich Venedig , mit dessen Gesandte » ein solcher Rangstreit
entstanden war , gemeint .

' ,
Lucca  kst zu unbedeutend , als daß man sich - von

Reichs wegen viel darum bekümmerte. Der Kaiser nennt

siezwar noch immer des heil . Röm . Reichs Stadt,
allein sie ist schon seit langer Zeit in den ruhigenBesitz einer

völligen Freyheit und Unabhängigkeit.
Genua  stand in diesem Jahrhundert in Gefahr , ihre

bisher behauptete Unabhängigkeit zu verlieren . Die Repu¬
blik chatte Streit mir dem kleinen Staat St . Nemo , und

dieser hatte sie beym Kaiser und Reich verklagt . Es er¬

schienen mehrere Schriften *) , worin die Dependenz der

Vorzüglich Hdr . Ü . Nn --Le-,Le,F) Imxerü Lermun,

lus erxollslllo iirLqnua I.i§u1lici> emeous äiuonikmi . UiMliov, I ^ lp»
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Republik mit stattlichen Gründen erwiesen wurde . Noch
Ferd in and I > , Maximilian II . und Rudolph  I ! .
hatten in ihren Streitigkeiten wegen der MarkgrasschaftFi,
nale die obMrichterliche Gewalt ansgeübt und wahrend der
Kriege , welcheLeopold I . , Josephs , und Carl  VI.
in Italien führten , hatte Genua  gleich den Jtaliänischen
Neichsvasallen eine Kriegssteuer entrichtet . Von Reichs we-
gen ward daher der Kaiser durch das ReichSgutachten vom
:8 . Aug . 1770. ersucht : „in Gemäßheit der schon ergange¬
nen Erkenntnisse sowohl dein Staate St . Nemo den ferner»
oöerstrichterlichen Schutz angedcyhen zu lassen , als auch
die dem Reiche daselbst zustehenden Rechte in reichsväkerli-
che Obsorsse zu nehmen ." — Genua wandte sich indessen
an Frankreich und drüber ist die Execution unterblieben.
Wahrend dieses Kriegs sah es einmal von neuen böse um
Genua aus . Ein Glück für die Republik , daß Frankreich
zu sehr dabey interessirk ist , daß sie ihre Unabhängigkeit
in Hinsicht auf den Kaiser und das Reich behält . Ob sie
aber auch selbige in Ansehung Frankreichs behalten wird,
stehr dahin.

Endlich will auch der Pabst wegen Csmachid  die
Hoheit des tonischen Reichs nicht anerkennen . Comachio ist
eine im Herzogthum Ferrara gelegene Grasschaft; mit wel¬
cher ehmals die Erzbischöfe von Ravenna beliehen waren *).
Unter K . Carl IV . kam sie mit Beibehaltung der Reichs,
l-rhnsverbindlichkeit an das Haus Este . Im I . 1598 . be-

4 . '.iemoirss rvuclisnt la supsrionle impeiiele kur les villss eie Le¬
ns- , ec cie 8t. Hemo , aisli gue kur toure !s Dizuris 1769.

H Mau s . t.es Droits äs I'Lmxirs lur l'stllÄ secleüsltiPie sro.
L t-rrseirt x/iz . 4.
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mächtigre sich P . Clemens VIII . dieser Grafschaft , als ei»

nes Appertinenzstücks des zu dem Kirchenstaat geschlagenen

Herzogthums Ferrara , und seitdem ist sie unter der päbst-

lichen Lochmäßigkeit geblieben , bis K . Joseph I . sie im

I . 1708 . in Besitz nahm , um sie dem Hause Modena zu

rcstituiren . K . Carl VI . trat sie indessen wieder an den

päbstlichen Stul ab , jedoch mit Vorbehalt der kaiserlichen,

Reichs und Modenesischen Rechte , welche weiterer Entschei¬

dung Vorbehalten wurden . Doch ist diese Entscheidung nicht

erfolgt und wird schwerlich je erfolgen . Der Vorbehalt

bient indessen doch zur Erhaltung des guten Vernehmens

zwischen dem kaiserlichen Hofe und dem päbstlichen Stuhl.

Eben so wie das Königreich Italien mit dem teutschei;

Reiche verbunden ist , eben so ist auch das römische Kai-

serthum  mit demselben verbunden ; und sowie  das von

den Teutschen erwählte Oberhaupt zugleich König von Iia»

lien ist , so wird es auch durch seine Wahl zur römischen

Kaiserwücde berechtigt.

Nom war bekanntlich eine Republik , die ihre Oberherr¬

schaft fast über die ganze Welt auszudehnen gewußt hatte.

Endlich hörte aber die republikanische Verfassung auf und

die monarchische trat in ihre Stelle . Die Monarchen führ¬

ten den Titel Laelärss , ^ uFuirl , Imperacores . Constan¬

tia der Große verlegte die Residenz von Rom nach Byzanz

(Constankinopel ) und legte dadurch den ersten Grund zu

dem allmäligen Verfall der römischen Monarchie . Theodors

Söhne theilten das Reich unter sich , und so entstand das

orientalische und occidentalische,  oder das G r i e-

chischr und Römische Kaiserthum,  welche jedoch
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bepde noch immer in einer gewissen Derbindung blieben.
Die orcidentalische Kaiserwürds erlosch im I , 476 . , indem
Odoacer,  Heerführer der Heruler , den letzten Kaiser de-
thrvnisirte , selbst den Titel eines Königs , nicht Kaisers , an¬
nahm , und ein eignes Reich in Italien stiftete , welches
aber bald wieder durch die Ostgothen'  zersröhrr , und an
dessen Stelle ein Ostgothisches Reich errichtet wurde.

Der griechische Hof gab indessen seine Rechte auf das
römische Kaiserthum nicht auf ; Nom und dessen Gebiet
gehörten nicht zu dem Reiche des Odvacers und der Ostgo»
then ; also übte man zu Coustankinopel HoheitSrechte über
di « Stadt und deren Gebiet aus . Iustinian  war auch so
glücklich , dem Reiche der Ostgothen ein Ende zu machen und
Italien wieder zu erobern , aber bald nach seinem Tode
ließen sich die Langobarden in Italien nieder . Dadurch
gieng die gemachte Eroberung wieder verlohren , so daß
dem Hofe zu Coustantinopel blos das Erarchat und die
StadtRom  nebst ihrem Gebiete blieb . Nach und nach
Lehnten jedoch die Longvbarden ihre Herrschaft immer wei¬
ter auS . Schon hatten sie sich des Exarchaks bemächtigt,
und den Römern selbst eine Kopfsteuer zugemuchet . Don
Coustantinopel konnte man keine Hülfe erwarten , denn da
war mau zu schwach und vergaß auch über den Bildrrstreit
alle andre Streitigkeiten.

Zu Rom muste man sich alss selbst zu helfen suchen.
Man wandte sich an den neuen König der Franken , der
seine widerrechtliche Erhebung auf den Thron der feinen
Einsegnung des römischen Bischofs zu verdanken hatte.
Man wählte ihn zum Schuhs ) errn  von Nom , und nun
zwang er die Lsngobardeu , die Römer in Ruhr zu lassen
und das Erarchat abzurrelen , womit nunmehr Pipin , um

sein
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fein Gewissen wegen seiner Thronbesteigung zu beruhigen,
dem römischen Stuhl ein Geschenk machte.

So waren also die fränkischen Könige unter dem Titel

Römische Patrici er,  Schutzherrn , und Dadurch in der

That schon Regenten von Rom geworden . Wenigstens

hielt Carl der Große , als bloßer Palricius , Gericht über den

römischen Bischof und die aufrührerischen Römer . Aber

nun wurde er auch am Weihnachkstage des Zahrs 8 vo>. von
dem Pabst und dem römischen Volke zum römischen

Kaiser  ausgerufen , und von erstem dazu gekrönt Auf
diese Art also wurde die römische Kaiserwürde in der Per¬
son Carls des Großen wieder erneuert , und Carl erhielt
dadurch alle dir Rechts , welche ehmals den römischen und

griechischen Kaisern über Nom und das römische Gebiet zu,
gestanden hatten . Der Griechische Hof  weigerte sich

zwar anfangs Carl » als Kaiser anzuerkennen , es kam selbst

deshalb zu einem Kriege , aber endlich gab er nach , und

erkannte Carl » und seine Nachfolger für römische Kaiser.

Hatte er also ja noch Rechts auf das römische Kaiser,

thum , so begab er sich doch derselben eben durch diese Att¬

erkennung-

Carl hatte indessen diese Erwerbung blos für sich und

seine Familie gemacht . Nachdem diese das Schicksal ge¬

habt , welches ihre Vorfahren den Merovingern bereitet

hatten , das heißt , vom Thron verdrängt waren , so er¬

losch auch wieder die römische Kaiserwürde ; aberiOtto  I.

brachte es von neuen dahin , daß ihn die Römer und der

römische Bischof im Z . 960 . als Kaiser  anerkannten und

sein Enkel Otto  III . schloß mit den Römern einen Vertrag,

kraft dessen die römische Kais -erwürde nie wieder

von Teutschland getrennt , und also ein jeder

Erster Wand . H
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trutscher sKönig auch von den Römern , als ichb

Oberhaupt und Kaiser erkannt werden sollte.

Ursprünglich war also mit dieser Würde zugleich die

Oberherrschaft über Rom und dessen Gebiet verbunden.

Aller Rechte , welche vorher die griechischen und altrömischen

Kaiser auszuüben befug ! waren , wurde Carl und die fol¬

genden Kaiser khrithastig . Die Carolinger und die Ottoucn

wüsten sie ziemlich geltend zu machen , aber schon unter

Heinrich  H - , der sich eben durch seine Nachgiebigkeit ge»

gon die Geistlichen den Namen eines Heiligen erwarb , er¬

litten sie einen so gewaltigen
'
Stoß , daß alle Tätigkeit

und Ansehen seiner unmittelbaren Nachfolger nicht im

Stande war,  sie wieder völlig herzusiellen . Zn der Folge

sind sie gänzlich vcrlohren gegangen . Der Pabst hat die

weltliche Oberherrschaft über Nom an sich gezogen , und so

,ft die Kaiserkrone eine Krone ohne Land  ge¬
worden.

Noch wichtiger als die Oberherrschaft über das kleine

römische Gebiet war indessen für den Monarchen die Mei¬

nung , daß er als Kaiser Herr der ganzen Welt , wenig¬
stens weltliches Oberhaupt der ganzen Christen¬

heit  sey , und daß also alle Könige und Fürsten unter ihm
ständen . Als Nom noch eine freye Republik und irn höch,
sten Flor war , erstreckte sich frsylich ihre Gewalt fast über
alle bekannte Theile des Erdbodens , -mithin war es damals

nichts zu sehr übertriebenes , wenn man Nom als das
Haupt der Welt betrachtete , und die Ausdrücke Lea
? orür '

v von .der Republik ge¬
brauchte . War also diese damals Haupt der Welt ? so
musten es nun auch die Kaiser als Herrn der ehmaligen Re¬
publik werden , ja es läßt sich ermatten , daß nunmehr die
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Schmeichelei ) noch weiter getrieben seyn wird ; und es ist
daher kein Wunder , wenn es in der I . . 9 . v . aä I, . RkoZ.
äe iacta heißt , Autvnin habe sich sichst einen Herrn der
Welt  genannt.

Wenn nun aber die alten römischen Kaiser Herrn der
Welt gewesen waren , warum sollten es denn die neuen
Kaiser nicht seyn ? Sie waren ja auch römische Kaiser und
in die Rechte der älter » Kaiser getreten . Indessen hatte
man wohl unter den letzten römischen Kaisern diese Herr¬
schaft der Welt vergessen können , und daher findet sich auch
nicht , daß unter Carl den Großen , denen Ottvnen und
deren ersten Nachfolgern die Kaiser für Herrn 'der Welt
wären gehalten worben *) . Aber nun kam das römische
Recht wieder in Aufnahme und nun machte man die trefli-
che Entdeckung , daß der Kaiser Herr der Welt sey ; denn
Autonin hakte ja dies selbst von sich gesagt . Die Juristen
säumten nicht lauge davon Gebrauch zu machen . Als Irre  d,
richl . verlangte , daß seine oberherrlichen Rechte in Lm-
zien bestimmt werden sollten , wurden ihm viele Rechte aus
dem Grunde zuerkannt , weil er der Herr der Welt
sey . Wollte man ja noch an dieser Herrschaft zweifeln,
so v -rwieß man den Zweifler auf die heilige Schrift . Auch
hier (Luc . 2, i .) hieß es - August habe befohlen , baß alle
Welt  geschätzt würbe . Wie hätte er diesen Befehl erkheilen
können , wenn er nicht wirklich Herr der Welt gewesen wä¬
re ? und wer hätte nun noch an der Herrschaft des Kaisers

. über die Welt zweifeln wollen , da es selbst die heilige Schrift
bezeugte?

*) Nur unter Heinrich lV . findet sich hievon eine Spur.
Denn so schrieb 6,ez «,- VII . Onv tune , gwbus xrinciyslirer lcks

, «morrt-ir fi>c>« er Meuras.
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Auch die Geistlichkeit , besonders der Pabst ließ es sich

sehr angelegen seyn , diese Meynung zu verbreiten und gel,

kend zu machen . Denn war der Kaiser Herr der Welt , em-

^sieng er die Kaiserkrone aus den Händen des Psbsts ; war

dieser selbst noch über den Kaiser erhaben , so war er es auch

über die übrigen Königs . Kein Wunder also , daß dir Idee

von der Herrschaft des Kaisers über die Welt bald allgemein,

ja sogar ein Dogma der Kirche wurde , und daß man den¬

jenigen für einen Ketzer hielt , der den Kaiser nicht für de»

Herrn der Welt halten wollte *) .

Freylich hätte dieses Dogma selbst dem päbstlichen Stuh¬

le gefährlich werden können , wenn man es nicht so geschickt

zu modisiziren gewußt hätte . Denn nur das weltliche

Oberhaupt der Christenheit sollte der Kaiser seyn , die gei st»

liche Oberherrschaft behielt sich der Pabst selbst bevor ; und

diese sollte zu der weltlichen in dem Verhältniß stehen , wie

das Geistliche zum Zeitlichen , die Seele zum Leibe , die

Sonne zum Monde . Also gienge auch das geistliche Ober¬

haupt der Kirche und der ganzen Christenheit noch über das

weltliche , und also wäre auch die Kirche mit ihren Gütern
von der kaiserlichen Gewalt ausgenommen , wohl aber kön¬

ne sie auf deren Schutz und Beystand rechnen * *) .

In der Glosse des Vartolus sä 1.« 24 . V . äs cspr . ec
xoltlim . reverlis heißt es daher : Lr korcs , li PUS äicsret , impe-
rscorem «0» eFe ct »i «?rnrc/>E tot«.» »»/« » , e//et daere¬
kte « » , guis äicersc conirs äsrelminarionciu scelsligs,

* ') Alles dieses ist wcitlauftiger ausgeführt und mit Beweis¬
stellen belegt in Putters  Litteratur des t . Staatsrechts Th . 1.
S - 46 . s . und in desselben  Progr . äs inltaurscione jmgetti
Romani lud Lgrolo iVl, ec Occonibns iäcr» , ejusgue ekiscribur.
Loccc. 1784 , Schätzbar sind auch dieIdeeu v 0 u der Welt¬
herrschaft des römisch teutschen Kaisers uach An¬
te i t u n g der schwäbischen  Dichter ; von Hrn . Dr . W eji s-
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Folgen dieser Idee von der Weltherrschaft des Kaisers
und seiner Schutz - und Schirmgerechtigkeit der christlichen

Kirche waren , daß man glaubte , alle Könige wären dem

Kaiser in weltlichen Dingen unterworfen , und könnten bey

demselben belangt werden

*

*) ; ferner , nur der Kaiser könne

die königliche Würde « « heilen ; er habe das Recht innerli¬

che und äußerliche Streitigkeiten beyzulegsn und daher so¬

wohl allgemeine Kirchenversammkungen auszuschreiben , und

auf diesen den Vorsitz zu führen ; als bey einem allgemei¬

nen Kreuzzuge das Hauplcsmmando der christlichen Armes

zu übernehmen.
Aber auch diese Weltherrschaft ist in neuern Zeiten ver¬

kehren gegangen . Schon unter CarlV .. erlitt sie einen

gewaltigen Stosi und seit den Zeiten des dreyßigjährigen

Kriegs und westphälischen Friedens ist gar kein Gedanke

mehr daran . Man erhielt damals ein neues Völkerrecht,

nach welchen alle Souverains sich einander gleich sind.

Auf diese Art sind nun freylich die beyden Hauptrechte

des römischen Kaiserthums , nemlich die besondre Herrschaft

über Nom , und die allgemeine Herrschaft über die Christen¬

heit verlohren gegangen , mithin bleibt blos übrig

i ) der Titel und die Würde : römischer Kaiser , zrr

allen Zeiten Mehrer des Reichs (Komanorum

xerstor , semxer AuZukus ) . Ausser den Beherrschern von

H 2

s e hinter dessen Abhandlung von den Vorrhcile » der tcutschcn
Reichsvcrbinduug . (Leipzig 1790 . 8.)

*) Daher ist es also nicht zu verwundern , daß z . B . der H.
von Böhmen , ohnerachtet er ein teutscher Reichsstand , und als
solcher dem Kaiser und Reich unterworfen war , den königlichen
Titel erhielt.



TrZ r . B, Allgern . Kenntniß des teutsch . Reichs.

Rußland . , welche in neuern Zeiten den Kaisertitel angenom¬
men haben , und welchen derselbe von dem Römisch - kaiser¬
lichen Hofe , jedoch ohne Nachlheii seiner Rechte , zugestan¬
den ist , führt kein christlicher  Souverain den Titel eines
Kaisers ; der Titelwelchen  man sehr un¬

schicklich durch Mehrer des Reichs  übersetzt hat , ist aber
den teutichey Regenten ganz eigen.

r ) Die Würde eines Advocatrn,  oder Schutz - und

Schirmherrn über die römische Kirche , den päbstlichen Stuhl
und dir ganze Christenheit *) . Die allgemeinen Kirchen-
versammlungen sind ausser Uebung gekommen , weil man
einsah , daß sie zu nichts fruchteten , es ist also auch in so
fern nicht mehr die Rede von den ehmaügen Rechten des
Kaisers bcy dergleichen Synoden . Sollte indessen ja ein-
rnahl wieder eine allgemeine Kirchenvrrsammlun g gehalten,
oder eine allgemeine kirchliche Angelegenheit von den christ,
katolischen Souvsrains gemeinschaftlich behandelt werden,
so würde doch noch immer der Kaiser an der Spitze stehen.
Die besondere Advocarie über den päbstlichen Stuhl äussert
sich nicht mehr darin , daß der Pabst in seinen Angelegen¬
heiten Hülse und Beystanb des Kaisers verlangen kann.
Die Erfahrung hat es gelehrt , daß in neuern Zeiten der
kaiserliche Hof eben so gut und eben so oft mir dem päbstli,
chen Stuhl in Streitigkeiten verwickelt gewesen ist , als an-

H K - W . C- Art . r . §. r . „Daß wir in Zeit solcher
unserer königlichen Wurde , Amt und Regierung , die Christen¬
heit , den Stnhl zu Ndm , M ' stliche Heiligkeit und christliche
Kirche , als derselben Advoeat , in gutem, treulichen Schutz und
Schirm halten sollen und wollen ." Man s. CH rast , Gottl.
Dieners  Abhandl . von, der kaiserlichen Advocarie. Leipz.
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tzre Ssnverains . Indessen läst doch immer der Kaiser , wenn,

zu emer neuen Pabsuvahl geschritten wird , dem versammel¬
ten Cardmals - Collegium seinen Schuh , versichern.

z ) D e Benennung heiliges Reich (8acrum .hupe-
rluw ) . Sie nssrd blos von den ! tentschen Reiche gebrauch:
und rührt unstreitig von der Advocatie des Kaisers über dir

Köstliche Heiligkeit her . Selbst m dein westph. Frieden *)

kommt der Ausdruck Kicrn»- vor und es wird von

Reichs wegen noch setzt scharf darauf gesehen , daß auswär¬

tige Mächte in ihren Schreiben an bas Reich sich desselben
bedienen . Ehmals war auch der Titel Mrsssas dem

Kaiser eigen , allein aus dem rvestphälischen Friedenskongreß

setzten die französische! ! und schwedischen Gesandten es durch,

daß er auch ihren Königen beygelegt werden muste. End¬

lich Hst auch

4) der Kaiser , als Kaiser  den Rang vor assen an¬

dern gekrönten Häuptern und Neichen in Europa . Statt

daß sich andre Könige oft über den Rang streiten , oder sich

alle einander gleich siyn wolle n , wird dem Kaiser der Vor¬

hang nicht streitig gemacht . Sein Name wird daher auch

Ln Friedensschlüssen und andern Verträgen jederzeit zuerst

gesetzt . Nur in des Kaisers Residenz selbst weigern sich Kö¬

nige dem Kaiser die rechts Hand zu lassem

K. 2L.

Zu dm irrigen BegMen , welche man in dem Mittel¬

alter von der römischen Kaiserwürde und dem kölnischen
H 4
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Kaiserthum hatte , gehörte auch die Meinung , daß das rö¬

mische Reich auf die Teutschen gekommen , daß daher das

teutsche Reich eine Forsehung des römischen Reichs sry , und
daß daher die teutschen Regenten , als Römische Kaiser Nach¬
folger der alten römischen und griechischen Kaiser wären.
Zu Carls des Großen und der Ottonen Zeiten herrschte frey-
lich diese Idee noch nicht , die griechische Kaiserwürde dlieb
ja , und Carl unterschied sorgfältig seine verschiedenen Ti¬
tulaturen *) . Er wüste wohl , daß er ein andrer Herr , als
Kaiser , wieder ein andrer Herr , als König der Franken,
und noch ein andrer , als König der Longobarden war.
Uber in der Folge ward jener Unterschied nicht mehr so ge¬
nau beobachtet . Genug , der teutsche König war römischer
Kaiser , folglich waren auch seine Unterthanen , römisch kai,
serliche Unterthanen , und das tcursche Reich war nun
ein Theil des römischen Reichs  geworden.

Sowohl hie Päbste , als die Kaiser selbst halfen bis

Ausbreitung dieser Meinung , ihreseignenVortheils
wegen , befördern . Der Pabst , weil er es gewesen seyn
wollte , welcher das römische Reich auf die Teutschen über¬
tragen und sieben teutschen Fürsten das Recht gegeben hätte,
sich « inen römischen König zu erwählen , der ( durch die
päbstliche Krönung ) zum Monarchen aller Königs und Für,
sten auf Erden erhöhet würde * *) > Wüste sich der Pabst
üder den .. rymischen Kaiser eine Superiorität zu verschaffen;
war der teutsche König , als solcher,  römischer Kaiser«
und das .teutsche Reich ein Theil des römischen Reichs ; so

Putters  Beytrage , Tb , 2 . S . Z4.
Sind Morte aus einem Schreiben P . Vonifaz  VIII.

an den .st, vr u Frankreich,
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galt auch die Superiorität des Pabsts überTeuischland . Ue-
berdem war es nun weniger auffallend , daß der Pabst dem
Karser die Oberherrschaft über Rom und dessen Gebiet ent¬
zog , denn dies war ja alSdenn  nur ein kleiner unbe¬
deutender Theil des römischen Kaiserrhums.

Aber auch der Kaiser selbst hatte Vortheil von dieser

Meinung . War er als teutscher König , römischer Kaiser,
und Nachfolger der alten Imperatoren , war das teutsche
Reich in das römische , oder dieses in jenes verwandelt, so

muffe er auch im Zweifel Tentschlan ) so beherrschen können,
als die alten römischen Kaiser das römische Reich beherrscht
hatten.

Freylich war diese Idee grundfalsch , denn wie konnte
bas teutsche Reich dadurch in das römische verwandelt

werden , daß der teutsche Monarch das römische Kai¬

serthum erwarb? — Gewiß eben so wenig , als die

Hannöverschen Lande, dadurch , daß das Kurhaus den Groß«
brittannischen Thron bestieg , oder die Brandenburgischm
Länder , weil das Haus Brandenburg Preussen erwarb,

Theile des Großbrittannischen oder Preussischen Reichs wur¬
den . Inzwischen war sie ganz allgemein und unter andern
mit Veranlassung, daß das römische Recht in Teutschland
emgeführt wurde. Anfangs schüttelten zwar die alten Schöf¬

fen in den Gerichte » gewaltig den Kopf über das neue

Recht , wenn man sich darauf bezog ; . aber was wollten sie
machen , wenn man ihnen bewieß , daß dies Recht von den

Vorfahren des Kaisers , dessen Unterthanen sie waren, und

dessen Gesetze sie befolgen müsten , geordnet wäre.

In Privarsachen hätte man indessen immer das römi¬

sche Recht gebrauchen mögen — denn , was auch viele

Schreyer , die es nicht einmal ordentlich kennen « in neuere
H 5
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Seiten darüber gesagt haben , es ist und bleibt immer

schätzbar — nur hätte man es nicht in StaakSsachen zur

Richtschnur machen sollen . Aber auch dies geschah , und drü-

her wären bald unsre Kaiser orientalische Despoten geworden.
Die ältern teutschen Publicisten wollten alles aus dem römi¬

schen Recht deduciren , sie drehten und modelten solange dar¬

an , bis es paßte , oder vielmehr paffen muste . Was die

weyland praeksoti praetvrlc , gewesen waren , das waren

nunmehr unsere Kurfürsten , und wenn gleich die Kaiser

wohl die kraefsctos zu Nathe gezogen hatten , so waren sie

doch an ihren Nach nicht gebunden gewesen.

Endlich öfnete a L.a/ >r
'c/s und Co ring  den

Deutschen die Augen . Beyde zeigten , daß es thöricht sey von

dem römischen Recht im teutschen Staatsrecht einen solche«

Gebrauch zu machen , als man bisher davon gemacht hätte,
indem die Mttsche Verfassung himmelweit von der römischen

verschieden sey. Nachdem ihre Lehren Eingang gefunden hat-
trn , so gieng man nun , wie das gewöhnlich der Fall ist,
im Eifer für die gute Sache zu weit , und wollte das rö¬

mische Recht in teutschen Staatssachen gänzlich verban¬

nen . Nun glaubte man , ein vollkommener Publicist zu

seyn , wenn man nur historische Kennkniß der teutschen Ver¬

fassung hätte und darüber wurde ein großer Theil der tsut-

schen Publicisten Historiker und Statisten *) .

In neuern Zeiten ist man auch von diesem Zrrthum wie¬

der abgekommen und bescheidet sich gern , daß auch der Pu-

blichst Kennkniß des römischen Rechts , so wie der übrigen in

^ Deshalb hat mau auch auf verschiedene» ältern teutschen
Akademien das Fach des Staatsrcchts in die philosophische Fa-
cultät verwiesen.
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Teutschland geltenden fremden Rechte , haben müsse , und

daß man selbst von diesen fremden Rechten einen , wiewohl

immer sehr vorsichtigen  Gebrauch bey Erörterung

einzelner in das teutscheStaarsrecht gehörigen Materien ma¬

chen könne . Hr . Hofrach Schnaubert  giebt in seiner le-

senswerchen Abhandlung : Vom Gebrauch der in

Teutschlanb gelten den fremden Rechte bey Er¬

örterung der ins feutsche Staatsrecht gehö¬

rigen Materien *) folgende Regeln deshalb an:

I . Diejenige Verordnungen der fremden Rechte , welche

Grundsätze des allgemeinen und natürlichen StaaksrrchtS

enthalten , können auch bey Erörterung der deutschen

Staaksrechtsmaterien , wobsy es auf solche Grundsätze

ankommt , allegirt werden , wenn nur nicht dem natürli¬

chen Staatsrechre in einzelnen Fällen durch besonders

deutsche Grundgesetze und die allgemeineReichsverfassung

derogirt worden ist.

II . Gar oft hängt die Entscheidung einer kn das teutsche

Sraatsrecht gehörigen Frage von einer andern , in den

fremden Rechten entschiedenen Präjudizialfrage ab.

Daß hier die fremden Rechte von ungemein großen Ge¬

brauch , und eine gründliche Kenntniß derselben bey einem

deutschen Staatsrcchtsgelehrte » eine ganz unentbehrliche

Sache scy : ist wohl keinem Zweifel unterworfen.

H In den Beytragen zum deutschen Staats und Kirchen-

recht . Th . 2 . Nr 2 . Man s. auch Ernst Christ . Westphal
von dem Gebrauch des Justmiaueischcn Rechts in dem teutschen
Staatsrechr , und der Privat - Rcchtsgelehrtheir der erlauchten

Personen des teutschen Reichs . Halle 1775». 4. und das Re¬

pertorium  des teutschenStaats und Lehnrechts, Vd . SV . Art.
Reciv > rte Rechte.
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III . Die Bestimmungen einzelner Regalien , welche in dem

fremden Rechte , vornehmlich im römischen Rechte gegrün¬
det sind : können und müssen auch in Teutschland so lan¬

ge angewendet werden , als dieselben nicht den besonder»

Reichsgrundgesetzen , und der teutschen Staatsverfassung

überhaupt zuwider sind.

I V . Wenn bey Staatssachen und Geschäften auch solche Sa¬

chen und Geschäfte mit einschlagen und Vorkommen , wel¬

che zum Privatrecht gehören , so kann in Ansehung die¬

ser der Gebrauch der fremden Rechte nicht bezweifelt und

daher auch derselbe bey Erörterung dergleichen Staats-

rcchts - Sachen nicht verworfen werden.

V - Zuweilen ist zwischen einzelnen Materien des teutschen

Skaatsrechts und solchen , die in den fremden Rech¬

ten ihre wahre Bestimmung erhalten haben , eine wahre
und wirkliche Analogie vorhanden . Hier können die ersten

auch nach den Grundsätzen der fremden Rechte beurtheilt

werden.

VI . Um die Qualität einer Sache , ob sie nemlich eine

dem Staat und dessen Regenten ( ros publica ) oder an¬

dern Privat - Personen im Staate zuständige Sache ( res

privat ») sey , zu bestimmen , müssen in Abgang näherer,

insonderheit besonderer teutschen Rechte und Observanzen

die fremde Rechte , vornehmlich das römische Recht an¬

gewendet werden.

VII. Die in den fremden Rechte enthaltene Privilegien,
gelten » och heut zu Tage , es sey denn daß denenselben

durch die teutsche Gesetze und Verfassung derogirt worden

sey.

VIH . Der bey richterlicher Erörterung der streitigen Staats,

rechtsfragen zu beobachtende Prozeß wird , wenn wieder,
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Um kerne nähere Bestimmungen desselben vorhanden sind,
aus den fremden Rechten hergensmmen . Mit Stillschwei¬
gen übergehe ich , daß die römischen Begriffe , Termino¬
logien großentheils auch im Staatsrechte gäng und gähe
seyen.

iX . Teutsche in den fremden Rechten ganz unbekannt«
Staatsrechlsmalerien können nach dem fremden Rechte
gar nicht beurtheilt werden.

X . Wenn die Neichsgesetze oder das Herkommen dem frem¬
den Rechte ausdrücklich widersprechen und etwas von den
Grundsätzen derselben Abweichendes verordnen , so fällt
der Gebrauch der fremden Rechte ebenfalls weg.

XI . Die Anwendung der fremden Rechte fällt weg , wenn
ein aus der eigenen Staatsverfaffung von Teutschland
hergenoinmener Grund dieselbe verbietet.

Drittes Capitel.
Von

der Regierungssorm des teutscherr Reichs.

§-

»^ ach der geographischen Beschaffenheit von Teutschland
kommt zunächst diepolitische  in Betracht . Es ist daher
die Frage zu erörtern, was für eine Negierungsform
dasteutsche Reich habe?  Keine Frage ist verschiedener
beantwortet, und über keine zum Theil mehr widersinniges
geschrieben worden / als über diese . Der eine glaubt , daß
Teutschland eine monarchische, der andre eine aristokratische,
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der dritte sine oligarchische , der vierte eine gemischte Regie-
rungöform habe , der fünfte , daß sie in einer getheilten
oder mitgctheilten Regierung bestehe , und der sechste / daß

sie gar nicht benannt werden könne.

Moser  ist der Meinung *) , daß diese Frage gar kei¬
nen Nutzen habe , daß es auf ein unnützes Schulgezänke

hinaus laufe , wenn man die Regierungsfocm des teu -tschen
Reichs unter eine schulmäßige Rubrik der Kunstbenennung
bringen wolle , daß sie bey der wirklichen Abhandlung der

Staarsgeschäste kaum jemals vorkomme , und daß sie sogar
schädlich werden könne , wenn sich jemand diese oder jene
Form der Staaksverftrssung in den Kopf setzte , und daraus

Schlüsse zöge , welche den Gerechtsamen des Kaisers oder
der Reichsstände nachtheilig wären.

Aber schwerlich wird man Mosers  Meinung völlig
beypflichten können , wenn man Pütts rs  Abhandlung über

diese Materie * *) gelesen hat . Immer verdient die Frage
erörtert zu Werden , und man wird bey derselben ins Klare
kommen , wenn man nur nicht , wie Pütt er  gleich anfangs
bemerkt , einen unvollständigen Maasstab annimmt und sich
nicht bloß an der Aristotelischen Eintheilung der Staaten
in Monarchien , Aristokratien und Demokratien hält.

Denn so giebr es allerdings nicht nur einfache,  son¬
dern auch zusammen g esetzte  Staaten , die aus mehrern
einzelnen Staaten , von denen ein jeder wieder ein eignes
Ganze bildet, - bestehen . So bestehen die vereinigten Nie¬
derlande aus sieben , der Amerikanische Freystaat aus drey-

Im Lr . von Deutschland überhaupt . S . 546 . f.
**) In den Benträaen  Th . r . Nr . e.
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zehn verschiedenen Provinzen . Eine jede derselben hatzwar

ihre eigne Einrichtung und Verfassung , u-nd ist von der « t-

dern unabhängig , jedoch haben sie alle , da sie einzeln von

andern unterjocht zu werden fürchten mustsn und auch sonst

wegen ihres gemeinschaftlichen Interesse in Handlungs und

Polizeysachen , sich auf beständig mit einander verbunden,

und machen also gleichsam nur einen Staat aus , wenn

gleich dieser Staat wieder aus mehrern einzelnen Staaten

besteht.
Genau genommen kann indessen ein solcher zusammen¬

gesetzter Staarskörpcr nicht mit dem Namen eines  Staats

belegt werden , denn zum Wesen eines Staats gehör : di«

Anerkennung einer gemeinsamen  höchsten Gewalt (§ , : .)

Giebt es nun gleich in den vereinigten Niederlanden Ge¬

ne r a l st a a t e n , und in dem Amerikanischen Frehstaat einen

Congreß,  welche die gemeinschaftlichen Angelegenheiten

der sammtlichen einzelnen Provinzen zu besorgen haben , ss

haben sie doch keine eigentliche Oberherrschaft über die Pro¬

vinzen selbst auszuüben , mithin sind die gelammten verei¬

nigten Niederlande und die Amerikanischen Provinzen nicht

sowohl als ein Staat , sondern nur als ein verbundener

Staatskörper  ioeäLratarum civitstum ) zu be¬

trachten . '

Möglich wäre eS jedoch , daß B . die sieben vereinig,

ten niederländischen Provinzen ein gemeinschaftliches Ober¬

haupt erwählten , und sich zwar ihre bisherige innerliche

Verfassung und eigne Regierung vorbehielten , aber doch

auch dem erwählreu Oberhaupts eine gemeinsame höhere Ge¬

walt über sich anverrraucen und ihm gewisse Hoheirsrechre

allein überließen . Geschähe dieses , so würden die Nieder¬

lande anfhören ein bloßer verbundener Staarekörper zu sryn
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und sie würden alsdann in allem Betracht einen Staat aus-

machen . Freyiich wären sodann die einzelnen Provinzen
nicht völlig frcy und unabhängig , aber demshnerachtet wür¬
den sie nicht aufhören , eigne Staaten zu seyn ; denn eS

läßt sich auch , wie viele iraliänische Fürstemhümer beweisen,
deren Fürsten zwar alle Hoheitsrechte in ihren Landern aus¬
üben , aber dennoch den Kaiser als ihren Obsrherrn erken¬

nen müssen , eine Abtheilung der Staaten in völlig fr eye
und unabhängige , und in subordinirke  oder min¬

der unabhängige  machen.

Au -s gleiche Art ließe es sich nun auch denken , daß die

ttukschen Kurfürstenthümer , Fürstcnthümcr , Grafschaften,

Reichsstädte u . s. w - > in  eine genaue Verbindung getreten
wären , sich zwar ihre eigne Verfassung und Negierung

Vorbehalten , jedoch auch ein gemeinsames Ooerhaupt , das

den Titel Kaiser führte , erwählt uno sich dessen Oberherr¬
schaft in gewissen bestimmten Punkte » unterworfen hätten,
und daß also auf diese Art unsre kcursche Staatsverfassung
entstanden wäre . Wirtlich behauptete Lies ehinals der Kanz¬
ler von Lud ewig  und dessen Anhänger mit vielem Schein,
allein cs widerspricht dieser Entstehung die teutsche Ge¬

schichte durchaus . Es ist vielmehr in Teutschland der Fall

grade umgekehrt . Denn Teutschland war in ältern Zeiten
ein einfacher Staat und die Herzoge und Grafen waren

bloße königliche Befehlshaber . Aver da man die Befehls-

haberfteüen erblich werden ließ , und mehrere für die Krone

ungünstige Umstände hinzu kamen , so wurden aus den

(Gouverneurs Regenten , und Teutschland zerfiel in laut . r

einzelne Staaten , die jedoch insgesamt unter einem gemein,

samrn Oberhaupre vereint blieben und dessen höhere Gewalt

über
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über sich erkannten , wie dies in den folgenden Paragraphen

weiter ausgeführt werden wird.

Hier ist es vorläufig genug zu bemerken , daß Teutsch-

land , nach der gewöhnlichen Eintheilung der Europäischen

Staaten in Reiche und Republiken,  unter die Zahl

der Reiche gehört , dessen Oberhaupt wirklicher und wah¬

rer . Monarch  ist , daß es aber auch r ) ein durch Stän¬

de  eingeschränktes Reich , -Hein Wahlreich  Und z ) ein

in mehrere einzelne Staaten geth eilt es  Reich sey.

§ - 24-

Teutschland hat also eine monarchische Verfassung , und

diese hat cs , seitdem es ein Staat geworden ist , gehabt.

Unumschränkt  war jedoch die Gewalt der teutschsn

Könige nie ; wenn sie gleich in ältern Zeiten minder und

nicht so regelmäßig eingeschränkt war , als sie es jetzt ist.

Wie ließe cs sich auch wohl erwarten , daß eine Nation,

die vorher gewohnt war , selbst an allen Theil zu nehmen,

sich auf einmal blindlings und ohne alle Einschränkung den

Befehlen eines einzigen unterworfen haben sollte ? Za , wie

ließe es
'

sich denken , daß die ersten Könige es nur gewagt

hätten , die Nation zurückzusehen , alles , auch die wichti¬

gen Sachen ohne ihren Rath und Deystimmung vorzuney-

men , und wiklkührlich zu herrschen ? Hiemit stimmt auch

die Geschichte überein . In allen Königreichen war anfangs

die Macht der Könige beschränkt , aber nach und nach wuß¬

ten sie dieselbe zu Erweitern , und es der Nation vergessen

zu machen , daß sie selbst ehmals Antheil an der höchsten
Gewalt gehabt hatte , daß ohne ihr Vorwissen und Ein¬

willigung kein Gesetz gegeben , kein Krieg angefangen und

kein « Steuer erhoben werden konnte . Treflich kam ihnen
Erster Äank. Z
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hieöey das Lehnesystem zu statten , das sie daher sehr be¬

günstigten und sich so unvermerkt , Schritt vor Schritt , im¬

merunabhängiger machten , bis endlich in vielen Neichen

die eingeschränkt monarchische Negierung in eine despotische

ausartesr . Dies war der Fall in Frankreich und er würde

es auch in Teutschland geworden seyn , wenn nicht mehrere

Begebenheiten dies verhindert hätten.

Die König « musten also von Anfang an in Sachen von

Wichtigkeit die Nation selbst zu Nach ziehen ; aber wie

sollte dies geschehen ? Wer sollte gefragt werden , und Theil

an den Beratschlagungen nehmen ? — Um diese Fragen

zu beantworten, muß man in die ältesten Zeiten zurückge¬
hen . Die Bewohner Teutschlands bestanden aus Freyen

und Knechten,  das heißt solchen Personen , die zu persön¬

lichen Diensten aufLebenszeitverpfiichtetwaren . Der Knecht

hatte keinen eignen Willen , war nicht Mitglied der Nation

und kam also in Nationalaugelegenheiten nicht in Betracht,

aber der freye Mann war Mitglied der Nation , und die¬

ser hatte also auch das Recht in den Volksversammlungen

zu erscheinen und >si» e Stimme zu dem zu geben , was das

ganze Volk betraf . So lange Teutschland aus mehrern
kleinen Völkerschaften bestand , ging dies an ; nachdem aber

aus diesen mehrern Völkerschaften ein Staat wurde , wür - ,
de die Versammlung zu groß geworden seyn , wenn sich nun

noch alle Freye um den König hätten versammeln wollen.
Es musten also einige da seynwelche  die Nation reprä-
ssntirten.

Am vernünftigsten und zweckmäßigsten wäre es freylich
gewesen , wenn die Nation nunmehr , da sie nicht mehr
insgesammt oder einzeln an den allgemeinen Berathschlagun-
gen Theil nehmen konnte , ihre Repräsentanten aus ihrem
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Mittel gewählt hätte , wie das noch in England und jetzt
wieder in Frankreich der Fall ist . Allein daran ward damals
nicht gedacht , und doch wäre nichts leichter gewesen, als
dies , da das ganze Reich in lauter kleine Bezirke von eini¬
gen Quadratmeilen im Umfang (Gaue)  getheilk war.
Alle freye Gutsbesitzer aus einem Gau hätten sich also nur
versammeln , und aus ihrem Mittel Repräsentanten erwäh¬
len können , die denn insgesammt eine wahre National/
Versammlung  würden gebildet haben . Indessen dies ge¬
schah nicht , vielmehr hielt man es zu einer Nationalver¬
sammlung hinreichend , wenn sich die Vorsteher der Gauen
und der Provinzen, das heißt dieGrafen und Herzoge
und nebst ihnen etwa noch diegroßen  Güterbesitzer(Dy¬
nasten)  um den König versammelten . Freylich waren jene
Grafen und Herzoge mehr Kronbeamte, als Repräsentan¬
ten der Nation , aber man ließ sie doch dafür gelten , wozu
unstreitig der Umstand viel beytrug , daß sie gewöhnlich aus
den Güterbesitzern genommen wurden , und daß sie , ehe sie
sich zum Könige begaben , die Freyen ihres Gaues versam¬
melten und mit diesen sich berathschlagten.

Außer den herzoglichen und gräflichen Würden kamen
«her auch bald andre auf. An den Gränzen (Marken)
des Reichs , besonders in den neueroberten Provinzen wur¬
den Grafen angeietzt , welche die Marken zu vertheidigen
hatten , und daher Markgrafen  hießen . Das Gebiet,
dem sie vorgesetzt waren , war zwar mehrentheils von einem

geringem Umfang, als das Gebiet eines Herzogs , aber

-och ungleich größer -, als ein bloßer Gau . Kein Wunder
also , daß sie sich mehr , als die bloßen Gaugrafen zu seyir
rünkten.

I-



i . B . Allgem - Kenntniß des teutsch . Reichs

Zuweilen fand es der Hof auch rathsam , die Herzog»

thümer eingehen zu lassen , und einer ganzen Provinz oder

einem Lande einen Grafen vorzusetzen , der nun den Namen

eines Landgrafen  erhielt . So entstanden die Landgra»

fen von Thüringen.

Die Bürgen,  welche die Könige im ganzen Reiche

zerstreuet hatten , wurden nebst den dazu gehörigen Gebie¬

ten der Aufsicht , Verwaltung und Vertheidigung einiger

Grafen anvertrauct , die deshalb Burggrafen  genannt
wurden . Und endlich hielt es auch der Hof , um die Macht

der großen Herzoge einzuschränken , der Politik gemäß , in

den Herzogthümern Pfalzg rasen  anzustellen , ihnen die

Verwaltung der königlichen Kammergüter , und die Ge¬

richtspflege in Sachen solcher Parteyen , die von der herzog¬
lichen oder gräflichen Gewalt befrcyt waren , anzuvertrauen,
die Herzoge aber anzuweisen , ohne Beystimmung der Pfalz-

grafen nichts in wichtigen Dingen zu unternehmen *) .

Alle diese Grasen waren nun zwar vornehmer als dis

bloßen Grafen , indessen war doch in Ansehung der Geburt

selbst kein Unterschied zwischen ihnen . Sie insgesammt

wachten nebst den Herzogen und Dynasten den alten wah¬
ren Adel aus , der nachmals , da unter den Freyen selbst
noch eine Abstufung aufkam , unter den Namen des hohen
Adels begriffen wurde.

Nachdem nnn auch sdie christliche Religion in Deutsch¬
land eingeführt war , Bisthümer , ErzbiSthümer und Prä¬
laturen gestiftet und diese mit ansehnlichen Gütern begabt
wurden , so entstand auch ein geistlicher Stand . Sollte

") Putters Hisior . Entwickelung Th . i . S . 12 ; ,.
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nun dieser von den allgemeinen Beratschlagungen ausge¬

schlossen werden ? — Dies war um so weniger zu erwarten,

da schon vorher die Priester in den Volksversammlungen ei¬

ne nicht unbedeutende Rolle gespielt hatten , und Geistliche

lange Zeit in den alleinigen Besitz gelehrter Kenntnisse sich

befanden . Wollte man auch die Gaugrafen wegen der Gü¬

ter der geistlichen , als deren Repräsentanten ansehen , so

konnten sie doch dafür in persönlicher  Rücksicht nicht

gelten , zumahl , da das Interesse des geistlichen und welt¬

lichen Standes oft so verschieden war.

Also auch die Geistlichen musten , wenn eknmahl eine

Nationalversammlung seyn sollte , dazu mit berufen werden,

aber freplich konnten eben so wenig alle  Geistliche , als

alle  weltliche Frepe erscheinen . Nur die vornehmem un¬

ter ihnen , die Erzbischöfe , Bischöfe und etwa solche Prä¬

laten , deren Kirchen und Klöster von den Königen selbst ge¬

stiftet , oder besonders in Schutz genommen und mit an¬

sehnlichen Gütern begabt waren , wurden eingeladen , dm

Versammlungen beyzuwohnen , die übrigen geringem Geist¬

lichen hingegen nicht.

Endlich entstanden auch in dem Innern von Teutsch-

land Städte  und dadurch eine neue Gattung von Bewoh¬

nern Teutschlands , nemlich Bürger.  War «ine solche

Stadt vom König selbst angelegt , oder in seinen besonder»

Schutz genommen , so setzte er auch in der Stadt einen Gra¬

fen an , der die Hoheitsrechte des Königs verwaltete , abee

such die Stadt in der Nationalversammlung vertrat.

§. 25.

Nationalversammlungen oder Reichstage wurden also

schon in den ältern Zeiten der fränkischen und nachmals

3 r
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teutschen Monarchie gehalten , Aber freylich darf man sich
in Sen damaligen Zeiten keinen solchen Reichstag denken,
als unser jetziger,N ? ichstag ist , doch findet sich , daß schon
in dem achten Jahrhundert die versammelten Magnaten sich
in die beyden Claffen des geistlichen und weltlichen
Standes theilien . Die Geistlichkeit , welche sich von jeher
Md überall vorzudrängen gewust hat,  nahm die rechts
Seite des Königs ein , und beobachtete unter sich den Rang,
den sie in der Kirche hatte , mithin saßen die Erzbischöfe
oben an , dann folgten die Bischöfe und endlich die Präla¬
ten , welche das Recht hatten auf den Reichstagen zu er¬

scheinen , Zur linken  Seite des Königs saßen die Herzo¬
ge , dann die Pfalz - Mark - Land - uud Burggrafen , und

zuletzt die bloßen Grasen und Dynasten . Alle waren als
die Magnaten des Reichs zu betrachten , aber unter ihnen
selbst war doch wieder ein Unterschied , denn ein Bischof
«der vollends ein Erzbischof hatte einen ungleich höheren
Rang , als der bloße Abt , und eben so konnte sich auch ein

bloßer Graf nicht mit einem Pfalz - Mark - Land - oder

Burggraf , vielweniger einem Herzog messen . War es nun

auch gleich streitig , ob der einzelne Erzbischof und Bischof,
dem einzelnen Herzog , oder Mark - und  Landgrafen vor¬

ging , so war es doch gewiß , daß die Erzbischöfe und Bi¬

schöfe eben so den Rang vor den bloßen Grafen hakten , als
den Herzogen , Pfalz - Mark - Land - und Burggrafen der

Rang vor den bloßen Prälaten zustand . Sie waren daher
unter Yen Großen des Reichs die ersten , fördsrften,

Fürsten,  x »-rucr/>e5 , und wer in diese Claffe gehörte , hat¬
te , wenn er vom König selbst belehnt wurde , die fürstli¬
che Würde  und gehörte zu dem Fürstenstande;  auf
sie folgten erst die bloßen Prälaten und Grafen , welche diy

zweyte Claffe ausmachten,
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Erhielt ein Gknf von dem König eine Mark .' odsrLand-

grafschaft , so verließ er seinen bisherigen Platz unter den

Grafen und setzte sich nun zu den Fürsten . Ein gleiches ge¬

schah , wenn etwa ein Abt , Bischof oder Erzbischof wurde.

Späterhin suchten auch einzelne Prälaren und Grafen , wenn

ihnen gleich kein Visthum oder keine Markgrafschaft zu

Thsil werden konnte , dennoch für ihre Personen die fürst¬

liche Würde von den Königen zu erhalten . Man glaubte,

daß diese , so wie sie einen Grafen durch Ertheilung einer

Markgrafschaft oder eines Herzoglhums zur fürstlichen Wür¬

be befördern könnten , auch diese Würde bloßen Aebten und

Grafen zu verleyhen befugt wären , und so entstanden g e-

fürstete Aebte zu Fulda , Kempten , Corvey,

und gefürstete Grafen von Flandern , Henne¬

berg , Nassau  u . s w . die man jetzt unter den Namen

der Fürstenmäßigen  begriff , und nun zu der Claffr

der Fürsten rechnete.

In neuern Zeiten ist endlich noch eine neue Würde,

nemlich die eines Erzherzogs  entstanden , welche jedoch

dem Hause Oesterreich  allein eigen ist . Oesterreich war

in altern Zeiten eine Markgrafschaft . Als Herzog Heinrich

der Stolze von Sachsen und Daiern seiner Herzogthümer

beraubt wurde , erhielt der Markgraf von Oesterreich daS

Herzogthum Baisrn . Zn der Folge muste er zwar dasselbe

wieder an Heinrich den Löwen abtreten , aber nun wurde

auch , um ihn einigermaßen zu entschädigen , seine Mark¬

grafschaft von K . Friedrich  zn einem Herz
'
ogthume erho¬

ben und in der Folge verlieh K . Friedrich  III . aus dem

Hause Oesterreich seinem Hause den Erzherzoglichen

Titel , um es dadurch über alle übrigen blos Fürstliche Häm

ser zu erheben.

Ä 4
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§ . 26.

Die bisher
'
genannte Große  des Reichs , waren also

als die eigentlichen Reichsstände anzusehen , ohne deren Vor,
wissen unh Einwilligung wichtige , das ganze Reich betref¬
fende Sachen von den Königen nicht vyrgsnommen werden
dursten , Doch war in älter » Zeiten darüber kein bestimm¬
tes Gesetz vorhanden , und überhaupt war das Staatssystem
noch nicht fest . Pey einer Nation , die noch fein festgesetz¬
tes Staatssystem hat , kommt aber alles auf die persönliche
Eigenschaften des Regenten an . Saß ein Chlodowig,
Carl her Große , Otto I . , Conrad ' II,  oder Hein«
ri  ch III , auf dm Thron , so war freylich Reichstag nichts
anders , als was höchstens heutiges Tags ein fürstliches Mi¬
nisterium ist , und Nrichsstände waren bloß Räche , die den
Nach gaben , den der König gegeben haben wollte,  oder
die es sich auch wohl gefallen ließen , wenn der König nach
eignen Einsichten hand -elte , und gar kein Gutachten forderte.
Desto besser wüsten sie sich dagegen zu entschädigen , wenn
schwache Prinzen auf den Thron saßen oder dse Regenten in
andre Händel verwickelt waren . Diesletztre war vorzüglich
in Trutschland der Fall , und so ward denn ein ununter«
brochnes Herkommen daraus , daß die Könige in wichtigen
die ganze Nation betreffenden Angelegenheiten nichts ohne
das Gutachten und die Einwilligung der Stände des Reichs
unternehmen konnten . Sollte ein Krieg angefangen , ein

Gesetz gegeben , und späterhin Steuern erhoben werden , so

muffe der König Reichstag halten , das ist , die Reichsstän¬
de versammeln , und mit ihnen sich berathschlagen.

Indessen war diese Zurachziehung doch nicht bey Ausü¬

bung aller und jeder  Negierungsrechte erforderlich . Min¬

der wichtige , besonders sylche , die nicht auf das Ganze ei«
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nen entscheidenden Einfluß hatten , waren von Anfang an

den Königen ganz allein überlassen , und sind ihnen much

größtentheils nach wie vor geblieben . Man begreift sie da¬

her unter den Namen der R ese r v a t e n oder N ese rv a t-

rechte , wohin Srandeserhöhungen u . s. w . zu errheilen

gehört.
Wenn also gleich der Regent von Deutschland bey Ausü»

bung der wichtigsten Regiernngsrechte , an die Einwilligung

her Neichsstänhe gebunden ist , so stehen ihm doch auch Ho-

heitSrechte zu , bey deren Ausübung bisse Einwilligung nicht

erforderlich ist . Dies ist aber schon Beweis , haß Deutsch¬

land eine Monarchie  und das Oberhaupt desselben Mo¬

narch ist - Doch , wenn dies auch nicht wäre , so würde dem-

vhnerachtet Deutschland nicht aufhören eine Monarchie zu seyn.

Die mehrere oder mindere Uneingeschränktheit des Regenten

macht nicht den Charakter eines Regenten aus , sondern die¬

ser besteht einzig und allein in der persönlichen Unabhängig¬

keit desselben . So lange er diese behält , bleibt er Monarch,

und der Staat eine Monarchie , sollte auch gleich seine Ge¬

walt noch so sehr eingeschränkt seyn , denn man muß nie ver¬

gessen, daß es sowohl absolute  oder uneingeschränkte

als eingeschränkte  Monarchien giebr . Ludwig XVI.

war ein absoluter Monarch , durch Annahme der Constitution

wurde seine Macht äußerst eingeschränkt , aber dennoch hörte

er nicht aufMonarch zu seyn , denn noch blieb ihm nach der

Constitmion die Majestät und persönliche Unabhängigkeit.

Erst da , als er des Throns entsetzt , und die königliche Wür¬

de abgcschast wurde , hörte Frankreich auf eine Monarchie

. zu styn . Eben so sind die Könige von England und Schwe¬

den an die Einwilligung des Parlaments und des Reichs¬

tags in Ansehung der wichtigsten Majesiätsrschrr gebunden.
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Wem fällt es aber ein , sie nicht als Monarchen zu betracht
ten ? Umgekehrt Hane der Erbstatthalter in den vereinigten
Niederlanden viele Rechte , selbst erblich war seine Würde,
aber es fehlte ihm persönliche Unabhängigkeit , und also
konnte er nicht unter die Zahl der Monarchen gerechnet
Werden.

§ . 27.

Teutschland ist ferner ein Wahlcei  ch . Ob es dies von

Anfang an war , oder wann es ein Wahlreich wurde , ist

streitig . So viel ist gewiß , daß Chlodowig , der Stifter
dm fränkischen Monarchie , nicht aus einer freyen Wahl
den Thron bestieg , daß seine Söhne und Nachfolger ihm in

de r Reg erung folgten , daß Pipin ebenfalls mehr durch ei¬

ne Revolution , als durch förmliche Wahl auf den Thron
kemi , den nach ihm seine Nachfolger bestiegen , bis eine

Nt me Revolution auch sie wieder davon verdrängte . Ju¬
de ssen hatten doch immer die Großen des Reichs einigen Ein-

fiu ß auf die Besetzung des Throns , und cs wurde bald das

Ri ich ein Ge uiisch v 0 n W a hl un d Erbreich,  so , daß

zw ar der Sohn gewöhnlich dem Vater auf den Thron folg¬
te , aber doch erst durch die Wahl selbst König wurde , lie¬

ber dem starben die regierenden Familien oft hinter einander

auN , und so geschah es denn , daß Teutschland wenigstens

seit Friedrich  l . ein völliges Wahlreich wurde.

Eine Folge hievon war , daß die Macht der Könige im-

rnei ' eingeschränkter wurde , und daß dagegen das Ansehen
der Stände immer mehr zunahm . Wünschte nun der Kö-

iiig , daß sein Sohn ihm auf den Thron so 'gsn möchte , so

mu sie er denen , die den Thron zu besetzen hatten , sich ge«

fäll ig erweisen und ihnen manches zu Gute halten , was er
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ihnen ausserdem nicht nachgesehen haben würde . Auch konn-

te man dem Nachsolger Bedingungen machen , und dieser

ließ sich gern Einschränkungen gefallen , um nur die Krone

zu erhalten.
Dies hatte viele nachtheilige Folgen . Ein jeder König

suchte die Krone zum Vorthei ! seines Hauses zu nutzen , so

gut er konnte . Sein und seines Hauses Interesse bekam

bey ihm das Uebergewicht über das allgemeine Interesse des

Reichs . Das Reich selbst ward dadurch immer schwächer,

eine Provinz wurde nach der andern davon abgerissen , und

da die Stärke des Reichs in einem jeden Wahlreiche mit ei¬

ner jeden Wahl abnimmt , so würde Teutschland jetzt das

Schicksal von Polen haben , wenn nicht seit einigen Jahr¬

hunderten das teulsche Reich aus nachher anzuführendcn

Gründen dergestalt gleichsam wieder erblich geworden wäre,

daß die Wahl an und für sich jetzt nicht viel mehr als ein

bloßes Spielwerk ist . Indessen bleibt doch immer Teutsch-

land noch ein Wahlreich , und dieser Umstand , verbun¬

den  damit , daß man in der Wahl selbst so eingeschränkt

ist und einen mächtigen Herrn wählen muß , dient zur Auf¬

rechthaltung der teutschen Verfassung und Freyheit . Nicht

blos der Fürstenfreyheit,  wie kürzlich behauptet wer¬

den wollen *) , sondern der teutschen Freyheit überhaupt.

Denn wären unsre Fürsten erst unterdrückt , hätten erst sie

das Schicksal der ehmaligen französischen Herzoge und Gra¬

fen gehabt , so würde auch der teutsche Bürger , wie wey¬

land der französische behandelt werden können,  und dann

wäre in Teutschland eine Revolution mit allen ihren schreck-

*) Von dem Hrn. von Florencourt  in seiner schätzbaren
Abhandlung : Teutschland ist kein Utopien

'
; in dtjse»

vermischten Aufsätzen , Altrnburg 179) . S>
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lichen Folgen eben so unvermeidlich , als sie es in Frank¬

reich . war.

In Teutschland wird also der Monarch gewählt . An¬

fangs geschah die Wahl von allen Ständen , oder zum Her¬

renstande gehörigen Personen , aber sreylich hakte , wie sich

leicht erwarten läßt , der große mächtige Herzog , und etwa

auch die ersten Erzbischöfe einen größer « Einfluß auf die

Wahl , als die bloßen Grafen und Prälaten . Aus diesen

und andern Gründen fanden sich immer weniger Stände

bey der Wahl und Krönung des Neichsoberhaupts ein , und

so wurde denn nach und nach das Wahlrecht ein ausschließli¬

ches Recht einiger großen Häu er , welche sich in den Besitz

der Erzämter  zu setzen gewust hatten , und der drey er¬

sten Erzbischöfe , welche bey der Krönung nicht füglich ent¬

behrt werben konnten . Sie waren die eigentlichen Wah ! -

oder Kur *) Fürsten und erhielten dadurch ein noch größe¬

res Gewicht , und einen größer « Einfluß auf die Geschäfte,

als die übrigen Stände.

§. 2-8 .
Nach allen diesen ist es nun kein Wunder , daß dieGrv-

ßen des reutschen Reichs nach und nach das wurden , was

sie gegenwärtig sind , das Heist , daß sie aushörten , könig¬

lich  e B e a m t e zu seyn , daß sie Regenten  wurden , und

Landeshoheit  erhielten ; wodurch sie sich eben so sehr

vor allen andern Ständen andrer Reiche auszeichnen.
Ueder den Ursprung der Landeshoheit , worunter man

den Inbegriff derjenigen Regierungsrechte versteht , welche

die höchste Gewalt in den einzelnen teutschen Staaten und

Gebieten ausüben kann , ohne dazu besondre kaiserliche Ver-

Von k ö h r e n , k ü h r-c n , d. i. kiesen oder wählen^
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günstigung zu bedürfen , hat cs ehmals verschiedene Meinun¬

gen gegeben . Gewohnt alles in der Geschichte rcvolutions-

weise Vorgehen zu lassen , glaubten einige , an deren Spitze

der Canzler von Ludewig  stand , denselben in den Zeilen

nach Ausgang der Carolinger zu finden ; andre von der Un¬

richtigkeit dieser Behauptung überzeugt , suchten die Entste¬

hung der Landeshoheit in den Zeiten des sogenannten gro¬

ßen Zwischenreichs . Aber auch dies ist falsch . Sie ist nicht

durch eine Revolution , sondern nur allmälig  durch einen

langsamen glücklichen Zusammenfluß günstiger Umstände

entstanden . Die mehrsten neuern Geschichtforscher stimmen

jetzt darin überein , daß der entferntere  Grund in der

fast unbeschrankten Freyheit der großen Gülerbesitzer , in dem

Feudalsystem der Mittlern Zeiten , in der Freygebigkeit und

Verschwendung der teutschen Könige und Kaiser , welche ein¬

zelne Regalien verschenkte , dann verpfändeten und verkauf¬

ten ; und endlich in der üblen Verfassung , worin sichTeutsch-

land vor und in den Zeiten des sogenannten großen Zwi-

schenreichs befand ; der nähere  aber in den Verleyhungen

K Friedrich  II . von 1220 . und i2 ; r . zu suchen sey.
Von Anfang an gab es nemlich in Teukschland Herren,

welche ansehnliche Güter , ja wohl ganze Striche Landes be¬

saßen , ohne in den besondern Diensten des Königs , als

Herzoge , Grafen u . s. w . zu stehen . Sie mußten zwar dm

König als ihren Obern und Regenten betrachten , allein so¬

wohl ihre Verbindung mit ihm , als ihre Verbindung unter

sich selbst, war so unbestimmt , schwankend und unbedeutend,

daß ein jeder in seinem Gebiet fast völlige Freyheit hatte.
Zn einem genauem Verhältniß zum König und in einer

größer «, Abhängigkeit von ihm standen zwar die Herzoge,
Mark - Land - Pfalz - trnd .andre Graftn ; allein Heils be-
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saßen auch sie eigenthümliche Güter , die sie zu vermehren

stets Gelegenheit genug hatten , theils bekümmerten sich,

wenn wir einen Carl den Großen  und einige wenige

andre ausnehmen , die Könige nur wenig um das , was je«

ne in ihren Provinzen und Gauen thaten , und waren zu«

frieden , wenn ihnen nur der Lehnsdienst gehörig geleistet

wurde . Indessen waren doch weder sie , noch die Dynasten

Regenten , sondern entweder königliche Beamte , die nur

Namens des Königs Hoheitsrechte ausübken , oder Guts¬

herrn,  denen zwar wohl gutsherrliche *) , aber keine Ne¬

gierungsrechte zustanden . Die wahre Negierung beruhte

auf den König , und nur von diesem konnte man sagen , daß

sr der einzige Regent in Teutschiand sey.

Doch dies änderte sich bald . Die Gebiete geistlicher

Fürsten wurden von der Gewalt der Gaugrafen befreyt,

und Erz - und Bischöfe erhielten selbst durch besondre Ver-

leyhungen mehrere einzelne Königliche Hoheitsrechte . Es

findet sich besonders , daß die Bischöfe in den zum Lothringi¬

schen Reich gehörigen Ländern früher Hoheitsrechte von den

Kaisern erhalten haben , als die der übrigen zu Teutschiand

gehörigen Provinzen . Ohnstreitig rührt dies von der kriti¬

schen Lage dieserLänder her . Um sie nicht ganz zu verlieren,

um den Schein zu vermeiden , als ob sie die Hoheitsrechte

aus eigner Gewalt ausübten , ercheilren die Könige ihnen

sogenannt - Negalienbriefe . Weltliche Fürsten bemühten sich

ebenfalls ihrer rheilhajtig zu werden , und waren hierin um

so glücklicher , je mehr die Könige wegen ihrer Fehden mit

" ) Diese waren jedoch in altern Zeiten , in denen man noch
kein Recht der höchsten Aufsicht des Regenten kannte , von sehr
weitem ssmfang.
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dem päbstlichen Stuhl ste schonen , und ihnen manches Nach¬

sehen mußten.
So kam nach und nach ein großer Theil der königlichen

Gewalt in den einzelnen teutschen Landen und Gebieten in

die Hände der Nsichsfürsten . Rechte , die sie ehmals gar

nicht , oder nur aus königlicher Macht hatten ausüben kön¬

nen , übten sie nunmehr aus eigner Gewalt aus . Zn dem

Landfrieden , oder der Verordnung Kaiser Friedrich  I . ,

die Mordbrenner und Friedensstörer betreffend , vom Z.

1187 . wird den Herzogen , Mark - , Pfalz - , Land - und

andern Grafen das Recht zugestanden , Friedbrscher aus

eigner Gewalt  zu ächten.

Auf diese Art bildere sich also allmälig die . Hoheit der

teutschen Fürsten und Grafen über ihre Länder . Aber noch

immer waren es doch nur einzelne  Hoheitsrechte , welche

ihnen zustanden , und welche , da sie nur auf besondre kai¬

serliche Vergünstigungen , oderausein oft ungewisses Her¬

kommen gegründet waren , eben so leicht wieder verloren

werden konnten , als sie erworben waren . Ein wahrer und

großer Gewinn war es daher für sie , als Kaiser Friedrich

II . im Z . 1222 . erst den geistlichen  und zwölf Jahr

später den weltlichen  Ständen eigne Urkunden über

ihre Hoheitsrechte ausstellte , sie ausdrücklich als Landes,

Herrn  anerkannte und ihnen allgemeine schriftliche Versi¬

cherungen darüber ertheilte.

Schritte , wie diese waren , könnten , zumal in einem

Wahlreiche , wie das teutsche , und wenn selbst die nunmeh,

rigen Unterthanen des neuen Regenten ihren Vortheil bey

dieser Veränderung fanden , so leicht nicht wieder rückgän¬

gig werden . Im Gegentheil ward die Hoheit der teutschen

Reichsstänbe immer mehr erweitert und befestigt , und als
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der Gebrauch der Wahlcapitulationen aufkam , verpflichte-
re man ausdrücklich den furchtbaren K . Carl V . „ die Stän¬
de bey ihren Hoheiten,  Würden , Rechten , Gerechtig¬
keiten , Macht und Gewalt ohne Eintrag und Verhinder¬
niß zu lassen , ihnen ihre Regalien , Obrigkeiten , Freyhei-
tkn , Privilegien , Pfandschaften , Gerechtigkeiten , auch
Gebräuche und gute Gewohnheiten , so sie bisher gehabt,
oder in Uebung gewesen seyn , in guter und beständiger
Form , ohne alle Weigerung zu bestätigen , und sie dabey
zu handhaben zu schützen und zu schirmen. "

Nun hatte sie zu tiefe Wurzel geschlagen , als daß die
Versuche eines CarlsV . , Ferdinand  II . und III . mehr
als eine bloße Erschütterung würken konnten , und diese

' diente nur den Stände » , sich gegen fernere Eingriffe noch
mehr zu sichern . Zn dem westphälischen Frieden wurde da¬

her Art . 8 . § > r . ausdrücklich festgesetzt : Ot sutem provi-
iuni 6t , ns poiikan .in Aatu ^ oütiLo controverlise lud-
orisntnr , oitnnes et 6n § u6 Lleetnres , ? rincixss et 8 tstu 3
^mperü kornsni in antiguis fnis iuribus , xraero ^ ativis,
übertate , privile ^ iis , //ük» o - » » v ra »r r» scc/e-

zt»« -» z-o/rrrc» c.vrrc -rto , cütionibus , re ^ sübus,
itorulNisus vmvium xossessionS, Vigors küius transactio-
vst , ita 6ablliti flrmatiisue flnntv , ur a NnIIo unhuam tub

^ucreun ^üs xraetextu , äs kaetv turbsrl potlmt vel üebant»
Und eben so ist nachgehends der Kaiser in der W . C. Art.

t . § . 9 . verpflichtet : „ Niemanden einig Privilegium darwi¬
der zu ertheilen , und da einige vor oder bey währendem Krieg
öatwider ertheilt worden wären , st iM Friedensschluß nicht

gut geheißen , Sder abprobirt worden , diefttbe gänzlich zu
«affiren und zu annulliren . "

Wem»
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Ztzeiin nun aber gleich die Großen des Reichs auf diese
Act Regenten ihrer Länder wurden , und Landeshoheit er¬

hielten , so blieben sie demohnerachtet nicht nur dem Kaiser

unterworfen , sondern es blieben auch in dem Verstände
noch gewisse Regierungsrechke dem Kaiser Vorbehalten , daß
ein Fürst dergleichen nicht ohne besondre kaiserliche Conces-

ston , oder nur unter kaiserlichen Ansehen auszuüben berech¬

tigt ist , z . B . das Zoll und Münzregal *) .

§ . -9.
Aber nicht bloß die Fürsten , Grafen und Prälaten ha¬

ben auf diese Art Landeshoheit erhalten - sondern auch ver¬

schiedene Städte  sind derselben theilhaftig geworden . Die¬

se Städre heissen kaiserliche freye Reichsstädte,

weil sie von aller Landesherrlichen Gewalt frey sind, unmit¬

telbar unter Kaiser und Reich stehen , und selbst Hoheitsrcch,

te in ihren Ringmauer » oder Gebier ; ansüben können - Di ' S

Entstehung derselben ist verschieden . Einige derselben mögen

wohl von den teutschen Königen auf dem Reichsgebiet selbst

Dkait will cs züin Ehest bezweifeln , daß diese Regalien
schon in altern Seiten zu den Hoheitsrcchten gehört hätten , wel¬

che kein Rcichsstand ohne kaiserliche Vergünstigung ausüden kön¬

nen . Allein von wendischen Di-nasten läßt sich kein Schluß
auf teur-sche Fürsten und Grafen machen. Sie waren ja selbst
in altern Zeiten . Unabhängig von den Kaisern und Kbnigcit-
Kamen sie auch gleich nachher unter die deutsche RcichShoheit,
so verlohre» sie doch dadurch die Gerechtsame nicht , welche sie

vorher gehabt hatten , und bedürften dazu keiner neuen kaiser¬
lichen Vergünstigung - Auch dürfte von den , was etwa ein

Herzog Heinrich der Lowe sich herausnabm , oder in den , nicht
für den Kaiser und das Reich , ssüdern für sich erd bcrtin wen¬

dischen Landern that , kein Schluß auf andre Herzo ge und Furt
stcn gemacht werden können.

Tritte Baud- H
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angelegt seyn , die mehrsten sind aber entweder malt unS ^

in
'
Zeiten da man noch nichts von Landeshoheit wüste , in

besondern Schutz von den Königen genommen worden und

dergestalt in der Folge von der Landesherrlichen Gewalt frey

geblieben , oder sie waren herzogliche Landstädte , die ver¬

schiedene günstige Zcitumständc , z . V den Sturz H . Hein¬

richs des Löwen , und den Verfall desHohenstaufischen Hau¬

ses benutzten und sich in den unmittelbaren Schutz der Kaffer

begaben . So sind auf diese Art Lübeck und Regens - l

bürg  und sehr viele Städte in Franken und Schwaben >

Reichsstädte  geworden , die ohne jene Revolutionen jetzt >

Landstädte feyn würden . !

Zn ältern Zeiten waren die Kaiser und Könige als die !

wahren Landesherrn solcher Stabte anzusehen . Sie zogen !

Einkünfte ans denselben und setzten darin einen Grafen,

Voigt , Ammann oder Schultheis , durch den sie ihre Ho - !

heitsrechie ausüben ließen . Ze wohlhabender die Städte j

durch den Handel rvurden , und je mehr ein jeder Kaiser sei¬

ne Krone zu nutzen suchte , desto leichter wurde es ihnen , die

kaiserlichen Rechte käuflich oder Pfandweise an sich zu bringen . !

Für loo Pfund Heller kaufte vielleicht die Stadt das Recht ^

sich ihren Schultheiß oder Voigt selbst setzen zu dürfen , und

für andre 100 Pfund erhielt sie noch mehrere Fceyheiten.

So wurden denn auch ihnen Hoheitsrcchte zu Theit , die der

westphälische Friede ihnen ebenfalls sicherte , indem er ihnen

wie den üvr -gen Ständen des Reichs Landeshoheit zugestand'

Ja es giebr selbst «bliche Familien,  deren Güter

frey von aller Landesherrlichen Gewalt sind , und die auf ih¬

ren Gütern selbst Landesherrliche Rechte ausüben können.

Diese Familien werden unrer den Namen der unmittel-

barenfreyen Reichs rikterscha ft  begriffen . Cs wird
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davon in der Folge besonders gehandelt werden , hier mag
es genug seyn zu bemerken , daß sie ebenfalls , wie viele

Städte und Prälaten dem Umstand , daß nach Erlöschung
des Hohenstauftschen Hauses die Herzogthümer Franken und

Schwaben nicht wieder besetzt wurden , ihr Daseyn zu ver>
danken hat.

§-

In ältern Zeiten , da die Kaiser und Könige noch als

die alleinigen Regenten in Teutschland zu betrachten waren,

fehlte es ihnen nicht an beträchtlichen Doma inen,  welche

durch das ganze Reich zerstreuet waren . Dahin gehörten
nicht nur einzelne Burgen mit ihren Gebieten , sondern auch
die großen Waldungen , die großen Flüsse , Berge , ja ge<
wissermaßen selbst - die königlichen Städte . Fast hatten sie,
zumal in Zeiten , in welchen man der Ausgaben sowenig

Hane , der Domainen zu viel . Dies machte die Könige
sorglos und freygebig . Die Erzbischöfe und Bischöfe suchten
zuerst Vortheil davon zu ziehen . Sie baten und erhielten
einzelne Güter und Gefälle zum Geschenk ; weltliche Große
wurden gleichfalls bald aus diesem , bald aus jenem Grunde

begünstigt . und während der Unruhen , worin Teutschland
sich oft und lange befand , setzte sich auch wohl mancher Gro¬

ße eigenmächtig in den Besitz dieses oder jenen zu dem Reichs?
fiskus gehörigen Stücks . Als nun vollends erst Teuschland
ein völliges Wahlreich geworden war , und ein jeder Kaiser
nur für sich und sein Haus , aber nicht für seine Nachfolger
in der Negierung sorgte , fieng man an die Neichsdomainen

zu verkaufen , oder zu verpfänden , bis endlich nichts mehr
zu verkaufen , ober zu verpfänden war.



148 V . Allgem . Kenntniß des teutfch . Reichs»

Vielr waren indessen doch nur verpfändet,  und ksnu-

ten also ln günstigern Zelten wieder eingelöset werden . Aber'
da die Neichsstände selbst die Pfandinhaber waren , da de¬

ren Ansehen und Macht immer höher stieg , so läßt sich leicht

erwarten , daß diese alles angewandt haben werden , die

Einlösung zu verhindern . Sobald also der Gebrauch auf-
am , den Kaiseraus gewisse Bedingungen , zu deren Be,

obachtung er sich eidlich verbinden mußte , zu wählen , ss>

mußte er ten Ständen versprechen , sie bey ihren Reichs-

pfandschaften ruhig bleiben zu lassen *) . Demohnsrachtet
machten späterhin dis beyden Kaiser Ferdinand  II . und III.

Versuche , die Pfandschaften wieder einznlösen . Mit mm,
der mächtigen Reichsstädten machten sie den Anfang , und
mit den großen Fürsten würden sie geendigt haben , wenn
nicht in dem westphälischen Frieden wiederhohlt festgesetzt wä¬
re , daß der Kaiser den Neichsständen die Reichspfandschaf-
len bestätigen und sie in deren ruhigen Besitz so lange schützen
solle , bis mit Einwilligung der Kurfürsten , Fürsten und
Stände ein andres beliebt werden würde **) . Das heißt
nun freylich so viel , als auf ewige Zeiten;  denn wir
läßt sich je erwarten , daß die Reichsstande zur Einlösung
der ihnen vor vielen hundert Jahren verpfändeten Güter
und Rechte , bey deren Besitz sie sich recht wohl befinden , ein¬
willigen werden ? Seit 1742 . hat man daher vielmehr die
Kaiser in der Wahlcapitulaüon verpflichtet , die Kur¬
fürsten , Fürsten und Stände bey den Ihnen verschriebenen
und innehabenden Neichspfandschafttn — — ohne Wie«
berlSsungund Wiederrufung zu schützen.

I W . C . K . Carls V. Art. r.
" ) W . F . Art. § . -6.
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Jetzt haben also Neichspfandschaften die Natur und Ei¬

genschaft eines Pfandes verlohren und können nicht mehr

eingelösst werden . Eine Folge von allen bisherigen ist aber,

daß es keine  Neichsdomainen mehr giebt , und daß,

wie in keinem einzigen Reiche der Fast ist , der Regent von

Teutschland , von Tsutschland selbst keine Einkünfte zur Be¬

streitung der Staatsausgaben , und zur Unterhaltung des

Glanzes seiner Krone zu erheben hat . Denn das wenige«

was er noch aus einigen Reichsstädten an Städtcsteuem

zieht , und wovon in der Folge noch gehandelt werden wird«

verdient kaum genannt zu werden.

§ - zr-

Der Kaiser als Kaiser hat also jetzt keinen Fußbreit Land

mehr in Teutschland , vielmehr besteht das ganze Reich aus

lauter thcils größereu , theils kleineren Ländern und Gsbie-

rein , die ihre eigne Herren haben , ingleichen aus mehreren

Reichsstädten , welche insgssammt als einzelne besonde¬

re Staaten  betrachtet werden können . Die Zahl dieser

Staaten belauft sich ungemein hoch ; wenn man auch nicht

die reichsritterschastlichen Gebiete und die Reichsdörfer dahin

rechnen will , .so kommt doch eine Zahl von mehr als zoo.

heraus , von denen jeder seine eigne , der Regel nach und

im Ganzen mit asten Hoheitsrechten begabte Negierung;

ein jeder seine eigne Verfassung , ja so gar ein jeder gegen

auswärtige Mächte , Rechte unabhängiger Mächte hat.

Freilich ist nun die innere Verfassung dieser Staaten oft

sehr verschieden , indessen kommen sie doch darin mit einan¬

der überein , daß sie entweder auf m anarchischen,  oder

aus republic « irischen  Fuß regiert werden . Jenes ist

der Fall bey den Landen oder Territorien brr einzelnen Kur-

K z
/
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fürsten , Fürsten , Grafen und Prälaten , dieses bey bm

Reichsstädten und deren Gebieten . Man Sann daher auf

eben die Art wie man die europäischen Staaten überhaupt
in Reiche und Republiken einzutheilen pflegt , die teutschen
in Territorien und Reichsstädte  eintheilen.

Die Territorien selbst sind nun aber wieder entweder

geistliche  oder weltliche,  je nachdem sie von einem

geistlichen oder weltlichen Herrn beherrscht werden . Jene

verhalten sich zu diesen , wie Wahlreiche zu Erb rer,

chen . In diesen letztem
'

ist das Erbrecht an eine Familie

gebunden , die Negierung kommt vom Vater auf den Sohn,
oder nächsten Verwandten , und man weiß also nichts mehr
von einer Zwischenregierung , sondern es kann auch hier

heissen : der Fürst stirbt nie.  In den geistlichen Län,

dern hingegen wird das Oberhaupt erwählt , mithin tritt hier,
wenn nicht , wie das nur selten der Fall ist , schon bey Leb¬

zeiten des Regenten ein Nachfolger (Coadjutor)  erwählt
ist , nach seinem Tode eine Zwischenregierung ein , die so¬
dann von den Capiteln geführt wird,

Ferner sind die Territorien nach dem Stande ihrer Herrn,
theils Kurfürsten,  oder Fürstenthümer,  theils Graf-
oder Herrschaften ( Dynastien ) , oder Prälaturen.

§>

Wenn nun aber gleich Teutschland aus lauter einzelnen
Staaten besteht , und wenn gleich alle diese Staaten von

einander völlig unabhängig sind , so ist demoynerachtet Teut sch-
land nicht sowohl ein System mehrerer verbundener Staa¬

ten , wie die aus rz . Cantons bestehende Schweiz , als viel¬

mehr noch immer ein Staat , oder ein Reich , indem noch
jetzt , wie ehmalS , alle die verschiedenen Theile ein Ganzer
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bilden und unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupts auf

beständig  verbunden sind . Freylich wird sich ein der

teutschen Verfassung unkundiger Ausländer , der unser Va»

terland durchreist , nur schwer davon überzeugen können,

baß Teutschlanü ein Reich sey , und ein Oberhaupt habe,

weil er fast in jedem Lande andre Einrichtungen , andre Ge/

setze , andres Geld , andre Posten u . s. w . findet . Wenig»

stens wird er nicht glauben , daß die dem Kaiser zustehende

Gewalt für ganz Teutschland einerlei ) und eben dieselbe sey,

aber dennoch ist es so ; denn , wenn gleich einige Stände

des Reichs mehrere Vorrechte haben , als andre , z . B . daß

aus ihren Landern nicht an die allgemeinen Reichsgerichte ap»

pellirt werden darf , so sind dennoch alle und jede Stände

des Reichs dem Kaiser Treue,  und in so weit seine Be»

fehle der Reichsversammlung gemäß sind, auch Gehorsam

zu leisten schuldig *) : oder , wie sich Pütter **) ausdrückt:

eben die kaiserliche Majestät , die eine Reichsstadt verehrt,

haben auch Kur »und  Fürsten zu verehren ; D gilt an einem

Ende von Teutschland wie am andern.

Die Vereinigung der teutschen Staaten ist auch keine

bloße per sönli  ch e,  die schon dann vorhanden ist , sobald

nur mehrere Länder ein und denselben Regenten haben , wenn

gleich sonst ein jedes Land seine eigne besondre Staatsver»

fassung hat ; wie z . B . dies der Fall mit Ungern , Böhmen

und Oesterreich ist ; sondern sie ist eine wahre dingliche»

K 4

So Heist es in dem W . F . Art . 4 . §. 14 . Vicissim Domi¬
nus tlsrolus l-uilovicus cum krsciibus , Och »'k<re »tkm'

estari »- eA«
«„»,>!», e, Meüra/sm , F »» t coetei r Liecto»«» , ? ,r'»icij>e»z«e Imj >e,rr,

in der angef . Abhandl . S . ) 7.



LZr r . B . Allgem , Kenntniß des teutsch . Reichs.

oder Realvereinigung , das heißt , daß dis verschiede«
»en unter einem Herrn stehende Länder auch in einer solchen
Verbindung stehen , weiche auf die Staatsverfassung selbst
einen Einfluß hat , ohne daß jedoch ein jedes Land aufyörre«
ein selbstständigesLand zu seyn , Es gelten also die teulschen
Reichsgrundgesetze in dem einen putschen Aeichslande wie
in dem andern , und cs kann sich ehcn so gut der unmäch¬
tigste Prälat , als der mächtigste Kurfürst darauf beziehen,
Md eben hierauf gründet sich so ipie auf der UinheitdeL
Reichstags die Giuheit  des teutsck)en Reichs selbst,

Das Resultat von allem diesem ist also : Trutsch«
jand ist ein in mehrere g anz versch ied en e Staa¬
ten gerhelltes Reich , weiche aber doch nach Art
eines zusammengesetzten Staats unter  einem,
gemeinschaftlichen , höchsten , zwar monarchi¬
schen , jedoch eingeschränkten « extvählten Ober¬
haupte vereinigt  sind,

Da nun aber Teutschland aus lauter einzelnen Staaten
besteht , so kann man dessen Verfassung anders im Ganzen
und anders in den einzelnen Theilen betrachten . Das teutscho
S âatsrecht ist daher entweder Reichs-  oder Land es¬
st « a tsrecht,  je nachdem es sich entweder mit der Staats-
Verfassung des ganzen Reichs,  oder der Reich slandtz
beschäftigt, Das Landes - oder Terriotorialstaatsrecht ist
aber wieder Staaksrecht der gesammten Reichs¬
bande,  oder Staatsrecht dieses oder jenes  eine
zelnen Territoriums,  je nachdem der Gegenstand des¬
selben entwedev nur dis besondere  Staarsverfassung ei¬
nes Reichslandes , z . B . von Sachsen , Hessen , Braunschweig,
vd?r Lje gemeinsame  Staaksverfassung aller Neichslandtz
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ist *) . Dieses oder das Staatsrecht der gesammken Reichs-

lande ist allerdings in dem allgemeinen  wutschen Staats¬

recht mit abzuhandeln , das Skaatsrecht der einzelnen Terri¬

torien selbst aber nicht . Willkührlich ist es hingegen , ob

man , wie von verschiedenen geschehen ist , das Reichsstaats¬

recht besonders und das Landesstaatsrecht wieder besonders

«ühandeln , oder ob man nach vorausgeschickten allgemeinen

Grundsätzen bey einer jeden Materie oder einzelnen Lehre

erst untersuchen will , was cs damit für eine Beschaffenheit

in ganz Tmtschland , und waS für eine Bewandniß cs da¬

mit in den einzelnen Territorien habe . Nur muß das

Reichsstaatsrecht , da dieses gewöhnlich über das Territo¬

rialstaatsrecht ein nicht geringes Licht verbreitet , dir Regel

tlach zuerst abgehandcst werden.

§ . ZZ.

Endlich muß auch noch ein andrer Umstand berührt

werden , der ebenfalls eine Folge davon ist, daß Teutschlanh

aus lauter einzelnen , jedoch unter einem gemeinsamen Ober¬

haupts vereinigter Staaten besteht . Es ist nemüch das

Verhältnis  in welchem sowohl ganze Distrikte undOer-

ter , als einzelne Personen zum Kaiser und Reich stehen ge¬

doppelt , ziemlich entweder mittelbar  oder un mittel«

b ar;  das Heist * * ) man kann sich das Verhältnis ; oder die

Beziehung und Unterwürfigkeit der Personen zum Kaiser und

Reich denken , ohne daß man nöchig hat , noch eine Mit¬

telsperson  anzunehmcy , oder absr daß man sich noch

K ;

P Vorzüglich zu empfehlen sinh Schnctuberts  Anfangs¬

gründe des Staalsrechts der gesammten Reichsknude , Jena 1787,
' ) Putters  Beytrage Tb > t - S . f.
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erst eine solche Mittelsperson denken muß . So ist das Ver-

haltniß , in welchem ein Kurfürst , Fürst , Reichst

graf  oder N e i ch s - N i t te r zum Kaiser  steht , unmit¬

telbar,  denn es steht Niemand zwischen ihnen ; man kann

sich ihre wechselseitige Beziehung auf einander denken , ohne

erst an eine dritte Person zu gedenken ; hingegen ist das

Vrrhäktniß des Landsä ssigen Edelmanns  zum Kaiser

mittelbar,  denn dieses kann man sich nicht ohne seinen

Landesfürsten  denken . Dieser steht erst noch zwischen

ihm und dem Kaiser in der Mitte . Der Edelmann ist nur

deshalb Unterrhan des Kaisers , weil er Unterthan seines

Fürsten und dieser dem Kaiser unterwürfig ist.

Eben so ist es auch in Ansehung der Ocrter und Gü¬

ter . Die Stadt Braunschweig  ist nur mittelbar dem

Kaiser und Reich unterworfen , weil man sich ihr Vcrhält-

mß und ihre Unterwürfigkeit unter Kaiser und Reich . nicht

ohne den Herzog von Brau » schweig,  den sie als

ihren Landesherrn verehrt , oder ohne das Herzogthum

Braun schweig,  wovon sie ein Theil ist, gedenken kann.

Sie ist deshalb ein Theil des teukschen Reichs , weil sie ein

Theil des Herzogthums Braunschweig und dieses wieder

ein Theil des ganzen Reichs ist . Hingegen ist die Stadt

Hamburg,  welche keinen Landesherrn hat , und deren

Unterwürfigkeit unter Kaiser und Reich man sich also » ohne

eine Mittelsperson , oder ein Mitteiland denken kann , un¬

mittelbar.

Also der Theil des Ganzen ist unmittelbar , der Theil

eines Theils hingegen ist mittelbar , und hieraus ergiebk sich,

daß Personen , Lander und Orte in Teutschlaud theils mit¬

telbar , theils unmittelbar sind , je nachdem sie entweder der

Landeshoheit eines Neichsstandcs unterworfen sind , und
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nicht sowohl einen eignen Staat , als nur einen Theil eines

Staats ausmachen , oder nicht.

Viertes Capitel.
Von

dem Religionszustand im teutschen Reich,

§ - Z4-

wächst den politischen  Zustand eines Staats muß des¬

sen kirchlicher  oder Neligionszustand  in Betrach¬

tung gezogen werden , welches in dem teutschen Reiche um

so wichtiger ist , da es in diesem nicht blos eine,  sondern

mehrere herrschende Religionen giebt , deren Bekenner in

besondern Verhältnissen gegen einander stehen.

Seitdem die christliche Religion in Teutschland all¬

gemein eingeführt war , war diele die allein herrschende

in Teutschland , denn die jüdische wurde zwar wohl ge¬

duldet,  hatte aber nicht das Neichöbürgerrecht . Zu der

Zeit , als jene Religion in Teutschland eingeführt wurde und

in Gang kam , hatte sich aber die christliche Kirche
'
schon in

zwey Hauptpartheyen in die Griechische und Lateini¬

sche gekheilt , von deren letztem der römische Bischof

das Haupt war . Da nun Teutschland der Sorgfalt und

den Bemühungen des römischen Stuhls  die Einfüh¬

rung der neuen Religion verdankte , so ist es kein Wunder,

daß die Teutschen nicht sowohl zur griechischen , als zur

Römisch - Katholischen  Religion sich bekannten und
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bald die gutwilligsten Sklaven des römischen Stuhls
wurden.

Je ärger indessen der Druck war , de» die Teutschen
vorzüglich vom Pabste erdulden musten , und je willkührli-
chsr Vieler über sie herrschte , desto allgemeiner und lebhaf¬
ter ward der Wunsch , nicht sowohl das harte drückende

Joch ganz abzuschütteln , als es nur gelinder und erträgli¬
cher zu machen . Mehrere Kirchsriversammlungen wurden

zu dem Ende gehalten , aber immer wüsten die Päbste Mit¬

tel , die Absichten der Nation sie einzuschränken , zu verei¬
teln . Einzelne Männer , die den Mulh hatten die despo¬
tische Gewatt des Pabstes anzufechten , und manche Lehren
des päbstlichen Stuhls vor den Richkersiuhi der Vernunft

zu ziehen , wurden nebst ihren Anhängern als Ketzer ver¬

folgt und verbrannt , ja es gelang sogar dem päbstlichen Hof
weltliche Fürsten , deren gröster Vvrcheil es doch war , wenn
die Macht des ihnen so oft gefährlich gewordenen . Pabsts
geschwächt wurde , dergestalt zu blenden , daß sie selbst die
Ketzer bekriegten . So zog K . Sigismund mit allen seinen
Teutschen gegen die Hussiten zu Felde und der Krieg ward
Mit einer Erbitterung geführt , wie gewöhnlich Kriege über
religiöse und politische Meinungen geführt werden . Aber

Sigismvkid konnte Trotz aller seiner Macht die Hussiten
nicht überwinden , man must ? doch zuletzt den Weg der
Güte einschlagen , und den Hussiten am Ende manches zu¬
gestehe » , was man ihnen billig gleich Anfangs hätte zuge¬
stehen sollen.

Am übelsten kam indessen dieser Krieg dem Pabst selbst

zu statten . Die Teutsche waren in demselben mit den
Grundsätzen der Hussiten bekannt geworden , und wenn sie
gleich manche ihrer Handlungen mHbilligtm , so musten sie
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sich doch heimlich gestehen , daß die Leute , welche sie bisher

wegen ihrer gefährlichen Meinungen und Grundsätze bekriegt

hatten , ün Ganzen so unrecht nicht hätten . Jetzt , da fast

alles aus diese Art für eine Reformation empfänglich za

werden anfieng , wäre es Zeit gewesen , am päbfilichen Hofe

sich mit Mehrerer Mäßigung zu betragen , und das Joch,

das die Welt , so lange es zu tragen war , gerne trug , zu

erleichtern . Aber das geschah nicht . Noch aufmerksamer

und strenger gegen alle Neuerungen *) wurde man wohl,

aber nicht nachstehender , und da man sich nun sicher wähnte,

so erschwerte man vielmehr die Last , als daß man sie er¬

leichtert hätte.

Endlich war aber das Maaß voll und nun gelang es einem

einzigen unbedeutenden Mönch , das ganze stolze Gebäude

auf das heftigste zu erschüttern und große Theile desselben

einzureiffen . Dieser kühne Mann war Doctor Martin

Luther, — wer kennt ihn nicht entweder von der vor«

thsilhaftesten oder gehässigsten Seite ! — Er zeigte der

I Dahin gehören unter andern die strengen Strafgebete,

wodurch die Preßfreyheit  gehemmt , durch Aufstellung be¬

schwerlicher Censur - Gerichte  den Schriftstellern die Lust

und Gelegenheit zu schreiben , durch Geld - Leibes und Kirchen-

strafen , aber den Buchdruckern der Muth benommen wurde,

den Druck von Schriften - u wagen , die der Clcrisey mißfällig

und gefährlich scheinen konnten . — Aufklärung  und Erleuch¬

tung des gemeinen Mannes suchte man dadurch zu verhüten«

Es sollte Nacht bleiben , denn - die Geistlichkeit ahndete wohl,

wie viel ? ja daß sie alles bey einem sehend  gewordenen Volk

verliehren müßte — Trotz aller Drohungen und Censur - An¬

stalten drang aber dennoch das Licht durch die selbst gemachte»

Nebel hindurch . S . die meisterhafte Geschichte der pvöst¬

lichen Nuntien in Deutschland.  Th . a . S . s ? 6 . u . ft
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Welr *) , daß ihr bisher angeötteter Pabst nichts weniger

als der Statthalter Christi wäre , und daß man sich nicht

mehr von ihm befehlen zu lassen brauche , als man sich von

ihm befehlen lassen wolle , vorzüglich aber stellte er dir

Rechte der Vernunft  wieder her und führte die Reli¬

gion auf die Einfachheit der heiligen Schrift wieder zurück.

" ) Doch nicht gleich Anfangs . Luther gieng Schritt vor

Schritt und wer weiß , ob er je so weit gegangen wäre , wenn

man die von ihm gerügten Mißbrauche gutwillig abgestellt hät¬
te . Selbst ein neuerer katholischer Schriftsteller sagt : „ Die Ge-

schichts - und ActenmäßigeDarlegung dcr.Nesormation bewährt,
daß dieses Werk der Vorsehung , menschlich davon zu reden,
bloß durchs der Pabfilichen Legaten und Nuntien Handelsweise
seinen Wachschum , Consistenz und . Vollendung erhalten , und
Rom dem Stolz , Unbeholsenheit , Vermessenheit , Starrsinn
und Unbeugsamkeit feiner eignen Diener den vor die Hierar¬
chie so unersetzlichen und unverschmerzlicheu Verlust zu verdan¬
ken habe . Deutschlands unheilbar gewordene Trennung ist ein
Werk dieser Nuntien , man würde sich nach dem heißen und
redlichen Wunsch der besten catholischen Fürsten Und Männer
wieder vereinigt und unter einander verstanden haben , wenn

jene es nicht immer verhindert hätten , man würde nur von ei¬

ner .Kirche in Deutschland wissen , wenn die Nuntien ehrliche
Leute gewesen waren , um allgemein anerkannte Mißbräuche
«inzugcstehen , und zu ihrer Abschaffung die Hände zu bieten,
wenn nicht ihr eigenes Geschäft gewesen , aufzuhctzen , zusam¬
men zu Hetzen , zu verwirren , und alles in Haß , Erbitterung,
Heuer und Flammen zu setzen .

" S » Geschichte der  Nun¬
tien  Th . 2 . S . 58z . f. — Wer kann sich hiebey des Gedan¬
kens an die neuere politische  Reformation in Frankreich
ratschlagen ? — Schmidt  glaubt iu s. Geschichte der deut¬

schen Bd . z . .S . ? 8 - Man habe zu Rom Deutschland nicyt g e-

kannt,  und sich überhaupt daselbst nicht träumen lassen , Laß
die Sache von so wichtigen Folgen seyn würde . — Ist absr .ei-

ne . solche Unkunde wohl verzeylich ? Doch:
Iratiis all puco.aui li guos Oeus reskik,

Hukerre meNrein prius tolee iis,
8uas nc in «laües velur essai ruimc.
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die er, so gut es ihm seine Einsichren und Kenntnisse versink

tcten , erklärte.

Ein Glück für ihn und für die Reformation , die er

bewirkte , war eS , daß nun schon die Buchdruckerkunst er¬

funden war , folglich Luther nicht blos , wie Huß und äl¬

tere Reformatoren durch mündlichen Unterricht und durch

seine Schüler , sondern auch durch seine Schriften wir¬

ken konnte . Der gemeine Mann ias , wie der Vornehmere

seine Schriften und ward dadurch sein Anhänger . Frei¬

heit,  dies verführerische Wort — Freiheit des Evange-

geliunrs oder des Glaubens ward jetzt allgemeine Losung,

und selbst einige Große pflichteten ihm bald bei und diesen

folgten immer mehrere , theils aus Ueberzeugung , theils

weil ihre Unterthanen sich zu der neuen Lehre bekannten

und theils aus politischen Gründen , die bekanntlich oft am

stärksten auf die Großen dieser Erde wirken.

Doch der Kaiser und der größere Theil der Reichsstän¬

de behielten ebenfalls theils aus Ueberzeugung , theils aus

politischen Gründen die katholische Religion bey , und wi¬

dersetzten sich der Gewissensfreiheit und der Ausübung der

neuen Religion , welche der andre Theil freilich oft aufei-

ne gewaltsame und tumultuarische Art  forderte.

Kein Mittel wurde unversucht gelassen , die neue Seele

wieder zu vertilgen . Luther und seine Anhänger , unter de«

nen es wohl allerdings einige schändliche und eigennützige

Menschen geben mochte , wurden als die schändlichsten , Reli¬

gion und Sitten verderbende Menschen geschildert . Einer

jeden ihrer Handlungen ward der schwärzeste Anstrich ge¬

geben , und alle Bübereyen und Schandkharen , die auch
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wirklich hir und da verübt wurden , sollten von Luther Und

seinen Anhängern hsrrühren *) .

Zlber damit begnügte man sich nicht allein , sondern

brauchte , in der tteberzengung , daß Hs ein verdienstliches
Werk sey , Ketzer mit Gewalt wieder auf den rechten Weg

zu führen , und ohne zu bedenken , daß sich Meinungen
Nicht bekämpfen lassen , selbst Gewalt gegen diejenigen,
welche sich zu Luthers Lehre bekannten . Eine nothwe n-

dige  Folge hievon war , daß es zwischen den verschiedenen

Neligionsparlheyen zu einem bürgerlichen Krieg kam , der

zwar Anfangs glücklich für den Kaiser und den katholischen
Neligionstheil ausfiel , aber doch plötzlich , als er schon fast
geendigt schien , eine ungünstige Wendung nahm , so daß
der Kaiser und dessen Anhänger sich zu einen ihnen nach-
theiligen provisorischen Vergleich zu Passau im

Z . i ; ; r.  verstehen mußten , der bald hernach im I . 1555.
zu Augsburg  in einen Religionsfrie den  verwan,
delt wurde.

Schon durch den Passau er Vertrag  ward den
Bekennen » der neuen Religion Freyheit und Sicher¬
heit  zugestanden , indem ihnen versprochen wurde , daß sie
der Religion wegen nicht beunruhigt oder verachtet , und
daß die Gesetze unter ihnen und den Katholiken gleich gel¬
ten und alle Partheylichkeit vermieden werden sollte . Alles

dieses

' ) So wurde unter andern auch der Bauernkrieg  Lu¬
ther » Schuld gegeben . Aber was konnte Luther dafür , daß di«
dauern die Freyheit des Gewissens mit der Freyheit Von Abga¬
ben und Zehnten verwechselten . Doch Luther hatte einmahl von
der Freyheit geredet ; er mußte also eben so gut Schuld daran
seyn , als jetzt La Fayettc  an der Entthronung und Ermor¬
dung des unglücklichen Königs von Frankreich.



q . C. Von den Religionszustand im teutschen Reich. 16 -1

dieses ward in dem Religionsfrkeden wiederhohlt und noch

weiter bestimmt . So sollten nach diesen die Protestanten

nicht blos nicht beunruhigt oder nicht verachtet , also im

Grunde nur geduldet  werden , sondern man gestand ih,

nen nunmehro auch Gleichheit  zu , indem mam ihnen'

die Versicherung gab , daß der Religion wegen kein Unter¬

schied mehr zwischen den verschiedenen Neligionspartheyen

gemacht werden sollte . Zugleich ward ihnen auch der Besitz

der eingezogenen Kirchengüter zugesichert , und in Ansehung

ihrer die geistliche Gerichtsbarkeit der Bischöfe aufgehoben.

Von dieser Zeit an haben also in Deutschland zwey  Re¬

ligionen , worin die christliche Religion zerfallen war , Statt

gefunden , die Römisch - Katholische und die Evan¬

gelische.  Diesen Namen hatten nemlich diejenigen , wel¬

che Luthers Lehre annahmen , ihrer Religion gegeben , aber

katholischer Seirs fand diese Benennung sowohl damals,

als noch spater , ja wohl noch jetzt Widerspruch . Katholi¬

scher Seils bediente man sich lieber der Ausdrücke alte und

neue  Religion und nannte die Evangelischen Akatholi-

sche,  weil siekeine katholische Christen wären . Die ge¬

wöhnliche Benennung ist indessen Augsburg ische Con-

fessions - Verwandte,  oder Protestanten,  doch

kommt selbst der Ausdruck Evangelische,  so sorgfältig

man es auch zu vermeiden gesucht hat , einmahl in dem

westphälischen Frieden , nemlich Art . X . tz. r6 . vor . Der

Name Augsburgische Confessions - Verwandte

kommt übrigens von dem Glaubensbekenntniß her , welches

die Evangelischen auf den Reichstag zu Augsburg am 25«

Jun . r ; zo . dem Kaiser und Reich vorlegren ; die Benen¬

nung Protestanten  aber zunächst von der Protestation,

welche sie gegen den ihnen so nachtheiligm durch die Mehr,

Erster8
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heit der Stimmen bewirkten Reichsabschkd vom I . 1529.
einlegten , überhaupt aber , weil sie gegen allen Gewissens¬
zwang auf das feyerlichste protestiren , und denselben für
unrechtmäßig erklären *) .

Durch den Religionsfrieden war also die Ruhe von

Leutschland wieder hergestellt , aber fröhlich war sie nur

scheinbar . Der katholische Neligionstheil konnte es nicht

verschmerzen , was für Opfer er dem protestantischen hatte
machen müssen , und dieser wünschte noch mehr zu haben
als ihm war zugestanden worden . Selbst in dem Reli¬

gionsfrieden lag Stoff zu neuen Irrungen , vorzüglich aber

Wenn wir seyn und heißen wollen , sagt Rosen müller
in seiner Beantwortung der Frage : Warum nennen wir unS
Protestanten ? ( Leipzig 1790. 8). was unser Name mir sich
dringt , so müssen wir gegen allen Gewissenszwang auf das feyr
«rlichste protestiren , und denselben für unrechtmäßig erklären;
so muß uns das ein heiliger und unverletzlicher Grundsatz seyn,
daß wir in Glaubenssachen keine andere untrügliche Regel und
Richtschnur erkennen , als lediglich die heilige Schrift ; daß wir
«ns nicht für verpflichtet halten , die heil . Schrift so zu erklä¬
ren , wie sie von alten und neuern Kirchenlehrern erklärt wor¬
den ist , daß wir uns stets das Recht Vorbehalten , selbst zu prü¬
fen , nichts anders für wahr zn halten , als was wir nach ges'
wisseuhafter sorgfältiger Prüfung und nach gesunden Regeln der
Auslegungskunst , durch den Gebrauch der uns durch die Vor¬
sehung geschenkten bessern Hülfsmittel als wahr erkannt haben;
alles andere hingegen , was wir nach gewissenhafter Prüfung
als unwahr befinden , zu verwerfen , oder an seinen Ort gestellt
seyn zu lassen , wenn auch noch so viele altere und neuere Kir¬
chenlehrer anders gedacht und geglaubt haben sollten , weil auch
die gelehrtesten Menschen irren und fehlen können , und manche
Irethümer nicht anders , als mit der Zeit un -d nach langem Fov«
sehen, vielleicht nach mehreren Jahrhunderten erst entdcckv wer-
Len können.
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entstanden heftige Streitigkeiten über den so genannten

geistlichen Vorbehalt,  oder über die vom K . Ferdi,

nand  I . aus Machtvollkommenheit eingerückte Klausel , daß

ei» jeder Geistlicher , der künftig seine Religion ändern

würde , sofort seine geistliche Ehrenstelle und die damit ver¬

knüpfte Vortheile verliehren sollte . Endlich fieng man auch

nach geendigter Tridenrinischen Kirchenversammlung unter

der Hand an , die fernere Gültigkeit des ReligionsfriedenS

zu bestreiten und so fehlte es nie an wechselseitigen Neli-

gionsbeschwerden . Diese Irrungen , zu denen sich auch po¬

litische und ein fast allgemeines Mißvergnügen gesellte , bra¬

chen endlich in einen neuen ungleich schrecklichem und ver»

heerendern Krieg aus,  der ganze dreissig  Jahr dauerte

»nd erstburchden westphälischen Frieden  im2 . 1648.

geendigt wurde.

Durch diesen Frieden wurden endlich verschiedene neue

allgemeine Vorschriften festgesetzt , wovon jedoch erst in der

Folge zweckmäßiger umständlich zu handeln seyn wird . Hier

ist es vorerst genng zu bemerken , wie durch den Frieden der

Streit wegen der geistlichen sowohl unmittelbaren , als mit¬

telbaren Stiftungen bepgelegt wurde . Lange konnte man

sich deshalb nicht vergleichen , endlich aber kam man dahin

mit einander überein , daß verschiedene Erzbislhümer , Bis-

thümer und Abteyen ; die sich schon in den Händen der

Protestanten befanden , namentlich die Erzbisthümer Mag¬

deburg und Bremen , die Bisthümer Halberstadt , Verden^

Minden , Camin , Raheburg , die Avtey Hirschfeld , und

das Stift Walkenried , nebst einigen Zohanniter - Commen-

den secularisirt , das heißt in weltliche Länder verwandelt

L -

-*) Osn « b . § r . Art. 10 . n . rr. u . 15.
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und denjenigen , welche auf Genügthuung und Entschädig

gung drangen , überlassen werden sollten ; das Bisthum

Osnabrück aber sollte abwechselnd einen katholischen und

evangelischen Bischof haben *) .

Zn Ansehung der übrigen geistlichen unmittelbaren

Stiftungen glaubte man nicht besser aus dem Streit kom¬

men zu können , als wenn man die Frage was Recht oder

Unrechts «) ? ganz bey Seite setzte, und blos einen gewissen
Termin bestimmte , nach dessen Beschaffenheit sich künftig
der Besitzstand richten sollte . Aber eben die Bestimmung

dieses Termins veranlaßte einen neuen heftigen Streit.

Die Katholiken wollten dazu das Jahr i6zo . in welchem
das Nestitutions - Edict an mehrern Orten geltend zu ma-

Hen gewußt war , bestimmt haben ; die Protestanten hinge¬

gen glaubten , daß ? nichts billiger sey , als auf das Jahr,
in welchem der Krieg ausgebrochsn war , zu sehen, also auf
das Jahr 1618 - Endlich gaben beyde Theile nach und so
ward denn der Besitzstand des i . Januar 1624 . zur künf¬
tigen Richtschnur dergestalt bestimmt , daß zwar alle geist«
liche Stiftungen , die an diesen Tage einen evangelischen
Bischof , Abt oder Aebtissin gehabt hätten , ferner einen
evangelischen Bischof haben sollten ; hingegen sollten nun
auch alle andre geistliche Stiftungen , die an diesem Tage in
den Händen der Katholiken gewesen wären , in deren Hän¬
den bleiben **) . Auch behielt man den geistlichenVor-
brhalt  bey , so daß künftig die Religionsveränderung eines

' ) W . F . Art . iz.
Der Ävrthcil , den die evangelische Parthey davon gehabt

hat , ist sehr unbedeutend , denn sie behielt blos das Bislhum
K ü beck , und die Abtepcn Ouedlinburg , Herforden,
Gandersheim und Gernrode.
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Geistlichen den Verlust seiner geistlichen Würde und Pfründe,

jedoch mit Vorbehalt seiner Ehre nach sich ziehen sollte . Al¬

les was die Protestanten dieserhalb erhalten konnten , war,

daß ihnen in diesem Punkt gleiche Rechte zugestanden wur¬

den , und daß also auch ein evangelischer Bischof , der die

Religion ändern würde , seines Bisthums verlustig seyn

sollte . Arußerst hart war es aber , daß nicht blos alsdenn,

wenn der Bischof oder Prälat für seine Person allein , son¬

dern auch selbst in dem Fall , wenn mit ihm das ganze Ca-

pitel die Religion ändern würde , der geistliche Vorbehalt

Statt finden sollte *) .

Aber nicht bloß der Besitzstand der geistlichen Güter

sollte künftig sich nach den Zustand des 1 . Januar 1624.

richten , sondern es wurden auch nach diesen Termin , der

jedoch in Mehrern Fällen nicht blos auf einen einzigen Tag

beschränkt , vielmehr auf das ganze Jahr  ausgedehnt
wurde , andre Streitigkeiten entschieden , und besonders die

wechselseitigen Rechte und Verbindlichkeiten der Neichsstände

und ihrer Unterthanen bestimmt . Da nun also der bloße

Besitzstand dieses Tags , oder Jahrs einzig und allein künf¬

tige Streitigkeiten entscheidet , ohne weiter auf Recht und

Unrecht , oder den Fehler des Besitzes zu sehen , und da¬

nach alles regulirt , oder normirt ist , so heißt das Jahr,

das Entscheidungs - oder Normal - Jahr,  sowie

L z

I Osnab . Fr . Art . V - §- i ? . Man s. übrigens
? >rcL cjs reservsro ecclelisltico sx ments pgc . religiös « , eiusgus ek-

keccilms sc tslis usguc sä ? . tV. Itelmitsä . 1755 . UN - desselben
Dilst cle lelervino ecel . ex meine ? . XV. tlelmliss . 1757 .» Welches

noch immer die Heyden Hauptschriften über diese Materie sind.
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der i . Jan . desselben , der Entscheidungs - oder Nor¬
mal, Ta  g ( snnris s, äies äsoretorius s. novwalls ) *) -

§ - r6.

Nach den Nörmaljahr sollte sich also künftig auch des
Religionszustand in den einzelnen Territorien richten . Hat¬
ten in diesem Jahre die protestantischen Unterthanen eines
Katholischen Herrn freys Neligionsübung gehabt , so sollte
ihnen dieselbe auf ewig bleiben, und waren katholische Geist¬
liche am Entscheidungstage in dem Besitz eines Klosters in
einem protestantischen Lande gewesen, so sollte ihnen der¬
selbe nie genommen werden dürfen.

Hier kam es also sehr auf das Glück oder Unglück an,
das die eine oder die andre Neligionsparthey im I . 1624.
gehabt hatte , folglich kann in dem einen Lande der Neli-
gionszustand ganz aiwers seyn , als in dem andern , und es
findet in den verschiedenen  Ländern nichts weniger , als
völligeGleichheitder  verschiedenen Religionspartheyen
Statt . So ist vielleicht in dem .einen Lande die protestan¬
tische Religion nur die geduldete,  und meinem andern
w-ird sie gar nicht einmahl geduldet.

Demohnerachtek herrscht im Ganzen  zwischen der ka¬
tholischen und evangelischen Religion eine vollkommene
Gleichheit.  Die evangelische ist so gut Reichsrell-
gio n,  als die katholische und der westphälische Friede stellt

*) Die vorzüglichste » Schriften über das Entscheid ungs-
ziel sind von Gottfr . Da ». Hoff mann äs äis äecrervrio,
sn sc guscenus sä p liciss lpecrsc ? lud . 1750 . 4 . und äs snno äs»
crsrorio gn ec gu ^ceuus all pvljrics tpscrsr 'e Lud , 1752 . 4 . ferner
von Ioh . Earl von der Becke äs Ms äecrerorio L. rv . poli»
ro , marims sä §§ . 2z . er 26 . t^rr V , k . Q . Loerr, r776 . 4.
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ausdrücklich *) als eine neue Regel  den Satz auf , daß

zwischen allen und jeden Kurfürsten , Fürsten und Stän-

den der beyden Religionen eine genaue und wechselseitige

Gleichheit Statt finden , und daß das , was dem einen

Theil recht ist , auch dem andern Theil billig seyn soll.

Zwar ist noch dieser Regel die Clausel beygesetzl worden:

insofern  sie ( die Gleichheit ) der Staatsverfas¬

sung , den Reichsten stitutionen und dem gegen¬

wärtigen Vertrag gemäß  ist ; allein dadurch ist kei-

nesweges mit der einen Hand wieder genommen , was mit

der andern gegeben war , und , wie Riefel **) glaubt , die

Religions - Gleichheit blos auf die Verwaltung der Justiz

eingeschränkt.

Die Regel wegen der Gleichheit soll nur der teutschen

Verfassung und den Neichsconstitutionen nicht zuwider an¬

gezogen werden dürfen , das heißt , es dürfen die Protestan¬

ten unter diesem Vorwände nicht verlangen , daß die Zahl

der katholische -! Stimmen auf dem Reichstag gemindert und

ihnen gleich gesetzt werden soll ; nicht fordern , daß die b e-

sondern  Rechte und Freiheiten katholischer Stände auch

ihnen zu Theil werden sollen , wie dieses sehr schön und

gründlich gegen Niefel  von dem Hrn . Prof . Schmel¬

zer ***) ausgeführt ist , so daß selbst ein neuer katholischer

Schriftsteller -j-) dessen Schrift das gebührende Lob hoi

L4

' ) Art. V . § . i.
**) Von der Religions - Gleichheit des W . Friedens ; in sei¬

nen kritischen Staatsbetrachtungen. Th . i . Abh. i.
***) in Oilst kie sxacm neguiilitere inrer utiinsgus rclixponis con-

torces per Imperium Lermsnicum. Loerr . i/8 ? . 4.

ch) Lraiic . Lkaarrt . La cd «rann kroZr . ds re^ul» »egus-
!n»lis ex §. i . -Uc. V. Inste , k. O , Lrkorsias 1792 . 4.
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beylegm müssen , wenn ex gleich nicht den darin enthaltenen
Grundsätzen durchaus beypflichtet *

*

)-

Uebrigms ist auch der Kaiser vermöge seiner Wahlcapi-
tulation verpflichtet « dm beiderseitigen  Religionsvor-
wandten gleichen  Schutz zu leisten , And es soll dem Ree

Wons - und Profan - , auch dem Münster - und Osnabrück-
schmFriedensschluß zum Rachtheii, die kaiserliche Advocatis
oder Schutz - und Schirmvogtey über den päbstlichm Stuhl
Nicht angezygen werden

§ - Z7-

Wenn indessen gleich durch die Beibehaltung des gei fi,
Lichen Vorbehalts  der Gewissensfreiheit der Geistlichen
einiger Zwang angelegt ist, so findet doch ein ähnlicher Zwang
in Ansehung der weltlichen unmittelbaren Stände und Glie¬
der des Reichs * **) nicht Statt . Hier ist vielmehr vö lli-

g e Gewiffensfreyheit und es kann daher ein jeder seine bis¬

herige Religion ändern , ohne daß ihm diese Handlung zürn
Nachtheil gereichen darf . Mehrere protestantische Fürsten
haben seit dem westphälischm Frieden aus politischen Grün-

*) Vergl , übrigens den von dem Hrn . Prof . Schmelzer
«usgearbeiteten Artikel Religi onsgleichheit  in dem 4tcn
Band des Repertoriums best . St . u . L . R.

»*) Kais . W . C . Art . i . §. io.

Denn in Ansehung der weltlichen mittelbaren Personen
fann Uesen die Religionsveränderung allerdings zum Mchthcil
gereiche» . Sie .können , wenn nicht die Religionsparthep , zu
der sie sich jetzt bekennen , freve Religionsübung im Entscheid
dungsjahre in dem Lande gehabt haben , aus demselben «vertrier
den , oder auch solcher Rechte oder Stellen , die von einer
wissen Religiouseigenschgft abhangen , verlustig ' werden.



4 - C. Von demReügionszustand im Deutschen Reich.

den *) die Neligion geändert und sich zu der ihnen freylich

in mehreren Betracht günstiger « katholischen Neligion ge¬

wandt . Allein die Religionsänderung eines protestantischen

oder auch katolischen Fürsten hat keine Folgen für das Land.

Sie ist blos persönlich  und kann dem Nsrmaljahr nicht

schaden . Der ehmals protestantische nun katholische Fürst

kann den bisherigen Neligionszustand in seinem Lande nicht

ändern ; ex muß vielmehr alles lassen , wie es bisher gewe¬

sen war . Er darf also z . B . nicht die katholische Religion

in seinem Lande einführen , und dies ist keineswsges ss uiu-

Listig , als es wohl hie und da vorzustellrn gesucht wird . — >

Soll denn die Einsicht und Ueberzeugung eines einzelnen

Fürsten , der zwar der erste im Staat ist , aber immer ein

einzelner Mann bleibt , dessentwegen nicht die Unterthanen da

sind , sondernder der Unterchanen wegen da ist , das Ur¬

bergewicht über die Einsicht und Uebskzeugung vieler tausen¬

de haben ? Es ist auch historisch falsch , daß zur Zeit der

Reformation , die Fürsten protestantisch geworden wären und

nunmehr » erst ihre Neligion im Lande eingesührt , und ihre

Untevthanen auf allerley Art dahin gebracht , oder gar ge¬

zwungen hätten , sich ebenfalls zur evangelischen Religion

zu bekennen **) .

Es hat also die Religionsändernng des Fürsten keinen

Einfluß auf das Land . Dieses bleibt evangelisch , wenn

gleich der Fürst katholisch wird , wir dies der Fall mit Heft

L;

Der eine um König , der andre um Kurfürst zu werben,

der dritte , um seine appanagirte Prinzen besser versorgen zu

kennen . Man s. Putters  Entwickelung Th . 2 . S . ; ; L. f.

Man s . Putters  Vorrede zu seiner Ausgabe der Augs;

burgischen Confessio, : .

's
i i'. '

' ' ' '

.

'9 ? '
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sen - Lassel war , und mit Kursachsen und Würtew-
Verg noch ist . Ferner kann ein solcher Fürst im Staats-
rechtliche n Verstände noch immer als Protestant ange¬
sehen werden , wenn er gleich für seine Person katholisch ist.
Denn er wird auf dem Reichstage bey Neichsdeputationen,
wegen seines Präsentationsrechts zum Neichskammergerichk
u . s. w . noch immer als Protestant betrachtet , und seine
Stimme , die er durch einen protestantischen Gesandten füh¬
ren lassen muß , zu den protestantischen Stimmen gezählt.
So ist selbst der katholische Kurfürst von Sachsen Direk¬
tor des evangelischen Neligi

'
onstheils und Niemanden fällt

es ein , die Stimme des katholischen Herzogs von Württem¬

berg  zu den katholischen zu zählen . — Weshalb erscheint
denn auch der Fürst auf dem Reichstag ? Warlich nicht we¬
gen seiner Person,  sondern wegen seines Landes.  Ist
und bleibt also dieses evangelisch , so muß auch die Stimme
des Fürsten zu den evangelischen gerechnet werden.

Eben diese Grundsätze sollten nun auch billig eintreten,
wenn nicht sowohl der regierende Fürst die Religion ändert,
als vielmehr , wenn das Haus ausstirbt und ein andres von
einer andren Religion zur Succession kommt . So sollte al¬
so billig Kurpfalz  zu dem protestantischen , und Baa-
den - Baaden  zu dem katholischen Neligionstheil gerechnet
werden ; denn wie konnte das rechtlich  hier etwas ändern,
daß die protestantische Kurlinie von Pfalz , oder die katho¬
lische von Baaden - Baaden ausstarb und nun dort eine ka¬

tholische und hier eine protestantische Linie zur Negierung
kam ? — Die Länder behielten ja die Religion bey , die

sie bisher gehabt hatten ! — Indessen ist hier ein entgegen¬
stehendes Herkommen . Kurpfalz wird jetzt zu dem kathvli-
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schm und dem zu Folge Daaden - Banden zu dem evangeli¬

schen Religionstheil auf dem Reichstag u - s. w . gerechnet.

Merkwürdig ist übrigens der Vorfall , da der Herzog

von Zweybrückm in neuern Zeiten die Religion änderte.

Er war selbst geneigt , nach richtigem Grundsätzen und

nach dem Beispiel von Sachsen , Hessen und Württemberg

seine Reichs .' und Kreistagsstimme durch protestantische Ge¬

sandte führen zu lassen und es würde wohl diese Sache kei¬

nen Anstand gehabt haben , wenn nicht grade der siebenjäh¬

rige Krieg gewesen wäre und man sich auf dem Reichstage

mit der Achtserklärung des K . von Preussen beschäftigt hät¬

te . Der kaiserliche Hof wünschte daher , daß das zwey-

brückische Votum durch einen katholischen Gesandten geführt

werden möchte , Frankreich aber glaubte , daß es gut seyn

würde , einen Vertrauten unter dem evangelischen Neligions-

theii zu erhalten , der in den evangelischen Conferenzen viel

Nebel abwenden und also guten Nutzen stiften könnte . Eine

Folge dieses Streits war , daß die zweybrücksche Stimme

so lange der Herzog lebte , ganz unbesetzt blieb . Sein Bru¬

der und Nachfolger war schon vorher katholisch geworden-

und also ward dessen Stimme zu den katholischen nachgr«

hends gezählt *) .

§ - Z8-

Nach dem bisherigen giebt es also nur zwey Reichsreki-

gionsn in Teutschland , uemlich die katholische und evange¬

lische , und dies ist auch der Sprache der Neichsgesetze völlig

gemäß . So heißt es z . V . in der kaiserlichen Wahlcapitu-

lakion Art . 2 . § > 8 - überhaupt aber keine Schrift geduldet

*) Man s . die neue Europ . Staatskanzley LH. 4. S . rzz . .
" . f.
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werde , die mit den symbolischen Büchern beyderley Ne,

ligionen -nicht vereinbarlich ist . Indessen theilen
sich doch die evangelische Religions - Verwandte wieder in

zwey Partheyen , nemlich in die evangelisch - lutheri¬
sche und evangelisch - reformirte.  Nach den Relk-

gionsfrieden hatten die Reformirte nicht gleiche Rechte mit

den Lutheranern , und selbst auf dem westphälischen Friedens-

Congreß würde es mißlich *) - um sie ausgesehen haben,
wenn nicht das Haus Brandenburg gewesen wäre « nd das

Haus Hessen - Cassel in einer so großen Gunst bey den aus,

wärtigen Ktonen gestanden hätte . Dennoch konnten sie es

nicht dahin bringen , daß sie damals  mit unter den Augs-
burgischen Confeffionsverwandten wären begriffen worden.
Es hieß blos in dem Art . 7 . § . r . daß alles , was de» katho¬
lischen und augsburgischen Confessions - Verwandten Stän¬
den und Unterthanen zum Vesten in den Reichsconstitutio-
nen , dem Religions - und gegenwärtigen Frieden geordnet
wäre , auch denjenigen unterihnen , welche Neformir-
te  genannt würden , zu Gute kommen sollte . Die Worts
unter ihnen (Inter Illos ) gehen nicht blos auf die Augs¬
burgischen Confessionsverwandte , sondern auch auf die ka¬

tholischen , und die Neformirten hatten es nicht dahin bringen

') Als der kurbrandenbnrgische Gesandte den Antrag da¬
hin machte , daß die Neformirten alles mit der Evangelischen
Augsb . Confession gemein haben und auch Reformatoren seyn
mästen , so erklärte ihnen Oxenstirn grade heraus : In Schwe¬
de » hatte man Sachsen , Culmbach , Anspach , Braunschweig,
Darmstadt , Meklenburg für schwedische Glaubensgenossen und
wahre Lutheraner , hingegen Pfalz , Kur Brandenburg , Hessen-
Cassel , Anhalt ausser Zerbst halte man nicht dafür , sondern
für Ca lvinisten , welche eine andre Art Leute wä¬
ren , als dieLütheraner.
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können , daß statt inte -r illos gesetzt wäre mre »- Lor. Man

hätte damals evangelisch luchrischer Seits geglaubt , daß

man nicht selig werden könnte , wenn man es zugäbe , daß

die Reformiere für Augsburgische Confessionsverwandje ge¬

halten würden *) > Aus diesem Grunde faste man auch

nachgehends , als der Reformieren mit in der Wahleapitu-

lation durch Anführung der bemerkten Stelle des westphäli-

scheu Friedens Erwähnung geschah , die Worte gleichfalls so,

daß die Neformirten nicht mit unter den Augsburgische»

Confeffionsverwandten begriffen werden könnten . Es hieß

nemlich : sonderlich aber obgedachle Münster - und Osna-

brückische Friedensschlüsse bevorab , was Art . ; . § . 2 . und

Art . 8 - iuridus üatuum , wie auch Art . 7 . §. unsniw!

^uoffue , als nach dessen Inhalt all dasjenige , was den Ka¬

tholischen und Augsburgische » Confeffionsverwandten — —»

verglichen und verordnet worden , auch denjenigen , welche

unter ihnen  Resormirte genennt werden , zustehn und zu

statten kommen sollen . Hiemit stimmt auch das Projekt der

beständigen Wahlcapitulation überein , allein in der Capi-

tulation K . Carls VII . ward statt unter ihnen  gesetzt un¬

ter d i e se n *) . Zn den folgenden Capitulationen sind die-

Da die Augsburgische Cousession von den Neformirten

nicht angenommen und unterschrieben , vielmehr darum aus¬

drücklich die Lehre der Neformirten als irrig verworfen war , so

konnten freylich in dieser Hinsicht die Neformirten nicht mit

unter den Augsburgische » Confeffionsverwandten "begriffen wer¬

den , indessen hatte » doch die Neformirten ihre Confessio» eben¬

falls zu Augsburg übergeben , und in so fern  hatte man sie

immer unter jener allgemeinen Benennung begreifen können.

Es gab ja eine unveränderte und veränderte  Augsbur¬

gische Confcssion.
Unstreitig war diese Veränderung eine Folge des Pro-

jects einer nähern Vereinigung der Lutherschen und Reformier
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fe Worte beybehalten worden , und so sind denn nach der«

selben die Reformieren mit unter der Benennung Augsbur-

Zische Confessionsverwandte begriffen

*

*) .

Beyde Religionen , die lutherische und reformirte sind

also im staatsrechtlichen  Sinn nur als eine  Religion

zu betrachten , inzwischen war es doch nSthig , das Verhält¬

nis zwischen ihnen ebenfalls zu bestimmen . Dies geschah in

dem siebenten Artikel des W . F . und das Hauptwerk kam

darauf hinaus , daß man zwischen dem Vergangenen

und Zukünftigen  unterschied . Was vor dem Frieden

durch Verträge oder sonst schon auf einen gewissen festen Fuß

gesetzt war , dabey sollte es ferner sein Verbleiben haben.

re ». S . den Anhang zu dem Hauptregister von Lünigs
Reichs - Archiv S . 924.

*) Dies bestärke auch die Wahlcapitulation an einer an¬
dern Stelle , nemlich Art . i . §. 10 . , wo blos von der A . C.
zugethanen Kurfürsten , Fürsten und Ständen die Rede ist, und
worunter doch offenbar auch die Reformirte mit begriffen wer¬
den . — Ueberhaupt aber ist es sehr gleichgültig , ob die Refor¬
mieren mitunter der Benennung  A . L . Verwandte begrif¬
fen werden . GenUng , daß ihnen alle die Rechte zustehen , wel,
che diesen gegen die Katholischen zukommen , und daß sie aus¬
drücklich unter dem allgemeinen Namen Protestanten und
Evangelischen  begriffen werden . In dem Osnabr . Fr . Art.
7 , §. 1 . heißt es nemlich : silvonigm vero cvnr- overllss , eliA >onis,
4»ae -«-er I««öo chcko- ? rs-e/?«nke- (also den Lutheranern und Re¬
formieren ) veirumur re. und in dem Art . id . §. 16 . ist die Re¬
de von dem lideio ei-s»Fetrcae re/iLio «r- exercni» iuxks rnvarrate -»
/Vuz. Conl'si. , wodurch also gestanden wird , daß es auch ein
«vrnZelicee relizionis exeicnium iuxrii «ariütai» XuF. Lonf, gebe,
weil sonst , wenn der Ausdruck Evangelische  blos von den
Lutheranern zu verstehen wäre , der Beysatz lux» invanemm /t.
L . überfiüssig sepn würde . Man vergl . in dem Repertor.
desStaars und Lehnrechts  die Art . Protestanten
und Reformirte.
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Würde aber künftig ein reformicter Landesfürst lutherisch
werden , oder daS reformirte Land einen lutherischen Regenten
bekommen , so sollte in diesem , so wie in dem umgekehrten
Fall , der Regent zwar berechtigt seyn , den Hofgottesdienst
nach seiner Religion in der Residenz zu halten , und auch
sonst seinen Glaubensgenossen Neligions - Uebung im Lande

zu gestatten , nur sollte dadurch dem andern Neligivnscheil
kein Nachthril zugefügt werden , vielmehr deren Gottesdienste

Consistorium und ganzes Kirchen - und Schulwesen unver¬
ändert bleiben.

UeVrigens ward noch in dem zweyten Paragraph des

siebenten Artikels geordnet : daß außerdengenannten

Religionen keine andre im heiligen römischen

Reicheaufgenommenund geduldet werden  soft
l e . So fürchterlich indessen diese Worte lauten , so haben
sie doch , wie schon die Duldung der Juden beweißt , keines»

weges den Sinn , den sie den ersten Anblick nach zu haben
scheinen , zumahl , wenn man sie mit den Worten des Re»

ligions ^ Friedens von 1555 . § . 7 . „ doch sollen alle andere,
so obgemeldeten Religionen nicht anhängig , in diesem Frie¬
den nicht gemeint , sondern gänzlich  ausgeschlossen sepn ;"

oder der Verordnung des R . A . von 1566 . § . 5 . , ,den ver¬
führerischen , je länger je mehr beyden der alten Religion
und A . C . zuwider einbrechenden Secten und irrigen Opinio«
nen kein Raum noch Statt gelassen, - daß deren keine
gelitten noch geduldet werde " *) — zusammenstellt.

So viel ist zwar wohl gewiß , daß bey diesen ältern Ge»
setzen die Absicht war , alle Duldung andrer Religions - Der»

7  Noch strenger sind die Verordnungen im R - A . ft 67. R«
A . von ft r; . iz44 . ft -4- ft S7.
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wandten , als der katholischen und evangelischen , selbst in

Len einzelnen Neichslanden zu verbieten . Man war 'damals

von allen Seiten intolerant Ueberdem entstanden die är¬

gerlichen Händel , welche einige Sectirer anfiengen . Man

legte dies Lurhern , seinen Lehren und Beschützern zur Last

und bewirkte dadurch , daß diese sich selbst mit den katholi¬

schen Standen zur Unterdrückung der Schwärmer vereinigten.

Bet / Abfassung des westphälischen Friedens hatten sich

indessen die Zeiten geändert . Es kam überhaupt d i e Frage

gar nicht zur Sprache : Ob in den einzelnen Reichslanden

Sectirer geduldet werden dürften oder nicht ? Die Katholi¬

schen setzten zwar in ihren Gegen - Vorschlägen vom 7 . März

1646 . „ Die Wiedertäufer , Schwenkfelder und andre der¬

gleichen Sccten betreffend , sollen dieselbe nicht geduldet,

sondern aller Orten aus ge sch affet  und mit denen in dm

Reichsabschieden wider sie verorbneten Strafen wider sie

verfahren werden *) ; allein von Seiten der Evangelischen
wurde gar nicht darauf geantwortet und die Katholischen

drangen auch nicht weiter darauf , daß sie aller Orten

ausgeschaft , und daß gegen sie mit den ver ord¬

neten Strafen verfachren werden sollte,  mithin
blieb die ganze Frage unerledigt.

Von dieser Frage war aber die Frage sehr unterschieden : ,

ob einer Religionspartey , namentlich
'

den Reformieren,

gleiche Rechte  mit den Katholischen und Evangelischen

sollten zugestanden werden ? Mit andern Worten : ob noch

andern Religionsparkeyen d-as Reichs - Bürgerrecht  zu-

gestanden und ihre Religion ebenfalls als Reichs - Reli¬

gion  angesehen werden sollte ? -
Die

v. Meiern  Westphäl . Friedens Handl . Th . 2 . S . ; 2 ? -
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Die Neformirten verlangten gleiche Rechte mit den Lu¬

theranern . Die Sache fand Schwierigkeit . Selbst die

Evangelisch Lutherische wollten ihnen völlige  Gleichheit
nicht zugestehen , sondern ste sollten nur öffentliche
Sicherheit  genießen und in des Reichs Schutz stehen *) .
Endlich aber gaben sie doch nach und es wurden daher , wie
bereits bemerkt worden , die Rechte der Reformirten im Mn
Art . des W . Fr . bestimmt und gleich anfangs festgesetzt, daß
eben die Rechte,  welche den Katholischen und der Augs-
burgischen Confeßion verwandten Ständen und deren Un-

kcrthanett die Reichs - Constitutionen , derReligions - und die¬

ser Friede beyiegten , den Neformirten ebenfalls zugesianden
sehn sollten.

Um aber andern Neligions - Parteyen gleiche Hoff¬
nung  zum Reichs - Bürgerrecht zu benehmen , wurde noch
ganz zuletzt von den Ständen erinnert , dem Mn Art . dir
Clausel beyzUfügenr

' Lell praeter rellZioneZ nominstas nul»
ja alis reeipiawr vel toleretnr . Es enthält also die Clausel
nichts anders , als eine Bereinigung der verschiedenen Ne-
ligions - Parteyen , daß keiner andern gleiche  Rechte mit

ihnen zugestandcn werden sollten . Wäre die Absicht dersel¬
ben gewesen , daß ' ein Stand des Reichs Unterthanen von ei¬
ner andern als den genannten Religionen dulden dürfte , so
hätte die Stelle ganz anders und nach dem mit Stillschwei¬
gen übergangenen , mithin stillschweigend verworfe¬
nen  Antrag der Katholischen Stände gefast werden müssen»

Gesetzt aber auch , es sey wirklich die Msynung gewesen,
keine andre christliche Religions - Partcy in den einzelnen
teutschen Staaten zu dulden , so würde doch ein neueres un-

**) v . Meier»  a . « . Q . Th . s . S . 8 . u . f. G . 140.
Erster st-ant, - ' M
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unterbrochenes Herkommen , das selbst von der gesetzgeben¬

den Gewalt in Teutschland gebilligt ist , diesem Gesetz ent¬

gegen stehen . Es werden ncmlich in mehrern teutschen

Neichslanden dergleichen Neligions - Parteien öffentlich ge¬
duldet und ihnen Neligionsübung gestattet . Ja , als bey
der letztem NeichskammcrgerichtS - Visitation die Frage ent¬

stand : ob das Kammergericht sich , wenn Memnonisten
an dasselbe appellirten , mit einer bloßen Angelobung bey

Mannen Wahrheit begnügen sollte ? weil die Memnonisten

nach ihren Neligions - Grundsätzen keinen Er) d schwüren ; so

faste die Visitation am iz . Oct.  176z . das Conclusum ab:

Es wäre an kais. Majestät unv das Reich ein Visitations-
Gutachten dahin zu erstatten , daß wann bey dem Reichs-
kammergericht Memnonisten Recht nehmen , oder suchen,
derenselben Angelobung bey Mannen Wahrheit als ein Eyd
anzunehmen sey *) .

Wäre die Visitation der Meynung gewesen , daß die

Verordnung des westphäli 'chen Friedens wörtlich zu verste-
hen sey , so hätte sie einen solchen Schluß nicht abfaffen , und
Kaiser und Reich hätten denselben nicht stillschweigend billi¬
gen können **) . Also fehlt es selbst nicht an einer günstige»
authentischen Erklärung jcyer Gesetzes Stelle.

H v . Balemai , ns ) Visitations Schlüffe , mit . Anmer¬
kungen , S . 86 . und 4S8.

') Mau s. Oilk. äs iure rekormsnäi
tsrrjwrisli sä rres icliziones in smyeriv N . O . rece ^ms I>suä lettricra
sä verbs ünaüs VN . ? . v . Halse 1771 . Diese Schrift
scheint weder Hr . Rath Ca m p e , der zwar in seinen Fragmen¬
ten ( Braunschw . 1786 . 8 .) eine richtige Erklärung , jedoch aus
unrichtigen Gründen von jener Stelle des W . F . macht , gekannt
zu haben , noch sein Gegner , der Hr . Hofrath Hurlebusch
in seiner Abhandlung : Db den verschiedenen Religionspartheyx»
den Reichsgcsetzen nach , der öffentliche Gottesdienst verstauet
werden kon-ne ? ( Braunschwcig 1787 . 8 .) haben kenne » wollen.
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Fünftes Capitel.
Von

den NeichsgrundgeseHen.

§ . 39 .
^ie Verfassung von Teutschland beruht vorzüglich auf den

teutschen Neichsgrundgesetzen,  mit denen man sich
daher vor allen Dingen bekannt zu machen hük.

Wenn man aber von ihnen reden will , so ist es nöthig,
zuvor überhaupt den Begriff eines Neichsgrundgesetzes zu
bilden und den Unterschied eines solchen Gesetzes von einem

bloßen Neichsgesetze anzugeben.
Unter den Grund - oder Fundamentalgesetzett

eines Reichs oder Landes , versteht man diejenigen Gesetze,
welche Vertrags weise  zwischen den Regenten und der

Nation oder deren Repräsentanten über die Verfassung des

Staats selbst *) , oder dessen Regierungsform errichtet wer¬

den . Bloße Reichsgesetze  hingegen sind diejenigen , wel¬

che von der nun bereits constituirten höchsten Gewalt den Un«

terthanen zu ihrer Nachachtung vorgeschrieben werden , und

nicht sowohl die Negierungsform selbst und was davon ab-

hängt , als vielmehr die Privatverhältnisse der gesammtm

Unterthanen , oder einzelner Classen derselben betreffen.

Jene  geben also die Quelle im Staatsrecht , diese
aber im Privatrecht ab . Erst müssen die Rechte der

M -

*) Es sey nun über die Verfassung überhaupt , oder über

einzelne Pnncte derselben.
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höchsten Gewalt selbst bestimmt seyn , ehe diese ihren W !k-

len derNation als Gesetz erklären kann . JeneVestimmnng

kann jedoch nicht anders , als Vertragsweise geschehen ; die

Nation überträgt einem oder mehrern die höchste Gewalt,

und bestimmt , wie dieselbe ausgeübt werden soll ; dieser

oder diese nehmen die ihnen übertragenen Rechte an , und so

liegt hier ein Vertrag , der immer nicht ganz ausdrücklich

abgeschlossen zu seyn braucht ( § . : ) ' zum Grunde.

Ist nun aber einmal die höchste Gewalt selbst schon fest¬

gesetzt, und es sollen nur noch deren Rechte genauer bestimmt

oder erweitert , oder eingeschränkt werden , so ist hiezu eben¬

falls ein Vertrag zwischen den Regenten und der Nation er¬

forderlich , mithin kann so wenig der Regent als die Nation

einseitig hier zu Werke gehen . Immer muß vielmehr in

einem solchen Fall ein Vertrag geschlossen werden , wenn die¬

ses gleich in einem Erbreich gewöhnlich nur Nevolutionswei-

se zu geschehen pflegt . So war es eine Revolution , wo¬

durch der vorige König von Schweden sich eine Ausdehnung

seiner bisherigen Rechte zu verschaffen wüste und eine Revo¬

lution , durch welche die absolut gewordene Gewalt des un¬

glücklichen K . Ludwig des XVI . eingeschränkt wurde . Ehe
die schwedische Nation die von dem König in Vorschlag ge¬

brachte veränderte Regierungssorm nicht annahm , und ehe

Ludwig XVI . die so verschrieene Constitution nicht acceptirte,
war in bcydcn Neichen nichts von Verbindlichkeit . Eigen¬

mächtig konnte dort weder der König , noch hier die Nation

die bisherige Negierungsform ändern *) »

So lange nemlich noch die Nation ihren bisherigen Kö¬
nig , als ihre » Uberherrn wirklich anerkennt , Sic kann ihm
aber , wenn seine Regierung in Tyrannei ) und Despotismus aus¬

geartet ist , er mithin die Beoingunacn nicht mehr erfüllt , un-
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Eben der Unterschied , welcher nun überhaupt in Anse¬

hung der Fundamental - und Privatgesetze eintritt , tritt auch

im teutschen Reich ein . Also sind auch unter den teutschen

Neichsgrundgesetzen blos diejenigen zu verstehen , welche zwi,

schm dem Kaiser und Reichsständen , oder einen Theil der¬

selben , Namens der übrigen vertragsweise errichtet werden,

und worin die gegenwärtige Staatsverfaffung des teutschen

Reichs ihre Bestimmung erhält : es sey nun , daß darinn

etwas altes bestätiget , erläutert , vermehrt , verbessert , abgc-

schaftoder etwas neues festgesetzt wird . Bloße teutsche Reichs¬

gesetze hingegen sind , wenn der Kaiser und die Reichsstande,

denen die gesetzgebende Gewalt in Teutschland zustehc , ihren

gemeinschaftlichen Willen in solchen Gegenständen , die nicht

die Staatsvsrfassung selbst betreffen , mit einander vereini¬

gen , und denselben als allgemein verbindliches Gesetz erklären.

So kann es nun zwar sehn , daß ein und eben dasselbe

Gesetz in Teutschland in einigen Puncten ein Neichsgrund-

gesetz und in andern ein bloßes Neichsprivatgesetz ist . Eine»

auffallenden Beweis hievon giebt unter andern die Reichs-

Ar z

ter welchen die Nation sich seiner Oberherrschaft unterwarfen
hat , und er sich keine Einschränkung gutwillig gefallen lassen
will , den Gehorsam aufkündigcn , und ihn absetzen. Denn er
hat nicht , wie man wohl in finstern Zeiten glaubte , seine Ge¬
walt unmittelbar von Gott , (S - S ch löz ers Anhang zu s.
ollgem . Staatsrecht ) sondern von der Nation - Diese ist nicht
seinetwegen , sondern er der Nation wegen da . Er ist , wie . der

.größte aller Könige selbst sagte , der erste Diener des Staat ».
Alles dies wird in der Folge noch weiter ausgefnhrt werden , hier
war es nur , um Mißdeutungen vorzubcngen, zu berühren.
Aus gleichem Grunde setze ich hier nur noch hinzu , daß die

- Nation » icht willkührlich,  sonder » nur im Nothfall,
wenn alle andre Mittel fruchtlos sind , zur Absetzung schreiten
darf.
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kammergerichtsordnung . In so fern darin zwischen
dem Kaiser und den Neichsständen verglichen ist , was für
Rechte dem Kaiser , und was für welche den Reichsständen
an dem Reichskammergericht zustehen sollen , wie cs mit der

Besetzung , Unterhaltung , Visitation u . s. w . gehalten wer¬
den soll , ist dieselbe als ein Reichsgrundgesetz zu betrachten.
In so fern aber Kaiser und Reich bloö darinn Vorschriften
wegen des Protestes ertheilt haben , was bey der Appella¬
tion , Erkennung eines Mandats u . s. f . beobachtet werden

soll , ist sie ein bloßes Neichsprivatgesetz . Indessen hebt dies
den Unterschied beyder Gattungen der Gesetze nicht auf , in-

demjselbst in Ansehung der Form  der Unterschied beobachtet,
wird , daß der Kaiser bey Neichsgrundgesetzen sich der Aus¬
drücke bedient : haben Wir uns mit den Ständen
verglichen , daßrc . —- haben uns dieStände z»
geredet — zusagen und verordnen  alsohiemit-
bey bloßen Reichsgesetzen hingegen heißt es : setzen und
ordnen also hiedurch mit Nathund Einwilli¬
gung der Kurfürsten , Fürsten und Stände,
daß  u . s. w.

Unter den teutschen Reichsgrundgesetzen selbst ist nun
aber , zwar nicht bas älteste,  jedoch , daTeutschland ein
Wahlreich ist , das vorzüglichste und wichtigste die
kaiserliche Walcapitulation *) , oder der zwischen
dem künftigen Kaiser und den Kurfürsten für
sich und gesammte Stände des Reichs errichtete
Vertrag , worinn die Art und Weise der teut¬
schen Neichsregierung bestimmt wird . Sie be-

Maus , mein Probecapitel von der kais. Wahlcapitulat,
aus Mosers  Staatsrecht . Nürnbürg r/sa . 4.
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stimmt , wieweit sich des Kaffees Rechte und Pflichten in

allen Stücken unsrer Neichsverfassung erstrecken sollen ; der

Kaiser wird darin zur Beobachtung der übrigen NeichS-

grundgesehe verpflichtet , ja es ist sogar aus denselben das

wichtigste der Capitulation eingeschaltet . Sie ist daher als

das Compendium aller Neichsgesetze anzusehen und verdient

mit Recht die Benennung eines Handbuchs , oder Katechis¬

mus teutscher Regenten und Gesetzkundige.

Schon in den ältesten Zeiten haben die Könige und Kai¬

ser bcy ihrer Gslangung zum Thron sich zwar zur Beobach¬

tung einiger allgemeiner Regenten - Pflichten eydlich anhei¬

schig gemacht , allein dergleichen allgemeine Versprechungen,

welche auch noch jetzt erbliche Könige bey Einnehmung der

Huldigung der Nation zu thun pflegen , können als keine

Capitulation in dem angegebenen Sinn des Worts betrach,

tet werden . Eben so wenig gehören hieher diejenigen Ver¬

sprechungen , welche sich späterhin die Wahlfürsten einzeln

von den Thron - Candidaten ertheilen ließen , zumal da sie

größtcntheils blos auf ihren Privatvortheil abzweckten.

Vielmehr sind die Wahlcapitulationen in dem heutigen Sinn

des Worts nicht eher aufgekommen , als im I . 1519 - bey

der W . K . Carls  V . Die Geschichte ihrer , Entstehung ist

kürzlich folgende.

So nachgiebig sich auch K . MaximilianI.  bey meh-

rernGelegenheiten *) gegen die Neichsständebewiesen hakte,

so hatte er doch auch verschiedenes eigenmächtig unternom¬

men , worüber Mißvergnügen entstand . Von seinem Enkel

K . Carl von Spanien  schien dergleichen noch mehr za

M 4

Z . B . bcy Errichtung des Kammergerichts , des Reichs-
Rcgimeitts u . s. w.
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erwarten zu seyn , wenn man ihn den Anträgen seines Gros-
Vaters zu Folge zum römischen König wählte . Maxi m i-
lian  sah dies wohl ein und that daher schon im Z . i ; i8,
Namens seines Enkels verschiedene Versprechungen , die die¬
ser nachgehenbs ausdrücklich genehmigte und eigne Urkunden
darüber den Kurfürsten von Mainz , Kölln , Pfalz und

Brandenburg ausstellte *) .
Aus seiner Wahl ward indessen bey Maximilians Leb¬

zeiten nichts , dennoch setzte er nach dessen Tode seine Bewer¬
bungen um die teutsche Krone fort , und da er wohl wüste,
wie sehr man sich in Teutschland vor seiner Macht fürchtete,
welch einen gefährlichen Nebenbuhler er an den K . Franz
I . von Frankreich  habe , und wiewenig man nach seines
Grosvaters und seinen eignen Versprechungen geneigt seyn
würde , ihn ohne alle Bedingung und Einschränkung zu wäh¬
len , so hatte er seinen Gesandten Vollmacht gegeben , auf
den Fall , daß die Wahl auf ihn fallen würde , die ihm
vorzulegende Bedingungen in - seine Seele zu beschwören und
auch in seinem Namen den Kurfürsten die Bestätigung ihrer
Gerechtigkeiten und Freyheiten zu versichern.

Ohnstreitig wüste dies Kurfürst Friedrichder Weise
von Sachjen,  als er die auf ihn gefallnr Wahl , wobei)
von keinen Bedingungen die ede war,  ausschlug
und Carl » , zugleich aber auch die Abfassung eines eignen
Wahlvertrags , in Vorschlag brachte . Der Vorschlag fand
Deyfall , Carls Gesandte erklärten sich zu Eingehung billi¬
ger Bedingungen bereit , und so wurden denn Z 4 - Artikel
aufgesetzt und darin bestimmt , wie der künftige Kaiser dis

Hofmann  von der ersten W , C . Carls V . , die noch
bey Maximilian I. Lebzeiten i § i8 . mit den Kurfürsten eingegatU
§en worden , in s. Beobachtungen . LH . 2 . S . 1 — ;r,
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Regierung führen sollte . Merkwürdig ist übrigens , daß

diese Artikel damals nicht vor der Wahl selbst , sondern

erst nachher  aufgesetzt und förmlich darüber zwölf Tage

lang mit Carls Gesandten unterhandelt wurde . Jedoch er-

hielten sie das Wahidecrst nicht eher , bevor sie nicht den

Vergleich eingegangen , unterzeichnet und in Carls Namen

beschworen hatten *) .

So hat also theils das Betragen **) K > Maximilian

des I . , theils die Furcht , daß Carl in Teutschland auf spa¬

nischen Fuß regieren möchte , die Veranlassung zur Entste¬

hung der Wahlcapitulationen gegeben . Man befgnd sich

dabey so wohl , daß man nachgehends keinen römischen Kö¬

nig oder Kaiser anders als auf Capitulation erwählt har,

und auch künftig , so lange noch ein Kaiser gewählt werden

wird , keinen anders als auf Capitulation wählen wird.

Als die erste Wahlcapitulation entworfen ward , hatten

schon lange einige der ersten Fürsten des Reichs mit Aus¬

schluß der übrigen das Recht den Monarchen zu wählen

M;

Hab er lins Deutsche Reichsgeschichtc. B. io. S. 257 —
- 7§-

Nach  Spalatins  Erzählung ist in dem ersten Entwurf
einer Wahlcapitulation für Carl V . , zur Ursach derselben ange¬
geben , daß sich wieder die Reichsorduuugcn fast allerhand Miß¬

brauch begeben . Maximilian habe ohne Wissen der Stände Ver-

bnndniß angenommen , Kriege '
, daraus Aufruhr und Schaden

entstanden , angefangen , viel Reichstage angesetzt , zur Beschwer-

niß der Stande und ihrer Unterthanen Steuer und Hüls geson¬
nen und einbracht ; dem Reich quch keinen Nutzen geschasst.
Darum scy esnothig , Einsehens zu haben , daß ein künftiger
R . König in obgesctzten und dergleichen Artikeln sich hielte kauf
der gülden Bull ' und Ordnung , uemlich daß er keine Verbüud-
niß habe.
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hergebracht . Fast allgemein schien man nun auch zu glau¬
ben , daß ihnen das Recht , den Wahlvertrag aufzusetzen,
eben so gut zustehn müste , als das Recht der Wahl selbst;

ohnerachcet freplich zwischen beuden Rechten ein sehr großer

Unterschied war . Indessen entwarfen die Kurfürsten dieCa-

pitulation ganz allein , und es dauerte lange Zeit , ehe die

übrigen Neichsstande Theil an der Verfertigung dieses Neichs-

grundgesetzes zu nehmen verlangten.

Endlich aber erwachten sie aus ihrem Schlummer , ihre

Eifersucht ward rege , und so entstand ein Streit Wischen

ihnen und den Kurfürsten , der noch bis auf den heutigen

Tag nicht beygelegt ist , und schwerlich je beygelegt werden

wird.

Die erste Veranlassung hiezu gab , daß die Kurfürsten,

statt daß sie bisher blos das allgemeine Neichsbeste zum Ge¬

genstand der Wahlcapitulation gemacht hatten , nun auch

Hnfiengen ihr Privatbestes einzumischen , und sich noch

größere Vorzüge anzumaßen , als sie bisher gehabt hatten.

Hierüber entstanden schon nach K . Rudolphs  II . Tode ei¬

nige Bewegungen in einigen altweltfürstlichcn Häusern , in¬

dessen kam die Sache nicht zum Ausbruch , vielmehr wur¬

den noch die Capikulationen der Kaiser Matthias , Fer¬
dinand II . und III . ohne weitern Widerspruch einseitig
von den Kurfürsten verfaßt7

Endlich aber kam die Sachs auf den westphälischen Frie¬

dens - Congreß zur Sprache .
'

Man glaubt , daß vorzüg¬

lich die Kronen Frankreich und Schweden  die Reichs,

fürsten ausgewiegelt hätten *) , zu fordern , daß auch sie

v . Zech in der Vorrede zu der gegenwärtigen Verfassung
der kaiserl . Regierung . §.
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zur Abfassung der Capitulation zugezogen werben müssen,

und es kann dieses auch wohl der Fall seyn . Allein es ist

auch gewiß , daß die Kurfürsten bisher das Capitulations-

Necht zu ihrem Privatvortheil so weit ausgedehnt hatten,

daß sie zuletzt die ganze Reichsverfassung hätten umkehren,

und alle wichtige Neichsgeschäfte allein vor den Kaiser und

vor sich hatten ziehen können ; mithin hatten die übrigen

Stände wohl Ursach auf die Erhaltung ihrer Gerechtsame

bedacht zu seyn ; vorzüglich aber hatten die Evangelischen
Stände hiezu Grund , weil die mehreren Kurfürsten nun¬

mehr katholisch waren , und das ins sunär in partes noch

durch kein Reichsgesetz bestimmt war.

Auf dem Longreß selbst konnte man sich indessen dieser-

halb nicht vereinigen . Alles was geschah , und was nachge-

hends in das Friedens - Instrument *) selbst gesetzt wurde,
war , daß auf dem nächsten Reichstag von sämmtlichen

Ständen über die Abfassung einer gewissen und beständigen

Wahlcapitulation gehandelt werden sollte . Diesem zufolge

hätte also dies Geschäft auf dem im Jahr 165z . gehaltenen

Reichstag berichtigt werden sollen , allein es geschah nicht-

Die Kurfürsten erklärten , als die Fürsten die Sache in An¬

regung brachten , „ daß sie , wenn die Fürsten der künftige»

Capitulation halber etwas den Neichöconstitutionen gemäßes

zu erinnern hätten , solches gern - vernehmen und admittirm

wollten ." Die Fürsten nahmen dies Erbieten für dasmahl

an , und übergaben den Kurfürsten verschiedene Erinnerun¬

gen und Zusätze , von welchen zwar einige das Glück hat¬

ten , in die neue am 2 . Iun . 165g . von dem römischen Kö¬

nig Ferdinand  IV . beschworne Capitulation aufgenom-

P Art . 8 . S. ; .
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nien zu werden , die mehrsten abenÄbergangsn wurden . In¬

zwischen schlossen doch die Kurfürsten diesmal ) ! die neue Ca-

pitulation für sich und sämmtliche Fürsten und

Stamde des Reichs,  auch verpflichteten sie den N . KS.

nig auf das , was bey dem dermaligen Reichstag noch wei¬

ter geschlossen werden möchte.

Eben so übergaben auch im I . 1658.  bey der Wahl
K . LeopoldI.  die Fürsten ihre Erinnerungen , und da auch
diesmal ) ! die mehrsten wieder übergangen wurden , so legten

sie den 8 - Aug . 1658 . gegen die neue Capitulation , soweit

sie mit ihren Mvnitis nicht übereinstimme , oder dem west-

phälischen Frieden nicht gemäß sey , eine Protestation ein,

und drangen nunmehr auf dem nächsten im Z . 166z.  eröf-

rieten Reichstag desto ernstlicher darauf , daß das Capikula-

tionsgeschäft vor allen andern vorgenommen werden sollte . -

So viele Mühe sich die Kurfürsten gaben , das Geschäft

noch auszusctzen , so niustön sie doch endlich nachgeben , und

wirklich ein Project einer beständigen Wahlcapitulation auf¬

setzen, welches sie darauf dem Fürstenrath mittheilten . Nun

entstanden aber unter den Fürsten selbst heftige Uneinigkei¬
ten , und als auch diese endlich bevgelegt und zwischen den

höhern Reichscollegien im I . 1671 . wirklich ein Capüula-
tions - Project verglichen wurde , so konnte man sich doch über

den Prolog und Epilog nicht vergleichen . Die Kurfürsten

hatten nemlich hierin sich das Recht zu stipuliren gesucht,
daß sie nach Beschaffenheit der Umstande künftig noch Zu¬

sätze und Veränderungen machen könnten , aber dis Fürsten
glaubten dadurch alles wieder zu verlieren und wollten also
nicht darinn willigen . Endlich ward man des ewigen Strei¬
tens von allen Seiten müde und ließ nun das ganze Geschäft
eine geraume Zeitlang liegen , bis eS zuletzt im Z . 1709.
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unter der Negierung K . Joseph  I . wieder vorgenommin
wurde.

Die Sache verzögerte sich zwar abermals bis zum Tode
des Kaisers , aber in dem darauf erfolgten Zwischenreich ge.
dich sie doch würklich so weit , daß nun in der That zwischen
den beyden höhern Neichscollegien ein Projett einer bestän¬
digen Wahlcapitularisn zu Stande kam und daß man sich
sogar wegen des von den Kurfürsten behaupteten Rechts
Zusätze zur Capitulaiion zu machen (ins uäLspiwIaruZi) da¬

hin miteinander vereinigte : den Kurfürsten sollte zwar frey

stehen , mit dem zu erwählenden Nöm . König oder Kaiser
noch weiter zu capituliren , nur sollten die neuen Puncto
weder gemeinsame Neichsgeschäste, noch andre gemeinschaft¬
liche Gerechtsame der sämmtlichen Neichsstände betreffen.
Dann sollte auch in der verglichenen beständigen Capltula-
tisn , worauf der Erwählte zu verpflichten sey , nichts ohne
Einwilligung der sämmtlichen Stände geändert werden dür¬

fen , und überhaupt durch die allenfalsigen Zusätze den Neichs-
constitutionen und der gesammten Stände Rechten kein Ab¬

bruch geschehen.
Das ganze Geschäft war übrigens blos unter den bcy-

den höhern Neichscollegien verhandelt und dieReichsstäd¬
te hatten dabey noch zur Zeit nilcht concurrirt . Mit den
bet) weiten mehrsten Punccen schienen diese zwar auch zu¬
frieden zu seyn , indessen entwarfen sie doch gegen einige
ihre Erinnerungen und verlangten , daß auch noch verschie¬
dene andere Puncte ausgenommen werden möchten, wor¬
auf aber nicht weiter geachtet wurde.

So war also , jedoch nur in gewisserHinsicht das gesche-
- hen , was der westph. Friede verlangte, und es wurde nun

auch im1 .1711 . bey der Wahlcapitulation K . Carls VI.
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das verglichene Projett zum Grunde gelegt , aber es ward
dabey - von dem kurfürstlichen Collegium nicht bona Ms ver¬
fahren . Denn man dehnte nicht nur gleich das Adcapitu-
lationsrecht über die Gebühr aus , sondern ließ auch sogar
einiges aus dem Projett ganz aus , oder schränkte diesen
oder jenen Puuct durch Zusätze ein . Die Folge davon war,
daß die Fürsten nachgehends gegen die 'neuen Zusätze und
Veränderungen eine feyerliche Verwahrung einlegten und da
auch bey den folgenden Capitulationen auf ihre Beschwerden
und Erinnerungen nur wenig oder nicht geachtet wurde,
förmlich gegen die kaiserliche Wahlcapitulation , in so fern
sie nicht dem Projett der beständigen Capitulation , den
fürstlichen Erinnerungen , den Neichsgesetzen , Herkommen
und Verfassung , inglsichen ihren Rechten und Würden ge¬
mäß sey , oder etwas dem gesammten Reich gemeinnützlich .es

enthalte , protestirten.

Der Streit über die Abfassung der kaiserlichen Wahlca-
pirulation macht also , daß man sie nicht einmal durch¬
aus und in allenPuntten alsein verbindliches Reichsgrund^
gesetz betrachten kann . Nur in so fern ist sie es , als sie
mit dem Profett der beständigen Wahlcapitulation überein¬
stimmt , und dieses nicht den Erinnerungen der Reichsstädte
zuwider ist . Weicht sie hingegen von dem Projekt ab , oder
haben die Reichsstädte dem Projett widersprochen , so kann
sie in diesen Punkten nicht als verbindlich angesehen werden.
Zn Ansehung der neuen Zusätze  kommt es endlich dar¬
auf an , ob dieselben den Erinnerungen der übrigen Neichs-
stände , den Reichsgesehen und dem Herkommen gemäß sind,
oder nicht . Zsi jenes , oder sind sie auch nur von der Beschaf¬
fenheit , daß sie auf eine bloße Uebercinkunft des Kaisers
mit den Kurfürsten beruhen , z . V . was für eine Titulatur
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her Kaiser den Kurfürsten geben soll , so kann ihre Ver¬

bindlichkeit nicht bestritten werden . Nach diesen Grundsätzen

müssen also die bestrittenen,  oder widersprochenen

Stellen der Wahlcapitulation , deren es mehrere giebt , und

noch mehrere bis 1790 . *) gab **) , beurkheilr werden * **) .

Uebrigens ist nach dem bisherigen dis Wahlcapitulation

nach und nach immer erweitert und mit Zusätzen bereichert

worden . Zu diesen Zusätzen haben gewöhnlich Handlungen

des vorigen Kaisers Veranlassung gegeben , und es ist da¬

her eine sehr richtige Bemerkung , daß die Negierungsge¬

schichte des verstorbenen Kaisers den besten Commentar zue

Capitulation seines Nachfolgers abgiebt . Also schon aus

diesem Grunde , .ist es gut zu wissen , zu welcher Zeit diese

oder jene Stelle zum erstenmahl in die Capitulation gekom¬

men . sep . Aber auch in andrer Hinsicht ist dies zu wissen

ost nSlhig , auch kommt es darauf an , daß man weiß , ob

die Capitulation mit dem Projekt übereinstimmt , ferner zu¬

weilen , auf welche Erinnerung und ob mit Einwilligung der

übrigen Stände eine Stelle in die Capitulation gekommen

sey ? Ein wahres Verdienst war es daher , daß sich Mul¬

de n e r , König  und vorzüglich in neuern Zeiten Herr von

Nieger  durch ihre sogenannte harmonische Wahlen«

pitulationen  erworben haben -s ) .

Man s. äe pgllibus caxiculgtion, no-

villimsr. concisäiccis in gsnere. jenas 1789. 4.
**) So können z . B . seit 1790 . Art . XVI . §. 4 . und Art«

XVII . §. 2 . 5 . und iA . nicht mehr zu den bestrittenen Stellen

der Wahlcapitulation gerechnet werden.

Vergl . kr/äer, äs »ucwrirate psctoruni 6a-

pirulLlivni 6selsress post intormaram psrxsrusm säiecrorum«
ttelmüsä . 1796 . 4.

ss) Das Riegersche Werk hat den Titel : K . Josephs II . har¬

monische Wahlcapitulation mit allen den vorhergehenden Wahl-
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§ . 40-

Mit den Wahlcapitulationen stehen auch die kurfürst¬
liche Collegialschreibe » , oder diejenige Schreiben,
welche das kurfürstliche Collegium wegen gewisser Puncte
an dem Kaiser zu erlassen pflegt , in Verbindung . Oft wer¬
den nemlich auf dem Wahltag Materien auf die Bahn ge¬
bracht ^ weiche zwar an sich alle Beherzigung verdienen , die
man jedoch , weil sie entweder nur einzelne Stände , Perso¬
nen , oder Communen betreffen , oder zum Schluß noch nicht
reis sind , oder offenbar nicht für das Kurcollegium allein,
sondern für den ganzen Reichsconvent gehören , der W . C.
emzusch alten Bedenken findet . In dergleichen Fällen war
es in älrern Zeiten üblich , dem Neuerwählten im Namen
des Kurcollegir mündliche Vorstellung zu thun . Zm Zahr
r/n.  fieng aber das kurfürstliche Collegium an , besondere
Schreiben über dergleichen Materien an den Kaiser zu er¬
lassen , ihm dieselben darin vorzutragen , zu empfehlen und
auch wohl ein Gutachten beyzufügen.

Das nemliche geschah im Z . 174 - . , weil aber von ei¬
nigen Kurhöfsn besorgt wurde , daß das kaiserl . Ministerium
diese Schreiben nicht für verbindlich achten möchte , so wur,
de auf Kurrrierschen Vorschlag in der W . C . Art . 29 . § . z.
dem Kaiser zur Pflicht gemacht , die an ihn durch besondre
Collegialschreiben erstattete Gutachten fordersamst zum wirk,
liehen Vollzug zu bringen und dieBehörde daraufzu beobach,
ten . Die altfürstlichen Häuser fanden sich durch diesen neuest

Zusatz

capitulatione » der vorigen Kaiser und Könige , wie auch mit
dem Project der beständigen Wahlcapitnlation verglichen von
Joseph Anton von Riegg er . Prag 1781. u . 82 . Th . i.
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Zusatz sehr beschwert , und setzten daher in ihre Beschwerden:

„daß § . z . Art . - 9. kais . Majestät gar auf i^ noka und ' dsm

liberu srbitrio LolleZÜ ssleotoralis anheimbehaltene Dinge,

dergleichen die bekannt gewordene 12 Collegialschreiben und

Gutachten ( deren Contents man jedoch nicht verwerfen , ssiu
dern alt den stestilerüsstiatnum communlbus -conform , ac-

ceptiren , und nur sich gegen den Modum verwahren wolle)

find , wohin das ins säLspitulanäl erstrecken zu lassen,

Fürsten und Stände nimmermehr eingehen können , verbunr

den werden sollen rc . "

Demohnerachtet haben dis Kurfürsten diese Stelle im A,

174 ; . wiederhohlt . Zm I . 1764 . ist sie zwar ausgelassen,

aber nicht wegen des Widerspruchs der Fürsten , sondern,

weil die damalige W . C . nur eine Römisch königliche'

war , und die beliebte Collegialschreiben an den Kaiser er¬

lassen wurden . Der neuesten W . C . ist sie wieder eingeschal¬

tet worden , und wird auch ferner beybehalten werden.

Den Fürsten ist es zwar , wie Moser sagt , nicht zu

verdenken , baß sie durch ihren Widerspruch zu verhüten

suchen , daß die Sache nicht zu weit getrieben werben mö¬

ge , allein für hie Kurfürsten streitet , daß r . die Fürstliche

die , Materialien selbst für gut erkennen , r . nicht gesagt

werden kann , daß es iZnota gewesen , da die Csllegial-

schreiben vor der Wahl bereits marerialiter resolvirt , und

dem neuen Kaiser eben sowohl als seine W . C . kund gewor,

den waren , seine Gesandtschaft auch dabey concurrirt hat¬

te ; wäre es allenfalls nichts neues , sondern es ist in dem

Projecl der perpskuue in der Materie von dem Kurfürsten-

Verein von dem fürstl . Collegio selbst dem kurfürstlichen über¬

lassen , einen Kaiser allemal auf t'utura aäoogue i§ noiö

erster Band , N
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und dem libero arbiirio LolleZü electoraÜL anheimbehalte»

«e Dinge zu verbinden.

§ - 4i.

Außer der kaiserlichen Wahlcapitttlation können auch dis

einzelnen Reichs - und Deputations - Schlüsse  oder'

Abschiede  unter die Reichsgrundgesetze gerechnet werden»

Zreplich ist nicht ein jeder Reichs - oder  Deputakionsschluß

als ein Neichsgrundgesetz anzusehen , sondern sie sind auch öf¬

ters bloße bürgerliche oder Privatgesetze, , allein sehr viele

unter ihnen sind doch als Grundgesetze zu betrachten . ES

kommt dabey auf das an , was schon im Anfang des H. zy.
erinnert worden ist . Werden sie vertragsweise zwischen dem'

Kaiser und den Neichsständen errichtet , und betreffen sie die

Staatsvrrfassung von Teucschland , so sind sie Grundgesetze;

im entgegengesetzten Fall aber' bloße Reichspritvatgesetze *) .

§ . 42.

Die kaiserliche Wrlcapitulationen , und die Reichs .- und

Deputationsschlüsse oder Abschiede , in so fern diese Funda-

rnentalgesehe sind , sind allgemein  und an keinen beson¬
der » Gegen  st and  gebunden , also allgemeineReichs-

grundgeseß
'e. Außerdem giebt es aber noch verschiedene,

welche über besondre Gegenstände  abgefaßt sind.

Dahin gehört
i ) die goldne Dulle,  oder das im Jahr 1556.

theils auf einem Reichstag zu Nürnberg , thciks auf einem

Kurfürstentage , zu Metz vorzüglich wegen der Wahl und

Krönung eines Reichsoberhaupts und den Rechten der Kur-

"9 Von der Art und Weise , wie die Reichs - und Deputat
tivnsschlüffe verfaßt werden , wird in der Folge gehandelt werden.
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fürsten , imgleichen der Neichsverweftr verglichene Gesetz.

Den Namen hat dies Gesetz von der großen an den Origi¬

nalien Hangenden goldnen Bulle , oder Majestätssiegel.
Ob es blos zwischen dem Kaiser und den Kurfürsten allein,

oder auch dm gesammten Reichsständen verglichen sey ? ist

ungewiß . Es ist indessen in verschiedenen Neichsgesetzen *)

beMigt , und also , wegen der vom ganzen Reiche wieder,

holt geschehenen Anerkennung nicht im mindesten an dessen

reichsgrundgesehlicher Kraft zu zweifeln.

2 ) Der Landfriede,  oder dasjenige Nekchsgesetz,

LNrch welches eigenmächtige Befehdungen und Selbsthülfe,

gänzlich aufgehoben , und der Grund gelegt wurde , innerli¬

che Ruhe und Sicherheit im teutschen Reiche aufrecht zu

erhalten . Zn Teutschland galt nemlich Faustrecht . Fast

alle Streitigkeiten wurden mit öem Degen in der Faust aus¬

gemacht und drüber ward Teutschland einer Mördergrube

ähnlich . Mehrere «Versuche , welche man machte , diesem

Uebel zu steuern , schlugen fehl , und daran war viel Schuld,

daß man nicht mit Ernst darauf dachte , ein beständiges

höchstes Reichsgericht anzuordnen , von dem ein jeder Ab¬

hebung seiner Klagen erwarten konnte . Endlich kam die

Sache im Jahr 1495 . auf dem Reichstag zu Worms glück¬

lich zu Stande . Der Kaiser verglich  sich mit den Stän¬

den eines gemeinen Friedens , wie es gleich,im ersten § .

heißt ; nicht , als wenn sie beiderseits mit einander im Krieg

begriffen gewesen wären , sondern weil künftig das Bekrie¬

gen oder Befehden nicht mehr unter den Ständen Stakt fin-

N 2
>1 .
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den sollte , und diese sich nunmehr des Gebrauchs der Waf¬

fen io ihren Streitigkeiten unter sich begaben.

g ) Der Religions » und westphalische Friede.
Die Neligionstrcnnung veranlaßte einen bürgerlichen Krieg,

der durch den im I . 1555.  zu Augsburg zwilchen den ver¬

schiedenen Neligionspartheyen geschloffenen Vertrag für das-

mahl völlig geendigt wurde . Er ist als die Quelle , oder

die Grundlage des westp hä lisch « n Friedens,  wodurch

der zojährige Krieg geendigt ward , auzusehen . Von dem

hauptsächlichsten Inhalt dieses Friedens in Neiigionssachen

ist bereits in dem vorhergehenden gehandelt . Er enthalt aber

nicht bloS die Beylegung der kirchlichen  Irrungen und

Beschwerden , sondern auch der politischen.  Die teut-

sche Staatsverfassung hatte » emlich in Gefahr gestanden,

durch die Kaiser FerdinandII  und III . üb er den Haufen

geworfen zu werden . Ihre Absicht war,  sich zu unum¬

schränkten Herrn von Teutschland zu machen , allein sie
konnten ihren Zweck nicht erreichen , vielmehr wurde durch
den Frieden selbst die bisherige Verfassung nicht nur aufrecht

erhalten , sondern auch alles noch genauer zu bestimmen ge¬
sucht , und manches nicht selten bestrittene Herkommen durch
einen ausdrücklichen Vertrag zwischen dem Kaiser und den
Ständen in ein Gesetz verwandelt . Der westphälische
Friede  ist daher nicht blos als ein zwischen dem Kaiser und

Reich mit den Kronen Frankreich und Schweden , die sich
in den Krieg gemischt halten , geschlossener Friede anzuse¬
hen , sondern er ist auch in doppelten Betracht  ein

wirkliches teutsches Neichsgrundgesetz . Denn so enthält er
i ) einen Vertrag zwischen dem Kaiser und den katholischen
Neichsständen einer , und den evangelischen Neichsständen
andrer Seits wegen der bisherigen Neligionöirrungen ; und
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r ) einen zwischen dem Kaiser einer und den gesummten

Neichsständm andrer Seits wegen der politischen Zrrungen

geschloffenen Vertrag . Also im Ganzen zwey,  und wenn

wir den Fricdensschluß mit den auswärtigen Mächten dazu

rechnen , drey  verschiedene Verträge - die man jedoch meh¬

rerer Sicherheit halber nicht für rathsam fand , von einan¬

der zu trennen , und wegen deren Beobachtung sämmtlichr

Friedensgenossen die Gewährleistung  Übernahmen.

Sodann wird auch dieser Friede sowohl in dem Friedensin¬

strument selbst *

*

) , als in dem jüngsten Reichsabschied

dem er selbst wörtlich einverleibc ist , und sonst ***) ein Fun»

damentalgeseh des
'
teutschen Reichs  genannt.

Uebrigens muß noch bemerkt werden - daß unter den

westphälischen Frieden  die beyde zu Osnabrück

und Münster  geschloffene Frieden zu verstehen sind . Man

hatte nemlich , um eines Theils Rangstreitigkeiten zwischen

Frankreich und Schweden zu vermeiden , und andern Theils,

weil die schwedische Gesandte nichts mit dem päbstlichen Nun¬

tius , der den Frieden vermitteln helfen wollte , zu thun ha¬

ben wollten , einen doppelten Friedenscongreß verabredet,

doch sollten die an beyden Orten beliebte Artikel für einen

Tcactat gehalten werden , und kein Theil ohne den andern

den Frieden
'
schließen . Zu Münster  ward also der Friede

zwischen dem Kaiser , den Reichsständen und der Krone

N z

*) O . F . Art . 17. §. 2 . 8ic llssc lrsnrscrio perpem» Î ex ec

z>̂ Fi«<rtr
'cs Imperii 8sncrio , in posterum segne se slise I^ ss et

jwxerrr / »n^-rme-ikate- — prselcripr».
" ) ?- 6 .
'' ' ) In dem kaiserl. Commisffonsdecret vom 9. Jun . r/zS.

wird der Friede des Reichs vorderstes Reichsgrundge«
setz genannt.
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Frankreich ; und zu Osnabrück  zwischen dem Kaiser , den ,
Reichsständcn und der Krone Schweden unterhandelt und !
abgeschlossen . So geschah es also , daß zwey besondre Frie-
dsnsinstrumrnte errichtet wurden , das eine zu Münster , ^
das andre zu Osnabrück ; beyde sind aber in Ansehung der-- ,
jenigen Punkte , welche das teutsche Reich und dessen Reli-
gions - und politische Verfassung betreffen - einerley Inhalts,

4) Die Neichs - Kammergerichtsordnung,  oder
die zwischen dem Kaiser und den Neichsständen wegen der
Bestellung , Verfassung , und Gerichtsbarkeit des Kam¬
mergerichts , ingleichen des zu . beobachtenden Processes ver¬
glichene Ordnung . In so fern sie blvs die Art und Weise,
wie gm Kammergericht verfahren werden soll , enthält , ist
sie , wie bereits bemerkt worden , als kein Reichsgrundgesetz
anzusehen , wohl aber in den übrigen Punkten . Die neue¬
ste , welche gewöhnlich zu verstehen ist , wenn sie ohne Bey-
setzung einer Jahrszahl angeführt wird , ist zu Augsburg
im 1 . 1555 . errichtet.

Eben so kann auch 5 ) die Münz - und Policey-
Ordnung,  ja selbst die peinlich e Gerichtsordnung
K > Carls V . in so fern darin Rechte und Verbindlichkeiten
des Kaisers und der Stände in Mst n z - Policey - und
Criminalsachen,  mit beyder Theile Einwilligung Vev-
iragstveise bestimmt sind , unter die über besondre Gegenstän¬
de errichtete Neichsgrundgesetze gezählt werden . Im Vtt 'z
folg wird das weisere davon Vorkommen,

- § . 4Z.
So wie nun aber Deutschland im Ganzen genommen

und als ein Reich betrachtet , seine Grundgesetze hat , so
haben auch die einzelnen Staaten , woraus es besteht , eben-
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falls ihre eignen Grundgesetze , wohin vorzüglich die Land¬
tagsabschiede  gehören. Ferner fehlt es auch in den
meisten fürstlichen und gräflichen Hausern , nicht an beson¬
der» H a u s - und F a m i l i e n - V e r t r ä g e n , oder Ord¬
nungen,  welche inSgcsammt als Quellen des Staatsrechts
der besondsrn teutschen Territorien zu betrachten sind . In¬
zwischen können doch auch dieselben , eben so wie die Gesetze,
wodurch der Zustand und die Verfassung der einzelnen
C 0 llegien des Neichs,  als des kurfürstlichen, gräflichen
u > s. w . bestimmt ist , als Quellen im allgemeinen teutschen
Staatsrecht gebraucht . werden . Denn , wenn z . B . die
Frage ist , was in Ansehung der Succession in den fürstli¬
chen und gräflichen Hausern Rechtens sey , oder es soll das
Verhältniß der teutschen Landesherrn zu ihren Landständen
im allgemeinen angegeben werden , so kann dies nicht füg¬
lich anders geschehen , als daß man mehrere dergleichen Ge¬

setze von einerlei) Art zusammenhält , und daraus gewisse
Grundsätze abstrahirt.

Sechstes Capitol-
Von

dem Herkommen und der Analogie des teutschen
Staatsrechts.

S - 44.
.Äie Neichsgrundgesetze  sind allerdings als die erst¬
und vorzüglichste Quelle im teutschen Staatsrecht zu be¬

trachten ; allein nicht über alle Puncte der teutschenStaats-

Verfassung hat man sichausdrüEli  ch verglichen, vielmehr
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beruht sche vieles auf stillschweigende  Verträge . Man
halt manches blos deswegen so , weil man es bisher oder
ehemals schon so und nicht anders gehalten hat ; mit einem
Wort , weil es Herkommens  oder der Observanz  ge¬
mäß ist , nicht aber , weil es ausdrücklich vorgeschriebe»
wäre.

Unter Herkommen oder Observanz *) , wozu man also im
Staatsrecht seine Zuflucht in Ermanglung ausdrücklicher
Gesetze nehmen muß , versieht man daher im allgemeine»
dasjenige , was stillschweigend und durch Handlungen eilige « ,

fnhrt ist , und in so fern ist Herkommen  oder Obser¬
vanz und Gew oh n heil  oder Gewohnheitsrecht  ei¬
nerlei ) , denn auch dies ist nicht ausdrücklich vorgeschriebe «,
sondern ebenfalls stillschweigend und durch Handlungen ein --
geführt . Sehr viele glauben daher auch , daß zwischen Her«
kommen und Gewohnheit gar kein Unterschied sey ; allein,
wenn man die Sache genauer untersucht , so wird sich aller¬
dings eben der Unterschied zwischen beyden zeigen , der zwi¬
schen einem Fundamentalgesetz und einem blos bürgerliche»
Gesetz eintritt . So wie nemlich jenes in einem ausdrückli¬
chen Vertrag zwischen denen , welche die öffentliche Verfas¬
sung bestimmen können , dieses aber in dem erklärten Wille»
des Gesetzgebers seinen Grund hat , so liegt auch die ver¬
bindliche Kraft des Herkommens in einem stillschweigenden
Vertrage oder in der stillschweigenden Einwilligung derjeni¬
gen , welche Staats - Grundgesetze errichten können ; die
Kraft des Gewohnheitsrechts aber in der stillschweigende»

H Dic 'neueste un- beste über dieseMaterie erschieneneSchrift
ist unter dem Titel ; <lL odlei' vLnrlii jmperii arrroes rie
AU Habe I7N6 . m x . erschienen.
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oder auch wohl ausdrücklichen *) Genehmigung des

Gesetzgebers . Ferner Herkommen entsteht durch Handlun¬

gen derer , . die das Recht haben , Skaatsgrundgcsehe zu er¬

richten ; Gewohnheit aber ans den Handlungen der Unter --

thanen . Den Gegenstand des Herkonmiens machen endlich

Rechte und Verbindlichkeiten der höchsten Gewalt im Staa¬

te , oder Puncte derSraatsverfassung aus ; den Gegenstand

des Gewohnheitsrechts hingegen die Rechte und Pflichten

der Unterthanen unter sich ohne Rücksicht auf den Staat.

Da nun in Teukschland das Recht Neichsgrundgesetze

zu errichten dem Kaiser und den Reichsständen zusteht , so

können auch nur diese der Regel nach durch ihre Handlun¬

gen ein Reichsherkommen begründen , und dieses läßt sich,

genau genommen , nicht anders gedenken , als wenn man

pon der stillschweigenden Einwilligung des Kaisers und der

Stände gewiß ist . Denn ist dieses nicht der Fall ; haben

die Neichsstände den Handlungen des Kaisers , oder der

Kaiser den Handlungen der Reichsstände widersprochen und

dieselben nicht gelten lassen wollen , so kann , wenn auch

eine Sache noch so oft geschehen ist , nie ein entscheidendes

Herkommen daraus werden , indem es hier an dessen we¬

sentlichen Erfordernissen , nemlich der stillschweigenden Ein¬

willigung derer dabey Jiiteressirten fehlt.

Uebrigens behaupten Moser **) und andre , jdaß , um

etwas zu einem Neichsherkommen zu machen , nicht allemahl

die Genehmigung des Kaisers und gesamnrten Reichs , son«

N ;

Ein Regent kann nemlich eine Gewohnheit allerdings aus¬
drücklich billigen , ohne , daß sie deshalb aüfhort Gewohnheit zu
scpn.

Im Lr . von der tcutschessStaatsverfaffuug , S - 5oi>
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der » nur der Interessenten erfordert werde . Andre hinge¬
gen sind andrer Meynung . So viel ist gewiß , daß man¬
ches Herkommen in unfern öffentlichen Staatsakten mit
dem Namey eines Reichsherkommens  belegt wird,
wo sich die stillschweigende Einwilligung des Kaisers und
des gesammten Reichs wohl nicht zeigen lassen kann . So

gab Magdeburg im Z . 1758 - zum Protokoll ; „ Es sey dem

Reichsherkommen zuwider , daß etwas ohne vorgangige Ver-

laßnehmung proponirt werde . " Zu diesem Herkommen
möchte nun wohl die Miteinwillung des Kaisers , oder daß
dieselbe von Rechtswegen nökhig sei) , schwer zu erweisen ste¬
hen . Es ist ferner gewiß , daß es Gerechtsame giebt , wel¬
che zwar die Staatsverfassung betreffen , Wirkungen davon
sind , mit dazu gehören , dennoch aber so beschaffen sind,
daß sie nicht das Ganze derselben interessircn *) . Allein
so wie sich Neichsgrundgeseh nicht ohne ausdrückliche Einwil¬
ligung deS Kaisers und Reichs denken laßt , so läßt sich auch
N ^ ichsherkommen als ungeschriebenes Reichsgrundgesetz nicht
ohne stillschweigende Einwilligung des Kaisers und der Neichs-
stände denken . Was man Reichs Herkommen nennt , ist
oft nichts anders , als Herkommen in einem be  son¬
dern Reichscollgio,  und es hat Hamit eben die Be-
wandniß , als mit den ausdrücklichen Verträgen oder Grund¬
gesetzen eines Collegiums , z . P . der Kurvepein , oder der
Grafen - Union . So wenig man diese für Reichs grmid-
gesetze ausgeben kann , cbm so wenig kann man bas be-
sondre Herkommen dieses oder jenen Collegii Neichsher-
kommen nennen . Aber frsylich bringt es der Sprachge¬
brauch so mit sich ; und es ist gewiß , daß eben so , als die

' ) Schnaubcrts  Bemerkungen vom Reichsbsrkommen;in Hesse  n Beiträgen .' Kh . 1 . Nr . VI.
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besondern Grundgesetze der Neichscolkegien , für Quelle im

allgemeinen teutschen Staatsrecht zu halten sind , auch das

bcsondre Herkommen der einzelnen Rcichscollegien dafür ge¬
halten werden muß , und daß so wenig zu jenen die aus¬

drückliche  Einwilligung des Kaisers
^und des gesammten

Reichs , sonderst nur der Interessenten erforderlich ist , auch
hier die stillschweigende  Einwilligung des Kaisersund
der Reichsstäude nicht erforderlich sch , vielmehr die dsr In¬

teressenten dazu hinreiche.

S - 45-

Das Herkommen entsteht aus '
Handlungen,  die ent¬

weder e g a n g e n ( factis commisssvis ) oder unterlasse»
sind, (/actis ommMvis ) . Ein Graf ist zum Kaiser er¬

wählt . Hier ist eine Handlung wirklich begangen worden,
also ein factum commMvum vorhanden . Hingegen ist
noch kein Protestant zum Kaiser erwählt worden , folglich
ist eine Handlung , die hätte geschehen können , unterlassen.
Vey beyden Arten der Handlungen kommt «S nun , wenn
sie ein wirkliches , verbindliches Herkommen begründen sol¬
len , darauf an , daß dir Handlung in der Ueberzeu-

gung einer gewissen Nothwendigkeit,  so , oder

nicht so handeln zu müssen , geschehen , oder unterlassest sep.

Denn daraus , daß eine Sache ohne Widerspruch ge¬

schehen ist , folgt noch nicht , daß sie nun auch ferner sy

geschehen muß;  sondern blos , daß sie ferner so geschehen
kann,  oder höchstens , daß sie unter den nemlichen

Umständen  wahrscheinlich wieder so geschehen wird,

Ein Graf von Nassau ist zum Kaiser ohne Widerspruch

erwählt worden ; hieraus folgte nun freplich , daß auch ein

Graf von Schwarzhnrg zum Kaiser erwählt werden konnte,
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aber nicht daß nach Adolfs von Nassau Tode wieder ein

Graf zum Kaiser gewählt werden mußte . Seit einigen
Jahrhunderte » hatte man blos Prinzen aus dem Hause
Oesterreich .zu Kaisern erwählt , aber es war nicht in der

Ueberzeugung geschehen , daß man einen Prinzen aus diesem
Hause wählen müßte,  folglich konnte man nach dem Tode

K - Ca r l VI4 den Kurfürsten von Baiern  zum Kaiser er¬

wählen . Seit 1745 . sind wiederum von neuen blos öster¬
reichische Prinzen auf den Kaiserthron erhoben , und so
lange die jetzigen Umstände dieselben bleiben , ist es sogar
wahrscheinlich , daß keine andre werden gewählt werde » .
Acndern sich hingegen diese Umstände einmal wieder , so
wie nach K . Carl VI . Tode der Fall war , so hört die

Wahrscheinlichkeit auf , und es wird wieder ein andrer Fürst
gewählt werden.

Hingegen kann daraus , daß eine Sache noch nicht
geschehen  ist , nicht mit Recht gefolgert werden , daß sie
nicht noch geschehen könne,  es wäre denn , daß sie bey
einem darüber entstandenen Streit widersprochen und ver¬
weigert und hierauf vom Gegentheile in der Meinung einer

Nothwendigkeit unterlassen worden wäre , oder daß eine

Handlung verlangt , vom Gegentheile aber versagt worden
wäre . So ist z . B . noch kein protestantischer Fürst Kaiser
geworden . An und für sich kann daraus kein entscheiden¬
des Herkommen gefolgert werden , daß nur ein Katholik
aber kein Protestant Kaiser werden könne . Denn sonst
würde es auch , da vor 174 ; . noch nie ein gebohrner Her¬

zog von Lothringen Kaiser gewesen war , Herkommens ge¬
wesen seyn , daß Franz I . nicht hätte Kaiser werden können.

Es kommt also vielmehr bey der Frage : Ob ein Evangeli¬

scher Kaiftr seyn könne ? darauf an , ob nicht in der Mei-



6 . C . Von dem Herkommen und der Analogie. 2OZ

nung einer Nothwendigkeit bisher kein Evangelischer dazu

erwählt worden , oder ob nicht von de» evangelischen Stän¬

den ein evangelischer Kaiser verlangt , von Seiten der ka¬

tholischen aber widersprochen worden , und jene sich nun

hierauf, in der Meinung einer gewissen Nothwendigkeit,
beruhigt haben . Wäre dieses der Fall , so würde ein ent,

scheidendes Neichsherkommen dieserhalb vorhanden seyn,
außerdem aber nicht

Zur Begründung eines Gewohnheitsrechtswerden meh¬
rere und eine lange Zeit hindurch fortgesetzteHandlungen er¬

fordert, weil die Verbindlichkeit des Gewohnheitsrechts auf
der Genehmigung des Gesetzgebers beruht , und nicht zu ver¬

machen ist , daß eine einzige Handlung zu seiner Kenntniß

gekommen seyn wird. Ganz anders aber verhalt es sich mit
dem Herkommen , indem !zu dessen Begründung schon eine

einzige Handlung hinreichend seyn kann . Denn das Her¬
kommen ist als ein stillschweigender Vertrag anzusehen, und
die Handlung geschieht selbst von denen , die das Recht ha¬
ben , das nemliche durch einen ausdrücklichen Vertrag festzu¬

setzen . Nur muß sie freylich von der Beschaffenheit seyn,
daß daraus die Einwilligung für die Zukunft deutlich erhel¬
let , so wie es auch an und für sich keinem Zweifel unter¬

worfen ist, daß man diesen Vertrag wieder aufheben kann.

Die Fortdauer des Herkommens hängt übrigens gewöhn¬
lich sehr von den politischen Conjmicmcen , oder den Verän¬

derungen ab , welchen der Staat ausgesetzt ist. So wollte

man im I . 1742 . die Königin Maria Theresia nicht zu den

Wahlconferenzen zulasten, es schien also daraus das Herkom¬
men begründet zu werden , daß eine Dame nicht unter den

S . Psttters Rechtsfälle Bd,S . 7S- m 5-
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Wahlfürsten^ erscheinen , und den Kaiser nicht miuvählm
könnte. ZmI . 1745 . hatten sich die Zeitläufte geändert und
nun übte sie ihr Stimmrecht in voller Maaße auSi So
wird also eine Observanz oft wieder verändert, zuweilen wird
sie aber auch fortgesetzt, ja wohl selbst in ein ausdrückliches
Grundgesetz verwandelt . Dies ist z . D . der Fall mit dem
Wahlrecht der Kurfürsten, mit ihrem Emwilligungsrecht
bey Ertheilung wichtiger Neichslchen . Beydes war schon
lange Herkommens , ehe es in die goldne Vulse und in dir
Wahleapitulation gesetzt wurde . Näthlich kann es allerdings
oft feyn , eine solche Verwandlung vorzunehmen , denn das
Herkommen ist mehrmals nur ein schwacher Damm , der
durchstochen werden kâ n . Ein stillschweigenderVertrag ist
immer mehreren Deuteleien ausgesetzt̂ als ein ausdrücklicher.

1 § . 46.
So wie die Gewohnheit die beste Erklärer,» der Gesetze

ist *) , so kann auch das Herkommen die Neichsgrundgesetze
am besten erklären . Oft entsteht Streit wie dieses oder je¬
nes Gesetz zu verstehen sep . Hat sich der nrmliche Fall schon
einmal bald nach errichtetem Gesetze . ereignet , als noch alle
die , welche dasselbe errichte» halfen , lebten , so kommt eS
darauf .an , wie mün

'
sich jdaMalö in dem Fall benommen^

oder wie man damals das Gesetz angewandt hat . Dar¬
aus läßt sich der Sinn des Gesetzes am besten abnehme»,
denn damals lebten ja noch alle die , welche das Gesetz
hatten errichten helfen , und welche daher am besten wußs
ten , wie das Gesetz zu verstehen sey , und was sie das

") Lonlusruäoslk 09ÜMLI-xum intsrxres. 1̂ . Z7 . v » Ns 1.8»
zibus»
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bey gedacht hatten . So bestimmt z . B . zwar der W . F -.

daß zu den Neichsdeputationen eine gleiche Anzahl Stände

von beyden Religionen genommen werden soll , aber er er¬

klärt sich nicht darüber , wie die Wahl selbst geschehen , ob

etwa ein jeder Neligionstheil seine Deputirte selbst wählen

soll , oder nicht ? Bald nach geschlossenen Frieden ereignete

sich der Fall , daß eine Reichsdeputation ernannt wurde.

Damals wählteein jeder Neligionstheil seine Deputirte selbst,

mithin dient diese Handlung zur Erklärung jenes Gesetzes,

und man kann annehmrn , die Absicht der Verfasser des

wcstphälischen Friedens sey gewesen , daß ein jeder Neligions-

khcil seine Deputirte selbst wählen solle - — So hat auch

das Herkommen den Sinn der goldnen Bulle in Ansehung

der Neichsvicariatsgränzen erläutert , ehe der Vergleich zwi¬

schen den Vicariatshöfen deshalb geschlossen war . NSthig

ist es indessen nicht , wenn ein Herkommen zur Erklärung

eines zweifelhaften Gesetzes dienen soll , daß die Handlung,

woraus das Herkommen entsteht , bereits von den Verfassern

des Gesetzes selbst begangen scyn müsse . Denn es kann auch

durch stillschweigende Einwilligung der Nachkommen be,

stimmt werden , was bas Gesetz zweifelhaft und unbestimmt

gelassen hat.

An der erklärenden Kräst eines Herkommens kann übrft

^gens um so weniger gezweifelt werden , da nicht nur ein äl¬

teres Herkommen selbst durch ei » neueres verdrängt und auf¬

gehoben werden kann , sondern auch selbst ein neueres Her«

kommen die Wirkung hat , ein älteres Gesetz aufzuheben»

So sind verschiedene Verordnungen der goldnen Bulle durch

ein neueres Reichsherkommen wieder aufgehoben , und Nie¬

manden fällt eS ein , sich auf das ältere Gesetz gegen das

neuere Herkommen zu beziehen » Selbst in der Wahlcaph



228  I . B . Ailgem . Kenntniß des teutsch . Reichs.

tulation ist seit 1790 . dein Neichsherksmmsn eine deroga-
torische Kraft der altern Neichsgefthe ausdrücklich zugestan-
den . Es heißt nemlich darin 2lrt . 2 . § . z . : Wollen - -

alles dasjenige , was bey vorigen Reichstagen oder Neichs-

deputationen verabschiedet und geschlossen und durch die

nachfolgenden Neichsconstitutionen und Gesetze , oder das

eechtmaß igeNeichs Herkommen nicht wieder auf¬

gehoben  worden - fest und unverbrüchlich zu halten.
Aber es muß ein rechtmäßiges  Herkommen seyn , folg¬

lich kann dahin nicht gerechnet werden , wenn etwa ein Ge¬

setz durch Mißbrauch und gegen die Absicht der Gesetzgeber
nicht beobachtet wird.

§ - 4 ?.

Das Herkommen ist indessen nicht blos , wie schon im

44 . § . bemerkt worden ist , von der Gewohnheit  ver,

schieden , sondern auch von der Verjährung und dem

Dortheile des Besitzstandes.  Es glaubt zwgr Mo¬
ser *) , daß diese Behauptung weder in der Sache selbst,
noch in unfern Scaatshandlungen und Schriften sattsam
gegründet sey ; und er hat in Ansehung des letzten Punktes
Recht , denn man spricht allerdings bald von alter Ge¬
wohnheit,  bald von guten Gebräuchen,  bald von
Herkommen , Verjährung , Besitzstand  u . s. w.
so daß man diese Ausdrücke ganz vermischt gebraucht . Al¬
lein das macht nicht , daß nicht in der Sache selbst ein Un¬
terschied gegründet wäre . So wenig dadurch , daß man
bst von einem iurs ünZulari redet , wo man sich des Aus¬

drucks

') a . a , O . S . 49; .
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Drucks ins LnZuIormn bedienen sollte , der Unterschied zwi¬

schen beyden aufhört , eben so ist es auch hier.

Zur Verjährung wirb nemlich nicht , wie Hr . HR.

Schnaubert *)  sehr richtig bemerkt , die Eimvilligunz

des interessirten Theiis , wohl aber der Ablauf einer gewiss

sen Zeit erfordert ; zur Observanz , oder dem Herkommen

ist hingegen die Einwilligung des interessirten Theils , nicht

aber die Verfließung einer gewissen Zeit nöthig . Don

Vortheil des Besitzstandes ist das Herkommen darin u

schieden , daß der Besitz nicht das Recht an einer S

selbst an undvorsich , noch weniger ein beständiges  Z

an derselben gewährt , sondern daß er nur gewisse a

Gerechtsame wirkt , welche die Lage des Besitzers vorl

hast machen , z . B . daß er nicht nöthig hat , den Titel

nes Besitzes anzugeben , daß er so lange in dem Besitz

schützt werden muß , bis ein besseres Recht vom Gegents

erwiesen werden kann . Freilich sind nun auch Besitzstc

und Herkommen mehrentheils zugleich vorhanden , alleil

kann auch sowohl Herkommen ohne Besitzstand , als Be

stand ohne Herkommen gedacht werben.

Uebrigens pflegt man das Herkommen auf verschied

Art einzukheilen , nemlich in ein bloßes,  oder unvl

kommenes , vermeintliches , irriges , und in >

vollkommenes , qualificirres , wahres , refl

mäßiges , entscheidendes  Herkommen . Jenes bewi

keine Rechte und Verbindlichkeiten , wohl aber dieses . C

nau genommen taugt indessen diese Eintheilung nichts , dei

in jenem Fall , wenn etwa den Handlungen , wodurch e

Herkommen begründet werden soll , widersprochen ist , wer

*) in den Bcytraacn , Th . i . Nr . 6.

Erster Band, O
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sieunr bittrveise ausgeübt sind , oder gar nicht zur Kennt-

niß der Interessenten gekommen sind , ist eigentlich gar kein

,Herkommen vorhanden.

Ferner theilt man das Herkommen nach der Schul¬

sprache ein in ein bestimmendes  oder verordnendes

und in ein blos anzeige -udes  oder erklärendes.  Je¬
nes ist vorhanden , wenn durch das Herkommen etwas neues

eingeführt wirb , es sey nun , daß etwas altes blos verbes¬

sert und abgeänderl , oder ganz abgeschaft wird ; dieses,
wenn das Herkommen zur Erklärung oder Erläuterung des

bereits bestehenden Gesetzes dient . Endlich in ein allge¬
meines und besonderes,  ingleichen in ein gerichtli¬
ches und außergerichtliches.

§ - 48 -

So wenig indessen aus den Reichsgrundgssetzen alle
i m Staatsrechle vorkommende streitige Falle oder Nschts-
f ragen entschieden werden können , eben so wenig können sie

auch ans dem Reichshcrkommsn alle entschieden werden.
aHier bleibt also nichts anders übrig , als ähnliche oder ent¬

gegengesetzte Fälle , die durch Grundgesetze oder Herkom¬
men ihre Erledigung erhalten haben , aufzusuchen , und dgr-

l ins die Entscheidung herzunehmen ; mit einem Wort seine
Zuflucht zur Analogie  zu nehmen.

Ist durch Gesetz , oder Herkommen iu einem Fall et¬
was gewisses bestimmt , so ist zu vermachen , daß in einem
ühniichm Fall eben das gelten müsse , weil sonst ein Wider¬
spruch herauskommen

' würbe . Ein völlig - gleicher  Fall
braucht es nicht zu seyn , denn alsdenn wäre nicht so wohl
von Analogie , als vielmehr nur von Anwendung des Ge-
>ctze-- oder des Herkommens auf den Fall die Rede . Aehn-
lichkeit  der Fälle ist also , wie selbst aus einer Stelle des
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'
dem Herkommen und der Analogie. 2 : 1

W . F . erhellet *) , hinreichend , aber es ist dabey große

Vorsicht nöthig . Denn so niuß i ) keine Verschiedenheit
der Personen , auf die einerlei Rechte sich nicht anwenden

lassen , vorwalten . Ferner 2 ) darf der Grund und die
Ursache des Gesetzes , welches man analogisch anwenden
will , dem vorliegenden Fall nicht entgegen seyn . Es läßt
sich daher z . B . nicht der Schluß machen , weil das Recht
der Gold - und Siiberbergwerke zu den landesfürstlichen Re¬

galien gehört , so muß auch das Recht der Kalkbrennerei ) ,
des Torfgrabens u . s. w . dazu gerechnet werden.

Eben so kann von entgegengesetzten  Fällen eine
Entscheidung Hergenomnien werden . Will das Gesetz in ei¬
nem Fall dieses , oder jenes , so würde es widersprechend
seyn , wenn man nicht .annehmen -wollte , daß es im entge¬
gengesetzten aber nicht ausdrücklich bestimmten Fall grade
daö Gegenthei ! wolle **) .

Immer bewirkt indessen die Analogie nur Wahr¬
scheinlichkeit,  oder Vermuthung,  mithin darf man
ja nicht anders , als wenn man vom Gesetz oder dem Her¬
kommen gänzlich verlassen ist , zu derselben seine Zuflucht
nehmen . Man muß nie vergessen , daß wirklich unsre Staats¬
verfassung viel eignes und besonderes , ja auch unregelmäßi¬
ges hat , und daß also manches dem Gesetz und Herkommen

H Art 8 . 2 . Es wird diese Stelle in der Folge näher er¬
läutert werden.

- Diese ganze Materie ist am besten ausgeführt vom ver¬
storbenen Hvfrath Geisler  zu Wittenberg in. krozr, lls -ms-
lozia iuris public ! . Vikenbii784 . 4 . Man vergleiche auch des
Hrn. Hofrath S chn au berts p- oAr. äs snsloxia iur, yul>I. impe-
rii ,in lontibus iur . puhlici 8 . N , s. rerriwrivruin noir numcisiwii«
itelmÜLä. 1785 . 4 . und vermehrt in Me re au MiscellaneeN
des Staats - und Privalrechts Th . 1 . Nc . 19.
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^nach wirklich anders ist , als cs nach analogischen Schlüssen

eyn würde . So wird z . D . in dem Fürstlichen Collegia

auf dem Reichstag das Direktorium von dem ersten geistli¬

chen und dem ersten weltlichen Fürsten geführt . Zrrig wä¬

re es aber , wenn man daraus folgern wollte , daß auch in

dem Kurfürstlichen Collegio ein solches zwischen dem ersten

geistlichen und dem ersten weltlichen Kurfürsten abwechslen-

des Direktorium Statt fände.

Uebrigens frägt sich noch , ob es auch Analogie sey,

wenn aus allgemeinen Regeln und Grundsätzen richtige

Schlüsse auf einzelne Fälle gemacht werden ? Moser *)

behauptet dieses und setzt auch , darin den Begriff der Ana¬

logie , allein Geisier  hat ganz recht , wenn er a . a . O.

§ . r . sagt , daß bey dergleichen Fällen nicht sowohl Analo¬

gie eintrete , als daß vielmehr dieselben ihre Auflösung aus

Len Gesetze » oder dem Herkommen selbst erhielten.

Siebentes Capitel.
Von

der Lehnspflicht, Huldigung und andern Zeichen der

Unterwürfigkeit.

§ - 49 -

^ur Errichtung eines Staats und der Grundgesetze desselben
wird die ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung der¬

jenigen , die sich in einen Staat begeben wollen und der Mit¬

glieder des neuen Staats oder ihrer Repräsentanten erfor-

im Tr . von Deutschland . S . ?r8.
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Hert . Ist aber der Staat einmahl eingerichtet und mit den

erforderlichen Grundgesetzen versehen , so ist es mcht nöthig,

daß alsdenn noch weiter ein jeder einzelner Bürger beson,

ders Treue und Gehorsam der höchsten Gewalt ausdrücklich

verspricht . Denn nun ist es Regel , daß alle Personen und

Sachen , die sich in dem Umfang des Staats befinden , der

höchsten Gewalt desselben unterworfen sind . Wer sich also

in dem Staate aufhalten will , es ley nun auf eineZeitlang,

oder auf beständig , kann dieses anders nicht , als wenn er zu¬

gleich die einmahl constituirte höchste , Gewalt im Staate

über sich erkennt ; folglich ist er derselben , wenn er ihr auch

gleich nicht besonders Gehorsam versprochen hat , dennoch

Gehorsam zu erweisen schuldig . Will er das nicht , gefällt

ihm die Verfassung nicht , so kann er den Staat verlassen,

unterläßt er aber dieses , so unterwirft er sich durch seinen

fernem Aufenthalt im Staat den vorhandenen Gesetzen und

er muß sich gefallen lassen , daß seine Handlungen nach den¬

selben beurtheilt werden . Za selbst in dem Fall bleibt er noch

immer den Gesetzen des Staats in gewisser Hinsicht unter¬

worfen , wenn er Güter in dem Staate besitzt , und diese

ferner üeybehalten will . Da diese Güter Bestaudtheile des

Staats sind , und sich innerhalb den Granzen desselben befin¬

den , so bleiben sie der Vothmäßigkeit des Staats unterwor¬

fen , wenn gleich ihre Eigenthümer den Staat verlassen haben,

und in einem andern Lande leben . Also auch in Rücksicht

auf diese Güter kann selbst ein Auswärtiger , der Hoheit des

Staats , in welcher seine Güter liegen , unterworfen seyn.

Die Unterwürfigkeit ist daher entwede - '
ne persönliche,

oder eine dingliche (subieatio perlonalis vel realis ) . Je¬

ne entsteht aus dem bloßen Aufenthalte im Staate , diese

auch ohne Aufenthalt aus dem bloßen Besitze der Güter»

O Z
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Wenn indessen gleich schon der bloße Aufenthalt eine per»
sölüicheUnterwürfigkeit bewirkt und es hiezu keines besonder»
Versprechens bedarf , so pflegt doch die höchste Gewalt im
Staate , um sich des Gehorsams der einzelnen Bürger noch
mehr zu versichern , von diesen sich ein ausdrückliches,
und zwar eydliches  Versprechen der Unterwerfung und
des Gehorsams rhnn zu lassen , welches man unter den Na¬
men Huldigung  begreift , und dieser ist der Lehn seyd
an die Seite zu setzen. Hierunter versteht man das eydliche
Versprechen einer besondern genauer» Treue , welches in
Ansehung gewisser Güter gethan wird.

§ - ; c>.
Die Lehnsverbindung oder Lehnspflicht ist inTeusschland

gewissermaßen älter als die Unterthanenpflichr . Die Fränki¬
schen Könige gaben ihre eigenlhümlichen Güter den tapfere
sten und vornehmsten der Nation zur Nutznießung ein , und
ließen sich dagegen von diesen einen besondern Eyd dcrTreue
leisten und versprechen, daß sie auf ihr Verlangen Kriegs¬
dienste thun wollten . Auf gleiche Art erhielten auch die
He! zöge , Markgrafen , Grafen , und alle Staatsbeamte
Güter zum Genuß , die sie wieder verlohren , sobald sie das
gechaue Versprechen der Treue brachen.

Hieraus entstand das Lehnssystem,  das in Zeiten,
in denen man von Unterlhanenpflichtsn nur wenig wußte,
der königlichen Gewalt sehr vortheilhast war , indem es sie
noch mehr befestigte. Grund genug also dieses System von
Seiten der Krone zu begünstigen , und so hat es sich denn
in 'Tenkschlaud noch bis auf den heutigen Tag dergestalt er¬
hallen , baß die mehrsten Fürsten und Stände , ja selbst an-
dre unmittelbare Glieder des Reichs noch jetzt Vasallen des
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Kaisers sind . Freylich ist nicht alles , was ein Neichsstand,

der Vasall - ft , besitzt , Lehen , denn der Herzog , Markgraf,

Graf besaß auch noch außer den Gütern , die er vom Köni¬

ge zu Lehen hatte , eigenthümliche Güter , die er zu erweitern

und zu vermehren Gelegenheit genug hatte , und die da¬

durch , daß er Vasall war , nicht in Lehngüter verwandelt

wurden ; allein einzelne Stücke seines Landes sind es doch

gewiß.
Außerdem gab es auch große freye Güterbesitzer , Dyna.

sie«, welche gar keine Lehen vom Könige hatten , oder erst spä¬

terhin entweder einzelne Güter zu Lehen erhielten , oder einzel¬

ne Stücke ihrer eigenthümlichen Besitzungen dem König zu

Lehen austrugrn . Dies letztere geschah in den älrern Zeiten,

sowohl in Rücksicht auf den König , als auf andre , wegen

mrhrern Schutzes und andrer Ursachen sehr häufig . Man

übertrug einem dritten seine eigenthümlichen Güter unter

der Bedingung , daß er sie dem - ehemaligen freyen Eigen-

thümer wieder zu Lehen geben mußte , woraus denn der Un¬

terschied zwischen gegebenen und aufgetragenen  Le¬

hen entstand . Endlich sind auch
' die Reichsstädte  selbst

an und für sich keine Lehen , indessen giebt es doch auch

Reichsstädte , welche Lehen vom Kaiser haben , die sie sich

auf verschiedene Art zu erwerben wußten.

Wer Lehen von Jemandes har und ihm denLehnseyd ge¬

schworen hat , ist zwar demselben zu einer Sesondern Treue

verpflichtet , er muß den Nutzen seines Lehnsherrn zu beför¬

dern und dessen Schaden zu verhüten suchen ; indessen ist

er doch als Lehnsma  n n an und für sich kein Unterthan

seines Lehnsherrn . So ist der Herzog von Braunschweig

Lehnsmann des Abts von Werden wegen Helmstädt , aber

eben so wenig Unterthan von ihm , als der König von Dän-

O 4
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nemark Unterthan des Herzogs ist , weil er von diesem Le»

hen hat . Anders aber verhält es sich , wenn das,Lehen zu¬

gleich in dem Gebiet des Lehnsherrn liegt und also dieser

«icht blos Lehnsherr , sondern auch Landesherr  oder

Regent ist . In einem solchen Fall tritt eine doppelte Ver¬

bindung ein , nemlich sowohl eine Lehnsverbindung , als eine

Unterthanigkeit . Der Vasall ist also alsdann auch zugleich

Unterthan , weil er ein Gut besitzt, das im Lande liegt , und
alles was sich in den Granzen desselben befindet , der Hoheit
Des Landesfürsten unterworfen ist.

Aus diesem Grunde und da es außerhalb der Gränzen
tes trutschen Reichs,  keine Neichslehen giebt , sind auch
alle diejenigen , welche Lehen vom Kaiser und Reich haben,

nicht bloße Lehnleute,  sondern auch Unterhalten  vom

Kaiser und Reich . Zwar giebt es auch Neichslehen in Ita¬
lien , allein Italien ist , wie im zweyten Capitel bereits aus¬

geführt worden , ein Nebenland von Deutschland und der

Hoheit des teutschen Reichs unterworfen.

Vermöge dieser Lehnsverbindung zwischen dem Kaiser
»md den Reichsvasallen finden nun alle die Pflichten zwi¬

schen ihnen statt , welche das Lehnrecht nach der Natur der

Lehen überhaupt mit sich bringt , und durch teutsche Gesetze
und das Herkommen , ja selbst durch das Longobardische

Lehnrecht , welches in Deutschland eine subsidiarische Kraft

hat , bestimmt sind . Nur glauben einige , daß der Umstand,

wenn das Lehen « in aufgetrageneö  Lehen ist , hier et¬

was besonders wirke , und daß also jederzeit darauf zu se¬

hen sey , ob das Lehn ein blos gegebenes , oder aufgetrage-
ries Lehen sey. So sollen besonders im letztem Fall dis

Töchter nach Abgang des Mannsstamms succediren können.

Zreylich ist es möglich,  daß vor der Auftragung derglri«
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chen. besonder Verträge zwischen dem damals noch frcyen Ei-

genchümer und dem künftigen Lehnsherrn geschloffen werden

könnten , und es findet sich auch wirklich , daß dergleichen

Bedingungen öfters  gemacht worden sind , allein von der

Möglichkeit kann auf die Wirklichkeit kein bündiger Schluß

gemacht werden . Ist nichts besondres ausgemacht , so bleibt

es bey dem , was überhaupt nach dem Lehnrechr Rechtens

ist *) .
§ . ; i.

Unter den Lehnspflichten , welche der Vasall gegen den

Lehnsherrn zu beobachten hat , ist eine der ersten , daß er,

sobald er zum Besitz des Lehens kommt , es sey auf welche

Art es wolle , um die Belehnung selbst beym Lehnsherrn an¬

sucht , und diesem bey deren Empfang den Lehnseyd,  oder

denEyd derTreue  schwört . Hiezu sind also auch unsre

Leulsche Reichsvasallen verpflichtet , und da ein jeder in dem

Lehnseyde schwören muß : „ daß er dem Kaiser und dem hei¬

ligen Reiche , getreu , hold , gehorsam und gewär¬

tig;  auch nimmermehr wissentlich in dem Rath seyn solle,

noch wolle , da ichten etwas wider kaiserl . Majestät Person,

Ehre , Würde und Stand gehandelt oder vorgenommen

würde , noch darein willigen oder gehelen in einige Wege;

sondern der kaiserl . Majestät und des heil . Reichs Ehre,

Nutzen und Aufnehmen betrachten und befördern , nach al¬

len seinen Vermögen ; und ob er indeß verstünde , daß et¬

was vorgenvmmen oder gehandelt würde , wider kais . Ma¬

jestät oder das heil . Reich , demselben wolle er getreulich vor-

O 5

'' ) Das Gegentheil behauptet Hr . Prof . Bischof  in seiner
gelehrten Dissertation äe ksuäis vdlaris . Nelrnlt . 1790 . 4.
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seyn und kais . Majestät dessen ohne Verzug warnen , und

sonst alles thun , das einem gehorsamen Fürsten  und

getreuen Lehnmann gegen kais . Majestät und dem heil-

Reich zu thun gebühre , von Rechts - oder  Gewohnheitswe¬

gen , getreulich ohne Arglist und Gefährde " mithin dieser

Lehnseyd so gut , wie eins Huldigung  ist , so findet auch

in Ansehung der Kurfürsten , Fürsten , Grafen und Präla¬

ten keine weitere Huldigung statt.

§ . 52.

Nur in den Reichsstädten,  da bisse selbst keine Le¬

hen sind , wird noch dem Kaiser von dem Magistrat und

der Bürgerschaft  gehuldigt . In älter » Zeiten , da die

kaiserliche Residenz nicht fixirt war , sondern die Kaiser sich

bald hier , bald dort aufhielten , pflegten stein eigner Per¬

son die Huldigung einznnehmen . Jetzt geschieht es aber

blos in der Krönungsstadt . An dem dazu bestimmten Tage

versammelt sich der Magistrat und die Skaabs - Officiere auf

dem Nachhause , die Bürgerschaft und das Militair vor

demselben und leisten hier die Huldigung dem Kaiser in eig¬

ner Person . Zn den andern Reichsstädten pflegt es der

Kaiser seinem Minister im Kreise , oder andern , z . B . zu

Regensburg , wenn dort der Reichstag ist , dem Principal-

Commiffarius , und zu Wetzlar , dem Wohnorte desNeichS-

kammergerichts , dem Kammerrichter aufzutragen . Da je¬

doch diese ganze feyerliche Handlung für die .Stadt mit vie-

ierley Kosten verknüpft ist, - so haben öfters Reichsstädte die

Erlaubniß erhalten , den Huidigungseyd durch einen Ge¬

schäftsträger , gewöhnlich durch ihren Agenten am Neichs-

hostath ablegen zu lassen , wofür sie jedoch nach Mosers
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Bemerkung *) eine gewiss« Anzahl Nömermonate , über
welche man sich verglichen hak , an die kaiserlicheHoftammer
zahlen müssen.

Der Huldigungseyd , den der Magistrat zu Ncgeusburg
am zi . März 1791 . schwor , lautete folgendermaßen : „ Dem
Ailerdurchlauchkigstsn , Großmächtigsten und Unüberwind¬
lichsten Fürsten und Herrn , Herrn Leopold  dem zweyten,
Römischen Kaiser , Unserm Allsrgnädigsten , rechten Herrn,
und aller Jhro Kaiserlichen Atajestät Nachkommen am hei¬
ligen Reich, Römischen Kaisern und Königen , als Unser»
einigen , natürlichen , rech -ten Herrn  und höchsten
Kaiserlicher Obrigkeit hulden und schwören Wir Kämmerer
und Rath dieser , Jhro Kaiserlichen Majestät und des hei¬
ligen Reichs , Stadt Regensburg , getreu , gewähr , ge¬
wärtig , und gehorsam  zu seyn ; Jhi ^ r Kaiserlichen
Majestät Frommen und Bestes

'
zu werben, und Schaden zu

warnen , und alles das , alle und jede insonderheit zu thun,
was getreue » nd gehorsame Uurerthanen  Ihrer
Kaiserliche Majestät und deren Nachkommen als ihrem aller-
gnädigsten , natürlichen , rechten Herrn,  schuldig
und pflichtig zu thun seynd , alles getreulich und sonder Ge¬
fährde ; Also helfe Uns Gott und sein heiliges Evangelium ."

Der Eyd , welchen die Bürgerschaft leisten mußte , war die¬
sem in der Hauptsache gleichlautend **) .

Was endlich die unmittelbaren Adlichen,  oder
die Reichsritterschaft  berrift , so huldigt diese dem Kai-

*) im Tr . jvon dem Rom . Kaiser. S . 574»
Man s. des Hnr . Senator Grimms  Anmerkungen zu

der Hohen thali  sehen Nebersetzung des Pütt .erschen
Staatsrccht . S . 74.
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ser zwar weder einzeln , noch in Oorpore , allein sie wer,

den *) in den Nitterordnungen und Ritter - Eyden zum Ge-

horsam und Nespect gegen dem Kaiser angewiesen . Wo

nun die Nitterordnung von jedem Mitglied beschworen , oder

sonst ein besondrer Nittereyd abgelegt , und darin des Kai¬

sers gedacht wird , da und in so fern kann man sagen , daß

sie dem Kaiser mitschwören , sonst aber nicht.

§ - 5Z.

. Unmittelbare Stände und Glieder des Reichs schwören

also dem Kaiser getreu , hold , gehorsam und gewärtig zu

seyn , mittelbare  Personen hingen nicht . Diese müssen

vielmehr in den einzelnen teutschen Neichslanden dem Lan-

deshsrrn die Huldigung leisten . Dies geschieht von einem

jeden , der als Bürger ausgenommen wird , ferner vom ei-

nein jeden , der eine Bedienung erhält , oder in Militair-

dienstr tritt . Zuweilen ist der Huldigungs - und Dienst«

oder Bürgerepd in eins gezogen , zuweilen aber wird ein be¬

sondrer Huldigungs - und ein besondrer Dienst - oder Bür-

gereyd geschworen . Stirbt der Landesherr und es kommt

ein neuer zur Negierung , so wird ihm ebenfalls von allen

Unterthanen die Huldigung geleistet . Von den höhern Col-

legien , dem Hofstaat und den Bürgern in der Residenz

pflegt er sie wohl in eigner Person einzunehmen , von den

andern ! Unterthanen aber durch Landesherrliche Commissarisn.

In dem Huidigungscyde wird indessen nicht blos dem

Regenten , sondern auch seinen Nachfolgern in der Regie¬

rung im voraus Treue und Gehorsam versprochen . Es pflegt

°) Moser  im Tr . von den deutschen Reichsständen . S.
N47-
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gewöhnlich darinn die Successionsordnung zugleich mit be¬

stimmt zu seyn . Man schwört also in einem weltlichen Lande
hauptsächlich dem regierenden Fürsten , sodann aber im voraus
dem Erbprinzen und dessen männlicher Descendenz nach dem
Rechte der Erstgeburt, und falls auch deren keine mehr vor¬
handen seyn sollte , den Brüdern deH Erbprinzen u . s. w.
Ja , zuweilen wird auch den Beanwartschasteten, oder den
Erbverbrüderten schon im voraus die Huldigung geleistet.

§. 54.
So wie es Lehen giebt , welche vom Kaiser und Reich

herrühren , so giebt es auch Lehen , welche von den Reichs«
ständen selbst abhangen . Denn , so wie die Könige den Her¬
zogen , Markgrafen , Grafen u . s. w . Lehen ercheilten , so
vertheilten auch diese theils ihre eigenthümliche , theils zu Le¬
hen erhaltene Güter wieder unter andre , die dagegen eben¬
falls sich ihnen zu einer befördern Treue verpflichten mußten.
Auch die Dynasten und geistlicheStande thaten dieses , und
es hatten besonders die letzter» den Vortherl , daß ihnen , um
den Kirchenschutz zu genießen , und weil es ehmals unterm
Krumstab gut wohnen war , viele eigenthümliche Güter zrr
Lehen aufgetragen wurden . So giebt es also jetzt wohl nicht
leicht einen Reichsstand , der nicht wieder Lehnsleute hätte,
und von dem also nicht Lehen relevirten.

In Ansehung dieser Lehen gilt ebenfalls das , was dev
Natur und den Rechten der Lehen , und den besondern und
allgemeinen Geietzen und Gewohnheiten gemäß ist . Dev
Vasall muß ebenfalls , so oft sich ein Verändrungsfall ereig¬
net , um die Belehnung ansuchen und bey deren Empfan-
gung den Lehnseid schwören. Allein in Ansehung der Reichs,
ständischen Lehnleuce kann nicht das nemliche behauptet wer,
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den , was von den Reichslehnleuten behauptet worden ist, daß

sie nemlich alle zugleich Unterthanen waren . Freylich ist dies

auch der Fall , wenn die Lehen in dem Lande des Lehnsherrn

gelegen sind , aber nicht selten ist der Fall , daß das Lehen , wel¬

ches von einem Fürsten relevirt , in dem Lande eines andern

Fürsten liegt , und daß also Unterthanen des einen Fürsten Va-

fallen des andern sind . Za , so ist es selbst nichts seltenes sin

Teutschland , daß ein Neichsstand , selbst ein mächtiger , von
einem minder mächtigem Lehen hat . So besitzt der König
von Dännemark das Dudjadingerland , als ein Lehn vom

Hause Braunschweig , und dieses die Stadt HelmsiäLt vom
Abt zu Werden . Auch der König von Preußen ist Vasall des

Bischofs von Bamberg , und dergleichen Falle giebt es meh¬
rere . Aber da , wie schon bemerkt ist , Lehnma n n kein

Unterthan  ist , so tritt in solchen Fällen zwar wohl
Lehnspflicht,  aber keine Unterthanenpflicht  ein.

Uebrigens werden diejenigen , welche im Lande gesessen

oder seßhaft  sind , es sey nun , daß sie blos im Lande wohnen,
oder daß sie auch unbewegliche Güter in demselben besitzen,

Landsassen  genannt . Dies ist wenigstens die allge¬
meinere  Bedeutung des Works ; in einer eingeschränk¬

teren  aber wird es blos von den Vornehmern des Landes,

ben Adlichen und Prälaten genommen , welche zwar ebenfalls,
wie andere , Unterthanen , aber doch durch besondere Gerecht»

same vor andern gemeinen Unterthanen ausgezeichnet sind.

Der Regel nach würkt nun der bloße^ Güterbesitz in ei¬

nem Lande , wenn der Besitzer nicht im Lande selbst wohnt,
nur in Ansehung seiner in so fern eine Unterthänigkeit , als

es dieser Güterbesitz erfordert , mithin blos eine dingliche aber

keine persönliche . Es können daher zwar Nealklagen , die

Has Gut betrxsi^ ,^ gegen den Besitzer bep den Gerichten des
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Landes , in welchen das Gut gelegen ist , wenn er gleich au¬
ßerhalb Landes wohnt , angestellt .werden , aber keine Psr-
sonalklagen . Indessen leidet doch diese Regel in verschiede¬
nen teutschen Provinzen eine Ausnahme, und es wird in
Sachsen , Pfalz , Hessen , Oesterreich , Daiern,
der Mark , Pommernu.  s. f. auch von Leuen ausser Lan¬
des wohnenden Gutseigeuthümern ein unbeschränkter Ge¬
horsam selbst in solchen Fällen , welche auf die Gutsbesihung
keinen Bezug haben , erfordert , so daß also auch persönliche
Klagen gegen sie bey den Landesgerichten angcstellt werden
können . Man theilt- daher die Landsäßi'gkeit ein , in eine
vollkommene,  oder vollständige , undineine un¬
vollkommene,  oder unvollständige.  Jene ist vor¬
handen , wenn der bloße Güterbesitz einepersönliche,
diese wenn er nur einedingliche  Unterwürfigkeit nach sich
zieht . Die Regel und Vermuthung ist für die letztere Gat¬
tung *) .

§ - 55 -
Nicht selten entstehen über die Unterwürfigkeit Strei¬

tigkeiten ; es ist daher die Frage , ob es keine - gewisse un¬
trügliche Kennzeichen derselben, oder der Landeshoheit giebt?
So viel ist gewiß, baß dieHuldigung  den besten Beweis
der Unrerthänigkeit abgiebt , und daß derjenige , der gehnl,
digt hat , seine Unterthänigkeit nicht bezweifeln kann , allein
es folgt daraus noch nicht , daß er wegen aller seiner Be¬
sitzungen demjenigen unterthanig sey , dem er gehuldigt hat .-
So berief sichBaiern  in seinen Streitigkeiten mit den
Grasen von Ortenburg  vergebens daraus , daß diese ge¬
huldigt hätten , indem diese dartharen , daß sie nicht als

H Man. s. Ca ? . FA,,7 . LA, -/- - Lommeiu. äs
klerburtz . 1781 . z.
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Grafen von Ortenburg , sondern als Besitzer einer gewissen
Hofmark gehuldigt hätten . Indessen enthält die Huldigung
doch immer - deu stärksten und sichersten Beweis der Unter-
thänigkeit , nur muß sie nicht zu weit ausgedehnt werden.

Zu den Kennzeichen der Unterwürfigkeit rechnet man
auch das öffentliche Kirchengebet,  ingleichen die
Anstellung öffe » tlicherFreude ns bezeug u-ngen;
und der Traue  r . Des Kaisers geschieht zwar durch ganz
Teutschland in den öffentlichen Kirchengebeten Erwähnung,
aber ungleich kräftiger pflegt das Gebet für den Landes¬
herr» abgefaßt zu seyn . Eben so wird zwar auch nach
dem Absterben des Kaisers in allen teutschen Neichslanden
ein Trauergeläut veranstaltet, allein Lies dauert bey weitem
nicht so lange , als wenn der Landesherr stirbt . Und von
Freudensbezeugungen , die nach der Gelangung des Kaisers
auf den Thron angeflellt werden , weiß man nur noch in
den Reichsstädten etwas . Da jedoch auch wohl bloße Ge¬
richtsherrn , Schutzherrn und Kirchen - Patrone in das Kir«
chengebct mit eingeschlossen und auch für sie zuweilen Trau,
«rgeläule und andre Trauerceremonien, so wie Freudensbe,
zeugungen angestellt werden , so sind diese Kennzeichen der
Unterwürfigkeit nicht untrüglich *).

*) Man s .
' das Verzeichniß der Gründe und Gegengründe für

und wider die Landeshoheit in Mosers  Tr . von der Landes¬
hoheit überhaupt S . 178. f . und daraus im Repertor . des
t. Staats - » . Lehnrechts. Bd . S . 41 . f- Auch ist kürz¬
lich erschienen : Geschichte der Landeshoheits - Streitigkeiten und
Grundsätze, nach welchen dieselbe chcnrtheilt werden muffen.
Ulm 1795 . 8 .

Zwey>
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Zweytes Buch.
Von der

Person des Kaisers und den Reichsständerr«

Erstes Cttpitel»
Von

der Person des Kaisers.

§ . 56.
88ennmanTeutschlandselbst nach seiner geographischen Unb
politischen Beschaffenheit , und die Gründe, worauf die Vere
fassnng desteutschenNeichsstaats beruht , kennen gelernt hat,
sojmuß man sich mit dessen Regenten bekannt zu machen su¬
chen . Überhaupt und Regent des lettischen Reichs ist der
Kaiser , aber er ist bei) Ausübung der mehrsten und wichtige
sie» Regierungsrechte an die Einwilligung der Neichsstände
gebunden , und es sind daher dieselben söwohl in dieser Rück¬

sicht , als weit sie auch Regenten der einzelnen teütschenTer¬
ritorien sind , dem Kaiser an die Seite ztt setzen.

Kaise  r ist derjenige, der von den Kurfürsten dürch bis

Mehrheit der Stimmen dazu erwählt wird . Er muß selbst
in seiner Wahlcapitulakiön*) versprechen, „daß er sich kei¬

ner Succession noch Erbschaft des Reichs anmaßen, unter-

Art. 2 . f . 2 «.
Erster Band . P
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winden noch unterfangen , noch darnach trachten wolle , dassel¬
be auf sich, seine Erben und Nachkommen , oder auf jemanS

anders zu wenden, " das heißt , daß er nicht die Kaiserwürde

erblich  zu machen suchen wolle;  denn dazu macht er sich nicht

verbindlich , daß er sich nicht einmal bemühen wolle , es dahin

zu bringen , daß sein Sohn zu seinem Nachfolger erwählt

werde . Wenigstens würden sonst die mehrsten Kaiser an die¬

sem Punct wider ihre beschworne Wahlcapitusation handeln.

Wer zum Kaiser gewählt
' werden könne ? ist durch die

Gesetze nicht bestimmt , nur will die G . B . , daß die Kur¬

fürsten eincg gerechten , guten und nützlichen Mann

(kominem iustum , bonum et utilew ) wählen sollen . , Cä

haben also gesetzlich  die Kurfürsten völlige Freyheit in

diesem Punct , indem sie wählen können , wen sie wollen.

Dem Herkommen und der Analogie ist es aber gemäß , daß

nur eine Person aus dem hohen Adel  dazu erwählt wer¬

den kann . Frcylich kann nach den von dem Herkommen

vorgetragenen Grundsätzen ( § . 45)  daraus , daß bisher noch

keiner , der nicht vom hohen Adel war , zum Kaiser gewählt

worden ist , an und für sich kein Herkommen dieserhalb be¬

gründet werden , aber es ist wirklich in der Meinung der

Nothwendigkeit geschehen . Denn es war in dem Mittel-

alter ein allgemeiner Satz , daß ein jeder nur von seines

Gleichen  gerichtet werden könnte . Da chun der Kaiser

der höchste Richter im Reiche ist , der auch über den hohen
Adel zu richten hat , so glaubte man , daß er selbst vom ho¬

hen Adel seyn müßte und wählte daher keine andere als eins

zu diesem , Adel gehörige Person . Zum hohen Adel selbst ge¬

hören übrigens nicht blos die Kurfürsten und Fürsten , son¬

dern auch die Grafen und Dynasten ; cs hat daher keinen

Zweifel , daß auch ein bloßer Gras zum Kaiser erwählt wer-
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den könnte - wie man denn wirklich in ältern Zeiten mehre¬
re dergleichen Beispiele an einen Grafen Rudolph von

Habsburg , Adolfvon Nassau , und Günthervon

Schwarz bürg  U . s. w . gehabt hat.
Wenn indessen gleich die Gesetze und das Herkommen

keine weitere Eigenschaften als die angegebenen vdn dem zu
wählenden Oberhaupte des teutschen Reichs erfordern , so
werden doch , theils durch das Reichsinteresse , theils durch
die Politik der Kurfürsten und deren Interesse noch einige
andre Eigenschaften des Thron - Candldaten bestimmt . Dell»

da der Kaiser , als Kaiser , keine , oder doch nur sehr unbe¬

deutende Einkünfte * ) von dem Reiche hat , hingegen der

bey der Krönung zu machende Aufwand , und dje Erhaltung
der kaiserlichen Minister sowohl am Reichstag , als in den

Reichskreisen und an auswärtigen Höfen , ingleichen des

Neichshofraths u . s. w . , vorzüglich aber der Hofstaat , der

doch dem Glanze der kaiserlichen Würde angemessen seyn

muß , sehr viele Kosten verursacht , so kann nicht mehr , wie

ehmals , da dies alles anders war , ein bloßer Graf oder

Herr von geringen Einkünften , sondern nur ein reicher

Herr , der selbst ansehnliche Erblande besitzt, zum Kaiser ge¬

wählt werden . Das Interesse des Reichs erfordert dieses,

denn fehlte cs dem Kaiser an den nöthigen Einkünften , so

würde das Reich zu seiner Unterhaltung beysteuern müssen,

wie wirklich unter K . Karl  VlI . , da dieser seiner Länder

beraubt ckar , geschah.

Ferner ist es auch dem Interesse des Reichs gemäß , daß

selbst nur ein mächtiger  Herr zum Kaiser gewählt wird»

P -

2) Es soll davon im ) . 24s . gehandelt werden.
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Teutschlands innere Verfassung sowohl , als dessen äußeres
Verhaltniß erfordern dies . Leider werden so schon die Reichs-
gesetzs von den mächtigsten Fürsten und Ständen oft aus
den Augen gesetzt , und die kaiserliche oberrichtcrliche Er¬
kenntnisse von ihnen nuk wenig , oder gar nicht geachtet.
Was würde nun vollends daraus werden , wenn ein unmach-
tiger Prinz oder Graf auf den Kaiserthron säße ? Dann
würden iauch die mindecmächtigen Stände die Gesetze nach
Willkühr und ungeahndet übertreten , daun würden auch sie
die richterlichen Aussprüche nicht befolgen , die Majestät des
Kaisers würde ein bloßes leeres Schattenbild seyn , und al¬
les in die größte Verwirrung gerathen . Dann Wehe den
kleinen Standen , und Wehe dem tculschen Bürger '. —

Eben so sehr erfordern aber auch äußere Verhältnisse ein
mächtiges Reichsoberhaupt . Freylich würde sich , wenn ein
unmächtiger Herr Kaiser wäre , dieser ungleich weniger um
auswärtige Händel bekümmern und sich darin mischen , folg-,
lich in dieser Hinsicht daö teutsche Reich manchem Kriege
weniger ausgesetzt feyn ; aber dagegen würde es vielleicht
Polens Schicksaal haben und ein Raub fremder Fürsten,
oder Nationen werden . Bis eine Neichsarmee zusammen
kommt , gehen Jahre hin , und erscheint sie endlich , so ist ;
sie wohl das Gespött , wenn sie weiter nichts als eineReichs-
armee ist» und nicht eine große Anzahl kaiserlicher oder an¬
drer Truppen an der Spitze sieht. Das Ansehen , in wel¬
chem Teutschland als ein Reich betrachtet , bet) auswärti¬
gen Mächten steht, ist ohnehin schon ziemlich unbedeutend,
ganz würde es aber dahin sinken , wenn nur ein Mmächti- ^
ger Prinz auf dem Kaiserchron säße.

Also darf nur ein reicher und ein mächtiger Fürst^ der
selbst ansehnliche Erölande besitzt, zum Kaiser gewählt wer.
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den . Freylich brauchen diese nicht grade so ansehnlich zu

seyn , als es die Länder der Fürsten aus dem Hause Oester,

reich sind , ja es ist selbst noch problematisch , ob nicht auch

ein z u mächtiger Kaiser dem Interesse des Reichs selbst nach-

theilig sey , gesetzt auch , daß er seine Macht gar nicht dazu

amvendet , die innere politische Verfassung von Tentschland

über den Haufen zu stoßen . Indessen ohne Erbländer kann

er nicht seyn ; und hieraus folgt , baßes inTeuschland nichts

zufälliges , sondern etwas wesentliches  ist , daß der Kai¬

ser zweyerley Personen  vorstellt , dir eine als Kaiser >

und die andre als Besitzer seiner Erblander . Zwar sind diese

beyde Personen sehr verschieden von einander , und es ist

daher jederzeit genau darauf zu sehen , in welcher Eigen¬

schaft der Kaiser handelt , allein es ist dies in der That zu¬

weilen schwer , und wenn gleich mehrmals der Kaiser ein

andres Interesse hat , oder haben sollte , als der Erzherzog

von Oesterreich , so ist doch leicht zu erwarten , daß in einem

solchen Collisionsfall das Interesse des Hauses das Ueberge-

wichk über das Interesse des Kaisers erhalten wird.

Außer dem Interesse des Reichs tritt aber auch noch eik»

besondreS Interesse des Kurfürstlichen Collegiums , jetzt dcr

die übrigen Stände des Reichs auf die Vorrechte der Kur¬

fürsten so eifersüchtig sind , ein , und dieses erfordert , daß

sie keinen andern als einen Kurfürsten , wählen . Nicht zu

gedenken , daß die Kurfürsten es für erniedrigend halten

würden , einem geringem Reichssürsten , oder gar Grafen,

als Oberhaupt unterwürfig zu seyn , so ist auch selbst aus

dem Grunde die Wahl eines aus ihrer Mitte den Kur¬

fürsten nützlich , weil ein solcher Kaiser die Erhaltung der

Kurfürstlichen Vorrechte und des Übergewichts gegen dir

P )
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übrigen Reichsstände , als sein Miteigenthum und gemein«
schastliches Interesse betrachten muß . Dahingegen könnte
ein andrer teutscher Fürst , nachtheilkgen Einfluß auf das
Kurfürstliche Collegium haben , ihre Vorrechte schmälern und
dagegen die Rechte der übrigen Fürsten den Kurfürstlichen
gleich zu stellen versuchen *) . . ^

Uebrigens könnte zwar auch wohl ein Geistlicher , ein
Protestant , oder ein aus ü Wischer Fürst znmKaiser gewählt
werden , indem dies alles weder den Gesetzen noch dem Her¬
kommen zuwider wäre , allein keins von allen diesen wird so
leicht geschehen . Die geistlichen Reichssiände würden den
erforderlichen Aufwand nicht bestreiten können , überdem
ließe ihre Abhängigkeit vom päbstlichen Stuhl manchen Nach-
thsil befürchten , und da die weltlichen Kurfürsten die Meh¬
rern Stimmen haben , so werden sie gewiß nie einen Erzbi¬
schofoder geistlichen Kurfürsten zum Reichsoberhaupl wählen-

Aus dem letzter » von der Stimmenmehrheit hergenom¬
menen Grunde wird auch nie ein andrer als ein Katholik
zum Kaiser gewählt werden , denn es sind mehrere katholi¬
sche Kurfürsten , als protestantische , ja die katholischen ha¬
ben sich sogar auf den Fall , daß einmal die Zahl der evan¬
gelischen Kurfürsten der der katholischen wieder gleich würde,
eine überzählige Stimme ausbedungen , Sonst hätte es frei¬
lich , wie Pütter  in einem eignen rechtlichen Bedenken **)
stattlich ausgeführt hak , keinen Zweifel , daß auch ein Evan-

*) Man s. die in vieler Rücksicht gute , aber nicht fehler¬
frei-? Abhandlung unter dem Titel : Schon wieder einKai-
ser aus dem Oesterreich ! scheu Hause ? — oder
freymüthige Auufklarung über die K aiserw ahf
Leo po lds II . i7sv . 8.,

Rechtsfalle Bd . S . 788,
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gelischer Kaiser werden könne , denn dnrch den westphälischm

Frieden haben die Protestanten gleiche Rechte mit den Ka¬

tholiken erhalten , und daß oft ein protestantischer Fürst noch

besser mit dem päbstlichen Stuhle harmonirt , als ein katho¬

lischer , lehrt die Erfahrung . Warum sollte er also nicht

auch Schutzherr des päbstlichen Stuhls und der katholischen

Kirche seyn können ? Fehlt es doch jetzt schon nicht an Bey»

spielen , daß ein Protestant zur Auftcchterhaltung der Rech¬

te des päbstlichen Stuhls , der reinen katholischen Lehre und

der katholischen Geistlichkeit Truppe » marschiren ließ^

§ - 57-

Oer Kaiser ist als Kaiser ein zwar eingeschränkter aber

doch unabhängiger Monarch.  Es gebührt ihm also,

wenn er auch gleich nur fürstlichen oder gräflichen Standes'

wäre , die Majestät  und Sie davon aühängende Titel und

Symbole . Diese hat er entweder mit andern Europäischen

gekrönten Häuptern gemein , oder sie stnd der Kaiserwürde

allein eigen.

Der Titel , welchen der Kaiser sobald er die Krone er --

halten har , von sich selbst gebraucht , ist : Erwählter

Römischer Kaiser , allzeit Mehrer des Reichs,

König in Germanien (Meetus ftomMvrmn Impera-

tor , ftmper ^ uZustns , Lermarnse ftex ) . In ältern Zei¬

ten führte das Oberhaupt des teutschen Reichs , ohnerachlet

schon die Katserwürde mit Teutschland verbunden war , nicht

eher den Kaiser - Titel , als bis er von dem Pabst zu Nom,

war gekrönt worden . Bis dahin nannte er sich blvs Rö¬

mischer K önig,  nur litt dies wohl in seinen Unterhand¬

lungen mit dem Griechischen Hofe eine Ausnahme . M a r ft

P 4
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milianl . nahm zuerst auch ohne pabstliche Krönung dm
Kaisertitel an , allein er erklärte ausdrücklich dabei) , daß er
dadurch den Rechten des römischen Stuhls nichts vergeben
wolle , nur setzte er das Wort : Erwählter  bey , welches
bis dahin nicht üblich war . Seit diesen Zeiten ist dieser
Titel curial geworden , indessen wird doch zu dessen Füh¬
rung die teutsche Krönung erfordert . Ehe diese nicht ge¬
schehen ist , nennt er sich blosr erwählter Römischer
König.

Die höchste  Titulatur , welche der Kaiser in der Anre¬
de erhalt , ist : Allerdurchlauchkigster . Großmäch¬
tigster und Unüberwindlichster Römischer Kai¬
ser ; A-llergnäd igffer Kaiser und H err.  Diese
Titulatur wird ihm auch von den wutschen Reichssiänden
gegeben , nur lassen die Kurfürsten das Prädicat Unüber-
wiudlichster  weg , und die weltlichen setzen noch hinter
Allergnädigster Herr : und Herr Vetter,  In Schrei¬
ben an den Kaiser bedienen sich die Reichsstände folgender
Unterschriften : Ein Kurfürst  schreibt : Euer Kaiserli¬
chen Majestät unterthänigst getreuester Kur¬
fürst und Vetter,  wenn er nemlich kein geistlicher Kur¬
fürst ist ; ein Fürst u . s. w . schreibt E . K . M . alleruni
terthänigster treugehorsamster Fürst,  oder
Reichsfürst , Reichsstand rc. , und die geistlichen Fürsten be¬
dienen sich bisweilen der Unterschrift : allerunterthänigstep
C a p l a n.

Von andern Königen  erhält indessen der Kaiser nicht
einen gleichen Titel . Die Zeiten , in welchen man den Kai¬
ser für den Herrn der ganzen Welt hielt , und in denen
Man glaubte , daß alle Könige unter ihm stünden und ihn
Als ihrem Obern zu verehren hätten , . sind längst vorher) ,
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Nach dem jetzigen Völkerrechte sehen auch die Könige den
Kaiser als ihres Gleichen an , und behandeln ihn als Br ri¬
tz e r . Der Titel , den sie daher dem Kaiser geben ist dlos:
Durchlauchtigster , großmächtigster Kaiser,  oder
Fürst ; Ew . Majestät , oder Ew . Kais. Majestät , (zuwei¬
len mit dem Bevsah und Lieb den,) sind Unsere beson¬
ders freundwillige Dienste und was wir sonst liebes und gu¬
tes vermögen , zuvor . Besonders freundlich geliebter Herr'
Oheim ( oder auch Herr Vetter , Nachbar ) und Bruder.
Die Unterschrift aber lautet : Eurer - freundwilli 'ger
Oheim : c . und Bruder . Die ehmaligen Könige von Frank¬
reich schrieben Französisch folgendermaßen : Trus kaut , trss
«xoellsut et tres xuisiant strwce , nütrs tres oder er tres
3ÜNL hon fröre et couüo — Votrs dorr frers et eonlin,
oder auch in Handschriften , blos Nvuüeur, rnon 6ouim.
Der Pabst endlich schreibt blys in lateinischer Sprache an
den Kaiser , und in dieser nennt er ihn : OariÜune in
Otiristo sr! i noster , — Ina U^ Lias.

§ . 5S-
So wie es in einem jeden Reiche gewisse Zn signier

oder Kleinode  giebt , welche bey der Krönung und auch
wohl bey andern feyerlichen Gelegenheiten gebraucht wer¬
den , so giebt es auch in Teutschland deren in ziemlicher
Anzahl . Sie werden theilö zu Nürnberg  von dem Ma¬
gistrat in der dasigen Hauptkirche , thcils zu Aachen vor;
dem dasigen Stift zu unsrer lieben Frauen aufbewahrt.

Zu Nürnberg befinden fich
: ) Die Neichskrone *) von welcher man behauptet,

daß sie von KaiserKarl dem Großen  herkomme . Wenn
P 5

") Ich folge hier hauptsächlich der Beschreibung der Reichs-
nsignien , welche sich in LenMerkwürdigkeiten bey . der
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dies auch richtig seyn sollte , so sind doch einige Verände¬
rungen damit vorgenommen worden , denn auf dem Bogen

.derselben findet man den Namen Konra  d ( ll .) Die ganze
Krone ist von Golde ; sie wiegt iS Mark , hat ein Futter
von rothem Sammt , und eine Höhe von einer halben
Elle . Ihre Gestalt ist achteckigt und die Felder derselben,
welche oben halb rund sind , und sich nach unten verjüngen,
hat man zusammen geiöthct und vermittelst eines eisernen
Reifs befestigt . Viere dieser Felder sind mit ungeschliffenen
Diamanten und Perlen , die übrigen aber abwechselnd mit
emailleartiger Schmelzarbeit , verschiedenen Figuren und
goldenen lateinischen Worten verziert . Das Stirnfeld ist
größer als die übrigen ; es sind zwölf große Edelsteine von
verschiedener Gattung daran , die ein Schild bilden , welches
dem jüdischen Hvhenpriesterschilde ähnlich ist , dessen Zwi¬
schenräume mit sehr großen und kostbaren Perlen besetzt
sind . Das Kreutz oben auf der Krone ist von Gold , mit
r / Steinen besetzt , und es läßt sich herunter nehmen.
Durch einen spater angebrachten und mit vielen Perlen ver¬
zierten goldenen Bogen , ist das Kreutz mit dem Hinter¬
schilde der Krone , welches die Größe des vorderen hat , ge¬
nauer verbunden . Auf dem Bogen findet man die Auf¬
schrift : Ckuonrasus Del Zrat

'ia Komanorum Imperator
AuZustus . Die sämmtlichen an der Krone befindlichen

romlschcn Kbnig swahl und Kaiserkrönuug S . n/.
u . f . findet , und welche ich bei) mehrmaliger Vergleichung mit
den Reichsinsiguien selbst , bis auf einige wenige Puucte , die
ich daher ändern werde , sehr getreu gefunden habe . Außerdem
aber verdient noch angeführt zu werden Christoph Gottl.
p . Murr  Beschreibung der sämmtlichen Reichskleinodien und
Heiligtümer , welche in Nürnberg aufbcwahrt werden . Mit
einer Kupfertafel . Nürub . i/po . 8.
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Edelsteine sind ungeschliffen , und auch nicht gefaßt , sondern

zum Theil durchbohrt und mit einem burchgezogenen golde¬

nen Drache befestigt.

r ) Der Reichsapfel  ist vom feinsten Golde ; er

wiegt drey Mark und beynahe 4 Loch. Inwendig ist er

hohl , mit einer pechartigen Materie ausgefüllt , und so

groß , daß er eine Männerhand ziemlich einnimmt . Ein

senkrechter und ein horizontaler Ring oder Zirkel , davon der

letzie ganz , der andre nur halb mit Steinen besetzt ist , um¬

geben diese Kugel . Oben auf demselben steckt ein goldenes

mit größtcncheils geschliffenen Edelsteinen verziertes Kreuz,

Die ganze Höhe mit dem Kreuze beträgt etwa eine Manns¬

spanne . Auf einem Sapphir desselben glaubt man das Mo¬

nogramm Cu 0 nrad  zu lesen . Der Reichsapfel soll übri¬

gens die Welikugel vorstellen , und die Herrschaft des Kai¬

sers über dieselbe anzeigen . Es ist aus der Geschichte be¬

kannt , daß der Pabst dem K . Heinrich  ll . einen solchen

goldnen Apfel schenkte Bey den Reichskleinodien befinden

sich noch zwey andere Reichsäpfel , die aber bey den Krö¬

nungen nicht gebraucht werben . '

z ) Der Reichsscepter,  welcher statt der ehemals

überreichten Lanze gebraucht wird , ist nur von Silberund

leicht vergoldet , zwey Schuhe lang , eine Mark und 11 Loch

schwer , hohl und aus zusammengelötheten sechseckigen Röhr¬

chen verfertigt . An der Spitze endigt er sich mit einer Ei¬

chel , und unter dieser sind vier Eichenblätter , wovon zwey-

über sich , und zwey unter sich gekehrt sind.

4 ) Das Schwsrd Kaiser Karl des Großen.

Die Klinge desselben ist ziemlich breit , zweyschneidig , in,der

Mitte hohl geschlissen, sehr spitzig und biegsam . Der Griff

daran ist viereckig ! und von Holz , welches mit einem staw
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km Goldbleche überzogen und mit verschiedener Schmelzer,
beit verziert ist . Der große runde Knopf desselben ist von
Silber und vergoldet ; auf der einen Seite steht ein einfa¬
cher Adler , auf der andern ein Löwe mit doppeltem Schwänze.
Auf der Klinge ließt man die Worte : Lffriüns viricrt,
Odrissus rLAriLt , sskristus imperat. Die Scheide ist aus

Holzspähnen zusammengesetzt, mit feinem Leder , und dieses
mit weisser Leinwand überzogen , auf welcher verschiedene
auf Goldbleche geschmelzte Stücke und Perlen angebracht
sind . Das Gewicht des ganzen Schwerds mit der Scheide,
betragt ro Mark 4 Loch , und die Lange desselben z Schuhe
und 7 Zoll . Der Kaiser verrichtet mit diesem Schwerdte,
gleich nach der Krönung den Ritterschlag.

5) Das Schwerd des heiligen Mauritius.
Der Knopf und das Kreutz sind von Silber , mit schwacher
Vergoldung; der hölzerne Griff ist mit Silbcrdrathe um¬
wunden , die Scheide von Holz mit Beschlägen voch Gold,
worauf erhabene Figuren und Schmelzarbeit angebracht
sind . Auf einer Seite der Klinge , die an der Spitze rund

ist , und auf z Schuhe lang ist , stehn die Worts : Lene.
Zictus Oos ( d . i . Oomirms,) Oes (d . i . Osns) , auf dev
andern Seite : Oens üaeet manus . Dieses Schwerdt
wird dem Kaffer Hey der Krönung vorgetragen.

Der Ornat oder die Kleidung des Kaisers besteht aus

folgenden Stücken:
1 ) Das vorn offenePluvial - Man tslkleid , der

Chormantel  oder Talar,  reicht bis auf die Füße , ist
aus einem rsth seidenen Zeuge, mit buntem Taft unterfüt¬
tert , fast 5 Schuhe lang , 16 Schuhe weit , und oben mit
einer goldenen Tresse , auch einer mir Edelsteinen besetzten
Agraffe versehen. Auf dem Mantel sind Löwen und Kameele
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mit Seide un !>Perlen eingestickt , und die am untern Rande

mit kusischen goldenen Buchstaben gleichfalls eingestickte ara¬

bische Schrift , soll die Nachricht enthalten , daß dieser Or¬

nat ein Geschenk der Saracenen an einem ihrer Fürsten oder

an dem Kaiser Otto gewesen sey.

- ) Die Dalmatika  ist eine Art priesterlicher Klei¬

dung und wird unter den Mantel getragen . Sie ist von

violetseidenen Zeuge mit einem rochen Saume , ziemlich

enge , vorn zu , reicht beynahe bis auf die Füße , hat Er-

mel , die mit Golde und Perlen gestickt sind , und zu meh¬

rerer Zierde gleichfalls gestickte Löwen , wie das Pluviale.

z ) Die Alba,  auch eine priesierliche Kleidung , ist von

starkem weißen Tastet , sieht einem Chorhemde sehr ähn¬

lich , hat eine Länge von Ellen , und eine große Weite.

Am Halse , auf den Achseln und an den Eumeln , die vom

spitzig sind , hat man Stickereien mit Golde und Perlen

angebracht.

4 ) Die Stola  ist ein breiter Überschlag , wie ihn die

katholische Geistlichkeit trägt , etwa 6 Zoll breit , gelb ge¬

blümt , mit schwarzen gestickten Adlern verziert , und sie

wird um den Hals kreutzweis über die Brust gelegt , und

am Gürtel befestigt.

; ) Zwey Gürtel  dienen zur Aufschürzung der Kai¬

serlichen Kleidung . Einer derselben ist von Leder und mit

einem goldenen Haken versehen . Der andere ist von Seide

und Gold gewirkt . Der erste pflegt nur beh den Krönun¬

gen gebraucht zu werden.

6) Die Handschuhe  sind aus purpNrrocher Seide

und reich mit Edelsteinen , Golde und Perlen besetzt.

7) Die Strümpfe  von kramoistnrother Seide , has

b -n gesticktes Laubwerk , und oben einen Streif , worauf

arabische Schrift steht.
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8 ) Die Schuhe , Sand allen  oder Socken von kra-

mvisinrothem Atlas mit Golde angelegt , und mit kramoi-

siurvther Seide bestochen , haben zu ihrer Verzierung grüne

und violette Blumen und zwe » goldene Vögel . Die Soh¬
len sind von Schafleder.

Die goldenen Sporen , die Achselspangen , das Schweiß¬

tuch , die rothe Gogel oder Reisekappe und einige andere

ehemals gewöhnliche Neichsinflgnien , werden nicht mehr bei¬

den Krönungen gebraücht.

Außer den eben beschriebenen Neichsinflgnien , werden

zu Nürnberg noch viele Neichsheiligthümer oder Reliquien

verwahrt , die aber jetzt bey den Krönungen nicht mehr ge¬

braucht werden . ES sind folgende : i ) Ein Stück des

Tischtuches , worauf Christus das Osterlamm gespeißt und

das heilige Abendmahl eingesetzt haben soll . 2 ) Ein Stück

der Schürze , welche Christus bey der Fußwaschung seiner

Jünger umgehabt haben >oll . z ) Fünf Dorne « aus der

Krone Christi 4 ) Ein Stück von dem Kreutze Christi,

woran eine seiner Hände genagelt war . ; ) Der eiserne

Speer , womit die Sn ' re Christi geöfnet worden . 6 ) Ein

Nagel von Christi Kreutze . 7) Ein Stück der Krippe , in

welcher Christus nach seiner Geburt lag . 8 ) Ein Arm der

heiligen Anna . 9 . is ) Ein Zahn , und ein Stück von einem

Kleide Johannes des Täufers , und n ) drey Gelenke von

drey verschiedenen Ketten , mit welchen Petrus , Paulus

und Johannes gefesselt waren . Fast alle diese Heiügthü-

mer werden in sehr kostbaren goldenen oder chrystallenen

Behältnissen aufgehoben.

Zu Aachen werden aufbewahrt r
i ) Das Ev ang si ien buch , welches man in dem Grabe

K . Carls des Großen gefunden haben will . Einige be-
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Haupte » , es fty auf Baumrinde , andre auf himmelblauen

Pergament geschrieben . Es ist aber veydes falsch . Die

Materie ist zwar allerdings Pergament , aber von einer be-

sondern Art , das halb durchsichtig und von violetter Farbe

ist . Es hat die Gestalt eines kleinen Foliobandes , seine

Decken sind von Silber , vergoldet und mit Edelsteinen besetzt.

Mitten auf dem Deckel sieht man das Bildniß Earls des

Großen und auf den vier Ecken sind die Zeichen der vier Evan¬

gelisten angebracht . Der Kaiser legt auf dieses Buch und

zwar auf das Evangelium Johannis bey der Ablegung des

Krönungseides die beyden ersten Finger der rechten Hand.

r ) Der Säbel  K . Carls des Große » , der ebenfalls

in dessen Grabe gefunden seyn soll. Er hat die Gestalt

eines arabischen krummen Säbels , und er wird bey der

Krönung dem Kaiser erst in die Hand gegeben und dann

umgegürtet.

z) Ein goldnes mit verschiedenen Steinen besetztes

Kästchen,  welches die Gestalt einer Kapelle hat ; es soll

darin einiges von den Gebeinendes heil . Stephan , nebst

etwas Erde , welche mit seinem Blute benetzt ist , aufbe¬

wahrt werden.

K- 59-

Das Wape .n des tentschen Reichs besteht jetzt in

einem ' doppelten,  oder vielmehr zweyköpfigten

schwarzen Adler,  unter der Kaiserkrone km goldenen

Felde , um dessen Köpfen sich eine Art von Glorie befindet»

Seine Flügel sind ausgebreitet und gewöhnlich halt er in

der einen Klaue das Schwerdt und den Neichsscepter und

in der andern den Reichsapfel . Auf der Brust desselben

befindet sich das kaiserliche HauSwape » .
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Heber das Alter und dis Bedeutung dieses Ncichswa-
pens sind mühsame Untersuchungen angcstellt . Hr . Negie¬
rungsrach Spieß  giebt in seinen schützbaren archivischen
Nebenarbeiten und Nachrichten *) Nr . r . folgende Satze
als Resultate der bisherigen Untersuchungen an r

1 ) Kaiser Heinrich  III . ist der erste , der auf seinem
Scepter einen Vogel , vermuthlich einen Adler führt.

2) Der Römische König RudolfI.  führet den ein <-

köpfigten Adler am ersten auf seinen Sekretsiegel.
z ) Auf Kaisers Ludwigdes Bayern  Kaiserlichen Ma¬

jestätssiegeln siehst man am ersten zu jeder Seite des
Throns einen Adler.

4 ) Auf Kaisers Karl  IV . Königlichen und Kaiserlichen
Majestätssiegeln zeiget sich der einköpfigte Adler am
ersten als ein Wapsn in einem Schild zur rechten Sei¬
te des Throns , sd wie der Böhmische Löwe zur linken
Seite.

z ) Kaiser SigmüNd  ist der erste , der den zweyköpfigten
Adler , als das Unterscheidungszeichen der Kaiserlichen
Würde , eingeführt hat . Vor seiner Zeit wurde die¬
ser Unterschied nicht beobachtet , dahero auch erst von
dieses Kaisers Zeiten an der einköpfigte Adler die Rö¬
mische Königswürde , der zweyköpfigte aber die Römi¬
sche Kaiserwürde zu bezeichnen anfängt.

6) Die Veranlassung Kaisers Sigmund zu Einführung
des zweyköpfigten Adlers lässet sich in Ermanglung
tüchtiger Zeugnisse nicht ergründen , weil es eine bloße
wiilkührliche Handlung und zufälliger Gedanke war,
auch sehr mystisch zu seyn scheint . -

Halle i78z . 4.

7) Die
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7 ) Die zwey Köpfe des Sigmundische » Adlers sind am

> ersten mit einem heiligen Schein umgeben.

8) Kaiser Karl  der V . hat die Brust des zweyköpfigten
Adlers am ersten mit einem Schisd belegt , auf welchem

sich die Kaiserlichen Länderwapen befinden , und diese

Gewohnheit dauert noch heut zu Tage fort.

Dieses Wapen wird besonders auf den kaiserlichen Sie¬

geln gebraucht , die von verschiedener Größe sind . Das

große Kaiserliche Majestalssiegel , wird entweder in Gold,

oder in rorhem Wachs ausgedruckc , und bey feierlichen wich¬

tigen Ausfertigungen an die Urkunde in einer Kapsel von

Gold , Silber , oder Holz gehangen , außerdem aber auch

nur auf oder unter die Ausfertigung gedruckt . In jenem

Fall und wenn das Siegel in Gold ausgedruckt ist , wird

es gold ne Bulle  genannt . Heutiges Tages geschieht

dieses nur sehr selten . Gewöhnlich wird bey Standsserhö,

hungs - und andern dergleichen Urkunden das Siegel in ro,

hem Wachs ausgedrückt , welches in einer silbernen vergol¬

deten Kapsel ist. In ältern Zeiten hatte man die Kaiser

in ihrer Wahlcapilulakion verpflichtet : „ Die güldne Bull,

als ein uraltes Insigne eines regierenden Römischen Kaisers

oder Königs an kein ander Diploma , als welches bey der

Reichskanzler ) mit seiner Verwilligung ausgefertigt worden

sey , hangen zu lasse,, ." Seit Leopolds I . Zeiten ist aber

diese Stelle wieder aus der Lapitulation fortgelassen worden.

§ . 60.

Was die Residenz  des Kaisers betcift , so giebt es

eigentlich jetzt keine kaiserliche oder Reichs - Residenz mehr.

In ältern Zeiten hakten die Kaiser durch ganz Teutschland

ihre Palatia oder Burgen sowohl aus dem Lande , als in

Erster Band, Q,
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Städten , und auf diesen hielten sie sich abwechselnd auf.

Seitdem aber die Reichsdomainen vsrlohren gegangen sind,

hat sich dies geändert . Schon K . Ludwig von Baiern

hielt sich mehrentheils in seiner Landesresidenz München

auf und seinem Beyspiel folgte K . Carl  IV . , der fast be¬

ständig zu Prag  blieb . Seitdem ist es allgemein üblich

geworden , daß die Kaiser in ihrer Landesresidenz  ge¬
blieben sind , und baß also diese als die kaiserliche Residenz

angesehen werden muß.

Als K . Carl  V . zum Kaiser gewählt wurde , und man

fürchtete , daß er , da er auch König von Spanien war,
von Madrid aus Teurschland regieren möchte , so verpflich¬
tete man ihn in seiner Wahlcapitulativn , daß er seine kö,

niglichs und kaiserliche Residenz , Amvesung und Hofhaltung
in H . N . N . teutscher Nation soviel möglich bestän¬
dig  haben und halten wolle , und diese Verpflichtung har
man nachgehends bcybehalten , nur baß man statt : soviel
möglich , gesetzt hat : es erfordre dann der Zustand der Zeft
ten ein anderes , welches im Grunde jedoch das nemiiche
ist . Die Residenz des Kaisers muß also im H . N . N . teut¬
scher Nation  seyn ; hierunter ist nun zwar auch Böh¬
men und die österreichischen Niederlande,  aber
keineswegs Italien  zu verstehen , mithin hätte Leopold
!I . nicht zu Florenz  residiren können . Wenn übrigens
gleich der Kaiser , wie dies bey Joseph  II . öfters der Fall
war , aus Teutschland abwesend ist , so ändert dieses doch
in der Hauptsache nichts , denn die Neichscollegia bleiben
immer in Teutschland.

In Ansehung des Hofstaats  sind die Kaiser ebenfalls
seit Carl V . in ihrer Wahlcapitulation *) verpflichtet die kai-
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strlichs und des Reichsämter am Hofe mit keiner andern Na¬

tion , dann gebornen Teutschen,  oder die dem Reiche

aufs wenigste mit Lehnspflichl verwandt - die nicht

nisdern Standes  oder Wesens ; sondern nahmhafte ho¬

he Personen und mehrentheils von Reichsfürsten , Grafen,

Herrn und von Adel,  oder sonst guten tapfer » Herkom¬

mens sind , zu besetzen . " Da hier ausdrücklich des Adels

Erwähnung geschieht , so kann wohl nicht behauptet werden,

daß der Kaiser verpflichtet sey, seine Hosämter blos mit Per¬

sonen aus dem hohen Adel  zu besetzen . Die sogenann¬

ten Ma itre - CH argen,  als Obristhofmeister , Obrist-

Kämmerer , Obristhofmarschall u - s. w . pflegen zwar wohl

gewöhnlich von Fürsten ober Grafen *) bekleidet zu werden,

allein unter den Kaiserlichen Kammerherrn giebt cs mehre¬

re , die nicht zum hohen Adel gehören . An und für sich ist

es aber auch unbillig , den Kaiser in diesem Punkte elnzu-

schränken , da das Reich ihm nichts zur Erhaltung seines

Hofstaats giebt . Zm Grunde ist daher auch der Hofstaat

selbst , so wie die Residenz , mehr ein Erbländischer Hofstaat,

als ein Kaiserlicher.

Selbst in Ansehung der Kaiserlichen Hofeilkette  und

was dahin gehört , kann nur wenig bestimmtes , ja im Grun¬

de weiter nichts angegeben werden , als daß die Kleidung

der Livreebcdienten schwarz und gelb ist . Die Oestreichische

Hausfarbe , welche die erzherzögliche Livreebodiente tragen,

ist roch ; sobald aber der Erzherzog von Oesterreich zum Kai¬

ser gewählt und gekrönt ist , erhalten sie schwarz und gelb.

Das am Kaiserlichen Hofe übliche Kniebeugen und die spa-

O. r

' ) Auch sind diese Fürsten und Grafen nicht immer Reichs

surften , oder Reichs grafen.
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NischeMantelkleidungist auch nicht als ein Kaiserlicher
Hofgebrauch anzusehen , sonst hatte K . Joseph  II . beydes

nicht abschaffen können *) .

§ . 6i.

Von dem heutigen Hofstaat  ist indessen der ehe¬

malige,  wovon sich ebenfalls noch Spuren erhallen ha¬

ben , wohl zu unterscheiden . In den ältesten Zeiten hatten

die Könige ihre eignen Hofbediente : Truchseß , Schenk , Käm¬

merer u . s. w . , wozu sie nehmen konnten , wen sie wollten.

Dieser Hofstaat hatte mit dem jetzigen viel ähnliches , nur

erhielten die Hofbediente in den damaligen Geldarmen Zei¬

ten keinen Gehalt an Gelde , sondern es waren ihnen für

ihre Dienste Güter zum Genuß angewiesen . Späterhin

machten sich die angesehensten Fürsten des Reichs eine Ehre

daraus , den Kaiser bey feyerlichen Gelegenheiten unmittel -,

bar zu bedienen . So findet sich schon bey der Krönung

K . Ottol . , daß er von den Herzogen von Lothringen,

Schwaben , Franken und Baiern , als Truchseß , Marschall,

Kämmerer und Schenk bey seiner Krönung bedient wurde.

Diese Aemter waren die ersten oderErzämter,  denen die

andern subordinirt waren , und die seitdem beständig der¬
ben ersten Fürstlichen Häusern in Teutschland geblieben sind,
und späterhin , ohne daß sich jedoch davon der eigentliche
Zeitpunkt völlig genau angeben läßt , in den Häusern Pfalz
und Baiern , Sachsen , Brandenburg und Böhmen erblich
wurden * *) .

Veydes ist indessen von K . Leopold  II . wieder hcrge-
stellt . Nur wird die spanische Mantelkleidung nicht täglich , son¬
dern b los bey feyerlichen Gelegenheiten , gebraucht.

" ) H . W . v . Günderode  Beantwortung der Frage : Wie
und wann die vier alte weltliche Erzämter des H . R . R . >de»
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So viel ist
"

indessen gewiß , daß diese Erzämter schon

vor Abfassung der G . B . erblich waren , und daß es bles

Bestätigung des bisherigen Herkommens war , wenn in die¬

sem Gesetze verordnet wurde , daß der K . .von Böhmen

Erz  schenk , derP falz graf am Rhein Erztruchseß,

der Herzog und Kurfürst von Sachsen Erz marsch  all

und der Markgrafund Kurfürst von Brandenburg Erz«

kämin er er  scyn sollte.

Die Verrichtungen , welche zugleich die G - B . Tit 27.

den Erzbeamcen vorschreibt , und die sie zu Pferde ausüben

sollen , sind übrigens folgende : Der Erzschenk  muß dem

Kaiser einen Becher mit Wein und Wasser gefüllt über¬

bringen ; doch soll er nicht schuldig seyn , den Dienst mit der

Krone auf dem Haupte zu verrichten . Der Erztruchseß

soll dem Kaiser eine Schüssel mit Speisen auf die Tafel

setzen ; der Erz marsch  all in einem aufgeschütteten Hau¬

fen Hafer reiten , ein silbernes Maas ; damit anfüllen und

dieses dem Kaiser darreichen ; der Erzkäinmerer  endlich

muß ein silbernes Waschbecken nebst einem Handtuch übir«

bringen.

§ . 62.

Außerdem verordnet die G . B . auch , welche In¬

signien  ein jeder Erzbeamter dem Kaiser bey feyerlichen

Prozessionen vertragen ssoll. Der Herzog und Kurfürst von

Sachsen  soll unmittelbar vor dem Kaiser mit sntblöß-

Q. z

durch die G . B . darin bestätigten hohen Churhausern erblich ge¬
worden sind ? in dessen Abhandlungen über Gegenstände aus der

Rechtsgelehrsamkcit und Geschichte. Dessau 1782 . 8 . und I . F.

Häberlins  Untersuchung der nemlichen Frage ; in meinen

Materialien und Verträgen St : ; . Nr.
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tem Schwerd hergehen ; der Pfalz graf zu dessen
Rechten mit dem Reichsapfel in der Hand , und der
Markgraf von Brandenburg zur linken Seite mit dem
Scepter . Der König von Böhmen  soll unmittelbar
nach dem Kaiser folgen , ohne jedoch etwas von den Reichs-
insignien zu tragen , wahrscheinlich , weil er selbst König
ist , und also seine eigne Krone zu tragen hat.

Diesen Verrichtungen haben übrigens , wie schon im
vorhergehenden bemerkt ist , die Kurfürsten ihre Kurwürden
mit zu verdanken . Sie pflegen daher den Namen ihres
Erzamts noch vor dem Kurfürstlichen Titel zu ' setzen , und
sich also : des heil . N . R . Erzkämmerer (oder Mar-
schall , Truchseß) und Kurfürst  zu schreiben . Nur bey
Böhmen  leidet dieses wegen der königlichen Würde und
weil Böhmen überhaupt in ältern Zeiten sich wenig um
die tcutschen Sachen bekümmerte und sich immer den Schein
eines unabhängigen Monarchen zu geben suchte , eine Aus-
nähme.

Sodann führen auch dir Kurfütsten die Insignien,
welche sie bey Ptocesswnen tragen , in ihrem Wapen , mit,
hin Pfalz den Neichsapfel , Sachsen das Schwerd
und Brandenburg den Scepter . Da Böhmen
kein NeichSinsizne trägt , so hat es auch deshalb keins dbv
Reichöinsignien in seinem Wapen.

§ - 6;.
Die Kurfürsten haben indessen nicht nöthig ihre Dienste

selbst und in eigner Person zu verrichten . Schon die G . B.
erlaubt ihnen , daß sie jemand substituiren können , und sie
nennt selbst die damaligen Substituten , weiche den Namen
Reich s - Erbbeamtr  führen « Von allen in der G . B-
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namhaft gemachten Neichserbbeamten ist nur noch die gräf,

lich Pappen hei mische  Familie übrig , welche mit dem

Neichserbmarschallamte von Kursachsen bcliehen war,  und

also dieses Erbamt noch jetzt bekleidet . Die Lini burgi¬

sche Familie , welche das Erbschenkenamr hatte , ist im I.

171z . ausgestorben , worauf K . Carl V ! . als K . von Böh¬

men die Grafen von Alt Han damit beliehen hat.

Noch mehrere Veränderungen sind mit dem Erbtruchs - ,

essen und Erbkämmeramt vorgegangsn . Jenes bekleidete

zur Zeit der G - B.  die Familie von Nortenberg,  hier¬

auf die von Seldeneck  und als auch diese erlosch , wurde

es der Familie der Freyherrn , nachmals Grafen Truchs¬

esse von Waldburg  zu Theil . Erbkämmerer waren

zuerst die Grafen von Falkenstein,  hiernächst die von

Weinsberg  und jetzt sind es seit dem Anfang des sechs¬

zehnten Jahrhunderts die Grafen , nunmehrige Fürsten von

Hohenzollern.
§ . 64.

Die Einkünfte  der Reichserbbeamten sind gegen die

Kosten zu rechnen , welche sie bey der Verrichtung ihrer

Dienste aufzuwenden haben , sehr unbedeutend . Sie erhal¬

ten nemlich nur das Pferd , das ihnen der Erzbeamte bey

ihrer Dienstleistung hat hergeben müssen und das silberne

Waschbecken , den silbernen Becher , die silberne Schüssel

mit dem Deckel und das silberne Maaß nebst den gleich¬

falls silbernen Streicher , welches alles von den Erzbeomteir

angeschast werden muß . Außerdem erhalten sie nech bey

Thronbelehnungen etwas gewisses , das aber gleichfalls sich

kaum der Mühe verlohnt.

Sind die Erbbeamte am Kaiserlichen Hofe anwesend,

so können sie den bey Thronbelehnungen erforderlichen Dienst

Q. 4
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selbst verrichten , sind sie aber abwesend , so sollen ihre

Dienste nach Vorschrift der G . B . Cap . 2 ? . tz. 8 - von den

gewöhnlichen Kaiserlichen Hofbeamten geleistet werden . Es

sind daher die heutigen Hofbeamte des Kaisers gewisser-
anaßen eben so als Substituten der Erbbeamre anzusehen,
als diese Substituten der Erzbeamte sind . Daher pflegt
sich auch besonders Kursachsen des Kaiserlichen Hofmar¬

schallamts anzunehmen , und es ist daher auf Kursächsische
Erinnerung berKaiser seit i6 ; 8 - in seinerWahlcapitulation
Art . z . § . 24 . verpflichtet , nicht zu gestatten , daß dem Hvf-
marschall , in den ihm zukommeuden , von dem Erzmar¬
schallamte ab hängenden Amts Verrichtungen,
durch seine Landesregierung oder andere Eintrag oder Hin¬
derniß geschehe.

§ . 65.

Nach der G . B . giebt es nur vier  Erzbeamte und also
auch nur vier weltliche Kurfürsten . Allein in neuern 'Zeiten
haben sich hier verschiedene Veränderungen ereignet , wodurch
ihre Zahl vermehrt ist.

Aus der Geschichte ist bekannt , daß der Kurfürst Frie¬
drich von der Pfalz  sich verleiten ließ , an den Böhmi¬
schen Unruhen , welche die nächste Veranlassung zum Aus¬
bruch des dreißigjährigen Kriegs gaben , Theil zu nehmen,
und die ihm angetragene Böhmische Krone anzunehmen.
Eine Folge davon war , daß er in die Acht erklärt lund sei¬
nes Erztruchsessenamts , nebst der Kurwürde beraubt wurde.
Billig hätte diese nun auf die unschuldigen pfälzischen Agna¬
ten fallen sollen , allein der Kaiser , der dem Herzog von
Baiern,  als das Haupt der Lige so viele Verbindlichkeit
hatte , wußte es dahin zu bringen , daß diesem die bisherige
pfälzische Kurwürde nebst dem damit verknüpften Erzamts
übertragen wurde,
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Auf dem westphästschen Friedenskongreß verlangte Pfalz

vermöge der bewilligten allgemeinen Amnestie , wieder in

den vorigen Stand gestellt zu werden . Allein Bestem woll¬

te durchaus das einmal erhaltene Erzamt nebst der Kurwür¬

de nicht wieder missen , und da auch sowohl der Kaiser selbst,

als die katholischen Stände einZnteresse dabey hatten , wenn

Vaisrn Kurfürst blieb , so wurde zwar dem Hause Baicrn

die bisherige pfälzische Kurwürde und das Erzrruchsessen-

amt in dem W . F - Art . 4 . bestätigt , jedoch zugleich

für Pfalz eine neue  Kurwürde errichtet , ohne daß jedoch

eines neuen Erzamls dabey Erwähnung geschah *) . Da

man indessen glaubte , daß eine KurwürLe nicht ohne ein

Erzamt bestehen könnte , so wurde nachgehends im Exccu-

tions - Neceß i6 ; o . dem Kurfürsten von der Pfalz der Ti¬

tel und das Wapen  seines bisherigen Erzamts so lange

Vorbehalten , bis ein neues Erzamt für die neue Kurwürde

ausfindig gemacht wäre.

Endlich verfiel man darauf , daß da der Kurfürst und

König von Böhmen nicht die Kaiserkrone trug , billig je¬

mand seyn sollte , der dem Kaiser seine Krone vortrüge , und

daß auch die Auswerfung der Krönungsmünzen eine schick¬

liche Verrichtung für einen Kurfürsten seyn würde . Man

übertrug daher beydes dem neuen Kurfürsten , unter den sehr

gut passenden Titel eines Erzschazmeisters.  Seit die¬

ser Zeit gab es also fü n f Erzämter und es wurden nunmehr

die Grafen von Sinzendorf mir dem Erbschazmei-

steramte.  welches sie noch jetzt bekleiden , im I . 165z.

von Kurpsalz bestehen.
0. 5

W . § . Art . 4 . §. 5.
1
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tz. 66.
Dem Hause Baiern war zwar durch den W . F . die

zweyte weltliche Kur und das Erztruchsessenamt bestätigt,
allein es war dem Hause Pfalz derRückfall  Vorbehalten,
wenn das Haus Baiern aussterüen würde. Ehe sich noch
dieser Fall ereignete , hatte Baiern , weil es im Spanischen
Suceessionskriege Französische Parthey genommen hatte,
vhnerachtet der Krone Frankreich von Neichswegen der Krieg
angekündigtwar , das ehmalige Schicksal von Pfalz ; das
heißt , es wurde im Jahr 1706 . in die Neichsacht erklärt
und dadurch seiner Kurwürde beraubt. Jetzt behauptete
Pfalz , daß der im W . F . vorbehaltene Rückfall einträte,
und wirklich erhielt es imZ . 1708 . sowohl seine vorigeKur-
stells , als sein ehmaliges Erzamt wieder , wogegen es sich
der neuen Kurstelle und des neuen Erzschazmeisteramts begab.

Hievon suchte nun auch das Haus Braun schweig
Vortheil zu ziehen. Schon K . Le 0 p 0ldI.  hatte dem Her¬

zog E r n st A u g u st von B r a u n sch w e i g , wegen der vie¬
len Verdienste , die sich dieser bereits um ihn erworben hat¬
te , und in der Hoffnung , daß der Herzog ihm künftig nock-
größere Dienste erzeigen würde , zum Kurfürsten erhoben
und ihm die feyerliche Belehnung über die Kurwürde und
dasErzbannerherrn - Amt am 9 . Dec. 1691 . ertheilt.
Einige Kurfürsten, namentlich Trier, Kölln und Pfalz pro-

resrirten gegen die neue Kur , und selbst die übrigen waren,
wenn sie gleich gegen die Sache selbst nichts hatten, doch un¬

zufrieden darüber , daß der Kaiser in diesem Stück so eigen¬
mächtig zu Werke gegangen war . Noch mehrere Bewegung

erregte indessen diese neue Kur im fürstlichen Collegio , so
daß sich die mehrsten altweltfürstlichen Häuser nebst einigen
geistlichen Fürsten zw Nürnberg imI . : 69z . unter den Na-
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men : der wider die neunteKur c 0 rresp 0 ndiren-
den Fürsten vereinigten / die ganze Belehnung für nich¬
tig erklärten , und sich sogar selbst an den KSnlg v'vn Frank¬
reich , als Garant des Westphäl . Friedens wandten , weil

sie glaubten , daß diesem die neue Kurwürde zuwider wäre.
Besonders aber protestirte der H . von Würtemberg  we¬
gen des Erzbannerherrnamts , weil er eigentlich mit dem
Neichsbannier brliehen wäre.

Aus allen diesen Gründen konnte daher der neue Kur¬

fürst von Braunschwsig es nicht dahin bringen, daß er in
das kurfürstliche Collegium wirklich cingeführt worden wäre,
und in demselben Sitz und Stimme erhalten hätte . Sehr
günstig war daher dem Hause Braunschweig die Baiersche
Achlserklärung , denn jetzt war sowohl eine Kurwürde , als
ein Erzamt erledigt , und dadurch manches Hinderniß , das

bisher im Wege gestanden hatte , gehoben. Sowohl die
Kurfürsten, welche protestier hatten , als die mehrsten alt-
Weltfürsilichen Hauser ließen ihren Widerspruch fallen , und
erklärten sich mit der Einführung der neuen Kur zufrieden.
Braunschweig begab sich des ErzbannerherrnamtS, ward
Lm I . 170z . in das kurfürstliche Collegium eingeführt und
im Z . 1710. mit dem erledigt gewordenen Erzschazmei-
ster amte  belehnt.

Allein beymBanden  schen Frieden drang Frankreich
darauf, daß Baiern vollkommen in den vorigen Stand
wieder hergsstellt wurde. Jetzt eignete sich also auch Kur¬
pfalz sein bisheriges Erzschazmeisteramt wieder zu und nun
war Braunschweig ohne Erzamt . Man suchte allerlcp neue
Erzämter ausfindig zu machen , allein theils erregten sie.
wie das Erzstallmei steramt von Kursachsen , und
das Erz - Obrist - Postamt von Kurmainz,  Wider-
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spruch , theils fielen sie ins lächerliche * ) . Endlich blieb die

ganze Sache liegen , und Braunschweig begnügte sich mit
dem bloßen Titel  eines Erzschazmeisters * *) , den es noch
immer , jedoch mit pfälzischen Widerspruch fortführte . Al¬

lein als im Z . 1777 . das Kurhaus Vaiern ausstarb , so ist
dadurch der ganze Streit gehoben , denn nun ist das Erz-

^truchsessenamt wieder au Pfalz und das Schazmeisteramt
an Draunschweig zurückges § llcn . ,

§ . 67.
Außer den bisher genannten Erz - und Erbämtern giebt

es noch ein Erbamt,  ohne daß jedoch ein solches Erzamt

vorhanden wäre . Dies ist das Neichserbthürhüter-

amt,  welches die Freyherrn , jetzt Grafen von Wert Hern
bekleiden . Ihre Verrichtung besteht darin , daß sie am

Wahl - und Krönungstage des Kaisers mit dem Staabe in
der Hand bcy den Thüren der Kirche und des Chors die

Aussicht haben.

In älteren Zeiten gab es noch mehrere Neichsämter , die
aber in Abgang gekommen sind . Die Grasen , nachma¬
lige Herzoge von Geldern  waren Erbkammerdiener,
denn sie hatten bas Recht den Kaiser bey feyerlichen Gele,

*) Außer den bereits angeführten Leyden Erzamtcrn kamen
noch folgende in Vorschlag : das Erz jagermeisteramt,
das Erzfeldherrnamt , das Erzschildtragera mt,
das Erzkuchelmci st c r - und das Erz v 0 rschneid era m t.
Mosers Staatsrccht Th . 6. S . 9z.

Es hat jedoch Kurbraunschwcig dieses Erzamt im J . 1742.
bey der Krönung K . Carl  VII . wirklich verrichtet . Der Kur¬
fürst von Baicrn überließ damals , weil er selbst .Kaiser wurde,
sein Erztruchsessenamt an Kurpfalz und dieses das Erzschazmei-
steramt an Kurbraunschwcig . S . Mosers  Grundsätze zum . all-
gem . Staatsr . Bd . 2 . S . 240.
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genheiten anzukleiden . Die Herzoge von Luxemburg waren
kaiserlichePferdeführer und Vorschneider,  die Gra¬
fen vonWernigerode  hatten das Reichsfischeramt
u . s. rv . *) .

tz. 6z.

Die bisher bemerkten Erzämter werde » nur von den
weltlich en Kurfürsten verwaltet ; diegeistlichen  Kur¬

fürsten haben aber eigentlich keine solche Aemter zu verrich¬
ten . So wie indessen die ersten weltlichen Fürsten sich eine

Ehre daraus machten , den Kaiser zu bedienen , so schätzten
es sich auch die ersten Erzbischöfe zur Ehre , wenn der Kai¬

ser sie in Geschäften,  zu Ausfertigungen und dergleichen
gebrauchte . .

Zn ältern Zeiten konnten hiezu nur Geistliche gebraucht
werden , weil sie allein der Sprachen kundig und der Fe¬
der mächtig waren . So wie der Ritter seinen Hauspfaffen
hatte , der ihm seine Briefe schreiben mußte , so hatten auch
die Kaiser und Könige eine Anzahl Geistlicher an ihren Hö¬
fen , durch die sie ihre Schreibereyen besorgen ließen . Un¬
ter diesen gab es natürlicherweise mehrere -Abstufungen und
rs mußte einer an der Spitze stehen , der vom Monarchen
selbst die Aufträge erhielt , die weitern Befehle ercheilte und

demselben die Ausfertigungen vorlegte. Dieser Mann der

anfangsErzkaplan  hieß, vielleicht weil der König seinen
Hvfkaplan dazu nahm , erhielt nachgehends den Namen
Erzkanzler  und so war in einem jeden Reiche ein eigner
Kanzler , der die Seele der Geschäfte war.

D Noch mehrere führtMoser im teutschen Staatsrccht
Th . 6 . S . z-6 . u . f. an . Mrgl . Haberlins  Reichsgcsch.
Vd . 8 . S . 407.
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Lange Zeit hieng es lediglich von den Königen ab , wem
sie diese Stelle übertragen wollten , endlich aber kam es da¬
hin , daß auch sie mit einem gewissen Erzbisthum auf be¬

ständig verbunden wurde . Unter den teutschen Erzbischöfen
war der von Mainz  der erste , er wurde also auch Erz¬
kanzler durch Teutschlanb . Im Lothringischen
Reiche , als dieses noch existiere , war der Erzbischof von
Trier  Erzkanzler geworden . Nach der Vereinigung des

lothringischen Reichs mit dem teutschen behielt er diese Stelle

bey . Hielt sich der Kaiser in Lothringen auf , oder war et¬
was für das chmalige lothringische Reich auszufertigen , so
hatte der Erzbischof von Trier dies zu besorgen.

ZnItalien  hätte billig der Erzbischofvon Mailand,
(denn der römische Bischof mar dazu wohl zu stolz ) die Erz¬
kanzlerstelle bekleiden sollen ; aber Italien war ein erobertes
Land , das dem teutschen Reiche nur unterworfen , aber nicht
mit demselben , wie das Lothringische und Burgundische,
vereinigt war . Man konnte also einen teutschen Erzbischof
zum Erzkanzler für dieses Reich bestellen , und dies thaten
die Kaiser um so lieber , je weniger Ursache sie hatten , viel
Vertrauen in die itaiiänischen Bischöfe zu setzen . Unter
den teutschen Erzbischöfen war nun nach denen von Mainz
und Trier , der von Kölln unstreitig der erste . Er hatte
sogar das Recht den teutschen König zu Aachen zu krönen.
Was Wunder also , da einmal die Erzkanzlerwürde ein be¬
sonders Vorrecht war , daß ihm dieselbe sürZtalien zu Theil
wurde . Alles was dahin auszufertigen war,  halte der
Köllner Erzbischof zu besorgen.

So waren also der Erzbischof von Mainz Erzkanzler
für das tsutsche , der von Trier für das lothringische und
der von Kölln für das italiämsche Reich Erzkanzler und ein
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jeder hatte seine Geschäfte. Diese Stellen haben sie nun
zwar noch bis auf den heutigen Tag behalten , so daß sich
der Kurfürst von Mainz Erzkanzler durch Teutschland oder
Germanien , Cölln durch Ztalien und Trier durch Gallien,
welches wohl soviel als Lothringen und Burgund heißen soll,
schreibt . Allein jetzt ist blos Noch das Mainzische Erzkanz,
leramt in Aktivität . Da von dem ehmaligen lothringischen
und burgundischen Reiche das mchrste wieder abgerissen,
das übrige aber auf das genaueste mit Teutschland vereinigt
ist , so wird auch jetzt alles , was dahin gehört in der teut-

scheu Reichskanzler) , die unter Mainz steht , ausg ^fertigt.
Ein gleiches geschieht für Italien und so haben also die Kur¬
fürsten von Trier und Cölln nur noch bloße Titel , wozu un¬
ter andern auch noch das mit beyträgt , daß die Kaiser jetzt
beständig ihre Residenz innerhalb Teutschlands Gränzen
haben.

tz. 6- .

Der Kurfürst von Mainz hat also als Erzkanzler die
Ausfertigung aller vom Kaiser ahhangenden Reichsgeschäfte
zu besorgen. Es hat keinen Zweifel , daß er die mit seinem
Amte verbundenen Geschäfte selbst verrichten könnte , allein
bas würde seine beständige Gegenwart am kaiserlichen Hofe
erfordern , und ihn von seinen Geschäften , die er als Erzbi¬
schof und Kurfürst hat , so wie aus seinem Erzstifk selbst
entfernen . Ueberdem müßte er eins subalterne Rolle am
kaiserlichen Hofe spielen , da er doch in seinem Erzstifk seihst
Regent ist . Gründe genug also , daß er auch einen Stell¬
vertreter am kaiserlichen Hofe hat, und dies ist der Neichs-
v icekanzler.

So wie nun die Bestellung der Erbbeamten nicht von
dem Kaiser , sondern von den Crzbeamten selbst abhängt , so
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hat auch der Reichserzkanzler das Recht seinen Stellvertreter,

den Reichsvicekanzler selbst zu bestellen . Da jedoch der Kai¬

ser unendlich mehr Interesse dabey hat , wer diese Stelle

bekleidet , als wer das Erbtruchsessenamt verwaltet , und al¬

so Kurmainz gefürchtet hat , daß der Kaiser ihm hierin die

Hände zu binden suchen würde , so hat man denselben seit

165z . in seiner Wahlcapitulation Art . r ; . § . 1 . ausdrück¬

lich verpflichtet , „ daß er in Bestell - und . Ansetzung der

Reichshofkanzley , sowohl des Neichsh 0 fvicekanzlers,

als der Neichsreferendarien , Neichshofrathssecretarien und

anderer zur Neichshofrathskanzley gehörigen Personen , dem

Kurfürsten zu Mainz , als Erzkanzler durch

Germanien , in der ihm allein diesfalls zuste¬

henden Disposition -keinen Eingriff , Aufschub,

oder Verhinderung thun , noch darinn einig Ziel oder Maaß

geben wolle ? '
Indessen wird fteylich der Kurfürst von

Mainz nicht leicht eine Person zum Reichsvicekanzler er,

nennen , welche dem kaiserlichen Hofe unanständig wäre.

Daher pflegt auch selbst wohl die Person des Reichsvicecanz-

lers geändert zu werden , wenn aus einem andern Hause ein

Fürst den Kaiserthron besteigt . So konnte der Fürst von

Colloredo , der schon unter Carl VI . diese Stelle bekleidete,

als ein österreichischer Landsaß , nicht füglich unter Carl VII.

aus dem Hause Baiern seine Stelle beybehalten . Er resig-

nirte sie also und nun wurde sie dem Grafen von Königsfeld

zu Theil . Indessen haben wir doch schon Beyspiele gehabt,

daß deshalb Streitigkeiten zwischen dem Kaiser und dem

Kurfürsten von Mainz entstanden sind , worin jedoch der Kai,

ser endlich hac nachgeveiumüssen *) .

*) S . Mvser  von dem Rom , Kaiser S . 4 - 6 . f.

Die
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Die Erbbeamienstellen sind erblich  und können es auch

seyn , da doch so viel Geschick , als zu ihren Verrichtungen

erforderlich iist , leicht ein jeder Sterblicher haben wird.

Allein dies ist nicht der Fall in Ansehung des Neichsvice-

kanzleramts . Hiezu wird ein Mann von Kenntnissen erfor«

dert , denn es steht nicht nur die ganze Kanzley unter seiner

Direktion und Aufsicht , sondern er ist auch der eigentliche,

wahre und einzige Minister des Kaisers in Reichslachen.

Seine Stelle kann daher nicht erblich seyn - sondern sie wird

bey einem jedesmaligen Todesfall vergeben *) . Zn älterN

Zeiten wurde gewöhnlich ein Doctor der Rechte  dazu

genommen - So war Unter K . Ca rl V . und Ferdinand

I . der berühmte Dr . Geld  Nerchsvicekanzler . Allein jetzt

wird die Stelle Nur einem von guten Adel zu Theil . Der

jetzige ist der Fürst von Colloredo,  dessen Vater diese

Stelle lange Zeit bekleidet hat , und der als Staatsmann

Und Gelehrter seiner Stelle Ehre Macht.

§ - 70.

Von der Gemahlin  des Kaisers ist in den Reichs"

grunvgesetzen nichts enthalten . Daß sie indessen Rang,

Würden und Titel mit ihrem Gemahls theilt , versteht sich

wohl von selbst. So wie alle Könige dem Kaiser an einem

dritten Orte den Rang geben , so wird derselbe auch der

Indessen bemerkt Moser a . a . O . daß -der Graf von

Colloredo , als er unter K . Carl  VI . adjungirter Reichsvieekanzs
ler geworden , dafür eine ansehnliche Summe Geldes

bezahlen müssen. Diese wäre ihm nachgehend - , als er unter K.

Carl  VII . seine S ellc dem Grafen von K 0 n igsfeld  abgerrcs

tcn , von diesem  wieder ersetzt , und als der Graf von Klv

nigsfeld unter K . Franz  l . dem Grafen von Colloredo wieder

habe weichen müssen , scy ei» gleiches geschehen,

Erster Vand. R
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wirklich regierenden Kaiserin von keiner Königin versagt.

Sie hat auch den Titel : Kaiserliche Majestät  und

wird Nöiwische Kaiserin , allzeit Mehrerin des

Reichs,  und zuweilen in Germanien Königin ge¬

nannt . Das Bepwort erwählt  bleibt jedoch aus ihrem

Titel fort , weil es noch nicht so weit gekommen ist , daß

auch sie dem Kaiser von Neichswegen gewählt würde . Der

Pabst nennt sie indessen doch erwählte  Römische Kaiserin,

in liomimorum lmpsratriLerii alecta , um sich ja Nichts von

seinen Rechten der Kaiserkrönung zu vergeben.
Die Kaiserin hat auch ihre eignen Erzbeamte,  wo¬

zu jedoch lauter Geistliche bestellt sind . Erzkanzler  von

ihr ist der Abt oder jetzige Bischof von Fulda ; Erzmar¬

sch all der Abt von Kempten , und Erzkapeilan der

Abt von St . Maximin.  Die Verrichtung des Erz¬

kanzlers  besteht darin , daß er der Kaiserin , wenn sie die

Krone trägt und diese ablegcn will , oder muß , dieselbe ab¬

nimmt , sie hält und ihr wieder aufsetzt . Der Erzkapel¬

lan  mußte ehmals bey der Krönung der Kaiserin das Oehl,

womit sie gesalbet war , mit reiner Baumwolle wieder ab-

wiichen ; jetzt geschieht dies indessen nicht mehr . Worin die

Verrichtungen des Erzmarschalls bestanden haben , findet sich
nicht . Jetzt sind überhaupt alle diese Stellen fast nichts als

leere Titel . Dis Kaiserin hat indessen , wie der Kaiser , ih¬
ren besonder » modernen Hofstaat , der aus einem Obrist»

Hofmeister , einer Lbristhofmeisterin , mehreren Kammer-

fräulein , Hofdamen u . s. w . besteht ) deren Unterhaltung
sedoch von ihrem Gemahl abhängt.

Denn da der Kaiser nicht einmal Einkünfte  vom

Reiche hat , so hat die Kaiserin dergleichen noch weniger.
Und eben so wenig ist ihr ein Witthum  von Reichswegm
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ausgesetzt. Es hängt also lediglich von ihrem Gemahl ab,
wie viel er ihr dazu aussetzen will . Daß übrigens die v e r-
wittwete  Kaiserin der regierenden  im Range weichen
muß , ist nichts besonders , indem es in allen königlichen und
fürstlichen Familien Sitte ist , daß die regierende Königin
oder Fürstin der verwittweten vorgehe.

Zweites Capitel.
Von

den Rüchsständm und ihren verschiedenen Einthei-
lungen überhaupt.

H- 7 ! -

^ -erttschland hat eine eingeschränkt monarchische Staatsver¬
fassung . Nächst den Monarchen selbst , muß man sich da¬

her mit denjenigen bekannt machen, durch die er eingeschränkt
und an deren Einwilligung er bey Ausübung der seiner
ZLillkühr nicht überlassenen oder vorbehaltenen Negisrungs,
rechte gebunden ist . Dies sind dib wutschen Reichs stände

Daß Teutschland Neichsstände hat , ist nichts was Tsutsch,
!and eigen wäre . Auch in andern Neichen , in Schweden,
England u . s. w . ist dies ebenfalls der Fall , und die Könige
dieser Reiche können gleichfalls nicht ohne Einwilligung ih,
rer Neiclisstände wichtige Majestätsrechte ausüben . Allein

zwischen den wutschen Neichsstanden selbst , und denen kn an¬
dern Reichen tritt ein großer wesentlicher Unw - schied ein,

In dielen sind sie nemlich blos Privatpersonen,  und
bloße Güterbesiher,  wenn sie auch gleich noch so reich

N -



26a 2 . B . Von der Pers . des Kais . u . den Reichsst.

und ihre Güter von einem noch so großen Umfang sind , mit¬

hin in dieser doppelten Rücksicht manchen teutschen Reichs«

stand übenviegen . In Teutlchland hingegen sind sie keine

bloße Gülerbrsitzsr , sondern Regenten,  die Land nnd

Leute regieren , oder Regenten der einzelnen Staaten , wor«

ans der teutsche Staatskörper besteht , folglich sind sie auch
in doppelter Rücksicht  zu betrachten : erstlich als
Stände des Reichs , in so fern sie bey Ausübung der wich¬
tigem Majeftälsrechte concurriren ; und zweitens  als

Regenten der einzelnen Staaten Temschlands.

§ . 72.

Stand  bedeutet so viel als « ine Stelle in einer Ver¬

sammlung . Wer daher diese hatte , hatte einen Stand,
und zwar entweder einen Reichs-  oder einen Landstand,
je nachdem er in allgemeinen Reichs - oderbesondern Landes¬

versammlungen erscheinen konnte . Zn der Folge brauchte
man den Namen der Sache von der Person , und nannte
denjenigen , der einen Stand hatte , selbst Stand.

Neichsstande  sind daher Personen oder Gemeinhei¬
ten , ohne deren Concurrenz gewisse Hoheits - oder Maje«
statsrechte vom Monarchen nicht ausgeübt werden können
und die daher das Recht haben , auf allgemeinen Reichsta¬
gen Sitz und Stimme zu führen , welches Recht selbst un «^

ter den Namen Reich sstanbschaft  begriffen wird . Zwar
wäre es , da die Hauptsache immer in der erforderlichen
Einwilligung besteht , nicht nölhig , allgemeine Reichsver --

sammlungen zu halten und hier die Einwilligung zu geben,
oder zu verweigern . Es könnte dies eben so gut auch ein¬
zeln von Haus aus schriftlich  geschehen , wie wirklich
ehmals in solchen Fällen , in welchen nur die Einwilligung
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der Kurfürsten erforderlich war , durch sogenannte Wille¬

briefe'  geschah ; allein man hat von jeher es von allen

Seiten rathsamer erachtet , allgemeine Versammlungen an¬

zustellen oder Reichstag  zu halten und hiernach vvrher-

gegangener Berathschlagung seine Stimme  mündlich ab*

zugeben , da§ heißt , seine Meynung über die vorkommm-

ben Materien dergestalt zu eröfnen , baß darauf bey Abfas¬

sung des Schlusses Rücksicht genommen werden muß.

Das eigentliche Kennzeichen eines Reichsstandes besteht

also in dem Sitz und Stimmrechte auf allgemeinen Reichs¬

tagen . Wer dieses Recht nicht hat , ist kein Reichsstand,

wenn er gleich sonst alle Rechte hätte , deren sich ein teut-

scher Neichsstanh erfreuet . Hiebey kommt es aber nicht

darauf an « daß das Sitz - und Stimmrecht auch wirklich

ausgeübt  wird , sondern lediglich auf das Recht selbst.

So übt z . B - der Herzog von Savoyen sein Sitz - und

Stimmrecht nicht mehr aus , allein deshalb hört er nicht

auf Reichsstand zu seyn , er hat doch das Recht dazu.

Eben so enthielt sich der vorige Herzog von Zweybrückeir

aus den bereits im § . angeführten  Ursachen seines Stimm¬

rechts , ohne deshalb seiner Neichsstandschast verlustig zu

werden , und es ist nicht selten der Fall , daß manche neue

Fürsten lieber gar nicht votiren , als an der gräflichen

Stimme Theil nehmen . Hingegen kann dis bloße Landes¬

hoheit nicht als Kennzeichen der Reichsstandschaft betrachtet,

noch weniger aus der Reichsmatrikel , oder dem im Zahr

1521 , verfaßten Verzeichniß dessen , was ein jeder Neichs-

stand an Mannschaft zu stellen hat , ein Beweis für die

Neichsstandschast geführt werden , jindem dieses Verzeichniß

voller Fehler ist.
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§ . 7 ; .

Zn dm ältesten Zeiten waren , wenn Reichstag gehal¬
ten wurde , alle Neichssiände auf einen Haufen um den Kö¬
nig versammelt , nur daß sie sich nach ihren Würden irr
geistliche und weltliche  abtheilten und unter diese»
Haupt - lassen wieder ein gewisser Rang beobachtet wurde -.
Non Deputieren der Stätte , welche unmittelbar unter
hen Königen und Kaisern standen , wußte man damals noch
nichts , höchstens erschien der Graf , welchen der König in

.einer Stadt angesetzr hatte . Späterhin hörten aber die
gräflichen Beamtenstellen in den Städten auf uns in diesen
entstand eine republikanische Verfassung . Jetzt hätten sie
also aus ihrem Mittel Deputirte zur Reiche -Versammlung
abschicken müssen , allein das geschah in, Anfang nicht und
so wurden also die unmittelbaren königlichen Städte auf
dem Reichstags gar nicht repräsentier»

Mehrere Gründe bewogen indessen die Kaiser , auch
hie Reichsstädte wieder zu den Versammlungen zu berufen.
Der Wohlstand , den sie durch ihren Handel erlangt hatten,
zog ihnen viele Fehden von den benachbarten Fürsten und
Grafen zu , die sie denn nicht seiten enviedertcn . Sollte
also ein Landfriede auf einem Reichstag errichtet werden , sy
war es nökhig , auch hie Städte dazu zu berufen , und mst
ihnen ebenfalls die Sache zu verhandeln , Ueberdem
glaubten dje Kaiser , auf deren Seite die Städte zu seyn
Grund hatten , an ihnen eine neue Stütze in der Versamm¬
lung zu bekommen - Und wie erst das Geldgeben üblich
wurde , konnte und wollte man sie noch weniger aus dem
Spiel lassen . Denn in ihren Händen war der .größte Reich¬
thum und von ihnen wnren diehesten Veyträge zu erwarten.
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So würkten also mehrere Gründe , daß auch Abgeordne¬

te der Städre auf den Reichstagen erschienen und hier eben¬

falls ihre Stimmen zu den in Vortrag gekommenen Mate¬

rien gaben . Allein sie hatten fast durchaus ein anderes In¬

teresse , als die Fürsten , Prälaten und Grafen : Keilt

Wunder also , daß ihre Abgeordnete sich von diesen trenn¬

ten , ihre Berakhschlagungen besonders anstslltm und als¬

dann gemeinschaftlich das Resultat ihrer Berathschlagungen

erklärten . Es waren daher gleich damals , als die Reichs¬

städte Abgeordnete aus ihrem Mittel zu den allgemeinen

Reichsversammlungen abschickten
'
, diese von den übrigen

Fürsten und Standen getrennt , und sie bildeten gleich an¬

fangs ein besonderes Collegium , das etwa nur dann , wenn

die feyerliche Proposilion vom König geschah , ' oder bey an¬

dern dergleichen Veranlassungen , sich mit den übrigen Stän¬

den vereinigte und mit diesen ein Ganzes bildete , aber doch

selbst noch in diesem  Fall wegen der Eifersucht der übri¬

gen Stände , dis den Städten nur eine berathsch lag  en¬

de  Stimme zugestehen wollten , von ihnen in etwas abge¬

sondert blieb.

Die übn '
gsn Stände hingegen hatten lange Zeit kein

solches verschiedenes Interesse , und stellten daher ihre Be-

rathichkagunge » gemeinschaftlich an . Im Gegenthsil schien

es die Politik der großen Fürsten zu erfordern , daß die klei¬

nern Prälaten und Grafen mit ihnen vereinigt blieben , da¬

mit sie widrigenfalls nicht auf die Seite des Kaisers treten

möchten . Endlich geschah indessen doch wieder eine neue

Trennung und auch diese wurde durch das besondre Inter¬

esse derer , die sich von den übrigen trennten , veranlaßt.

Die ersten geistlichen und weltlichen unter den Fürsten

hatten nemlich ausjchließlich das Recht , den Monarchen zu

R 4
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wählen , an sich gebracht . Ihnen war daher daran gele¬
gen , daß dieses ihr Vorrecht aufrecht erhalten und durch
Niemand beeinträchtigt würde . Jetzt ereignete sich der Fall,
daß der Pcust sich die Freyheit heraus nahm , den K . Lud¬
wig  den Bai  er des Throns für verlustig zu erklären und
von den Kurfürsten zu verlangen , daß sie ein andres Ober¬
haupt e .' wählen -möchten.

Um den zst befürchtenden üblen Folgen dieses Schritts
vorzubeugen , berief der Kaiser eine allgemeine Reichsvere
sammluug nach Frankfurt , Die Kurfürsten aber , deren
Rechte hier besonders mit im Spiel waren , fanden cs fük
rath 'am , sich noch vorher gemeinschaftlich über diese Ange¬
legenheit zu berathschlcigen , Sie hegaben sich also nach
Zlensee  und schlossen hier im I . izz8.  die erste Vereini¬
gung unter sich , welche als die Basis des kurfürstlichen Col¬
legiums anzusehen ist, In der Folge geschah es öfterer , daß
die Kurfürsten ihren bcsondern Nach hielten , und hierauf
nur gemeinschaftlich das Resultat ihrer Berachschlagungen
den Fürsten , Grafen und Prälaten erklärten , So ward
also nach und nach vorzüglich im fünfzehnten Jahrhundert
ein beständiges Herkomme » daraus , daß auch sie ei» eignes
abgesondertes Collegium bildeten ; indessen blieben sie doch
in sofern noch mit den Fürsten und Grafen in einer nähern
Verbindung , daß sie sich mjt diesen erst eines gemeinschaft¬
lichen Schluffes vereinigten , ehe sie deshalb mit den Schd;
ren in Verhandlung traten,

Auf diese Art sind also durch das Herkommen nicht auf
einmal , sondern nur allmahlig die drey Collegia  ent¬
standen , in welche noch jetzt die gestimmten Neichsstände
verkhcilt sind , nemlich , ) das kurfürstliche, 2) das

fürstliche , wozu auch die Prälaten , Grafen und Dyns-
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stell gehören , und z) das Reichs städtische,  welches

Hlos aus Reichsstädten besteht. Die beyden erstem werden

unter der Benennung der Heyden höhern Neichscol-

legren  begriffen « und das fürstliche wird auch gewöhnlich
der Fürftenrarh  genannt.

Da also drey Collegia vorhanden sind , und dreyerley

hesondre Berathschlagungen angestellt werden « so sind auch

drey besondre Schlüsse hie Frucht dieser abgesonderten Be¬

rathschlagungen . Möglich wäre es nun freylich , daß auch

diese drei) besondern Schlüsse einzeln an den Kaiser gebracht

würden , allein dies geschieht nicht. Die Trennung ' ist nur

zufällig geschehen und der Kaiser hat sich darum nicht wei¬

ter bekümmert. Er hatte das Resultat der Berathschlagun¬

gen sämmtlicher Neichsstände verlangt , mithin mußten diese

sich eines gemeinschaftlichen Nachschlags , oder Gutach¬

tens,  wie es genannt wurde , vereinigen . Die höhern

Collegia theilen sich daher , weil sie ehmals nur ein Colle¬

gium ausmachten , zuerst  ihre Schlüsse wechselsiveise ein¬

ander mit , und wenn sie nun einen gemeinschaftlichen
Schluß abgefaßt haben , so treten sie vereint  mit dem

xeichöstädtischen Collegio in Unterhandlung , theilen diesem

ihren gemeinsamen Schluß mit und erhalten dagegen den

der Reichsstädte , aus welchen sie hiemächst mit diesen ein

Ganzes zu machen suchen . Diese Handlung heißt die Ne -,
und Correlation,  und der gemeinsame Schluß aller

drey Neichscollegien, welcher sodann an den Kaiser gebracht
wird , wird Neichsgutachten  genannt,

§ - 74 >

Ein jedes der genannten drey Reichscvllegien hat nun

aber seine besondre, ihm eigne Verfassung  und sein

besonderes Direktorium.  Ein jedes istvon dem andern

R 5
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unabhängig , man kann also von der Verfassung des einen
keinen Schluß auf die Verfassung des andern . machen , und
eben so stehen sie auch in keinem solchen wechselseitigen Ver-
hälkniß gegen einander , als z .: B . in England das Ober¬
haus und das Unterhaus. Inzwischen machen doch alle
drei, noch immer ein Ganzes , folglich auch alle Stände
des Reichs ein Corpus  aus , das aber aus mehreren
Thsilen oder Collegien zusammengesetzt ist . Das G a nz e
ist als eine moralische Person - zu betrachten , welche - daher
wohl von der Person des Kaisers unterschieden werden kann.

Ausserdem giebt cs aber auch noch mehrere andere Ab¬
theilungen der Ns ' chsstände , als nach der Lage Ihrer Länder
in zehn Kreise , nach der Nellgionseigeuschast in das Cor¬
pus der Katholischen und Evangelischen u . s. f. , wovon in
der Folge jedrch erst ausführlich zu reden syn wird . Hiex
.ist es vorerst genug die Hauptablheilungen der Reichsständr
auf dem Reichstag zu kennen.

§ - 75 -

Wenn man aber die einzelnen  Stände des Reichs
selbst kennen lernen will , so muß man den ursprüngli¬
chen Zustand Teurschlands  wohl von demheutigen
unterscheiden. Es ist schon bemerkt , daß die Stände des
Reichs sich bereits in den . ältesten Zeiten in die beyben
Hauptklassen der geistlichen und weltlichen  Heilten.
Geistliche  waren nach dem ursprünglichen Zustand von
Teurschland alle Erzbischöfe , Bischöfe und Präla¬
ten,  deren Prälaturen von den Königen selbst gestiftet und
mit ganzen incht unbeträchtlichen Gebieten dotirt waren.
So vieleErzbisryümer , Bisrhümer und große
Prälaturen esalsogab , soviele geistliche Rrichsständs
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gab es auch , und so wie ein neues Visthum oder Erzbi
's-

thum gefristet wurde , so vermehrte sich auch die Zahl der

geistlichen Stände selbst .
' '

Eben so war es auch in Ansehung der weltlichen , deren

so viele waren , als es Herzogthümer , Mark - Pfalz - Land«

und Durggrafschaften , inglcichcn bloße Grafschaften und

Herrschaften gab . Wenn also der König Reichstag  hielt,

so war er von allen Erzbischöfen , Bisthöfen , Prälaten,

Herzogen , Mark - Pfalz - Land - und Burggrafen , den

bloßen Grafen und Dynasten umgeben . Die Geistlichen,

welche den Vorzug vor den Weltlichen behaupteten , setzten

sich dann zur rechten  Seite des Königs und die Weltlichen

zur linken auf die für sie bereiteten Bänke.  Der König

fragte sodann einen jeden um seine Meynung , aber wenn

gleich die geistlichen Herrn insgesammt rechts fassen , so wä¬

re es doch unbillig gewesen , erst die ganze rechte Dank auf-

zurufen , und den bloßen Bischof oder gar Prälaten früher

stimmen zu lassen , als den mächtigen Herzog oder Landgra¬

fen . Ueberdem war es selbst streitig , ob nicht der einzeius

Herzog dem einzelnen Erzbischof vorgicnge . Aus diesen und

andern Gründen wurden daher die Stimmen abwech¬

selnd  von der geistlichen Dank zur weltlichen abgelegt , si>,

daß erst ein Erzbischof , dann ein Herzog , daun wieder der

zweyte Erzbischof u . f. w . aufgerufsn wurde ; und diese Ars

der Abstimmung hat sich in hem Fürstenrath noch bis auf

den heutigen Tag erhalten.

In den damaligen Zeiten gab es also so viele Stände»

als es Territorien gab , und umgekehrt so viele Territorien«

als Stände , denn es hatte Niemand einen Stand in dee

Versammlung , der nicht ein Territorium besaß , es sey

nun als Lehen , oder als Eigenchum . Wein in der Foigy
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haben sich in diesen Puncten verschiedene Veränderungen zu-
getragen : wovon sowohl die heutige  Beschaffenheit der
Stände , als der Territorien selbst abhängt.

K. 76.
Die ersten Veränderungen ereigneten sich in ' den welt¬

lichen  Territorien. Eine große Anzahl fürstlicher, gräfli¬
cher und dynastischer Familien starb aus ; ihre Territorien
wurden aber nicht , wie in Frankreich wohl geschah , mit der
Krone vereinigt, sondern sie kamen bald auf diese, bald auf
jene Art , durch Erbtöchter , Consolidation , kaiserliche Be¬
lehnungen u . s. w . an andre, vorzüglichfürstliche  Häuser.
So kam es denn , daß nun oft ein Markgraf ausser seiner
Markgrafschast , noch einige Grafschaften , oder ein Graf
nicht blos , wie ehmalseine,  sondern mehrere Grafschaften
besaß , und daß das neu erworbene Gebiet mit dem bereits
besessenen vereinigt wurde.

DieseVereinigung  selbst geschah indessen nicht im¬
mer auf die nemliche Art. Einige Territorien behielten ih¬
re bisherige Verfassung,  und bliebenselbstständi-
g e Länder , wenn sie gleich nicht einen besondern , sondern
Mit andern Ländern einen gemeinschaftlichen Herrn auf b e-
ständig  oder erblich  erhielten . In diesem Fall war eins
bloß persönliche  Vereinigung vorhanden , wie dies der
Fall noch jetzt mit Böhmen , Oesterreich und Burgund ist,
welche zwar alle ein und denselben Oberherrn haben , von
denen jedoch jedes seine besondern Rechte und seine besondre
Verfassung hat . Zuweilen war aber die Vereinigung nicht
blos persönlich, sondern auchdinglich,  daß heißt , die
verschiedenen Länder blieben zwar selbstständig, aber sie ka¬
men doch in eine solche Verbindung, welche auf ihre Ver-
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fassung einigen Einfluß hatte , so daß etwa nicht mehr

in jedem Lande besondere Landtage gehalten wurden,

oder daß beyde ! ein gemeinschaftliches höheres Gericht

erhielten *) . Noch öfterer , und besonders alsdann , wenn

ein kleineres Territorium , etwa eine - Grafschaft oder

Herrschaft , an einen Fürsten kam , der schon ein größeres

Territorium hatte , ^geschah es , daß ein solches kleineres

Gebiet dem größer » völlig einverleibt wurde , so daß es

ein Theil  des andern wurde , und selbst der Name des

Landes , als Land  verschwand . Man wird dies finden,

so bald man sich mit der Entstehungsgeschichte der größer»

teutschen Territorien bekannt zu machen sucht . Sehr viele

unsrer heurigen Aemler , Oberämter und Pflegschaften sind

ehmals Grafschaften oder Dynastien gewesen . Durch der¬

gleichen Vereinigungen oder vielmehr Inkorporationen

hat die Zahl der Territorien in TeutschlaNd ausserordentlich ab-

genvmmen , dagegen sind aber andere desto größer geworden.

§ - 7/-

Anfangs war blos mit den größern Prälaturen das

Recht der Neichsstaiidschaft verknüpft,
'

die kleinern , welche

von Herzogen , Markgrafen u . s. w . gestiftet waren , er¬

schienen nur auf den Landtagen , aber nicht auf den Reichs¬

tagen . Der Sturz Heinrichs des Löwen , Herzogs von

Sachsen und Baiern , noch mehr aber der Verfall des Ho-

henstaufischen Hauses , und der Umstand , daß die Herzog¬

tümer Schwaben , Franken und Elsaß nicht wieder besetzt

wurden , verursachten aber , daß viele Prälaten , die vor-

2 " einer solchen Realu »i 0 n stehen die Länder Oester¬
reich , Steiermark , Karnthen , Kram , Tyrol ; ingleichen Böh¬
men und Mähren ; ferner Jülich und Berg.
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her unter denHerzogen gestanden hatten, nunmehrunmit¬
telbar  unter dem Kaiser zu stehen kamen, und jetzt auch auf
die Reichstage von den Kaisern mit berufen wurden . Theiis
sah man indessen das Erscheinen aus den Reichstagen als ei¬
ne Las^ an , theils aber würde es auch mancher Prälatur zu
kostbar geworden seyn , wenn ihr Prälat jedesmal hätte er¬
scheinen sollen ; überdem wäre . es auch unbillig gewesen , wenn
die Stimme eines jeden kleinen Prälaten so viel hätte gelten
sollen , als die Stimme eines ansehnlichen Erzbischofs , oder
mächtigen Herzogs , oder Markgrafen . Sie erschienen da¬
her nicht insgesammt einzeln , sondern sie deputirten einige
aus ihrem Mittel , die Namens aller d -e Stimme adlegten.
Sje hatten also insgesammt nur eine Stimme , welche eine
Curiatstimme  genannt wird , indem die ganze Curie
der Prälaten dazu coucurrirte.

Eben so hatten auch die Grafen gleichfalls nicht das
Recht einzeln , oder viritim zu stimmen. Sie sollen zwar
in altern Zeiten so wie dis Fürsten einzelne , oder Virilstim-
men gehabt haben , allein völlig erwiesen kann dies nicht
werden , und es ist dies auch nicht einmal wahrscheinlich.
Sie erschienen wohl einzeln aufden Reichstagen , aber schwer¬
lich galt die Stimme eines jeden einzelnen Grafen so viel als
die Stimme des Fürsten . Dem s y indessen , wie ihm wol¬
le , so ist so viel gewiß , daß sie seit dem sechzehnten Jahr¬
hundert nur zwey Curiatstimmsn hatten , und daß sie erst
im siebzehnten noch zwey > mithin in allen nur vier  Curiat--
stimmru erhielten . Dies letztere hatte die Folge , daß nun
üuch den Prälaten noch eine Curiatsi-mme zu Thril wurde,
und daß sich , so wie sich die Grafel, in vier Collsgien,
LasAZetterauische , Schwäbische , Fränkische und
Wesiphälisch  e gecherit hatten , die Prälaten ebenfalls in
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zwey Bänke , nemlich dieSchwäbische und Rheini¬
sche theilten.

K- 78 -

Wenn in älter » Zeiten der Kaiser einem Grafen eine
Markgrafschaft, oder gar ein Herzogthum verlieh, so hatte
dieß die Wi kung , daß der neue Markgraf oder Herzog
seinen bisherigen Platz unter den Grafen verließ und sich an
die Herzoge oder Markgrafen anschloß . Ein gleiches ge¬
schah auch , wenn eine Grafschaft , z . B Savoyen , Cleve,
Würtemberg u . s. w . zu einem Herzogthum erhoben wurde.
Man glaubte daher , als es in der Folge üblich wurde , daß
die Kaiser einzelnen Grasen den Fürfremitel ertheilten , daß
auch dies gleiche Wirkung haben müsse , und daß also schon
durch den bloßen Titel eines Fürsten das Recht einer Viril»
stimme erworben würde.

Dies hätte indessen den alten fürstlichen Häusern nach»
theilig werden können , indem die Kaiser nun die Zahl der
Fürste » wie in England der König die Zahl der Lords im¬
mer vermehren durften , um theils sich durch diese ihre neue
Creakuren das Uebcrgewicht, oder die Stimmenmehrheit
im fürstlichen Collcgio zu verschaffen , theils aber durch die
Vervielfältigung der Fürsten deren Anjehen selbst herab zu
setzen . Die alten fürstlichen Häruer merkten dies und such¬
ten daher die ihnen drohende Gefahr abzmvenden. Sie
konnten zwar nicht dem Kaiser das Recht der Standeser«
Höhungen selbst streitig machen , allein sie behaupteten doch,
daß die bloße Ertheilung der fürstlichen Würde noch nicht
dem neuen Fürsten das Älecht gäbe , gleich den alten eine
Virilstimme zu führen , wofern ihm nicht auch dieses Recht
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mit Einwilligung derer , die dabcy interessirt wären *) , be¬

sonders zugestanden wäre . Dies wurde denn auch von ih¬
nen glücklich durchgesetzt , so daß wenigstens seit demJ . 158 ? .
kein neuer Fürst anders , als nach vorgängiger Genehmigung
der dabey inreressirten Stände , unter den Fürsten selbst

hat Platz nehmen , und gleich diesen seine Stimme einzeln

geben dürfen.

Alle diejenige Fürsten , die erst nach dieser Zeit den Für¬

stenstand erhalten haben , werden daher , wenn ihnen gleich

auch eine Virilstimme in dem fürstlichen Collegio zugestanden

ist , neue  Fürsten genannt , Und so ist hiedurch ein Unter¬

schied zwischen alten und neuen  Fürsten entstanden , auf

deren Gränze die Herzoge von Arenberg  stehen , welche

zwar die herzogliche Würde erst nach dem Jahre 1582 . , die

fürstliche aber schon imZ . 1576 . erhalten haben . Indessen
wollen doch verschiedene dieses Haus nicht den altfürstlichen

beyzähten , und es ist auch gewiß , daß auf den , von den

altfürstlichen Häusern zuweilen gehaltenen Convente » , die

Herzoge von A enberg nie mit zugezogen sind **) .

Uebrigens muß hier nöch erwähnt werden , daß alle nen-

fürstüche Häuser bloß den allgemeinen Titel Fürst ; die al¬

ten aber die besonderen Titel eines Herzogs , Mark«

Pfalz-  oder Landgrafen  führen . Das einzige Haus

Anhalt ***) macht hievon eine Ausnahme . Die Fürsten

jchrei-

Also nicht blos der Fürsten , sondern auch der Kurfürsten,
Prälaten und Grafen , indem letztere dadurch geschwächt wurden,
wenn ihre ansehnlichsten Mitglieder sie verließen.

Mos er von den Reichsstandcn . S . 549.
' ' H Die vorl Anhalt waren Dynasten , nachdem aber ' einige

von ihnen Herzoge von Sachsen und Markgrafen von Branden¬
burg geworden waren , mithin die fürstliche Würde erhalten hat-
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schreiben sich zwar auch Her zöge zu Sachsen,Enger ir
und Westphalen,  weil sie Ansprüche auf SachsenLauen
bürg zu haben behaupten , allein sie setzen .selbst diesen Titel
dem Titel eines Fürsten von Anhalt nach.

§. 7S>
Ausserdem gkebt , wie man gewöhnlich behauptet , das

Zahr izzr.  noch eine neueNorm,  welche darin bestehen
soll , daß jetzt grade so viele fürstlicheStimmen gezählt wür¬
den , als auf dem in diesem Zahr gchalrencn Reichstage
von einem Lande im Gange gewesen wären . Um dieses zu
verstehen , muß man wissen, daß man ehmals das Sv ' mm-
recht auf dem Reichstage als ein blospersönliches  Recht
betrachtete , und daß , wenn ein fürstliches Haus ausstarb,
und das von demselben besessene Land an ein andres Haus
fiel , nicht weiter wegen jenes Landes auf dem Reichstag
gestimmt wurde . Eben so war es auch , wenn ein mark»
gläfliches Haus ein Herzogthüm erhielt . Dann votirte det
rhmalige Markgraf nicht mehr als Markgraf und wegen
seiner Markgrafschast, sondern als Herzog . So findet sich
nicht , daß die Markgrafen von Meissen,  nachdem
sieHerzoge von Sachsen  wurden , noch ferner , wie
bis dahin als Markgrafen votirt hätten , sondern sie gaben
blos ihre Stimme als Herzoge und es erloschlalso die Mark-
gräflich Meisnische.

Man sah also das Stimmrecht blos als etwas persönli^
chss an und glaubte daher , daß Niemand mehr als eine
Stimme haben könnte. Wen » aber dis mehrern Söhne ei¬
nes Herzogs , Markgrafen u . s. w. sich in die väterlichen

tcn so wurden auch die übrigen dieses Hauses / welche bloß die
Stammgüter behalten hatten , zu dem Fürstcnstand gerechnet,
und von ihnen der fürstliche Tttcl angenommen.

Erster Band.
'

S
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Lande theilten und also nun mehrere regierende Familien

vorhanden waren , so erschienen auch alle regierende Herrn

auf dem Reichstage , und ein Zeder von ihnen gab seine

Stimme ab . Die Zahl der Neichstagsstimmen war daher

nie gewiß , sondern alles kam darauf an , ob ein Land von

einem , oder von mehrern und zwar abgetheilt  besessen

wurde.

Dies hat sich indessen in der Folge sehr geändert , indem

man den ganz richtigen Grundsatz angenommen hat , da.ß

das Sitz - und Stimmrecht nichts persönliches sey , sondern

auf dem Lande hafte , und daß also dasselbe auf einen jeden

Besitzer übergehe , folglich auch ein und derselbe Herr , so

bald er mehrere Länder , worauf das Stimmrecht hafte , be¬

säße , auch mehrere Stimmen habe ; daß aber auf der an¬

dern Seite auch durch die bloße Vertheilung eines Landes,

wovon bisher nur eine Stimme geführt worben , die Stim¬

men selbst nicht vervielfältigt werden könnten.

Dieser Grundsatz soll nun nach Mosers *) Behaup¬

tung im Z . 1582.  aufgekommen seyn , doch gesteht er selbst,

daß auf dem damals gehaltenen Reichstag dieserhaib nichts

ausdrücklich regulirt sey, und es hat auch mein seeliger V a-

ter,  der die Acten des in diesem Jahr gehaltenen Reichs¬

tags auf das genaueste durchstudirt und mit der Geschichte

desselben den ganzen zwölften Band seiner Neuesten  teut,

schon Rsichsgcschichte ungefüllt hat , nicht die mindeste Spur

einer dieserhalb damals getroffenen Verabredung finden kön¬

nen * *) . So viel ist indessen gewiß , daß jetzt der erwähn.

ch Man s. dessen Abhändl, von dem Ursprung und Grunde
der jetzigen Reichsragsstimmeu ; in den tNvli-ri,.nis Th . i . Nr . t.

Man s. dessen  Reichsgeschichte a . a . O . S . 620 . u . f«
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te Grundsatz gilt, und daß auf die mehrsten, jedoch nicht auf
alle Reichstagsstimmen das Jahr i ; 8 - . paßt, indem bey wei¬
ten die mehrsten Häuser jetzt weder mehr noch weniger Stim¬
men haben , als sie grade in diesem Jahre regierende Linien
und Herren gehabt haben » So war im I . 1582 . im Hau¬
seAnhalt  nur ein einziger regierender Herr , folglich in
diesem Jahre wegen Anhalt nur eine Stimme. Nach des¬
sen im Z . : ; 86 . erfolgtem Absterbcn wurden dieAnhaltischen
Lande getheilt , es entstanden mehrere Linien , aber alle die¬
se hatten und haben noch jetzt nur eine einzige Stimme»
Hingegen hatte das HauS Pfalz auf dem Reichstag von ^
7582 . fünf  Stimmen wegen Lautern , Simmern, Neu¬
burg , Zweybrücke» und Veldenz und diese fünf Stimmen
führt Pfalz noch gegenwärtig , ohnerachttt die mehrsten die¬
ser Linien seitdem ausgestorben sind»

Ferner ist gewiß , daß jetzt wegen keines Landes , das
schon vor dem Jahrs t ; zr. seinen eignen Herrn verlohrett
hat , und an ein andres Haus gekommen ist , öder dessen
Besitzer damals schon eine höhere Würde erhalten hatten,
votirt wird , daß aber , wenn dis Erlöschung oder Erhöhung
erst nachher geschah , noch gegenwärtig die bereits 7582»
geführte Stimme fortgeführt wird . So werden z , B . die
Stimmen Ser schon vor dem Jahre 1582 , ausgestorbenen
Herzoge von Teck , Zäh ringen , Meran , Stsher-
m ark , Kä rnthen  u . s. w . heutiges Tags nicht mehr auf¬
gerufen » Hingegen dauern noch jetzt fort die Stimmen der
gefürsteten Grafen von Henneberg,  welche ini
I 158Z . ausstarben ; der Herzüge vonPommern,  deren
Geschlecht im I . 16z ? . erlosch ; der Lgndgrafen vvnLeuch-
tenderg,  welche 1646 , und der Herzoge von Sachsen-
Lausnburg,  welche 1689 » ausstarben.

S 2
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Eben so weiß man nichts mehr vyn Stimmen der Mark¬

grafen von Meissen , und Landgrafen von Thüringen,

indem im I . 1582 keine bessndre Mark - und Langrasen

von Meissen und Thüringen mehr existieren , sondern sie da,

mals schon lange Herzoge von Sachsen waren . Aus glei¬

chem Grunde haben auch die alten ursprünglichen

Kurfürsten , als solche,  keine Stimme im Fürstenra-

the , und selbst Oesterreich  würde wohl keine Stimme in

demselben haben , weil der Erzherzog von Oesterreich zu«

gleich Kurfürst von Böhmen war , wenn nicht Böhmen
in ältern Zeiten ganz von den wutschen Reichstagen wegg -e-

blieben wäre . Hingegen wird die herzoglich Daiersche

Stimme noch fortgeführt , obgleich der Herzog von Vaiern

seit dem I . 162 ; . die kurfürstliche Würde erhielt.

Durchaus und auf alle Neichstagsstimmen paßt jedoch

die Observanz des I . i ; 8 - - nicht , wie dieses gegen Mo,

ser in einer eignen Schrift *) vom Negierungs - und Con,

sistorialrath R 0 eder  ausgesührt worden ist . Zu weit gehf

indessen dieser , wenn er erst das Jahr 1654 . zum Entschei-

bungsjahr annehmen will . Die Regel dürfte immer für

das Jahr 15L2 . bleiben , aber freylich ist keine Regel ohne

Ausnahme.

§ . 80.

In Ansehung der geistlichen  Territorien haben sich

bey weitem nicht so viele Veränderungen ereignet , als in

Ansehung Verweltlichen , und wenn nicht die Reformation

I Von den herzoglich sächsischen Reichstagsstimmen und der
Frage : Ob der Grund der Stimmen der jetzigen altweltfürstli¬
chen Häuser im Reichsfürsteurarh - in der Observanz des
Reichstags von 1582, zu suchen sey ? Hildburghausen 1779 . 4>
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erfolgt wäre , so würde hier noch ? alles auf dem alten Fuß

ftyn . Allein nach der Reformation wurden verschiedene

Erzbischöfe und Bischöfe evangelisch.  Man suchte zwar

katholischer Seits den geistlichen Vorbehalt geltend zu ma¬

chen , allein man konnte ihn nicht immer durchsetzen . Ue-

herdem verlangten beym westphalischen Frieden die auswär¬

tigen Mächte für sich und auch wohl für ihre Bundesge¬

nossen Entschädigung und hievon , besonders der schwedischen,

hiengswieder die Entschädigung einiger andern Hänser ab.

Mehrere Erz - und Bisthümer waren ohnehin schon in den

Händen der Evangelischen und es schien nur wenig Hofnung

sie der katholischen Kirche zu erhalten , man ward also dar¬

über einig , daß sie secularisirt,  das heißt in weltliche

Länder verwandelt und als solche zur Schadloshaltung an

Schweden , Brandenburg u . s. w . überlassen werden sollten.

Die Secularisation selbst geschah indessen nicht bey allen

auf ganz gleiche Art . Bey einigen , als dem Erzbisthum

Magdeburg und den Bisthümern Halbcrstadt und Minden

blieben die Domherrnpfründen , nur wurde ihre Zahl ver¬

mindert . Bey andern hingegen , als dem Erzbisthum Bre¬

men , den Bisthümern Verden , Camin , Schwerin , Ratze¬

burg und der Abtey Hersfeld wurden aber auch selbst die

geistlichen Pfründen eingezogen , mithin gieng in Ansehung

ihrer das Andenken an ihre ehmalige geistliche Eigenschaft

gänzlich verrohren«

Einige andere Stiftungen behielten indessen ihre bishe¬

rige geistliche Qualität , nur kamen sie in die Hände der Evan¬

gelischen . Dies war der Fall in Ansehung des Disthums

Lübe  ck, und der weiblichen Abteyen Quedlinburg,  Her-

forden , Gernrode und Gandersheim,  unter denen

jedoch Gernrode in der That als secularisirt von dem

S z
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Hause An halt - Bern bürg  besessen wird . Endlich ward
auch im W F . ausgemacht , daß ras Hochstift Osna¬
brück abwechslungsweise mit einem katholischen und einem
evangelischen Bischof besetzt werden sollte (§ . z ; .)

§ . 8l.
Durch diese Veränderungen gieng indessen das Sitz-

und Stimmrecht auf den Reichstagen , welches bisher auf
diesen Ländern gehaftet hatte , nicht verlohren . Osnabrück
und Lübeck blieben immerBisthümer,  wenngleich je¬
nes abwechselnd und dieses für beständig evangelische Bi¬
schöfe erhielt . Beyde verlangten daher auch d e n Platz auf
der Bank im Fürstenrath zu behalten , den ihre katholische
Vorwefer darauf eingenommen hatten , allein man wollte
ihnen dies nicht zugestehe » *) , ohnerachtet der W . F . selbst
will , daß Niemand der Religion halber verächtlich behan¬
delt werden soll. Glaubte man , daß ihre katholische Herrn
Amtsbrüder Gefahr liefen von ihnen angesteckt zu werden,
oder lag ein andrer Grund darunter verborgen , genug man
handelte so intolerant und sich selbst <o widersprechend , daß
man festsetzte : die evangelische geistliche Fürsten sollten künf¬
tig , jedoch mit Beibehaltung der vorigen Ordnung ihre»
Stimmen, auf einer Queerbank  ihren Platz nehmen.

Wollte man nun schon die evangelischen Bischöfe nicht
neben sich dulden , so ist leicht zu erwarten, daß man die
nunmehrigen weltlichen Besitzer der ehmaligen Erz - und
Hochstifter noch weniger neben sich geduldet haben wird.

Ja! im Anfang wollte mau die evangelischen geistlichen
Stände überall nicht auf den Reichstagen zulasten . Die wcst^
phalischen Friedensverhandlungen über diese Materie und über
die Einführung der Oneerbank findet man voUständigj.crcerpirf
sn Mosers  Glaatsrecht , Th . XI. S . iHi,.- 178,
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Indessen war doch einmal schon der Grundsatz angenommen,
daß die Neichsstandichaft nicht auf der Person, sondern auf
dem Lande hafte , und also auf einen jeden Besitzer übergehe.
Nehmen konnte man ihnen alw ihr Stimmrecht nicht , in¬

dessen war doch die Krone Schweden, als Besitzerin von
Bremen so vorsichtig , daß sie sich ausdrücklich den Platz

auf der weltlichen Bank stipulitte *) , den Breme» vorher
auf der geistlichen Bank gehabt hatte. Wegen der übrigen
secularisirten geistlichen Länder wurde zwar nichts in dem

Frieden selbst weiter ausgemacht , allein man konnte doch
nun von Bremen auf sie analogische Schlüsse machen . Und

so wurde denn auch nachher nach manchen Streitigkeiten
die Sache dergestalt regulirt, daß sie auf die weltliche Bank

gesetzt wurden , und auf dieser mehrentheils fast den nems

lichen Platz erhielten , den sie vorher auf der geistlichen
Bank gehabt hatten **.

§ . 8 r.

Unter den teutschen Neichsständen giebt es verschiedene,

die Kronen tragen , indessen ist doch nur einer darunter,

der als König  teutscher Neichsstand ist . Dies ist derKö,

nig von Böh m e n . Die übrigen sind es nicht als Könige,

sondern als Besitzer teutscher Neichslande . An und für sich

kann also der Umstand , daß sie Souverains sind und Kro¬

nen tragen , in so fern sie als Neichsstande betrachtet wer¬

den, nicht in Betracht kommen. Sie haben deswegen nichk

mehrere Rechte , als die übrigen , und können daher auch
S 4

W . F . Art. ic>. §. 9,
Vcrzl. das Repert 0 r >um des t . S t . u . L . R . Bd.
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auf dem Reichstage oder öey Collegialzusammenkünften kei¬
nen höher » oder andern Rang über ihre Mitstände fordern,
als der ihnen ohnehin als Rcichsstand zukommt . Wenn da¬
her z . D . bey einer Kancrwahl oder Krönung die Kurfür,
sten sich in Person einsänden , so müßten sich die Königs
von Preußen und von Großbritannien gefallen lassen , de,
nen Kurfürsten von Pfalz und Sachsen nachzusitzen . Denn
hier erschienen sie nicht als Könige , sondern als Kurfürsten.
Indessen scheint doch Böhmen eben seiner Krone den ersten
Platz unter den weltlichen Kurfürsten zu verdanken zu ha,
ben , und es hat sich daher das kurfürstliche Collegium -von
dem Kurfürsten von Brandenburg , als dieser den Königs,
eitel von Preußen annahm , einen Revers geben lassen , daß
er deshalb keinen höher » Platz im Kurcollegio verlangen,
oder zu behaupten suchen wolle.

Alles dies ist jedoch nur zu verstehen , wenn die Könige
nicht als solche erscheinen . Denn kommen sie außercolle,
gialisch zusammen , so hat es nicht den mindesten Zweifel,
daß der König , wenn er auch als Reichsstand bloßer Herzog
ist , dennoch einem Kurfürsten vorgeht . Ja zuweilen giebr
es selbst Falle , wo die Person des Königs sich nicht wohl
von der Person des Neichsstandes trennen läßt , z. B . bey
Thronbelehnungen . Ehnrals sollte der Vasall die Beleh¬
nung kniend empfangen . Hier würde immer der König ge¬
kniet haben , wenn er gleich eigentlich nur als Reichsstand
kniete.
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Drittes Capitel.
Von

den Kurfürsten und dem kurfürstlichen Collegio.

§ . 8Z>

Nachdem bisher von den Reichsständen und ihrer Colle¬

gia ! - Emtheilung ü b e r h a u p r und i m a ll g e in e i n e n ge¬

handelt ist , so wird nunmehr von einem jeden reichs-

ständischen Co lieg io  besonders zu reden , seyn. Das

erste unter ihnen im Range ist das kurfürstliche,  wel¬

ches ursprünglich aus sieben Mitgliedern , «reinlich drey

geistlichen und vier weltlichen  Kurfürsten bestand.

Die drey geistlichen waren von jeher die Erzbischöfe von

Mainz , Trier und Köün.  Mainz hat unstreitig dem

Primat seines erzbischöflichen Stuhls und seinem Erzkanz¬

leramt die Kurwürde zu verdanken . Schon bey Lebzeiten

des Monarchen hatte Mainz alles auszufertigen gehabt und

sich mehrentheils am Hofe des Kaisers aufgehalten z es war

also wohl natürlich , daß auch nach dessen Tode , wenn etwa

von den bey dein Absterben oder der Beerdigung des Kai¬

sers gegenwärtigen Fürsten ein neuer Wahltermin verabre¬

det wurde , Mainz die Schreiben an die übrigen Fürsten

des,Reichs ebenfalls ausfertigen ließ , und dieselben mit un¬

terschrieb *) . Hieraus entstand nach und nach das Rech!

S ;
'

"h So wurden die Ausschreiben , welche nach Abstcrben
Heinrichs  V . an die Fürsten und Stände erlaffen wurden,
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die übrigen Wahlfürsten zur Wahl eknzuladen , und es konn¬

te also natürlicherweise bey der Wahl selbst derjenige am al¬

lerwenigsten fehlen , der die übrigen zur Wahl eingeladen

hatte . Ueberdem war Mainz von jeher die rechte Hand des

Pabsts in Teutschland , er war der erste unter den Erzbi¬

schöfen und man betrachtete ihn wohl als den trutschen

Pabst *) . Kein Wunder also , daß der Mainzer Erzbi¬

schost besonders da man nur Männer dazu zu wählen pfleg¬

te , die Geschästskenntnisse hatten , bald die erste Nolle bey

der Wahl des Reichsvberhaupts spielte.

Aehnlichen Gründen hat der Erzbischof von Trier

seine Kurwürde zu verdanken . Er war Erzkanzler im

Lothringischen Reiche  und halte also in diesem Reiche

diejenigen Geschäfte,zu besorgen , welche Mainz in Teulsch-

land zu verrichten hatte . Zu des Erzbischofs von K ö lln

Diöces gehörte endlich Aachen,  woselbst gewöhnlich die

teutschen Könige gekrönt wurden , mithin kam ihm eigentlich
das Recht der teutschen Krönung zu , und überdem war er

Erzkanzler für Italien . Aus diesen Gründen konnten also

diese drey , die überdem als die älteste teutsche Erzbischöfe

anzusehen waren , nie füglich bey der Wahl und Krönung

fehlen , und dadurch erlangten sie späterhin ausschließlich das

Recht der Wahl , oder wurden Wahlfürsten.

nicht blos von Mainz , sondern auch von den übrigen Fürste »,
welche bey dem Begrabniß des Kaisers gegenwärtig waren , als
Kblln , Costnitz , Worms , Speyer , Fulda,  den
Herzogen von Baiern und Schwaben , dem Pfalzgra¬
fen anr^ Rhein  u . s. w . unterzeichnet.

So ist öfters unter dem Ausdruck bey
den teutschen Geschichtschreibern des Mittelalters nicht der rö¬
mische Bischof,  sondern der Erzbischof von Mainz zu
verstehen . ,
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Wenn indessen gleich Mainz als der erste unter den

teutschen Erzbischöfen anzusehen war , so bildete sich doch

auch Kölln nicht wenig darauf ein , daß es eigentlich das

Recht hatte , den König zu krönen , welches späterhin aus¬

drücklich in der G . D . bestätigt wurde . Es behauptete da¬

her auch wohl , wenigstens in seinereignen Diöces , oder

falls der Kaiser in Italien , und also hier der Erzbischof

noch dazu Erzkanzler war , den Rang vor den Mainzer

Erzbischof . Dieser Streit wurde in der G . B . dahin ent¬

schieden , daß von Mainz und Kölln immer derjenige dem

Kaiser zur Rechten sitze» sollte , in d ssen Diöces oder Erz¬

kanzler Gebiete ' der Kaiser sich eben aufhielte , der andre

aber zur Linken . Trier  hingegen , das sich auf das . Alter

seines Erzstifts viel zu Gute khat , sollte allemal seinen Platz
dem Kaiser gegenüber haben.

Und so ist es denn auch noch bis auf den heutigen Tag,
Ln Ansehung des Rangs dieser drey Kurfürsten , wenn nem-

lich der Kaiser gegenwärtig ist . Denn außerdem wird dem

von Mainz der erste Platz nicht mehr streitig gemacht , wohl
aber haben noch Trier und Kölln Nangstreitigkeiten mit ein¬

ander . Diese sind nun zwar dahin gütlich beygelegt wor¬

den , daß Trier eher als Kölln seine Stimme soll, abgeben

dürfen , und daß es auch in einem solchen Fall über Kölln

sitzen soll , hingegen sobald nicht votirt wird , sollen bcyde

bey Sitzungen , ingleichen in Unterschriften , siegeln und an¬

dern dergleichen feierlichen Handlungen abwechseln , und

zwar so , daß Trier jederzeit den Anfang zu machen hätte.

So fitzt als? zwar z . B.  bei ) den Wahlconferenzen der Trier !«

sche Wahlböthschafter , welcher der Votant ist , an dem Vo¬

tantentische immer über Kölln , allein die ersten Wahlboth-

schafrer , welche ans der Gstrgde sitzen , wechseln von einer
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Session zur andern mit ihren Plätzen . Ganz haben indes¬
sen doch durch diesen Vergleich die Nangstreitigkeiten zwi¬
schen den beyen Kurhöfen nicht geschlichtet werden können.
Da übrigens Trier vor Kölln votirk , so pflegt man es auch

gewöhnlich vor Kölln zu nennen.

§ . 84 -

So wie die drey geistliche Kurfürsten ihre Kurwürde

ihren Erzkanzlerämtern und dem Krönungsrecht zu verdan¬
ken haben , eben so verdanken die weltlichen  ihr Wahl¬
recht vorzüglich ihren Erzämtern . Diese wurden , wie be¬
reits bemerkt ist , von den ersten teutschen Fürsten , den Her¬
zogen bekleidet und wären nicht die beyden Hsrzogthümer
Franken und Schwaben eingegangen , so würden wohl jetzt
die vier ursprüngliche teutsche Herzoge von Franken , Schwa¬
ben , Baiern und Sachsen die weltlichen Wahlfürflen seyn;
so aber traten nachmals Böhmen und Brandenburg
in die Stelle von Franken und Schwaben,  und mach¬
ten nunmehr mit Sachsen und Baiern  die Erzbeam-
re aus.

Herkommens war es also nun zwar,  daß einige Häuser
im Besitz der Erzämter und des Wahlrechts waren , allein
vst geschah es , daß ein Haus sich in mehrere regierende Li¬
nien theilts , und daß alsdenn eine jede Theil an der Wahl
nehmen wollte . So theilte sich Baiern in die Hauptlinien
Pfalz und Baiern  und es waren zwischen ihnen mehr¬
mals Streitigkeiten wegen des Wahlrechts gewesen *) , bis
durch den zwischen beyden Linie » zu Pavia  geschlossenen

' ) Schon RudolfI . hatte im I . 1275 die Verfügung ge¬
troffen , daß Pfalz und Baiern  beyde an der Kur zugleich
Antheil haben , aber nur für eine Stimme gelten sollten.
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berühmten Vertrag ausgemacht wurde , daß dasselbe künf¬

tig unter ihnen abwechseln sollte . Eben so hatte sich auch

das Haus Sachsen in die beyden Linien von Lauen bürg

und Wittenberg  getheilt , und es waren daher auch

zwischen diesen wegen des Kurrechts Streitigkeiten entstan¬

den , ohne daß hier ein ähnlicher Vertrag , als der von Pa-

via war , zu Stande gekommen wäre . Diese und andre

dergleichen Irrungen veranlaßten oft zwiespältige Kaiser¬

wahlen und bewogen daher vorzüglich den Kaiser Carl  IV.

sie durch Abfassung eines eignen Gesetzes , welches den Na¬

men der goldnen Bulle  erhielt ( § . 4 - . ) , aus dem

Grunde zu heben.

Hierin wurden nun i ) die bisherigen Streitigkeiten

zwischen der Pfälzischen und Baierschen,  ingleichen

der Lauenburgischen und Wittenbergischen  Linie,

auf eine sehr partheyische Art , zum Vortheil von Pfalz

und Sachsen - Wittenberg  entschieden , so daß diesen

allein das Wahlrecht zustchen sollte . Sodann wurde aber

auch 2) der Grundsatz festgestellt , daß die Kurwürde auf

dem Lande haften und dieses  nicht weiter theilbar seyn,

sondern stets auf den Erstgebohrnen vererbt werden sollte;

und endlich wurde auch z) der Rang der weltlichen Kur¬

fürsten unter sich bestimmt . Böhmen,  als ein ursprüng¬

lich wendisches,  dem tsutschen Reiche unterwürfiges

Land , hätte billig den ursprünglich teutschen Fürsten nach¬

stehen müssen , aber der Besitzer dieses Landes war zugleich

König,  und dieser König war Kaiser Carl  selbst . Kein

Wunder also , daß Böhmen den ersten Rang erhielt . Pfalz

bekam den zweyten Platz . Zwar mußte eigentlich der bloße

Pfalzgraf dem Herzog nachstehen und also hätte auch der

Pfalzgraf am Rhein den sächsischen Herzog nachgesetzt wer-
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den sollen ; aber eigentlich war es doch die Daiersche
Kur,  welche Pfalz jetzt ausschließlich erhielt und Baiern
w . w ein älteres Herzogtum , als Sachsen . Die dritte
Stelle erhielt also der Herzog von Sachsen  und die vier«
te der Markgraf von Brandenburg.  Die Länder hin¬
gegen , worauf nun die Kin würden hasteten , oder die ei¬
gentlichen Kurfürstenthümer,  waren seitdem das Kö¬
nigreich Böhmen , die P ! alz

'
grafschast am

Rhein , das Herzogthum Sachsen - Wittenberg
und die Markgrasschaft Brandenburg.

§ . 85.
Zn der Folge haben sich indessen verschiedene Verände¬

rungen in einst ! ,ung der weltlichen Ku würden ereignet.
So kam 1 ) die sächsische Kurwürde nebst dem Lande , wor¬
auf sie haftete , nemlich Wittenberg , von der erstgebohrnen *)
Ernestischen  Linie auf die jüngere Albertische,  bey
welcher sie noch gegenwärtig ist. Dies geschah unter K.
Carl  V . Der Kurfürst Johann Friedrich  von Sach¬
sen ward als Haupt des schmalkgldischen Bundes vom Kai¬
ser eigenmächtig in die Acht erklärt , und fast eben so eigen¬
mächtig übertrug er nun die Kur des in der Schlacht bey
Mühlberg 1547 . gefangenen Kurfürsten , dessen Vetter dem
H . Moriz  von der jüngern Linie , der dem Kaiser den
Sieg , durch die vorher dem Kurfürsten gemachte Diversion,
hatte erfechten helfen.

Eine ähnliche Veränderung ereignete sich 2 ) in Anse¬
hung der pfälzischen  Kur . Nachdem der Kurfürst

') Durch die G . B . war zwar das siecht der Erstgeburt cin-
qeführt und Untheilbarkcit verordnet , allein dies giena b !oS aufdas eigentliche Kurland . Was außerdem besessen wurde , konn¬te gethcilt werden-
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Friedrich  V . von der Pfalz unbesonnener Weise beym
Ausbruch des dreißigjährigen Kriegs die böhmische Krone
angenommen hatte , und tzey Prag von den Kaiserlichen
gänzlich geschlagen war , übertrug K . Ferdinand  II . die
bisherige pfälzische Kur, nebst dem Kurlands demHerzog
von Baiern,  seinem treuen Bundsgrnvssen und Jugend¬
freund . Auf dem Fürsteutag, der deshalb zu Negensburg
im I . 1622 . war gehalten worden , war zwar nur beschlos¬
sen, daß der Herzog Maximililan von Baiern, jedoch mit
Vorbehalt des Ausschlags von Güte und Recht
nach seinem Tode , die pfälzische Kur haben sollte , das
heißt die Uebercragung sollte nur persönlich ftyn, allein
der Kaiser übertrng sie ihm dennoch für sich und seine
männliche Nachkommen.  Hiergegen protestirten nun
zwar nachgehends Sachsen und Brandenburg , allein Sach¬
sen hatte einet ähnlichen Ungerechtigkeit seine Kurwücde zu
danken und erhielt überdem die Lausitz ; auf Brandenburg
aber wurde nicht geachtet und wie konnte man auch auf
einen so schwachen Prinzen als Georg Wilhelm  war,
viel achten ? Genug Baiern hatte nun einmahl die ehma-
lige pfälzische Kur,  mithin den fünften Platz im kurfürstli¬
chen Collegio und dies alles wurde nachher im westph. Frie¬
den bestätigt , zugleich aber für Pfalz eine neue , oder achte
Kur errichtet , und dabey ausgemcht , daß , wenn der männ¬
lich Wilheimische Mannsstanim der Herzoge von Baiern
ausstürbe , die Kurwürde , welche bisher Hey Baiern gewe¬
sen , an die überlebende pfälzische Linie kommen , die achte
Kurwürde aber alsdann völlig erlöschen sollte . Dieser Fall
ist nun in neuem Zeiten emgctreten , indem am zo . D/c.
1777 . der Daiersche Mannsstamm mit Absterben des letzten
Kurfürsten von Baiern erloschen ist . Pfalz hat seitdem
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wieder die fünfte Stelle im kurfürstlichen Collegio erhalten,
und genau genommen ist die Baiersche Kurwürde erloschen.
Kurpfalz nennt sich indessen jetztPfalzbaiern  und ver-
langt , daß es unter diesem Namen im Kurfürstenrath auf¬
gerufen werden soll. Allein es geschieht dies nicht , sondern
man bedient sich blos des Ausdrucks Pfalz,  wogegen sich
aber Kurpfalz sowohl auf dem Reichstag im I . 1778 . als
beym Wahlconvent 1790 . zu verwahren gesucht hat.

Endlich ist auch z ) zu Ende des vorigen und Anfang des
gegenwärtigen Lahrkunderts noch eine neueKur zum Besten
des HausesBraun schweig errichtet, wovon aber bereits
in dem vorhergehenden (H. 66 .) das Nöthige bemerkt wor¬
den ist . Hier ist nur noch nachzuhohlen , daß bey Gelegen¬
heit der im Z . 1708 . geschehenen Einführung Braunschweigs
in das Kurcollegium , auch Böhmen  zugleich readmitkirt
wurde . Böhmen war nemlich seit einigen Jahrhunderten
gar nicht mehr auf die teutschen Reichstage gekommen, und
selbst auf den Wahltagen von aller Derathschlagung über
die Wahlcapitularion ausgeschlossen. Endlich fieng man
am Wiener Hofe an, die Wichtigkeit dieser Neichstagsstim-
me einzusehen, und wollte sie wieder auöüben . Allein die
Sache fand Schwierigkeiten , indem besonders Kurbaiern
und Frankreich sich sehr degegen setzten. Zuletzt nützte man
den günstigen Zeitpunkt , da Baiern in die Acht erklärt war.
und so wurde dte Readmission glücklich durchgesetzt.

§. 86.
Was die Religions - Eigenschaft  der Kurfürsten

betrist , so ist diese seit den Zeiten der Reformation sehr ver¬
schieden gewesen . Von 154z — r548 - waren nicht nur die
drey weltlichen  Kurfürsten(Böhmen  konnte nemlich

nicht
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! nicht gerechnet werden , weil es von allen collegialischen Be-

! rachschlagungm ausgeschlossen war ) evangelisch,  son-

j dern auch selbst der Kurfürst von Kölln hatte sich damals zu

dieser Religion bekannt » Damals war , all » düs Ueberge,

. wicht im kurfürstlichen Cvlleg
'o auf Seiten der Protestan¬

ten . Allein dies dauerte nicht lange , indem der Erzbischof

von Kölln sein Erzstift verlassen mußte : indessen war doch

' nun ein völliges Gleichgewicht , und also die evangelische

Parthey noch immer für nachtheilige Schlüsse sicher . Dies

dauerte bis zum Zahr i6,rz . in welchem Pfalz seiner Knö

beraubt und Vaiern Kurfürst geworden war . Hiedurch

» gieug das Gleichgewicht für beständig verlohren , denn
'
wenn

gleich Pfalz durch den W . F . wieder Kurfürst wurde , so be¬

hielt doch auch Baiern die KurwürLe , mithin , waren jetzt 4.

katholische Kurfürsten , gegen z . evangelische. In der Fol¬

ge wurde die Zahl der evangelischen Kurfürsten noch mehr

vermindert . ' Denn als die reforNrirte pfälzische Kuriinie

imI . 168 ; . ausstarb und die katholischevon Neuburg nun¬

mehr zur Succession kam , io gehörte seitdem auch Pfalz zur

katholischen Seite . Durch Einführung des Kurfürsten von

Draunfchtveig ward nun zwar wieder die Zahl der evan¬

gelischen Kurfürsten vermehrt , allein immer blieb noch

das Ueüergewicht auf katholischer Seite und überdem kam

nun auch Böhmen wieder in Aktivität . Inzwischen war eS

! damals doch noch möglich , .daß wenn Baiern ausstörbe,

bas Gleichgewicht wieder hergestellt werden könnte ; denn

wenn gleich die Kurlinie von Pfalz katholisch war , ss wa¬

ren doch einige andere pfälzische Linien , als Zweybrücken
' und Birkenfeld - evangelisch» Kam eine von diesen in der

> Folge zur Succession , so würde Pfalz wieder zur protestan¬

tischen Seite gehört haben . Auf drcsem Fall und wenn als-

Srster Bmib, T
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dann noch die Braunschweigische Kur vorhanden seyn wür-

de , wurde in dem wegen der Einsührung vonB ' aunschweig
und der Neadmission Böhmens erstatteten Reichsgutachten
ausdrücklich bedungen , daß alsdann die katholischen Kur¬

fürsten noch eie überzähligeStimme haben , und diese durch
den Vorsitzenden unter ihnen bey allen Reichs - Wahl - Col¬

legia '. - Deputations - und andern Tagen , nach dem durch

die mehrern Stimmen der sämmtlichen katholischen Kurfür¬

sten zu machenden Schluffe , oder wie sie sich sonst Lesfalls un¬

ter einander vergleichen möchten , geführt werden sollte-

Doch nunmehr sind auch die noch übrige pfälzische Linien

insgesammt katholisch und also
'
wird dieser Fall nie eintreten»

§ -
^

87 -

Die Basis des kurfürstlichen Collegiums ist die im Jahr

l ; z 8 > M Nensee  geschloffene Kur verein.  Schon im

vorhergehenden (§ . / ; .) ist bemerkt , daß die Anmaßungen

des päbstlichen Stuhls untcrK . Ludwig den Baier , die Ver¬

anlassung dazu gaben , daß die Kurfürsten , deren Interesse

hier vorzüglich auf dem Spiel stand , noch vor Eröffnung
der von dem Kaiser nach Frankfurth berufenen allgemeinen
Neichsversammlung , sich nach Nensee begaben , um hier ei¬
ne Vorberathschlagung zu halten . Die Erfahrung hatte

sie gelehrt , daß sie mit vereinten Kräften viel bewirken

könnten , daß aber ebendeshalb päbstlicherSeits nichts mehr
versucht würde , als sie zu trennen . Aus diesem Grunde

verbanden sie sich endlich zu einem gegenseitigen Vertrauen
und zur gemeinschaftlichen Auftechthaltung ihres Ansehens
und ihrer Vorrechte . Zn der Folge wulde dieser Verein

verschiedentlich , besonders im I . ifrr.  nnd 1558 . erneuert,
allein das gute Vertrauen hatte doch durch die geschehene
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Ntligionstrennung einen großen Stoß erlitten , und so ge¬
schah es denn , daß seitdem die

'
Erneuerung zwar !nicht ganz

unterblieb , aber denn doch die Verein selbst nicht erweitert
wurde . ZmZ . 1654 . ward indessen die Sache « egen der
Eifersucht der Fürsten von neuen wieder rege gemacht , und
ein Project *) einer neuen Verein entworfen , kraft welcher
sogar eine beständige kurfürstliche Armes von z 0,006
Mann auf den Beinen erhalten werden sollte . Zum
Glück für Teurschland , dessen Nuhe dadurch von neuem
Gefahr lief - ist jedoch die ganze Sache beym Projekt  ge¬
blieben.

In der Verein war von Anfang an Böhmen nicht mit
begriffen gewesen da also dies wieder in Las Kmcolieginm
ausgenommen und auch Braunschweig in dasselbe eingeführt
war , so wurde im Jahr 1745 . bey der Wahl K . Franz  I.
die Verein von neuen auf kurmainzischen Antrag beschwo¬
ren und Böhmen und Braunschwe ig  mit in dieselbe
ausgenommen ^ Kölln , Brandenburg und Pfalz
Nahmen damals zwar keinen Theil an Liestr Handlung , in¬
dessen beschworeil doch auch sie i:n Z . 17Ü4. die Vereine
Bey der Wahl K . Leopolds  II . Und Franz ll . ist sie in
ben Zähren 1790 . lind ^ 792 . abertuals beschworen ^ Dies
geschieht jedoch nicht von allen Kurfürsten , denn derjenige^
her sie einmal beschworen hat , braucht sie nicht wieder von
neuen zu beschwören . Zm I . 1790 . schwuren daher nur

Tr'

' ) Dies Project hat zuerst Moser  in Lew ersten Theil Leb
Zusätze zu seinem Gtaatsrecht S . 106. f . bekannt gemacht.

" ) Zu dieser Armee sollte stellen Mainz ; ooo, Trier , isaoo,
Kölln 4020 , Eaiern .Soao , Sachsen 6002 , Brandenburg 6200,
und sfffalz zoove



292 2 . B. Von der Pers. des Kais. u . den Reichsst.

Kölln , Böhmen und Brandenburg , und im I . 1792 . blos
allein Böhmen *) .

Außer dieser allgemeinen  Knrverein sichen noch die
sogenannten Rheinischen  Kurfürsten , oder diejenigen,
deren Kurlands am Rhein liegen , nemlich Mainz - Trier,
Kölln und Pfalz in einer besondern Verein . Sic ist zuerst
im I . 1519 . geschloffen worben , und hat ihre gemeinschaft¬
liche Vertheidigung und Erhaltung besonders in Rücksicht
auf die gemeinsame Lage ihrer Lander am Rhein zum Zweck.
Deyde Vereine sind seit 1612 . in der kaiserlichen Wahlcapi-
tulakion .**) ausdrücklich bestätigt , jedoch ist seit r6 ; 8- auf
Erinnern der Fürsten die Klausel beygcfetzt worden , daß
diese Bestätigung den Reichsgesetzenund den Rechten , Ho¬
heiten und Privilegien der übrigen Stände , ja selbst der
Neichsritterschaft nicht zum Nachtheil gereichen solle.

§ - 88 -

Die Kurfürsten verlangen königliche Ehrenbezeu¬
gungen ***) , das heißt , sie halte » sich zwar nicht den
wirklich gekrönten Häuptern völlig gleich , und '

verlangen
auch nicht den Titel Majestät , allein sie schließen sich doch
gleich an die Könige an . Ihre Gesandte sollen daher nach
Vorschrift der Wahlcapitulat .on Art . z . § . 19 . am kaiserli¬
chen Hofe nur den Gesandten der Könige , der königlichen
.Wittwen und Pupillen *** *) im Range weichen , hinge-

' ' ) Akan s, die Wahtprotokvlle von 17x0 . und 1792.'") Art . ? . f. 6.
" "") Zcdott llich 6c b.oiioiibus re-nis krincipumLleo-

torum . 1771 . 4.
. ) Ein sonderbarer Ausdruck, der sich in der Wahlcapitu-katisu befindet . Der königliche Pnpill , z . B . vor kurzem itt

Schweden, ist auch König , nur daß er die Regierung noch nicht
selbst wegen seiner Minderjährigkeit verwalten kann.
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!
'

gen den Gesandten der auswärtigen Republiken und auch

den Fürsten in Person Vorgehen.

Um diese Stelle der Wahlcapitulation recht zu verstehen,

muß man wissen , daß die Kurfürsten sowohl mit den Re-

< publiken Venedig und den vereinten Niederlanden , als dem

Großherzog von Toscana und in älksrn Zeiten auch mit den

Herzogen von Burgund Rangstceitigkeiten hatten . Vene¬

dig und die Niederlande behaupteten , daß eine unabhäm

, gige  Republik,
' einem König gleich zu achten ssy , denn

eben die Unabhängigkeit , aber nicht die Krone sey es , wel¬

che den Königen den Rang gäbe . Ihre Gesandte müßten

daher auch vor den Gesandten der Kurfürsten , denen die

persönliche Unabhängigkeit fehle , den Rang haben . Eine

ähnliche Sprache führten die Häuser Medices in Florenz,

Lothringen und Burgund , nur trat bei diesen der Unter¬

schied ein , daß sie eigentlich und von Nechtswegen  nicht

unabhängig waren , wenigstens cs nicht seyn sollten.

Ganz Unrecht hatte » die Venstianer nicht , K . Ferdi¬

nand  II . , der Ursache hatte , sie zu begünstigen , erthcilte

ihnen daher durch ein eignes Decret den Rang vor den kur¬

fürstlichen Gesandten . Dies brachte die Kurhöfe aber der¬

gestalt auf , daß sie ihren Gesandten in der Wahlcapitula-

tion von iü ; z.  dem Rang vor den Gesandten der Republi¬

ken ausbedungen , ja daß sie sogar die bereits ercheilten De¬

krete für abgestellt und kraftlos erklärten . Am kaiserlichen

Hofe und in Teutschland überhaupt wird daher den Kur¬

fürsten der Rang vor den Republiken zugestanden . Auch

an den mehrsten auswärtigen Höfen haben sie sich denselben

zu verschaffen gewußt , wenigstens zu dessen Behauptung

sich im 1 . 1671 . unter einander verbunden.
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Ehe dieses noch geschah , harten indessen schon im I,
i6z6 . die Kurfürsten den Kaiser verpflichtet , den Gesan¬
dten der ausländischsn Fürsten  den Nanz vor den kur¬
fürstlichen Gesandten nicht zu gestatten . Dies wurde iw A
:65z.  noch weiter ausgedehnt und auf die Fürsten in
Person  erstreckt , so daß auch diesen selbst die kurfürstli¬
chen Gesandten Vorgehen sollten. So wie indessen damals
die Stelle her Wahlcapitulativn lautete , konnte man unttp
den Fürsten in Person nur die auswärtigen,  nicht aber
die einheimischen wutschen Fürsten verstehen. Indessen be¬
haupteten die Kurfürsten doch auch vor diesen für, ihre Ge¬
sandten den Vorgang und sir derCapitpiarfln K . JosephI-
faßten sie die Stelle wegen des Rangs vor hm auswärtigen
Fürsten in Person dergestalt , daß man sie auch ans die ein¬
heimischen ziehen konnte *) , Vey Errichtung der beständi¬
ge» Wahicapitulatipn drang daher der Ncichsfürstenstand
darauf , daß diele anstößige Stelle entweder geändert oder
ganz ausgelassen werden müßte . Die Kurfürsten ließen sich
dies letzte gefallen , allein sie hielten übel Wort , indem sie
dieselbe in der Capitulatlon K . Carl VI . unverändert beybe-
hielten . Dies veranlaßt beu der Wahl Earls Vll . ein sehr
ausführliches Monitum der alten Fürsten , worin sie eins
Abänderung verlangten und zuletzt erklärten, - daß sie widri¬
genfalls diese Stelle nicht von sich auslegen lassen würden.
Diese Abänderung ist jedoch nicht erfolgt , ohnerachtet selbstK u

'r brandenburg  auf dem Wahltag 1790 darauf an¬
trug , die besonders anstößigen Worte ohne Unterschied

I . Diese aber (nemlich die kurfürstj . Gesandte ) allen andern
auswärtiger Republiken Gesandten und auch den Fürsten in Per¬
son ohne Unterschied Vorgehen . Vorher hatte e ? geheißen „ vvsallen andern auswärtigen RevnWken und Fürsten ."
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wegzulassen . Trier , Kölln , Böhmen und Pfalz stimmten

dagegen , weil sie die Ursache der Abänderung nicht einsähen,

und den Unterschied eines Fürsten nicht kenn¬

ten,  dem ein kurfürstlicher Gesandter nicht vvrzugehen ha¬

be , auch durch den Unterschied derjenigen Fürsten , vor wel¬

chen ein Vorrang gestattet werden sollte , große Schwierig¬

keiten entstehen würde « . — Es gehört daher diese Stelle

zu den widersprochenen Stellen der Wahlcapitulation und

es ist auch wirklich unbillig , daß der Gesandte eines Kur¬

fürsten einem regierenden Fürsten aus einem alten Hause

durchaus und bey allen Gelegenheiten
*) Vor¬

gehen soll . Der revrasentirende Character des Gesandten

kann dies nicht bewirken , denn sonst müßte auch ein Kur¬

fürst einem königlichen Gesandten nachgehen , welches er doch

nicht thun wird . Ueberdem hätte , wenn jener Grund so

entleibend wäre , nicht unter den Kurfürsten verabredet

werden können , daß die Kurfürsten in Person den Gesan¬

dten der übrigen Kurhöfe , wenn diese gleich den Rang vor

sie haben , vergehen sollten . Ja es gicbt sogar ein Kurfürst

in seinem Palais , einem regierenden Fürsten aus einem alten

Hause die rechte Hand , welches er aber nicht gegen einen

kurfürstlichen Gesandten thut . — Mehrentheils vermeiden

es die alten Fürsten mit den kurfürstlichen Gesandten zu¬

sammen zu kommen , oder sie nehmen einen andern Titel - an^

T 4

*) Denn wenn die Stände auf dem Reichstag collegislusr

zusammen kommen , oder wenn die kurfürstlichen Gesandte bey

Wahl - und Krbuungstagen ihre Functionen verwalten , so kan«

ihnen freylich der Vorgang vor den etwa gegenwärtigen Fürsten

nicht bestritten werden . In diesen Fallen haben auch die Für¬

ste « selbst in dem angeführten Momto . den .kurfürstlichen Gesans

dten den Vorgang zugestcmdcn.
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Noch einen andern Rangstreit haben die Kurfürsten mir
den Cardinälen.  D -ese sind eigentlich nichts anders,
als die Domherrn an der Pcterskirche zu Nom , welche das
Capitcl des Pabsts ausmachen , denselben aus ihrem Mittel
Wahlen und während der römischen Stuhlerledigung den
Kirchenstaat regieren . An und für sich können sie also sich
so wenig einen Rang über die Erzbischöfe anmaßen , als die
Domherrn in einem Erzstift den Rang vor einem wirklichen
Bischofbehaupten können. Allein in den ehmaligen finstern
Zetten , in welchen man dem Pabst fast göttliche Ehre er-
wieß, in denen Kaiser und Könige dem Pqbst die Füße küß¬
ten , und ihm den Steigbügel hielten , glaubte man , daß
der Glanz der pabstlichm Würde auch auf die Cardinale zu?
vückstrahlcund daß sie fast in dem nemlichen Verhälmiß zum
Pabst stünden , in welchen die Könige zum Kaiser , als dem
Weltlichen Oberhaupte der Christenheit sich befänden . Schon
P . Innocenz  IV . hatte ihnen den Rang vor den Bischö¬
fen errhcilt , und Donifaz  ViU . machte sie den weltlichen
Regenten , Julius  II , aber gar den Königen gleich . Auf
Heu Kirchenversammlungen schloffen sie sich gleich an den
Pabst an , und selbst Könige ließen ihnen aus blinder Ehr¬
furcht gegen alles , was geistlich war , besonders gegen dm
römischen Smhl den Rang . Auf den Kirchenyersammlun-
gen zu Costnitz und Basel mußten ? die Cardinäle zwar dm
Kurfürsten weichen , aber der schwache K . Friedrich  III.
gestattete ins I . 1455 . dem Cardinal , welchen der Pabst
nach Teutschland geschickt hatte , sogar dm Rang vor dem
römischen König Maximilian , mithin auch por den Kur¬
fürsten.

Doch hiergegen ward mit Recht proteftirt und es wird >

jetzt kein Kurfürst einem Cardinal nachgchen. Welch ein
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Unterschied ist nicht auch zwischen beydcn ! Die Kurfürsten
sind wirkliche Regenten , die Cardinäle aber nur Privat¬
personen . Wir oft ist nicht ein Cardinal Minister eines Kö¬

nigs , den , wie weyland in Frankreich , der König in die

Vastille setzen läßt , und einem Minister sollte ein Kurfürst
nachgehen ? Jetzt nimmt daher auch kein Kurfürst den Car-
dinalstitel mehr an , wovon wir noch in neuern Zeiten ei¬
nen auffallenden Beweis gehabt haben , indem der jetzige
Kurfürst von Kölln sich die ihm yom Pabst angsbotne
Cardinalswürde verbat. Auch an den europäischen Höfen
Wird den Kurfürsten der Rang vor den Cardinälen gegeben»
Nur in Nom selbst suchen sie ihn noch zu erhalten *).

§ > 89.
- Das Direktorium  im kurfürstlichen Collegio führt

der Kurfürst vonMainz,  als der erste unter den Kur¬
fürsten , oder , wie er auch wohl zuweilen genannt wird,
als Dechant  im Kurfürstsnrath . Alles was daher an
das Collegium gelangt, wird von Mainz erbrochen , und
den übrigen sodann von Mainz mitgetheilt. Es fordert
seine Mitkurfürsten zum Votiren auf, und verfaßt aus dm
abgelegten Stimmen den Cvllegialschluß.

Die Ordnung,  welche die Kurfürsten unter sich be¬
obachten ist gedoppelt , entwederlineal,  oder lateral.
Zn der Linealordnung folgen die Kurfürsten unmittelbar
nach einander in der bereits angegebenen Ordnung , so daß
Mainz den ersten Platz hat , dann Trier und Kölln von

T5

9 F<rc . emirisukiü 8 . u . f . Urinciyum Lleetorum^
st 8, n. s, Lsi-cllriqlluiu st,cor so collrrs er all iuris rsZuIssexscrz,
NisllÄe,782 . 4,
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einer Sitzung zur andern abwechseln , Hierauf Böhmen,
Pfalz , Sachsen und Brandenburg folgen - und endlich
Braunschweig den Beschluß macht.

Die Lateralordnung , nach welcher die Kurfürsten zu
Leyden Seiten des Kaisers zu sitzen pflegten , wurde durch
hie G . B . zuerst aus folgende Art Cap . z . und 4 . bestimmt:

Reckte Seite . Kaiser . Linke Seite.
1 ) Mainz . s ) Trier , z) Kölln.

4) Böhmen . 6) Sachsen.
Pfalz. Brandenbura.

Es ist
'änderbar , daß Pfalz den dritten Platz auf der

rechten Seite hat , da es doch den zweyt-m auf der linken
Seite haben könnte und sollte . Ein Grund davon läßt sich
nicht angeöen . Es scheint aber , daß man einen Platz auf
der rechten Seite für vorzüglicher hält , wenn man gleich
dadurch weiter vom Kaiser entfernt wird ; denn sh hat
auch Brandenburg sich in der Folge auf diese Seite gesetzt
und sich hier mit der vierten Stelle begnügt , da es auf
der linken die dritte haben könnte. Die jetzige Lateralord¬

nung sowohl in Gegenwart des Kaisers , als auch am Wahl¬
tage in der Kirche ist folgende:

Rechte Seite . Kaiser.
1 ) Mainz . 2) Trier.

4) Böhmen .
'

5) Pfalz.

7 Brandenburg.

Linke Seite.

Z) Kölln.
6) Sachsen.
§) Braunschweig.

An den Collegialsitzungen , wo mehrere Gesandte von
einem Kurfürsten gegenwärtig sind , sitzen die Votanten

und die dritten Botschafter in derLinealordnung , die ersten

Botschafter aber , welche man Repräsentanten  nennt,
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ohnerachtet sie eigentlich alle repräsenti
'renden Character ha»

ben , in der Lateraio ; dnui >g folgendermaßen

Rechtes  eite . Lssnke Seite,

7 - 5 -
,
4 - s-

Lrandenb . Ufa!z. Böhiu - n . Mauiz.
2 . Z . 6 . 8-

Trier. Roll » . Sachsen . Trau »schm,
KoUn , Tritt

Endlich wird noch eine andre Ordnung bei) Processio-

nen beobachtet , die vorzüglich durch eine eigne im I . 165z.

unter den Kurfürsten errichtete Convention beliebt ist . An»

derL ist sie indessen , wenn die Insignien  dem Kaiser

vorgetragen werden, und anders , wenn dies nicht geschieht,

Also

! . Mit Vortragung der Insignien,

Trier.

8 . Pfalz , 5 . Baiern.

(jetzt Braunschweig ) ( jetzt Pfalz)
6 .

Sachsen,
mit dem Schwerdt,

Z-
Kölln, Kaiser,

4-
Böhmen.

7 . Brandenburg,

L,

Mainz,

II . Ohne Insignien.

8 - Pfalz ( jetzt Braunschw .) 7 . Brandenburg.

6 . Sachsen . Baiern '
(jetztPfalz .)

Trier.

Kölln , Kaiser.  i . Mainz,

4 . Böhmen.
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Die Processionsordnung , welche die Kurfürsten im I.
1764 , bey der Krönung des damaligen Römischen Königs
Josephs II . beobachteten , bey welcher zum ersten und letz¬
ten Mahl alle neun Kurfürsten waren , und bey welcher

siH auch der Kaiser befand , war folgende:

9 . Vraunschweig . 7 . Brandenburg . 8 . Pfalz.
6 . Sachsen . Baiern.

dem R e i ch s f ü r st e n r a t h.

oder der Neichsfürstenrath,  ohnerachtet dasselbe nicht

blos aus den Reichsfürsten besteht , sondern auch in demsel¬

ben die Prälaten und Grafen Platz haben . Die Stände

sitzen in diesem Collegio auf zwey Bänken , und zwar derge¬

stalt , daß die Geistlichen  insgesammt auf der einen und

die Weltlichen  auf der andern Bank ihre Plätze haben.

Die geistliche Bank stimmt indessen nicht durchaus zuerst,

sondern es werden abweselnd von einer Bank zur andern

die Stimmen abgelegt.

z . Trier.

Erbschazmeister . Erbtruchieß.

Erbmarschall.

Erbkämmerer.

Römischer König,

s . Kölln. r.  Mainz.

Kaiser.

4 . Böhmen.

Viertes Capitel.
Von

§ . 9°-

aö zweyte reichsständische Collegium ist das fürstliche,
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Ehe sich noch die Kurfürsten von den ' Fürsten getrennt

hatten , nahmen diese nach ihrem Range auf jeder Bank

die ersten Plätze ein . Nach der .geschehenen Trennung aber

sind auf der geistlichen Dank die Erzbischöfe herauf gerückt,

und auf diese folgten die Bischöfe und sodann die übrigen

Prälaten . Auf der weltlichen Bank saßen nach den Kur¬

fürsten die Nebenlinien der kurfürstlichen Häuser , dann die

übrigen alten Fürsten und endlich die Grafen und Herrn.

§ - 9i-

Diese Art der Sitzung hat sich in der Hauptsache noch

bis auf den heutigen Tag erhalten , nur sind einige Verän¬

derungen vorgefallen , die Aufmerksamkeit verdienen . So

sitzt jetztOesterrei ch und Burgund  nicht auf der weltli¬

chen sondern auf der geistlichen Dank und hat auf derselben

abwechselnd mit Salzburg den ersten und zweyten , oder den

zwepten und dritten Platz . Veranlassung zu dieser Ano¬

malie gab die Standeserhöhung des Herzogs von Oester¬

reich zum Erzherzog.  Der neue Erzherzog behauptete nun¬

mehr , den Rang über den Herzog von Baiern  zu ha¬

ben , den ihm aber dieser als ein älterer Herzog , zu dessen

Herzogthum ehemals selbst Oesterreich gehört hatte , nicht zu¬

gestehen wollte . Hierauf nahm Oesterreich Platz auf der

geistlichen Bank , allein Magdeburg , welches damals über

Salzburg saß , wollte nicht weichen , Salzburg hingegen

war gefälliger , und so kam es denn , daß Oesterreich auf

den , in den Jahren r ^oo 1507 . und 1512 . gehaltenen

Reichstagen zwar vor Salzburg , aber doch nach Magde¬

burg gesessen hat . Ais Kurfürst Albrecht von Mainz zu¬

gleich Erzbischof von Magdeburg war , wurde wegen Magde¬

burg gar nicht im Fürstenrath vvtirt . Hievon suchten Oester-
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reich und Salzburg Vortheil zu ziehen , indem sie nun her¬
auf rückten , und nachgeheuds nicht wieder Magdeburg über
sich Men lassen wollten , worüber Lies einige Mahle vom
Reichstag fortblieb . Endlich gestand r ; 66 . auch Magde¬
burg dem Hause Oesterreich den ersten Platz zu , verlangte
jedoch gleich nach Oesterreich zu folgen , weshalb ein neuer
Streit mit Salzburg entstand , der sich zuletzt , da Magde¬
burg secularisirt wurde , von selbst gehoben hat.

Burgund  hatte schon in älter » Zeiten , als es noch
seine eigne Herzoge hatte , große Nangstreitigkeiten gehabt,
indem die Herzoge - die sich für «ouverain hielten , selbst den

«Kurfürsten Vorgehen wollten . Nachdem in der Folge der
Mannsftamm des Hauses Burgund ausstarb , dessen Län¬
der an Oesterreich kamen , und Carl V . den Burguudischett
Vertrag geschlossen hatte (§ . 17 .) würde Oesterreich auf der
weltlichen Füistenbank wegen Burgund haben Platz nehmen
müssen , allein hier würde cs neäen Streit gegeben haben,
und da der Ocstetreichische Gesandte auch für Burgund
stimmte , so nützte er seinen Platz auf der geistlichen Bank,
um such auf derselben das Burgundische Votum abzulegen-
Salzburg ließ sich dies gefallen , und so kam es denn , daß
auch Burgund eine Stelle auf der geistlichen Bank , jedoch
nie die erste , erhielt.

§ - S » .
So langt ein jedes Erzb sthüm und Bisthum seinen

eignen Erzbischof oder Bischof hatte , konnten auf der geist¬
lichen Bank nicht viele Veränderungen und Streitigkeiten
wegen des Vorsitzes entstehen . Indessen unterblieben dis
Veränderungen doch nicht ganz , wenigstens auf eine Zeit-
lang . Denn da es üblich wurde - daß zuweilen ein Etzbi-
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schof auch Zugleich Bischof war , oder daß er zwey Erzbis-

thünier befaß , so vorirre er in ällern Zeilen nicht für jedes

Erz - oder Disthum besonders , sondern nur an dm höhern

Platz . So geschah es denn , daß zuweilen für ein Erz-

odcr Hochstift gar nicht auf dem Reichstag votirt wurde-

Dies änderte sich indessen wieder , so bald ein jedes Stift

wieder seinen eignen Erz - oder Bischof erhielt , doch ward

dadurch der Grund zu manchen Streitigkeiten gelegt . In

der Folge trugen sich aber durch die bereits erwähnten Se-

eularisationcn mehrere Veränderungen zu.

Der Rang der geistlichen Stände richtete sich nach dem

Alter cher ,Erz und Hochsrifter , oder nach den besondcrn

Vorzügen , welche ein und das andere erhalten hatte . So

war zwar Magdeburg  ein ungleich jüngeres Erzstift,

als Salzburg,  aber der Stifter Magdeburgs , K . Ot-

t o l . hatte seinem Erzstift Vorzüge zu verschaffen gewußt,

die dem Salzdurgischen fehlten . Der Erzbischof erhielt dm

Titel eines Primaten und verlangte deshalb den Vorsitz vor

Salzburg , den er auch bis in neuern Zeiten behielt.

Jetzt ist unter den Erzbischöfen nur im Grunde noch dek

von Salzburg  übrig , indem der von Visanz,  oder Be¬

sannen zwar noch immer um seine Stimme zu geben auf¬

gerufen wird , aber nun schon lange nicht mehr erscheint *) »

Die Bischöfe folgen dergestalt auf einander , da ?- Bam¬

berg  den ersten Platz behauptet , sodann aber Würzburg,
> Worms , Eichstädt , Speie r , Strasburg,  Co,

stanz , Augsburg , Hildes he im , Paderborn , Frei¬

sing e n , R e g e n s b u r g, P a ssa n, T r i d e n t , Bripeü,

Und künftig, da das Erzbisthum nunmehr aufgehoben ist,
nicht mehr erscheinen kann , e » mußte denn ein Erzbischof irr
xsrnbus inücielmm seyn,
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Basel , Münster , Osnabrück , Lüttich, ' Lübeck
und Chur folgen . Einige unter ihnen haben Nangstceitig,
ketten , welche dadurch beygelegr sind , daß sie in dem Vor¬

sitz mit einander abwechseln . So alternireu von einer Ses¬
sion zur andern Würz bürg und Worms,  ingleiche»
Münster und Lüttich;  von einem Reichstag zum an¬
dern aber Br ixen  und Basel . Auffallend würde es seyn,
daß Bamberg , als das jüngste Bisthum , allen andern vor¬

sitzt , wofern nicht bereits bemerkt wäre , daß der Rang
der geistlichen Neichsstande sich nicht blos nach dem Alter ih¬
rer Stifter richte , sondern auch von gewissen Vorzügen her¬
rühre . Bamberg war ursprünglich ein sogenanntes exem-
tes  Bisthum , das heißt , es war keinem Metropolitan
oder Erzbijchof unterworfen , sondern stand unmittelbar i»

geistlichen Sachen unter dem pabstlichen Stuhl . Der Bi¬
schof hatte auch das Pallium , kein Wunder also , daß er
den Rang vor allen altern Bischöfen erhielt.

§ . 9z.
Aufdie Bischöfe folgen die Aebte  und andre Prälitz

ten , welche schon vor rzzr.  die fürstliche Würde erhalten
hatten , und deshalb eine Viril stimme  im Fürstenrach
führen . Unter diesen war von jeher der erste der Abt von
Fulda.  Schon Bonifaz , der Apostel der Temschen und
erster Erzbischof von Mainz hatte die Benediktiner Abtey
Fulda eingerichtet und ihr große Vorzüge zu verschaffen ge¬
wußt . Der Abt wurde nachgehends zum Primas unter
den Aeüten in Teutschland und Gallien erklärt , Überbein
ward er Erzkanzler der Kaiserin und so behauptete er nicht
nur den Rang , sondern auch die Rechte eines Bischofs,
Er betrachtete sich als einen exemtnr Abr > der unter keinen

Bischof
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Bischof und Erzbischof , sondern unmittelbar unter den

Pabst stünde.

Hierüber entstand großer Streit zwischen ihm und dem

Büchof von Würzburg , zu dessen Diöces , ingleichen dem

Erzbischof von Mainz , zu dessen Provinz eigentlich die Ab»

try gekörte . Diesen sehr alten Streit suchte in neuern Zei-

teil P . Benedict  XlV . zu schlichten , indem er den bisr

herigen Abt von Fulda unter den 27 . Nvv . 1752 . zum

Bischof  erklärte , dagegen aber den Bischof von Würz»

bürg das Pallium,  ertheilte , welches sonst nur Erzbi¬

schöfe und exemte Bischöfe , wie Bamberg , erhalten.

Mainz  ward hiedurch sehr aufgebracht , und kam darüber

heftig mit dem römischen Stuhl an einander *) , endlich er¬

klärte der Pabst in einem eignen Breve von 1 ; . Scptemb.

1756 . , daß zwar die Kirche von Fulda eximirt und unmit¬

telbar , die Diöces und das Gebiet von Fulda aber ein

Theil der Mainzischsn Provinz und dss Erzbislhums bleiben

sollte. Hierauf kam denn auch der endliche Vergleich zwi¬

schen Main ; und Fulda im Febr . 1757 . zu Stande , den

der Pabst im Jun . desselben Zahrs bestätigte.

Fulda  ist also jetzt ein Bisthum,  allein diese Er¬

höhung hat auf dem Reichstage nicht die mindeste Wirkung

' gehabt . Es folgte bisher als die erste gefürstete Abtey mr-

nnrrelbar auf Chur , und jetzt folgt es als das letzte Bisthum

auf dasselbe . Von Reichswegen hat man von diesem ganzen

Vorgang keine Kenntniß genommen und da die Neichsständo

») Dieser Streit hat dem päbstlichen Stuhl im Gründe viel

geschadet. Er gab ncmlich Veranlassung dazu , daß man zu

Mainz Untersuchungen über die Rechte des Pabst in wutschen

Kirchensachen anzustellen anficng und dadurch auf die Entdeckung

der F ürstsnc 0 nc0 rdate,  wovon in der Folge ein mehre-

res , geleitet wurde.

Erster Band, ^
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auf dem Reichstags nicht mit ihren Titel » , sondern blos
namentlich ( alio nicht Fürstbischof von Fulda,  son¬
dern blos Fulda)  ausgerufen werden , so kann man aus
dem Aufrufzettel und aus den Reichstags ' Protokollen gar
nicht einmal abnehmen , ob Fulda eine Abtey oder Bis-
thum ist . Aus der Reichskanzler) erhält cs indessen den
Bischöflichen  Titel.

' Auf Fulda folgt der gefürstete Abt von Kempten,
sodann die gefürstete Pröbste von Ellwangen , Berch-
tolögaden und Weisenburg,  und endlich die gefür¬
steten Aebte von P r ü m, Stablo und Corvey *) , wel¬
che alle noch vor 1582.  gefürstet sind , und einzeln  ihr-
Stimmen abgebsn können.

tz. 94.

Außer den Bischöfen und Prälaten haben auch noch
auf der geistlichen Bank die geistlichen Ritterorden,
nemlich der Zoha n niter - und Teutsche Orden  Sitz
und Stimme erhalten.

Der Johanniter - Orden  ist der älteste, welcher
schon im Jahr 1099 . im gelobten Lande entstand . Seine
erste Entstehung hat er einigen Kaufleuren zu verdanken,
welche Johann dem Täufer  zu Ehren ei» Hoipital zu
Jerusalem stifteten. Anfangs hatten dieHosvitalbrüder blos

^) Oeffentlichen Nachrichten zu Folge ist der Abt von Cor¬
vey nunmehro ebenfalls zum Bischof  vom Pabst ernannt
worden , auch HUl Liese Ernennung bereits von dem kaiserlichen
Hofe anerkannt seyn . Allein auf dem Reichstage ist dies noch
nicht zur Sprache gekommen , anch hat besonders Corvey we¬
gen seiner neu erhaltenen bischöflichen Würde noch keinen bd-
hern Platz im Fürstenrath verlangt , welcher aber auch schwer¬
lich zugestande » werden würde.
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für die Verpflegung der kranken Pilger zu sorgen , in der

Folge verpflichteten sie sich aber auch zu deren Deschützung
Und zur Führung der Waffen gegen die Ungläubigen , und

so wurden aus Hospitalbrüdern Ritten  Da der Orden

nachgehends aus dem gelobten Lande vertrieben wurde , setzte
er sich erst auf derZnsel Cypern,  dann Nhodus  fest,
und im Z > ließ er sich auf der ihm vom K . Carl  V.

geschenkten Znsel Maltha  nieder , woselbst er noch jetzt
unter einem Großmeister,  welcher das Oberhaupt des
Ordens ist , seinen hauptsächlichsten Sitz hat und daher auch
öfters Maltheser - Orden  genannt wird . Der Orden

hat aber auch in andern Staaten ansehnliche Güter erwor¬
ben und erst in neuern Zeiten hat es ihm geglückt , die

beträchtlichen Güter der Zesuilen in Baiern zu erhalten.
Er theilt sich daher in acht Zungen , Sprachen  oder

Landsmcknnschaften,  deren jede unter einem G r 0 ß«

Prior  steht , und wieder mehrere Compthureyen und Bäl¬

lchen unter sich begrift . Das Oberhaupt oder der Groß-

prier der teutschen Sprache hat zu Heidersheim im

Vreisgau  seinen Sitz , und wird gewöhnlich der Ao-

han ni ter - OrdenS - Meistet  genannt . Wegen der teut¬

schen Besitzungen des Ordens erschien er mit auf den Reichs¬

tagen . Er ist im Z . 1546 . von K . CarlV.  in den Zür-

stenstand erhoben worden , und hat seit dieser' Zeit seinen

Sitz zwischen den Pröbsten von Ellwangen und Berch-

t 0 lsgade  1, , welcher erst seit 15 ; 9 . gefürstet ist.

Der zweste Orden ist der Teutsche-  oder Maria¬

ne  n - O r d e » . Auch dieser ist im gelobten Lande bcy Ge,

legenheit der Kreuzzügr im I . 1190 . entstanden / und hat¬

te den nenilickW Zweck, welchen der Johanniter - Orden hat¬

te , das heißt , die Kranken und Verwundeten zu pflegen

U -
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Und gegen die Ungläubigen zu fechten, nur konnten in dem¬
selben bloS Teutsche ausgenommen werden . So arm an¬
fangs der Orden war , so ansehnliche Schenkungen erhielt er
doch bald an Gütern in Teurschland . In der Folge er¬
oberte er P reussen , woselbst nunmehr das höchste Ober¬
haupt desselben , der Hochmeister  seinen Sitz halte. Un¬
ter ihm stand der Teutschmeisier,  welcher Chef der in
Teutschland zurück gebliebenen Ritter war und zu Mergent¬
heim restdirte . Bsyde erschienen auf den tcutschen Reichs¬
tagen , der Hochmeister maßte sich noch einen Rang vor den
Bischöfen an , welches er in Rücksicht auf die großen Be¬
sitzungen des Ordens auch wohl konnte , und setzte sich auf
der geistlichen Dank gleich nach den Erzbischöfen. Dev
Teutschmeisier wollte sich eben so den Rang vor den Präla¬
ten anmaßen , aileln Fulda wich nicht und so Mußte er froh
seyn , die zweyte Stelle unter ihnen nach Fulda zu erhalten.
Als in der Folge Preussen secularisirt ward, protestiere dage¬
gen der Teutschmeisier und nannte sich nunmehr , da kein
Hochmeister mehr vorhanden war, einen Administrator
-es Hochmeisterthums.  Er verließ auch seinen bishe¬
rigen Platz auf dem Reichstage und setzte sich nunmehr auf
die bisherige Stelle des Hochmeisters, welche er bis jetzt noch
besitzt , und gewöhnlichHoch - und Leutsch Meister ge-
nannt zu werden pflegt.

§ . 9 ; .
Die übrigen unmittelbarenPrälaten,  wenn sie gleich

4n neuern Zeiten in den Fürsienstanderhoben sind , haben,
wie bereits bemerkt ist, (§ . 77 . ) keineViril - , sondernbloße
Curiar stimme » ; das heißt , sie haben insgesamt» ! nur
zwey Stimmen , und werben erst, wenn die sämmtlichen Äi-
ritsiimmen auf beydcn Bänken abgelegt fmv , abwechselnd
mit dm Grafen zu Ablegung ihrer Stimmen aufgerufen.
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Zu ihnen gehören apch die Aebtissinnen und die

Balleyen des tsutschen Ordens zu Co blenz , Elsaß und

Burgund . Uüter den Aebtissinnen sind verschiedene , z . B»

Quedlinburg und Gandersheim , welche schon vor
dem I 1582 , die fürstliche Würde gehabt haben , und wel-

che daher auch billig Virilstimmen haben müßten . Allein in

altern Zeiten erschienen die Stände persönlich auf den Reichs¬

tagen , und wer nicht erschien , ward nicht mitgezählt . Dir

geistlichen Damen konnten nun freylich nicht füglich in Per¬
son erscheinen , sie hatten daher zwar wohl das Recht der

Neichsstandschaft , aber sie übten es nicht aus , und begnüg¬
ten sich , nachgehcnds den Prälaten , welche einen aus ihrer
Mitte auf den Reichstag schickten * ) , sich beyzugeMen,
und diesem ihre Stimme ebenfalls mit zu übertragen . Wä¬

re es früher üblich geworden , Gesandte zu schicken , und
wären die Aebtissinnen aufmerksamer auf ihre Rechte gewe¬
sen , so würden diejenigen unter ihnen , welche schon vor
dem I . 1582 . die fürstliche Würde hatten , ohnstreitig gleich
den Achten von Kempten , Corvey u . s. f . Virilstimmen haben.

Uebrigens theilen sich hie Prälaten , nachdem ihnen zwey

Curiatstimmen bewilligt sind , m zwey Bänke , in dis Schwä¬

bische und Rheinische , auf tvelchen sie in folgenderOrd-

mmg sitzen . I . Schwäbische,  l . Sallmannsweiler , 2.

Weingarten , z . Ochssnhausen , 4 . Elchingen , 5 - Jrstr , 6.

Urspring / 7 . Kaisersheim , 8, Noggenburg , 9 . Roth , io.

Wsissenau , n . Schluffenried , 12 . Marchthal , iz . Peters-

Hausen , 14 . Wettenhausen , i ; . Zwifalten , : 6 . Gegenbach,

kl z.

Vielleicht liegt aber auch der Grund darin , daß sie ihre

Prbbste  schickten , welche sich daun nicht zu den mit der Fürst¬

lichen. Würde versehenen Prälaten geselle » ' konnten , weil sie

selbst ksiue Fürsten waren.
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17 . Neresheim ; sodann Aebtiffinnen 1 8, . Hegbach, 19 . Gut-
tenzell, 2s . Notenmünster , 21 , Baindt, 22 . Söflingen und

der Abt von Jßncy zu Sk - Georgen , welcher erst im.
Z . 1782 . in das schwäbische Prälaten - Collegium ausge¬
nommen ist , und sich mit dem letzten Platz so lange zu be¬
gnügen erklärt hat , bis ihm die Aebtiffinnen freywillig den
Vorsitz abtre ;en würden *) : II . Rheinische Bank,
Zn dieser werden gerechnet 1 . der Abt von Werden , wel¬
cher beständiger Direktor auf dieser Bank scyn soll ; 2 . die
Valley Coblenz , z . die Ballcy Elsaß und Burgund , 4,
das Ritterstift Odenheim oder Bruchsal , ; . die Abtey St.
Ulrich und St . Afra in Augsburg , 6 . St . Corneliimünfler
bey Aachen , 7 . St . Emmeran zu Regensburg , und die
Aebtiffinnen von Essen , Buchau , Quedlinburg , Hervor--
den , Gernrode **) , Nieder - und Obermünster zu Regens¬
burg , Burscheid , Gandersheim und Thorn . Allein genau
genommen, besteht die rheinische Prälatenbank aus dem ein¬
zigen Abt vonWerden,  welcher den Comitialgesandtenal¬
lein bevollmächtigt , instruirt und ohne alle weitre Veyträge
auf eigne Kosten unterhalt. Za , wenn der Abt grstorben
ist, so legitimitt sich der GesandteNamens des Kapirsls ***),

§ . 96.
Auf der weltlichen Fürstenbank haben den ersten Platz die

Nebenlinien der kurfürstlichen  Häuser. Obenan
sitzt daherBaiern,  welches ehmals mit Pfalz in der Kue

*) S . Reust Staatskanzley Th . 4 . S . 216 — 2 ; ; .
Es ist sonderbar , daß diese noch immer aufgeführt wirb,da doch schon lange keine Aebtissin von Gernrodc mehr existirt.

" ) S - Held  Reichspralatisches Staatsrecht Th . r . S . 1; ; .
Auch habe ich selbst diese Nachrichten aus dem Runde hcs jetzi¬
ge, , Abts von Werden.
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übwechselte ; sodann folgen die Pfälzischen Nebenlinien , dl«

zwar zum Theil ausgestorbm sind , derentwegen jedoch noch

votier wird , als Pfalz - Lautern , Stimmern , Neuburg , Zwey-

brücken und Veldenz ; nächst diese die sächsischen : Weimar,

Eisenach , Coburg , Gotha und Altenburg ; hierauf die eh-

maligen Vrandenburgischen Nebenlinien Anspach undCulm-

bach ; und endlich die Braunschweigischen Zell , Calenberg,

Grubenhagen und Wolfenbüktel , von denen jedoch nur letz¬

teres noch als eine besondre Linie epistirt . Diesen Piatz

hatten übrigens die Braunschweigischen Häuser schon , ehe

noch die Braunschweigische Kur errichtet war ; unstreitig aus

dem Grunde , weil dies Haus ehmals die Herzogkhümer

Sachsen und Baier » besessen hatte , und weil das Herzog¬

thum Braunschweig nach den ursprünglichen großen Herzog-

thümern Sachsen , Franken , Schwaben und Baiern , und

nach Oesterreich das älteste  Herzogthum war.

§. 97»

Auf die kurfürstlichen Nebenlinien folgen die altfürstli¬

chen Häuser Würtemberg , Pommern , Hessen , Daaden,

Meklenburg und Hollstein . Diese hatten in ältern Zeiten

viele Rangstreitigkeiten unter einander . So viel war zwar

gewiß , daß der Herzog dem bloßen Land - oder Markgrafen

vorging und daß daher auch Pommern , Meklenburg , Holl¬

stem und Würtemberg den Häusern Hessen und Baaden in

dieser Hinsicht billig hätten Vorgehen müssen , allein die Her¬

zoge von Pommern und Meklenburg waren Wendische Für¬

sten , die man in Teuischland in Litern Zeiten keinem teut - ,

schen Fürsten gleich stellte . Hessen und Baaden aber waren

schon lange Land - und Markgrafen gewesen , wie Wärterin

Lemberg und Hollstein nur noch bloße Grafen waren,

1s 4
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Dieser Streit wurde endlich zum Theil durch einen Ver-
gleich bellgelegt , den die Häuser Würtemberg , Pommern,
Hessen und Vaadsn '

unter sich im I . 1576 schloffen, Kraft
dessen sie künftig in dem Vorsitz unter einander abwechseln
wollten . Mit den Mskienburgischen Häusern und dem !
Hollsteinischen dauerte indessen der Streit noch fort , end¬
lich aber wurde auch ihnen und zwar den Herzogen von
Mecklenburg im I . 1642 . und dem Hause Hollstem Glück¬
srad ! im I . 1740 . die Alternation ebenfalls zugestan¬
den . Hollstein Gottorp , als dis andre hollsteinische , oder
Herzogliche Linie wurde aber in dem deshalb geschlossenen
Vergleich nur unter der Bedingung mit unter die alter¬
nirenden Hauser aufgenommen , wenn sie das ihr an-
noch zur Mternations - Aktivität im Wege stehende Ses,
sivns Hinberniß vollens wegräumen könnte , das Hecht,
wenn sie gleich der königlichen , oder Glückstädtischen es be¬
wirken könnte , daß Sachsen Lauenbnrg und Minden , die
noch den Vorsitz vor Hollstein behaupteten , in die Vorrückung
willigten . Diese Bedingung hat die herzogliche Linie nicht
erfüllen können , mithin wird sie erst nach Lauenbnrg und
Minden , welche unmittelbar auf die alternirenden Häuser
folgen , aufgerufen *) ,

Unter den alternirenden Häusern sitzt zwar auch Ver¬
den,  welches ehmals als ein Hvchstift auf der geistlichen I
Bank saß , nach der geschehenen Secularisarion aber auf die I
westliche Bank an den Platz gesetzt wurde , den cs bisher I
auf der geistlichen gehabt halte . Es altsrnirt indessen selbst , 1

*) Der Aufruf selbst geschieht indessen nicht mehr , wie sonstunter den Namen Hollstein Gottorp , sondern unter den Na¬men Hollstei» Olden  b u r g . Die Stimmcfwird . aber erst gagzzuletzt salro ioeo ec oräins abgelegt,
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nicht mit , sondern behält immer den dritten  Platz / un¬
ter den alternirenden,

Die Alternation selbst geschieht nach io . sogenannten
Strophen,  oder Alternations - Ordnungen, welche so ein¬
gerichtet sind , daßeaußtzr Hollsrein Glück stadl ei» je¬
des der aiternirendenHäuser einmal oben an zu sitzen kommt.
In der: ersten Strophswird , nachdem die ersten 41 . ^Stim¬
men im Fürstsnrath ausgerufen und abgegeben sind

'
- folgen¬

de Ordnung beobachtet 42 . Vor - Pommern , 44 . Hinter-
PomMern, ' ( 460 Verden ) , 48 . Mecklenburg Schwerin,

Mecklenburg Güstrow , 52 . Würremberg , 54 . Hessen
Cassel , ; 6 . Hessen Darmstadt , ; 8 - Baden Baden , 6ar
Baden Durlach , 62 . Baden Hochberg , 64. Hollstein
Glückstadt.

Die übrigen Strophen ergeben sich aus folgender Ta¬
belle : ^ - ' '

Ltropb .!II. III. IV. V :VI. VII .' VIII. IX. X.
42. M. S- W. 4. O. B. B, L. P, M S -, P. 4. C, P . B.
44 M. G. 4 . E 4. C. «. D. 4. P. Äs G. 4. E- 4, D. B . D,
46 .Verben . - V . - - . , r r r - - - -
48 . V 4 D, 4. E. B. 4. Ai S. B. P- B, V. B. P L , 4.
?o 4. G. D . B W V. P, N! G. 4. P. D. D. 4. P W.
52 . B. B B D .« S. 4. P. W W Li 4, W 4 . G.
54 , B, D. B. 4 Ai G. 4. G. B. B, 4 G> 4^ D. 4. E. Ai .S-
56 . B. 4. Ai .S. L. P. 4. E. B. Dl 4. E. 4. C, B. B, M .G.
58 , V. P M .G. 4. P. 4. D. B. 4, 4. D. B P. B. D. 4 . D,
60 . 4. P. 4. v. >L.B. M .S. 4. D «. B. 4. P. B. 4. 4 . C,
62 . 4, D V . P. v D, Ni G. 4. C. 'S. D. Ai S, Ai S Ä . P.
64 . 4, C 4 . P. L. 4, W 4. E. B. 4. M .G, M .G. 4 . P.

Nach diesen Strophen geschieht also jedesmal abwechselnd
der Ausruf, so daß zum elften mal wieder mit der ersten an-
gefangen wird . In den Protokollen des Reichsfürstenraths
wird es -jederzeit sorgfältig bemerkt , nach welcher Strophe
der Aufruf geschieht . Es , hat daher derjenige, der die StZn-

U 5
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de zum Stimmen aussordert , jederzeit die Alternations - Ord¬

nungen vor sich , um ja nicht zu fehlen.

tz . 98.
Nach den alternirenden Häusern , folgen die übrigen

altfürstlichen Häuser , welche schon vor 1582 . Nirilstimmen

hatten , gleichviel übrigens , ob sie seitdem ausgestocüen sind,
oder nicht . Die Ordnung , in welcher sie auf einander fol¬

gen , ist diese : Sachsen Lauenburg , Savoyen , Leuchtcnberg,

Anhalt , Henneberg , Nomeny , Mömpelgard und Arenberg.

Nomeny  ist eigentlich eine Markgrafschaft , welche zu

Lothringen gehörte und welche die ehmaligen Herzoge von

Lothringen als ein unmittelbares teutsches Neichslehen besa¬

ßen und deshalb im Neichsfürstenrach Sitz und ' Stimme

führten . Als ganz Lothringen durch den Wiener Frieden
an Frankreich abgetreten wurde , hörte auch die Neichslehn-
barkeit der Markgrafschaft Nomeny auf . Inchessen wünsch¬
te der bisherige Herzog Franz von Lothringen ( nachmaliger

Großherzog von Toscana und Kaiser ) das bisherige Votum

fortführen zu dürfen . K . Carl VI . erließ deshalb am 25.
März i7 ; 6 . ein Commissonsdecret an den Reichstag , wel¬

ches dieFolge hatte , daß dem Herzog sein bisheriges Sitz-

und Stimmrecht unter dem Aufruf Nomeny  ferner von

Reichswegen zugestanden wurde . Es hat also unter diesen

Namen das ehmalige Haus Lothringen , jetzt Lothringen

Oesterreich Sitz und Stimme auf dem Reichstage.

Mömpelgard  wird gewöhnlich eine gefürstete

Grafschaft  genannt , indessen ist es noch sehr streitig , ob

sie je gefürstet worden ist . Sie scheint es zwar , weil der

Herzog von Würtenberg , als jetziger Besitzer dieser Graf¬

schaft im Fürstenrath eine Virilstimme ihrentwegen hat und

Mömpelgard noch vor Arenberg sitzt , allein ihre ehmaligen
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Besitzer waren bloße Grafen / und es kann keine Standes-

erhöhung erwiesen werden . Es ist daher eine wahre Ano¬

malie , daß wegen Mömpelgard eine Virilstimme geführt

wird . Wahrscheinlich rührt sie indessen daher , daß die Graf¬

schalt an dasHaus Würtemberg gekommen ist . SeitderStan-

heserhöhung dieses Hauses waren also die Besitzer derGraf-

schastFürsten . Man mochte sie daher wohl eine fü r st li-

che Grafschaft  nennen , und weil in älrern Zeiten be>)

den Reichstagsstimmen nicht sy , wie jetzt , auf die Eigen»

schaft des Landes gesehen wurde , man vielmehr , wenn sich

ein fürstliches Haus in mehrere regierende Familien theilte,,

sämmtliche regierende Herrn zum Reichstag berief und ih¬

nen so bald sie zum Fürstenstand gehörten , eine fürstliche

oder Virilstimme zugestand , so sind unstreitig auch die Her¬

zoge von Würkenberg , Mömpelgardischer L '. nie , als regie¬

rende Herrn mit auf den Reichstag berufen . Da nun in

dem I . i ; 8r . Herzoge von - Würrenberg - Mömpel-

gard  vorhanden waren , so ist auch die Stimme wegen

Mömpelgard fortgeführt , wenn gleich in her Folge die be¬

sonder Linie erlosch und das Land an die regierende Linie zu

Stuttgard zurück fiel,

§ - 99 -

Nach den altfürstlichen Häusern folgen die neuen  Für¬

sten , denen ausdrücklich eine Virilstimme zugestanden ist.

So wurden im I . i6 ; Z . den Zy . Zun . die Fürsten von

Hohenzollern , Eggenberg und Lobkowitz ; 1654 , den - 8,

Febr . Salm , Diernchstein , Piccolomini und Auersberg;

1654 . dm z . März Nassau , Hadamar und Siegen , inglei¬

chen Nassau Dillenburg ; 1664 . dm 26 . Apr . Porria ; 1667.

bm 6 . Sept . Ostfricsland und Fürstmberg ; 1674 . den 22,

Aug . Schwarzenberg Wd Waideck ; 1705 . dm ? ? . Nsv,
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Mindelheim ; 171 ; - den iy . Februar Lichtenstein und 1754.
den zs . May Thurn und Taxis und Schwarzburg in das

fürstliche Collegium ausgenommen.
Non diesen. Stimmen haben jedoch die von Eggenbcrg,

Piccolomini , Portia , Waldeck und Mindelheim wieder

aufgehört , nachdem die Häuser oder Linien , denen die Ni-

rilstimme . bewilligt war , auSgestorben sind . Dies sollte ei¬

gentlich auch de.r Fall mit Salm  seyn , indem das fürstliche
HauS Salm , dem die Viri f̂timme zugestanden war,  im
1 .174z . auSgestorben ist . Man hat sie indessen auf das neue
Haus erstreckt . Ein gleiches ist wegen Nassau Hadamar
und Siegen,  ingleichen Ostfriesland  geschehen.

Gegen die Thurn - und Taxische  Einführung pro - >

testirten die altweltfürstliche Häuser sehr lebhaft , indessen
geschah sie , und cs ward nicht auf die Protestatio » geachtet.
Nachdem nun aber Taxis einige unmittelbare Neichsherr«
schäften erkauft hat , so haben auch ganz neuerlich ( am z.
Jun . i75 >z .) die altfürstlichen Hauser , denen auch dieNas-
sauischen beygetreten waren , ihren Wiederspruch fallen las¬

sen und erklärt , daß sie itzt die Taxijche Stimme anerken¬
nen würden.

§ . ros.

Den Beschluß auf der weltlichen Dank machen dir
Grafen,  welche , wie bereits bemerkt ist , in vier Colle¬
gia vertheilt sind , von denen ein jedes nur eine Stimme
hat . Unter diesen Grafen sind indessen keineswegs diejeni¬
gen Edclleuke , oder Besitzer von Rittergütern , wenn auch
gleich diese unmittelbar seyn sollten , zu verstehen , welche
von dem Kaiser den Titel  eines Grafen erhalten haben;
sondern eigentlich blos die alte Grafen , oder diejenigen,
welche ursprüngliche Reichs - Graf - oder  Herrschaften be«
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fitzen. Einerlei ) ist es übrigens , ob sie gleich anfangs , wie

A. V . Leiningen , Nassau ,
' Waldcck , Wittgenstein u . si w.

Grasen , oder ob sie ursprünglich , wie Hohenlohe , Erbach

Und andre Dynasten gewesen sind und nur nachgehends , ans

Furcht zum nicdern Adel gerechnet zu werden , den gräfll-

chen Titel entweder angenommen , oder vom Kaiser gesucht

und erhalten haben . Eben so kommt cs auch bcy Bestim¬

mung der Neichsgrafen nicht darauf an , ob ein Graf sich

in neuern Zeiten hat in den Fürstenstand erheben lassen,

denn dadurch hört er nicht auf Mitglied des gräflichen Col¬

legiums zuseyn , indem seine fürstliche Würde bloö persön¬

lich ist , wofern er nicht noch besonders in das fürstliche Col¬

legium eingeführt ist , und in demselben eine Virilflimme er¬

halten hat . So werden also z . B . die Fürsten von Hohen¬

lohe s Reuß , Wied , nunmehr auch Witgenstein und andre

noch immer auf dem Reichstag nicht als Fürsten , sondern

noch blos als Grafen angesehen.

Ausser diesen neuen Fürsten giebt es jedoch auch verschie¬

dene alte Fürsten , ja selbst Kurfürsten und Könige , und

umgekehrt auch neugräflichs Familien , welche in den Gra¬

fen - Collegien Sitz und Stimme erhalten haben . So sind

z. B . der K . v . Preuffen wegen Tecklenburg , der K . v.

Großbritanien wegen Hoya , Diepholz und Spiegelüerg,

der Kurfürst von der Pfalz wegen Helfenstein , der Herzog

von Würtenberg wegen Justingsn , und der Graf Wallmo¬

den wegen Gimborn - Neustadt Mitglieder der Grafen - Col-

legien . , Das auffallenste ist über , daß sich in dem schwäbi¬

schen Grafen - Collegio sogar eine Aebki' ssin , nemlich die von

Buchau und einige Land - Commenthurs des teutfthen Or,

dens finden . Dies rührt daher , daß dergleichen Grafschaf¬

ten durch Erbschaft , Kauf u - s. w , an altfürstliche Häu-
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fer , an geistliche Stiflungen , oder an neue Familien ge¬
kommen sind , ohne daß sie in dem ersten Fall Sem Haupt¬
lande des Fürsten incorporirt sind , und daß man den Grund¬

satz in neuern Zeiten aunahm , das Sitz - und Stimmrecht
hafte auf dem Laude und gehe auf einen jeden Besitzer über.

Endlich gisbt es auch in einigen Collegien neue oder land-

säffige Grasen , welche gar keine unmittelbare NeichSgraf-
oder Herrschaften besitzen und welche^ man - aus besonder»

Rücksichten, um ihnen eine Ehre zu erzeigen und um sich
vielleicht einige Vorthrile zu verschaffen, wenn sie etwa an¬

gesehene kaiserliche Minister waren , ausgenommen hat.
Diese heißen Personalisten,  weil sie blos für ihre Per¬
sonen , ohne Rücksicht auf eine »»Mittelbare Graf - oder

Herrschaft , ein, Sitz - und Stimmrecht in Len gräflichen

Collegien haben.
Die einzelnen Mitglieder der vier Grafen - Collegien

lassen sich übrigens aus verschiedenen in Druck vorhandenen

Verzeichnissen, welche jedoch zuweilen von einander abwei¬

chen , ersehen . Zn dem genealogischen Reichs - und Staats¬

handbuch vom Z . 1792 . findet sich folgendes Verzeichniß:

Das W e t t e r a u i sch e Grafen - Collegium r

Hanau - Münzenberg ^ beschicken den Grafen - Tag
- - - Lichtenberg ^ nicht mehr.

4 . Solms - Braunfels ^

. . - Hohen Solms n den Sitz nach dem

— - Weilbürg ? reacceä seit 1771

6 . . . - Rödelheim

7 . . . - Laubach
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8 . Isenburg - Birstein.
9 . Isenburg , unirte Häuser , Büdingen , Meerholz nutz

Wächkersbach.
10 . Srollberg - Gedern und Ortenberg,
n . . . . - Srollberg.
i2 . . . . - Wernigerode.

Waldeck setzet den Prozeß am NeichShostach fort,

iz . Sayn Wilgenst. Verleb.

14 . Sayn Witgenst. Witgenst,
r ; . Wild - und Nheingrafzu Grumbach.
16 . . . . Nheingrafenstein, beyde Nheingrafrn wegen

Dhaun.
r/ . Leiningen - Hartenburg»
iz . . . - Heidesheim.

Leiningen - Guntersblum«

19 . Westerburg , Christoph , Lin.
20 . . . . Georg. Lm-

21 . Reußen,von Plauen»
22 . Schönburg.
2 z . Ottenburg.
24 . Crichingen seit 1765.

Das Schwäbische Grafen - Collegium.

1 . Der Fürst zu Fürstenberg als Graf zu HeiligenberK

und Werdenberg.
2 . Die gef. Aebrissin zu Buchau.

z . Der Teutsch - Ordens - Land - Lommenthur der Balley

Elsaß und Burgund , als Commenthur zu Asch¬

hausen.
4 . Die Fürsten und Grafen zu Oettingen.

5 . Oesterreich wegen der Grafschaft Montfort.
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6 . Der Kurfürst ist Baisrn ( jetzt Kurpfalz ) lvegen „der

Graffchast Helfenstein.

7 . Der Fürst von Schwarzenberg wegen der Landgraf-

schajt Klettgau und Grafschaft Sulz.

8 - Die Grafen von Königsegg.

9 . Die Truchsessen von Waldburg.
10 . Der Markgraf von Baden Baden wegen der Graf¬

schaft Eberstein.
n . Der Graf von der Leyen wegen Hohen Geröldsecß.

12 . Die Grafen Fugger.

iz . Die Graffch . Hohen - Ems , die jetzt Oester , ist.

14 . Die Grafen von Traun wegen der Herrsch . Eglof.

15 . Der Fürst und Abt zu St . Blasii wegen der Graf¬

schaft Bondorf.
16 . Der Graf von Stadion wegen Thannhausen.

17 . Der Fürst von Taxis wegen der Herrsch . C'glingett.
18 . Die Grafen von Khcvenhüllcr , ( find PersvnaUfren ) .

19 . Die Grafen von Kuffstein.
20 . Der Fürst von Colloredo , ( ist rin Personalist ) .
21 . Die Grafen von Harrach , ( desgleichen ) .
22 . Die Grafen von Sternberg , ( desgleichen ) .

2z . Der Graf von Neipperg , ( desgleichen ) .
* Auch halten sich die Grasen von Hohenzollern noch

zu diesem Collrgio.

Das Fränkische  Grafen - Collegium.

r . Die Fürsten und Grafen von Hohenlohe«
2 . Die Grafen von Castell,

z . Die Grafen zu Erbach-

4 - Die Fürsten und Grafen von Löwenstein Wege» der

Grafschaft Wertheim-
5 . Die
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Die G ^äst . Limburg . Allodial - Erben.
6 . Die Grafen von Nostiz wegen der Grafsch . Nieneck.
7 . Der Fürst von Schwarzenberg wegen der Herrschaft

Seinsheini, oder der gefürsteten GrafschaftSchwär « '
zenberg.

8 . Die Gräfl . Wolfsteinischen Allodial - Erben , nemlich
der Fürst von Hohenlohe - Kirchberg und der Graf
von Eiech.

9 . Oie Grafen von Schönborn wegen der Herrschaft
- Neichelsberg.

is . Eben dieselbe » wegen der Herrschaft Wiesentheid.
ii . Die Grafen von Windischgrätz ( ist ein Personalist)»
i r . Die Grafen Ursin von Nosenberg , (desgleichen)»

Die altere lstnie der Gt . von Stahremberg , (desgl.)
14 . Die Grafen von Wurmbrand , (desgleichen) .
1 ; . Der Graf vonGiech , (desgleichen) .
16 . Der Graf von Gcävenitz , ( ist ebenfalls ei» Perst-

nalist.)
17 . Die Grafen von Pückler, ( ist ein Perssnalist).

Das Westphälische  Grast » - Collegium.

j . Der Marggr . von Anspach ( jetzt der K» vön Groß-
britannien) wegen Sahn - Altkirchsn.

L . Der Burggraf von Kirchberg wegen Sayn - Hachen-
bürg»

z . Der König in AreusseN wegen der Grafschaft Teck¬
lenburg»

4. Wied - Runkel wegen der Obern - Grafschaft Wied.
5 . Der Fürst zu Wied - Neuwied , als Direktor dieses

Collegii»

Erster Bank« X
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6 . Der Landgraf von Hessen - Cassel und der Graf zu
Lippe - Bückeburg wegen der Grafsch . Schaumburg,

7 . Der Herzog zu Hollstein - Gottorp - Oldenburg.
8 . Die Grafen von der L 'ppe.
9 . Die Grdfen von Bentheim.
10 . Der König in Cngeland wegen der Grafsch . Hoya,
r i . Derselbe wegen der Grafschaft Diepholz.
12 . Ebenderselbe wegen der Grafschaft Spiegelberg,
lz . Der Fürst und dir Grafen von Löwenstein wegen

Virneburg.

14 . Der Fürst von Kaunitz wegen Nittberg.
1 ; . Der Fürst v . Waidsck wegen der Grassch/Pyrmont.
16 . Der Graf v. Törring wegen der Grafsch . Gronsfeid.
17 . Der Graf von Aspremont wegen der Grafsch Reck¬

heim oder Reckum.

28 . Die Fürsten zu Salm wegen der Herrsch . Anholt.
29 . Die Grafen von Metternich wegen der Herrschaft

Winnenburg in Beilstein.
20 . Der Fürst zu Anhalt - Bernburg - Schaumburg we¬

gen der Grafschaft Holzapfel.
2 ! . Die Grafen von Sternberg wegen der Grafschaft

Blankenheim und Gerolstein.
22 . Die Grafen von Plettenberg wegen Wittem.
2z . Die Grafen von Limburg - Styrum wegen der Herr¬

schaft Gehmen.
24 . Der Graf von Wallmoden wegen der Herrschaft

Gimborn und Neustadt.
2 ; . Der Graf von Quadt wegen der Herrsch . Wickerad,
26 . Die Grafen von Ostein wegen der Herrschaft My-

lendonk.

27 . Die Grafen von Nesselrod wegen der Herrsch . Nei-
chenstein.
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L8 . Die Grafen zu der Mark wegen der Herrschaft

Schleiden.

29 . Die Grafen von Schäsberg wegen der Grafschaft
Kerpen Und Lommersum.

zo . Die Grafen zu Salm - Neiferscheid wegen der Herr,
schaft Dyck.

zi . Die Grafen zu der Mark wegen Sassenburg.

Z2 . Die Grafen von Piaten wegen Hallermüttde.

zz . Die Grafen von Sinzendorf wegen Reineck *) >

K. roi.

DasDaseyn der vier Grafen < Collvgien und ihre inners

Verfassung beruht auf gewisse Vereine,  welche in einem

jeden Collegio von den dazu gehörigen Mitgliedern geschlos¬

sen sind . Das erste und älteste gräfliche Collegium , ist das

Wetterauische,  oder wie es auch wohl ehmals genannt
wurde , das Ni ederlän  dische , oder Rhein  i sch e . Dev

Grund zu demselben wurde dadurch gelegt , daß die Grafe»

von Nassau , Birnenberg , Nheineck, Solms , Manderscheid»

Waldcck , Ulenburg , Sayn , Wied , Wittgenstein und an,

dre im Z . i ; i2.  in eine besonder Correspondenz und Bereu

nigmig zusammen traten . Diese Vereinigung , deren vor¬

züglichster Zweck die E Haltung ihrer Rechte und ihres Anse¬

hens war , das durch die Fürsten sehr verdunkelt zu werde»

anfieng, wurde im Z . izi, . erneuert und im Z . 15 - 0 . noch
X - ,

-) Unter die westphälischen Kreisstände ist im I . 1786 . auch

>er Fürst von Eigne wegen der Herrschaft § agn 0 l-les , wel-

he der Kaiser im I . 1770 . zu einer unmittelbaren ReichSgraft

chaft erhob , ausgenommen worden . (Reuß Sraatsk . XXII.

86 .) Oberauch iu das wcstphalische Grafen - Collegium seitdem

uifgenommen worden sey , ist mir nicht besannt«
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weiter dahin erklärt und erläutert , daß alle um und an den

Nheinstrom angesessene Grafen und Herrn zwar fernerhin
in einer Correspondenz und Vereinigung zusammen bleiben,'
diese aber wegen allzugroßer Entlegenheit ihrer Lande in

zwei) besondere Bezirke , nemlich den Wetterau ischen

und den Niederländischen  csctheilt werden sollten-

So machten also anfangs die Niederländische , oder

westfälische Grafen , und die Wetterauische nur ein Colle¬

gium aus ; in der Folge aberhaben sich jene von diesen wie¬

der getrennt , worauf noch zu den Wsstphälischen die

Niedersächsischen , zu den Wekterauischen  aberdie

Obersächsischen  getreten sind . Neue Vereine , welche

nun jedes Collegium errichtete , waren davon die Folge und

diese sind von Zeit zuZeitwiederhohlt und erweitert worden.

Die Schwäbischen Grafen scheinen bald das Betsspiel
der Rheinischen nachgeahmt zu haben , ohne daß sich jedoch
das Jahr , in welchem sie die erste Verein unter sich ge¬
schlossen haben , genau angeben läßt . Man halt zwar die

vom I . 1567 . dafür , allein Moser *) bemerkt , daß ras

schwäbische Grafen - Collegium wenigstens älter sey, als diese
Verein . Anfangs gehörten auch die fränkischen Grafen zu
den schwäbischen , nachgehends entstanden aber allerhand
Irrungen zwischen ihnen , welche zuletzt die Folge hatten,
daß die fränkischen gänzlich von den schwäbischen sich trenn¬
ten , eigne Vereine unter sich errichteten , und eine eigne
Stimme auf dem Reichstag erhielten.

In neuern Zeiten dachte man darauf eine allgemeine
Vereinigung zwischen den sämmtliche » Neichsgräflichen Colle-

gien zu Stande zu bringen . Seiti6 ; z.  ist daran gearbeitet.
Es gieng aber , wie Moser sagt , nach den Sprüchwortr

") von den Rcichsständcn S . s ; 4>
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Kes oommunes communiter neZiiFuntur . Endlich kam

sie jedoch im I . 17Z8 . zu Stande . Es ward darin festge¬

setzt , daß zwar nm die kaiserliche Bestätigung nachgesucht,

einstweilen aber dieselbe unter den vier Collegien und ihren

Mitgliedern , als ein verbindlicher Vertrag und I,sx praZ-
matiLs gelten und darüber gehalten werden sollte . Wirk¬

lich ist auch hierauf am 12 . Zul . 174z . die kaiserliche Be¬

stätigung unter einigen Einschränkungen erfolgt , allein der

Kaiser starb , ehe die Ausfertigung selbst geschah und darü¬

ber ist sie bis jetzt unterblieben . Inzwischen entgeht dadurch,

in so fern sie nichts wider die Neichsconstitutionen , - oder

die Rechte eines dritten enthält , ihrer Gültigkeit nichts,

denn die Stande des Reichs sind befugt dergleichen Unionen

unter sich zu errichten , und der Kaiser ist in seiner Wahl-

capitnlation Art . i . § . 9 . verpflichtet , dis den Neichsgesetzen-

gemäßen Unionen  auf gebührendes Ansuchen , ohne Wei¬

gerung zu bestätigen und die Stände dabey zu handhaben

Und zu schützen.

Wenn indessen gleich auf diese Art eine allgemeine Ver¬

einigung aller vier Grafen - Collegien zu Stande gekommen

ist , so bleibt nichts destoweniger ein jedes Collegium für

sich und ein jedes hat sein besonderes Direktorium . Das

Wetterau ische  hat einen Direktor und vier Zugeordnete

oder Adjunkten . Das Direktorium sollte eigentlich alle drey

Jahr verändert werden , allein es geschieht nicht . Als noch

Hanau  zu dem Collegio gehörte , hat dieses lange Zeit

das Direktorium gehabt , selbst da noch , als die Grafen

schon ausgestorben , und die Hessischen Häuser zuISucces-

sion gekommen waren . Seit dem aber hat Ysenburg

und sodann Solms - Laubach  die Direktion gehabt . Un¬

ter den Pier Adjunkten , welche ebenfalls alle drey Zahd

X z
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erwählt werden sollen , muß jederzeit der eine aus denOber-

sächsischen zugewandten Häusern genommen werden.

Das schwäbische  hat zwey Direktoren und vier Ad-

juncten , welche auf Lebenslang erwählt werden.

Das fränkische  hat einen Direttor , der nach dem

Alter alle drcy Jahr abwechselt , zuweilen auch , wenn der

Direttor es verlangt , einen Adjunct . Die katholischen Ätrit,

glieder dieses Collegiums verlangen einen . Condireclor ihrer

Religion , und wirklich maßet sich der Fürst von Hohenlohe

Schillingsfürst ei.n Condirectorium an , allein die evangeli¬

schen gestehen dieses nicht zu.
Das westphälische  hat einen evangelischen Direttor

und einen katholischen Condirector , welche beyde auf Lebens¬

zeit erwählt werden . Das katholische Condirectorium war

seit dem 1 .1744 . . in welchem der G ^afvon Virm  0 nt  starb,

unbesetzt . Nachdem aber die gleich zu erwähnenden Irrungen
in dem westphäiischen Grafen - Cvllegio beygelegt sind , so ist
auch wieder ein katholischer Condirector in der Person des
Grasen von Metternich  vorhanden.

Was die Neligionseigenschaft  der Grafen - Colke-
gien betrift , so ist das schwäbische kath  0 lisch.  Es sind
zwar allerdings einige Mitglieder desselben evangelisch , allein
bey Bestimmung der Neligionseigenschaft eines Collegii oder
Kreises kann nicht auf einige wenige , sondern es muß auf
den größten Theil gesehen werden . Da dieser nun katholisch
ist , so/ist auch von jeher die schwäbische Bank zur katholi¬
schen Seite der Reichsstände gerechnet worden , Aus eben
dem Grunde wurden aber auch bisher die drei) andern Colle¬
gia zu der evangelischen Seite gerechnet , wenn gleich indem
westphälischen und fränkischen  auch einige katholische
Grase » warm . Die Zahl derselben wurde indessen nachgs-
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hends dadurch vermehrt , daß theils einige Häuser , beson-

ders dem fränkischen , katholisch wurden , theils die evan¬

gelischen Herrn ausstarben und katholisch » zur Succession

kamen , theils endlich , daß die mehrsten neuaufgenommrnen

PersonaHsten katholisch waren.

Dies bahnte den Weg dazu , daß man diese beyde

Collegia als vermischte  Collegia zu behandeln anfieng;

darüber entstand , ein , Streit , der mehrere Jahre dauerte

und äußerst üble Folgen hatte , indem er nicht nur die Tren¬

nung der so heilsamen Kammergerichtsvisitation , sondern

auch die Unthätigkeit der Reichsvcrsammlmig selbst zur Folge

hatte . Die nächste Veranlassung zum Ausbruch desselben

gab die letzte Kammergerichtsvisitation . Zu dieser hätten

auf katholischer Seite blos das schwäbische , auf evangeli¬

scher aber die drey übrigen Collegia abwechselnd gezogen

werden sollen . Den schwäbischen Emsen , welche auf dies«

Art in allen Dassen der Visitation auf katholischer Seite er¬

scheinen konnten , schien diese Ehre wegen der dadurch ver¬

ursachten Kosten lästig . Sie überließen daher in der ersten

Classe ihr Recht an Kurpfalz , welches , weil es ehmals zur

evangelischen Seite gerechnet wurde , keinen Platz auf der

katholischen Seite hatte *) . Zu der zweyten Classe wollte

Kurbaiern eine ähnliche Uebereinkunst mit ihnen treffen»

Dies schien aber dem kaiserlichen Hof , der fteylich oft auf

einen Grafen besser wirken kann , als auf einen mächtigen

X 4

? ) Um alles dieses zu verstehen , muß ich hier mit wenigen

bemerken , daß bereits im I . 1654 . die zu der Kammergcrichts-

Visitation deputirten Stande in mehrere Classen vcrtheilt waren,

von Leuen siede aus - 4 Mitgliedern von bepden Religionen be»

stand , und welche sich einander abwechseln sollen-
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Kurfürsten , nicht anzustehen . Es wurde daher die Sachs
dahin eingcleitct , daß Kurmainz , welches die Stände nach
dem verglichenen Schema zur Visitation einzuladen hat,
an das wsstphälische Grafen - Collegium ein Aueschreihen er¬
ließ , um in der zweyten Claffe die gräfliche Stimme aus
der katholischen S - ite zu führen . . Wirklich erschien hierauf
auch ei» katholischer Subdclegirter , dessen Vollmacht jedoch
nicht von dem Direktor des westphälischen Grafen - Colle¬
giums für dasselbe , sondern blvs dem katholischen Grafen
von Metternich  ausgefertigt und unterschrieben war . Dis
evangelischen Subdelegirten hielten alle bis auf den Stadt-
Ulmijchen , den Herrn von Wölkern,  der nachgehends
Neichshofrath wurde , die Vollmacht nicht für zulässig und
widersprachen derselben bey jeder Gelegenheit.

Die Sache war indessen gut gegangen , man konnte
also nun schon einen Schritt weiter gehen . Dies geschah
denn auch dadurch , daß Kurmainz zur dritten Classe eben
rin soichcs Aueschreiben an das fränkische Grafen - Collegium
erließ . Allein jetzt wurde der evangelische Neligionstheilauf
dem Reichstage aufmerksam , er beschloß am oü . Zul. 1775 . ,
daß die evangelischen Subdelegirten so wohl in der bevor¬
stehenden dritten , als in den weiter folgenden Classen , mis
einzelnen katholischen Grafen , die sich nicht im Namen des
ganzen Collegiums , oder sämmtiichcr Mitglieder curiutim
gehörig zu iegitimiren vermöchten , in einige Berathschla-
gung sich nicht -einlassen, sondern jedesmal mit Protestation
abtreken sollten. Da die katholischen Neichsstände hierauf
einen ganz entgegengesetzten Schluß am Aug . 177 ; , faß¬
ten , so kam es zwar zu einem provisorischen Vergleich , daß
zur dritten Classe blos die schwäbischen und wstterauischen
Grafen berufen werden sollten, welches denn auch geschah;
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allein nachher wollte der kaiserliche,Hof diese blos auf dicdrit«

te Classe gehende Vereinbarung auch auf dis folgenden er¬

strecken , und also das fränkische und westphälische Grafen-

Collegium von der Theilnehmung an dieser Reichsdeputa-

tion aut der evangelischen Seite gänzlich ausjchttcßen.

Dies hatte die .Folge , daß die Visitation im I . 1776.

aus einander gieug und daß nunmehr die Frage von der

Religionoeigemchaft des fränkischen und westphalischen Gra¬

fen - Collegiums sehr lebhaft zur Sprache kam , zumal , da

nun auch der Hr . von Pist 0 rius,  welcher als ein evan¬

gelischer bisher die Stimmen der werterauischen , fränkischen

und westphalijchen Grafen geführt hatte , starb . Der ka,

tholische Neligionstheil behauptete , daß beyde Collegia ver,

mischt,  der evangelische hingegen , daß sie bevde , sowie

das wctterauische blos evangelisch  wären . Wegen der

fränkischen Grasen dauert der Streit gewissermaßen noch

fort , und wird , so lange noch ein gewisser Mann lebt , der

diese Sache gleichsam als seine eigne sehr leidenschaftlich be¬

treibt , nicht leicht beendigt werden . Inzwischen wird doch

dis gräflich fränkische Gesammtstimme jetzt von einem evan¬

gelischen Gesandten unter wechselseitigen Reservationen sort-

gechhrt . Wegen der westphalischen ist aber endlich imZahr

-784 . zwischen dem Grafen (jetzigen Fürsten ) von Neuwied

als evangelischen Direktor und dem Grafen von Metternich

als katholischen Znterimscondirector ein Vergleich *) zu

Stande gekommen , vermöge dessen daö westvhätische Gra¬

fen - Collegium nunmehr für ein vermischtes  zu halten ist,

indem ein jeder NeligionStheil abgesondert von dem andern

' ) Dieser Pergleich steht in Aeuß  MaMnzley Th . 7,
S . 40 ? . u . f,
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felnen Di ' rsetor wählen , jeder Theil einen Gesandten ein¬

seitig  aufstellen , beyde aber mit Ablegung der Gesammt-
stimme von einer Materie zur andern  abwechseln
sollen . Dieser Vergleich , der ohne Rücksprache mit den

übrigen evangelischen oder katholischen Ständen geschlossen
war , machte auf dem Reichstag viel Aufsehen und es war

nunmehr die Frage , ob auch die evangelisch wcstphälischen
Grafen durch denselben dem gesammten evangelischen Reil-
gioustheil , zumal da dieser diese Sache zu der seinigen ge¬
macht harte , etwas vergeben könnten ; endlich wurde indes¬
sen doch die Sache durch Privarunterredungen der ansehn¬
lichsten Gejandschaften und auf Betrieb des Kaisers selbst
dahin eingcleitet , daß die nach dem Vergleichs geschehenr
Devollnrächtigung der beyden Stimmführer unter den Legss
timaüons - Anzeigen bekannt gemacht , mit der evangelischen
Aikernalion der Anfang gemacht , des Vergleichs selbst aber
nicht mehr gedacht werden sollte . Es wird also jetzt , ohne
Laß jedoch deshalb ein förmlicher Vergleich zwischen beyden
Neligionstheilen geschlossen wäre , das wcstphälische Grafen-
Collegiuin als ein vermischtes angesehen und dessen Neichs-
tagsstimme abwechselnd von einem evangelischen und katho»
Zischen Gesandten geführt.

H . rar.

Nach allen diesen wirb cs leicht seyn , den sogenannten
Aufrufzetrel,  oder das Verzeichniß , nach welchem die

NeichSstände zum Votiren aufgerufen werben , zu verstehen.
Es ist folgender:

Geistliche Bank . Weltliche Dank,
i . Oesterreich ) ^ Salzburg . 2 . Baiern.

Z . Burgund ^ . Oesterreich 4 . Magdeburg.
5 . SalzburgBurgund.  6 . Pfalz - Lautern cakk.

7 . Bssanz, 0 . Pfalz- Simmern catk»
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9 . Hoch- undTeutschmeister.
i i . Bamberg.
^z . WürzburgJ Worms
15 . Worms ^ '^ '

WürzS.
17 . Eichstädt . »

19 . Speyer.
Li . Straßburg.

-z .
' Costanz.

25 . Augsburg.
27 . Hildesheim.
29 . Paderborn.
Zi . Freisingen.
Zz . Regensvurg.

55 - Passau.

Z7 . Trient.

41 . Basel. /
4Z . Münster. ^
4; .Osnabr .c .ve1s ^ ^ . § .92.
47 . Lüttich.
49 . Lübeck Husn§.
51 . Chur,
zz . Fulda.

Kempten.
57 . Elwangen.
59 . Johanniter-. Meister.
61 . Derchtolsgaden.
öz . Probstet) Weiffepburg.

. alb.
! § - s.

ia . Pfalz - Neuburg c.
12 . Bremen.
14 . Pfalz - Zweybrücken e.
16 . Pfalz i Veldenz a.
18 . Sachsen-Weimar ^
20 . Sachsen-Eisenach
22 . Sachsen-Coburg
24 . Sachsen Gotka
26 . Sachsen-Altenburg ^
28 . Brandsnburg -Onolzbach . ^

Zo . Brandenburg - Culmbach.
zr . Draunschweig -Zell ^

Z4. Braunschweig- Ta- ^
kcnbera. jI

ZS . Braunschŵeig -Gru-
bsnhagen .

"

Z8 . Braunschw. Wolfen-
benbüttel . ^

40 . Halberstadt.
P42 . Vor - Pommenz.

44 . Hinter - Pommern»
46 . Verden.
48 . Mecklenb . Schwerin.
50 . Mecklenb . Güstrow.
52.. Würrenberg.
54. Hessen Cassel.
;6 . Hessen - Darmstadt.
;8 - Baden - Baden.

Baden - Durlach.

^ . Baden - Hochberg,
Holstein eGlückstadk,

c-o
v»'S

v

ß
rs
<v»-rSroS



ZZ2 S . B . Von der Pcrs . des Kais. u. den Reichsst.

65 . Prüm.
67 . Stablo.
6- . Corvey.

5 ; . Schwäbische .̂
L7 - Rheinijche ^ Prälaten.

66 . Sachsen - Lauenhurg.
68 - Minden.
(70 . Holstein - Oldenburg .)
71 . Savoyen catk.

72 . Leuchtcnberg c.
7z . Anhalt.
74 . Henneberg.
7 ; . Schwerin.
76 . Camin.

77 . Ratzeburg.
78 . Hirschfeld.
79 . Nomeny c.
80.  Mümpelgard.
81 . Arenberg c.
82 . Hohenzollern c.
8z > Lobkowitz 0.
84 . Salm c.
8 ; . Dierrichstein c.
86 . Nassau - Hadamar.
87 . Nassau - Dillenburg*
88 - Auersberg c.
89 . Ostsriesland.
90 . Fürstrnberg c.

91 Schwarzenberg c.
92 . Lichtenstein e.

9 ; . Thurn und Taxis c.

94 . Schwarzburg.
96 . Wetterauische ^
,8 . Sch « Wsch-

99 . Fränkische !

ryo . Westphälische)

/
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§ . io ; .
Ss wie im kurfürstlichen Collegio der Erzbischof von

Mainz als erster Kurfürst das Dircctorium hat , eben so

stand ehmals dasselbe im Fürstenrath dem ersten Erz¬

bischof  allein zu . Nachdem aber Oesterreich die Erzher-

zogliche Würde und einen Platz auf der geistlichen Bank er¬

hielt , so maßte es sich auch ein Condirectorium an , welches

Salzburg endlich zugab . Oesterreich und Salzburg

haben also jetzt das Direktorium im Neichsfürstenralh , aber

sie üben dasselbe nicht gemeinschaftlich , sondern abwechselnd,
und zwar nicht von einer Sitzung zur andern , sondern nach
den Materien aus . Derjenige , der einmal in einer Ange¬

legenheit die Direktion angefangen hat , behält dieselbe bcy,
wenn sie gleich unterbrochen und erst nach vielen Jahren
wieder in Anregung gebracht werben sollte . Ss hat z . B.

Oesterreich die Direktion in allen das Neichskammergerichc

betreffenden Angelegenheiten . Jetzt ist die Berathschlagung
darüber wegen wichtigerer Gegenstände , als des Kriegs ge¬

gen Frankreich unterbrochen . Sollte sie wieder ihren Anfang

nehmen , so wird Oesterreich das Dircctorium wieder sort-

sühren , gesetzt auch , daß cs in der letzten so eben beendig¬

ten Sache die Direktion gleichfalls gehabt hätte.

Ereignet sich der Fall , daß die Stelle des einen Direc-

torialgesandtsn unbesetzt ist , so versieht der andre das Di¬

rektorium ganz allein . Gewöhnlich eilt man indessen

sehr , die erledigte Stelle wieder zu besetzen , oder giebt auch

wohl , wie z . B . nach Absterben des verdienstvollen Oester-

reichischcn Gesandten , des Freyherrn von Borix  der Fall

war , dem andern Directorialgesaudten eine Interims - Voll¬

macht . Indessen hat sich doch auch in diesem Jahrhundert

unter der Negierung K . Carls  VU . der Fall reignet , daß
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auf einige Jahre der österreichische Directorialgefaudschafts-

Posten unbesetzt war , weil Oesterreich diesen Kaiser Nicht
anerkannte und also auch dem unter dessen Ansehen gehalte¬
nen Reichstag nicht beywohnte . Damals führte Salzburg
daö Direktorium ganz allein . Vergebens waren übrigens
die Bemühungen der Evangelischen auf dem wsstphälischen
Friedenscongrcß , woselbst sie es dahin , zu bringen luchten,
daß auch ein evangelischesCondirectorium eingesührt würde.

Unter deü gesammten Fürsten herrscht übrigens nicht sa
Viels Einigkeit , als unter den Kurfürsten . Theils sind ihrer
zu viel,

'
theils aber ist auch ihr Interesse so sehr verschieden.

Nicht nur die geistlichen und weltlichen, , sondern auch die
alte und neue Fürsten haben viele Streitigkeiten unter sich.
Kein Wunder also , daß die gesammten Fürsten in keiner so

allgemeinen Union stehen , als die Kurfürsten und daß man

von keiner besonder !» Collegialform der bloßen Fürsten , mit

Ausschluß der Prälaten und Grafen etwas
'

weiß . Nur die

alrweltsürstlichen Häuser sind zuweilen in eine nähere Verei¬

nigung miteinander getreten , und dieser haben sich auch

wohl einige geistliche Fürsten behgesellr . Da jedoch der

Zweck dieser Vereinigungen hauptsächlich darin bestand , die

Rechte der Fürsten gegen die Eingriffe der Kurfürsten zu
wahren , so habei ? auch solche alte Fürsten , die selbst Kur¬

fürsten waren , als z . B . Oesterreich , oder die es zu werden
bald Hoffnung hatten , z . B . Zweyvrücken

'
sich nicht in diese

Vereine mit eingelassen und den sogenannten Fürstenlagen *) ,

") DergleichenFürstentage sind vorzüglich zu Goslar im Jan.
1720,,,zu Nürnberg im May desselben Jahrs , zu Frankfurt am
Mayn 1701 . und zu Offenbach »741 . gehalten . Die Veranlas¬
sung zu den drey erster » gab vorzüglich die neueiBraunschwci-
gische Kur ; zu dem letzter» aber die Abfassung der Wahlcapitu-
Mtion K . Earls VH , - . . -
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oder besoydern fürstlichen Zusammenkünften nicht bsygewohnt.
Bald wurden fle von mehrern,, bald von wenigern Häusern
beschickt, je nachdem der Gegenstand der Verhandlungen
ein Interesse für sie hatte , oder nicht . Es läßt sich daher
auch nichts von einem gewissen und beständigen Direktor«

'»
sagen.

Fünftes CapLLel.
Von

den Reichsstädten.

§ . 104.

Äußer den besondern Territorien der Kurfürsten, Fürsten,
Grafen und Prälaten, giebt es auch noch Städte in Teutsch-
land , welche , wenn sie gleich von diesen Territorien umge,
ben sind , doch nicht selbst zu denselben gehören , sondern un¬
mittelbar dem Kaiser und dem Reiche unterworfen sind.
Diese Städte heißenReichsstädte  und unterscheiden sich
von den andern teutschen Städten dadurch , daß sie nicht
unter der Landeshoheit irgend eines Reichsflandes stehen,
sondern vielmehr gleich den übrigen Reichsständen selbst Ho-
heitsrcchte ausüben können. Einige unter ihnen haben so¬
gar ansehnliche Gebiete zu beherrschen, z . B . Nürnberg
Ulm rc . , allein dies ist nichts wesentliches und immer wird
die Reichsstadt nicht selbst als Territorium betrachtet , viel

mehr den Territorien eben so entgegen gesetzt, als man über^
Haupt in Europa die Frevstaaten den Reichen  entge¬
gen zu setzen pflegt . Sie habe » auch mit ihnen in so fern
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Aehnlichkeit, daß sie aufpolyarchischen  Fuß , das heißt,
von mehrern , die ein eignes Magistratscollegium bilden,
regiert werden.

Da also die Reichsstädte nicht
'
zu den keuschen Territo¬

rien gehören , mithin auch nicht von den Fürsten und Gra¬
fen aus den allgemeinen Rckchsversammlungen rcxräsentirt
werden , so schicken sie selbst auf den Reichstag eigne Ge¬
sandte , sind folglich selbst Neichsstände ( § . 72 . ) und
bilden auf demselben ein eignes Collegium ( § . 7z . )

Ehmals gab es ' der Reichsstädte mehr , als gegenwärtig
und das reichsstädtische Collegium zahlt noch jetzt deren
zwey und sechs zig,  allein von diesen gehen die zehn
Nereinstadle im Clsaß. ab,  welche unter französische
Hoheit gekommen sind (§ . 1 ; . ) , ingleichen die Stadt G ein,
Hausen , die von Hessen - Hanau  jetzt als eine Land¬
stadt behandelt wird , imchin bleiben nur noch ein und
fünfzig  übrig . Diese machen nun zwar  zusammen ein
Collegium aus , allein sie Heilen sich doch wieder in zwey
Danke,  nemlich die Schwäbische und Nheinijche.
Zu der letzter» gehören die Städte i, - Cölln,  2 ) '

Aachen,
g ) Lübeck , 4) Worms , ; ) Speyer , 6 , Frankfurt
am Mayn , 7) Dortmund , 8 ) Goslar , 9 , Mühl¬
hausen , io . Nordhausen , n ) Weziar , 12) Bre¬
men , iz ) Hamourg und 14) Friedberg.  Es ist
auffallend , daß zwey jolche Städte , als Bremen und Ham,
bürg so weit unten sitze» , allein dies rühil daher , weit ih¬
nen ehmals ihre Re «chöuiimitteibarkeit und Nelchkstai,d>chäft
von der Krone Schweden , als Besitzerin des Herzvgthums
Bremen , und dem König von Dännemark , als Herzog
von Holstein streitig gemacht wuroe und sie erst nach geen,
digrem Streit wieder m das reichssiäükische Collegium aul-

genom-
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genommen wurden » Man sah sie also jetzt als neu hinzuge,
kommend an und daher mußten sie sich mit den letzten Plätzen
begnügen» Urberhaupt aber kann Neichthum und Macht
unter den Städten eben so wenig einen rechtlichen  Um
terschied wirken , als unter den übrigen Neichsständen.

Die Schwäbische  Bank ist ungleich stärker. Auf
derselben sitzen i ) Negensburg , 2) Augsburg,

Z) Nürnber -g , 4) U l m , 5) Es lingen , 6) Reut-

lingen , 7) Nördlingen , 8 ) Rotenburg an der
Tauber , 9) Schwäbisch - Hals , io ) Rot weil , 11) Ue-

berlingen , 12 ) Heilbronn , iz ) Schwäbisch - Ge-

münd , 14) Memmingen ^ i ; ) Lindau , 16) Dün¬

kelsbühl , 17) Biberach , i8 ) Ravensburg,

19) Schweinfurt , 20).. Kempten , 21) Winds¬

heim , 22) Kausbeuern , 2z ) Weil , 24) Wan¬

gen , 2 ; ) Zßny , 2Ü ) Pfullendorf , 27 ) Offen,

bürg , 28 ) Leutkirchen , 29) Wimpfen , z -H ÄZeis-

senburg im Nordgau , zr ) Giengen , Z2) Gen¬

gen b a ch , z ; ) Z ell am Hammersbach , ; 4> Du ch-

horn , 35) Aalen , zä ) Dopsingen , Z7) Buchaü

am Federsee.

Der Aufruf dieser Städte geschieht von einer Bank zur

andern , zur Rheinischen , werden aber noch die io Vsrein-

städte im Elsaß und Gelnhausen gerechnet, auch fehlt cs hier

nicht an Streitigkeiten wegen des Vorsitzes.

Das Directoriunr in dem gesammten reichsstädtischerr

Colleges ist nicht beständig bey einer Stadt , sondern cs wird

jederzeit von derjenigen geführt , in deren Ringmauern dis

Collrgialversammlung gehalten wird , Als daher unter K»

Carl  VH . der Reichstag von N gensbmg nach FranksmL

verlegt würde , so übernahm Zranksurt  das Direcko,

Leger Laub . N
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rium . Sollten die Rheinischen Städte für sich allein Han-
dein , so hat Cölln , und unter den Schwäbischen . Augsburg
und Ulm das Direktorium zu führen . Wäre übrigens die

Versammlung in einer Stadt , die nicht hinlänglich mit Con-

sulenten , öder Senatoren versehen wäre , welche zur Füh¬

rung des Direktoriums taugten , so wird sine andre Stadt

zur Directorialstadt erwählt.

§ . ro ; . '

Auch bey den Reichsstädten kann die Religions - Eigen¬
schaft in Betrachtung kommen . Diese hängt nach ausdrück¬
licher Bestimmung des W . F . Art . § . 2 ^ . von der Re-
ligivnsübung ab , welche im I . 1624 . von dem Magistrat
und der Bürgerschaft , nach der Verfassung einer jeden
Stadt oder wie sich dek Friede ausdrückt iuxrs mores et
ssawta cuiusqus loci , eingeführt gewesen ist , wenn übri¬
gens auch gleich z . D . in einer evangelischen einige katholi¬
sche Einwohner gewohnt haben , oder ein und das andre
Kloster , Stift oder Kirche katholisch geblieben ist . Es
kommt also darauf an , welche Religion in dem Normal¬
jahr von dem Magistrat , wenn er nach der Verfassung da¬
zu berechtigt war , allein , oder im widrigen Fall , mit Zu¬
ziehung der Bürgerschaft eingeführt und die allein herrschen¬
de , aus welcher der Magistrat und die Stadtämter besetzt
waren , gewesen ist . Die Absicht des Friedens ist nicht,
im allgemeinen zu entscheiden , ob die Einführung von dem
Magistrat allein , oder mit von der Bürgerschaft abgehan¬
gen habe , ob also in den Reichsstädten eine uneingeschränkt
oder eingeschränkt aristokratische , oder gar demokratische
Verfassung statt finde , sondern nur , daß die Einführung
von dem oder denjenigen geschehen seyn müsse , welche nach
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Lee besonder» aristokratischen oder demokratischen Berfas«

sung einer jeden Stadt dazu berechtigt gewesen sind.

. Es sind also die Reichsstädte züm Thril evangelisch,

zum Theil katholisch,  oder auch wohl , wenn im Nor¬

maljahr beyde Ncligionrn gleich herrschend *) in derselr

ben waren , vermischt.  Der westph. Friede **) selbst
giebt einige , namentlich Augsburg , Dünkelsbühl,
Viberach , Ravensburg und Kaufbeuern  als ver¬

mischt an . Man behauptet daher , daß es sonst keine ge¬
mischte Reichsstädte gäbe, allein da es daselbst heißt — live

! utrigue reÜAionI aätliutse ( et intsr das c«»r

f-usta Vinäelieorum ) u > s. W . , so kann dies wohl nicht be¬

hauptet werden . Die Verfasser des Friedens woulen NU7
! diejenigen anführen , die ihnen als vermischt bekannt wa¬

ren . Sodann macht man auch noch einen Unterschied zwi¬
schen gemischten und paritätischen  Reichsstädten . Bey
jenen soll es nicht darauf ankommen , daß die beyderley Re-

kigionsverwandre in gleicher Anzahl im Nach sitzen , wohl
über bey diesen . So wäre z . B . Augsburg nicht blos ver¬
mischt , sondern auch paritätisch , das heißt , beyderley Re-

ligionsverwandte haben an den Rathsstellen uNd Stadkäm-
lern gleichen Antheil . Der W . F . selbst macht indessen die¬
sen Unterschied nicht. Es hat auch derselbe im ganzen kei¬
nen Einstuß.

Y-
— — - ^ - - - - . - - - .. . ' '

ch Herrschend ist nur diejenige Religion , welche in einem
Lande oder Staate Landes - oder staatsgrundgesezüch dergestalt
cnigeflihrk ist , daß sie unerngesch r änkt  im Lande oder
Staate cmsgeübr werden soll , und deren Bekenner zu allen öf¬
fentlichen Bedienungen gelangen können. Vergl . den Art,

^ Reichsstadt  f . 16 — 18 . in dem HenBand ? des Repertor,
dl t . S t . u . L . R.

*') Art V . s. zy.
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Die Zahl der katholischen Reichsstädte ist übrigens un¬
gleich geringer, als die der evangelischen , denn so sind blos
Eölln , Aachen , Nochweil , Ueberiingen, Gemünd , Weil,
Wangen , Pfullendorf , Offenburg, Gengenbach , Z - ll,
Buchhorn und Buchau katholisch , alle andre aber, ausser
den bereits genannten vermischten , evangelisch . Und cs
dürste selbst noch bey einigen dieser Städte die Frage seyn,
vb sie nicht billig gemischt seyn sollten *) .

Sechstes Capitel-
Don

den R e t ch s k r e l s e n

§ . ro6.
Mächst der Collegiaieincheiiung der teutschen Reichsstände
kömmt vorzüglich die Eintheilung in Kreise in Betrach¬
tung . Ganz Leukschland ist nemlich in zehn Kreise oder
geographische Distrikte eingethcilt, mithin gehört auch, oder
sollte doch wenigstens ein jeder Neichsstand zu einem Reichs«
kreise gehören . Nur macht Böhmen hievon eine Aus¬
nahme , indem das Königreich Böhmen weder selbst einen
besonder » teutschen Reichskreis ausmacht, noch zu einem

°>) Man s. überhaupt von der Rcli§ ionseige » schaft der Reichs¬städteMoser  von der Reichsstädtischcn Regimentsverfassmig,zweytes Buch , womit jKwch der zu Franks, und Leipzig 177;.hcrausgekommene Ä nHang zu vergleichen ist«
°

Moser  von der deutschen Kreisverfassung . §rft . » . Leip¬zig ?77; . 4 , Versuch einer staatsrechtlichen Theorie von denteutschen Rcichskreiseo überhaupt , und dem Schwäbischen ins¬besondere. Kempten 1787 . f. Th . r . u . a . in K-
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Kreist gehört , wovon der Grund im folgenden Paragra¬
phen angegeben werden wird . Bey der Eiucheilung selbst
wurde übrigens gleich ursprünglich auf dieLage der Län¬
der so viel es sich nur immer khun ließ , Rücksicht genom¬
men und es sind also nach dieser alle Stände von noch
so verschiedenenGattungen in gewisse Theile vereinigt.

§ - 107.

Was die Veranlassung zu dieser Einteilung betrist , so
muß tue entferntere von der näheren  wohl unterschie¬
den werden . Die entferntere hat überhaupt das Fauste . cht
gegeben . Mehrere Stände hatten unter sich zur Erhaltung
des Landfriedens Bündnisse errichtet und wenn diese zu groß
wurden , sich wieder i» mehrerePartheyen,  oder Clas-
sen abgetheilt . Der in der Geschichte so sehr verschrieene
K. Wenzel  kam darüber auf den Einfall unter allen tsut-
schen Neichsständen ein allgemeines Bündniß zu errichten,
und die in demselben begriffenen Stände in vier Partlstysir
zu theiien , welches jedoch nicht zu Stande kam. K Si¬
gismund suchte das Prostet seines Bruders wieder hervor,
aber auch ihm wollte die Ausführung desselben so wenig
gelingen , als seinem Nachfolger Albrccht II . , der die Sache
sehr ernstlich angriff *) , aber überhaupt zu TentschlandS
Unglück zu bald starb . Friedrich III . war zu schläfrig, dies
Geschäft zu betreiben und wenn gleich unter seiner langen
Regierung viel vom Landfrieden gehandelt wurde, so kam
doch nichts rechtes zu Stande und von einer Eintheilung in

Y z
*) Alb re cht hatte das 'Prostet gemacht , alle Reichsstander

jedoch mit Ausschluß vonBöhmen und Oesterreich in sechs
Kreise zu vcrtheilen . Man s. meines secl , Vaters t . Reichsgcsch-
Bd . 8 . S . ZlS - rza.
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Kreise , Eirkel oder Parthcyen war unter ihm gar nicht

mehr die Rede.

Man hatte also den. ganzen Plan aufgegeben , als

Maximilian I . zur Negierung kam . Diesem gelang es nun

zwar einen allgemeinen und beständigen Landfrieden zu
Stande zu bringen , allein bey dessen Errichtung wurde

gar nicht weiter an eine Kreiseintheilung gedacht . Man

glaubte , den Landfrieden schon durch das zugleich mit er¬

richtete Kammergcricht handhaben zu können . Endlich aber

gab die Errichtung eines sogenannten Neichsregiments,
oder Neichsraths  nähere Veranlassung dazu , daß man
im I - ? 5oo , das alte Project der Einrheilung der Neichs-
stande in Kreise oder Partheyen wieder hervorsuchle und

nunmehr die Sache glücklich zu Stande brachte.

Der im I . i ; oo . zu errichtende Neichsrath sollte nem-

lich aus sechs zehn  Personen bestehen , welche theils von
dem Kaiser , theils von den gesammten Neichsständen bestellt
werden sollten . Das war ein schweres Problem , aber man

wußte es zu lösen . Der Kaiser als Kaiser sollte nemlich zwey
und wegen seiner Erblande Oesterreich und Burgund eben¬

falls zwey Beysitzer , oder Mitglieder ernennen . Eben sy
sollte auch ein jeder der sechs *) Kurfürsten entweder selbst
dem Neichsrath beywohnen , oder einen Beysitzer bestellen.
Die übrigen sechs sollten aber von den gesammten übrigen

Neichsständen bestellt werden . Hier schien nun keine Ueber-

rinkunst besser zu seyn , als wenn man dieselben in sechs
Parkheyen theilte , und es dann einer jeden Parthey über¬

ließ , einen Beysitzer zu wählen . Dies geschah denn auch;

'
) Man erinnere sich , daß Böhmen  damals gar nicht auf

den Reichstagen erschien und an Yen teutscheri Rcichsgugelegem
b - ite :> keinen Theis nahm.
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alle benachbarte Stände in Franken , und eben so kn Dakern,

in Schwaben , ani Rhein , in Westphalen und in Sachsen

vereinigten sich zu diesem Behuf und so kam damals die

Eintheilung der gcsammten Reichsstaiide , jedoch mit Aus¬

schluß der Kurfürsten , ingleichen Oesterreichs und BurgundS,

weil diese ohnehin schon ihre Beysitzsr zu bestellen hakten , in

sechs Kreise auf einmal zu Stande . Diese sechs Kreise

waren also i ) der Fränkische , e ) der Bai ersehe , z)

der Schwäbische , 4) der Rheinische , 5 ) der West-

phälische und 6) der Sächsische , welche daher zum

Unterschied der nachher erst entstandenen , die sechs al¬

ten Kreise genannt werden.

Das Reichsregimsnt war nun zwar von keiner langen

Dauer , allein man behielt demshnsrachtet diese Etlicher«

lungbcy , um danach die Präsentationen zu den Beysitzer-

stellen am Kanimergericht eknzurkchten . Auch dieses sollte

nemlich aus sechszehn Beysitzern bestehen , von denen der

Kaiser , als Kaiser ebenfalls nur zwey , die andern aber

die Kurfürsten und übrigen Reichsstände ernennen sollten.

Eine Entdeckung führte auf die andre . Das Kammer-

gsricht half zwar den Landfrieden treulich handhaben , es

verurtheilts die Friedbrecher zur bestimmten Strafe und ge¬

bot Ruhe , allein man merkte bald , daß es nicht im Stan¬

de war , seinen U - cheilen den gehörigen Nachdruck zu geben,

mit einem Wert , daß es an der Execution fehlte . Sollte

Las ganze Reich aufgeboten werden , wenn einer sich wei¬

gerte , dem wider ihm ergangenen Urcheile Folge zu leisten,

oder wem sollte sonst die Vollziehung aufgetragen werden ?

Hiezu schien es , daß man die Eintheilung in Kreise eben¬

falls gebrauchen könnte , wenn man nur in einem jeden Krei¬

se einen Hauptmann aus dessen Mitgliedern wählte , der

Y 4
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sodann mit Hülfe der übrigen Kreismitgiieder die Vollzie¬

hung der Urkheile in seinem Kreis übernehmen könnre . Der

Vorschlag fand Bcyfall , und so wurde im I . i ; ir . auf
dem damals gehaltenem Reichstage verordnst , daß in einem
jeden Kreise ein Hauptmann erwählt werden sollte . Damit
aber diese Verbindung noch allgemeiner würde , so trat jetzt
sowohl der Kaiser selbst wegen seitier Erblande Oesterreich
und Burgund , als auch die Kurfürsten bey . Darüber ent¬
standen nunmehr noch vier neue  Kreise , nemlich dev

'
Kur-

rheinische,  welcher aus den Ländern der drey geistlichen
Kurfürsten und des Kurfürsten von der Pfalz bestand , der
Oösterreichische , der Burgundische  und noch em
neuer Sächsischer . Weil nemlich der Sächsische durch den
Bcytritt der bcyden Kurfürsten von Sachsen und Brandeu-
burg zu groß wurde , und man daher fürchten mochte , daß
eben deswegen die Ruhe in demselben nicht wohl erhalten
werden möchte , so wurde er in .zwey Kreise wieder abgr-
theilt , die nun , um sie besser unterscheiden zu können , den
Namen des Ober - und Niedersächsischen  erhielten^

Billig hätten nun , sobald es auf die Ordnung oder den
Rang dep Reichskreije ankam , die neuen Kreise den ältern
nachstehen sollen , allein der Kurrheinische bestand blys aus
Kurfürsten und der Obersächsische faßte ebenfalls zwey Kur¬
fürsten in sich. Beyde wurden daher den übrigen vorgesetzt.
Der Oesterreichische und Burgundische bestanden größtm-
rhsils aus Landern , die dem Erzherzog von Oesterreich und
Herzog von Burgund gehörten , welche den Rang vor den
übrigen Fürsten behaupteten , Es wurden daher auch diese
den Fränkischen , Baicrschen , Schwäbischen , Oberrheini¬
schen , Westphälischen , und Niedersächsischen Kreise in der
Ordnung vvrgefttzt . Und in dieser Ordnung folgen sie noch
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auf einander , nur daß gewöhnlich dem Obersächsischen der
vorletzte Platz , wahrscheinlich deswegen angewiesen wird,
weil das Kammergericht , bey dem sich der Rang der As¬
sessoren nach den Kreisen richtet , den von dem Obersächst-
schen Kreis präsentirten Assessor erst nach dem vom westphä-
lischen Kreise präsentirten gesetzt hat . Wahrscheinlich hat
inan geglaubt die beyden Sächsischen nicht von einander
trennen zu müssen , dadurch hat aber , wenn dies andersVer¬
lust ist , der Obersächsische Kreis seinen anfänglichen Rang
yerlohren.

So wurden also damals  alle teutsche Reichsstände
in zehn Partheyen,  oder wie man es jetzt nannte, Krei«
se vertheilt . Nur machte Kurböhmen davon eine Ausnah¬
me , weil dieses damals nur, gewissermaßen als ein Titu-
fair - Reichsstand angesehen wurde.

§ . 108.

In Ansehung der Mitglieder eines jeden Kreises ist im
allgemeinen zu bem^ ken , das sich in den sechs alten ein

großes Gemisch von Ständen findet. Zum Theil sind sie
geistlich , zum Theil weltlich ; theils Fürsten , theils Präla¬
ten , Grafen oder Reichsstädte , welches sich aus ihrer Ent¬

stehung sehr leicht erklären läßt. Es sind daher in den al¬
ten Kreisen die dazu gehörigen Stände wieder in mehrere
Bänke und zwar in eine geistliche und in eine weltliche ab«

getheilt . Einige derselben , als der Fränkische und Oberrhei¬
nische theilen sich in vier Bänke , so daß die geistlichen Für¬
sten , dann die weltlichen , hierauf die Grafen und Herrn

Y 5

" ), Selbst Sa ye v e n wurde zum Oberrheinischen Kreis get
rechnet.
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und endlich die Reichsstädte jeder ihre besondre Bank haben.
In dem Schwäbischen ist aber selbst noch eine fünfte Bank,
nemlich die der Prälaten.

In den neuen Kreisen kann sich diese große Verschieden¬
heit nicht finden . Der Kurrheinische bestand blos aus den
vier Rheinischen Kurfürsten , der Burgundische aus dem
Hause Burgund allein , der Oestsrreichische ausser dem Hau¬
se Oesterreich nur noch aus den Bischöfen von Trient, Brfren
und Lbur und in dem Ober-sächsischen waren weder Prälaten
noch Reichsstädte.

§.

Wer ein Mitglied eines Kreises ist unb das Recht hat
auf den allgemeinen Kreisversammlungenzu erscheinen , und
auf diesen seine Stimme zu geben , ist ein Kreis stand.
Da nun alle damalige Neichsstände in die Kreisverbindung'
ausgenommen wurden , so möchte es scheinen , daß es grade
so viele Kreisstände als Neichsstände, und umgekehrt so vie¬
le Neichsstände , als Kreisstande , n^chin auch , baß es so
viele KreiSkagesiimmen , als Neichstagsstimmen gäbe» Allein
dies ist nicht der Fall ; denn theilS haben die Prälaten und
Grafen , welche auf dem Reichstage nur Curiatstimmen ha¬
ben , auf den Kreisversammlungen oder Kreistagen Viril¬
stimmen ; theils aber sieht sich auch ein jeder Kreis als ein
besonderes Corpus an , welches das Recht hat , neue Mit¬
glieder aufzunehmen und ihnen Sitz - und Stimmrecht zu
bewilligen - Es giebt daher verschiedne Kreisstände, welche
sls solche nicht auch Reichsstände sind , und also mehrere
Kreistagsstimmen, als Reichstagsstimmen . Umgekehrt ha¬
ben aber auch wohl in neuern Zeiten Fürsten in dem Fürsten-
rath sine Viri'.stimme erhalten und find dadurch Reichsstam
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he geworden , ohne daß sie dadurch auch Kreisstände wur¬
den . Dies war z . B . der Fall mit dem fürstlichen Hause
Tburn und Taxis , ehe dieses die Herrschaften Scheer und

Eglingen erwarb und deshalb neuerlich unter die schwäbi¬

schen Kreissiände ausgenommen wurde.

§.

Die Veranlassung zur Deybehaltung her Neichskreise
gab die bessere Handhabung des Landfriedens , die Besetzung
des Kammergerichts und die Vollziehung der kammergericht-
lichcn Erkenntnisse . Dies sind also dis ursprünglichen Ge¬
schäfte der Kreise . In der Folge sind aber auch noch andre

ihrer Sorgfalt überlassen worden , von denen man glaubte«
daß sie besser und zweckmäßiger von den Kreisen , als von
dem gesammten Reich verrichtet werden könnten . Dahin
gehörte vorzüglich die Aulsicht auf bas Münzwesen , und
was damit in Verbindung steht , ingleichen das Militair-
wcsen. Ueberdent kamen noch andre Angelegenheiten hinzu,
Welche vorzüglich die Mitglieder ein und desselben Kreises
inceressirten.

*

Aus diesen Gründen war es nöthig , daß zuweilen die
sämmtlichen Mitglieder des Kreises zusammen kamen und
sich über die ihnen entweder übertragenen, oder sie sonst be¬
treffenden Angelegenheiten berathschlagren . Auf diesen
Kreisversammlungenoder Kreistagen kam nun auch die in¬
nere Verfassung und Einrichtung erires jeden Kreises , wes¬

halb von Reichswcgen nichts bestimmtes weiter verordnet
war , als daß in einem jeden Kreise ein Oberster *) und eir

nige Zugeordnexe erwählt werden sollten , nach und nach zu
Stande , Ein jeder Kreis hat also seine innere Einrichtung

O AickanaSHaupt ',nann.
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gemacht , so wie es ihm gut dünkte . Daher rührt es denn,
baß sich von der innern Einrichtung der Kreise im allgemei¬
nen nur wenig sagen läßt , und daß sich dieserhalb eine große

Verschiedenheit unrer ihnen findet . Ja es sind nicht ein¬

mal in allen Kreisen Kreistage gehalten worden , oder sie

sind auch wohl in neuern Zeiten wieder ausser Uebung ge¬
kommen.

Diejenige , welche indessen noch in Aktivität '
sind , und

eigne Versammlungen von Zeit zu Zeit halten , haben ihre

eigne Kreis bediente , als einen Syndikus , Archivarien,
Secretarien , Nechnungsräthe , Einnehmer , Müuzmeister

p . s. f . Um diese zu salariren , und andere öffentliche Ko¬

sten bestreiten zu können , sind gemeinsame Kreissteuern ein-

geführt worden , wozu ein jeder Kreisstand etwas gewisses

zahlen muß . Auf den Kreistagen selbst pflegt dies regulirt

zu werden . Es wäre sehr zu wünschen , daß in allen Krei¬

sen , die aus mehrern Ständen bestehen , Kreistage jährlich

gehalten würden , indem darauf vieles zum allgemeinen

Besten verhandelt werden kann . .

tz. in.
Durch die Kreise sollte vorzüglich der Landfrieden ge-

handhabt werden , und die gesammten Kreisstande sollten

ihre Macht vereinigen , um den Ruhestörer nöthigen Falls

zu Paaren treiben zu können . Hier war es also nöthig,

daß einer an der Spitze stand , der das zusammengestoßene

Heer anführte . Zu diesem Posten taugte aber nicht ein

jeder , denn es mußte ein Kriegserfahrner Mann seyn , es

wurde also auch diese Stelle nicht etwa dem ersten weltlichen

Stande eines jeden Kreises für beständig anvertrauet , son¬

dern in dem N . A . von 1512 . * ) verordnet , daß in einem
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jeden Kreise von dessen Mitgliedern ein Hauptmann er¬

wählt  werden sollte . Diese Verordnung ward imI . r 52 2.

wiederhohlr und zugleich festgesetzt , daß diesem vier Näthe

zugeordnet  werden sollten , um mit ihnen in Vorkommen»

den Fällen zu rathschiagcn . Aber wer sollte nun die Mit¬

glieder des Kreises zur Wahl versammeln oder berufen?

Dies war anfangs nicht bestimmt und deshalb war auch aus

der Wahl des KreiShauptmanns und seiner Räthe nichts ge¬

worden.

Um dieses zu bewerkstelligen schrieb daher imI . 1542«

K . Carl  V . auf Verlangen des Reichstags in einem jeden

Kreis an zwey Fürsten , und trug diesen auf , in seinem

Namen die übrigen Mitglieder des Kreises zu berufen , da¬

mit die Wahl des HauptMaUns und der zuzuordnenben Rä¬

the vollzogen werden möchte . Zugleich verlangte er von ih¬

nen , daß sie die ihnen mit überschickten Ordnungen un !»

Mandate durch öffentliche Anschlagung allen andern Stän¬

den ihres GezirkS (Kreises ) verkünden sollten . Dem Kaiser

stand cs nun zwar frey , an welche Fürsten er in jedem Krei¬

se diese Schreiben erlassen ussd welchen er die Commißioir

auftragen wollte , allein es ist leicht zu erachten , daß er sie

der Regel nach nur an die ersten Fürsten in einem jeden

Kreise , welche den entschiedenen Rang vor den übrigen hat¬

ten , wird erlassen haben . Wegen des Rangstreits zwischen

Len geistlichen und den weltlichen Fürsten , wurde , um keinen

zu disgustieen , an brydr geschrieben , z . B . in dem Fränki¬

schen Kreis an den Bischof von Bamberg und den Mark¬

grafen von Brandenburg , in dem Baierschen an den Her¬

zog von Baietn und den Erzbischof von Salzburg u . s w»

Diese erließen nun in Gemäßheil des Kaiserlichen Auf¬

trags Aus sch reiben  an die übrigen Kreisglieder , ladetm
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sie zu einer Versammlung ein und führten auf dieser das Di¬
rektorium gewissermaßen als Kaiserliche Cemmissarftu . Der
Fall ereignete sich noch einigemal , und so ward denn bald
ein Herkomme » daraus , daß sie befugt wären , Ausschrei¬
ben an die übrigen Kreisstände zu erlassen , diese zu Kreis¬

tagen einzuladen , und auf denselben die Direktion zu füh¬
ren . Zn dem R . A. vom Z . 154z . wkd schon der Für¬

sten gedacht ; die bisher die Kreistage ausge¬
schrieben  haben und im N . A . von 1544 . heißt eS : e§
solle ein jeder Äreisfürst , dein solches zu thun von Rechts-
oder Gewohnheit wegen gebühret , die Kreisstände in sei¬
nem Kreis erfordern und beschreiben.

Hieraus entstand also in Len Kreisen ein eignes Amt,
welches das Kreis - Ausschreib - Amt  oder das Amt der
KreisausschreibenS ^ n Fürsten  genannt wurde , und
welches noch Über das Amt eines KreishauptmannS , oder,
wie er nachgehends genannt wurde , Kreisobersten  er¬

haben war , denn dieser hatte üios den obersten Befehl über
die Krerstrupprn , die Kreisausschreibenden Fürsten aber

maßten sich die Direktion *) der Krsisbersammlungen und
aller Kreisangslegenheiten an . Zn denjenigen Kreisen , in
welchen es nicht zweifelhaft ist , wer unter den Kreisfürsten
de » Rang har , ist nur ein Kreisausschreibender Fürst , und
dies ist der Fall in allen neuen Kreisen . So führt also die¬
ses Amt in dem Kurrheinischsn Kreis der Kursürst von

Mainz,  in dem Sbersächsischen der Kurfürst von S a ch-

2 » einigen Kreisen ist jedoch das Directorialamt noch von
dem Ausschreibamt unterschiede»» Jenes maßet sich gewöhnlich
der geistliche Kreisausschrechende Fürst allein an . Es sind dar¬
über verschiedeneStreitigkeiten entstanden , welche durch besom
ders Verträge beygelegt sind.



6 . C . Von den Aeichskreisen. ZZ-

sen , in dem Oesterreichischen *) der Erzherzog von Oe¬

sterreich  und in dem Bnrgundischen der Herzog von Bur¬

gund . Hingegen in des sechs alten Kreisen sind in jedem

Kreise zwey ausschreibende Fürsten , nemlich in dem Frän,

kischen:  der Bischof von Bamberg und nunmehr der

König von Preußen , als Markgraf von Brandenburg;
im Baierschen  der Kurfürst von der Pfalz als Her - i

zog von Baiern und der Erzbischof von Salzburg **) ;

im S chw äb isehen der Bischof von Kostnitz und der Her¬

zog von Würtemberg ; in dem Oberrheinischen  der

Bischof von Worms und der Pfalzgraf am Rhein - Sim-

mern ; in dem Westp Häuschen  der Bischof von Mün¬

ster ***) und der Herzog von Jülich und Cleve -j-) ; in dem

Genau genommen giebt cs indessen in diesem und dem
Burgundischen Kreise , weil in denselben nie Kreistage gehalten
sind , gar keine ausschreibende Fürsten . Moser hat ganz Recht,
wenn er in s. Tr . von der Kreisverf . S . 177 . sagt : Wo kein
Kreistag und kein Allsschreiben dazu ist , da kann ja auch kein
Ausschrcibender Fürst seyn, und wo cs nichts zu dirigircn giebt,
wo kann denn da ein Direktorium statt haben ? Da wäre ja ei»
Präses ohne ein Collegium.

*") So lange der H . v . Baiern Kurfürst war , ließ Salzburg
demselben den Rang , nachdem aber die kurfürstliche Würde von
Baiern erloschen ist , ist der Rangstreit wieder von neuen rego
geworden.

^ ') Da Paderborn noch vor Münster  den Rang auf
dkm Reichstage har , so müßte eigentlich jenes und nicht dieses
dasKreisausschreibende Amt haben . Eben dies beweiset, daß die
Regel : Dieses Amt stehe dem ersten Fürsten eines jeden Krei¬
ses zu , nicht ganz allgemein sei) . Wahrscheinlich wandte man
sich an Münster , weil dieses ein ungleich beträchtlicheres Bis-
ihnm war,  als Paderborn , und dieses machte nichts daraus.

ch) Rach Abstcrbe » der Herzoge von Jülich und Cleve kamen
diese Länder bekanntlich an die Häuser Pfalz und Brandenburg.
Veyde verglichen sich im I . 166; . unter Bischöflich Münsterscher
Vermittelung wegen des Cottdircctoriums und Mitausfchoeih-
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Niedersächsischen Magdeburg und Bremen , welche
von einem Kreistag zum andern abwechseln und der jedes¬
malige regierende Senior des Hauses Braunschweig.

Uebrigens ist in denen Kreisen, welche sich in einer wirkli¬
chen Kreisverfassung befinden , gegenwärtig der Regel nach
kein besonderes Kreisobersten - Amt mehr , sondern der welt¬
liche Krcisausschreibende Fürst pflegt auch zugleich Kreis/
oberster zu seyn . Nur in dem Oberrheinische!, Kreise lei¬
bet dieses eine Ausnahme, indem in demselben , weil bepde
Kreisausschreibende Fürsten katholisch , die Äreisstände selbst
aber von beyder Religion sind , auch noch in neuern Zeiten
der Landgraf von Hessen Darmstadt zum Kreisobersien ge¬
wählt ist«

^
§ . IlL.

Der Religion nach sind die Ruchskreise entweder b los
katholisch,  oder blos evangelisch,  oder aber ver¬
mischt. So sind der Oestecreichische , der Burgunöische,
Kurrheiriische und Baiersche blos katholisch , die beyde säch¬
sische» blos evangelisch , und die übrigen vermischte. Bey
dieser Bestimmung muß auf die bcy weiten grüßte Zahl der
Kreisländer und Kreisftände gesehen weiden . Wen » daher
gleich sich unter den Baierschen Kreisständen die evangelische
Grafen von Ortenburg und die evangelische Sradt Regens«
bürg , ingleichen unter Sen Niedersächsischen Kreisständen
der katholische Bischof von Hildesheim befinden , so ist den¬
noch der Baiersche Kreis zu oen blos katholischen, und der
Niebersächsische zu den blos evangelischen Kreisen zu rech¬

nen.

amts zu Dorsten dahin : daß sie beyde zugleich das Condirec-
torium gcsammtcr Hand miifnhren , und unter sich deswegen al-
terniren wollten,' , jedoch mit dem Vorbehalt, daß im Direcloriv
beyde nur ein Votum zusammen haben sollten.
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lMl . Ist dingegen , wie in dem Fränkischen, Schwäbischen,
Oberrheinischen und . Westfälischen die Zahl der Kreisstände
von beyden Neligionspartheyenfast gleich , so sind Nach die
Kreise selbst vermischt. Die Wirkung hievon zeigt sich haupt¬
sächlich in Ansehung des Rsichskammergerichts . Ast der
Kreis blos evangelisch , so kann er auch nur evangelische
Beysitzer an das Kammergericht präsentiren , ja es wird
selbst nicht einmaldem katholischenKreismikglied eine Theil-
vahme an dem Präsentationsrecht zugestanden. Von ver¬
mischten Kreisen hingegen wird ein katholischer und evange¬
lischer Bsysttzer präsentirt.

Billig sollte sich nün auch das Direktorium in den Krei¬
sen nach der Neligionseigtnschaft der Kreise richten , so daß
in den blos evangelisch - oder katholischen Kreisen auch blos
evangelische oder blos katholische Direktoren wären , in den
vermischten aber das Direktorium ebenfalls verwischt scytt
müßte . Wirklich war dies auch ehedem durchaus und irr
allen Kreisen der Fall , allein jetzt macht der Oberrheini¬
sche Kreis hievon eine Ausnahme , indem beyde Kreisaus-

schreibende Fürsten katholisch sind . Hierüber sind große
Streitigkeiten entstanden . Die evangelischen Kreisstände
behaupteten nemlich, nachdem die reformirte Pfälzische Kur-
Unis ausgesiorben und die katholische zur Successisn gekom¬
men war , daß Kur - Pfalz wegen Simmern nicht ferneö
Mitkrciöausschrsibcndcr Fürst seyn könnte , vielmehr müßte

nunmehr ein Evangelischer an dessen Stelle gewählt werden.

Für diese Behauptung ließ sich allerdings viel anführen-
Die Executlon muß Sen Kreisausfreibenden Fürsten von

den Reichsgerichten übertragen werden , wenn Sie streiten¬
den Theile nicht gutwillig dem ergangenen Urlhel Folge lei¬

sten wolle» . DieserAuftrag ist Nichts anders als eine CsM-

Erster !Sa» !>, A
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Mission , bey deren Erkennung aber nach Vorschrift der Ge,
setze , so bald die dabey intereffirten verschiedener Religion
sind . Religionsgleichheit beobachtet werden muß . Da nun
der Kreis selbst vermischt ist , so würde , wenn Streit
zwischen Kreisständen verschiedener Religion ist , diese gesetz¬
liche Vorschrift nicht beobachtet werden können , so bald
Leyde Kreisausschrcibende Fürsten von einer Religion wären.
Die Katholischen wollten indessen in diesem Stück nichts
«achgeben , und dies hatte denn die Folge , daß sich die
rnehrsten evangelischen Kreisstände von den übrigen abson,
Lerten.

Zum Unglück für sie war indessen unter ihnen keine
rechte Einigkeit , indem einige es mit Hessen - Cassel , andre
mit Pfalz - Zweybrücken hielten , welche beyde das Cvndi-
rectoriurn suchten . Dies harte die Folge , daß man sich im
I . 1702 . dahin verglich , daß dcy allen Executionen , welche
die Katholiken mit den Protestanten , oder die Protestan¬
ten allein beträfen , der versitzende Protestantische Neichs-
stand mit concurriren sollte ; würde aber dieser verhindert,
oder wäre er selbst bey der Erecution ans einige Weise in-
teressirt , so sollte alsdann ein andrer protestantischer Stand
der Execution mit bcywohnen . Bey Commissionen und Ver¬
schickungen , wobey die Evangelischen direkte oder indireclr
imeressict wären , sollte Religionsgleichheit beobachtet wer¬
den . Wenn die protestantischen Stände zum Besten der
Evangelischen etwas zu erinnern hätten , könnten sie solches
durch ihren Vorsitzenden Stand dem Kreisausschreibamt
melden , welches alsdann mit denselben hierunter commu-
nieiren , auch auf Begehren hie von dem Vorsitzenden pro¬
testantischen Stand geschehene Erinnerung bey Ausschreibungdes Kreistags , den in Ueberlegung zu nehmenden Punkten
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beyfügen sollte . Würden sich endlich solche Zufälle in dem

Kreise ereignen , wobei) die protestantischen Stände interes-

sirt wären , so sollte das KreiScuisschreibamt mit mehrge¬

dachtem Vorsitzenden Stand hierüber nothdürstig communi-

ciren *) .

Bey diesem B egleiche »st es nachgehends , ohnerachtek

Hessen - Cassel damit nicht zufrieden war , geblieben , und eS

macht aho der Overrheinische Kreis eine Ausnahme von der

Regel , daß in den vsrmischren Kreisen auch das DirectX

rium vermischt sey.

H. uz.

Die tcutschsn Nsichskreise sind zum Theil bet) weiteii

nicht mehr so vollständig , als sie ursprünglich waren.

Mehrere unter ihnen haben theils durch Avulsion,  theils

durch Exemtion,  theils durch Separation  einen an¬

sehnlichen Verlust an der Zahl und den Beyträgen der

Kreis - Mitglieder zu den Bedürfnissen des Kreises erlitten.

Unter Avulsion  v . rsteht man , wenn einzelne Kreis/

lande ganz vonTsutschland abgerissen und Unter auswärtige

Hoheit gekommen sind .> Dies ist vorzüglich beh dem Bur-

gundischen und dem Oberrheinischen der Fall , indem viettz

von den zu diesen Kreisen gehörig gewesenen Ländern an

Frankreich haben Müssen abgetreten werden.

Eben so ist auch die Zahl der Kreisstände durch Exem/

kion  vermindert . Man versteht darunter , wenn bisher un¬

mittelbar gewesene Länder , Städte oder Gebiete in mittel¬

bare verwandelt , und der Landeshoheit irgend eines Reichs -
'

stands unterworfen werden . So ist unter mehrern Beyspie-

' ) Moser  von der t . Kreisoerfaffung S . Zoo . f,
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len dieehmalige Reichsstadt Don an wehrt  in eineBalew
sche Landstadt verwandelt . Vorher erschien Ne mit auf den
schwäbischen Kreistagen , nach ihrer Exemtion aber nicht
mehr . Die Neichsgesetzs benennen diese Handlung ausziei

h e n . Unter ausgezogenen Neichsständen  sind also
diejenigen zu verstehen , welche aufgehSkt haben Reichsstande
zu scyn , und der Landeshoheit eines andern Neichsstands
Unterworfen sind . Dis Benennung selbst rührt unstreitig
daher , weil sie aus der Matrikel , oder dem Verzeichniß der

Kreisglieder gezogen sind.

Eine solche Exemtion kann aber auf zweyerlcy Art ge-

schehsn , nemlich entweder dergestalt , daß nicht mehr dir

ehmals üblichen Beyträge zu den Kreisbedürfnissen für den

Eximirten entrichtet werden , oder daß dies noch ferner fort

geschieht . In jenem Fall ist eine e-ve-m/o o«e^e , in

diesem aber eine c«m oue^ e vorhanden . Durch diese

letztere Gattung der Exemtion verliert der Kreis nicht blos

einen bisherigen Kreisstand , sondern auch dis bisherige»
Beyträge , die darüber den übrigen zur Last fallen.

Endlich haben sich auch zuweilen einige Mitglieder eines

Kreises eigenmächtiger Weise von der bisherigen Verbin¬

dung worin sie mit dem Kreise standen , losgemacht , sich
von demselben abgesondert und ihre Beyträge zu entrichten

geweigert . So trennten sich , wie bereits im vorigen Pa¬
ragraph bemerkt ist , die evangelischen Kreisstäude von dem

Oberrheinischen Kreis und noch jetzt sind Hessen - Cassel und

Savoyen von demselben getrennt.

Durch alle diese Handlungen verlieren aber nicht nur
die Kreise , sondern auch selbst das ganze Reich . Denn
wenn z . B . die zu stellende Reichsarmee aus die Kreise re¬
partier ist , so schützen diese die Unmöglichkeit vor , so viele
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I Mannschaft zu stellen , als sie billig stellen sollten , weil sie

i einen so starken Verlust an Kreisständen erlitten hätten . So

I sollte der Oberrheinische Kreis im Z . 1697 . zu der von dm

vorliegenden Kreisen beschlossenen Armee 10,02z . Mann stel¬

len . Er schützte aber theils wegen der ausgestandenm

Kriegsbeschwerlichkeiten, theils wegen des gehabten Ver-

lusts an Kreisstänüen dir Unmöglichkeit vor , so viel V^amr

zu liefern , und erbot sich nur zu ; ovo . Mann , wenn aber

Hessen - Cassel beytreten würde , zu 7000 . Mann.
' Von Neichswcgen ist man daher bemüht gewesen, , die¬

sem Uebel zu steuern . Schon auf dem westphälischen Frie-

« benscongreß war die Rede von der Redintegrati  0 n der

Neichskreise und es ward in dem Osnab . Fr . Art . 8 - Z - z,

gesetzt , daß davon auf der nächsten Neichsversammlung ge»

handelt werden sollte . Dies geschah indessen nichr , wohl

aber ward der Kaiser im I . 1658 . in seiner Wahlcapitula-

tion verpflichtet , die Ergänzung der Neichskreise

zu befördern , deshalb ein Neichsgutachten zu fordern , und

dahin zu sehen , daß die wieder ergänzten Kreise und wieder

herber, gebrachten Stände bey ihrer wohl hergebrachten Frey,

heit und Neichsunmittelbarkeit ungekränkt gelassen , alle

widerrechtlich unternommenen Tätlichkeiten undZumuthun,

gen aber sogleich abgeschast würden , und zu diesem Behuf

nicht nur die Kreisausschreibenden Fürsten , sondern im

Nolhfalle auch die andern Kreislande thätig unterstützen.

Noch hat indessen diese Verordnung keine Wirkung ge¬

habt , inzwischen hat man sie doch , wie manche andre,

vielleicht in Hofnung besserer Zeiten beybshalten , und noch

in den Zähren 1742 . und 1764 . dahin erweitert , daß der

Kaiser dafür sorgen solle , daß alle Stände und Länder ür

der von Alters hergebrachten Kreisyerbmdung blieben ; auch

Z z
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sMe er nicht gestatten , daß sie durch einen dritten dersel¬
ben entzogen würden , oder daß sie sich selbst , nach eigener
Willkühr davon absonderten , und einem andern Kreise zum
Nachtheil desjenigen , worinn sie eingesessen sind , gegen
die Reichs - Matrikeln zuwendeten . — So lange indessen
die Klagen gegründet sind , daß Oesterreich und Burgund
selbst viele zu dem schwäbischen und westphälischen Kreise
gehörige Länder theils eximirt , theils abgerissen und zu dem
Vurgundischen Kreise gezogen habe , werden alle diese Ver¬
ordnungen nichts fruchten . Es ist schlimm , wenn etwas
geschehen soll , wobey das Neichsoberhaupt selbst Vvrcheil
davon hat , wenn es nicht geschieht.

Siebentes Capitel.
Von

den Evangelischen und Katholischen Religions --
"

Lheilen.

H. 114.
duffer den bisher nahmhast gemachten Eintheilungen dek
Reichsstände , ist noch die Eintheilung derselben in zwei ) R e-
ügions theile  oder Cörper,  nemlich des Evangeli¬
schen und deö Katholischen (Lorpus LvanAslicorum,
Corpus LstnoUcoruw ) zu erwähnen . Dis erste Veranlas¬
sung zur Entstehung des Oorporis Lv -mAsIioorum gab das
Betragen K . Earls  V . und einiger katholischer Fürsten gee
gen diejenigen Fürsten und Stände welche Luthers  Lehr¬
sätze angenommen hatten . Diese hatten alles zu fürchten«
wenn sie sich nicht genauer mit einander vereinigten , unh
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sich wechselseitigen Beistand versprachen . Dies geschah da¬

her in den Jahren 1525 . und 1526 . zu Friedewalde

lind Torgau,  jedoch anfangs blos von dem Kurfürsten

von Sachsen  und dem Landgrafen von Hessen,  allein

bald traten noch mehrere evangelische Stände und Städte

diesem Bündnisse bcy,  das nachmals zu Schmalkalden

im I - r ; zv.  erneuert wurde.

Von dieser Zeit an hielten die evangelischen Stände,

wenn gleich keine völlige Einigkeit unter ihnen zu erreichen

war , Loch immer mehr zusammen , sie fiengen an , sich als

als ein Corpus zu betrachten , der Kaiser selbst erkannte die

Nechtmäßigkeit ihrer Verbindung , indem er mit ihnen im

I . r5Z2.  den ersten Neligionsfticdsn zu Nürnberg schloß und

im I . i ; z7-  seinen Kanzler Selb an sie abschickce , der sie

als ein Corpus behandeln mußte *) . So oft Angelegenhei¬

ten auf den Reichstagen , oder sonst vorkamen , bey denen

die Evangelischen besonders interessirt waren , so pflegten sie

sich besonders zu berathschlagen , indessen fehlte es doch noch

an einer gehörigen collegialischen Verfassung und an einem

gewissen beständigen Direktorium , wenn übrigens gleich der

Kurfürst von Sachsen vorzügliches Ansehen genoß , so daß

selbst zuweilF der Kaiser mit ihm , und er mit dem Kaiser

im Namen seiner evangelischen Mitstande tractirte.

Im Anfang des stebenzehntsn Jahrhunderts schien es,

daß sich das Corpus vollends ausbilden würde . Auf der zu

Heidelberg im I . i6az.  gehaltenen Zusammenkunft der

Evangelischen beschlossen sie schon, ein beständiges Collegium

Aiederzusetzen , dem alle Religionssachen aufgstragen werden

Z 4

I II. dNorie 6orporis LvsnZelic. Kebl 1784 . ^

Geschichte und Verfassung des cioixons LvsnZclicorum von

Heinr.  Will ) , v . Bülow.  1794 . 8.
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sollten , allein es blieb beym bloßen Project und die Uni¬
on , welche sowohl damals , als nachher zwischen den Evan¬
gelischen geschloffen wurde und deren Haupt nunmehr der
Kurfürst von der Pfalz  war , wußte K . Ferdinand  II.
bald nach dem Ausbruch des dreißigjährigen Kriegs wieder
zu trennen.

Während des Kriegs selbst entstand indessen eine neue
Verbindung des größten Theils der evangelischen Stände
durch die Bemühungen des schwedischen Kanzlers Open-stier  n. Nunmehr erhielt dieser das Directorium , jedochward ihm ein logenanntes Lonstlmm konDstum an die Sei¬te gefetzt , das ihm aber freylich die Hände nicht sonderlichbinden konnte.

'
Jetzt ward auch schon der Name ( s^MvLvM.'Fe/rcvf'»« öffentlich gebraucht und die Kriegen » ruhenwaren nicht mehr der einzige Gegenstand und Zweck der

Verbindung.
Auf dem westphäl. Friedenskongreß vervollkommte sichdas <7c>rpus Lvsn ^ eiiaorum immer mehr , indem auf die¬

sem die Evangelischen ihre Angelegenheiten gemeinschaftlich
betrieben und mit den Katholischen äa corpore all corpus
trattirten . Nur war damals in Ansehung des Direktoriums
nichts gewisses bestimmt. Schweden  konnte feines eignen
Vortheils wegen bcy den Friedensunterhandlungen das Di-
rectorlum nicht führen , Pfalz  war in einer zu üblen Lage,
zind Sachsen  hatte durch mehrere Handlungen , besonders
den Prager Frieden  alles Zutrauen verlohren . Endlich
aber erhielt bas Oorpu8 silvanF. auf dem im I . r6 ; z. ge¬
haltenem Reichstage feine jetzige bestimmte Einrichtung.
Damals wurde uemli'ch nicht nur dem Kurfürsten von
Sachsen  pon den säMinkljchen cpangelischen Ständen das
Directorium förmlich übertragen , sondern auch die bestäu¬
bte Fortdauer desselben festgesetzt , ss baßes  unmmrbrsi
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chen in derselben Ordnung und Einrichtung erhalten werdest

sollte , was auch für Veränderungen mit dem Reichstage

Vorgehen möchten *) .

So hat also nach und nach das Oorpus evsriAslIcorum

seine jetzige Form und Einrichtung erhalten . Eine sehr na¬

türliche Folge von der Entstehung dieses Cörpers war , daß

nun auch ein Oorpus Ostssolicorum entstand . Handelten

die evangelischen Stände gemeinschaftlich , so thaten es auch

die katholischen , ja einige unter ihnen hatten sich noch früher

mit einander vereinigt ehe dies noch von dem Kurfür¬

sten von Sachsen und Landgrafen von Hessen geschehen war.

Doch da sie auf den Reichstagen die mehrere Zahl ausmachten,

da sie den Kaiser auf ihrer Seite hatten und da sie schon auS

Neüglvns - Grundsätzen in Religions - Angelegenheiten mehr

zusammenhielten , als die Evangelischen , so muß man in

dieser und anderer Rücksicht doch sagen , daß die Entstehung

dieses Corpus erst eine Folge der Entstehung des evangeli¬

schen war.

Dem sey indessen , wie ihm wolle , so ist so viel gewiß,

daß gegenwärtig die Stände des Reichs ihrer Neligions

Eigenschaft nach sich in zwey Theile oder Oorpvrs theilen,

deren Mitglieder in Angelegenheiten , wobey die Religion

,' n Betrachtung kommt , nicht einzeln , sondern gemeinschaft¬

lich äs corpore sä eorpns handeln . Dieses Recht steht ih¬

nen selbst nach den Neichsgrundgesetzen zu . Denn so kön¬

nen nicht nur die tentschen Reichsstände vermöge des 86«

Z 5

) Man muß sich daher das Orpus LvznhMc , nicht als un¬
zertrennbar vom Reichstag gedenken,

) Nemlich zu Dessau  i ?-6.
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F . *) und der W . C. **) sowohl unter sich , als mit aus¬
wärtigen Bündnisse , folglich auch Religi

'
onsverbindungen

eingeheu , sondern es verordnet auch der W . F . Art . 5 . §.
ausdrücklich , daß in Neligions - und andern Sachen , wo
man die Stände nicht als ein Corpus ansehen könne , wir
auch alsdann , wenn die Katholiken und Consessionever-
wandte sich in zwey Theile  trennten , der Streit nicht
anders als durch gütlichen Vergleich ausgemacht werden solle.
Hier ist also ausdrücklich von zwey Neichstheilen  dem
katholischen und evangelischen die Rede , in deren jedem
nicht die einzelnen Glieder desselben, sondern alle zusammen¬
genommen , d . i . als ein Corpus  betrachtet wetden müs¬
sen . Ist aber einmal den Ständen erlaubt , sich in zwey
Tyeile oder Corpora zu trenne » , so isi nichts schicklicher und
der Sache mehr angemessen , als daß jeder dieser beyden
Theile sich , wenn er es für gut findet , besonders berath-
schlagt , seine Stimme gemeinschaftlich ablegt und auf diese
Act von beyden Theilen äs corpore aä corpus gehandelt
wird . Wenn also gleich der Name  Corpus LvanZelico-
ram nicht in dem Westph . Frieden vorkommt , so thut dies
doch nichts zur Sache , indem die Gesetzmäßigkeit und
Rechte desselben darin deutlich gegründet sind.

Diese sind einmal gesetzlich anerkannt , und es haben
sowohl der Kaiser , als der katholische Religionsthcil , den
evangelischen Neligionstheil vor und nach dem Westph . Fr.
als ein Corpus betrachtet und mit demselben unterhandelt ***) .

Art . 8 - s. r.
" ) Art . 6 . §. 4.

Schönaus dem Reichstage i §? 8 . geschah von dem Oester?
reichischen Dircctorialgcsandten der Vortrag : Sie konnten um
gngezeigt nicht lassen , daß ein Unterschied zu halten in den Seck
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Erst in neuern Zeiten ist es ihnen eingefallen 7— vielleicht
um das äiviäe et Iwxers besser spielen zu können — des
AusdrucksCorpus  von beyden Neligionslheilen sich nicht
nur zu enthalten , sondern so gar zu wider,prechen, wenn der
evangelische Religionstheil diese Benennung nach wie vor
von sich gebrauchte ; oder man har es nur mit dem Bepsatz
das anmaßliche,  oder das sich so nennende  Core

p'u s benannt. So erklärte der Ka'iser in einem Commis«
sionsdecret vom 12 . Apr . 1720 . er hätte sich gegen die

Gestalt eines si ch so nennenden  Lor^orrr Ananasse/,
folglich über dessen sich gebrauchenden  moLm
bey dem ganzen Neichehöchstens zu beschweren,
Diese Aeusserung erregte großes Aufsehen und veranlaßte das

Lorxus LvanZesscorumnoch in dem nemlichrn Zahre da¬

gegen eine Vorstellung bey dem Kaiser einzureichen , worin
es hieß : daß man zwar in Ansehung der Benennung gleich¬
gültig seyn könnte , ob die gesummten evangelischen Reichs-
stände ein Corpus , Religionstheil oder' eine Gemeinheit be¬
nannt würden ; daß eS aber desto bedenklicherscy , wenn die Ab¬

sicht, wie es schiene , dahin gienge, mit dem Namen zugleich
die Sache selbst, und die einmal im Westph . Fr ieden so theuer

chen ; denn , was die Gewissen beträfe , dieselbige Sachen wa¬
ren bcy dem Religionsfrieden zu lasse » ; wie dann in solche » nicht,
wie in andcrn Sachen, ^ sondern durch sondere Rathc  ge¬
handelt , also daß die Catholische » einen besonder»
Rath , die andern auch einen besonder « Rath ge«
habt.  Eben so versprach auch derKaiser in dem1700 . mir dem
K . von Preussen geschlossenen Krontraetgt, die Erörterung der
RcligionSbeschwerden sich angelegen seyn zu lassen , sobqld die -s
selben vom ( »71/^ 01!-- an ihn würden gebracht
werden . Man s . Lrn , ?->Fe/r imiirm Lorz>. Lvan^es,
liebl 1786 . 8,
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erworbenen Rechte der vereinigten Beratschlagung und Zu-
sammenhalrung zu untergraben.

Demohnerachtet ist auch wieder in einem kaiserl. Cvm-
nrissionsdecret vom rr . Januar 1752 . enthalten : „Es könn¬
ten Kais . Maj . nicht billigen , daß unter dem Namen ei¬
nes von dem katholischen Theilsich abson de en¬
den Körpers die gesammte der A . C. zugethane
Stände  u . s. w ." Noch sonderbarer ist aber folgende
Stelle eines k . N . welches die katholischen Stände an die
evangelischen den 22 . Zun . 1752 . erließen : „ Hisrnächst
aber haben sie sich bey dem Inhalt eben erwähnten xro Ns.
Moria gleich darüber höchlich zu verwundern gehabt, baß
vorgedachte vortrefliche Ge fand schäften  der A . C . nicht
nur sich die Benennung eines besonder» Körpers zueignen,
sondern , auch denen Katholischen solche ebenfalls beylegcn
wollen . Da nun aber die diesseitigen krinsipia bekannt
seyn , welche so wenig als die lhenre Reichsversassung selbst
von dergleichen besondern Lorporibus wisse» , und vielmehr
nach Anleitung des Art . V . § . 52 . des W . F . in solchen Fäl¬
len , wo bis Stände als ein Corpus nicht angesehen werben
können , die Katholischen , dann die der A . C . zugethane,
als bcsondre Theile betrachten und man anmitweder den an¬
dern Religionskhcil pro Lorpore erkennen , noch sich selbst
davor geriren kann , so stehet man dieserwegen eben sowohl
eine Reservation einzulegen , und dieses feyerlich zu wider¬
sprechen sich genöthiget . "

Sondetbar ! Machen denn die Gesandschaften das Cor¬
pus der Evangelischen aus ? — Zst dieses , so besteht auch
der Reichstag nicht aus Neichsständen , sondern aus Ge-
sandten . Und wie kann man sagen , daß die Principia
der Katholischen nicht gestatteten , sich selbst für ein besou-
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dres Corpus zu geriren ? Wenigstens haben sie alsdann eh-

mals gegen ihre eignen Grundsätze gehandelt , denn es ist

von ihnen mehrmals der Ausdruck Corpus Lotdolicorum

gebraucht worden *) .

S - H5-
Also nicht aus den Gesandten der evangelischen Reichs»

stände , sondern aus diesen  selbst besteht das Corpus der

Evangelischen , so wie umgekehrt das Corpus der Katholi¬

schen aus den gesummten katholischen Neichöständen besteht.

Indessen kommt es doch hiebey nicht blos auf die persönliche

Neligionseigenschaft der Reichsstände , sondern vielmehr auf

die Länder  an , derentwegen sie das Recht der Reichsstand¬

schaft haben . Wenn daher gleich z . D - der jetzige Herzog

von Würtemberg katholisch ist , so gehört er demvhnerachtet

zu dem Corpus der Evangelischen . Seine Religionsande-

rung ist blos persönlich und hat auf seine Eigenschaft als

Mitglied des evangelischen Religionstheils keinen Einfluß,

denn sein Land ist evangelisch geblieben . Nur alsdann lei¬

det dies , zwar nicht nach der Natur der Sache , aber doch

nach der Observanz ( § . ; ? .) eine Aenderung , wenn , wie

bey Kurpfalz , der Nachfolger in einem Lande der ander»

Religion zugethan ist.

Das Direktorium  führt unter den Evangelischen dev

Kurfürst von Sachsen . Er hatte solches gewissermaßen

gleich anfangs , als die Evangelischen in eine nähere Ver¬

bindung mit einander traten . In der Folge aber , als die

Union der Evangelischen errichtet ward , übernahm der Kur¬

fürst von der Pfalz das Direktorium , theils weil Sachse»

damals neutral war , theils weil Pfalz noch den Rang vor

ch Putters  Entwickelung der t . Staatsverf . Th . L . S,
24; . ( Rot . g .)
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Sachsen hatte und unter den evangelischen Kurfürsten der

erste war . Während des dreißigjährigen Kriegs führte der

schwedische Kanzler Orenstiern , wie bereits bemerkt -st , das¬

selbe . Auf dem im I . i6 ; z . gehaltenen Reichstag baten

aber sämmtliche evangelische Neichsstände , als sie die unor-

deutliche Behandlung der Geichäste bemerkten , den Kurfür¬

sten von ' Sachsen , das Direktorium zu übernehmen , wahr¬

scheinlich weil dieser damals , da Pfalz seine chmalige fünf¬

te Kur vsrlohren hatte , und sich mit der achten Stelle be¬

gnügen mußte , unter den evangelischen Neichsständen der

erste war . Sachsen weigerte sich zwar anfangs etwas , nahm

E jedoch bald das Anerbieten an , und verwaltet noch gegen¬

wärtig die Direckion , ohncrachtet das Kuchaus nun schon

seit geraumer Zeit katholisch ist . Anfangs schien cs zwar,
als die Religionsänderung des Kurprinzen von Sachsen im

I . 1717 . bekannt wurde , daß Sachsen das Direktorium

verlieren würde , welches alsdenn wahrscheinlich Kur - Bran-

denburg zu Theil geworden sehn würde , allein die Furcht,

daß vielleicht Sachsen sich sonst gänzlich von dem evangeli¬

schen ReligionStheil trennen möchte , verursachte , so wie die

Hssnuug , daß das Kurhaus Sachsen noch einmal wieder

evangelisch werden könnte , daß diesem Hause die Direktion

ferner blieb . Nur wurde festgesetzt , baß alles durch evan¬

gelische Gesandte und durch ein evangelisches Ministerium

behandelt werden sollte . Und so hat also das Corpus der

Evangelischen selbst einen katholischen Direktor.

Unter den Katholischen führt übrigens der Kurfürst von

Mainz , als der erste unter ihnen , bas Directoriuntt -



Drittes Buch.
Von der

Regierung des teutschen Reichs überhaupt.

Erstes CapiLel.

dem Rechte der höchsten Gewalt nach der teutschen

achdem die Fragen : Was ist Teutschland für ein Staat?
und wer hat die Negierung darum zu führen ? erörtert sind,
so wird nunmehr von den Rechten und Verbindlichkeiten der
höchsten Gewalt oder auch des ganzen Staats zu reden seyn.

Che man jedoch von den einzelnen Rechten und Verbind¬
lichkeiten selbst handelt, müssen zuförderst allgemeine Grund¬
sätze von Bestimmung der höchsten Gewalt , sowohl in An¬
sehung ihres Rechts , als der in ihrer Ausübung zui beobach¬
tenden Art und Weise ausgesucht werden, und zwar nach der
bcsondcrn teutschen Verfassung wiederum anders vom Reiche
im Ganzen betrachtet , u>»d anders von dessen besondern Staa¬
ten , als einzelnen Theilen des Reichs . Auch hierüber giebk
es'

einige allgemeine Bestimmungen, die nach der teutschen
Verfassung überhaupt, sowohl das Recht der höchsten Gewalt,

Von

Versastung überhaupt.

§ . n6.
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als die Art und Weift ihrer Ausübung betreffen , und die

daher vor allen Dingen erörtert werden müssen ^) .

Deutschland ist ein aus mehreren Staaten zusammenge¬

setztes Reich . Das allgemeine Oberhaupt desselben ist der

Kaiser , aber ein jeder einzelner Staat hat seinen besondern

Regenten . Es giebt also in Deutschland eine doppelte höch¬

ste Gewalt , eine kaiserliche  und eine landesherrli¬
che,  folglich ist es hier zuförderst nöthig , die Gränzlinie

zwischen beydsn Gattungen zu ziehen . Nie muß dabey ver¬

gessen werden , auf welche Art unsre Staarsverfassung ent¬

standen ist . In altern Zeiten war nemlich der Kaiser der

einzige Regent in Deutschland und unsre jetzige Rcichsstän-

de waren entweder blos kaiserliche Befehlshaber , oder große

Gütcrbesitzec . Nach und nach wurden aber auch aus ihnen

Regenten , ohne daß jedoch der Kaiser aufhörte , allgemeiner

Regent zu scyn . Zu vermuthen ist es daher schon , daß

dem Kaiser noch immer gewisse Hoheits - oder Negierungs¬

rechte weiden geblieben oder Vorbehalten seun , deren die

Neichsstände nicht theilhaftt
'
g wurden . Und dies ist wirklich

der Fall . Noch jetzt giebt es Hoheitsr .' chtc , welche kein

Neichsstand , als solcher , oder vermöge seiner Landeshoheit
ausüben kann , wenn er übrigens gleich noch so mächtig wäre.

Diese Rechte werden unter dem Namen der kaiserli¬

chen Neserva kr echte  begriffen . Zhre Kennzeichen be¬

stehen darinn , daß sie r ) älter sind als dir Landeshoheit
und 2 ) daß ihre Würkung nicht blos auf ein Land einge¬
schränkt ist , sondern sich , wo nicht auf ganz Deutschland,

doch auf mehrere benachbarte Länder erstreckt.
Beyde

'
) Pütters  Litteratrir des t» Staatsr . § . 980.
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Behde Erfordernisse Müssen indessen zusammen eintre«

ten , wen » ein Hoheitsrecht zu den kaiserlichen Reservat«

rechten gerechnet werden soll . Eins ohne  das andre ist

nicht hinreichend , denn sind sie erst in neuern Zeiten , da

die Landeshoheit schon feste Wurzeln geschlagen hatte , auf-

gekommen , so sind sie auch in der Landeshoheit begriffen,

ihre Würkut -g mag sehn , welche sie will ; sind sie aber gleich

von sehr hohem Alter , haben jedoch nur Bezug auf daS

Land selbst , so sind sie von den Landesregenten erworben,

mithin in der Landeshoheit begriffen , und eben so gehören

auch alle Negierungsrcchte , die etwa ins künftige noch er¬

dacht werden können . in den Umfang der Landeshoheit.

Dies sind also die Bestimmungen , wonach die Gränz«

linie zwischen den kaneriichen Reservaten und den Landes-

hoheitlichen Rechten gezogen wei den muß , und woraus man

sich erklären kann , daß ein deutscher Fürst einen General,

der selvst mit den Generals andrer europäischer Mächte nach

seinem Dienstalter roulirt , aber keinen Magister , der re-

spcctirt zu werden brauchte , ernennen kann.

Inzwischen folgt doch daraus , daß ein Hoheitsrecht zw

den kaiserlichen Reservaten gehört , noch nicht , daß es auch

nur vlos vom Kaiser ausgeübl werden könne . Verschieden«

derselben , als bas Zoll - und Münz - Regal sind ebenfalls

an die Neichsfiände gekommen , nur liegen sie nicht in der

Landeshoheit , sondern haben ihren Grund in besonderst

kaiserlichen Vergünstigungen Und können daher nicht nach

eignen Gefallen , sondern blos nach den Inhalt , und ilt

Gemäßheit der kaiserlichen Privilegien ausgeübt werden»

Andre hingegen können auch jetzt nur noch von dem Kaiser

oder in dessen Namen und unter dessen Ansehen ausgeübk

Erster Band» A S
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werden , alsSkandeserhöhungen , und überhaupt das Recht

academische Würden zu ertheilen.
Das Resultat hievpn ist , daß es zwar gewisse Hoheits¬

rechte giebt , welche dem Kaiser Vorbehalten sind , daß aber

alle andre , welche dahin nach den angegebenen Bestimmun¬

gen nicht gerechnet werden können , in der Landeshoheit,

welche einem jeden teutschen Neichsstand zusteht , begrif¬

fen sind.

Diejenigen Rechte , welche von einem jeden Landesherrn

ausgeüdt werden , stehen ihm aber ausschließlich  zu.

Zn älter » Zeiten , als die Landeshoheit sich noch nicht völ¬

lig ausgebildet hatte , war dies freplich anders , denn da¬

mals fand eine allgemeine Concurrcnz der kaiserlichen Ge¬
walt mit der Landesherrlichen statt *) . Den Landcsregen-
ten stand zwar das Recht zu , in ihren Landen richterliche
Gewalt auszuüben und ihren Uuterthanen Privilegien zu
ertheilen , allein der Kaiser hatte eben diese Rechte . Kai-

.serliche Privilegien mußten nicht nur im Lande vollkommen

geachtet werden , und hatten eben die Gültigkeit , als die

Landesherrlichen , sondern sie konnten auch der auswachsen¬
de» Landeshoheit zum großen Nachkheil gereichen , ohne
deshalb etwas von ihrer Gültigkeit zu verlieren.

Ein großer Schritt zur Aufhebung dieser Concurrenz
geschah durch die Ertheilung der bereits § . rz . angeführten
Urkunden K . Friedrich  II . und durch die , sehr vielen

Mzelnen Ständen ertheilte kaiserliche Versicherungen , daß
über Personen und Güter , die unter ihrer Bothmäßiakeit

*) Putter vou Concurrenz der kaiserlichen und landesherr¬
lichen Gewalt , wie solche ehedem gewesen , und wie weit sie
noch jetzt statt findet , in Dessen  Bcyträgen Th . i . Nr . XIV.
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begriffen wären , mit Vorbeygehung ihres Gerichtsstandes
die kaiserliche Gerichtsbarkeit in erster Instanz nicht mehr
statt finden sollte (prlvileZIa cke non evocanäo). Bey Er¬
richtung des Kammergerichts 1495 . ward dies allgemeine
Regel , und da hiedurch die kaiserliche ConcurreNz bey einem
so wichtigen Theile der höchsten Gewalt gesetzlich aufgeho¬
ben war , so schloß nian daraus , baß sie auch bey andern
minderwichtigen aufgehoben seyn müsse. Indessen geschah
es doch noch zuweilen , daß der Kaiser »Heils den Untertha-
nen der Reichsstände , vorzüglich der mindermächrigen , rh - ils
andern Benachbarten, Privilegien verlieh , und dadurch
söivohl eine concurrirende Gewalt in den Neichssiandischen
Landen ausübte , als die Landeshoheit der Reichsstände nicht
selten einschränkte.

Doch nach geschlossenem westphälischen Frieden hat 'sich
auch dies geändert . Schon im I . 165 ; . ward in die Ca-
PirulativnFerdinand  IV . gesetzt r „Und keinem seine
Ländsaßen und Unterehanen von Dero Bvthmäßigkeit und
Jurisdiction , wie auch von den Steuern , Zehenden und
andern gemeinen Bürden erimiren .und befreyen . " Noch
mehr wurde diese Stelle in dem mit K. LeopoldI.  r6 ; 8°
geschloffenem Wahlvertrag erweitert und geschärft , auch der
Kaiser ausdrücklich verpflichtet ! „Niemanden einig Privi¬
legium dawider ( nemlich den Regalien , Obrigkeiten , und
Freiheiten der Reichsstände zuwide -) zu ertheilen , und da
einige vor ober bey währendem Krieg dawider ertheill wor¬
den , dieselbe gänzlich zu caffiren und zu aimulliren. " Und
in derselben Capitulation heißt cs Art. III . § . 8 . : »Ge¬
stalten wir auch alle und . jede dagegen und sonsten concra
ms tertü und ehe derselbe darüber vernommen , hiebevor
lud et obrexticie erhaltenen Privileg samt allen derselben

Aar
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Klauseln , Declarationen und Bestätigungen für null und

nichtig erklären , und dieselben cassiren und ausheben sollen
und wollen ."

Noch weiter ging das kurfürstliche Collegium im I.

1741 . In der damals errichteten Wahl - Capitulation ward
Art . 7

'. § . 4 . ausdrücklich festgesetzt , daß der Kaiser keiner»

ley von seinen Vorfahren zu ert heilen nicht herge»
b r a ch t e Privilegs , so der Kurfürsten , Fürsten und Stände
in Dero territorüs zustehenden Polizeywesen und gleichfalls
hergebrachten Gerechtsamen in einigerley Weise vorgreisen,
erthejlen , noch die etwa bereits ertheilten erneuern solle und
wolle . Da sich nun auch der Kaiser in der neuesten Wahl-
capiculation Art . i . § . z . anheischig gemacht hat : „ weder
den Reichsgerichten noch sonst Jemanden , wer der auch sey,
so in als außer dem Reiche , zu gestatten , daß den Ständen
in ihren Territoriis , in ihre La » deshoheits - und Ne-
gierungs - besonders in Neligions - Pvlicey - Kameral - Mi-
litair - Justiz - Lehns - Criminal - und Gnadensachen lub,
ĉ uoLuntzue praetextu wider die Neichsgesehe , den Friedens-
schluß , oder ausgerichtete rechtmäßige und verbindliche psctn
vor,  oder Singegriffen werden, "

so kann und muß jetzt als
Regel angenommen werden , daß alles , was in der reichs-
ständischen Landeshoheit begriffen ist , heutiges TageS
ordentlicher Weise ganz ausschließlich nur von jedem Reichs¬
stande in seinem Lande ausgcübt wird , ohne daß eine kai¬
serliche Concurrenz mehr statt findet . Nur bey einigen we¬
nigen altern kaiserlichen Rechten , als Legitimation unehli¬
cher Kinder , Ercheilung der Volljährigkeit u . s. w . ist dies
noch der Fall , alsdann ist aber die kaiserliche Gewalt zwar
rächt der Landesherrlichen subvrdinirt , jedoch ohne Beyftjrn-



r . C. Von dem Recht der höchst. Gewalt überh.

niung des Landesherrn in den Neichslclndsn ohne Wür-

kling *) .

Die landesherrlichen Rechte werden jedoch nicht nur aus¬

schließlich von einem jeden Reichs stand , sondern auch aus

eigner Gewalt,  keineswegs aber nur im Namen des

Kaisers und Reichs von ihnen ausgeübk . Zwar haben äl¬

tere Staatsrechlslehrer das Gegentheil behaupten wollen,

allein ihre Behauptung ist unerweislich und kann selbst nicht

einmal dürch kaiserliche Urkunden , oder Erkenntnisse der

höchsten Reichsgerichte , geschweige denn durch die Reichsge¬

setze , begründet werden . Denn wenn gleich diese wohl

davon sprechen , daß die Neichsstande ihre Hsheitsrechte vom

Kaiser hätten , so folgt doch daraus nicht , daß sie nun auch

dieselben nur im Namen des Kaisers ausüben könnten . Der

Kaiser hat ja auch seine Gewalt nur vom Reiche , deshalb

übt er sie aber doch nur in seinem Namen aus.

Nach allem diesen kommt also dieLandeshoheit w. it einer

jeden höchsten Gewalt , wie diese nur immer nach dem all¬

gemeinen Staatsrechte gedacht werden kann , überein , und

sie begreift nach Abrechnung der dem Kaiser vorbehaltenen

Hohciksrechte , alle übrige , welche sich nur immer nach

Grundsätzen des allgemeinen Staatsrechks denken lassen,

sie mögen übrigens mit oder ohne Rücksicht auf Auswär¬

tige  ausgeübt werden können , schon erdacht seyn , oder erst

erdacht werden . Alfs selbst solche Rechte , welche sonst nur

fceyen Völkern zuzustehen pflegen , z . D . das Gesandschafts-

recht , das Recht der Bündnisse , des Kriegs und Friedens.

Aa z

Putter  von Einschränkung einiger kaiserlichen Reservat-

rechte , sofern von deren besonderm Einfluß in einzelnen Ländern

die Frage ist. s. Dcssen  Bcvträge Th . i . Nr . XUI.
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§ . " 7 -
Wenn indessen gleich die Landeshoheit ohne ConcurreriK

des Kaisers anSgcübt werden kann , und wenn sie gleich im

Zweifel alle Rechtem sich faßt , welche der höchsten Gewalt
in jedem Staats überhaupt zustehen , so bleibt sie doch im¬
mer von einer solchen höchsten Gewalt , wie sie z . B . ein

König von Dännemark ausübt , verschieden . Denn diese

ist ui >abhä ." gig / die Landeshoheit der te urschen

Reichssiände ist es aber nicht , sondern Kaiser

und Reich subordinirt.  Es muh sich daher i ) ein

jeder keutscher Landesrcgcnk diejenigen genauer » Einschrän¬

kungen und Bestimmungen bei) Ausübung landeshoheitlicher
Gerechtsame gefallen lassen , welche theiis die allgemeine

Verbindung , worin er mir seinen übrigen Mitständen , als

Bürger eines Staats steht , überhaupt mit sich bringt , theils
aber in den teutschen Neichsgesetzen enthalten sind , es mö¬

gen nun dieselben Bezug auf die Unterthanen selbst oder
die Mitstände haben *) . So ist z> B . die Landeshoheit in

Ansehung der Appellationen , Steuern , der Bündnisse , des
N formakionsrechls eingeschränkt und kein Stcind des Reichs
darf an schiffbaren Strömen Handlungen unternehmen , wo¬
durch die srepe Schiffahrt gesperrt wird . Eben dieses gilt
von altern gültigen kaiserlichen Privilegien . Darf gleich
jetzt der Kaiser keine Pnvilegia zum Nachtheil der Landes¬
hoheit ertheilen , so war er doch in älter » Zeiten dazu befugt.
Sind dergleichen vorhanden , so darf ihnen zuwider die
Landeshoheit ebenfalls nicht ausgeübt werden.

" ) Christ . Ernst Weiße von den Vortheilcn der wut¬
schen Reichsverbindung. Leipzig i/so . in 8 . Eine lcscnswerthe
Schrift.
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2) Wenn Landesherrn ihre Landeshoheit mißbrauchen

und ihre Gränzen zum Nachtheit der Benachbarten oder

ihrer eignen Unterthanen überschreiten , so sind diese sowohl

insgesammt , als einzeln befugt , ihre Klagen im gesetzmäßi¬

gen Weg an den Kaiser , oder vielmehr an die Reichsge¬

richte zu bringen , und diese sind alsdann berechtigt die Kla¬

gen zu untersuchen , zu entscheiden und die Landesherrschast

anzuhalten , dasjenige zu thun oder zu lassen , was Urlheil

und Recht mit sich bringt ; ja sie können sogar , wenn die

Landesregierung nicht dahin gebracht werden kann , dasjeni¬

ge zu thun , wozu sie des gemeinen Wohls wegen eine voll¬

kommene Verbindlichkeit hat , eine Laudessache vermöge des

Devolutionsrechts  selbst an sich ziehen und ein sonst

in der Landeshoheit liegendes Recht selbst ausüben . Ver¬

sagt also z . B - die Landesregierung irgend jemanden Justiz,

und fruchte » die vondem Kaiser erlassenen Befehle sie zu ver¬

walten , nichts , so kann der Kaiser durch die Reichsgerichte

sie ausüüen lassen und so tritt also hier die kaiserliche Ge¬

walt iss die Stelle der Landesherrlichen.

Sodann sind aber auch , wie bereits in dem vorigen Pa¬

ragraphen bemerkt ist, gewisse Negierungsrechte nicht mit in

der Landeshoheit begriffen , sondern dem Kaiser Vorbehalten,

und zwar 1 ) einige dergestalt , daß sie von dem Kaiser aus¬

schließlich , als Standes - Erhöhungen , oder in Cvncurrenz mir

der landesherrlichen Gewalt , z . V . Ligitimation unehlicher

Kinder , ausgeübl werden ; 2 ) andre so , daß sie zwar der

Regel nach den Neicheständen zustehen , jedoch nicht sowohl

aus landesherrlicher Gewalt , als vielmehr Kraft besonderer

kaiserlicher Concessionen . ( z . B . Zoll - und Münzrecht ) .

Unter der Landeshoheit sind daher diejenigen Negierungs¬

rechte begriffen , welche die höchste Gewalt m den einzelnen

Aa 4
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teutfche » Landen und Gebieten ausüben kann , ohne dazu
besonder kaiserliche Vergünstigung zu bedürfen . Was also
vermöge der Landeshoheit von den Neichsständen geschieht,
dazu ist weiter keine kaiserliche Concession oder Bestätigung
erforderlich . Was hingegen nicht in der Landeshoheit begrif¬
fen ist , kann auch nur vom Kaiser allein , oder Kraft besone
derer kaiserlicher Concesswn geschehen.

§ . n8.

Da also ein jeder Neichsstand Landeshoheit hat , und
diese von so weitem Umfang ist , so giebt es nur wenige Ge¬
genstände der kaiserlichen Regierung , und diese lassen sich auf
folgende Classen bringen , r ) Alle Angelegenheiten«
welche Teutschland als ein Reich betreffen , es
mögen nun auswärtige , oder einheimische  seyn,So bald eine Sache von dieser Beschaffenheit ist , so ist sie
eine Nsichssache und also ein Gegenstand der kaiserlichen.
Regierung . Soll daher , wie dies jetzt d- r Fall ist, rwn ge-
samnilen Reichs wegen ein Krieg geführt werden , soll mit
einer auswärtigen Nation in Unterhandlung getreten , oder
um auch ein Beyspiel von einheimische » Angelegenheiten zu
geben , ein allgemeines Reichsgesetz abgrfaßt , oder bas
Rnchskammergericht visirirt werden , so steht der Kaiser da?
bey an der Spitze,

2 ) Alles , was alle besondere Staaten von
Teutschland zusammengenommen angeht,  Hie-
her gehören alle Fälle , welche zwar einzelne Lander betreffen,
und in denen auch ein jeder Landesregent Verfügungen trrf«
feu , oder Einrichtungen machen kann , die jedoch wenig
vder nichts helfen , wofern nicht die nemlichen Einrichtungen
p - er Verfügungen in den sämmffichen temschen Staaten ge?
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troffen werden . So hat es keinen Zweifel , daß z . D . ein

jeder Landesherr wegen der akademischen Orden Gesetze er»

lassen und dieselben bey Strafe verbieten kann , allein diese

Verbote helfen nur wenig - wenn auf andern benachbarten

Akademien nicht mit gleicher Strenge verfahren , und wo¬

fern nicht gemeinschaftlich diesem Uebel gesteuert wird,

Soll nun dieserhalb etwas allgemein verbindliches festgesetzt
werden , so ist dies ein Gegenstand der kaiserlichen Regierung.

z ) Einen fernem Gegenstand derselben machen dis

StreitigkeitenderNeichsständeundandrerun,

mittelbaren Personen sowohl unter sich , als
mit ihren Unter rhanen  aus . Will ein Fürst diese
oder jene Einrichtung in seinem Lande tr ffeu, und dieLand-

stäude oder Unterchanen find damit nicht zufrieden , so ist
die Sache zur Erörterung einer höhern Gewalt geeigen-
schaftet , und so tritt die kaiserliche Negierung ein . Die

Beschwerden können von dem einen , oder dem andern Thei-
ke an den Kaiser gebracht werden . und dieser ist sodann be¬

fugt , sie zu untersuchen , und nach Beschaffenheit der Um¬

stände den Kläger mit seiner Klage ab - und zur Ruhe zu
verweisen , oder die geklagte Beschwerde abzustellen.

§ . ny.
Außer diesen b - sondern Bestimmungen der kaiserlichen

und landesherrlichen Gewalt , oder der Landeshoheit , giebt
es aber auch noch andre allgemeine  Bestimmungen und
Vorschriften derselben . Denn so folgt daraus , daß dieses
oder jenes ein Gegenstand der kaiserlichen oder landesherr¬
lichen Regierung sey , « och nicht , daß nun auch der Kaiser,
oder der Landesherrin dergleichen Fällen allein und einsei¬

tig verfahren kann . Beyde sind vielmehr der Regel nach

Aa ;
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Vey Ausübung wichtiger und das Ganze betreffender Maje-
stäts - oder Hoheitsrechte an die Einwilligung der Reichs¬
oder Landstäude gebunden . Der Kaiser oder der Landes¬

regent steht zwar bey den Geschäften an der Spitze , ohne

sie kann nichts geschehen , und was geschieht , geschieht in

ihrem Namen und unter ihrem Ansehen , allein dies schließt
die Einwilligung der Reichs - und Landstände nicht aus *) .

Sodann haben aber auch beyde mit jeder andern höch¬

sten Gewalt die wesentliche Gränze  gemein , daß sie
nur zur allgemeinen Wohlfahrt * *) ausgeübt werden

darf . Es liegt scholl in dem Begriff vom Staat , daß die

höchste Gewalt sich auf alles erstreckt , was die gemeine

Wohlfahrt eines Staats erfordert , und eines Zwangs fä¬

hig ist ; also zwar nicht auf Glaubens - und Gewissenssa»
chen , wohl aber , wenn es die Noch erfordert , auf das

Vermögen und selbst die persönliche Freyheit der Untertha,
rien . Denn der Zweck des Staats ist Beförderung des all¬

gemeinen Besten ; was dieses erfordert , was zum Wohl des

Ganzen beyträgt , muß sich der einzelne gefallen lassen , ge¬

setzt auch , daß er darunter auf irgend eine Art litte . ES

ist eine ewige unumstößliche Regel , daß das Wohl des Ein¬
zelnen dem Wohl des Ganzen weichen müsse . Dies ist die

Das weitere hievon wird in der Folge abgehandelt
Werden.

^ ) Man versäume doch ja nicht hierüber die fürtrcsliche Ab¬
handlung desHrn . G . I . R . Putter  von der Bestimmung , wel¬
che die Landeshoheit mit jeder andern höchsten Gewalt gemein
hat , daß sie nur zur gemeinen Wohlfahrt statt findet ; in den
Beptrag en Nr . XIX . zu lesen . In Frankreich würde mau
den Verfasser blos schon wegen dieser Schrift apothcosircn und
ihn im Pantheon ehren . Wir Deutsche haben rein Pantheon,
sollten aber doch billig dem Verfasser eine Ehrensaulewegen dieser
Schrift errichten ! —
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stillschweigende Bedingung , welche sich der Mensch gefallen

läßt , sobald er sich in einen Staat begiebt.

Sehr weit umgreifend ist also zwar allerdings das Recht

der höchsten Gewalt im Staate , alles zu thun , was das

WM des Staats erfordert , und eines Zwangs fähig ist,

welches man unter den Namen Machtvollkommen¬

heit  begreift , aber weiter geht sie doch nicht , als die all¬

gemeine Wohlfahrt cs erfordert Dies ist also ihr Ziel,

das sie stets vor Augen haben muß und das sie nie über¬

schreiten darf . Wo nicht das Wohl des Staats einrritt,

da ist auch der Regent nicht berechtigt , etwas zu befehlen»

Thut er es dennoch , so artet seine Negierung in Tyrannei)

und Despotismus aus . Der Regent hört alsdann auf Re¬

gent zu seyn und wird unerträglicher Tyrann und Despot.

Er vergißt unter welchen Bedingungen seine Unterthanen

sich seiner Negierung unterworfen haben , und macht sich

unwürdig , sie ferner zu führen.

Dank sey es der Aufklärung , welche freylich denen,

die das Licht zu scheuen Ursache haben , eben so verhaßt isi,

als wcyland der Geistlichkeit das Licht war , welches Lulher

anzündele , daß der Name Despot  immer gehässiger wird,

daß Fürsten dies selbst fühlen , und daß sie sich immer mehr

davon überzeugen , allgemeine Wohlfahrt müsse

der Zweck aller ihrer Regentenhandlungsn

seyn.  Fürsten und Obrigkeiten die diese  Ueberzeugung ha¬

ben und darnach  handeln , haben denn auch nicht Ursach

sich vor Emissairs irgend eines Klubs , oder vor sogenannte

gefährliche Schriften zu fürchten ; Despoten hingegen , oder

schwache Fürsten , die stch von habsüchtigen Ministern , Mai-

tressen , Hosteuten oder Pfaffen beherrschen lassen und durch

diese eine Geißel ihres Landes werden , veranlassen dadurch



Z8o z . B . Von der Regier , des teutsch . Reichs überh.

selbst am Ende Aufruhr und Empörung , ohne daß es dazu
irgend eines Emiffairs oder irgend einer verführerischen
Schrift bedarf . Welche Emiffairs haben denn in Frank¬
reich , ehmals in den Niederlanden u . st w . die Revolutio¬
nen veranlaßt ? Und haben denn umgekehrt in Frankfurt *>
alle Franzosen eine Revolution bewirken können ? So wahr
ist es , wie der nun verewigte Fürstbischof von Bam¬

berg und Würzburg  zu seinem unsterblichen Ruhme bey
Gelegenheit der reichstägigen Berathschlagung über die Er¬

lassung eines eignen kaiserlichen Edikts , um den gefährlichen
Grundsätzen von Freyheit und Gleichheit Einhalt zu thun,
und deren Verbreitung zu hemmen , votirt haben wollte,
aber auf eine höchst unverantwortliche Weise nicht votirt

ist **) : „Daß ein weiser und kluger Regent,

H Man bat es zum Theil den Frankfurtern zu einem be¬
sonder !! Verdienst anrcchnen wollen , daß sie sich nicht von den
Franzosen haben Hinreißei! lassen, eine Veränderung ihrer Con¬
stitution zu versuchen . Ich kann dies nicht finden . JmGegeu-
theil müßten die Frankfurter die verblendcsten Menschen gewe¬
sen seyn , wenn sie sich hätten hinreißcn lassen , indem sie schon
eine so ' gute Verfassung und eine so brave Obrigkeit haben.
Eben so würden auch die Franzosen ihren Zweck in dem Bam-
bergischcn , Würzburgischcn , Braunschweigischen , Badischen,
Dessauischen und Gottlob in den bc » weiten mehrsten tonischen
Reichslanden verfehlt haben.

Dies ist eine üble Fvlge davon , wenn ein Hof keinen
eignen Gesandten auf dem Reichstage hat , sondern seine Stim¬
me dem Gesandten irgend eines mächtigen Hofs aufträgt . Dies
war hier der Fall , indem die Bamberg - und Würzburgische
Stimmen von dem Oesterr eichi scheu  Gesandten geführt
wurden . Der Gesandte war mit einem ausführlichen Voto von
dem Fürstbischof , der ein Muster eines guten Fürsten war,
und einem Herzog Ernst dem Frommen von Gotha an die Sei¬
te gestellt zu werden verdient , versehen , aber der sonst so ver¬
dienstvolle Frcyhcrr von Boric  hatte Bedenken dasselbe abzulc-
gen , und begnügte sich im allgemeinen zum Protokoll zu geben:
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der zugleich Freund und Vater seiner Unter-

thanen und seines Volks ist , nie Aufwiege¬

lung , Verführung und Aufruhr in seinem Lan¬

de aller Versuche von aussen ungeachtet , zu

befürchten habe . "

Wo also nicht die Wohlfahrt des Staats Verfügungen

erfordert , da ist kein Regent berechtigt etwas zu befehlen;

vielmehr muß er alsdann einem jede » Unterthan seine na¬

türliche Freyheit lassen , oder wie  Pütter *) sagt:  So

lange es irgend möglich ist , den Zweck der ge¬

meinen Wohlfahrt ohne , oder doch mit einer

geringern Einschränkung der natürlichen Frei¬

heit zu erhalten ; so ist es unrecht diese ohne

Noth oder über die Gebühr einzuschränken.

Eine trefiiche Regel , die mit großen goldnen Buchstaben

an den Thüren der Fürsten geschrieben seyn sollte ! Nur

alsdann ist der Regent die natürliche Freyheit seiner Unter-

thanen  einzuschränken berechtigt , wenn das Wohl des

Landes diese Einschränkung erfordert . Es kann also z . B.

wenn nur wenig Getreide im Lande gewachsen ist, die Frey-

heit dsr Unterthanen ihr Korn an Auswättige zu verkau¬

fen , eingeschränkt werden ; es können Forst - und Bauord¬

nungen gemacht , es kann verboten werden , keine Feuerge¬

fährliche oder der Gesundheit nachtheilige Handthierungeir

Scy für den Antrag nicht , sondern im wesentli¬

chen dahin instruirt , Lass solcher beliebig » ber¬

gan g en werden mochte.

H in seiner gleichfalls sehr lesenswerthenAbhandlung:  Von

Bestiinmung der Landeshoheir , jedem sein Recht

zu lassen . Ebendas. Nr.  XX . Man s. auch Schmalz An¬

nalen der Rechte des Mensche » , ,deS Bürgers und der Volker.

Heft i . Abschn . i . Nr.
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in Städten , oder bewohnten Oettern zu treiben , ja es ist
selbst eines jeden Eigenthum von der höchsten Machtvoll-
kommenheit nicht ausgenommen , so fern von allm Unter-

ihanen verhaltnißmäß ge Deyträge zum gemeinen ' Bestm
erfordertiverden ; aber nie kann und darf sich doch die Für,
sorge für das allgemeine Wohl dahin erstrecken , daß deshalb
irgend jemanden sein wohl erworbenes Rrcht ( ins qaaessrum)
das heißt , dasjenige Recht , welches nicht auf der natürlichen
Freyheit beruht ^ sondern nach einem besonder » Rechlsgrund
erworben wurde , genommen werden kann.

Doch alsdann leidet auch dies eine Ausnahme , wenn die

Erhaltung  des Ganzen , oder eines beträchtlichen Theils
desselben mit dem Rechte oder Eigenthum eines Einzelnen der¬

gestalt in Collision kommt , daß jenes zu Grunde gehen , oder

doch in die äußerste Gefahr des Verderbens gerathen würde,
wenn man nicht , um das Ganze zu retten , lieber einen Theil
aufopfern wollte . Dies ist ein außerordentlicher  Fall,
und hier har es keinen Zweifel , daß alsdann die Rechte ei¬
tles Einzelnen gekränkt und ihm genommen werden können.
Nähert sich daher z . D . der Feind einer Festung , und man
glaubt diese retten zu können , wenn noch einige Schanzen an¬
gelegt , oder di« vor der Festung befindlichen Gebäude nie¬
dergerissen werden , damit sich der Feind dahinter nicht ver¬
stecken kan » , so ist es gewiß , daß die höchste Gewalt hiezu
berechtigt sey, daß also in diesem Fall Häuser niedergerissen,
und den einzelnen Bürgern ihre Gärten und Aecker genom¬
men und daselbst Schanzen angelegt werden können Hiev
wird also freylich das wohlerworbene Recht einzelner Bürger
ihnen entzogen , allein dadurch wird das Ganze erhalten.
Aus eben diesem Grundelassen sich auch die in manchen Län¬
dern vorhandenen Verordnungen rechtfertigen , daß , sobald
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sich ein Vichsterben äussert , alles auch noch gesunde Vieh

desjenigen , dem einige Stücke gefallen sind , todtgeschlagen

und verscharrt werden soll , indem dadurch die Ausbreitung

der Seuche verhindert und de» übrigen Unterthanen ihr Aich

erhalten wird.

In allen diesen Fällen erfordert es jedoch die natürliche

Billigkeit , daß derjenige , dessen Eigenthum zur Erhaltung

des Eigenthums der übrigen Unterrhanen aufgeopfert ist,

von diesen , oder von dem Staate selbst entschädigt werden

müsse. Die Römer haben schon diesen in dem natürlichen

Rechte gegründeten Satz anerkannt und ausdrücklich in der

bekannten I, . löbocha 6e iactu den Grundsatz aufgestellt,

daß derjenige , dessen Waaren zur Erleichterung des Schiffes

über Bord geworfen worden wärm , von den übrigen Ei-

genthümern , deren Waaren dadurch erhalten sind , Entschä¬

digung erhalten solle. Von diesem Gesetz läßt sich in allen

Fällen , die von der Beschaffenheit sind , daß Einzelne zur

Erhaltung des Ganzen haben müssen ein Opfer bringen,

Anwendung machen , und daraus nach den Umständen ge,

gen die Staatskasse , oder gegen die übrigen , deren Ei-

geuthum durch diese Aufopferung gerettet worden ist , Klage

erheben.

So lange also wirklich von Erhaltung  des allge¬

meinen Wohls die Frage ist, hat es keinen Zweifel , daß ein¬

zelne Umerthanen gezwungen werden können , ihrEigenthum

dem Ganzen zum Besten aufzuopseni . Immer muß aber,

wenn dies geschehen soll , « m wirklicher und wahrer Colli¬

sionsfall vorhanden seyn . Die bloße Beförderung  des

allgemeinen Wohls würde ein solches Verfahren nie recht¬

fertigen können und es würde daher sehr ungerecht und

despotisch seyn , wenn die höchste Gewalt , um etwa eine
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dem Staat zum Besten gereichende Anstalt , z . B . eine Fa¬
brik , wodurch viel Geld ins Land gezogen , oder die Lan¬

desprodutte veredelt würden , empor zu bringen , einem ein¬

zigem Umerchaii sein Cigentyum nehmen wollte.

Doch , wenn wirklich das Ganze dadurch beträcht¬
lich , dauerhaft und wesentlich  gewinnt , wenn fer¬
ner dieser Gewinnst nicht anders erhalten werden

kann,  als durch die Aufopferung einer Privatbefugmß
oder eines Privateigenthums und die höchste Gewalt ist er-

böthig dem Eigenthümer den zuzufügenden Schaden h n-
länglich zu ersetzen , so gewinnt die Sache ein anderes An¬

sehen . Beförderung des allgemeinen Wohls ist Zweck der

bürgerlichen Gesellschaft , und ein jed : s Mitglied des Staats
macht sich bey seiner Aufnahme stillschweigend verbmdlich,
alles was in seinen Kräften steht , zur Erreichung dieses
großen Zwecks beyzutragen . Nach diesen Grundsätzen kann

daher auch die Frage , welche in neuern Zeiten bey Anle¬

gung der Chausseen mehrmals zur Sprache gekommen ist,
bcurrheilt werden : ob einzelne Bürger cs sich gefallen las¬
sen müssen , daß die Heerstraße , um eine möglichst gradr
Linie herauszubringen , über ihre Accker geführt wird,
wenn die höchste Gewalt bereit ist , sie >ür die >e Aufopfe¬
rung auf andre Art , durch gleich gute und gleich
große  Aecker zu entschädigen ? So ein großer Feind ich
von allem Deipotismus und von aller Ungerechtigkeit bin,
so würde ich doch auch kein Bedenken haben , in diesen und
ähnlichen Fällen , sobald nemlich die vorhin angeführten
Bestimmungen Untreren , daß das Ganze dadurch
beträchtlich , dauerhaft und wese ntlich gewinnt
und daß dieser Gewinnst anders nicht , als
durch Aufopferung einer Prrvargerechtsame

e t Y a l-
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erhalten werden kann,  dahin zu stimmen , daß die
höchste Gewalt nicht nöthig habe , auf den Widerspruch ei¬
nes einzigen zu achten , es möchte dieser nun wegen bloßen
Eigeustnns oder auch wegen größerer Bequemlichkeit erho¬
ben werden . Zmmer aber muß der Eigenthümer voll¬
kommen entschädigt werden . Es ist nicht genug , ihm ei¬
nen andern gleich großen Acker zu geben , sondern dieser
muß auch von eben der Güce seyn , als sein voriger war»
Kann man ihm keinen gleich guten Acker geben, so muß chm
nach Verhältniß eingrößerer  angewiesen werden . Eben
dieses ist zn beobachten , wenn etwa dem Bürger nur ein
entlegener statt seines bisher nahe gelegenen Ackers gegeben
werden kann . Er würde wirklichen Schaden leiden , wenn
man nicht auch hierauf Rücksicht nehmen wollte ; dies muß
und darf aber nicht seyn . Überhaupt aber ist in derglei¬
chen Fällen immer die größte Behutsamkeit » öthig und die
Entschädigung muß im Zweifel eher zu reichlich , als zn
kärglich seyn.

Zst nun aber die höchste Gewalt verpflichtet das Eigen«
thum der Bürger uiigekrankt zu lassen , und ohne daß eS
die Noch oder das allgemeine Wohl erfordert , ihre natür¬
liche Freyheil nicht einzuschränken, so ist sie auch auf dee
andern Seite berechtigt , dahin zu sehen , daß die Frechheit
der Bürger nicht in Zügellosigkeit  ausarte , wo¬
durch nur der Weg zur schrecklichen Anarchie  ge¬
bahnt wird . Frey bleibt der Mensch auch in der bürgerli¬
chen Gesellschaft , er wird kein Sclav durch den Eintritt
in dieselbe , aber er muß doch alsdann einen Theil feiner
natürlichen Frechheit für das gemeine Beste auwpfcrn , wer!
cs sonst unmöglich wäre , den Zweck der bürgerlichen Gesell¬
schaft zu erreichen. Will er völlig frep und ungebunden

Erster Band . - B h
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ftyn , so muß er wieder in seine Wälder zurückkehren , aber

frcylich ist er dann auch nicht viel mehr , alsein Wald¬

mensch.

ZweyLes Capitel.
Von

der Art und Weise die Höchsts Gewalt auszuüben nach
der Leutschen Verfassung überhaupt.

H. iro.

Ä ^ as die Art und Weise die Geschäfte in Teutschland zu

verhandeln betrist : so findet sich in Ansehung dieses Punkts
in den verschiedenen Territorien allerdings sehr viele Ver¬

schiedenheit , sobald man in das Detail gehen will . . Im

Allgemeinen und überhaupt kann man indessen doch sagen,
daß nunmehr fast alle Geschäfte , sie mögen Justiz - oder

Staats - undNcgierungssachenbetreffen , ministerialisch oder

collrgialisch in Staaksministerien , Regierungs - und an¬
dern Collegien verhandelt werden.

Diese Art die Geschäfte zu behandeln , ist neu . In äl-

tern Zeiten wußte man von einer solchen collegialischen Be¬

handlung - er Geschäfte nichts . Zu Staatssachen hatte der

Fürstseinen Kanzler , und zu Kammer - oder Finanzsachen
seinen Renr - oder Kammermcister ; und wenn gleich beyde
etwa ihre Subalternen hatten , so machten doch diese kein
Collegium aus . .

Endlich aber ward im Z . 1495 . das Neichskammer-
gericht  als das erste beständige Collegium errichtet , und
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nun fieng man bald an einzusehen, wie sehr der Gang der
Geschäfte durch eine collegialische Behandlung gewinne»
Mehrere Personen, die bei) einander sitzen , und sich über
eine Sache berathschlagen , können einander ihre Ideen
rnitcheilen . Das Geschäft wird nicht blos aus einem Ge-
sichtspunct oder einseitig betrachtet ; was vielleicht der eine

übersieht , bemerkt der andre ; das Collegium stirbt nie aus,
es bleiben immer Männer , die mit dem Gang der Ge¬
schäfte bekannt sind , und es entsteht keine Hemmung oder
Stockung derselben.

K . Maximilian !. , der sich hievon zuerst überzeugte,
errichtete hierauf schon im I . r ; oi. an seinem Hofe eigne
Collegia , namentlich ein Regierungs - , ein K amme r-
unb ein Hofraths - Collegium,  welches letztere dem

Kaiser in allen Sachen , die an seine Person gelangen wür,
den, mit einem schriftlichen Gutachten an die Hand gehen
sollte , und dem auch die Gnaden - und Lehnssachen, so
wie die Oberaufsicht über die übrigen Collegia anvertrauet
wurde. So existieren also nunmehr zu Wien am kaiser¬
lichen Hofe eigne Collegia , durch welche die G schäfte be¬

handelt wurden . Bald ahmte man dieses Bevspiel an
den großen kurfürstlichen , dann an den fürstlichen und

übrigen Höfen nach . so daß jetzt wohl kein Land in Teursch-
land ist , welches nicht ein oder mehrere Landescollegiea
hätte.

In größer « Ländern sind Justiz - Regierungs- Staats-
Kammer - und geistliche Sachen getrennt, und zu jeder
Gattung besondere Collegia errichtet , weil eine jede ofx

ihren besonder» Gang hat und be ondere Routine erfor¬
dert ; in kleinern hingegen , m welchen es der Geschäfte

weniger giebt , ist diese Abteilung nicht gemacht , oder
Bb -
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wenigstens bestehen die verschiedenen Collegia mehrentheilö
aus einerley Mitgliedern.

H. irr.

Die innere Einrichtung der verschiedenen Collegien ist

zwar sehr verschieden , indessen findet sich doch auch manche

Übereinstimmung . In den Collegien ist entweder der Re¬

gent selbst gegenwärtig oder nicht . In jenem Fall , der

gewöhnlich bey den geheimen Raths - ingleichen den Fi¬

nanz - oder Kammer - Collegien eintritt , kommt es darauf

an , ob der Fürst selbst Theil an den Geschäften nimmt , ob

er will , daß alles nach seinem Kopf gehen soll , oder ob er

auf seine Rache hört . Wehe oft dem Lande , wo jenes der

Fall ist ; aber dreymal Wehe über dasselbe , wo der Fürst al¬

les seinen Ministern und Rächen überlaßt . —

Collegia , die der Fürst nicht selbst besucht , haben ge¬

wöhnlich einen Chef , ( Präsident , Kanzler , Direetor,)

welcher das Ganze dirigiren , alles was cinkömmt , erbre¬

chen , zu den einzelnen Sachen Referenten bestellen , die Rä¬

che zum votiren auffordern , und das ConelusuM formireir

muß . Wie weit ,daö Ansehen des Chefs gehen soll , hängt
Don dem Willen des Fürsten ab , nur darf dieses , wenigstens

r » Iustizcoklsgieii nicht so weit gehen , daß alles von der

Entscheidung desselben abhängt . Hat der Präsident zu viel

Autorität über die Rache , ist ex ein Pascha , so taugt dies

eben so wenig , als wenn er zu wenig Ansehen über sie hat.

Die Geschäfte selbst werden gewöhnlich in den Collegien

Lurch eigne Referenten  behandelt , das heißt , es wird ein

oder dem andern Rath ausgstragsu , aus der Sache einen

zweckmäßigen Vortrag dergestalt zu machen , daß die übrigen
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Mitglieder dadurch in den Stand gesetzt werden , dieselbe zu

beurcheilen , ohne die Acten selbst gelesen zu haben . Diese Art

hat sehr viel Gutes , indem dadurch viel Zeit gewonnen wird,
weil nunmehr nicht die sämmtlichen Mitglieder näthig ha¬
ben , die Acten zu lesen . Ob aber zu einer jeden einzelnen
Sache ein besonderer Referent ernannt wird , oder ob die

Rache ihre besondere Departements haben , ist verschieden,.
Letzteres findet man mehr in den Ministerien und Kammer,

collegien , dieses in den Iustizcollegien. Eben so verschie,
den ist es , ob mündlich oder schriftlich referirt, und ob im letz,
tern Fall die Relation zu den Acten gelegt wird , oder nicht.

Ucber die in Vortrag gekommenenSache» giebt ein jedes

Mitglied des Collegii sein Votum . Ob der jüngste Rath zu¬

erst votirt , oder der älteste ; ingleichen , ob , wenn mehrere
Banke vorhanden sind , die gelehrte den Anfang mildem

Stimmgeben macht , oder nicht ; ferner , ob dis einzelnen
Vota protokollirt , oder wenn sie zu ausführlich sind , schrift¬

lich zum Protokoll gegeben werden , hängt von der besonder»
Einrichtung eines jeden Collegii ab.

Nach der Mehrheit der Stimmen wird von dem Direc-

rorio das Conclusuin verfaßt , und dieses entweder von dem

gegenwärtigen Secretair ins Protokoll geschrieben , oder von

dem Referenten selbst auf das Erhibitum mit wenigen Wvr^

len bemerkt . Der erpedirende Secretair muß es sodann aus"

fertigen , und dem Referenten, oder ganzem Collegio im Con,

cept zur Durchsicht und Abänderung verlegen . Ist dieses

geschehen , und das Concept von den gegenwärtigen Mitglie¬
dern signirt, so wird dasselbe von denKanzellistsn , die wegen
der etwaigen Titulatur ihre besondere Titulaturbücher ha¬
ben , mundirt . Ausfertigungen , die der Fürst selbst unter»

schreibt, erhält vorher der Minister , in dessen Departement
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die Sache schlägt , zur nochmaligen Durchsicht . Zum Be¬
weis , daß er dieses gelhan hat , setzt er ganz unten seinen
Namen hin , d . h . er contrastgnirt , worauf dir Ausferti¬

gung sodann von dem Fürsten selbst unterschrieben , demnächst
aber mit dem fürstlichen Siegel besiegelt , oder das Siegel
in einer Kapsel angehängt wird.

Zn andern Collegien wird das Mundum entweder von
dem Vorsitzenden , oder dem Referenten , oder abwechslungs¬
weise von einem Rath , oder auch von allen Rächen unter¬
schrieben.

§ . 122 .

Alle schriftliche Verhandlungen , die aufRechte und Ver»
-bindlichkeiten einige Absicht haben , also nickt blos das Ent¬

scheidende sondern auch das , was der Entscheidung vorange-
gangcn ist, pflegen heutiges Tages *) sorgfältig für den

künftigen Gebrauch ausbewahrt zu werden . Dies geschieht
nicht blos an den Höfen , oder von den Geheimen Nachs-
Collegien , sondern von allen hohen und niedern Landescol-

legien und Beamte » ; ' ingleichen wird nicht bloS dasjenige,
was von andern schriftlich vorgebracht wird , Berichte , An¬

träge , Bittschriften , Rechnungen , Streitschriften u . s. w . ,
sondern es werden auch gelbst alle Cvnccpte derjenigen Schrei¬
ben , Nescripte , Befehle , Decrete , Berichte u . s. w . , wel¬
che an den Höfen , in den Collegien , oder von den Beam¬
ten ausgefertigt worden , gesammelt und aufbewahrt . Der

*) In altern Zeiten war man in diesem Stück ungleich nach¬
lässiger . Nur das Entscheidende  pflegte man etwa aufzu,
beben , aber nicht die vorhergegangenen Verhandlungen . Jetzt
ist man vorsichtiger geworden , und hebt mit Recht ein jedes auch
noch) so unbedeutend scheinendes Blatt auf . Man sann nicht
wissen , wozu dasselbe vielleicht in der Folge noch dienen kann.
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Ort *) , woselbst diese Aufbewahrung geschieht , wird bei¬

den geringen : Collegien und Aemtern Registratur , Ne,

Positur,  bey den höhere Collegien aber Archiv genannt.

Es werden eigne Männer angestellt , deren genauen und

sorgfältigen Aufsicht diese Registraturen oder Archive anver-

traut werden und welche Registratoren  oder Archiva¬

rien  genannt werden , je nachdem sie blos einer Negistra -.

tur oder einem Archiv vorgesetzt sind . Da diese Männer

von der höchsten Gewalt im Staate bestellt und verpflichtet

werden , so haben sie ssäsm publicsm , das heißt , wenn sie

die Usbereinstimmung einer Abschrift mit dem im Archiv,

oder der Registratur befindlichem Original bezeugen , so

muß diesem Zeugniß öffentlicher Glaube beigemcsssn werden.

Der Regel nach beweißt eine Schrift nur wider  den¬

jenigen , der sie aufgesetzt hat , aber nicht fürihn.  Diese

Regel leidst aber in Ansehung der in einem Archiv ausbe¬

wahrten Schriften eine Ausnahme , und eben hierin besteht

das A r chivrech  t . Der Grund davon liegt blos in der

eidlichen Verpflichtung der Archivbediente , nichts in das

Archiv aufzunehmen , was nach ihrer Ueberzeugung falsch

ist . Es ist daher durchaus irrig , wenn man das Archiv-

recht blos als .ein Vorrecht des Fürsten betrachten will , es

steht vielmehr dasselbe auch allen denjenigen Gemeinheiten,

Collegien und Dienerschaften zu , welche unter Eid und

Pflicht Schriften aufsetzen , sammeln und bewahren *) .

Db 4

*) Man nennt indessen auch die Sammlungen der Schrif¬

ten selbst , die stntcr öffentlichen Ansehen angcstellt werden , Re¬

gistratur ? oder Archive.') Moser  von der Landeshoheit in Regierungssachen über¬

haupt . S . ; z8 . Westphal  teutschcsStaatsrecht S . Nur
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Wenn indessen gleich ein jedes Collegium , oder ein je¬
der Beamte seine schriftlichen Verhandlungen ausbewahrt,
so pflegt doch in einem jeden Lande noch ein allgemeines
Haupt  oder Landesarchiv  zu seyn , worinn alle Ur«
Kunden und Schriften , welche in Staats - und Laudessa¬
chen einschlagen , und den Regelten und dessen Haus be¬

treffen , ausbewahrt werden . Verdienen schon dis andern

Archive und Registraturen Aufmerksamkeit , so ist dies bei¬
den , Landesarchiv der Fall doppelt und drepfach . Es ist un¬

begreiflich , wie nachlässig die mehrsten Höfe ehmalö in die¬
sem Stück gewesen sind , ja wie wenig auch wohl noch heu¬
tigen Tags in einigen Ländern auf Archive verwandt wird»
Dann geht es aber auch , sagt Moser *) , wie es geht,
und wenn man rooo Gulden weiter darauf gewandt hätte,
würde man oft 50 . oder 100000 . Gulden gewonnen , oder

nicht verlohren haben!
Es ist traurig und erregt nicht den vorteilhaftesten

Begriff von der Regierung , wenn man in einem Lande

prächtige JagdschlSsser , Opernhäuser , Marställe u . s. w.
sieht und dagegen das Archiv in feuchten Gewölben findet.
Wenn nur die Pferde an einem gesunden und luftigen Ort
siehe » , denkt mancher Fürst , wozu ist es nöchlg , daß auch

alsdann , sagt letzterer , wenn man unter dem Archivrechte dis
Befuguifi versteht , ohne alle eidliche Verpflichtung dem , was
vorgegangen , oder geschehen scpn soll , durch sein Icugniß eine
völlige Glaubwürdigkeit bcyzulcgen , hat dieses Recht der Lan¬
desherr allein . Wenn aber damit ein Recht gemeint ist , denen
Urkunden , indem sie unter den Händen verpflichteter Bediente
ausgefertigt , niedergeschricben , aufbcwahretund gesammlet wer¬
den , eben dadurch eine öffentliche Glaubwürdigkeit zu verschaf¬
fen , so ist es kein Vorrecht der Fürsten.

'-*) a . a . O . S . ?4l.
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die Papiere an einem luftigen Orte ausbewahrt werden?

Was wird diesen denn die feuchte , dumpfigte Luft scha¬

den ? — Freylich so bald werden sie nicht verdorben wer - ,

den , aber in der Folge müssen sie doch vermodern . Also

sollte vor allen Dingen ein schickliches Gebäude zum Archiv

bestimmt werden . Es muß , um für Feuersgefahr gesichert

zu seyn , auf einem fteyen Platz stehen und mit einem Ge-

tvittsrableitec versehen seyn . Der Platz muß nicht sumpfig,

sondern erhaben und trecken seyn , wenigstens bringe man

Erdgeschosse ( 8ous tsrrains ) an , wodurch der unter ? Stock

sür Feuchtigkeit bewahrt wird , und suche den Zimmern

frische Lust zu verschaffen . Endlich spare man nicht den

Raum und schränke das Gebäude nicht blos auf die gegen¬

wärtigen Bedürfnisse ein . Es wird immer mehr geschrie¬

ben und gesammelt . Fehlt es an Raum , so muß alles

auf einander gethürmt werde » , wodurch das Aussuchen er¬

schwert wird.

Zst nun ein schickliches und geräumiges Archiv - Gebäude

aufgeführt und ist man dadurch im Stande die Schriften

vor dem Verderben zu sichern , so muß sodann auch das

Archiv selbst gehörig eingerichtet werden . Ordnung ist die

Seele aller Geschäfte ; ohne daß diese genau beobachtet

wird , wird ein Archiv eben so wenig viel nutzen , als eine

zahlreiche Bibliothek , in welcher alle Bücher durch einan¬

der gestellt werden . Alles also , was zusammen gehört , muß

auch zusammen gelegt werden . Es taugt daher nicht , wenn

in Berichten oder Nestripten mehrere Punkte , die ganz

verschiedene Materien betreffen , zusammen gefaßt werden.

Aus diesem Grunde ist es mehrentheils eingeft
'
chrt , daß

wenn etwa über mehrere dergleichen Punkte zu berichten,

oder zu rescribiren ist , dem HauptSericht oder Reskript

, Bb;



Z94 Z - B . Von der Regier , des teutsch . Reichs überh.

nochPostskripte  beygefügt , und darin» die nicht zur
Hanptstsche gehörigen Puncte berührt werden . Wo dies
nicht geschieht, da müssen wenigstens Auszüge gemacht und
diese zu den besondern Acten über diesen Gegenstand gelegt
werden.

Sodann sondre man Urkunden,  wodurch Rechte
und Verbindlichkeiten gestiftet , bestärkt oder aufgehoben
find , als Vertrage, Lehnsbriefe, Ehestiftungen u . s. w . von
andern Schriften,  dis bep Gelegenheit eines Geschäfts
abgefasset worden , oder Nachrichten davon enthalten , und
Keren einzelne Sammlung von jeder Materie ein Stück
Acten  ausmacht ab , damit sie , wenn es nöchig ist-
einzeln vorgelegt werden können. Mit den Urkunden ist
oft noch sorgfältiger und behutsamer umzugrhen , als den
Acten . Besonders ist auf die Erhaltung der Siegel zu
sehen . Es ist aber auch rathsam durch die Archivbediente
Abschriften von den Urkunden verfertigen , sie von den Ar-
chivaricn vidimiren zu lassen ssnd diese Abschriften an einen
besondern Ort zu verwahren, damit man theils nicht nü-
thig hat , die Originalien selbst immer zu gebrauchen , theibk
aber , um , wenn durch irgend ein Unglück das Original
verlohren ginge , noch eine beglaubte Abschrift zu haben.

Die übrigen Schriften müssen nach den Materien ge¬
ordnet werden . Zn mehrerer Rücksicht ist es am besten,
wenn sie ihre gewöhnliche Größe behalten und nicht zusam-

' ) P ü t t e r s Anleitung zur jurist . Praxis Th . i . ft 449.
u . f . woselbst sehr schon von der Einrichtung der Archive gehan- '
dclt wird., Sodann ist » och vorzüglich zu bemerken des Herrn
Regier . Rath und Geheimen Archivar Spies  Abhandl . von
Archiven . Halle 1777 . in 8 - Der nun verstorbene !Verfasser
war unstreitig in aller Rücksicht, einer der chcsten Archivare sin
Teutschland. *
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men gelegt werden , wodurch in der Folge leicht Brüche ent¬

stehen . Die Acten selvst können entweder chronologisch ge¬

heftet oder eingebunden , oder welches noch besser ist , in

KaMn aufbewcchrl werden . Am wenigsten taugt die Act/

welche man leider noch in manchen Gerichten hak , durch

die Acten selbst einen Bindfaden zu ziehen . Ze öfterer sie

gebraucht werden , desto unleserlicher werden sie an denen

Stellen , durch welche der Bindfaden gezogen ist . Die

Acten selbst können , wenn sie gehestet sind , foliirt oder

paginirt , sonst- aber numerirt oder quadrangulirt *) wer¬

den . Den einem jeden Actensiück sollte sich aber billig gleich

anfangs eine sogenannte scworum , oder Ver¬

zeichniß der Rubriken nach ihren Nummern befinden , da¬

mit man theilö den Inhalt der Acren mit einem Blick über¬

sehen , theils aber dasjenige , was man sucht , gleich auffin¬

den kann.

Sind nun die Urkunden von den übrigen Schriften ab¬

gesondert und diese nach den Materien zusammengelegt,

oder geheftet , so müssen die besonde - a Aktenstücke , wie

eine gut eingerichtete Bibliothek geordnet werden . Nicht

nach der Größe der Bände , wie ein gewisser bereits ver¬

storbener militairischer Fürst seine Bibliothek geordnet wis¬

sen wollte , damit sie sich besser ausnehmcn möchte , sondern

nach den Materien , oder wenigstens nach dem Alphabet.

Hr . G . I - N . Püttcr  hat am angeführten Ort folgen¬

den Plan wegen Einrichtung eines Landesarchivs entworfen.

Zuförderst sondre man alle Sachen außerhalb Landes

von den Einheimischen ab.

Im Grunde ist dasOuadraugulircn , welches bepm Reichs-
kammcrgcricht vorzüglich üblich ist, nichts anders , als das Nu-
mcriren , nur daß eine jede Nummer in einen Ouadrangel ftu .-.

geschloffenwirdz . B .
^ ^
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„7lußsrhalb Landes kommen Sachen vor entweder mit

answärligen außer den Gränzen des teutschen Reichs , als
mit jeden einzelnen Europäischen Staaten , Bündnisse , Ge¬

sandtschaften , Ceremoniel betreffend , oder es sind Sachen,
die sich nicht über die Gränzen des teutschen Reichs er¬

strecken , die wiederum entweder die innere Verbindung des

ganzen Reichs , oder ein besonders Verhaltmß gegen andere

Mitglieder des Reichs betreffen.

Neichssachen lassen sich füglich wieder in geistliche und

weltliche abtheilen : diese nach den besondern Rubriken von

Reichstage , von Reichsgerichten , von Reichsdeputationen,
von Kurfürsten - Fürsten - Grafen - Prälaten - Städte - und

Ritterschaftssachen , vom Zoll - undMünzwcsen , von Reichs-
Kriegssachsn u . s. w , von NeichSgesctzrn , von Kaissnvah-
len , von Römischen Königen , von Reichs - Vicarien u . s. f . ;
jene von Concilien , Concordaten , Neformationssachen , Col,

lvquien , Religions - Frieden , Neligions - Beschwerden u . d . g,

Sachen , die einen Reichsstand im besondern Verhält¬
nisse gegen andere Mitglieder des Reichs betreffen , gehen
entweder ein oder ander ganzes Collegium oder Corpus an,
als z . B . einen Kreis , das Kurfücstl . oder ein ander Neichs-

ständischcs Collegium , oder die unmittelbare Neichsritter-
schaft u . d . g . oder andere einzelne Mitglieder vom kaiserl.

Hofe an bis aufKurfürsten -, Fürsten -, Grafen -, Prälaten -,
Städte -, adliche und andere Familien oder Personen ; mit
deren jeden in einem solchen Archive gewechselten Schreiben
Tractate - Verträge oder Proccffe u . d . g . über nachbarliche
Vorfallenheiten , als Gränzen u . d . g . oder über Erbfolgs¬
sachen , als Erbverbrüderungen , Anwartschaft u . d . g . oder
über einzelnen H mdel , als Kauf - Tausch - Contratte u . s. w.
Vorkommen können.
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Einheimische Sachen betreffen entweder den Hof , d . i.

die Person des Regenten , dessen Familie/ und was dazu

gehört ; oder Landes - und Negierungssachen . Der Hof
verdient ein besonders Fach , für genealogische und andere

dergleichen Familien - Nachrichten , und Standcserhühungcn,
Mißheyrarhen u . d . g . ; sodann für Familimgesetze , als

Testamente oder andere Dispositionen , Erbfolgs - Verträge,
Fideicommisse, Primogenitur - Errichtungen , Eheberedun¬

gen , Verzichte und was dergleichen mehr ist»
Das Land betreffend , sind zuerst alle Urkunden und

Nachrichten von dessen Verfassung und Negierungsrechtm
überhaupt bcysammen zu legen , als etwa Kaiser ! . Lehens-
uud Gnaden - Briefe , Verträge mit Landständeu u . s. w.

Hiernächst sind auch Landessachen am fügkichsten nach¬
dem geistlichen und weltlichen Staate unter sich abzuchei-
len , und zu jenem z . E- besonders zu rechnen die Urkunde»
und Nachrichten von milden Stiftungen - Kirchen - Ordnun¬
gen - Kirchen - Visitationen, Ordnungen der Prediger , Su¬
perintendenten u . s. w . insbesondre diese oder jene Diöccs,
Superintendenkur oder Pfarre betreffend , so auch SchuU
und Umversikätssachen :c.

Von weltlichen Sachen unterscheidet sich zuförderst das
Lehnswesenvon den übrigen eigentlichen Landessachen, welche
uach gar vieler !«) Rubriken z . E . von Landesvrdnungcn?
von Krieges - Camera! - Policey - Gnaden - und Justizsa-
chm und letztere wieder in bürgerliche oder peinliche u . s. w.
abgetheilt werden können."

Ueber das ganze Archiv ist aber ein allgemeines Real-
Register oder Ve >'zeichniß *) zu verfertigen . Je genauer

) Hierüber verdient empfehle » zu werden -des Hrn . Hvft
rathGünth er zu Dresden Abhandl . über die Eiurichtnug der
Hauptarchive in teutschen Rcichslanden . Mteuburg r/zz . in s.



und vollständige,: dieses abgefaßt ist , desto bessere Dienste
wird es leisten.

Endlich ist es am besten , die sammklichen Schriften
in kleinen m>d leichten , mit Handhaben und Tdüren ver¬
sehenen Schränken awzuvewahren, um diese bey entstehen¬
der Feucrsgefahr sogleich forrbringe » zu können . Für die
Urkunden , wären besonder Schiebladen in den Schränken
anzubringen , die Acren könnten aber , wie die Bücher ne¬
ben einander gestellt werden.

§ . I2Z.

Das Ceremoniel,  oder die Regeln , welche mehrere
Personen , wenn sie in Verhältnisse mit einander treten,
unter sich in äußerlichen Dingen zu beobachten haben,
äuffert sich entweder bey schriftlichen Verhandlungen , oder
in persönlichen Dingen . Jenes wird das Kan z l ey - Ce-
remoniel,  oder der Hofstil,  dieses das Hof - Cere¬
moniel  genannt.

Bey jenem kommt es zuförderst auf dis Sprache  an,
deren man sich bey Verhandlung der Staatsgeschäfte be¬
dient . Sie wird unter den Namen derStaatssprache *)
begriffen und ist in Teutschland entweder die lateinische
oder die teutsche,  es mögen übrigens die Geschäfte e i Ne¬
heim r sche, oder auswärtige  seyn. Bey Einheimi¬
schen findet zwar der Regel nach btos die teutsche Sprache
statt , indessen hat diese Regel doch in italiänischen Sachen,
ingleichm in Ausfertigungen an Neichslande , wo die teut-

*) Moser (F . C.) von den EuropäischenHof - und Staats¬
sprachen. Frft . a . M . 1750 . 8 . c8. chr zweckmäßig har auch da¬
von ^ handelt Hi-, Prof. Bischofs  in seinem Lehrbuch des
teu schcn Äanzleystyls und der Kanzleygcschaftc . (Helmstadt
179? . « .) LH. 1 . S . ; ; 8 - Z7i.
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fche Sprache ' nicht gewöhnlich ist ; z . B . Trident , Basch

Lüttich , und in mchrern , geistliche Gegenstände betreffen¬

den Angelegenheiten *) ihre Ausnahmen , indem man , sich

in diesen der lateinischen Sprache bedient.

An auswärtige Mächte wird blos in der lateinischen

Sprache vom Kaiser und dem gesummten Reich geschrie¬

ben **) , nur an den König von Preußen geschieht dieses

von dem Kaiser verkragsweise in teutscher Sprache . Eben

so pflegen auch die mehrsten europäischen Mächte in Skaats-

geschästen in der lateinischen Sprache an den Kaiser und

das Reich zu schreiben , indessen hat die Schweiz , als ein

ursprünglich reutscher Staat , die teuksche Sprache in ihre»

Verhandlungen mit Kaiser und Reich beybehaltcn . Der

weyland stolze französische Hof war es allein , welcher in

neuern Zeiten blos in seiner eignen Sprache schrieb , weil

er diese , wahrscheinlich um sich eine gewisse Superiorität

*) So werden z . B . die kaiscrl. erste Bitten  in lateini¬

scher Sprache ausgefcrtigt.
-ch Man hat es daher hie und da dem Reichskammergericht

sehr übel genommen , daß dieses an den General Cu st ine,  um

Sicherheit zu erhalten , in französischer Sprache geschrieben har«

Las Kammergericht hat allerdings hier ein großes Versehen de-

gangen . Es halte sich zwar , wenn es in lateinischer Sprache

geschrieben hatte , der Gefahr ausgcsctzt , daß der Franken Ge¬

neral das lateinische  Schreiben zurück geschickt , daß er , da

er schon in der Nahe war , ein Commando nach Wezlar geschickt,

und die Cafsen und Hauser hatte ausplündern lassen ; daß das

Gericht zerstreuet und in llnthatigkcit gesetzt worden wäre , al¬

lein es wäre doch durch ein la teiirisches  Schreiben die Ehre

des teutschen Reichs erhalten worden . Zur Satisfackion des

Reichskammergerichts gereicht es übrigens , daß auch die Comi-

tialgesandtci ! , als sie im September 1796 . einige ans ihrem

Mittel den sich nähernden Franzosen entgegen schickten , das den¬

selben mitgegcbene Beglaubigungsschreiben , ebenfalls in franzö¬

sischer- Sprache abgesaßt haben.
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zu verschaffen , gern als allgemeine Staatsprache einsühren
wollte . Inzwischen pflegte er doch seinen Schreiben eine
lateinische Übersetzung beyzufügen, aber auch hierüber s- tzte
er sich in seinem letzten  Schreiben an K . Leopold ! l . fort;
man vergaß indessen von Neichkwegen nicht , diesen Um¬
stand in dem an den Kaiser erstatteten Reichsgutachten vom
16 . Aug . i/Zr.  zu rügen . — Welcher Sprache sich Frank¬
reich künftig in seinen mit Kaiser und Reich abzuhandeln¬
den Staalsgeschäften bedienen werde , und ob der künftige
Frieden in der lateinischen oder französischenSprache werde

abgefaßt werden , steht zu erwarten *) .
Die einzelnen teutschenNeichsstande pflegen unter sich al¬

les in der teurschen Sprache zu verhandeln.

Zn Geschäften mit auswärtigen Mächten hingegen be¬
dienten sie sich in älter » Zeiten der lateinischen Sprache , doch
ist diese in neuern Zetten durch die französische mehrenkheils
verdrängt worden , weis diese jetzt sewohl den Souverains

selbst , als dem größern Haufen verständlicher ist . Mani¬

feste teutscher Höfe , weiche auch im Auslande bekannt wer¬
den sollen , pflegni gewöhnlich in französischer und teutscher
Sprache bekannt gemacht zu werden.

§ , 124.

Nächst , der Sprache selbst ist Key feyerlichen Schreiben
oder Ausfertigungen auf die Titulaturen  oder Curia-
lien **) zu sehen , welche die Fürsten und Herr » sowohl

von

ch Indessen ist schon der Rastadtischc Frieden nicht in Latei¬
nischer , sondern in französischer Sprache abgcsaßt.

' ^ ) Putters  Anleit . zur jurist . Praxis . Th . r > Bischofs
a . a . O . S . Z7- . f. »
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von sich selbst gebrauchen , als deren sie stch gegen andre

zu bedienen pflegen . Große Herren , vom Kaiser bis zu
den unbedeutendsten Reichsprälaten , sprechen von sich , wenn

sie an ihres Gleichen oder an Geringere Kanzleyschreiben,

oder Ausfertigungen erlassen , nicht im Singular « du >ch Ich
'
,

sondern im Plurali durch W i r . Nur den Neichsgrafen hat

in neuern Zeiten seit 1774 . der Neichshvfralh auf Befehl

K . Joseph II . nicht gestatten wollen , sich dieses Pnädi-

cats in ihren bey dem Reichshofrath einzureichenden Voll,

machten zu bedienen . An und für sich scheint es freylich
lächerlich zu sehn , daß der Neichsgrafenstand hierüber so

viel Aufsehens machte , und eine eigne weitläuftige Deduk¬

tion *) drucken ließ , worinn er stattlich seinen Besitzstand

von sich in der mehrern Zahl zu schreiben , erwwß ; allein

das Lächerliche verschwindet , wenn man bedenkr , daß durch

das kaiserliche Verbot allerdings die Reichsgrasen herab
und den Privatpersonen gleichgesetzt wurden , welches ihnen

allerdings , und um so mehr empfindlich fallen mußie , da

sie grade auf der Gränze des hohen Aoeis stehen und der

niedere Adel , besonders die Relchsritter >chaft sich so gern

ihnen gleichstellcn möchte.

Je mehr der Neichsgrafenstand bereits von seinem al¬

ten ehmaligen Glanze verlohren hat , desto mehr Ursache

hat er , auf diejenigen Vorzüge , in deren Besitz er sich

noch befindet , fest zu Hallen . Als daher seine Vorstellung

an dem kaiserlichen Hofe nichts fruchtete , so wandte er sich

im I . 1790 . an das wegen der Wahl K . Leopolds versank

Melte kurfürstliche Collegium , welches daher dieserhalb ein

Sie findet sich in Neuß  Deduct . und Urkunden Samm¬
lung Bd . 4 . und in dem Wahlprowkoll von 1790,

CcErster Band.
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eignes Collegialschreiben an den Kaiser erließ . Dies hat
di - Folge gehabt , daß den Grafen der Gebrauch des Worts
Wir in den bey dem Neichshoftath einzureichenden Voll,
machten wieder ist verstattet worden.

Dem Pradicat Wir wird sodann das Von Gottes
Gnaden  beygefügt. Jetzt ist diese Titulatur, die unstrei¬
tig zuerst aus wahrer Demnth entstand , und die daher
auch wohl von bloßen Privatpersonen gebraucht wurde,-
ein Vorzug der Könige und Fürsten geworden . Sie hat
über ihre ursprüngliche Bedeutung verkohren , und soll jetzt
anzeigen , daß Königs und Regenten ihre Majestät und
Hoheit nur von Gott hatten. Diestr Wahn ist zwar in
neuern Zeiten verschwunden , indessen hat man die Titula¬
tur doch noch beybehatten . Nur in Frankreich schaffte man
seit der Revolution das la Erace äs Vien ab.

Nach dem Titel von Gottes Gnaden folgt eines jeden
Fürsteneigne Titulatur.  Ein jedes Haus hat einen
gemeinschaftlichen Titel , als : Erzherzog vbn Oesterreich,
Pfalzgbaf am Rhein , Herzog von Sachsen, Jülich/ Cleve,
Berg , Engem und Westphalen , Markgraf von Branden¬
burg , Herzog von Braunschweig- Lüneburg . Diesem wird
der königliche Titel vor , hingegen von Kurfürsten der
Titel des Erzbeamten und Kurfürsten nachgesetzk ; z . B.
Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden
König von Preußen , Markgraf von Branden¬
burg , des heit . Röm . Reichs Erzkämmerer und

^Kurfürst.  Hierauf folgt sodann in einigen Kur - und
Fürstlichen Häusern , in welchen man lange Titel liebt , ein
Verzeichniß der verschiedenen Fürstenthümer, Graf - und
Herrschaften , welche das Haus besitzt . Damit der Titel
noch länger werde , geschieht auch der Ansprüche, ingleichen
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der Militair - Chargen , die der Fürst bekleidet , und der

Ritterorden , die er seiner Geburt oder Verdienste wegen et,

halten hat , Erwähnung.

Die altfürstlichen Häuser führen kn ihren Titeln die

Benennung ihrer ehmaligsn Amtswürde , als Herzog,

Markgraf , Landgraf . Nur dis Fürsten von Anhalt  ma¬

chen hierin eine Ausnahme , denn , wenn sie sich gleich we¬

gen ihrer Ansprüche auf Sachsen - Lauenburg , auch Her¬

zoge von Sachsen  schreiben , so setzen sie doch diesen

Titel , ihrem Titel als Fürsten von Anhalt nach.

Die alten Grafen begnügen sich mehrentheils mit der

Benennung des Hauvtlandes , oder des Stammschlosses,

wovon die Familie den Namen hat . Einige haben noch
ein besoildt . . -- Prädikat in ihren Titulaturen hergebracht,
als : Burggraf , Rhen . - rgf ; schreiben sich Grasen

und , Herrn,  z . B . Cassxl , oder Grafen und Edle

Herrn z . B . Lippe . Die neue, , Grafen suchen mehrentheils
in langen Titeln eine Ehre und versäumen es daher nicht al-

lekihre Dörfer in den Titel zu bringen.

Die Erzbischöfe und Bischöfe  sehen in ihren Ti¬

tulaturen den Namen ihrer geistlichen Würde Mit Bichfü¬

gung des Orts , wo der Sitz desselben rst , z . B . Erzbi¬

schof zu Salzburg , Bischof zu Würzburg . Einige setzen

auch noch hinzu : und des h . N . N Fürst . Der Elzbi
'
schöf

von Mainz schreibt sich : des heiligen Stuhls zu Mainz

Erzbischof . Diejenigen Erzbischöfe , welche zugleich Kur¬

fürsten sind , setzen den Erzbischöflichen Titel voran , hierauf

den Titel des Erzcanzellariats und zuletzt den Kurfürstli¬

chen ; z . B . des h . Stuhls zu Mainz Erzbischof,

des heil . N . N . Erzkanzler durch Germanien

unbKurfürst.  Zst ein Erzbischof oder Bilchvf Cardina;

Lc - "
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der Römischen Kirche , so wird dieser Tiiel noch vor dem

Erzbischöflichen gesetzt , ist er aber etwa Legat  des aposto¬
lischen Stuhls , so folgt dieser Titel erst nach demselben.
Die gefürsteten Prälaten schreiben sich : des h . N . N . Fürst
und Abt , Probst zu N . N . Die übrigen Neichsprälaten:
Abt oder Probst des Reichsstifts , oder des Reichs - Got¬

tes - Hauses u . s. w.

Was die Titulatur betrift , deren sich die große Herrn
in ihren

'
Kanzleyschreiben gegen andere bedienen , so ist

dabey auf drey Punkte Rücksichtzu  nehmen , i ) auf die
Anrede,  2 ) aufdie Courtoisie,  oder die im Contcrt

gebräuchliche Titulatur und z ) auf die Unterschrift.
Natürlicherweise ist die Titulatur .nach dem Verhältnisse,
worinn diejenigen ! stehen , die an einander schreiben , ver¬

schieden . Geringere schreiben an -Höhere anders , als diese
an jene , oder wenn sie sich einander dem Stande nach

'ziemlich gleich sind . Könige  erhalten den Titel : Aller-

dukchlauchtigster " nd Großmächtigster König!
oder von ihres Gleichen und von Kurfürsten und alten

Fürsten : Durchlauchtigster Groß mächtigster K.

Die Fürsten und Kurfürsten  wurden ehmals an¬

geredet : Hochgeborne,  dann Durchlauchtig - Hoch-

geborne,  hierauf Durchlauchtige  und nunmehr
Durchlauchtigste *) . Die neuen Fürsten  werden
von Königen , Kurfürsten und alten Fürsten nur Durch¬
lauchtig Hochgeborne,  von andern Durchlauch¬

tige  und von Geringern jetzt auch schon Durchlauch-

) Könige gebe » jedoch den Kurfürsten blos Durchlauchtige,
auch reden die Kurfürsten die alten Fürsten nur auf diese Art
an . Hingegen muß der Kaiser seit 1711 . den Kurfürsten das
Pradicat Durchlauchtigst -eben . W . C . A »t . ; . §. 2.
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tigste;  die Grafen wurden ehmals Edle,  hernach
Wolgeborne,  jetzt H o ch g e b o r n e oder wohl gar schon
Erlauchtetegenannt.  Die g e i st l i ch e n F ü r st e n erhal¬
ten das Prädikat : Hochwürdig  st und wenn sie schon
von Geburt Fürsten sind : Hochwürdigst - Durchlauch-
tigster. - Bloße Prälaten  erhalten den Titel Hoch¬
würdig,  von Geringem jedoch mit dem BeysatzGnü¬
tz i g . Mit dieser ersten Anrede steht diesolgende  in Ver¬

bindung : Allergnädigster , Gnädigster , Gnädi¬

ger,  oder gar nur Hochgeehrtester Herr,  wobey
zugleich öfters die verschiedenen verwandschastlichen Verhält
niste , als freundlich geliebter Herr Vetter,

Oheim  u . s. w . ausgedrückt werden.

Die Anrede im Context oder die Courtvisie besteht in r
Euer . Majestät , Hoheit , Durchlaucht , Emi¬

nenz , Hochfürstliche,  oder Fürstliche Gnaden,
Hochwürden , Ercellenz , Gnaden,

In Schreiben großer Herrn an einander ist die For¬
mel Ew . Lieb den;  zuweilen mit dem Beysatz Ew . Ma¬

jestät und Liebden ; oder in Rücksicht auf Verwandschaft
in aufsteigender Linie Ew - Gnaden  üblich.

Zn der Unterschrift  drückt ein jeder das Verhält-

niß aus , in dem er mit der Person steht , an die er

schreibt , als : Allerunte r thänig st er , untertha-
nigster , unterthäniger , gehorsamster , erge¬
benster , Knecht , Diener , Freund , Vetter

u . s. w.
Noch ist zu bemerken , daß sich die Kan zley sch rei¬

ben von den Handschreiben,  worinn man überhaupt

weniger pünktlich zu seyn pflegt , dadurch unterscheiden,

daß sie eine .sonst allgemeine , jetzt aber etwa nur noch in
Lc ;
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Griefen der Hanbwerksleute übliche Begrüßungs - For-
m e l enthalten . Auch diese ist nach dem Verhälmiß , worin

diejenigen stehen , welche an einander schreiben , verschie¬
den , als ; Unsre Dienste,  oder unsre Freund¬
schaft , unsre sreundvettrrliche , untehthänigste?

freundliche Dienste und was wir mehr Liebes
und Gutes vermögen , zuvor . Hieraus folgt erst dir
Anrede selbst : Durchlauchtigster u . s. w.

Wenn Höhere an Niedere schreiben , so ist die gewöhn¬
liche Anreden Lieber Getreuer , Lieber Besonde«
rer,  bey Geistlichen Lieber Andächtiger,  zuweilen
auch mit einem Beysatz nach Beschaffenheit der Umstände?
z. B - an einen Grafen : Hvchwyhl - oder Wohlgeborner,
an emen AUichen , oder einen , der adlichen Rang hat,
Edler und Bester , an Gelehrte Hochgelahrter , lieber Ge¬
treuer . Im Eontcxt geschieht gemeiniglich die Anrede durch
Du , Zhr , Derselbe , der Herr  u . s. w,

Am übelsten ist es endlich , wenn von mehrern an meh¬
rere , die aste in verschiedenen Verhältnissen stehen , geschrie¬
ben werden soll, In diesem Fall muß eines jeden Verhält-
niß bey jeder Gelegenheit sorgfältig besonders ausgedrückt
und zu Verhütung aller Verwechslung Lurch das eigne Wor?
relhccäve gewahrt werden *) ,

S - t - 5.
Nächst dem Kanzler ) - Eeremoniel ist das Hof - Eere-

rnoniel,  welches sich in persönlichen Dingen äussert . Ln

In den Lslsecfür . Lubl . dlov , Pom - l . S . 4>2 . u . f. und
hieraus in Putters  Anlcir , zur Jurist , Praxi findet sich LH.
2 . S , folgendes Schreibey der eoangel. Stände des Iran,
tischen Kreises , weiches im Namen eines Fn -rsten , eines Gra¬
fen  und einer.' Reichsstadt akgefaßt war , an . das Reichs-
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Betrachtung zu ziehen . Dieses gründet sich in Deutschland
im Grunde auf eine unglückliche Nachahmungssucht. Dis

Cc 4

k a mme r g e r i cht,  bei - welchem der Kammerrichter und
die Präsi dcnten Gra fe n , die Assessoren aber 'theilg "

ahlichen , theils bürgerliche » Standes waren:
V. G. G. Carl Wilhelm Friedrich Marggraf zir

Brandenburg , Herzog von Preussen u. s. w.
Ihn fern -k//>ccr-vc freundlichen , günstigen und

gnädigen Gruß , auch freundliche und bereitwil-
lige , wie auch gehorsame Dienste zuvor.

Hoch und W 0 h l g cb 0 r n!e, Edle Veste und Hoch --

gelahrte , besonders liebe Herren und liebe Be¬
sondere;

Wie auch resgectr
'i-e Hochgeborne , auch Wohl-

und Hochedclgeborne , Hochgeehrteste , auch rc-
//lecnve freundlich vielgeliebte und Hochgeehrte
Herren Vettern , dann auch Hoch und Vielge¬
ehrte , wie auch weiters r-c/xccUve  ins 0 nd er s Ho ch«
geneigt und Hochgeehrteste Herren.

, .Wir haben aus Eurer Excel lenzen und reH-cn'v-
Liebdcn , wie auch Hochgräflichcu Ercellenzcn,
dann Derselben und unserer ^e/pecrive  Hoch - und
Vielgeehrten auch insonders Hvchgeneigt und
Hochgeehrtesten Herrn rc . vom 20 . Ort . dieses Jahrs da-
tirten und den zs. ejnsüsm eingclaufenen Schreiben vernommen,
daß der am zo . September s-mo 1710 . als ein aus dem fränki¬
schen Kreis prasentirtct und der Augsburgischsn Confession zu>
gothancr ^ llrllor Johann von Franz den 1,8 . September »>m»
clekbsmix mündlich angezeigt habe , Laß er diese bey gedachtem
kaiserlichen Kammergcrichtesbisher» vertretene Beysitzer - Stelle

wegen anwachsenden hohe» Alters zu resigniren entschlossen sey,
solche auch sofort wirklich iresiguiret habe , und Eure Er vol¬
le nzcn und »-e/j -ectwcLiebdciN , wie auch Hochgräf¬
lich e Ex c e l l e n z e n , dann Dieselbe uud Unscre re-

/xecr -ve Hoch - und Vielgeehrte , auch insonders
Hochgeneigt , und Hochgeehrteste Herren solches
an Uns als des fränkischen Kreises mitausschreibendenFürsten
zu verkünden ohiierwangcln wollen.
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Kurfürsten verlangen königliche Ehrenbezeugungenl und füh¬
ren dahex einen königlichen Hofstaat , Die altfürstlichen
L . . . . ,. . . . .

Wann uns dann auf beschehenc Communication mit dieses
Kreises der Augsburgischen Confcssions - Verwandten Mit - Für¬
sten und Standen , Unser des Markgrafen Cammcrjunker , Hof-
undRegierüngs - auch Appellarions - Rath Friedrich Casimir von
Gcmmingen , und des kaiserlichen Land - Gerichts Burggraf,
thums Nürnberg Rath und Assessor , Christoph Philipp Sinold
genannt .yon Schutz ; dann der Gräflich Erbachische Geheime
Rath Wilhelm Friedrich von Pistorius ; imgleichc » der König¬
lich Grosbritannische und Kur - Hannhverische Hofrath Johann
Gottfried von Meyern , wegen ihrer guten Qualitäten und zu
dergleichen Function erforderlichen Capacitat vor solche lubjeiua
re/xeck -i-e bekannt sind , und ang .erühmet  worden,
daß Wir hoffen , Ein hochlobliches Collegium werde solche hier¬
zu für qualificiret befinden;

Als haben wir in Erwegung dessen Euren Excelle  n,
zen und - e// >ecrive Lieb den , wie auch Hochgrafli-
chen Excellenzen , dann Denselben und unser»
--c/xect-ve Hoch - rcn d V i e l g e e h r t e n , auch insonders
Hoch ge neigt und Hochgeehrtesten Herren solche
lubjee » hiermit denominiren, und dem kaiserlichen Gerichte
vorstellig machen wollen,

Verbleiben anbei- Euren Excellenzen und  re/xect, '
-,«

Liebden wie auch  re/xecr -ve Hochgraflichen Excel¬
lenzen , dann DenenseIben und Unser»
Hoch - und Vielgeehrte » auch insonders Hoch¬
geneigt und Hochgeehrtesten Herren mit rc/j-ec-rl,»
freundl , günstig und gnädigen Willens Erwei¬
sung , auch freundbereitwilligeu Diensten wohl-
bevgethan und befl '

ßen,
Damm de » zo , Dec. I/ZA,

Eurex Excellenzen und Derselben , wie
auch Li chden und H ojch g rafli cher Ex¬
cel l e n z e n u .n d derer Herre n,

Dienst - nnd freundwilliger , auch wohl
asfcctionirter , dann re/xecciv? Ergebenst
auch dienst - und srcundwilliger , wie
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Häuser wollen ihnen hierin nichts nachgeben , der neue

Fürst will wieder nicht schlechter scyn , als der alte Fürst,

denn er ist ja nun auch Fürst , und dem Grafen verdrießt >

es , daß er dem neuen Fürsten , der kurz vorher noch seines

Gleichen war , nachstehen soll . — So ahmt einer dem

andern nach und — geht darüber zu
'
Grunde oder stehet sich

genöthigt , di? Unterthanen durch übertriebene Steuern zu
drücken.

Cc ;

auch unterdienstw illigergehorsam und.
dienstergebenster,

Earl Wilhelm Friedrich M. zu Br.
Johann Friedrich Graf und Herr
zu Castell.

Im Namen sämmtlicher Evangelischer Gräflichen Mit-

Stände des Fränkischen Kreises.
Bürgermeister und Rath der Sadt
Nürnberg.

Nor uns und im Namen des Fränkischen Kreises sämmtli¬
cher Fürsten und Stände der Augsburgischen Confeffion.

Inlerigrio.
Denen Hoch - und Wohlgebornen , Edlen , Nest

und H o chg el gh
'rten , dann re/tzectr

'ue Hochgebornen
W ohl und Hochedelgebo h r n e n reHectiv-  Ihro R o m.

kaiserlichen und königlich katholischen Majestät
vero ebneren wirklichen Geheimen Rät Heu , dann

des löblich kaiserlichen und Reichs - Cammergc-
richts zu Wetzlar , H och v er ordneten Ca -mmer-

R-ichter , Präsidenten und Beisitzern . Unser»

besonders liebe u Herren u nd lieben Besonderu,
dann Hochgeebrtest auch -H?ectrve freundlich viel¬

geliebten und Hochgeehrten Herren Vettern,
dann Hoch - und Vielgeehrten , wie auch weiters

rö/xectr
'iie inbesonders Hoch ge neigt und Hochgeehr¬

testen Herren.
Wetzlar .

"
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In ältern Zeiten war dies nicht so , und überhaupt war

damals zwischen Hof - und Privatleben nur ein geringer Un¬

terschied . Per Fürst hatte wohl gewöhnlich ein Paar Rit¬

ter zu seiner Gesellschaft , und einige Knappen zur Bedie¬

nung bey sich , aber diese bildeten keinen ordentlichen Hof¬

staat . AZartn aber Feyerlichkeiten bey Hose , Vermählun¬

gen , Kinvtaufen , Leichenbegängnisse u . s. w . , so ward

der Landadel eingcladen , der sich denn eine Ehre daraus

machte , den Fürsten zu bedienen und seinen Hof glänzend

zu machen . Er vertheilte sich in mehrere Klassen , und je¬
de Klasse hatte einen von Adel an der Spitze , der den Für¬

sten unmittelbar bediente und die Direktion über die andern

hatte . Das waren , vorzüglich aus Nachahmung des kai¬

serlichen Hofs , der Marsch  all , Truchseß , Kämme¬

rer und Schenk.  Je mehr indessen der Lupus nach und

nach stieg , desto stärker ward auch die Zahl der Hofbeamten,
indem nun auch Vorschneider , Hofmeister , Küchelmeister,
Stallmeister , Jägermeister , Schildträger , Falkenmeister
u . s. w . angenommen wurden . Diese bekamen für ihre

Dienste und Aufwand zwar keinen in baarem Gclde be¬

stehenden Sold , jedoch nach damaliger Sitte ein Gut zu

Lehen.

Anfangs waren diese Würden eben so wenig erblich , als

die hohen Reichs - Erzämter erblich waren , aber bald schlich

sich auch hier Erblichkeit ein , und so ward denn das Hof¬

amt ein Erbamt gewisser Familien . Jetzt hing also die

Wahl der vornehmsten Hofbeamten nicht mehr vom Fürsten

ab , und da auch der Erbbeamte es bald vergaß , daß er

sein Gut seinem Amte zu verdanken hatte , so ist es kein

Wunder , daß diese Dienste nach und nach immer mehr aus*

ser Ucbung kamen.
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Nun entstand der moderne / oder pensionirte Hofstaat.

Ludwig  XIV . hat auch hiezu , wie zu so manchem andern

Uebel , hauptsächlich den ersten Grund gelegt.

Unsere teutsche Kurfürsten , welche sichs llonores reZlog

anmaßte » , glaubten diese ihre Anmaßung nicht besser gel¬

lend machen zu können , als durch Nachahmung eines könig¬

lichen Hofstaats . Statt der Kammerjunker , welche sie

bisher zur Nothdurst gehalten hatten , fingen sie im Zahr

1671 . an , Oberhofämter *) einzuführen und Kammerherrn

zu ernennen , auf welche denn erst die Kammerjunker , so

wie auf diese die Hofjunker folgen.

Was war nun billiger , als daß die altfürstlichen Häuser

diesem Beispiel folgten . Warum sollten sie den Kurfürsten,

mit denen sie sich gleich zu seyn glaubten , einen Vorzug ein¬

gestehen , den sie sich ebenfalls anmaßen konnten . Zm Zähe

1700 . beschlossen daher die correstrondirenden Fürsten zu

Nürnberg : „ daß bey den Fürstlichen Höfen sich mit best

Chargen und Titeln , den Kurfürstlichen gleich , aufgeführt

werden sollte . " Ein und der andre meinte zwar , daß dazu

auch ein mit den Kurfürstlichen Einkünften gleiches Einkom¬

men erforderlich sey , allein die mehrsten glaubten , daß das

keine weitere Spesen oder Unkosten verursache » würde , in¬

dem nur anstatt des Kammsrjunker - Titels der Titel  Kam¬

merherr gegeben werden könne . Darüber haben jetzt fast

alle altfürstliche Höfe in Deutschland , sowohl die geistlichen,

als , die weltlichen , ihr ? Oberhosämter und Kammerherrn,

Durch diese neuer !, Hosämter sind die alten erblich geworde¬

nen Hofämter fast ganz ausser Thätigkeit gekommen.

ch als Oberhoftneister , Oberhofmarschall , Oberhofkamme-
-er,  Oberhvfstallmeister , Oberhoftagermeister . u . s. .w.
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Zluch haben mehrere teutsche Höfe Nitter - Orden  ge¬
stiftet , deren Mitglieder von dem Stifter , oder dem nach¬
maligen Oberhaupt des Ordens ernannt und mit gewissen
äußerlichen Ehrenzeichen bekleidet werden . Diese Nitter-
Orden sind nichts neues , sondern zum Theil schon sehr alt
und ursprünglich eine Nachahmung der bep Gelegenheit der

Kreuzzüge im gelobten Lande entstandenen Nitter - Orden.

Der König oder Fürst stiftete bey gewissen feyerlichen Gele¬

genheiten , und um diesen oder jenen Zweck zu erreichen , ei¬

nen solchen Orden , und nahm in denselben seine Gü . f. linge
auf . Man hielt es daher bald für eine besonder Ehre,
Mitglied eines Ordens zu seyn und ein öffentliches glänzen¬
des Ordenszeichen tragen zu dürfen . Wer dieser Ehre theil-
hastig werden wollte , wußte sich um die Gunst des Fürsten
bewerben , und da man nun einsah , daß dies ein trefliches
Mittel sey , ohne vielen Aufwand die Zahl seiner Creatu-
ren *) zu vermehren , oder Verdienste zu belohnen , so wur¬
den immer mehrere gestiftet.

Eben aus diesem Grunde fand die französische National¬
versammlung cs für rathsam , die königlichen Orden aufzuheben.
Sie ahmte hierin , vielleicht ohne es zu wissen , gewissermaßen
das Beyspiel der Baselschen  Kirchenversammlung im fünf¬
zehnten Jahrhundert nach , welche gleich anfangs das Decret
abfaßte , daß wahrend derDauer des Conciliums der Pabst keine
neuc Cardinale ereiren sollte . Was dem Pabst der rothe Huth
ist , waren dem König von Frankreich seine Orden . — Die Pa¬
rallele ließe sich noch weiter ziehen . Zn Basel war man beschäf¬
tigt , die übertriebene Macht des Pabsts einzuschranken , die
Mißbrauche qhzuschaffen n » d eine neue kirchliche Consti¬
tution  abzufaffcn , die der Pabst entweder annehmen , oder
seiner pabstlichen Würde entsagen sollte . — In Frankreich be¬
mühte man sich die übertriebenen Vorrechte und widerrechtlichen
Anmaßungen des Königs einzuschranken und eine neue p o l iti-
sche Constitution  dem Staat zu geben . Wie man damals
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Unsere teutschen Höfe ahmten frühzeitig in diesem Stück

die auswärtigen Höfe nach . Der älteste ursprünglich reut-

sche , chnd jetzt der vorzüglichste Ritterorden in der Welt,

ist der des goldnen Vlissses,  welchen der Herzog von

Burgund im I . 1429 . stiftete , und welcher nachmals durch

die Vermählung des Erzherzogs Maximilian mit der Erbin

von Burgund an das Haus Oesterreich und durch dessen

Sohn und Enkel an Spanien kam . Einen andern Orden

nemlich den Sk . Huberts - Orden  kroch in eben

^m .Mhrhundert (147z)  der Herzog von Jülich , welcher

im I . 1709 . von dem Kurfürsten von der Pfalz erneuert

wurde . Seil der Zeit , vorzüglich aber in diesem Jahrhun¬

dert sind immer mehrere gestiftet , von denen jedoch manche

ältere schon wieder erloschen sind.

In der Kleidung und dem Anzuge zeichneten sich ehmals

die Fürsten vor andern geringem Standes - und Privatper¬

sonen besonders aus . Sie hatten ihren eignen Fürsten¬

huthund Fürstenmantel,  der mit Hermelin gefüttert,

oder wenigstens aufgeschlagen war . Dies hat sich in neuern

Zeiten geändert , nur bey der Kaiserwahl und Krönung pfle¬

gen sie noch von den persöiüich anwesenden Kurfürsten ge¬

tragen zu werden . Ausserdem wird nur etwa noch der Huth

bey feyerlichen Leichenbegängnissen aus den Sarg gelegt.

Auch in den Wapen findet sich der Huth.

zu Basel mit dem Pabst umging , ging man in neuern Zeiten

mit dem König von Frankreich um , nur daß der Ausgang ver¬

schieden war . — Der Pabst wollte die heil . Väter zu Basel aus-

hungeru , und autorisirre daher durch eine eigne Bulle vom ptcn

Apr . 1447. die Straßenränder alle und jede zu berauben , wel¬

che Lebensmittel nach Base ! bringen würden . — Der König von

Fr . ließ Truppen anrncken und man gab auch ihm Schuld,

daß er Paris aushungern wollte . — Es geschieht doch nichts

neues unter der Sonne -1
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Das Leben an den Höfen selbst ist sehr verschieden . Es
kommt alles darauf an , ob der Fürst selbst ein Liebhaber
von der Pracht ist , ob er Soldaten , die Jagd , Opern,
Musik u . s. w . vorzüglich liebt , oder sonst eine Leidenschaft
hat . Wie der Fürst ist , so ist mehrentheils der Hof. Darinn
kommen jedoch alle Höfe überein , daß an vorzüglichen Fest-
und andern fcyerlichen Tagen , oder bey der Anwesenheit
vornehmer Fremde alles in Galla erscheint und alles aufge,
boten wird, glanzend zu machen. Nach dem Range
und demStande des fremden Gasts richtet sich das zu beobach¬
tende Ceremoniel, das daher für .Hofleute ein eignes wichtiges
Studium ausmacht *) . Ein kleines Versehen wird hier of
hoch ausgenommen und kann böse Folgen haben . — Wie
peinlich für einen Fürsten , der Geschäfte liebt ! Auch unsre
Fürsten find Sklaven der Etiquette , doch die Mehrsten
Gottlob bey weitem noch nicht in einem so hohen Grade,
als die übrigen europäischen Souverains, vorzüglich die
ehmaligen Könige von Frankreich.

§ . I2 § .

Unsere teutsche Reichsstände haben in Rücksichtauf aus¬
wärtige Mächte, , Rechte unabhängiger Fürsten . Sie sind
daher auch befugt , sowohl Gesandte an auswärtige Machte
zu schicken und durch diese ihre Geschäfte behandeln zu lassen,
als von ihnen Gesandte anzunehmen . Aber nicht blos in
Rücksicht auf auswärtige Mächte stehet ihnen dies Recht zu,
sondern auch in Ansehung ihrer Mikstände , ja selbst des
Kaisers. Hierin äussert sich also wieder ein großer Unters

Hier ist zu empfehlen § . C. vonMosers  teutsches Hof-
recht . Frft. 1752. Th . r . v. -r. -in 4.
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schied zwischen den tentschen Neichsständen und den Ständen

andrer Reiche . Diese können wohl Deputiere  an ihre

Regenten schicken , aber keine Gesandte,  welche auf ge^

landschaftliche» Fuß behandelt würden.

Alles was nun nach dem europäischen Völkerrecht in An^

schung der Gesandten überhaupt Rechtens ist , tritt auch in

Ansehung .der Neichsständischen Gesandte ein . Bekanntlich

theilt man die Gesandte ein , in Gesandte vom ersten und

vom zw Sy ten Range  und eine jede dieser Gattung wieder

in ordentliche und außerordentliche.  Die Gesund,

te vom ersten Rangs werden Ambassadeurs  oder Doth-

sch a ft er  genannt , die vom zweyten Range sind entweder

Envvyes , Gesandte , bevollmächtigteMinister,

oder auch nur Residenten,  oder Geschäftsträger,'

ei ' Ob der Gesandte vom ersten oder zwei) !

ten Range sey , läßt sich aus seinem Creditib ersehen. Heißt

es darinn : Cw . wollen diesen unsern Minister , gleich uns

selbst  aufnehmen ; wie wir ihm denn alle Macht crlheüen,

sich aller unszustehenden Vor rech teundGerechr-

same  zu gebrauchen , — so ist der Gesandte vom ersten

Rang . Heißt es aber blos : Ew . wollen ihm in allen , was

er in unserm Namen Vorbringen wird , gleich uns sechsten

gänzlichen Glauben beymessen , — sd ist er vom zweyten

Range . Zwischen Envoyss und Residenten oder Geschäfts¬

trägern besteht derUnterschied blos darinn , daß zu den letz¬

tem Posten weniger vornehme Staatsbediente gewählt wer¬

ben , und daß in dem Crediliv nur das Gesuch enthalten ist,

die abgesendete Person , als Residenten zu erkennen *) .

Sonst haben auch diese allerdings gesandschastliche Rechte,

*) v . Römer Einleitung in die Grundsätze über die Gc-

sandschaften. Gotha 17z ? . 8 . Chr . G .otth - Ahnert  Lehr-
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Die Gesandte der ersten Ordnung erhalten , wie sich

leicht erwarten läßt , größere Ehrenbezeugungen , als die

vom zweyten Range . Sie können der Regel nach auf alle

diejenigen Ehrenbezeugungen Anspruch machen , welche der

Person ihres absendenden Regenten selbst wkederfahren wür-

de , wenn dieser in dem fremden Staate selbst gegenwärtig

wäre . Ausserordentliche Ambassadeurs , welche blos zu ei¬

nem oder mehrern einzelnen wichtigen Geschäften , oder auch

solchen Angelegenheiten , wo der Abwesende seinen Glanz

zu zeigen für nöchig erachtet , z . B . Friedensschlüssen , Ver¬

mählungen u . s. w . abgeschickt werden , erhalten noch größe¬

re Ehrenbezeugungen und werden durchgängig so behandelt,

als wenn ihre Lonstituenten selbst gegenwärtig wären . Sie

dürfen sich daher z . B . in Gegenwart des Regenten , an

den sie gesandt sind , bedecken , sie dürfen in den inner»

Schloßhof fahren , die Wache Muß , wenn sie vorbei ) fahren,

in das Gewehr treten , die Trommel wird gerührt , das

Gewehr präsentirt und die Fahne geschwenkt u . s. w.

Ob nun auch unsre teutschen Neichsstände Gesandte vom

ersten Rang schicken können ? ist eine Frage , die zwar be¬

jahet , jedoch blos auf die Kurfürsten , weil diesen königlich«

Ehrenbezeugungen gebühren , eingeschränkt wird . Andere

dehnen hingegen dies Recht auch auf die altfürftlichen Häu¬

ser aus . Wenn tnan indessen die Sache genau untersucht,

so kommt alles darauf an , ob der Staat oder Regent , an

den ein Gesandter vom ersten Range geschickt werden soll,

denselben in dieser Eigenschaft annehmen will , oder nicht-

Will er dieses nicht , so hängt es von dem abjendenden Reichs¬

stand

begriff der Wissenschaften , Erfordernisse und Rechte der Gesan¬
dten . Leipz . 17S4.. 2 Th . in 8.
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stand ab , ob er lieber gar keinen Gesandten schicken , ober

es sich gefallen lassen will , daß sein Gesandter , als ein Ge,

sandter vom zweylen Range behandelt wird . Dies ist all,

gemein Rechtens , also auch in Ansehung der teutschen Reichst

stände und zwar ohne Unterschied , ob sie .Kurfürsten , oder

Fürsten sind . Das nemliche tritt auch sowohl in Ansehung

ihrer selbst , unter sich , als in Ansehung des Kaisers ein.

Will dieser oder ein Kurfürst , den Gesandten eines Fürsten,

als Gesandten vom ersten Range annehmen ; so hat es kei,

rien Zweifel , daß dies geschehen könne . Rur möchten die

Kurfürsten in Rücksicht auf den Kaiser noch vor den Fürsten >

den Vorzug haben , daß der Kaiser sich nicht weigern kann,

von den Kurfürsten Gesandte vom ersten Range anzuneh¬

men *) . Billig ist es immer den Kurfürsten einige Vor¬

züge vor den Fürsten , so wie den alten Fürsten wieder vor

Len neuen zuzugestehen , nur müssen sie nicht zu weitgetrieZ

ben werden.

D Wahl - Capit . Art . §. W.
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Viertes Buch.
Don dem

Rechte und der Art und Weise der Reichs-
Regierung.

Erstes Capitel.
Von

dem Rechte der Reichs - Regierung besonders der
kaiserlichen Gewalt.

§ . 127.

^er Kaiser ist ei» eingeschränkter Monarch und bey Aus,
Übung mehrerer Majestätsrechke au die Einwilligung der
Neichsstände gebunden : andre Rechte hingegen ist er ohne
diese Einwilligung auszuüben befugt . Man kann also die
Majestätsrechte des Kaisers eintheilen in C 0 initial - Ne  ch-
te,  das heißt , in solche , die nicht ohne Zurathziehung und
Einwilligung des Reichstags vom Kaiser ausgeübt werden
dürfen , und in Reservat - Rechte,  oder solche , bey de,
ren Ausübung er jener Zurathziehung und Einwilligung
nicht bedarf . Dies alles hat nicht den mindesten Zweifel,
aber nun entsteht die große Frage , welche Majestätsrechte
sind Comitial , und welche Reservatrechte ? — Hierüber gab
eSehmaiS , besonders vor dem Ausbruch des dreißigjährigen



r . C. V . d . Recht d . R . Neg . bes. d . kaif. Gewalt . 419

Kriegs und während der Dauer desselben , große Streitig»
keiten zwischen dem Kaiser und den Reichsstanden , die vor»

züglich daher rührten , weil alles auf ein oft schwankendes

Herkommen beruhte und es an gewissen gesetzlichen Bestim¬

mungen fehlte , woraus man feste Grundsätze hätte abstra-

hiren können . Schon war es dahin gekommen , dass es der

Kaiser als eine von seinem Gutbcfinden lediglich abhangen¬
de Sache ansah , ob er ^Reichstag halten , und weiche Ma¬

terien er zum Gegenstand einer Neichstägigen Beratschla¬

gung machen wollte ; ja man sah auch wohl das von dem

Reichstag erstattete Gutachten  in allem Betracht als ein

bloßes Gutachten an , dessen ohnerachtet der Kaiser lhun kön¬

ne , was er wollte.

Dies alles machte daher unter den von den Neichsstän-

den auf den westphalischen Friedens - Congreß geführten po¬

litischen Beschwerden , eine der vorzüglichsten aus . Man

suchte ihr also nunmehr abzuhclfen und gewisseGrundsätze

auszustellen , woraus sich in Zukunft beurthcilen ließe , welche

Rechte der Kaiser für stch ohne vorgängige Einwilligung deS

Reichstags ausüben könne , und zu welchen er diese Ein¬

willigung bedürfe . Hier glaubte man nun am sichersten von

Seiten der Neicl -ssiände und der auswärtigen Machte zn

gehen , wenn man die - Neservatrechts des Kaisers bestimmt

angäbe , sodann aber es zur Regel machte , daß alle übrige

Majestätsrechte als Loniitialrechts betrachtet werden sollten.

Zu diesem Ende ward der Antrag gemacht , daß es zur Ver¬

hütung künftiger Irrungen fehc dienlich seyn würde , wenn

es dem Kaiser gefällig wäre , seine Rcservatrechte zu de-

signiren *) .
Dd »

v . Meiern  wcstph . Friedenshaudlungen . Th . i . ziz.
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Die kaiserlichen Minister merkten indessen bald die hier,
unter verborgen liegende Absicht , die kaiserliche Gewalt auf
gewisse bestimmte Falle einzuschränken. Sie weigerten sich
also mit Recht ein Verzeichniß der kaiserlichen Reservate zn
verfassen , und erklärten : die kaiserlich  e Gew alt  set-
allgemein und erstrecke sich aufalles , was nicht
durch Verträge oder Gesetze restringirt sey *).
Da man also auf diese Art den vorgehabten Zweck nicht er¬

reichen konnte , so suchte man nun wenigstens genau zu be¬

stimmen , welche Majestätsrechte als Comitialrechte anzuse-

hen wären . Die Kronen Frankreich und Schweden ver¬

langten daher , es sollte in das Friedensinstrument gesetzt
werden : daß die Neichsstände ohne Widerspruch in allen

Berathschlagungen über Neichsgeschäfte  eines fteyen
Stimmrechts sich zu erfreuen haben müßten ; besonders,
wenn cs darauf ankomme , Gesetze zu machen oder zu erklä¬
ren , Krieg zu führen , Steuern aufzulegen , Werbungen
oder Cinssuartirungen der Soldaten zu veranstalten , neue
Festungen in der Stände Gebieten anzulegen , oder in alte
Besatzung zu legen , Frieden oder Bündnisse zu schließen,
oder ^andre dergleichen vorzunehmen . Nichts
von allen diesen , no ch irgend etwas  ähn¬
liches sollte künftig jemals geschehen oder

zugelassen werden , wofern nicht der Reichstag
seine Einwilligung dazu gäbe,  und allen Ständen
die Freyheit ihrer Stimmen dabep gelassen würde.

Die kaiserlichen Minister ließen sich zwar in ihrer hier¬
auf ertheilten Antwort diese Stelle gewissermaßen gefallen,
doch waren sie schlau genug r ) die gleich Anfangs aufge-

*) Ebend. a , a. O . Ah . S . 191.
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stellte Regel : daß die Neichsstände ohne Widerspruch in al¬

len Berachschlagungen über Reichsgeschäfte ein freyes Stimm*

recht sich zu erfreuen haben sollten , in ihrer Erklärung aus-

zulaffen *) und 2 ) zu verlangen, daß am Ende noch die

Clausel beygesetzt würbe : daß alles jedoch mit Vorbehalt der

Rechte, die für den Kaiser allein , oder doch nur für ihn und

das kurfürstliche Collegium allein gehörten und überhaupt
nachalter Weisezu  verstehen seyn sollte . Die Schwe¬

den fragten hierauf, was der Ausdruck : nach alter  W ei¬

se bedeute ? ob etwa diese Worte von den alten

Zeiten unter dem Kaiser Tiber ins zu verstehen
wären? — Die Antwort war zwar , daß man darunter

den gegenwärtigen Zustand begreife, indessen fand man doch

den Zusatz bedenklich ; und da die Schweden auf der Alter,

native bestanden , entweder diese Clausel auszulassen , oder

wenigstens die Reservate zu specificiren, so ließen sich endlich

die kaiserlichen Ästinister die Auslassung der Clausel gefallen

und waren überhaupt damit zufrieden , daß dem vorhin an¬

geführten Antrag der Kronen gemäß die Stelle in dem Frie-

bensinstrument **) gefaßt werden könnte. Zn der Folge

har man esfauch in die Wahlcapitulation ***) gesetzt , „daß

der Kaiser in allen  Berachschlagungenüber die Neichsge«

schäfte , insonderheit  diejenigen , welche in dem ZrisdcnS-
Dd ;

>') Inder Antwort der kaiserl . Minister hieß cs 'nemlichblos:

/iä Vmm cleclerrnr ptciupounmrrii Lsclrrc! »U Vtnm drr , plrwere»

ii novae rn Imperio leZes kerevllre — — '— nilnl dormn , sur guic-

gusm timile , xokkec unqusm 6gc ve! gämingkur , nib cum comitia-

li liderogus omnium tm ^ erü oräinum tirKrs ^io er csnlenlu , v»

Meiern  a . a . S . Th . 2. S . ; i/>
' ) Osnabr. Fr . Art. VUI . 2. '

Art. 4 . 1.

>
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instrument namentlich ausgedruckt , und dergleichen,  die
Kurfürsten , Fürsten und Stände des Reichs ihres Stimm¬
rechts sich gebrauchen lassen und ohne derselben reichStägrgs
freys Beystimmung in selbigen Dingen nichts vornehmen
oder gestatten wolle."

Demohnerachtet bleibt nun aber doch noch immer dis
große Frage : welche Geschäfte sind denn Neichs-
geschäfte ? —  Daß darunter nicht blos  diejenigen zu
zahlen sind , welche d.er Westphälische Friede namentlich an¬
führt , ergiebt sich schon aus - dem Worte : insonderheit
(prassertim ) , welches dem daselbst befindlichen Verzcichniß
der Comitialrechte vorgesetzt ist ; ferner aus den Schlußwor¬
ten : Nichtsvonailen diesen , noch irgend et¬
wasähnliches  u . s. w . — Wie hätte mau eins
solche Sprache führen können, wenn blos die genannten Ge¬
schäfte , Comitial - Geschäfte seyn sollten ? Also lassen sich al¬
lerdings auch analogische Schlüsse hier machen und zu den
Comilialgcschäften alle diejenigen zählen , die nicht nur bis¬
her der Observanz nach dahin gerechnet worden sind , son¬
dern auch diejenigen , welche von der Beschaffenheit sind,
daß sie mit den ausdrücklich genannten in gleichem oder ähn»
lichcm Verhälkniß stehen.

Ueberhaupt aber glaube ich , daß aus der angeführten
Stelle des W . F . folgender Grundsatz aufgestellt werden
könne : Unter den Reichstägsgesch ästen sind alle
diejenigeSlaatsgeschäftezu verstehen , welche
bas ganze teutsche Reich an gehen , oder wöbe y
dieses auf irgend eine Art inreressirrist.  Von
dieser Art sind nemlich uuläugbar die im W . F . Beyspiels-
oder vorzüglicherweise verzeichne- e Geschäfte ; sollen nun
diese , und glle ähnliche  vom Kaiser nicht ohne Rath
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und Einwilligung der gesummten Stände abgethan werden,

so folgt daraus unwidersprechlich , daß alle Geschäfte , welche

das teutsche Reich auf irgend eine Art interessiren , als Ge¬

genstände einer Comitialberathschlagung betrachtet werden

müssen *) .

Alle übrige Geschäfte und Rechte hingegen , welche in

diese Classe nicht gebracht werden können/und welche vielmehr

von der Art sind , daß das teutsche Reich dabey kein In¬

teresse hat , sind kaiserliche Reservaten.

§ . 128.

Wenn es indessen gleich Majcstätsrechte giebt , welche

.zu den kaiserlichen Reservaten gehören , so folgt doch dar¬

aus noch nicht , daß nun auch alle diese Rechte völlig un¬

eingeschränkt wären , und einzig und allein von der Will-

kühr des Kaisers abhiengen . Denn so giebt es mehrere

Geschäfte , bey deren Ausübung der Kai/ - - war nicht an

die Zurathziehüng und Einwilligung des gesammten Reichs,

wohl aber der Kurfürsten und zuweilen der besonders dabey

intereffircen Stände gebunden ist.
Dd 4

Man s. äs guslitaks eomicirli piscici rezü in tm-

psno N. 6 . sä Votum Lonliiii Imp. ?.ul . ä . ä . 6. d>ov . 177; . Oisllas

1780 . in 4 . auch in dessen  Beyträgc » zum Staats - und Kir-

chenrccht . Th . i . S . 125 . u . f . Dagegen erschien : Uebcr

die Gränzlinien der kaiserl . Reservaten und Cv-

mitial rechte.  Wie » 178; . in 4 . Der Verfasser dieser Ab¬

handlung ist ein gewisser Doctor Kißling.  Vcrgl . .Meine

Nachrichten von Staatsschriften St . S . 6s . u . f. Ucbrigens

findet sich ein trcsticher Aufsatz über die Frage : Was sind

deutsche Reichsgcschäfte?  in dem 7tcn Heft des Welt¬

bürger s.

-
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Es ist überhaupt ein alter , sehr gut erklärbarer Vorzug

der Kurfürsten, daß sie von den Kaisern in solchen Sa¬
chen , die zwar der Obiervanz nach nicht für die allgemeine
Nsichsversammlung . gehörten , aber denn doch von einiger
Wichtigkeit waren , zu Rath gezogen und um ihre Einwil¬
ligung befragt wurden . Die- Kaiser lhaten dies , theils um
sich die Kurfürsten geneigt zu machen , theils ihres eignen
Vorcheils halber. So war dem K . Rudolph  I. der von
ihm ausgestellte Grundsatz , daß in wichtigen Dingen nichts
ohne Einwilligung der Kurfürsten geschehe» könne, sehr vor-
Iheühaft. Kein Wnnder also , daß schon in der G . D . die
Kurfürsten die Hauptsäulen  des Reichs genannt , und
ihnen noch andre dergleichen Prädikate beygetegt werden»
Es war daher in dieser Hinsicht nichts neues , daß die Kai¬
ser seit 1612 . und 161A. in ihrer Wahlcaprtulation verpflich¬
tet wurden , „die Kurfürsten, als die innersten  Glie¬
der und die Hauptsäulen des heiligen Reichs  i >r
sonderbarer hoher Consideration zu halten, und in wichtigen
Dingen , die das Reich betreffen , sich ihres Raths , Be¬
denkens und Gutachtens zu gebrauchen ." Nur mußte die
Zurathziehung nicht auf Fälle ausgedehnt werden , welche
der Observanz nach für das gesammte Reich gehörten . Dies
geschah indessen und dadurch ward eben dis in dem vorigen
Paragraph angeführte Stelle des W . F . veranlaßt , wonachnun auch billig die Worte der Wahlcapitulation etwas hät¬ten abgeändertwerden sollen . Allein es geschah weiter nichts,als daß im Z . 1654 . der Kaiser noch verpflichtet wurde:
„nach Gelegenheit der Sachen sich auch des Raths und Be¬
denkens der Fürsten und Stände zu bedienen" und daß im
I . 171 : . in Gemäßheit der beständigen W . C. die Clausel
dsygchtzr wurde , „daß dis Zurathziehung der Kursür-
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sten dem Fried ensschlnß ohne Abbruch gesche¬

hen sollte.

Von wirklichen und wahren Neichsgeschästsn , welche

nach Vorschrift des W . F . für die allgemeine Neichsver-

sammlung gehören , kann also die kaiserliche Wahlcapitula-

tion nicht verstanden werden . In dergleichen Fällen ist die

Verachung mit den Kurfürsten und deren csllegialische Ein¬

willigung nicht hinreichend , sondern die Sache muß auf dem

Reichstag verhandelt werden , wohl aber kann der Kaiser

vorläufig , und ehe noch die Sache reif genug ist , an die

N - ichsversammlung gebracht zu werden , mit den Kurfürsten

darüber Verhandlung pflegen , und Vorbereitungsweise fie

mit ihrem Gutachten vernehmen . Ob übrigens die Beda¬

chung mit den Kurfürsten einzeln geschehen könne , oder

ob dies auf einer kurfürstlichen Collsgial - Zusammenkunft

geschehen müsse , .kommtdarauf an , ob wirklich die Ein¬

willigung  der Kurfürsten erforderlich sey. Ist dieses

der Fall , so muß diese Einwilligung auf einer Collsgial-

Zusammrnkunft nach vorgängiger Berathschlagung und

nicht durch besondre kurfürstliche Erklärungen ertheilt wer¬

den . Wenn aber der Kaiser nur verbunden ist , der

Kurfürsten Gedanken  zu vergehmen , so ist keine Colle¬

gia ! - Zusammenkunft nöthig , sondern der Kaiser kann .sich

deshalb mit den einzelnen Kurfürsten benutzen *) .

So könnte z. B . gegenwärtig der Kaiser sich allerdings

mit den Kurfürsten vorläufig über dis Mittel vertraulich

berathen,
' wie etwa am beste» der Friede wieder hergestellt

werden könnte ; allein so bald die Sache weiter geht , so,.

Dieser Unterschied ergiebt fich aus der Vergleichung des

Art. 6 . s . und Art. 11 . §. 19 . wit Art . 11 . h. 21 . der W . C.
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bald die Friedensunterhandlungen selbst ihren Anfang neh¬
men sollen , so kann und darf die Sache nicht mehr mir
den Kurfürsten allein » erhandelt , sondern alsdenn muß sie
an das gesammte Reich gebracht werden . Nach der W . C.

ist zwar in eilend en Fällen  bey Reichs - Friedens - Hand¬
lungen , bey Reichs - Bündnissen und bey Erklärung eines

Neichskriegs die einstweilige  Einwilligung der Kurfürsten
für Hinreichend erklärt , allein es ist den Stellen der W . C . ,
die dieses enthalten , von den übrigen Ständen förmlich wi¬

dersprochen worden.

In diesen und ähnlichen Fällen würde also die Einwil¬

ligung der Kurfürsten allein nicht hinreichend seyn, Hinge¬

gen giebt es andre , die in älrern Zeiten lediglich von dem

Gutbefinden desKaisers abhiengcn , in Ansehung deren aber
in der Folge das kurfürstliche Collegium den Kaiser ve » '

pflichtet hat,  entweder nichts ohne ihre Einwilligung oder
in andern Fällen ohne ihre Vorberathschlagung zu mnter-

nchmen . So stand in ältern Zeiten den Kaisern das Recht
Zollconcessionen zu ertheilen , ohne Einschränkung zu . Seit
Rudolf I . entstand aber das Herkommen , daß die Kurfür¬
sten darein willigen mußten , wenn die Concession Kraft ha¬
ben sollte ; und dieses Herkommen ward späterhin in der

Wahlcapikulation in ein schriftliches Gesetz verwandelt . —
Eben so hieng es in älter » Zeiten lediglich vom Kaiser ab,
ob , wann und wo er Reichstag halteil wollte?  In der Fol¬
ge hat das kurfürstliche Collegium den Kaiser verpflichtet, 'sich
mit den Kurfürsten vor der Ausschreibung , sowohl wegen

-der eigentlichen Zeit , als der Mahlstatt zu vergleichen.
Noch verdient bemerkt zu werden , daß die Kurfürsten

denKaiser seit dem I . i/yo . verbunden haben , „ ihre Vor¬
stellungen und Gesinnungen , auch alsdann , wenn sie aus
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eignem Antriebe an ihn gebracht würden , gern zu verneh¬

men und sich daranf nach Beschaffenheit der Umstände je¬

desmal mit kaiserlichem Vertrauen zurück zu äussern . " Ob

diese Stelle der W . C . nur von Vorstellungen des ganzen

kurfürstlichen Collegiums , oder auch von Vorstellungen ein¬

zelner Kurfürsten zu verstehen sey , ist nicht deutlich ausge¬

druckt , doch scheint das letztere die Absicht zu scyn . Wahr¬

scheinlich ist dieser ganze Zusatz durch den bekannten sonder¬

baren Briefwechsel zwischen K . Joseph II . und dem Kurfür¬

sten von Trier wegen der kaiserlichen Neligions - Edikte ver¬

anlaßt.

tz. ir § .

Nach dem bisherigen ist also der Kaiser bey Ausübung

seiner Majestätsrechte theils an die Einwilligung des gesainm-

ten Reichs , theils blos der Kurfürsten gebunden . Die

Rechte der letzteren Gattung gehören zwar auch zu den kai¬

serlichen Reservaten , indessen sind sie als eingeschränkte

zu betrachten . Alle übrige Majestätsrechte aber , die nach

den angegebenen Grundsatz nicht in die Classe der Comi-

tialrechte gebracht werden können , und derentwegen der

Kaiser nicht ausdrücklich auf die Einwilligung der Kurfür¬

sten eingeschränkt ist , gehören zu den uneingeschränk¬

ten  kaiserlichen Reservaten . Ein Verzcichniß läßt sich hie<

von nicht geben , denn es ist allerdings die Gewalt des Kai¬

sers allgemein , und nicht auf gewisse .bestimmte Falle einge¬

schränkt.
Allein daraus , daß Liese oder jene MajestätsreclM

zu den Meingeschränkten Reservaten gehören , folgt noch

nicht , daß sie ganz von der Willkühr des Kaisers ab¬

hangen . Ist er gleich nicht bey deren Ausübung an die

-— 7°--. , ' -77 . - '
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Einwilligung der gesammten  Neichsstande oder der Kur¬
fürsten gebunden und hat er also gleich in dieser  Hinsicht
freyere Hände , so muß er doch theils dabey die allgemei¬
nen Pflichten beobachten , welche einer ' jeden höchsten Ge,
Walt eigen sind , theils muß er aber auch diejenigen nähern
Bestimmungen und Vorschriften sich gefallen lassen , welche
in den Neichsgesetzen , der Observanz und Analogie gegrün¬
det sind . So gehört zwar das Recht der Standeserhöhun-
gen zu den uneingeschränkten Reservaten , allein es treten
hiebei ) doch einige gesetzliche Vorschriften ein , z. B . daß der
Kaiser nur solchen Personen , die es vor andern wohl ver¬
dient und welche die Mittel haben , den affecticten Stand
nach Würden auszuführen , höhere Würden ercheilen soll *> -
Der Kaiser hat ferner das Recht Privilegien zu crtheilen,
aber diese dürfen doch nicht der Landeshoheit eines dritten
zum Nachtheil gereichen . Der Kaise .r ist befugt Commis¬
sionen zu ernennen , allein er muß dabey die in den Gesetzen
bestimmten Vorschriften beobachten . - Wenn also gleich in
diesen und ähnlichen Fällen nicht vom der Einwilligung des
Reichs , oder der Kurfürsten die Rede ist , so ist doch auch
hier alle Willkühr verbannt.

Untersucht man nun aber die Frage , wem in Teuisch-
land das Eigenthum der Majestätsrechte zustehe ? so hat es
um so weniger einen Zweifel , daß dasselbe dem Kaiser abgs,
sprachen werden müsse , als TeMchland eln Wahlreich ist,
und schon in einem Erbreiche nach richtigem Grundsätzen
die Grundgewalt bey der Nation ist . So lange der Kaiser
lebt , übt er also zwar die Majestätsrcchte entweder mit Zu¬
ziehung der Reichsstände , oder allein aus , aber das Eigen¬
thum derselben bleibt dem Reiche . Daher kommt es denn
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auch , dass die Benennung öfterer von dem Reiche , als von

dem Kaiser hergenommen wird , daß man z . B . nicht sagt;

kaiserliches Lehen,  sondern Neichslehen ,
'

nicht

kaiserliche Sta - t,.  sondern Reichsstadt,  oder daß

man wenigstens dem Worte kaiserlich  noch das Wort

Reichs beysetzt , z . B . Kaiserliches und Reichs käm¬

me rgericht , kaiserlicher - Ne ichsho frath  u . s. w.

Der Kaiser selbst Pflegt diesen Unterschied zu beobachten.

Läßt er z . B . in Frankfurt oder in Regensburg etwas auS-

sertigen , so heißt es : Gegeben in Unserer und des heiligen

Reichs Stadt  Frankfurt , oder Regensburg . Geschieht

hingegen die Ausfertigung zu Wien , so wird blvs gesetzt:

Gegeben in Unserer Stadt Wien.

§. izo.

Nach
' allen diesen läßt sich nun die Frage beantworten:

Wem steht in Teutschland die höchste Gewalt

zu?  Die Meinungen der Staatsrechtsgelehrten sind hier¬

über sehr getheiit . Einige legen sie dem Kaiser und Reich

bey , andere dem Kaiser allein . So verschieden diese Mei¬

nungen indessen sind , so laufen sie doch am Ende auf eins

heraus , denn diejenigen , welche der erstem Meynung sind?

schließen nicht nur ausdrücklich die Reservatrechte des Kaisers

von aller Theilnahme des Reichs aus , sondern bestimmen

auch diese Theilnahme in Ansehung der übrigen Rechte der¬

gestalt , daß im Grunde darunter nichts mehr , als ein Bcy-

tvirkungsrecht verstanden werden kann . Diejenigen aber,

welche dem Kaiser die höchste Gewalt allein behlegen , ge¬

stehen , daß derselbe diese Gewalt in den ihm nicht besonders

vorbehaltenen Fällen nicht anders als nach vorgängiger Zu-

rathziehung und Einwilligung der Neichsstände oder unter

derenBehwirkung und Zuthun ausüben könne.
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So viel ist vorläufig gewiß , daß dasjenige , was alle

oder die niehrsten Staaten in ihrer innern Regierung betrift,
von allen oder den meisten Standen v ertrags weise  fest¬
gesetzt werden könnte , ohne Zuziehung des Kaisers . So
könnte z . D . von mehrern , ja selbst von allen Ständen ver¬
tragsweise festgesetzt werden , daß sie das neue Preußische
Gesetzbuch wegen seiner Fürtrcflichkeit kn ihren Ländern und
Gebieten aufnehmen wollten . Sobald dies geschähe , und
sobald dem eingegangenen Vertrage zufolge von allen Neichs-
stä -iden dieses Gesetzbuch in ihren Ländern zur Nachachlung
Publicirt worden wäre , würde dasselbe die Kraft eines ge¬
meinen Rechts haben , ohne daß es dazu die Zuziehung oder
Autorität des Kaisers bedürfte . 'Denn da ein jeder Reichs«
stand vermöge der Landeshoheit die gesetzgebende Gewalt in
seinem Lande hat , da also auch ein jeder einzelner Stand
das Preußische Gesetzbuch in feinem Lande eben so aufneh¬
men kann , wie z . B . die Kursächsische Proceßordnung in
manchen benachbarten Ländern angenommen ist , so hat es
keinen Zweifel , daß dies nicht auch von mehrern oder allen
Ständen durch einen Vertrag ausgemacht werden könne.

Mit dieser Behauptung stimmt auch die Praxis vollkom¬
men überein . So haben meh >mals verschiedene N -ichsstände
vertragsweise unter sich festgesetzt , wie viele Gmden sie aus
einer Mark Silbers prägen wollten , und diesen Verträge«
sind nachher immer mehrere , therls ausdrücklich , rheiis still¬
schweigend bettgetreten.

Aber es ist davey nicht aus den Augen zu setzen , baß
der Gegenstand der Verträge,  oder dasjenige,
was auf diese Art veriragsweife festgesetzt werden soll , in
der Gewalt der Pacijtenren ii egen müsse.  Sie
dürfen dayer i ) nichts ftstjetzen , was gegen die vorhandenen
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Reichsgesetze , oder das Neichsherkommen wäre , und 2 ) nichts,

wodurch dia Rechte eines dritten , dieftr dritte sey nun der

Kaiser , oder ein benachbarter Neichsstand , oderauch dieUn-

terthanen selbst , gekränkt werden . So könnte z . B . zwischen

den Reichsständen nicht festgesetzt werden , daß von ihren Hä¬

hern Gerichten überall nicht an die höchsten Reichsgerichte

appellirt werden sollte , oder daß ihre Unterhanen alle

Steuern , die von ihnen verlangt würden , zu entrichten schul¬

dig seyn sollten , denn wenn gleich das Recht der Besteurung

ein Landesherrliches Recht ist , so kann doch dasselbe nicht

anders als mit Einwilligung der Untrrlhanen , deren Rech¬

te also hier im Spiel sind , ausgeübt werden.

Dasjenige , was « umaber auf diese Art vertragsweise

festgesetzt ist, kann , wenn es auch von allen und jeden Neichs-

stynden geschehen seyn sollte , dennoch nicht als Neichsgesetz

angesehen werden , indem hiezu die Autorität des Kaisers er¬

forderlich ist und Neichsgesetze nicht anders als mit ausdrück¬

licher Genehmigung des Kaisers errichtet werden können.

Wollen also di « Reichsstände , baß etwas Neichsgesetzmäßig

werden soll , so müssen sie dasjenige , was sie unter sich ver¬

abredet haben , dem Kaiser als ein Neichsgutachten vorlegen

und dessen Genehmigung erwarten.

Wirft man aber die Frage auf , auf wessen Seite bey

Abfassung der Neichsschlüsse das inehrste Gewicht sey , ob

auf Seiten des Kaisers oder der Reichsstänüe ? oder wer

eigentlich als der blos einwilligende Theil anzusehen sey ? so

kann diese Frage nicht füglich im allgemeinen beantwortet

werden . Bald ist es der Kaiser , bald das Reich , je nach¬

dem eine Sache vorzüglich von dem Kaiser oder von dem

Reiche betrieben wird , oder die Last davon auf das Reich

fällt . So könnte man also wohl annehmen , daß in allen
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Fällen , wo die Stände des Reichs Geld geben oder Mann-
schast stellen müssen , das Gewicht , oder wenigstens das In¬
teresse mehr auf ihrer , als auf des Kaisers Seite sey. In

- Men übrigen Fällen hingegen ist das Gewicht mehr aufSei-
ten des Kaisers , so daß er die Einwilligung der Stände

gleichsam nur zur Ergänzung seines Willens bedarf.

§.

Es ist also gewiß , daß das Reich , oder das Corpus der

Reichsstände vielen Antheil an der teutschen Neichsregierung
hat , denn grade dievorzüglichsten und wichtigsten Majestäts¬
rechte sind von der Beschaffenheit , daß sie vom Kaiser nicht
anders als unter Concurrenz der gesummten Reichsstande aus¬

geübt werden können . , Ob man nun diesen Antheil an der
Kaiserlichen Negierung , oder diele Concurrenz eins Mitre-

gierung (Ooimperium ) nennen und daher die höchste Ge¬
walt nicht blos dem Kaiser allein , sondern dem Kaiser
Und Reich beylegen könne , ist eben die so sehr bestrittene
Frage.

So viel ist gewiß , daß in unfern Neichsgrundg ^setzen
Uirgrnds -vvn einem reichsständischen Mitregierungs - Recht
Des teutschen Reichs namentlich die Rede sey ; vielmehr
wird am Ende des Eingangs der Wahlcapikulation dem
Kaiser allein die Ehre und Würde des röm . königlichen Na¬
mens und Gewalls aufgeiragen , und im Alt . r . § . i.
Wird ihm ebenfalls allein die königl . Würde , Amt und
R - gierang zug,schrieben Es ist ferner gewiß , Daß der
Kailer verschi . deueMajestätskechte auszuüben befugt ist, oh¬
ne nag dabey die R -ichsstänoe auf irgend eine Art concur-
riren , nnd enouch ist es fettem Zweifel unterworfen , daß
die einzelnen Stände , des Reichs ja sogar ganze Reicks-

Coile-
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Collegien und Reichs - Corpora , dem Kaiser als ihren Obern

und Richter anerkennen müssen.

Allein auf der andern Sekte ist auch gewiß , daß die

Theilnahme unserer Neichsstände an der teutschen Reichs,

regierung sehr groß ist , daß die wichtigsten Majestätsrechts

nicht blos nicht ohne Einwilligung , sondern , wie sich selbst

die Neichsizruiidgesctze an mehrernOrlen *) ausdrücken , nicht

ohne Beywirkung und Zuthun  der Reichsstände vom

Kaiser ausgeübt werden können , daß ferner , wenngleich

die einzelnen Neichsstände den Kaiser als ihr Oberhaupt und

ihren Richter anerkennen , dennoch der Kaiser sich nicht zum

Richter des ganzen Corpus der Neichsstände aufwerfen kann,

ingleichen daß die Neichsstände keine Privatpersonen , son»

dem Regenten ihrer Länder und Gebiete sind , welche zusam¬

men genommen die Masse vom ganzen teutschen Reiche ab-

sorbiren , und daß ste nicht blos dem Kaiser , sondern auch

dem heil . Reiche getreu , hold , gehorsam und gewärtig seyir

zu wollen,  schwören.

Wenn man alles dieses zusammen nimmt , und den Be¬

griff von Mitregenten , die völlig gleiche Rechte **) haben.

*) W . C . Art . 4 . §. 11 . Art . 16 . §. i § .
^ ) Die Regierung eines Staats , welcher auf Monarchie

scheu Fuß regiert wird , hangt entweder von einem einzigen,
oder von mehreren Regenten dergestalt ab , daß keiner ohne

Genehmigung und Beywirkung deS andern etwas in Regiernngse

fachen vornehmen kann . Ist dieses letzte der Fall , so tritt ei-

ne Mitregierung (coimpermm ) ein und die mehrcrn an der

Regierung theilnehmcnden Regenten heißen Mitregenten/

(coimpemnrss ) .
Die Rechte dieser mehrern Regenten können entweder gleich,

oder ungleich scyn , ( coimxergnrss vel gegnali , vsl inseguali,inrs)

ohne daß deswegen diejenigen , welche einen geringern Antheil

an der Regierung haben , aufhören Mitregenten zu ftyn . Ge-

Erster Land . E §
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entfernt , so hat es wohl keinen Zweifel , daß man die Theil^
nähme der gesummten Nelchsversammlung an der Negierung
des teutschen Reichs ein M -tregierungsrecht nennen könne,
wie dieses Putter  in einer eigene » Abhandlung *) unter
dem Titel : Ob und in wie weit den teutschen Reichsstanden
ein Ditregierungsrecht an der kaiserlichen Negierung bey«
gelegt werden könne ? weiter ausgesühret hat . Es ist dar«
in » auch dem etwaigen Vorwurf , daß durch eine solche
Behauptung ein kleiner Neichsstand zu viel Dünkel bekam«
Men könnte , sehr gut vorgebeugt . Nicht ein einzelner
Reichsstand kann sich als Mirregentsn des teutschen Reichs
betrachten , sondern nur das ganze Corpus der Reichs«
stände,  und doch sind auch von dessen Antheil an der
ReichS - Negierung erst dir Neservarrechte des Kaisers abzu¬
rechnen . So läßt sich die Berechnung machen , daß der
Antheil eines Neichsgraftn an der Negierung des Reichs
nicht mehr , als einen vier und zwanzig tausend
Th eil  beträgt , worauf er denn freylich eben nicht sehr
stolz zu seyn braucht.

setzt ein Regent , der mehrere Sohne hatte , machte die Ver¬
ordnung , daß ihm zwar alle seine Sohne in der unzertrcnnienRegierung des Landes folgen , daß jedoch der älteste gewisse
Hoheitsrechte allein , mit Ausschluß der übrigen auszüübc » be¬
fugt seyn , auch er allein so vielen Antheil an der Regierungdes Landes haben solle , als die übrigen zusammen genommen,M daß sogar die einzelnen  Brüder in Sachen , welche nichtdie allgemeine Landesregierung betrafen , unterworfen seyn.soll¬ten — würde » sie deshalb aufhörcn Mtregenten zu seyn?

- *) in sein«» BerMigen Th . i . S . ;z.
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Zweyteö Capitel.
Wo»

der Art und Weise , wie die Reichs - Regierung aus-

geübt wird , und zwar erstlich in Ansehung der

kaiserlichen Reservaten.

' § . izr.

Negierung des teutschen Reichs hängt entweder von

dem Kaiser allein ad , oder es ' concurriren dabey die Reichs-

stände . Die Regiernngsgeschäfte , welche von - dem Kaiser

abhangeu , werden entweder von ihm selbst , oder durch des¬

sen Collegia , oder aber von andern Personen ans kaiserli¬

chem Auftrag , im Namen und unter Autorität des Kaisers

ausgeübt . Was die Behandlung der Geschäfte an , kaiser¬

lichen Hofe betrift , so ist es üblich , daß der Kaiser selbst in

eigner Person die wichtigste » Geschäfts verrichtet . S
'
o sr-

theilt er in eigner Person den Kurfürsten und Fürsten die

Belehnung , wenn gleich diese nicht mehr selbst erscheinen,

sondern durch Gesandte die Belehnung empfangen . Der

Kaiser muß ferner alles , was an seinem Hofs in Reichssa-

chen ansgefertigt wird , sogar , wenn es bloße Iustizsachen

sind , der Regel nach unterschreiben *) . Er muß den Ge-

Ee r

*) Wen » ! der Kaiser stirbt , ehe die unter seiner Regierung

beschlossene und ausgesertigte Sachen non ihm unterschrieben sind,

so pflcar eine Stampille versertiar und mittelst derselben in Pc-
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sandten der Reichsstände selbst Audienz ertheilen u . s. w.

Dies ist ein altes Herkommen und es war daher den Neichs-

ständen sehr empfindlich , daß K . Rudolph  Is . dasselbe

unterbrach , indem dieser meist in seinem Laboratorio saß,

den Stein der Weisen suchte und Universal - Arzncyen be¬

reitete , darüber aber die Reichsangelegenheiten versäumte,

und besonders die Gesandten der Neichsstände öfters lange

warten ließ , bis er ihnen Audienz oder eine Resolution auf

ihr Anbringen ertheilte . Man säumte daher nicht , sogleich

feinen Nachfolger in seiner Wahlcapitulation zu v - rpflichten,

,,daß er den reichsständrschen Gesandten , mit Einschluß der

reichsritterschaftlichen Abgeordneten , schleunige Au¬

dienz und Expedition  ertheilen und dieselben mit kei¬

nem Nachreifen beschweren , noch mit Hinterziehung der

Antwort aufhalten solle . " *) .

Was . die Collegia des Kaisers betrist , so hat derselbe

als Kaiser  kein anderes , als den Neichshofrath.

Dies Collegium ist zwar gegenwärtig  mehr ein Zustiz-

collegium , alsein Skaatsministerium , indessen kann und

darf doch der Kaiser ausser dem Reichsvicekanzler nur dieses

in wichtigen Reichs - , Staats - , Negierungs - und Gna¬

densachen zu Rache ziehen . Har der Reichshofrath in wich,

Ligen Sachen dem Kaiser etwas vorzutragen ; oder ihm ein

sogenanntes Ncichshofrathsgutachten zu erstatten , so geschieht

dieses durch den Nrichsvicckanzler . In ältern Zeiten pfleg¬

ten die Kaiser wohl dergleichen Angelegenheiten in ihrem

genwart des Thronfolgers von dem Reichsoice - Canzer der Na¬

menszug des Verstorbenen auf dir Ausfertigung gedruckt zu
werden.

ch W . C . Art . 2 ; . §. 2.
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Geheimen Nach zu verhandeln , und sich mit diesem darüber

zu berathschlagen *) , allein seit i66z . ist es ihnen in der

Wahlcapitulation **) zur Pflicht gemacht , „ diese Gutach¬

ten sich nur in Anwesenheit des N . H - N . Präsidenten , und

des Reichsvicekanzlers mit Zuziehung der Ne - und Corre-

ferenten und andrer Reichshofräche beyder Religion , beson¬

ders , wenn die Sache beyderseits Religionsverwaudte be-

trist , vortragen zu lassen , nur mit diesen darüber zu rath¬

schlagen und in keinem andern Nach darüber zu resolviren ."

Indessen scheint es doch , daß man am kaiserlichen Hofe die¬

se Vorschrift nicht immer beobachtet hat ; wenigstens sagt

Moser  kn seinen Anmerkungen zur W . C . Josephs H . bep

dieser Stelle:  man wolle zu  Wien nichts davon wissen,

daß die hier vorgcschriebene Art jemals in Uebung gekom¬

men sey. Vielleicht ist es daher auch aus dieser Ursache ge¬

schehen , daß im I . 1790 . noch der Zusatz zu jenerSteke ge¬

macht ist : und drn vorgeschriebenen moäum , als eine ior-

MLM essentialem beobachten , — Wer kann es indessen

immer wissen , ob der Kaiser sich blos mit dem Reichsvi-

cekanzlsr und einigen Neichshofräthen , oder auch mit sei¬

nen andern Ministern oder Staarsräthen über die ihm vor¬

getragne Sache berathschlagt habe ? Indessen darf doch der

Kaiser aus seinem Geheimen Rache keine kaiserliche Drcrc-

te an die Neichsstände erlassen ***) , d . h . wenn er als

Kaiser  etwas an sie zu erlassen hat , so darf dieses nicht

aus einem der Crbländischen Collegien geschehen.

Ee;

ch Eine Folge davon war , daß politische  Neweggninde

in die Stelle der rechtlichen  traten , und daß man mehr aus

das Inrereffe des Erzhauses , als des Reichs sah.
' "

) Art . 16 . §. 15.
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Wenn nun aber gleich der Reichshofrath das einzige
Collegium des Kaisers ist , dessen er sich in Reichssachen be¬
dienen kann , so gehen doch nicht alle Geschäfte durch des¬
sen Hände , denn die eigentlichen Reichsstaatssachen , als die
Neichsgeschäste, die Instructionen der kaiserlichen Gesand¬
ten , die Erstattung ihrer Relationen in Neichssachen, in¬
gleichen die Reichs - Kriegs - und Friedensgeschafts betref¬
fende Negotiationen und Schlüsse u . s. w . , ferner die kai¬
serliche Neichsregierungs fachen,  als alle Arten von
Standsserhöhnngen , Verleihung der Cvmitive , Besetzung
aller derjenigen Neichsstellen , welche der Kaiser zu verge¬
ben hat , und Ausfertigung der dahin gehörigen Hofdecrete-,
z . B . des Kannnerrichters, der Präsidenten , Reichsfiscale
u . s. w . ingleichen alle blosse kaiserliche Gnadensa-
chen, sobald sie keiner rechtlichenCognition bedürfen — wer¬
den blos durch den Reichsvicekanzler besorgt , und der Kai¬
ser ist verbunden *) , dergleichen ihn als Kaiser betreffende
Angelegenheiten nicht an seiner Erblande Hofkanzley ziehen
zu lassen **) . Der Reichsvicekanzler ist also der eigentlich»

') Das . Art/ - ; . §. 4.
"I ' Es gereichte daher allerdings schon in dieser Hinsicht den

Stauden zu eurer sehr grossen Beschwerde , und es war Capitu«
lationswidrig, daß die Arretrrungssache des Pfalzzweybrücki-
sehen Ministers von Sa labert  nicht durch die Hände des
Reichsviccranzlers , sondern des Ocsterreichischen Ministers von
Thugut  gieng . S . darüber das dritte  Heft meines
Staats - Archivs . Nr . VII . VIII. u . IX . Man scheint dies nach¬
her zu Wien einaesehen zu haben , und hat daher erklärt , daß
nicht sowohl der Kaiser , als vielmehr der Erzherzog von Oester¬
reich sich berechtigt gehalten habe , den Hrn . v. Salabertarrs-
tiren zu lasse».
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Und einzige Minister des Kaisers in Reichssachen *) , doch

hat eS , wie schon bemerkt ist , deinen Zweifel , daß der Kai¬

ser auch in dergleichenAngelegenheiten , wenn sie gleich nicht

ausdrücklich zum Ressort des Ruch Hofrath gehören , den¬

noch denselben zu Rache ziehen könne . ,
'

Eigentlich und den Rechten nach können also die C'rblän-

bischen Collegia des Kaisers nicht in NeichSsachen gebraucht

werden. Indessen steht dieses doch zuweilen in einzelnen

Fällen nicht ganz zu vermeiden . Dann muß es aber durch

Requisition des N -ichshoftarhs , oder sin sogenanntes In-

finnatum in Freundschaft  geschehen.

Uebrigens müssen alle Schriften , welche am kaiserlichst»

Hofe übergeben werden , sie mögen nun i» den Händen des

Reichshofraths bleiben , oder nicht , mit der Völligen Anrede

an die Person des Kaisers gerichtet werde».

§ - rZZ>

Alles , was an dem kaiserlichen Hofe ausgesertigt wird,,

wird , so bald es Sachen betrist , die durch den Reichshof¬

rath gegangen sind , der Regel nach durch einen Neichshsf-

rarhs - Secretair , ausserdem aber und wenn sie von beson¬

derer Wichtigkeit sind , durch einen kaiserlichen Geheimen

Neichsreftrendair *) entworfen . Die Haupranrede richtet

sich in den kaiserlichen Ausfertigungen nach dem Stands

dessen , an den dis Ausfertigung gerichtet ist. An einen

Ce 4

) In Instizsachen kann man jedoch auch den RHRPrasi-
deuten als Reichs - Minister betrachten. . .

' ) Dieser Posten ist äusserst wichtig . Er ist schon mehrmals

twn gewesenen Reichskammergerichts- Assessoren bekleidet . Ei¬

gentlich sind zwey Reichsreferendaire , einer von der tentschcn

und einer von der lateinischen Expedition.
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Reichsstand , der zugleich König ist , schreibt der Kaiser:
dem Durchlauchtigsten , Großmächtigsteu Fürsten , Herrn
N . N . in N . N >, König rc. Unserm besonders lieben
Freunde , Oheim und Bruder.  Den Bruder ' Titel geben
sich jetzt alle Könige zum Beweise , daß sie sich einander
alle gleich sind : er wird daher auch , seitdem die Idee von
der Weltherrschaft des Kaisers verschwunden ist , sowohl von
dem Kaiser den Königen , als von diesen dem Kaiser gegeben.

Wegen der Anrede an die Kurfürsten ist der Kaiser in

seiner Wahlcapirulation verpflichtet , ihnen den Titel Hoch»
würdigst und Durchlauchtigst  zu geben *) . Die

Fürsten haben zwar dieser Stelle der Wahlcapirulation wi-

versprochen , allein ihr Widerspruch ist um so mehr ohne
Grund , als die Kurfürsten sich diese Titel auch besonders
vom Kaiser ertheilen oder versprechen lassen konnten . Ei¬
nem weltlichen Kurfürsten schreibt also der Kaiser : dem

Durchlauchtigsten — Unserm lieben Oheim;  einem geist¬
lichen aber : dem Hochwürdigsten — Unserm lieben Nef¬
fen.  Ein weltlicher Fürst hingegen erhalt aus der kaiserli¬
chen und Reichs - Kanzlei ) nur : dem Hochgsbohrnen oder
aus einem besonder » Vorrechte : dem Durchlauchtig - Hoch-
gebohrnen — Unserm lieben Oheim und Fürsten . Man

behauptet zwar zum Theil , daß das Pcädicat Oheim eben¬

falls nur einigen fürstlichen Häusern von dem Kaiser aus be¬

sonderer Gnade ertheilt würde , allein Moser * *) bemerkt,
daß dieses irrig sey , daß vielmehr ein jeder Fürst , selbst die

neucrcirken dieses Prädikat erhielten , ohne daß es dazu eines

Art. ; . §. 2 .
Staatsrecht LH . 4 - S . rS9> Th. S . ; 67.
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besonder » kaiserlichen sPrivilegiums bedürfte . Geistliche

Fürsten erhalten blos : dem Ehrwürdigsten — Unserm lie¬

ben Vetter  und Fürsten . An Geringere ist die Anrede:

Lieber Getreuer , und gegen Frauenzimmer oder geistliche

Personen : Liebe Andächtige , oder Lieber Andächtiger.

Bcy Prälaten und Gelehrten wird noch hinzugesetzt : Ehr¬

samer , Gelehrter ; Grafen erhalten das Prädicar Edler,

oder , wenn sie nicht regierende sind , blos Bester ; es ha¬

ben jedoch mehrere jetzt auch höhere Titel als Wohlgebohr-

ner , oder gar Hoch - und Wohlgebohrner vom Kaiser erhal¬

len , welches selbst auch bey mehrern Freyherrn der Fall ist.

Im Context redet der Kaiser die Könige an : Ew . Ma¬

jestät , oder Ew . Majestät und Liebden , welches im Grun¬

de weniger ist als Ew . Majestät *) . Neichsstände , : dis

zugleich Könige sind , erhalten Ew . Majestät als Kurfür¬

sten , oder Fürsten von N . N . Liebden ; die Kurfürsten

blos : Ew . Liebden ; die weltlichen Fürsten : Dr . Liebden;

die geistlichen : Dr . Andacht , wenn sie aber von Geburt

schon Fürsten sind , Dr . Andacht und Liebden , nur der

Erzbischof von Salzburg bekommt allein Dr . Liebden . Die

Ee 5

*) Ueberhaupt dient das Wort Liebden,  wenn es einer

andern Courtoisie bei)gesetzt wird , zur Verringerung . Es ist

also z . B . Ew . Durchlaucht und Liebden weniger , als Ew.

Durchlaucht ohne Ansatz. Daher verlangte auch der kaiserliche

Hof vom K . Friedrich l . in Preussen , daß er in Schreiben dem

Kaiser den Titel : Kaisers . Majestät , ohne Hinzuthuung des

Worts Liebden geben sollte . Merkwürdig ist es daher , daß im

Eingang der Wahlcapitulation des jetzigen Kaisers die ehemals
Len Kurfürsten darinn mit beygelegte Benennung Liebden, weg¬
gelassen worden.
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Abbreviatur Dr . ist übrigens zur Observanz geworden.
In äitern Zeiten las man es Deiner , jetzt will man es

Dero lesen . Tue Prälaten , Grafen und andre Geringere
werden bloS durch D u , Dein angeredet.

In den Citatione » , Mandaten , Edicten , Patenten
« . d . g . welche in den Neichskanzieyen auögefertigt werden,'
wird der völlige kaiserliche Titel vorangesetzt , und mit der

Begrüßungs - oder einer andern Eingangs - und Bekaunt-

machungsformel sn Verbindung gesetzt ; z . B . Wir Franz II-

rc . Entbiete » dem - Unsre Gnade und alles Gutes,

oder : Unfern freund - oheim und brüderlichen Willen , Liebe

4rnd alles Gutes rc . oder : Fügendem - hiemit zu

wissenrc . oder , wie die allgemeine Bekanntmachungsformel
lautet : Bekennen und thuu kund jedermäunigl .chen , mit

diesem unserm offenen kaiserlichen Briese bezeugend rc . So¬

dann wird das erwähnt , was zur Ausfertigung Anlaß ge,

geben hat , als : Uns hat N . N . klagend angebracht , was-

rnaßen rc . oder auf eine andere Art : Was bey Uns N . N.

vorgestellt , ist aus beygehenden Anlagen mit mehrern ab-

zuuehmen rc . Hierauf geschieht die Subsumtion , z . B.

Wan » nun hierauf das gebetene Mandatum heule dato

erkannt worden rc . Zuletzt wird der Wille des Kaisers nach

der Absicht und Beschaffenheit eines jeden Schreibens er¬

klärt , als : Hierum so befehlen Wir dir von Römisch ^Kai¬

serlicher Macht , auch Gerichts - und Rechtswegen hiermit

ernstlich und wollen , daß rc . Den Beschluß macht die

Klausel : Darnach sich zu richten , oder das meynen Wir

ernstlich, " oder : Daran geschieht unsere ernstliche Msy-

nung . Gegeben u s. w.

Diese Art der Ausfertigung wird jedoch in Rescripten

nicht beobachtet . In diesen wird der kaiserliche Titel weit
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kürzer gefaßt , und die ganze Ausfertigung ist ungezwunge¬
ner *) . Unrichtig ist es aber , daß alle Nestripte weit glimpf¬

licher,  als andre dergleichen Ausfertigungen gefaßt wür¬

ben , denn es giebt auch sehr ernstliche und scharfe Restripte,
in deren der Ton eben nicht sehr glimpflich zu sepn pflegt.

Indessen ist doch der Kaiser verpflichtet * * ) , die Verfügung

zu treffen , daß sich die Reichsgerichte in ihren Erkenntnis¬

sen aller unglimpflichen  Ausdrücke gegen die Neichs-

stände enthalten . Bisher redete diese Stelle nur von den

Kurfürsten , sie wurde aber im I . 1790 . auch auf die übri¬

gen Stande ausgedehnt . Billig sollten sich nun aber auch

die Reichsständr in ihren , Necursschriften aller unglimpfii-

chcn Ausdrücke gegen die höchsten Reichsgerichte enthalten . —-

Gerichte müssen in Ehren gehalten werden.

Uebrigens freue ich mich zu diesem allen noch hinzusetzen

zu können , daß man doch nun seit einiger Zeit anfängt , am

kaiserlichen Hofe in der Reichskanzlei » , eine reinere und den

heutigen Zeiten mehr angemessene Schreibart sinzuführen.
Von der Art ist das kaiserliche Natificationsdecret den Fran¬

zösischen Friedensbruch betreffend , vom zo . April 179z.
Dasselbe zeichnet sich in mehrerer Rücksicht von den bisheri¬

gen Ausfertigungen dieser Art auf eine sehr vorzügliche Weise

aus und wird auch von denen mit V̂ergnügen gelesen werden

*) z - B . Franz  ll . von G . G . erwählter Rom . Kaiser , zu
allen Zetten Mehrer lös Reichs re . Ehrwürdigster Fürst , Lie¬
ber ! Andächtiger: Wir mögen Dr . . Andacht gnädigst nicht ber¬
gen , wasgestalten - Nachdem nun - Als ersuchen Wir
dieselbe hiermit gnädigst , daß sie re . Das gereicht Uns . von
Dr . Andacht zum angenehmen gnädigsten Wohlgefallen , Dero
Wir mit Kaiserlicher Gnade und . allem Gute » wohl beygethan
verbleiben . Gegeben : c.

- ) W . C . Art . iL §. 4.
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können , die sich bisher nicht überwinden konnten , Schriften
dieser Art zu lesen . Nur scheint es auf der andern Seite,

daß oft ein zu großer Schwall von Worten gebraucht wird,
und daß selbst zuweilen Ausdrücke und Wendungen Vorkom¬

men , die man in solchen Aufsätzen wenigstens , nicht

gern steht.
§ - IZ4-

Was auf vorstehende Art entworfen ist , wird nach Be¬

schaffenheit der Sache dem Reichsvicekanzler , oder dem

Neichshofrath , der das Referat gehabt hat , im Concept zur

Revision vorgblegt , hiernächst nach geschehener Mundirung
von dem Neichsrsferendair , oder Reichshofrathssecretair , so¬

dann von dem Reichsvicekanzler und zuletzt von dem Kaiser

unterschrieben , worauf zuletzt die Besieglung geschieht . Dir

Art der Besieglung , ob die Ausfertigung damit verschlossen,

oder ob das Siegel darauf gedruckt , oder in einer Kapsel

daran befestigt wird , hängt von der Art der Ausfertigung

selber ab . Rescripte und Decrete werden zugemacht und mit

dem kaiserlichen Siegel geschloffen ; Stationen , Mandate,

Patente , Endurtheile , Paritoricn und die Appellakionsprs-

cesse hingegen bleiben offen , und es wird nur das Siegel

darauf gedruckt . Ein gleiches geschieht bey minder wichti¬

gen aussergsrichtlichen Ausfertigungen , an wichtigere aber

wird das Siegel in einer Kapsel angehangen . Besiegelt

werden also alle Ausfertigungen , aber nicht alle werde » von

dem Kaiser eigenhändig unterschrieben . Man macht hier

den Unterschied , ob die Ausfertigung mit dem Worte : Wir

anfängt oder nicht . Zn jenem Fall wird sie vom Kaiser selbst,

in diesem aber nur von dem Neichsreferendair , oder Reichs-

hvfrathssecretair und dem Reichsvicekanzler unterschrieben *) .

Z Ioh . Christ . Hcrchenhahns  Geschichten des Rcichs-
hosrarhs nebst der Behandlungsart der bei) demselben verkomm
wenden Geschäfte . Th . 2 . S - 204.
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Uebrigens muß nach ausdrücklicher Vorschrift der Ge¬

setze *) alles was der Kaiser als Kaiser  ausftrtigen läßt,

es mag Staats - Negierungs - Gnaden - oder Zustizsacheir

betreffen , in der Reichskanzler ) ausgefertigt werden.

§ . rZ5-

Alles was an den Kaiser , als Neichsoberhaupt gelangt,

und was in dessen Namen ausgeferrigr wird , wird sorgfäl¬

tig verwahrt . In altern Zeiten war man weniger sorg¬

sam , besonders wurden damals die Reichssachen von den

Haus - und Landessachen nichtgehörig getrennt ; beydemach¬

ten vielmehr nur ein Archiv aus . Aus diesem Grunde er¬

klärte daher Maria Theresia nach der Wahl K . Carls Vll . ,

daß sie das Nrichsarchiv nicht abliesern könne , weil erst die

Haus - und Landessachen davon getrennt werden müßten.

Seitdem ist jedoch diese Trennung geschehen , und es ist nun¬

mehr ein jedes Archiv für sich.

Das Reichsarchiv selbst hak jetzt drey Abtheilungen , und

besieht i ) auS dem Geheimen Staatsarchiv , 2 ) der

Geheimen Registratur und z ) derIudicial - Ne-

gistratur,  von denen eine jede wieder in zwey Fächer,

nemlich der lateinischen und teutschm Expedition abgetheilt

ist . Das geheim « Staats - Archiv enthält die eigentlichen

Reichsstaatsacten , die Geheime Registratur aber die Gna-

Lensachen , und die Judicial - Registratur die gerichtlichen

Acren . Das erstere steht unter der besonder » Aufsicht der

beyden Reichsreferendäre , die andere zweyer Registratoren

und die dritte einiger Negistrakuroffieialen , oder Registran-

ten **) . Alle diese Personen werden , so wie überhaupt alle

'̂
) Wahlcapit . Art . 25 . §.

Hanzelp  Anleitung zur neuesten Reichshofrathspraris.
Bd . 1 . §. s.
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zur Nsichshofkanzley gehörige von dem Kurfürsten von Mainz,
als Reichs - Erzkanzler bestellt*) , (§ . 69 .) und erhalten ihre
Besoldung von den Gefällen der Neichshofkanzlen , welche
so beträchtlich sind , daß noch immer eine ansehnliche Sum,
me für den Kurfürsten selbst übrig bleibt **) .

. Äon dem am kaiserlichen Hofe befindlichen Nsichsarchiv,
oder Rsichshofarchiv , ist nun erber das eigencliche .oder
Haup t - Neichsarchiv  selbst wohl zu unterscheiden. Die-,
sesist zu Mainz  und begreift nicht nur die Original - Urkun¬
den von allen Gattungen teutscher Neichssachen, als die Ori-
ginalien der NeichSgesetze , der kaiserlichenHofund  Com-,
missionsdscrete , der Schreiben an die Neichsversammlung
u . s. w >, sondern auch die vollständigen Reichstags - Acten.
Ehmals war auch dies Archiv mit dmr Mainzischen Landes,
Archiv vermischt , allein der jetzige Kurfürst hat beyde von
einander absondern lassen und das Reichsarchiv der Aussicht
eines eignen Archivars und Archivraths anvertraut . Man
hat sonst geglaubt, daß dies Archiv sehr unvollständig wäre,
indem die Schweden im dreyßigjährigenKrieg eine» großen
Theil desselben nach Schweden hätten abführen lassen . Al¬
lein Hr . Professor und Archivrath Schall erklärte dies in
seinen zuverlässigen Nachrichten von dem zu Mainz lauste,
wahrten Neichsarchiv (Mainz 1784- 8 .) für falsch.

§ . rzS.
Bisher war blos die Rede davon , wie die kaiserliche

Neichsregierung an dem kaiserlichenHofe selbst ausgeübtwird.
») W. C . Art. r.
' ) Mau schlagt diesen Ueberschnsi auf 100,0.00 Gulde » an.Billig sollte ein Theil davon zu,- bessern Unterhaltung derKam,

rnergerichtsianzlei- verwandt werden . — Wirklich ist kürzlichder Kurfürst von Mainz so ^rossmüthig gewesen , der Kammer,
gerichts - Kanzle » — irzo Gulden,zu schenken.
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Eshatcrber keinen Zweifel , daß sie nicht auch ausserhalb

desselben von andern aus kaiserlichen Auftrag oder unter kai¬

serlicher Autorität ausgeübt werden könne . So kann der

Kaiser , oder nach
'

Beschaffenheit der Umstände des Reichs«

Hofrath , wenn sie sich nicht selbst einem Geschäft unterziehe !»

können , oder wollen , andern hiezu einen Auftrag ertheilen,

oder mit andern Worten eine Commission  erkennen.

Diese Commissionen chnd von gedoppelter Gattung ; einige

finden an dem kaiserlichen Hofe selbst statt , andre aber ausser¬

halb desselben und zwar entweder zu Justizsachen *) , oder auch

zu andern Geschäften , als z . B . zur Einnahme der Huldi¬

gung in Reichsstädten , zur Aussicht über den Buchhandel

auf der F . ankfurter Messe , zu den Wahlen geistlicher Kur¬

fürsten und Fürsten u . s. w . Jene , die am Hose selbst statt

finden , heißen kaiserliche Hofcommifsionen,  diese hin¬

gegen werden entweder Localcommissionen  genannt,

oder erhalten ihre besondere Benennung nach dem Gegen¬

stand des ertheilten Auftrags , z . B . Büchercommission.

Daß der Kaiser berechtigt sev , entweder selbst oder

durch den Neichshofrath dergleichen Commissionen zu erken¬

nen , hat keinen Zweifel , auch ist ihm diese Befugniß an

und für sich nie von den Neichsständen streitig gemacht wor¬

den . AVer verschiedene Mißbräuche , deren sich
'

der kaiser¬

liche Hof bey Erkennung der Commissionen , besonders iir

Justizsachen , hat zu Schulden kommen lassen , haben

einige gesetzliche Bestimmungen veranlaßt , welche nunmehr

aut das genaueste beobachtet werden müssen . So geschah

es in älter » Zeiten sehr häufig, ^
daß , um die Austrägal,

Jnstanz der Reichsstände zu eludirm , und überhaupt in

Und zwar wieder entweder zur Untersuchung der Sache,

oder zur Vollziehung der gefällten rechtskräftigen Urthel.
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Fällen , da die Gerichtsbarkeit des N . H . N . nicht gegrün-
dst war , ferner in Streitigkeiten der Unterthanen mit ih¬
ren Landesherrschasten , oder bey innerlichen Streitigkeiten
in Reichsstädten u . s w . sogleich auf die erste Anzeige eine

kaiserliche Untersuchungs - Commission erkannt wurde . Es

ist nicht zu läugnen , daß eine solche Commission viele Vor-

theiie selbst den Partheyen gewahrt . Es kann dadurch eine

Sache oft besser aufgeklärt , und ungleich schneller beendigt
werden , als wenn sie den gewöhnlichen gerichtlichen Weg

geht . Allein eine solche Commission ist ausserst kostspielig.
Man hält sie für wohlseil,  wenn die Kosten sich nur

auf ein hundert tausend Gulden  belaufen und es

giebt Beyspiele , wo eine Million  Gulden nicht zu den

Ausgaben hinreichte *) . Ueberdem wird , wenn sie in sol¬
chen Fällen erkannt werden , in welchen die Gerichtsbarkeit

des

H Herchcnhahn a . a . O . S . z ; 8 . Daselbst sagt der
Verfasser , der selbst Reichshofraths - Agent war „ Den
Subdclcgirtcn müsse » große Tafelgelder gereicht werden und diese
steigen auf eine viel höhere Summe , wenn ein delcgirter Reichs¬
stand in Person die Commission übernimmt . Noch besonders
werden die Reisegelder auf eine ergiebige Art bezahlt . Auf die¬
se folgt gemeiniglich eine Nebenrechnung von viele» unvermeid¬
lichen Ausgaben , und ausgelegten Unkosten , die sich öfters
auf Artikel erstreckt , von welchen man es sich gar nicht einfal¬
len laßt , daß sie in einer Commiffionsrechnung würde » Vorkom¬
men . Mit einem der Würde des Commissairs entsprechenden
Geschenk darf jene Parthey , welche die Commission verlangt
hat , oder welcher zum Frommen sie ist ertheilt . worden , nicht
zaudern ( auch die gegenseitige Parthey möchte damit wohl nicht
zaudern dürfen —) und wenn sie sich nicht freierdings damit
einstcllt , wird es gefordert . Hat überdies der Commiffair mehr
sein eignes Interesse zum Augenmerk genommen , als '

das From¬
men der , Partheyen , will er die Sache vorsetzlich verlängern,
so findet er auch .dazu Gelegenheit ."
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des Reichshvfraths nicht gegründet ist, wo vielmehr die Sa¬

che vor die Austräge gehörte , den Reichsständen dadurch das

N . cht der ersten Instanz entzogen . Es ist daher in dieser

Hinsicht in der Wahlcapitulation *) versehen , daß der Kai¬

ser wider die Gesetze  keine Commission erkennen solle.

Hierunter ist vorzüglich der Fall zu verstehen , wenn dir

Gerichtsbarkeit nicht gegründet wäre . An einer andern

Stelle **) heißt es : der Kaiser solle keine nnz eilige
Commissionen in Streitigkeiten der Unterthanen mit ihrer

Landesherrschast erkennen . Dies ist frcvlich ein sehr unbe¬

stimmter
' Ausdruck , der indessen wohl so viel sagen will,

es sollen keine Commissionen erkannt werden , wenn dir

Klage noch nicht gehörig bescheinigt , oder nicht von solcher

Beschaffenheit wäre , daß die Sache eine kostbare Unter-

suchungscommiffiori
' verdiente ***) . Auch ist Art . r y . § . 8.

versehen , daß in Straffälle » die Commissarien nichts von

der Strafe erhalten sollen , und überhaupt dürfen die Com-

missarien kein eignes Interesse bey der Sache haben ch) .

Die vorzüglichste Einschränkung der kaiserlichen Gewalt

in Erkennung der Commissionen hat aber ihren Grund in

der Religionstrennung . Unter K . Rudolf II . und den fol¬

genden Kaisern geschah es häufig , daß in Streitigkeiten

der Katholischen mit den Protestanten Commissionen ett

kannt und diese bios Katholischen übertragen wurden . Die

Protestanten beschwerten sich hierüber mehrmals , allein eS

wurde nicht auf ihre Beschwerden geachtet . Sie säumten

Art . 16 . st 9.
" ) W . C . Art. i -: . st 7.
" Mosers  Anmerkungen zur Ä . C . K° Josephs II . Th-

». G . 167.
-!-) W. C. Art . 18 . st 5.

Erster Band. F f
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daher nicht , diese Sache auch auf dem Westph . Friedens«

congrcß zu bringen . Hier wurde nun ausgemacht und nach»

gehends in ? das Instrument *) selbst gesetzt : Wenn sich

der Fall zutrüge , daß außerordentliche Commissionen zu

erkennen wären , so sollten , wenn die Sache blos evan¬

gelische Stände beträfe , auch nur allein Evangelische ; be,

träfe sie aber blos Katholische , alsdann blos Katholische
als Commissarien deputirk werden ; waren hingegen Katho¬

lische und Evangelische bey der Sache interessirt , so sollten

von beyden Neligionspartheyen die Commissarien in gleicher

Zahl ernannt werden . Uebrigens sollten auch die Commisr

sarien blos ihn » gutachtlichen Bericht erstatten ; sich aber

aller Entscheidung enthalten.

Man säumte hierauf auch nicht den Kaiser in der Wahl,

capitulation ( Art . i ? . § . 5 .) zu verpflichten , daß bey Er¬

kennung der Commissionen die Vorschrift des W . F . genau

beobachtet würde ; und diesem ward noch im Z . 174 - . auf

Kurbrandenburgische Erinnerung beygesetzt : „ dabey auch,
wann die Sachen beyderley Religionsverwandte betreffen,
in Ernennung der Commissarien so vielmSgiich auf ei

ne Gleichheit  sehen . Die Worte so viel möglich
hat man indessen im Z . 1764 . wieder ausgelassen und au
deren Statt gesetzt : sä normam Instrument ! xacis . E§

-entsteht also nunmehr die Frage , wie dieser im Z . 1742 . ge¬
machte Zusatz zu verstehen sey?

Daß die Gleichheit,  welche bey Ernennung der
Commissarien beobachtet werden soll , nicht blos von einer
Nelig ionsgleich Hs it  zu verstehen sey , ergiebt sich
schon daraus , weil unmittelbar/vorher bereits das nem»
liehe enthalten war . Denn sollte die Vorschrift des W . F.

' ) Art . V . §. ; i.
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Art 5 . § 51 : genau beobachtet werden , und war hierin

enthalten , daß bey Ernennung der ' Commissaricn Reli¬

gio nsgleich heit  beobachtet werden sollte , so war ja
der 1742 . gemachte fernere Zusatz nicht nur sehr überflüssig,

sondern konnte auch selbst wohl gefährlich werden , indem nun

nur so viel möglich  diese Gleichheit beobachtet werden

sollte . Der eigentliche Sinn des gemachten Zusatzes war

daher , daß nicht blos in einem solchen Fall Neligions - , son¬

dern auch dabey  oder daneben  so viel möglich Stan¬

des - und Machts - Gleichheit  beobachtet , und also

z . B . nicht ein katholischer mächtiger Kurfürst und ein klei¬

nert protestantischer Fürst , sondern ebenfalls ein protestanti¬

scher Kurfürst , oder doch ein angesehener mächtiger Fürst

zu Cvmmissaneu ernannt werden sollten . Auf diese Art

ließ es sich erklären , daß nur so viel möglich oder thunlich

auf Gleichheit gesehen werden sollte , denn völlige Standes¬

oder Machtgleichheit ließ sich hier wohl nicht immer errei¬

che». Es war z . D . nicht thunlich , wenn dem Kurfürsten

von Baiern eine Commission aufgecragen wurdet daß nun

der so weit entfernte Kursürst von Sachsen , Brandenburg

oder Braunschweig zum Mitcommissarius ernannt werden

konnte , aber mau konnte doch wohl den Herzog von Wür«

temberg dazu ernennen.

Indessen am kaiserlichen Hofe erklärte man die Stelle

dergestalt , daß dadurch die Verordnung des W . F , mil¬

der Wahlcapitulation eingeschränkt wäre . Di 's veranlaßte

Kur - Brandenburg selbst bey der Abfassung der Wahlcapi¬

tulation Josephs  ll . darauf anzutragen , daß die Worte

so viel möglich  zu Verhütung aller Mißdeutung wiedee

ausgestrichen werden möchten . Es erklärte übrigens dabey

ausdrücklich : wie es bey dem 1741 . gemachten und belieb-

Zs -
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ten Zusatz nicht die Meyrrung und Absicht gehabt , als
wenn man dadurch dem Instrumenta paeis Art . worinn
die klare Vorschrift wegen der Gleichheit unter den Neli-
gionsvenvandten enthalten , etwas benehmen wollen , son-
dem es hätte der Zusatz vonsovielmöglich nur dahin
abzielen sollen , daß bey Ernennung der Commis-
sarien Nichtsein Schwächerer einem Mächtiger«
zugesetzt werden , und deshalb hierinn so viel
möglich aufeine Gleichheit der Kräfte  zu
sehen *) . Kur - Trier wußte diesen Umstand zu nutzen
und that den , dem Anschein nach recht guten Vorschlag,
statt so viel  möglich zu sehen : a -i In̂ rnmenrr ?«-
cst . Sachsen , Brandenburg und Braunschweig ließen sich,
so wie die übrigen Kurhöfe diesen Vorschlag gefallen , und
so wurden denn die Worts so viel möglich in die Worte
sä uormam Instrument! ? sei8 verwandelt.

Es ist nicht zu läugnen , daß durch diese Veränderung
die Stelle der Wahlcapitulation einer andernAuslegung fä¬
hig geworden ist , denn in dem Friedensinstrument ist blos
von Neligions-, keineswegs aber von einer Standes - oder-
Machtgl? ichheit der . Commissarien die Nede , mithin kann
auch den bloßen Worten nach diese Stelle nicht auf die letz¬
te Art der Gleichheit gezogen werden. Allein dem Sinn
und der Absicht der evangelischen Kurhöfe und der Wahlca-
pimlation selbst würde doch diese wörtliche Erklärung zuwi¬
der seyn . Es heißt ausdrücklich da bey auch : Diese
Worte geben zu erkennen , daß ausser  der bereits im W.
F . festgesetzten , und unmittelbar vorher wiederhohlten Re-

S . das von dem Hm . von Lynker herausgegebene
Wahlprotokoll Josephs II . S . 198.
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ligionsgleichheit auch noch eine andre Gleichheit beobachtet

werden solle . Braunschweig erklärte überdem : es ließe sich

die Auslassung der Worte so viel möglich  gefallen,

weil es sich von selbst verstehe , daß auch an

Macht - Vermögenheit und Ansehen kerne U n-

gleichheit zwischen beiderseitigen  Comm .issa-

rien obwalten dürfe *) . Besser würde cs indes¬

sen immer seyn , wenn die den Sinn verstellende Wor¬

te sä normsm Instruments stscis wieder ausgestrichen

würden.

Wird einem Neichsstand vom Kaiser eine Commission
'

übertragen , so hat derselbe nicht nöthig, , sich dem aufge,

tragenen Geschäft selbst zu unterziehen , sondern er kann

seine Rache dazu wieder subdelegiren . Von diesen subdele-

girten Rächen kann indessen nicht an den subdelegicenden

Neichsstand , sondern nur an den Kaiser selbst appellirt

werden.

Sind mehrere Commissarien zu Ausrichtung eines Ge¬

schäfts ernannt , so entsteht dabey die Frage : ob auch

einer ohne den andern das Geschäft verrichten könne ? Hie-

bey kommt es darauf an , ob das Commissoria ! - Nescript die

Clansel samt und sonders,  oder die Clausel samt

oder  sonders  enthält . Zn jenem Fall kann kein Com-

missarius ohne den andern den Auftrag verrichten , wohl -

aber , in diesem.

Stirbt der Commissarius , oder weigert er sich , das

ihm aufgetragne Geschäft zu verrichten , so kann ein andrer

an dessen Stelle ernannt werden , welches man unter den

Ausdruck : die Commission transscribiren  begreift.

Ffz

ch t' l LvIIker a . a . O. S . Lvz.
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Das Commissorial - Nescript selbst enthält übrigens , was
der Commissarius zu thun hat , und wir weit er gehen
-arf.

Von diesen Gattungen der kaiserlichen Commissionen
find nun aber die Commissionen des Kaisers wohl zu unter-
scheiden , welche derselbe an solche Neichsständische Der-
ammlungen schickt, deren Schlüsse einer kaiserlichen Rati¬
fication bedürfen . Denn nur , wenn dies der Fall ist,

stverden dit von dem Kaiser abgesandte Näthe , welche des¬
sen Stelle vertreten , Commissarien  genannt , ausser¬
dem heißen sie Gesandte,  oder kaiserliche Ministers.
So schickt also zwar der Kaiser aus Reichs - und Deputa¬
tions - Tage , ingleichen zur Visitation des Reichskammer-
gerichis Commissarien,  allein , wenn sich das kurfürst¬
liche Collegium versammelt , wenn Kreistage gehalten wer¬
den u . s. w - , so schiSt der Kaiser nur , so wie an die einzel¬
nen Stände , Gesandten.  Gewöhnlich hak der kaiser¬
liche Hof in denjenigen Reichskreilen , welche in Thätigkeit
sind , oder mit denen er Verkehr hat , ingleichen an dm
großen kurfürstlichen Höfen Gesandte , durch welche er seirrs
Geschäfte besorgen läßt.

§ . r z ?>.

Zu den Personen , welche in Deutschland unter kaiser¬
licher Autorität ihre Geschäfte verwalten ; gehören auch die
kaiserlichen geschwornen Notarien.  Man ver¬
steht hierunter solche Personen , welche von dem Kaiser das
Recht erhalten haben , aussergerichtlichen Geschäften durch
ihr Zcugniß öffentliche Glaubwürdigkeit zu verschaffen . In
ältern Zeiten waren die Notarien das , was wir jetzt Se-
rretairs nennen , mithin war in einem jede « Gericht ein
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Notarius *) , der alles aufzeichnen mußte , und der nur

durch sein Zeugniß den Geschäften öffentliche Glaubwürdige

keit verschaffen konnte . Aus diesem Grunde konnten dir

Notarien als öffentlich e Personen  nur von der höch¬

sten Gewalt , mrd also , da diese vor Entstehung der Lan¬

deshoheit dem Kaiser allein durch ganz Teutschland zustand,

nur von dem Kaiser bestellt werden . Selbst nachdem dir

Landeshoheit aufkam , blieb dem Kaiser das Recht Nota¬

rien zu ernennen und kein Stand des Reichs maaßte sich

dieses Recht an , vielleicht aus dem Grunde , weil man

sonst in andern , oder benachbarten Ländern sich nicht für

verbunden erachtet haben würde , dem Zeugniß eines von

einem Fürsten ernannten Notars Glauben bryzumessen.

Und so ist es noch bis auf den heutigen Tag geblieben , in¬

dem das Recht Notarien zu ernennen '
, ein kaiserliches Vor¬

recht ist und zu den Reservaten des Kaisers gehört , welches

er entweder selbst ausüben kann , oder doch in seinem Na¬

men und unter seinem Ansehen ausgeübt wird * *) .

Schon dadurch verlohren die Notarien viel von ihrem

ehmaligen Ansehen , daß nach entstandener Landeshoheit

dir Reichsstände , welche es nunmehr ihren Gerechtsamen

Zf 4

") Deshalb heißen auch noch die Secretairs beym Reichs-

kammergericht Notaric » .

In den Oestcrrcichischen Erblandcn werden jedoch die

Notancn aus kaiserlicher und landesfürstlicher  Machtvoll¬

kommenheit crcirt . Vielleicht hat dies die Veranlassung gege¬

ben , daß nunmehr in de » Brandcnburgischen Ländern die No¬

tarien nur unter königlich preußischer Autorität ernannt wer¬

den 5 und daß sie sich blos königlich preußische Notarieu nennen

müssen . In andern Landern hat . man jedoch diese Beyspieltz

noch picht nachgeahmt.
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riachtheilig hielten , zu ihren Geschäften sich solcher Perso - .
neu zn bedienen , die vom Kaiser bestellt waren , Secre-
tarien und Acluarisn ernannten und dadurch die Notarien
aus den Gerichten nach und nach verdrängten . Noch mehr
aber wurde ihr Ansehen verringert , weil die Hofpfalzgra¬
fen öfters so freygebig mit Ercheilung der Notariatswürde
waren , und nicht selten unwissende , ja wohl unredliche
Männer zu Notaxiei , creirten . Dies hatte die Folge , daß
Kaiser Maximilian I . im I . i ; is . eine eigne Notariats-
vrdnung , oder wie er sie nannte : Ordnung zu Un¬
terrichtung der offenen Notarien , wie die ih-
reAemter üb en sollen,  publicirts . Die Absicht dabey
war nicht sowohl , einen vollständigen Unterricht in der
Notariatskunst zu ercheilen , als nur im allgemeinen die
Netarien ihre Pflichten zu lehren , und den bisher bemerk¬
ten Mißbräuchen derselben zu steuern . Auch in dem Visi¬
tations - Abschied vsn § . iz . ward gegen die zu große
Zahl der Notarien und über ihre öftere Ungeschicklichkeit
geeifert . Allein die Hofpfalzgrafen hatten einmal das
Recht Nstaric » zu creiren , dies brachte ihnen Geld ein,
und so war alles Eifern vergebens.

Endlich fieng man an den Höfen der Reichsstände selbst
an , dem Mbel entgegen zu arbeiten . Das Recht Nokarien
zu ernennen , konnte man einmal weder dem Kaiser , noch
den Hospsalzgrafen streitig machen , aber man traf nun¬
mehr an einigen Höfen die Verfügung , daß die Notarien
von den höhern Landesgerichlen zuvor examinirt und imma-
rriculirt seyn müßten , che von ihnen beglaubigte Schrif¬
ten und Urkunden angenommen würden . Nur diejenigen
blieben von dem Examen befreiet , die auf der Landes - Uni-
vsrsität nach vorhergcgangener Prüfung zu Notarien ereilt
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waren *) . Hiedurch ist das Ansehen der Notarien wieder

gestiegen , aber am kaiserlichen Hofe mißbilligt man diese

Verfügungen und hält sie für einen Eingriff in die kaiserli¬

chen Reservaten . Mindermächtige Neichsstände haben es

daher nicht gewagt , das ihnen von den größer » Höfen ge¬

gebne Beispiel nachzuahmen . Indessen hat es keinen

Zweifel , daß sie hiezu befugt wären . Sind der Notarien

zu viel , werden unwissende oder gar unredliche Personen

dazu ernannt , so hat dies um so mehr Nachcheil , je größer

die Glaubwürdigkeit der Notarien ist . Der Kaiser ist nicht

im Stande den Mißbrauchen abzuhelfen , besser kann dies

ein jeder Neichsstand in seinem Lgnde , und da durch die er¬

wähnte Verfügung das kaiserliche Recht Notarien zu creiren

selbst nicht eingeschränkt , sondern nur Ueberzeugung ver¬

langt wird , daß der creirte . Notarius die Geschicklichkeit ha¬

be , welche er nach des Kaisers eignen Willen haben soll,

so kann auch das Mittel , wodurch man sich diese Ueberzeu¬

gung zu verschaffen sucht , keineswegs als ein Eingriff iu die

kaiserlichen Gerechtsame angesehen werden * *) .

Ff 5

ch Es ist daher sehr unrecht , wenn die hkhcrn Collegien fetzt

auch von denen auf der Landes - Universität cremen Notariell

eigenmächtig verlangen , daß sic sich einer nochmaligen Prüfling

unterwerfen sollen , ehe man sie immatricnlirt . — Uebrigcns

brauchen auch diejenigen Notarien , welche ben dem Ncichskam-

mergericht inimamculirt sind , sich nicht von den Landescollegi-

en cpaminiren zu lassen.

ch Vergl . überhaupt das Repertorium des Staats

und Lchnrechts,  Art . Notarins  und des Hrn . Hofrach

Runde  Aufsatz über das kaiserliche Notariatsrescrvat , in des

Hrn . v . Berg  teutschcmStaats - Magazin . Hcftr . S . azr . s.
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Ausser der Würde eines Notarius können auch die aka¬

demischen Würden,  ingleichen die Würde eines ge¬
krönten Poeten  in Teutschland nur unter kaiserlicher

Autorität ertheilt werden . Ehe noch die Landeshoheit sich

völlig ausgebildet hatte , waren diese Würden schon in Ue-

düng , und wurden nur von dem Kaiser oder in dessen Na¬

men ertheilt . Auch nachher glaubte man , daß kein Hürst

dergleichen Würden verleihen könnte , wozu unstreitig dis

Dsctoren selbst das ihrige treulich beytrugcn und da man

auch am Neichskammergericht , ingleichen in den Reichsstadt

ren keinen von einem Fürsten creirten Doctor würde aner¬

kannt haben , so ist dies Recht ein kaiserliches Reservat ge¬

blieben . Dies ist also auch der Grund , warum die Uni¬

versitäten in Teutschland kaiserlicher Privilegien bedürfen.

An und für sich hat cs keinen Zweifel , daß ein jeder Reichs-

stand in seinem Lande eine Universität anlegen , und dieselbe

privilsgiren kann , allein da die besonder » sogenannten Fa¬

kultäten , woraus die Universitäten bestehen , das Recht aka¬

demische Würden zu ertheilen , auszuüben wünschen , dieses

Recht ihnen aber nicht von ihren Landesfücsten , denen diese

Vefugniß selbst nicht zusteht , sondern nur von dem Kaiser

ertheilt werden kann , so ist es in dieser Hinsicht nöthig , daß

ein Reichsstand , der eine Universität anlegen will , dieselbe

von dem Kaiser privilegiren läßt-

§ . izz.

Schon in dem vorigen Paragraph ist bemerkt , daß die

Notarien nicht blos von dem Kaiser selbst , sondern auch

und zwar unendlich häufiger von den sogenannten kaiserli¬

chen Hofpfalzgrafen  creirt werden . Da diese Personen

dies Geschäft unter kaiserlichem Ansehen verrichten und auch
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noch gewisse andre bestimmte kaiserliche Vorrechte «n dessen

Namen ausüben , so wird von ihnen hier am schicklichsten

zu handeln seyn.
Die Würde eines kaiserlichen Hofpfalzgrafen *)

(Lomes 8scri Uslniäl , Lomes kalstmus , Lomes 8acri

Lonlissoru Imperrslis , Lomes ^ ulas kalstügns LirsLreus)

ist unstreitig in Teutschland aus Nachahmung des grieck) i-

schen Hofes zu Constantinopel entstanden . Dort hatte man

nenrlich Lomites Laerarum remrmeratlonum oder larZitio-

vum , durch welche die Kaiser , damit sie sich selbst nicht um

alle Kleinigkeiten zu bekümmern brauchten , gewisse Gnaden-

bezeugmigen erweisen ließen . Damit nun auch die keltischen

Kaiser nicht mit allen Kleinigkeiten behelligt werden möchten,

so ernannten sie ebenfalls Lomites 8r>cr ! kulatü , Hofpfalzgra¬

fen , unb übertrugen diesen das Recht in ihren Namen ge¬

wisse Hoheitsrechte auszuüben , als unehliche Kinder zu le-

gitimiren , das Recht der Volljährigkeit zu ertheilen , Doc-

toren , Magister und Notarien zu creiren , u . s. w . , das

Amt selbst erhielt aber den Namen derComitiv>  Indes¬

sen nicht alle Hofpfalzgraftn hatten gleiche Rechte. Es kam

auf den Kaiser an , was für welche er ihnen ertheilen wollte.

Manche erhielten noch mehrere Rechte , und so entstand hie¬

durch ein Unterschied zwischen dergrößern und kleinern

oder gewöhnlichen Cvmitiv . Die größere enthielt nicht nur

alle die Rechte, welche gewöhnlich
"mit der kleinern verknüpft

waren und bereits angegeben sind , sondern auch die Befug-

niß selbst wieder die kleine Comitiv verdienten Männern zu

ertheilen , in den ' Adelsstanb zu erheben und übliche Wapm

") Hof - Pfalzgrafen find wohl von Land - Pfalzgrafen zu

unterscheiden und nicht von diesen herzu leiten»
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zu verleihen . Diese größere Comitiv ist gewöhnlich erblich,

statt daß die kleine nur eine persönliche Würde ist , oder ge¬

wissen Collegien oder Gemeinheiten erkheilt wird *) und aus

den vorzüglichen » Rechten , welche mit jener verknüpft sind,

ergiebt sich schon , daß sie nur hohen Standespersonen zu

Theil zu werden pflegt . Indessen haben auch zuweilen Gra¬

fen und Freyherrn die große Comitiv erhalten , deren Nach¬

kommen sodann entweder aus einem schändlichen Geiz , oder

auch wohl aus Noch für eine geringe Summe Geldes no,

bilitiren , oder gar die kleinere Comitiv an öfters sehr un¬

verdiente Personen wieder ercheilen . Dadurch ist es denn

gekommen , daß die Hofpfalzgräfliche Würde , welche ehmals

sehr hoch geschätzt wurde , gegenwärtig sehr viel von ihrem

ehmäligen Werth verlohren hat.

Schon bey den westphälischeg Friedeusverhandlungen

ward darüber geklagt , „daß die Comitiv en zuweilen

auf Schuster und Schneider erblich erwachsen

wären,"  und auch nachgehends sind ähnliche Klagen , we¬

nigstens , daß die Hofpfalzgrafsn von beyden Gattungen ihr

Amt oft mißbrauchten , nicht selten geführt worden . Dies

gab Veranlassung dazu , daß im I . i/ii.  der Kaiser in

seiner Wahlcapitulation **) verpflichtet wurde , auf den

Mißbrauch dieser Würde besonders zu achten und die Miß¬

bräuche empfindlich zu bestrafen . Indessen haben wir doch

noch in neuern Zeiten das Veyspiel gehabt , daß ein gewis¬

ser Freyherr von Vöhlin  mit Ausübung seiner größer»

Gewöhnlich haben die Universitäten die kleine Ccmitiv,

welche entweder durch den jedesmaligen Rector oder Prorector,
oder durch den Procanzler , oder durch den Decari der Juristen-

Facultat ausgeübt wird.

Art . L2. j . 7.
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Comitiv eine Art lvon Gewerbe trieb , indem er in einem

großen Distrikt von Schwaben , durch cigends ausgeschickie

oder bestellte Commissarien , zu sehr heruntergesetzten und

geringen Preisen , alle Gattungen von Pfalzgräflichen Gna¬

den - Briefen , als Nobilitäts - , Palatinats - , Doktorats -,

Licentiats - und Notariats - Diplomen , Wapen , Geburts-

und Chrlichmachungs - Briefe rc . ohne alle Rücksicht auf

den Stand und die Fähigkeiten der Personen , in solcher

Menge austheilte , daß in einem Umkreise von mehrern

Meilen um den Baron von Vöhlinschen Wohnsitz , fast kein

Beamter , kein Schreiber , kein Advocat war , der nicht mit

einem Hochfreyherrlich von VSHlinschen Nobilitäts - , Pala¬

tinosDoktorats - oder Licentiats - Diplom , um 20 . bis

;o , Gulden erkauft , prangte . Als er aber endlich die Un¬

verschämtheit so weit trieb ., daß er einen Barbier in Augs¬

burg , nachdem er schon einige der dasigen Kaufleute geadelt

hatte , zum Hofpfalzgrafen creirte , und diesem die Erlaub --

niß ertheilte , „ in beyden Fakultäten der Rechte und Medi¬

ci« , Ooctores , Hentiatos , und I- accsIsureos , auch der

freyen Künste und Philosophie Na ^ issros , kscoalsureos und

koetsg laureatos , ingleichen Natarios pudlicos zu creiren,

Dokumente zu vidimiren , Wapen zu ertheilen , unehlich ge-

bohrne und infamirte Personell zu legitimiren " , so machte

der Magistrat dieserhalb am kaiserlichen Hofe eine Anzeige,

welche auch so vielt fruchtete , daß durch ein Neichshofralhs-

Conclusum der . Reichs - Fiscal erinnert wurde , sich seines

Amrsgegen denedlen Freyherrn zu bedienen *).

S . Schlbzers  Briefwechsel , Heft 58 . Nr . 2 ? . Staats«

Anzeigen , Heft 6. Nr . 1 ; .
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Sehr zu wünschen wäre es , daß die Mißbräuche , wel - ^
sich die Hofpfalzgrafen oft zu Schulden kommen lassen , !

ernstlich - bestraft würden , und daß überhaupt diese Würde

nur besonders verdienten Personen und zwar nur auf !

Lebenszeit  ertheilt werden möchte . Ein rechtlicher >

Mann wird sich übrigens heutiges Tages nicht leicht ent - !

schließen , sich von einem bloßen Hofpfalzgrafen zum Doctor , s

Licentiatsn oder Magister , und eben so wenig zum NotariuS s

creiren zu lassen . Er ist alsdann nur ein vocwr bullstus ^
und es macht ihm allerdings mehr Ehre , wenn er diese !

Würden auf einer Universität nach vorher gegebenen Bewei - ^
sei, seiner Geschicklichkeit erhält . l

In mehrern teukschen Reichsländern erkennt man auch
dis von den Hofpfalzgrafen verliehenen Gnadenbriefe ent - >

weder gar nicht , oder doch wenigstens nicht anders an , als s
wenn der Hofpfalzgraf vorher bey dem Landesregentcn um !

besondre Vergünstigung sein Amt ausüben zu dürfen , nach - '
!

gesucht und erhalten hat . Es will zwar auch dieses am '!

kaiserlichen Hofe , als ein Eingriff in die kaiserlichen Ge - s
rechtsame angesehen werden , allein theils treten hier die nein - ^

sichen Gründe ein , welche vorher in Ansehung der Notarim !

angeführt sind, theils ist aber auch das Haus Oesterreich,  s
welches gewöhnlich selbst den kaiserlichen  Gerechtsamen s

den ersten Stoß zu geben pflegt , den übrigen Neichsständm !

hierin mit gutem Bn/piel vorgegangen , indem es die in s

den Oefterreichiichen und Böhmischen Landen von kaiserlichen H

Hofpfaizgrazen auszuübende Actus für null und nichtig er-

klärt har *) . s

Mose  r von des Kaisers Regierungs - Rechten und Pflich- l!
ten,S - 468 > s. ^



Drittes Capitel»
Von

dem Reichstage.

§ . iz6-

i »̂ i-achbem bisher von der Art und Weise der Reichsregie¬
rung , in so ferne dieselbe vom kaiserlichem Hofe allein ab¬
hängt, gehandelrist, so wird nunmehr von der Ausübung die¬
ser Negierung in so fern dieiRcichsstände dabey eoncurriren,
zu reden seyn . Diese Ausübunggeschieht in Neichsständischen
Zusammenkünften , und zwar vorzüglich undunmittelbar
in den allgemeinen  Versammlungen , mittelbar  aber
auch in allen andern Zusammenkünften einzelner Reichsstän¬
de , oder reichsständischer Collegien . Unter den allgemeinen
reichsständischen Versammlungen sind aber nicht blos dieje¬
nigen Versammlungen zu verstehen, wozu alle -Nrichsstände
berufen werden , sondern es können auch diejenigen darun¬
ter begriffen werden , ŵelche nur aus einem Ausschuß der
Stände bestehen, aber doch berechtigt sind , Namens  al¬
ler  allgemein verbindliche Schlüsse zu fassen , oder auch
sonst gewisse Aufträge auszurichten . Jene werden unter
dem Namen Reichstag  begriffen , diese aber heißen
Reichsdepukationen , Neichsdeputationstage.
Es kommt dabey vorzüglich darauf an , wie die Stände zu-
sammenkommen , wie sie ihre Derarhschlagungsn anstellen,

! und ihre Schlüsse abfassen , um dadurch ihr Gutachten oder
ihre Einwilligung dem Kaiser zu geben , dessen Wille sonst
unvollkommen seyn würde.
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El '
ir allgemeiner Reichstag ist also eine von dem

Kaiser berufene und unter dessen Aufpicien angestellte Ver¬

sammlung aller Neichsstande , auf welcher allgemeine Rcichs-

angelegenheiten verhandelt und zum Schluß befördert wer¬

den . Zn ältern Zeiten - wurde nur alsdann Reichstag ge¬

hakten , wenn sich solche Umstände ereigneten , die eine Be-

rathschlagung des Kaisers mit den Neichsständen nöthig mach¬

ten . Wollte z . B . der Kaiser Hülfe gegen die Türken , oder

Franzosen haben , sollte ein allgemeiner Landfrieden publi-

cirk werden u . s. w . , so wurde Reichstag gehalten . Sobald

die Geschäfte geendigt waren , gieng die Versammlung wie¬

der auseinander , und so geschah es denn , daß die Reichsta¬

ge bald öfterer , bald seltener gehalten wurden , und eben

so bald längere , bald kürzere Zeit dauerten , je nachdem die

Gegenstände der Berathschiagung beschaffen waren.

Endlich kam es dahin , daß der Reichstag anfieng p e r,

manent  zu werden . K . LeopoldI.  berief im Z . iL6z,

die Neichsstände , um sich mit ihnen wegen der Türkenhüife

und verschiedener andrer , bisher noch unerledigt gebliebener

Punkte zu besprechen . Die Verhandlungen zogen sich in die

Länge und es kamen wegen der bald darauf ausgebrochenen

Kriege mit Frankreich , ingleichen wegen verschiedener Ne-

Ugionsbefchwerden , immer neue Materien zur Sprache *) ,

so daß seitdem der im Z . i66z.  cröftrere Reichstag bis

jetzt

Z Sehr 'viel trug auch zur Fortdauer des Reichstags der

Umstand mit bey, i ) daß der Reichstag grdstentheils durch Ge¬

sandte beschickt wurde , die denn erst berichten und Instruction

cüihohlen m '.istcn , und 2 ) daß . cs im I . 1670 . den Untcrrha-

neu zur Pflicht gemacht wurde , die Leaationskostcu , welche bis¬

her ein jeder Rcichsstand aus seinen eignen Einkünften bestrit¬

ten hatte , zu bestreiten . Man s. den f . 25; .
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jetzt fortgedauert hat , wenn er gleich zuweilen durch ver¬

schiedene Irrungen in Unthätigkeit versetzt wurde . Gesetz¬

lich  ist nun zwar der Reichstag nicht permanent , allein des¬

sen beständige Dauer ist doch einmal so allgemein , als nütz¬

lich und nöthig anerkannt , daß die Fortdauer desselben bis

zu ewigen Zeiten eben so sehr zu hoffen , als zu wünschen ist.

Sollte er je getrennt oder aufgehoben werben , so stünde der

teutschen Verfassung die größte Gefahr bevor ; diese kann

aber nicht ohne einen bürgerlichen Krieg umgestoßen wer¬

den *) . Man träumt zwar jetzt hie und da eine große Ver¬

änderung unsrer Constitution . Die Reichsstädte sollen in

Landstädte , die Neichsgrafen und Neichsprälaten sollen in

landsäßige Prälaten und Grafen verwandelt , und die Erz.

und Disthümer secularisirt werden , allein so leicht ist das

nicht zu befürchten . Freylich geschieht in unfern jetzigen

Zeiten manches , was unsre Vorfahren , ja wir selbst uns

vor 15 . bis 20 . Zähren nicht einmal hätten träumen lassen;

freylich ist es wahr , daß die Politik der Höfe immer unred¬

licher wird , aber eine Theilung Teutschlands ist so leicht nicht

als eine Theilung von Polen **) . DasZntereffe der sämmt-

lichen Europäischen Mächte ist hiebey zu groß , und , hof¬

fentlich werden sie nie von der Grundregel , die Freyhsit

Z Cs war daber . das Bonmot des K « Josephs II, , welches
er machte , als man ihm zN Regensburg sagte , daß das Ge¬

bäude , worin die Reichsversammlungen gehalten werden , bau¬

fällig seht euarM -' ecro «/e , /- rece- -te / c-a / -ir
't

sehr übel augebracht-

Gottlob , daß wir nie eine solche — Sprache auf unfern

Reichstagen zu hören fürchten dürfen , als zu Grodno  von
dein Russischen Ambassadeur geführt wurde . —

GgErster Baud,
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der teistschen Neichsstände aufrecht zu erhalten , welche sie
nun schon seit Jahrhunderten befolgt haben , abgehen *) .

Da Übrigens jetzt der Reichstag **) fortwährend ist , so

gehören dir Materien von der Ausschreibung des Reichs¬

tags , von dem Orte , wo derselbe gehalten werden soll , ge¬

genwärtig zwar zu den Alterihümern des teutschen Staats¬

rechts , allein es ist doch gut , auch davon die Kenntniß zu

erhalten , damit es nicht wns Teutschen einst auf eine ähnli¬

che Art gehen möge , als den Franzosen , die bey der Be¬

rufung der Neichsstände nicht mehr wußten , was Rech¬
tens war.

Das Recht die Neichsstände zu einer allgemeinen Be-

rathschlagung zu berufen , ist in Teutschland ein kaiserliches

Vorrecht . So wie in andern Reichen , in welchen es Reichs¬

stände giebt , nur der König einen Reichstag ausschreibm
kann , so ist dies auch in Teutschland der Fall . Aber in

andern Neichen hängt es oft von dem König ab , wann und

an welchem O l er die Neichsstände berufen will . DieS

hat in mehrern Neichen üble Folgen gehabt . Die Könige
und ihre Minister , die es wohl wissen , wie wenig sie er

'h Ob nicht die Neakisirung jener Träumerei) , versteht
sich unter gewissen  M 0 d if i ca t i 0 n en,  ein Glück für
Deutschlands Bürger  sey , und ob diese daher nicht eine sol¬
che Veränderung zu wünschen harten , dürste eine andre Fra¬
ge seyn , 'worüber sich viel pro und contra sagen ließe.

Die neuesten und besten Schriften von der gegenwärti¬
gen Beschaffenheit des Reichstags sind 1) Heinrich G 0 ttl.
Frankens  Nachricht von der neuesten Beschaffenheit eines
Reichstags im H . A >R . Regensburg 1761 . 4 . 2) Lommenreriu»
oder Denkbuch und Erklärung : Was der Reichstag se» ? Frft.
u . Leipzig 1780. in 4 . g) lieber' Geschichte und Verfassung des
gegenwärtigen Reichstags von H . W . von Bülvw.  LH , 1 . u«
2 . 1792 . - 8 . Vorzüglich auch Moser  von den teutschen Reichs¬
tagen . Frft . u . Lcipzi 1-774 . in' 4,
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wägen dürfen , die Rechte der Krone auszudehnen , und

dagegen die der Nation auf irgend eine Art zu kränken,

wenn deren Stellvertreter auf einem Haufen versammelt

^ sind ; die es wohl wissen , wie sehr alsdenn ein jeder sonst

kaum bemerkter Eingriff in die Rechte der Stände gerügt
wird , und welch ein gefährlicher , mehrentheils für dieKro,
ne nachtheiliger Kampf ssdann zwischen den Rechten der

Nation und den Rechten des Throns zu entstehen pflegt *) ,
werden nur selten und blos dann , wenn es die höchste Noth

! erfordert , Reichstag halten , ja die Neich - tage nach und

^ nach ganz eingehen lassen und so Schritt vor Schritt sich inm

! mer unumschränkter machen.

Auch in Teutschland hätte dieses Uebel entstehen können«

Es war Plan der K . Ferdinand  H . und III . , keine all¬

gemeine NeichSversammlungen zu halten . Von dem I . i 61 z.

an , bis zum I . 1640 . wurde kein Reichstag vom .kaiserli¬

chen Hose ausgeschrieben und selbst damals würd ? noch kei¬

ner berufen seyn , wenn nicht die äußerste Noch den Kaiser

gewissermaßen dazu gezwungen hätte . Auch noch nachher

wurde diese Politik am kaiserlichen Hofe beobachtet . Statt

daß in sechs Monaten nach geschlossenen westphälischen Frie¬

den ein Reichstag hätte gehalten werden sollen , so kam er

erst fünf Jahre nachher zu Stande und ek ward geendigt,

ohne daß verschiedene wichtige Materien nur einmal zue

Sprache , geschweige denn zum Schluß gebracht wären «.

Man verabredete zwar * H , daß in zwey Zähren wieder sin

Gg 2

H Frankreich hat iü unfern Zeiten diese Erfahrung gemach^
Nicht ohne Grund oerordnete der vorige König von Schweden,
daß wahrend der Minderjährigkeit seines Thronfolgers keilt
Reichstag,gehalten werden sollte.

R . A. von 1654 . j . iss.
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Zseichstag gehalten werden sollte , allein weder Ferdinand Hl,

noch sein Nachfolger Leopold I . fanden es ihrer Convenicnz

gemäß , den Wunsch der Neichsstände zu erfüllen . E st da

die Noch wieder groß wurde , und man sich am kaiserlichen

Hofe nicht anders gegen dcrs Vordringen der Türken , als

durch Ausschreibung eines allgemeinen Reichstags zu retten

wußte , schrieb der Kaiser im I . 1662 . einen allgemeinen

Reichstag aus.

Eins der ersten Geschäfte der berufenen Neichsversamm-

iung war die Abfassung einer beständigen Wahlcapitulation,
in deren Projekt man es nicht versäumte , zu setzen , daß
ein jeder Kaiser sogleich in dem ersten Jahr seiner angetrr-
tenen Negierung , hernach aber wenigstens alle zehn Jahre
und sonsten , so oft es die Sicherheit und Zustand des Reichs,
oder die Nothdurft der Kreise es erfordere , mit Cvnsens der

Kurfürsten , oder da ihn die Kurfürsten darum ersuchen,

oder daran erinnern würden , einen allgemeinen Reichstag

innerhalb des Reichs teutscher Nation halten sollte . We¬

gen der eigentlichen Zeit aber und wegen des Orts sollte sich
der Kaiser jedesmal vor der Ausschreibung mit den Kurfür¬

sten vergleichen . Diese Stelle ist nachashcnds im I . 1711.
in die kaiserliche Wahlcapitulation eingerückt , nur daß,
weil damals bereits der Reichstag permanent geworden war,
die Verpflichtung gleich im ersten Jahr der Negierung einen

Reichstag zu halten , weggeiassen und statt dessen gesetzt
wurde : wenn dermaleins der Reichstag cessiren sollte , so
sollte wenigstens alle zehn  Jahr u . s. w . Reichstag ge¬
halten werben.

Gesetzt also , daß unser jetzt fortwährender Reichstag
je geendigt würde,

"
so müßte doch wenigstens in zehn Jah-

Art . i ; . §. i.
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ken eine neue allgemeine Neichsversammlung vom Kaiser be«

rufen werden . Ehe dies aber geschähe , müßte sich der Kai»

ser wegen der eigentlichen Zeit und des Orts , wo die Ver»

sammlung gehalten werden sollte , mit den Kurfürsten ver¬

gleichen . Also selbst nicht einmal der Ort , an weichem

Reichstag gehalten werden soll , hängt ganz von der Will,

kühr des Kaisers ab . Es kann sich daher in Tsurschland nie

der Fall ereignen , der sich noch erst in unsern Tagen in

Schweben ereignet hat , daß die Neichsversammlung an ei,

nem Ort . gehalten wird , der sich ganz in der Gewalt des

Monarchen befindet , und wo also dieser in mehrerer Rück,

sicht die Versammlung beherrschen , ober auf sie wirken kann.

Gewiß würden die Kurfürsten nicht einwilligen und auch

selbst die Stände nicht erscheinen , wenn zu Wien  oder

Prag  Reichstag gehalten werden sollte . Haben sie gleich

weniger ein benachbartes Truppcneorps zu fürchten , als die

Stände andrer Reiche , und ist gleich überhaupt in Teutsch-

land ein solcher Zwang nicht einmal denkbar , weil , wie wir

bald hören werden , die Neichsstände nicht persönlich,

sondern durch G esan  d ke erscheinen , auf welche das euro¬

päische Völkerrecht in seiner ganzen Kraft anwendbar ist,

so könnte doch an diesen Orten Hoflust leicht böse Wirkung

verursachen . Man weiß ja , was oft ein freundlicher Blick

des Monarchen , kalte Begegnung am Hofe , und was fer,

«er in diese Klasse gehört , thun kann . Eine Reichsvcrsamm-

lung in der Residenz , am Hofe und unter den Augen des

Fürsten , wird , wenn sie sich anders nicht so , wie weyland

die Französische betragen will , nie so offen und frey handeln,

als eine andre vom Hofe entfernte . Cs war also der Po,

iitik sehr gemäß , de» Kaiser zu verpflichten , daß er sich

mit dm Kurfürsten wegen der eigentlichen Mahlstatt,
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das heißt , des Orts der Neichsversammlnng , jedesmal ver¬

gleichen sollte . Zwar behauptet man , daß nach der G . B . *)

der erste Reichstag eines Kaisers jedesmal zu Nürnberg ge¬

halten werden müsse , allein es ist selbst dies noch problema¬

tisch **) , und die Observanz ist dagegen . Dieser ist cs in¬

dessen seit neuern Zeiten gemäß , daß der Reichstag nur in

einer Reichsstadt  und zwar in einer solchen , in welcher

dir verschiedenen Neligionspartheyen öffentliche Religions-

Übung haben , gehalten wird . Denn , wenn gleich die Aus¬

übung des Privatgottesdienstes den Gesandten nicht verwei¬

gert werden könnte , so würde es doch zu kostspielig seyn,

wenn eine jede Gesandschast sich einen Gesandschaftspreüiger

halten wollte , und deshalb , auch wegen andrer Jnconve-

nienzen würde gewiß ein jeder Neligionscheil darauf drin¬

gen , daß der Reichstag an einem solchen Ort gehalten
Würbe , an welchem ein jeder sreye Neligionsübung hätte.

Jetzt ist der Reichstag zu Regens bürg,  ein Ort,

der sich in mehrerer Rücksicht sehr gut zum Wohnort der

Reichsversajnmlung schickt . Es ist daselbst auch alles dazu

eingerichtet , der Magistrat und die Bürgerschaft sind ein¬

mal die gesandschaftlichen Kränkungen gewohnt , und es

wird daher nicht leicht der Reichstag von dort in eine andre

Stadt verlegt werden . Indessen ist dies doch bereits so¬

wohl unter der Negierung K - Earls  VI . alsK . Carls  VIl,

I Eap . r8 . §. ? .

Denn cs ist daselbst nur von der p-ima die Re¬
de . Indessen pflegt die Stadt Nürnberg einen Revers zu erhal¬
ten , baß ihr die Haltung des ersten Reichstags an einem andern
Krt nicht zum Nachtheil gereichen solle . Noch bey Erbfnung
des jetzigen Reichstags erhielt die Stadt einen solchen Revers,
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geschehen ; unter jener wegen der Pest , wid unter dieser

wegen des Kriegs . In jenem Fall begab sich der Reichs¬

tag nach Augsburg,  in diesem nach Frankfurt.

Uebrigens geschah in ältern Zeiten die Berufung der

Neichsstände zum Reichstage durch allgemeine kaiser¬

liche Ausschreiben,  allein jetzt muß der Kaiser an ei-

«en jeden einzelnen Neichsstand , wenn er gleich keine Vi¬

rilstimme hat , also an einen jeden Grafen und Prälaten

rin besonderesAusschreiben  erlassen und darin den¬

selben gnädig  e -rfuchen , zur bestimmten Zeit und an

den bestimmten Ort sich entweder in Person , oder durch ei¬

nen genugsam Bevollmächtigten einzufinden . Zugleich wer¬

den auch in dem Ausschreiben gleich anfangs die Materien

angegeben , über welche berathschlagt werden soll , damit

ein jeder Stand sich darauf vorher gehörig bereiten kann.

§ . 142.

Die Stadt , in welcher der Reichstag gehalten werden

soll , muß zeitig davon benachrichtigt werden . Die groß?

Zahl der Neichsstände , oder deren Gesandten , nebst ihrem,

besonders in ältern Zeiten zahlreichem Gefolge ; die Menge

der Fremden aller Art , welche der Reichstag herbeyzieht,

machen es nöthig , daß alles in Zeiten gehörig vorbereitet

wird . Es muß für Quartier der Gesandten , für Zufuhr

der Lebensmittel und Fourage gesorgt , und verhüthet wer¬

den , daß es so wenig au allem diesen fehlt , als daß die

Bürger bey dieser Gelegenheit ihre Gäste zu sehr vervor»

theilen . Besonders müssen auch ein großer Saal , worin

die feierliche Eröffnung des Reichstags geschehen kann , und

Gg 4

Gewöhnlich werden die Ausschreibcn sechsMonat vor deu

Wirklichen Eröfnung des Reichstags erlassen.
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verschiedene Zimmer , in welchen die besonder » Bsrathschla-

gungen gehalten werden können , bereitet und sin den gehö¬

riges Stand gesetzt werden.

Alles dieses geschieht indessen nicht von dem Magistrat

der Stadt allein , sondern von demselben unter der Oberauf¬

sicht und Direktion des Kurfürsten von Sachsen , als

Reichs - Erz - Marschalls  und des Grafen von Pap¬

penheim , als Erb - -Marschalls.  Diese Oberaufsicht

über die Policey ist ein altes Recht des Marschallamts . Der

Erbmarschall fand sich immer zuerst an dem Ort berNcichs-

versammlung ein , und traf die nöthige Einrichtung , oder

liest , wenn er ja verhindert wurde , dieselbe durch einen Sub¬

stituten , der ehmals Unter - Marsch all , jetzr Reichs»

Quarrier - Mei ster  genannt wird , treffen . Der Erb¬

marschall selbst oder sein Untermarschall blieb auch während

der Dauer des Reichstags an Ort und Stelle , um ferner für

Sicherheit , Zufuhr der Lebensmittel und überhaupt für dis

Handhabung einer guten Policey , die aber freylich in altern

Zeiten höchst kläglich war,  zu sorgen . So wie er der erste

auf dmi Platze war , so war er auch der letzte auf demselben.

Allein , nachdem der Reichstag fortwährend zu werden an-

firng und nachdem schon vorher verschiedene Neichsmarschall-

amtliche Vorrechte durch einen besonder » Vergleich dem Ma¬

gistrat der Stadt überlassen waren , so pflegen sich jetzt weder

der Erbmarschall selbst , noch dessen Untermarschall , oder

Reichs - Q .uartiermeister mehr wahrend der Dauer des Reichs¬

tags an Ort und Stelle aufzuhalten , sondern es ist jetzt zu

Regensburg nur ein gräflich Pappenheimischer Rath , nebst

einem Registrator und zwey Reichs - Erbmarschallamtlichen

Kanzellisteu *) , welche unter den Namen derNeichs - E rb-

*
) Ein kqthplischer und ein evangelischer.
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marschalls - Kanzelley die vorkommenden Geschäfte be¬
sorgen , und unter welchen ein Policepdiener unter den Na¬
men eines Ne ichs -P r ofoß steht . Nur alsdann muß der
Reichs - Erbmarschall in eigner Person auf dem Reichstage
erscheinen , wenn ein neuer Fürst in daS fürstliche Collegium
eingeführt werden soll.

Daß dem Reichs - Erbmarschall Pslicey - Gerechtsame an
den Ort der Neichsversammlung zustehen, hat reinen Zweifel,
aber bestimmt war die Frage nicht genau, wie weit dieselben
sich erstrecken sollen ? Es konnte daher nicht fehlen, daß nicht
über die Gränzen dieser Gerechtsame Streitigkeiten zwischen
dem Erbmarschallamk und den Reichsstädten entstanden.
So behauptete der Srbmarschall, daß ihm vermöge der zn
handhabendenPolices das Recht allein zustehen müsse , Ju¬
den aufzunchmen , daß er die Gerichtsbarkeitüber alle Fremde
habe , daß die fremden Kaufleute, Comedianten , Spielleute
u . s. w . unter seiner Bothmäßigkeitstünden und was derglei¬
chen mehr war . Endlich erkannte der Kaiser im I . i ; 8z.
zur Beylegung dieser Streitigkeiten eine Commission auf
Baiern und Würtemberg,  durch deren Bemühung im
I . 1614. zwischen den Grafen von Pappenheim und den
Reichsstädten , ein Vergleich zu Stande kam , welcher auch
im folgenden Jahre von Erzmarschallamks wegen genehmigt
ist . Kraft dieses Vergleichs ist nun alles regulirr. Der
Erbmarschall hat sich verschiedener behaupteten Vorrechte,
vorzüglich in Ansehung der Gerichtsbarkeit über die Frem¬
den begeben und erhält dagegen bey Eröffnung eines jeden
Reichstags von den Reichsstädtentausend Gulden.  Als
dieser Vergleich geschlossen wurde , dachte noch niemand
daran , daß der Reichstag beständig werden könnte. Dies
ist aber geschehen und so hat der Erbmarschall im I . rüog,

Gg j
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zum letzten Mahl seine tausend Gulden erhalten , mithin

ist er durch den Vergleich sehr verletzt *) .

Noch andre Streitigkeiten sind zwischen Kur - Mainz

und dem Marschallamte wegen der Ansage zu den Sessionen

und der Umfrage entstanden , welche jedoch ebenfalls durch

Vergleichbeygelegt sind , und wovon in . der Folge zweckma,

ßiger zu reden seyn wird.

tz . 141.

Reichstag läßt sich in Teutschland nicht ohne den Kaiser

oder dessen Stellvertreter denken . Gesetzt auch , daß sich alle

Neichsstände aus eignem Antriebe versammelten , so würde

doch diese Versammlung der Stände an deren Spitze der

Kaiser fehlte , nicht als ein Reichstag , sondern nur als sine

Privatversammlung anzusehen seyn . Bsyde zusammen ge¬

nommen also , der Kaiser auf der einen und das Corpus der

Stände auf der andern Seite , machen den allgemeinen Reichs¬

tag aus . Der Kaiser erscheint , um dis Materien in Vor¬

trag zu bringen , die Stände um darüber zu rathschlageir

und zu beschließen - Aber ohne die Genehmigung des Kai¬

sers haben die Neichsständischen Beschlüsse keine Neichsgesetz«

liche Kraft ; erst wenn diese erfolgt , ist ein Gesetz vorhanden.

In den corilil . « sllsich. 1°
. 71 . I§r . XXXI . und in Ltldc-

Wigs  Erläut . der G . B . Th . 2 . S . 82 ; . u - f. findet sich ein

ausführliches rechtliches Bedenken der Höllischen - Juristen Faeul-
tät über verschiedene hiehcr gehörige Fragen , besonders darüber:

Ob der Crbmarschall bey jetzigem immerwähren¬
den Reichstag verbunden , sich einmal für alle¬

mal mit dem vera ccordirte » geringen sZnanto
abfinden zu lasse » ? Sie ist verneint , weil res , äe guidus

ueque cnzitmum elk , nsgue poruic coZitari nicht in den Transaci

gezogen werde» konnten.
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Die Neichsstände werden nun , wie bereits bemerkt ist,

alle und jede eingeladen , zur bestimmten Zeit zu erscheinen.

Diejenigen , die sich nicht einfinden und der Derathschlagung

mit beywohnen , sind dennoch ,an die Beschlüsse der übrigen

gebunden . Es pflegt immer in dem Ausschreiben gesetzt
'

zu

werden : „ Und obschon Dr . Liebden nicht erscheinen , so wird

dochDeroselbennichtsdestoweniger obliegen , was in Unserm

und der erscheinenden Kursürsten und Staude Namen entwe¬

der selbst , oder durch Deroselben gevollmächtigte Räche,

Bochschafter und Gesandten verabschiedet . werden wird , ne¬

ben andern Anwesenden zu vollziehen ." Es war daher sehr

anmaaßrnd ober es verrälh Unkunde des teutschen Staats¬

rechts , als kürzlich der Vorpommersche Gesandschafts - Secre-

tair bey Gelegenheit der Ordenssache den Grundsatz aufstel¬

len wollte , daß ein Schluß des Reichs nur für diejenige»

Stände verbindlich ssy, die dazu ausdrücklich gestimmt hätten.

Zn älter » Zeiten pflegten die Neichsstände persönlich auf

den Reichstagen zu erscheinen . Dies hatte sehr gute Folgen.

Man konnre sich vertraulicher mit einander besprechen , der

Fürst selbst setzte sich über manchen lächerlichen Ceremoniel-

streit weg , man hatte nicht nörhig über alles weitläufti
'
g an

die Höfe zu berichten und Instruction zu erwarten und so

konnten denn die Geschäfte in kurzer Zeit abgcthan werden.

Aber auf der anheim Seite hatte dies auch die Folge , zuma!

wenn derKaiser persönlich zugegen war , daß er eher feine»

Willen durchsetzen konnte . Ohnstreitig war dies mit eine Ur¬

sache , daß die Stände nach und nach ansiengen von den

Reichstagen wegzubleiben und blos ihre Räche und Gesandte

zu schicken, die sich denn mit Mangel an Instruction und

mit ausdrücklich erhaltenen Befehlen in vsrkommenden Fäl¬

len entschuldigen konnten . Dir Kaiser sahen es daher uichb
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gern , wenn die Stände nicht persönlich erschienen *) , abeß

da auch sie den Fehler begrenzen und öfters selbst nicht den

Reichstagen persönlich beywohnten , so konnten sic den Neichs-

standen ebenfalls bas persönliche Erscheinen nicht füglich zu-

muthen.

Jetzt da nun der Reichstag permanent geworden ist , er¬

scheint kein Neichsstand mehr in eigner Perso » , sondern sie

schicken alle Bevollmächtigte -, die gegenwärtig auf gesand-

schaftlichen Fuß behandelt , und denen gesandschaftliche Rech¬

te zugestanden werden . Die Rcichsstandischen Bevollmäch¬

tigte heißen also jetzt Gesandte,  stellen die Person ihres

Herrn vor,  sind unverletzlich und nur ihren Herrn verant¬

wortlich . Blos darüber ist noch Streit , welche Gesandte

als Gesandte vom ersten Range zu betrachten sind ? —

Wen sin jeder Hof zu seinen Gesandten ernennen will , hängt

lediglich von ihm , ab , und es kann der Kaiser ihm hierin

keinen Eintrag thun . Indessen hat freylich der kaiserliche

Hof eö zuweilen zu bewirken gewußt , daß ein ihm unange¬

nehmer Gesandter abberufen ist , zuweilen waren aber auch

seine Bemühungen vergeblich **) . Uebrigenö hat ein jeder

Gesandte seinen eignen von Hof aus bestellten Gesandschafls-

Secretair und Kanzellisten.

§ . I4 - .

Da die Neichsstande nicht mehr persönlich dem Reichs¬

tage beywvhnen , so würde es hart seyn , wenn man verlan¬

gen wollte , daß der Kaiser in eigner Person auf demselben

So ließ derKaiscr noch im I . 1664 . dem Kurf , von Sach¬
en , da dieser vom Reichstag abreisen wollte , um ihn zum lan¬
ger-! Dableibeu zu bewegen , anbictcn , daß er ihm die Kosten
darschicßen wollte.

Moser von den Reichstagen Cap . 10 . §.
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erscheinen sollte . Zn älter « Zeiten geschah dies zwar , oder

wenn ein Römischer König existirte « nd der Kaiser abwe¬

send , oder verhindert war , so erschien jener an dessen statt -,

indessen tr ug auch wohl der Kaiser einigen Fürsten und Rä¬

chen auf , seine Stelle auf dem Reichstage zu ersetzen . K.

Ferdinand  III . wohnte noch dem in den Jahren 16 ; ; .

und 1654 . gehaltenem Reichstag von Anfang bis zu Ende

bey . Den jetzigen Reichstag ließ aber K . Le 0 p 0 ld I . durch

Commiffarien eröffnen , er reiste zwar darauf selbst nach

Negensburg , allein sein Aufenthalt war daselbst nicht von

langer Dauer und hatte nur die Absicht , eine schleunigere

Bewilligung der Türkenhülfe zu bewirken . Nachdem das

Gesand chaftSwesen und Csremoniel aufkam , fand man am

kaiserlichen Hofe Bedenken die Bevollmächtigten , oder

Machtboten  des Kaisers auf den Reichstagen , Gesand¬

te zu nennen , vielleicht weil man fürchtete , daß sie sonst den

Gesandten der N - ichsstände zu sehr möchten gleich gestellt

werden . Hierin Ham man nicht ganz Unrecht , denn der

Kaiser erschien auf dem Reichstage als Oberhaupt  des

teutschm Reichs , der nicht bioS mit den Neichsständen et¬

was zu verhandeln , sondern der die Beschlüsse der Reichs¬

stände zu genehmigen hatte und ohne Lessen Genehmigung

dieselben ohne Kraft und Wirkung waren . Schickten also

die Neichsstände Gesandten , so schickte der Kaiser , um seine

Superiorirät und sich als Reichs - Oberhaupt zu zeigen,

Commissarien,  welche Benennung vorzüglich unter K.

Carl V . aufkam . Der kaiserliche Commissarius war ein

Mann von hoher Geburt , ein geistlicher oder weltlicher

Fürst , der die Person des Kaisers vorstelfte , nicht selten ein

naher Verwandter von ihm . Er machte die Honneurs und

gab zu allem den NaMen , aber ihm waren noch einige NL-
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the zum Beistand gegeben , die anfangs Assi  sie n z ra kh e,

nachher ebenfalls Commissarien genannt wurden . So ließ

auch K . Leopold  I . den jetzigen Reichstag durch Commis¬

sarien erüsnen , und damals kam die Benennung Prin-

cipal - Commissarius,  welche dem ersten unter ihnen,

dem Erzbischof von Salzburg  zu Theil wurde , auf.

Die beyden andern , der Reichs hofraths - Viceprä-

sident  Graf von Wolken stein und der Neichshof-

rath Crane  wurden ihm als Mitcommissarien  Key,

gegeben , allein sie stellten nicht , wie jener , die Person des

Kaisers vor . Unterdessen , daß jener bey Eröfnung des

Reichstags auf dem Thron mit bedecktem Haupresaß,

standen  diese unbedeckt  ihm zur Seite . Schon das Jahr

darauf verließ der eine Mircommissarius den Reichstag und

seit dieser Zeit istzbeständig nur ein Con - Commissarius

wie er nachgehends genannt wurde , auf dem Reichstage

gegenwärtig gewesen.

Also nur der Principal - Commissarius stellt die Person

des Kaisers vor und hat,  wie man sagt , einen repräsenti,
renden Charakter ; der Con - Commissarius hingegen nicht.

Dies hat verschiedene wichtige Folgen . - Denn , da die Ge¬

sandten der Kurfürsten und Fürsten Repräsentanten ihrer

Herrn sind , so haben sie , besonders die kurfürstlichen , ihm

den Rang streitig gemacht . Jetzt ist aber dieser Streit da¬

hin verglichen , daß sie den Con - Commissarius ebenfalls als

einen Gesandten vom ersten Rang , und als den ersten un¬

ter sich ansehen . Sie geben ihm den Titel Ercellenz

und erhalten denselben von ihm zurück , auch
'
machen sie ihm

die erste Visite . Nur die Gesandten der alkfürstlichsn Hau¬

ser verweigern ihm die E .rcellenz , well er ihnen diesen Titel

verweigert.
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Die Würde eines Prinzipal - Commissanus kann nur

von einem Fürsten  bekleidet werden ; gleichviel ist es jedoch,

ob er ein geistlicher , oder ein weltlicher , ein alter , oder ein

neuer Fürst ist . Zwar hat der Kaiser zuweilen behaupten'

wollen , daß er in Ansehung dixses Punkts völlig freye Hän¬

de hätte , allein die Reichssiände behaupten das Gegenthei!

und berufen sich deshalb auf den N . A . von 154z . woselbst

es § . 17 . heißt : Kaiserl . Majestät verordneter Commissarien,

so Fürsten des Reichs  seyn sollen . So viel ist gewiß,

daß bisher ber Kaiser es noch nicht hat durchsetzen können,

daß ein bloßer Graf als Principal - Commissarius von den

Neichsständen wäre anerkannt worden . Nur an den Gra¬

fen von Weissen wolf,  der im I . i6 '6z . vom Kaiser «el

rurerrm als kaiserlicher Commissarius an die Reichsversamm¬

lung accreditirt wurde , sind von Neichswegen einige Gut¬

achten gerichtet . Man betrachtete ihn aber nur als einen

Interims - Principal - Commissarius,  und gab

ihm auch nicht von Reichswegen das sonst übliche Pradicgt

H ö ch st ansehnlich , sondern blcs Hoch ansehnlich . Aehnliche

Bewegungen entstanden , als der Kaiser im Z . 1685 . wegen

ber öftern Abwesenheit des damaligen Principal - Commissa¬

rius , des Bischofs von Eichstädt , den Grafen von Win-

dischgräz zum Mit - Principal - Repräsentanten

ernannte . — - Wie sehr man übrigens von Seiten der Reichs¬

stände darauf hält , daß der Principal - Commissarius ein

Fürst sepn müsse , ergiebt sich daraus , daß sie , da der Prin¬

cipal - Commissarius Fürst von Lobkowitz  seinen Namen

nur ein bloßes F . vorsetzte , nicht unterließen , zu erinnern,

daß er das Wort Fürst ausschreiben möchte.

Wegen des Con - Commissairs hat der Kaiser freyers

Hände . Der Kaiser kann diese Stelle ertheilen , wem er



480 4 . B . Don d . Recht u . d . Art u. Weise d. R . Reg.

will . Es sind schon mehrere Deyspiele gewesen , daß Neu,

geadelte diesen ehrenvollen Posten bekleider haben . Je wich,

tiger diese Stelle sür den Kaiser ist , indem der Con - Com,

missair die Seele der Geschäfte ist , von dem außerordent,

lich viel abhängt , desto mehr pflegt bey seiner Ernennung

aus Kenntniß , Erfahrung ^ lang geprüfte Redlichkeit und

Anhänglichkeit Rücksicht genommen zu werden . Nach dem

Abgang des Grafen von Lehrbach,  der in allem Betracht

diesem wichtigen Posten Ehre machte , ist der Freyherr von

Leykamm,  ehmaliger Reichskammergerichts - Assessor und

nachmals langjähriger Neichsreferendair zum Con - Com¬

missair ernannt worden , und jetzt bekleider diese Stelle der

verdiente Freyherr von Hügel.

Beyde , der Principal - und Con - Cvmmissarius machen
die kaiserliche Reichstags - Commission  aus , unter
welcher die CommissionS - Kanzler ) steht . Diese besteht aus
einem Director , einigen Secrrcairs und Kanzellisten.

§ . l4Z>

Die Neichsstände sind auf dem Reichstage versammelt,
um über die von dem Kaiser in Vortrag gebrachte Mate¬
rien sich zu berathschlagen , und sodann ihre Beschlüsse dem
Kaiser zur beliebigen Genehmigung vorzulegen . Die näch¬
ste Veranlassung zu den Berathschlagungen selbst giebt da¬

her der Kaiser . Schon in den Ausschreiben , wodurch die
Stände zum Reichstage eingeladen werden , sind , die Punkte
enthalten , worüber er sich mit den Ständen berathen will.
Bey der Eröfnung des Reichstags selbft . pflegen sodann nach
einer von dem kaiserlichen Commissair gehaltenen feyerlichen
Rede , dir Deliberations - Puncte verlesen und die Stände
ersucht zu werden , ihr Gutachten dem Kaiser darüber zu

erstat-
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erstatten . Zn älkern Zeiten säumten *) die ' Kaiser oft lan¬

ge mit der feierlichen Eröfnting und derProposttion . Noch

im Z . 166z . geschah dies zur höchsten Unzufriedenheit der

Stände , die daher sogleich in das Projekt der beständigen

Wahlcapitulation setzten , der Kaiser sollte gleich nach abge-

lauftnem Termin den Vortrag thun , oder ihn doch aufs

längste nicht über 14 . Tage aufhalten lassen.

Will aber der Kaiser während der Dauer des Reichs¬

tags noch neue Materien in Vortrag bringen , so geschieht

dies schriftlich durch sogenannte kaiserliche Commissions-

Dekret  e.- Der Prinzipal - Commissarius erhält in einem

Nescript den Befehl , dieses oder jenes an die Reichsver¬

sammlung zu bringen , und dieser entledigt sich seines Auf¬

trags durch ein eignes Dccret , welches beständig die Form

hat : „ Der Römisch Kaiser ! . Majestät krattmlcü U . unserL

allergnädigstsn Kaisers und Herrn , zu gegenwärtigem Reichs¬

tag gevollmächtigter höchstansehnlicher kaiserlicher Principal

Commissarius , Herr Carl Anselm , Fürst von Thurn und,

Taxis , Graf zu Valsastna - Solle auf erhaltenen aller¬

mildesten Befehl des heil . Nöm . Reichs Kurfürsten , Fürsten

und Stände allhier versammelten fürtreflichen Rächen , Bochr

schäften und Gesandten ohnaNgefügt nicht lassen : c. — — -

Womit Eingangs ermeldete Sr . Hochfürstl . Gnaden gesamm-

ten derer des heil . Nöm . Reichs Kurfürsten , Fürsten und

Stände , hier anwesenden Rächen , Bochschafren und Gesänd-

*) Diest Sanmttng war der kaiserliche» Politik sehr ange¬
messen . Hatte » die Stände schon lange warten Muffen , so seil¬
ten sic , um der vielen Kosten wegen , desto eher den Reichstag

zu cndlgeN . Uebereilung  war davon öfters wieder die Folge-
und eine solche Übereilung sah man am kaiserliche» Hof nicht

ungern.
Erster Band. H h
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ten , mit freundlich - gnädigem Willen wohl zugechan verblei¬
ben . § i § nstu .m Nsgcnsbu .rg den — - - " Dieses De¬
cret wird sodann untersiegelt , von dem Principal - Tom»

missari
'us eigenhändig unterschrieben und an das Kur - Main-

zische Reichs - Direttoriuin addr 'essirt.

Ist aber der Prinzipal - CommissariuS abwesend , so
möchte es scheinen , daß das Decret im Namen des Con - Com-

missairs erlassen würde . Allein da dieser keinen repräsenta¬
tiven Characcer har , so weigert sich auch das Reich ein unter

seinem Namen ausgesertigtes Decret anzunehmen . Zn die¬

sem Fall ergehet vielmehr sogleich von Wien aus ein sogenann¬
tes kaiserliches Hofd ec ret  an die Reichöversammlung . Zn
diesem geschieht natürlicher Weise des Principal - Lommissars
keine Erwähnung ; cs redet aber auch darin nicht der Kaiser
selbst, sondern vielmehr der Neichsvice - Kanzler im Namen
des Kaisers , und es sängt sich dasselbe gleich folgendergestalt
an : „ Von der Römisch Kaiserlichen Majestät Franz II . un«
sers aliergnädigsten Herrn wegen , der bey gegenwärtig - allge¬
meiner Neichsversammlung anwesenden des heil . Räm.
Reichs Kurfürsten , .Fürsten und Stände sürtrcflichen Rü¬

then , Vothschaften und Gesandten in Gnaden anzusügen:
Es sey " u . s. w . Der Schluß lautet sodann : , Es verblei¬
ben übrigens Seine Römisch Kaiserliche Majestät des heil,
röm . Reichs Kursüisten , Fürsten und Ständen fürtreflichen
Rächen , Bsthschaften und Gesandten mit kaiserlichen Gna¬
den wohl und gewogen . Li ^ natum zu Wien unter aller-

höchstgedacht Zhro kaiserlichen Majestät hervorgedruckten
kaiserlichen Secrerinsiegel den - Dieses Hofdecret wird
sodann blos vdn dem Reichs Vizekanzler  unterschrieben,
von dem Neichsreferendair  contrastgnirt und sodann
an die gssammte Reichsversammlung , also nicht wie die Com-
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Missions - Decrete blos an das Kurmainzische Reichs - Di¬

rektorium addressirt.

Eine wichtige Frage entsteht hiebey , ob nemlich die

Reichsstande bey ihren Berathschlagungen die Ordnung

beobachten müssen , welche entweder gleich anfangs von dem

Kaiser in seiner Haupt - Proposition beobachtet ist , oder in

den schriftlichen Vorträgen beobachtet wird ? Ob also über

eine jüngere in Propssttion gebrachte Materie nicht eher

gerathschlagt werden dürfe , bevor nicht die ältere zum

Schluß gebracht worden ? Zn verschiedenen Neichen , und

selbst in mehrern einzelnen tcutschen Staaten ist dies auf

Reichs - und Landtagen der Fall , aber dies hat oft üble

Folgen . Den ersten Platz pflegen alsdann gewöhnlich solche

Puncte einzunehmen , welche das eigne  Interesse des

Hofs betreffen . Die Stände , nm desto zuverlässiger Ab¬

hebung ihrer Beschwerden und Genehmigung ihrer Be¬

schlüsse in den ihnen naher am Herzen liegenden Punkten

zu erhalten , werden sich im Anfang gefälliger gegen ihr

Oberhaupt erweisen und möglichst in das willigen , was er

verlangt ; aber kaum sieht denn dieser seine Wünsche er¬

füllt , so wird er gleichgültig in Ansehung der übrigen;

man eilt den Reichs - oder Landtag der großen Kosten hal¬

ber , die er verursacht , zu enden , und so wird oft das wah,

re Interesse des Reichs oder des Landes aus den Augen

gesetzt.

Wirklich war dies auch ehmals auf den teutschen Reichs,

tagen der Fall . Zuerst wurden vom kaiserlichen Hose stets

solche Materien in Bewegung gebracht , die ihn besonders

interessirten und waren diese beendigt , so pflegte man dir

übrigen auf den nächsten Reichstag zu verweisen . Aber

denn waren auch auf den nächsten Reichstag wieder vorerst

Hh -
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andre Punccs auszumachen und so blieben denn die dem

kaiserlichen Hofe unangenehme oder doch gleichgültige Mcu

terien beständig liegen . , Noch auf dem in denZahren

und 1654 . gehaltenen Reichstage war dies geschehen , uni)

beym Anfang des jetzigen wollte der kaiserliche Hof die nem-

liche Nolle spielen . Zuerst sollte die Materie von der Tür,

kenhüife vorgsnommen werden . Allein die Stande , besonn

ders die Fürsten , durch Erfahrung gewitzigt , weigerten sich,

das Verlangen des Kaisers zu erfüllen . Sie setzten es

vielmehr glücklich durch , daß die Materie von der zu be¬

willigenden Hülfe gegen die Türken und die wegen Abfas¬

sung einer beständigen Wahlcapitnlation abwechslungsweisL

behandelt wurden . Und so ward denn Observanz daraus,

daß die Reichsstände bcy ihren Berathschlagungsn nicht an

die in der kaiserlichen Proposition erhaltene Ordnung gebun,

den waren *) . Man fand nachgehends aber auch aufKur-

sächsische Erinnerung für gut , diese bisherige Observanz in

ein ausdrückliches Gesetz zu verwandeln **) . So gut dies

indessen auf der einen Seite ist , so hat es doch auch

wieder auf der andern Seite die üble Folge , daß jetzt

manche Materien ganz liegen bleiben , und manche von dem

'Kaiser in Proposition gebrachte Angelegenheit gar nicht

in Deliberation gezogen wird . Eins der neuesten und

merkwürdigsten Beyspiele dieser Art haben wir an dem Com«

rnissionsdecret gehabt , welches der Kaiser wegen des von

dem Landgrafen von Hessen - Cassel geschlossenen Separat¬

friedens an dem Reichstag erließ . Der Kaiser wollte , daß

diese Sache vor allen andern , und ehe in der Friedenssache

H S . Mos,e .
'rs reutsches . Staatsrecht Th . 47- S . Zl 6 . f»

W . C. Art . iz . §. 4 . >
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weiter fortgefahren wurde , vorgenommen werden sollte, al¬

lein man har sie ganz liegen lassen,

§ . 144-

Der Regel nach giebt also der Kaiser Veranlassung zu

de» Nei '
chötägigen Berathschlagungen . Allein es kann dies

auch von andern , sowohl Reichsständen *) als selbst von

Privatpersonen und auswärtigen Mächten geschehen **) .

Einem jeden steht es frcy , sich an die allgemeine Nsichsver«

sammlung zu wenden . Niemanden ist der Weg zu dersel¬

ben versperrt . Wie oft geschieht es z . D . nicht , daß Reichs¬

stände oder auch wohl Privatpersonen , wenn sie von den

höchsten Reichsgerichten ein widriges Urtheil erhalten ha¬

ben , ihren Necurs an den Reichstag nehmen . Aber frei¬

lich folgt darauf nur sehr selten eine Reichstägige Berath-

schlagung . Die Sache muß sehr wichtig scyn , und allge¬

mein interessant gemacht werden können , wenn die Wen«

bung an den Reichstag diese Wirkung haben soll ***) .

Die Titulatur deren man sich in seinen Schreiben air

die Reichsversammlung zu bedienen hat , ist : Hochwürdige,

Hschgebohrne , Hoch - und Wohlgeborne , auch Wohl - und

Hochedelgebohrne , Hochedel - Gestrenge ; Veft und Hochge-

lahrte , des heil . Röm . Reichs Kurfürsten , Fürsten und

Stände bey fürwährender allgemeiner Reichsversammlung

Hh ;

Em sehr merkwürdiges Bcyspiel , daß ohne Veranlassung

und . selbst Vorwiffen des Kaisers etwas auf dem Reichstage ist

in Propbsition gekommen , haben wir an dem Main zischen Frie¬

dens - Antrag gehabt.
" ') Moser  von Reichstagen Tb . i.
-" ) Es kommt also lstcr oft sehr auf geschickteNegotiationen

K» . Moser  a . a . O . S . ; 6; .
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bevollmächtigte Herrn Räche , Bothschafter und Gesandten.

Gnädige , auch Hochgeneigte und Hochgeehrteste Herrn . Im

Coytext heißt cs : Ew . Excellenzen , Hochwürden * ) , Hoch-

gebohrnen , auch Hoch - und Wvhlgebohrnen Gnaden , Wohk-
und Hochedelgebohrnen auch Hochedelgestrengen - - unter-

thanig gehorsamst ergebenster Diener . Indessen versteht es

sich , daß sich die Titulatur nach dem Range und der Würde

desjenigen , der das Schreiben an die Reichsuersammlung

erläßt , richtet , und daß also bald eine höhere , bald eine ge«

ringere gegeben wird.

Auswärtige Mächte , die mit dem Reichstage Geschäfte

zu verhandeln haben , pflegen eigne Gesandte , oder Ge¬

schäftsträger an denselben zu accreditiren . So haben Frank¬

reich , Rußland , die vereinigten Niederlande , Großbritan¬
nien , Dänncmark , Schweden entweder ihre eigne Gesandte

auf dem Reichstage , oder sie tragen , wenn sie zugleich , wie

Großbritannien , Schweden , Dännemark Neichsstände sind,
ihren NeichSständischen Gesandten den Gesandschaftsposten
mit auf . Alle Schriften , die diese im Namen ihrer Höfe
übergeben , müssen übrigens entweder in teutscher oder , la¬
teinischer Sprache abgefaßt scyn , ober sind sie in einer an¬
dern Sprache aufgesetzt . so muß doch wenigstens eine Ue«

bersetzung beygefügt werden.

§ . 145.

Alles was an den Reichstag gelangt , pflegt sobald es
mehrere . Vogen beträgt , nicht sowohl geschrieben,  als
vielmehr gedruckt  übergeben zu werden . . Der Druck

- 7) Nicht umgekehrt Hochwürden Excellenzen , ver¬
möge eines ausdrücklich darüber abgefaßten kurfürstliche» Eoller
gialschlusses vom 27 . Jul . 1698.
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wied zuweilen zu Regensburg selbst besorgt, gewöhnlich aber
werden die Schriften bereits gedruckt nach Negensburg ge¬
schickt. Geschieht jenes , so können zuweilen wegen der lei¬

digen Censur Schwierigkeiten entstehen. Um dies zu ver¬
hüten , nimmt ein Neichsständischer Gesandter , der etwas
drucken lassen will , was die Censur , oder eine nachmalige
Ahndung des Druckes zu scheuen hat , den Buchdrucker in
seine besonder Protection . Sobald dies geschieht , ist der
Buchdrucker gegen weitere Verantwortung gesichert. -

Was auf dem Reichstage von Schriften bekannt werden
soll , darf nur in den Gesandschaftshänsern abgegeben wer¬
den . Je nachdem die Sache beschaffen ist , pflegt der Ge-
sandschafts - Secretair herum zu fahren , und diese Abge-
bung selbst zu besorgen , oder man bedient sich dazu eines
Exporteurs . Dies letzte kann jedoch zuweilen sehr unschick¬
lich feyn . Man hat es noch kürzlich dem Vorpommerschen
Gesandschafts Secretair übel genommen , daß er ein ? . ssl.

auf diese Art hat abgeben lassen . , Zuweilen , besonders,
wenn man fürchtet , daß die Annahme einer Schrift ver¬

weigert werden möchte , pflegt man sie auch wohl auswärts

auf die Post zu geben und sie auf diese Art an die Gesandte

zu schicken. Noch einer andern Art pflegen sich zuweilen die

Höfe zu bedienen , wenn sie gerne etwas bekannt haben wol¬

len , ohne sich doch diesen Schein zu geben. Sie erlassen
alsdann an ihren Gesandten ein Nescript , welches derselbe
andern im Vertrauen abschriftlich mittheilt und von diesen
ftrnerweit mitgetheilt wird . Oder der Gesandte erhält auch

wohl ein Nescript , mit dem Befehl , dasselbe , oder die dar¬

in enthaltene Aeusserung im Collegio oder auch wohl in ei¬

ner Gesellschaft zu verlesen , da denn ein jeder davon eine

Abschrift verlangt. Auf diese Art kann in kurzer Zeit et«
Hh 4
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was durch ganz Deutschland bekannt gemacht werden , denn
ein jeder Gesandter schickt dasjenige , was er auf eine , oder
die andre Art erhält , an seinen Hof.

Auf die bisher angegebene Arten kann nun zwar wohlet-
Was an den Reichstag gelangen und in ganzTeutschland be¬
kannt gemacht 'werden . Allein soll die Möglichkeit entstehen,
daß die an den Reichstag gebrachte Angelegenheit in Bs-

rathschlagung gezogen wird , so ist diese Art der Bekannt¬

machung nicht hinreichend , sondern es muß dieselbe auf eine

geseHlicheArt  geschehen . Diese besteht aber in der soge¬
nannten Dictatur,  die sowohl auf dem Reichstage , als

in andern Neichsständischen Versammlungen , als Deputa¬
tions - , Kreis - und Collegialtagen , erforderlich ist . Ver¬

langt man also , daß etwas zur legalen  Notiz des Reichs
kommen , und daß ein Schreiben , oder eine Schrift ein

Theil der Reichs - Acten werden soll , so muß man sich dieser-

halb an das Direktorium , welches Mainz fährt , wenden«
And diesem die Schreiben oder Schriften übergeben . Mainz
läßt sodann den sämmrlichen Gesandschasten anzeigen , daß
eine Diktatur zu einer gewissen Zeit geschehen solle . Hlezn
ist ein eignes Zimmer bestimmt , in welchem sich sodann die?

Gesandschasts - Kanzellisten zur gehörigen Zeit einfinden.
Der Kurmainzischc Legations - Secretalr , welcher daher auch

wohl den fürchterlich klingenden Titel Reichsdictatov

führt , verrichtet sodann die Diktatur,  das heißt , er bic-
tirt den versammleten Kanzellisten das Schreiben , welches
zur Legal - Notiz des Reichs kommen soll , langsam in dis

Feder . Indessen ist es herkömmlich geworden , daß die Kan¬

zellisten nicht mehr als drey  Dogen zu schreiben brauchen.
Wenn daher die Schrift stärker ist , so wird sie gedruckt und

auf diese Art vyn hem Reichs - Vittatop M he,n BicsatM
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Zimmer statt der sonst üblichen Diktatur verthcilt . lieber

eine jede Schrift sie mag nun übrigens wirklich dictirt - oder

statt der Diktatur gedruckt vertheilk seyn , wird gesetzt
üLM Kariröouae H - / -er

§ . 146.

Alles also , was dem ganzen Reich legal bekannt ge¬
macht werden soll , muß vonKur - Mainz  dictirt werden.

Zn altern Zeiten gab dieses dem Kurfürsten von Mainz ein

großes Gewicht . Er hielt öfters die Diktatur zurück , man

mußte sie mühsam bey ihm sollicitiren, ja sie wurde wohl von

Mainz ganz verweigert . Hierüber entstanden häufige Be¬

schwerden. Mainz' entschuldigte sich öfters , daß die Schrif¬
ten deren Diktatur verlangt wurde, dem kaiserlichen

'
Hofe

unangenehm wären und daß daher von diesem selbst dieDic-
tatur verhindert würde . Man säumte daher nicht , den K,
Carl VI. zu verpflichten , die Diktatur solcher Schriften,
welche Beschwerden über den kaiserlichen Hof enthielten,
nicht zu verhindern , wenn sie anders mit her gehörigen Ehr-
erbietsamkeit abgefaßt wären *) .

Aber nun entstand die Frage ; Wer soll darüber urthcü
len , ob die Schriften mit der gehörigen Ehrerbietsamkeit
abgefaßt sind ? Dies war nicht bestimmt und . also maaßle
sich Kur - Mainz diese Beurtheilung allein an . Da fand
denn Mainz manches unehretbictig , was der Reichsstand,
der es geschrieben hatte, für ganz ehrerbietig hielt . — Um den

hieraus entstehenden Irrungen für die Zukunft vorzubeugcn,
setzten die Kurfürsten im Z . 1742 . in die Wahlcapitulation

Hh 5
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K . Carls VH . daß , wenn hierüber Zweifel entstünden,
das Neichsdircctvrium sich deshalb mit dem kurfürstlichen
Collegium besprechen und danach verfahren sollte *) . Auf

diese Axt wurde also die bisherige Wiüküyr von Mainz ein¬

geschränkt , und cs der Beurtheilung des gesummten kurfürst¬

lichen Collegiums überlassen , ob eine Schrift dictirt werden

solle/ oder nicht . Auch setzte man noch hinzu , daß das Neichs-
directorium unter keinerlei ) Vorwand  dis Dictatur

verweigern oder verzögern sollte . Dies scheint nun zwar
mit dem so eben angeführten in Widerspruch zu stehen . Al¬

lein theils geht jene Einschränkung nur auf Schriften , wel¬

che Beschwerden über den kaiserlichen Hof enthalten , theils
aber sind die Worte : unter keinerlei ) Vorwand  un¬

ter der obigen Einschränkung zu verstehen , das heißt , daß
die Dictatur , wenn sich in der zu dictirenden Schrift keine

unchrerbietige Harts Ausdrücke befinden , unter keinem son¬

stigen Vorwand verweigert , oder aufgehalten werden solle.

§ . 147.

Die Wirkung der Dictatur besteht darin , daß nun¬

mehr die dictirte Schrift ein Theil der Neichsacten gewor¬
den ist , und daß nunmehr darüber gerarhschlagt werden

kann,  keinpswegs aber,,  daß nun auch wirklich darüber

sogleich gerathschlagt w i r d . Sehr vieles kommt zur D,i
'tta-

tur , was nachher liegen bleibt und gar nicht in Delibsra-

tion gezogen wirb . Die Diktatur ist daher nur als der er¬

ste Schritt zur wirklichen Vornahme der Sache anzusehe »,
dem aber noch erst sehr viele andre folgen müssen.

V W . C . Art . rz . s . 8.
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Denn so muß nunmehro erst die Materie , wie man zu

sagenpflegk , in die Ansage,  oder in den Ansage - Zet¬

tel  kommen . Es wird nemlich den Gesandten zu einer je¬

den Session , die gewöhnlich , wenn keine Ferien *) sind,

Montags und Freytags Vormittags gehalten werden , vom

Erbmarschallamt angssagt . Diese Ansage geschieht nicht

mündlich , sondern schriftlich,  und cs werden zugleich in

diesem Ansage - Zettel—  so heißt die schriftliche Einla -,

düng — diejenige » Materien bemerkt , welche zur Berath-

schlagung reif sind . Das Neichsdirectorium , also Kur-

Mainz verfertigt den Ansage - Zettel , der sodann
' in der Erb¬

marschallamts - Kanzelley so vielmahl als Gesandten vorhan¬

den sind , abgeschrieben und den Tag vorhek in den Ge-

sandschaftshäusern durch einen Erbmarschallamts - Kanzelli¬

sten abgegeben wird.

Ein solcher Ansage - Zettel lautet ungefähr folgender¬

maßen:

Morgen Vormittags um 8 Uhr **) zu den , wegen der

perpetuirlichen Wahlcapitulation , des Münzwesens im

Reiche , der Visitation und Sustentation deö Kaiserli¬

chen und Rei .chskammergerichts ergangenen , und zwar

Die größten Ferien , welche auf dem Reichstage gemacht

werden , sind die HundstagS - § erie  n . Ausserdem aber wer¬

den auch um Ostern , Pfingsten und Weyhn sichren

Ferien gemacht . Diese letzten: sind jetzt bestimmt , jene aber

werden jedesmal besonders >verabredet . Sind dringende Ge¬

schäfte vorhanden , so werden auch wohl , wie nun bereits seit

- Jahren geschehen ist, gar keine Ferien gemacht.

Diese Zeit wird zwar noch immer in den Ansage - Zet¬

teln angegeben , allein erst gegen 10 Uhr pflegen die Gesandten^

zu erscheinen.
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den 20 . Aug . und 7 . Nov . 1768 . — 27 . Horn.

1769 . — 5 . Horn , und io . Nov . 1770 . und 21 . Horn.

1772 . dictirten , wie auch zu dem unter den zi .
'
Zuly

1776 . zur Dittcttur gebrachten Kaiserlichen Hof - De¬

krete ; ingleichen auch zu dem unter den 12 . Nov . 177z.
dictirten , dann zu den seit i7zr . anhero gelangten , dir

Rückstände der Kammerzieler und bas kammergericht¬

liche Sustentationswesen betreffenden Schreiben und

Vorstellungen des Kaiserlichen und Reichs - Kammerge¬

richts und andern in Ansage stehenden Materien , b e-

sonders aber *9 zu den unterm - 5 . MFrz 1777 - —

26 .- März 178z . —  29 . Nov . 1784 - — 11 . März

2 ; . April und iz . Nov . 1785 . — iz . Zänner und

2z . Zun . 1786 . — ir . Zun . und 21 . Aug , 1787 - —'

6 . Sept . 1788 . — 1 . Horn . und zv . Nov . 1790 . auch

io . Zänner 1791 . dictirten dieKammsrgcrichts - Malerie

betreffende Kaiser ! . Commissions - und Hof - Dekreten,
' wie auch zu dem das künftige Schicksal der Reichs-

sestung Philipsburg betmffenden Fürst ! . Speierischen
Orotstlsvom 29 . Nkov. 1782 . und z . Sept . 1790 - auch

Kaiserliche Cvmmiffions - Dekrete äs äiststo 24 . März

1791 . und zu den Recursmaterien , welche dermal zu

wirklicher Vornahm reif sind , vorzüglich aber  zu
den die Schwarzacher Sache angehenden OIctatls vom

22 . Zänner und 17 . May 1782 . und zu dem am 22.

Aug . 1788 . dictirten , die mit ständiger Zurisdictiom

nach Deutschland abgeordnete Römische Nuntien be-

Diese Worte bezeichnen , welche -Materien vorzüglich vor/
Henommen werden sollen.
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treffenden Kaiserlichen Hofdecrere ; ferner zu dem die

Beschwerden mehrerer , durch die französische Natio¬

nalschlüsse beeinträchtigten Neichsstände und Angehöri¬

gen im Elsaß und Lothringen betreffenden , und dm

zo , April 1791 . dictirten Kaiserlichen Commiffions -De-

creee , und den desfallstgen Oictmls vom 29 Jämyc
I . Horn . 2 , z . und 14 . Sepk . , Z,li7 - und 28 . Dee»

1790 . io , 24 . und zi . Jänner , 7 . und 2z . Horn»

24 . und 26 . März 1791 . zu Rath . ÄFn . Negensb.

den 1 . May 1791.

Ehemals wurde zu einer jeden Session ein so ausführli¬

cher Ansage - Zettel abgefaßt und herumgeschickt. Alleirr

am 21 . Jan . 1791 . wurde verabredet , daß künftig die-An¬

sage - Zettel , um der Erbmarschallamts- Kanzler) das viele

Schreiben zu ersparen , abgekürzt und dieselben nur von

Zeit zu Zeit in der alten Form , mit allen in Ansage stehen¬
den alten und neuen Materien wieder erscheinen sollten *) .

Jetzt lautet also gewöhnlich der Ansage - Zettel folgender¬

maßen l

Morgen Vormittag um 8 Uhr zu denen in Ansage ste¬

henden Materien , welche in dem Ansagezettel vom
—- ausdrücklich enthalten sind , zu Rath.

Also ehe und bevor über eine Materie gerathschlagt wer¬

den kann , muß dieselbe in die Ansage kommen. Aber in

dem Ansage - Zettel sind mehrere Materien angegeben , und

oft steht eine Materie Jahrhunderte lang , z . V . die we¬

gen der beständigen Wahlcapitulativn indem

I Grimm  Anmcrk . zu Putters Anleitung zum t . St . R,
<8 . 191.
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Ansage - Zettel , ohne daß cs jedoch jemanden eSnfällt , ernst,

lich an dieselbe zu denken . Es ist zwar allerdings schon viel

gewonnen , wenn man es dahin gebracht hat , daß eine

Materie in den Ansage - Zettel gesetzt ist ; indessen folgt dar,

aus abermals noch nicht , daß sie nun auch sogleich werde

vorgenommen werden . Denn erst muß nun dieselbe zur

Jnstructions - Ein Höhlung  empfohlen werden . Ehe

nicht die mehrsten und wichtigsten Höfe ihren Gesandten

Instruction ertheilt haben , ist nicht an die wirkliche Vor¬

nahme zu denken . Ist aber diese erfolgt , so muß doch noch

erst , wie man zu sagen pflegt , Verlaß genommen

werden . Unter dieser Verla ßnehmung  versteht man

eine vorläufige Besprechung des Neichsdirectoriums mit den

übrigen Gesandten , ob sie alle mit Instruction versehen

sind , und ob und wann es nunmehr gefällig sey , die Sache

wirklich vorzunehmen , und zur Abstimmung zu schreiten.

Zn den Jahren 1755 . und 1758 - geschah es einigemal , daß
das Directsrium in einigen minder wichtigen Sachen diese

Verlaßnehmung nicht beobachtete , allein man hat nicht un¬

terlassen dieses jedesmal zu rügen . Bisher war indessen die

Verlaßnehmung blos herkömmlich , seit 1790 . ist sie aber ge¬

setzlich *) .

tz . 148-

Soll nun über eine Sache nach gehörig geschehener

Verlaßnehmung wirklich berathschlagt werden , so geschieht

diese Beralhschiagung selbst , von einem jeden der drey

Reichs - Collegien besonders . Ein jedes dieser Collegien hat
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rin eignes Zimmer , worin die Sitzungen gehalten werden,

und noch ein Nebenzimmer , damit die Gesandten , welche

etwa heimlich sich mit einander besprechen wollen , eine

Nrtirade haben . Ausserdem ist noch ein großer Saal da,

welcher der Ne - und Correlations - Saal *) genannt

wird . Auf diesem pflegen sich die Gesandten im Sommer

zu versammeln , und mit einander zu besprechen , ehe sie

sich in ihre besondre Sessions - Zimmer begeben . Selbst die

Mitglieder des NeichSstädtischen Collegiums versammeln sich

auf demselben * *) , jedoch sind sie von den übrigen Gesand¬

ten durch eigne Schranken abgesondert . Die Legations-

Secrekairs begeben sich aber sogleich in ihre besondere Col-

legialzimmer.

Auf dem allgemeinen Versammlungssaal wird übrigens

manches verabredet , was nicht wichtig genug ist , uln

darüber sich in die besonder « Collegialzimmer zu begeben,

z . V . wenn Ferien gemacht , oder dem Kaiser zur Geburt

eines Prinzen Glück gewünscht werden soll . Auf der an¬

dern Seile aber geschieht hier auch manche wichtige Erklä¬

rung , und esnverden daselbst oft Sachen von großer Wich¬

tigkeit verabredet , ohne daß jedoch ein förmlicher Schluß

gefaßt wird . Besonders wird hier auch Verlaß  ge¬

nommen.

*) Diese Benennung führt der Saal deswegen , weil auf '

demselben die Re - und Correlation,  wovon beym i ; r . § .
das weitere erwähnt werden wird , geschieht. Ursprünglich dien,
te dieser Saal zur feyerliche » Eröfnnng des Reichstags , wozu,
auch noch alles eingerichtet ist» '

) Grimm  a . a . O . S . i §; . Not . i.
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^
§ . r4y.

Sobald aber die einzelnen Stimmen zum Protokoll ge-

geben werden sollen , so begeben sich die Gesandte in ihre

besondrs Collegialzimmer , woselbst sowohl der oder die Di¬

rektorial - , als die übrigen Gesandschasts - Secretairs eben¬

falls ihre angewiesene Platze haben , um das Protokoll füh¬

ren zu köimen . Dem Direktorial - Sskrstair dictirt eln je¬

der Gesandter sein Votum , bas denn auch von den übrigen

Secretairs nachgeschrieben wird * ) . Zst das Votum aber

so weitläuftig , daß das Dictiren zu lange Zeit aushalten

würde , so wird dasselbe nur vorgelesen und sodann in Ab¬

schrift zum Protokoll gegeben.

Hierüber ereignete sich am n . Febr . 1757 . ein merk¬

würdiger Vorfall , der viel Aufsehen erregte . Kur - Maiyz

hatte sich geweigert , ein,Kur - Brandeuburgisches Gesand,

schafts - Memorial und ein Schreiben des Königs von

Preussen an die Neichsversammlung , wegen der darin be¬

findlichen harten Ausdrücke gegen den kaiserlichen Hof , zur

Diktatur zu bringen . Dies hatte die Folge , daß der Kur-

Vrandenburgische Gesandte einige gegen das Reichsdirecto,

rium sehr heftige Schriften bekannt machen und in den Ge-

sandschaftshäusern austheilen ließ . Der . größte Theil des

kurfürstlichen Collegiums faßte dagegen in dem kurfürstli¬

chen

*) Gewöhnlich kommen die Sekretairs des Nachmittags-
oder am folgenden Tage nochmals zusammen ? um ihre Proto¬
kolle zu a j 0 u sti r kn . Der Directorial - Secretair verlics ' t
langsam das seinige , damit die übrigen das ihrige berichtigen,
und die allenfallsigen Lücken ausfüllcn können . Die Fürsteii-
raths - Protokolle pfiegen mchrentheils gedruckt zu werden.
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chen Nebenzimmer einen Schluß ab , den darauf Mainz

im kurfürstlichen Collegio zum Protokoll dictirte . Der

Drandenburgische Gesandte , der davon vorläufig unterrich¬
tet war , fieng Hieraufan , ein sehr weitläuftigeS , instar,
ken Ausdrücken abgefaßtcs Votum zu dictiren , worin sowohl
der kaiserliche Hof , als Kurmainz angegriffen und verschie«
dene Neichsstandische Stimmen scharf critisirt wurden . Kaum

waren einige Seiten geschrieben , als der Mainzische Ge¬

sandte nach vorhergegangener Besprechung mit dem Böh¬

mischen und Sächsischen Gesandten , das Dictiren unter¬

brach und von dem Drandenburgische » verlangte , daß er

der Observanz gemäß das weitläuftige Votum blos verlesen

und sodann schriftlich zum Protokoll geben möchte . Dieser

weigerte sich anfangs , ließ sich aber doch nachher gefallen,

daß dasselbe nach geschehener Verlesung von seinem eignen

Gesandschafts - Sekretair den übrigen in die Feder dictirt

werden sollte . Aber nun entstand ein neuer Streit . Der

Sächsische Gesandte erinnerte nemlich , daß erst nach der

Verlesung beurthcilt werden müsse , ob auch der Inhalt

so beschaffen sey , daß die Secretairs denselben zum Pro¬

tokoll nehmen könnten . Dies wollte der Drandenburgische

durchaus nicht zugeben , sondern vielmehr im Dictiren fort-

fahren . Hierauf verließen die sämmtllchen kurfürstlichen

Gesandten , bis auf den kurbraunschweigischen nebst ihren

Secretairs düs Sessions - Zimmer ; der Drandenburgische

dictirte aber dem seinigen und den Braunschweigischen das

Votum ferner fort , und ließ nachher das ganze Protokoll

drucken *) , worüber bald darauf zufällige Anmerkungen

*) Es findet sich unter dem Titel : Vollständige und
g ena ue Na chrich t d esj e » in e n , was am ri . § ebr.

Erster Band. I i
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im Druck erschienen . — So viel ist gewiß , Laß der Bran-

denburghche Gesandte darin zu weit gieng , daß er seinen

i ; . Bogen langen Aufsatz dictiren wollte ; auf der andern

Seite war es aber auch zu weit gegangen , wenn man sich

gleichsam eine Censnr seines Votums anmaßen wollte , che

eS wirklich zum Protokoll genommen werden könnte . Ein

jeder Neichsstand muß sein frsyes Votum haben . Dies ist

ihm in den W . F . und der W . C . gesichert und darin darf er

von Niemand gekränkt werden . Geht er darin zu weit , so

kann man andre Maßregeln ergreifen , und den Gesandten,

wenn er ohne ausdrücklichen Auftrag seines Hofes sich etwas

hat zu Schulden kommen lassen , bey seinem Hofe verklagen.

Wie aber , wenn dies nichts fruchtet , wenn der Gesandte

wirklich den Befehl erhalten hatte , eine solche Sprache zu

führen ? Dann meint Pütt er *) könnte das ganze Colle¬

gium nach Befinden verfügest , daß etwas wieder ausgestri¬

chen, oder auf andere Art aus dem Protokoll wieder zurück¬

genommen würde . Allein Hr . v . Bülvw **) bezweifelt,

daß dieses Recht dem Collegio eingeräumr werden könne.

Zch übergehe , sagt er , daß selbst aus einer solchen ohne

Genehmigung desjenigen , der in die beleidigenden Worte

ausgebrochen , geschehenen Auslöschung ein Vorwurf gegen
bas ganze Protokoll hergeleitet werden könne . Die Vor¬

schriften des gemeinen Rechts in Absicht eines völlig Glau-

,757 - in dem Churfürstl . Collegio vorgefallen;
in der Leutschen Krieg s - Kanz lcy  auf .das I . 1757.
Bd . 1 . S . 65z . ü . f.

Histor . Entwickl . Tb . S . 92.

) Gesch. u . Verfassung des gegenwärtigen Reichstags,
Th . 2 . S . ro.
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ben verdienenden Protokolls sind bekannt , und warum sol¬
len diese hier nicht ihre völlige Anwendung finden . Ein

Comitialgssandter ist nur ölos und allein seinem Herrn und

keinem andern responsabel , und dieser wird so wenig seine

Instruction , als die , in seinem Namen geschehene Abstim¬

mung der Correctur andern Comikialgesandten überlassen^
Es find Zeiten gewesen , in welchem ein kritisches Messer

dieser Art , wenn eine solche chirurgische Operation zuzulas-

sen gewesen wäre , nach der Mehrheit der Stimmen sehr

gerne adhibirt worden wäre , um Wahrheiten warm ge¬

fühlt und mit Freymüthigkeil gesagt , zu zernichten , die

sowohl durch , ihre innere Kraft , als durch bas Gewand,

worinn sie vorgebrachr wurden , sehr mißfielen.

Sind nun die einzelnen Stimmen zum Protokoll gege¬
ben , so kommt es darauf an , ob sie sich sogleich überse¬

henlassen , und ob die Sache von besondrer Erheblichkeit

ist , oder nicht . Zn jenen Fallen pflegt sodann wohl in

der mmlichen Session sogleich das Conclusum von dem Di-

rectorio gefaßt , verlesen und nach geschehener Billigung in

das Protokoll gesetzt zu werben - Ausserdem aber wird daS

Conclusum zu Hause verfaßt und in der nächstiolgenden

Session dem Collegio vorgelegt . Im Fürstenrath ist dies

der gewöhnliche Fall , weil es hier wirklich oft wegen der

Menge der Stimmen , die sich zuweilen sehr durchkreuzen,

schwer ist , das Conclusum abzufaffen . Ueber das entwor¬

fene Conclusum kann sodann noch ein jeder seine Erinnerun¬

gen machen , wenn er etwa glaubt , daß dasselbe den . ab¬

gegebenen Stimmen nicht gemäß sey- Man hat die Fälle

gehabt , daß das Conclusum ganz anders wieder hat gefaßt,

werden müssen . Noch weniger will man aber zugeben,

daß von dem Direktorium ein Conclusum bereits vorläufig
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abgefaßt , und dieses den Ständen zur beliebigen Genehmi¬

gung vorgelegt wird . So votirke in der Würzburgischen

Collectailonssache , im I . 1690 . Osnabrück: „Hätte

schon öfters erinnert , daß sich gar nicht schicke , die Con-

«lusa vor der Deliberali 'oii abzufassen, " und im I . 1719.

erklärte Magdeburg  in einem ähnlichen Fall : „ Es sey

nicht Mi , und wüßte er sich zu erinnern , daß Hr . von

Paderskirchcn selig ein solch Conclusum wieder einsteckm

müssen .
"

So lange das Protokoll noch offen,  das heißt , so

lange das Conclusum noch nicht abgefaßt und genehmigt ist,

steht es noch einem jeden Hofe frcy , sein Votum zu än¬

dern , oder demselben noch etwas hinzu zu fügen . Ueber-

haupr kann cm jeder sowohl in seiner Ordnung , als auch

zuweilen ausser derselben , dasjenige , was er zu erinnern

hak , Vorbringen . Geschieht dies ausser der Ordnung , um

auf etwas das in einem so eben abgelegten Vvto besonders

vorgebracht ist , zu antworten , so nennt man dies inter-

loquiren .,  welches jedesmal im Protokoll bemerkt wird,

z . B . Bremen  Man hat keine Regel,
wann das Znterloguireu *) erlaubt sey , allein in einem

Braunschweig - Wolfenöüttelschen Volo wurde im I . 1790.
erinnert , baß dies nur dann Stau fände , wenn ein
Stand des Reichs gegen einen andern wegen
des Ranges und Vorsitzes , oder wegen des an
sich streitigen Votums selbst , oderauch in An¬
sehung dessen , was in der abgelegten gegenseü

DasJnterloquircn ist indessen sehr von dem Jnterrum«
Pi re « , wenn man ohne das Ende des Votums abzuwartcn
dazwischen redet , verschieden. Sieht man schon jenes nicht
gern , so ist dieses wirklich unschicklich.
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Ligen Abstimmung demselben besonders und in
/ betr 0 ffen hat , zu w»r^n -iicir en und sich

sofort dagegen zu verwahren Ursach habe,
nicht aber , wann es die in Präposition ge¬
brachte Materie , worauf ooran -io sich geäußert
werden solle , und eine Adhäsion betreffe *) .

Uebrigens steht es während der Session einzelnen Ge¬

sandten frsp , sich in dem Nebenzimmer zu besprechen , ja
es geschieht zuweilen wohl , daß die sämmtlichen Gesandten

-eines Collegiums sich in dasselbe begeben, um hier etwas,
das für die Secretairs geheim bleiben soll , zu verabreden.

§ . 15° .

Das bisher bemerkte ist allen drey Reichscollegien ge,
wein . Ein jedes hat doch aber noch einiges besonderes,
welches ebenfalls eine kurze Erwähnung verdient . Zn dem

kurfürstlichen Collegio ist Mainz Direktor ; der Mainzische
Direktorial» Gesandte thut daher den Vortrag , ohne jedoch

seine Stimme selbst sofort abzugeben . Auf den geschickten
Wortrag einer Sache kommt oft sehr viel an , freylich in

dm Neichssrändischen Colkegicn weniger, als in andern«
weil die Gesandten nicht nach eignem Gutdünken, sondern
nach den von ihren Höfen erhaltenen Instructionen stimmen,
indessen kann doch auch hier wohl ein guter Vortrag wir¬

ken . Man sieht es daher nicht gern , wenn in demselben
Gründe für oder wider eine Sache eingemischt werden und

dies mag auch vielleicht die Ursache seyn , weshalb im kur-
Z i Z

') Reuß Staatskanzlcy, LH . XXVII. S . - 10.



Zor 4. B . Von d . Recht u . d . Art ü . Weife d . R , Reg.

-fürstlichenCollegium Mainz die Stimme ganz zuletzt giebt *).
Inzwischen fordert es die übrigen nach ihrer bekannten
Ordnung zum Votiren auf, oder verrichtet , wir man es
nennt , die Umfrage.

Da in dem kurfürstlichen Collegium nur acht Stim¬
men sind , so ist hier das Conclusum mehrentheils sehr
leicht zu machen. Zn minder wichtigen Sachen wird auch
wohl gar nicht einmal zur förmlichen Abstimmung geschrit¬
ten , sondern überhaupt nur nach genommener Abrede zum
Protokoll bemerkt ; Llectorss hätten dieses oder jenes be¬
schlossen.

§ - i ; r-

Der Neichsfürstenrath hat ebenfalls sein besondres Di¬
rektorium ) welches abwechselnd nach den Materien von
Oesterreich und Salzburg  geführt wird . Hier giebt
es also zwezr Direktorial - Gesandten , von denen derjenige,
an dem die Ruhe ist , den Vortrag thut , der im Fürsten-
rach besonders , wenn Oesterreich das Direktorium führt,
oft sehr ausführlich zu seyn pflegt . Die Gesandte nehmen
die süc sie bestimmte Plätze ein , und es werden sodann
die einzelne» Stimmen , nach den bereits im § . 102 . an¬
gegebenen Aufrufzettel aufgerufen , wobey jedesmal sorg¬
fältig bemerkt wird , nach welcher Strophe ( § . 97. ) der
Aufruf geschieht . Ist der Reichs - Erbmarseball gegenwär¬
tig , so hak er das Recht die Stimmen auszurufen, ausser¬
dem aber geschieht es von dem Direktorial - Gesandten, dem
im Namen des Erbinarschalls von einem Kanzellisten der
Aufrufzettel nebst der Bemerkung, an welcher Strophe

Es wird dazu von Kur - Sachsen aufgerufen.
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die Reihe ist , vorgelegt wird . Hier findet sich aber eine

Abweichung von dem kurfürstlichen Collegio , denn es rüft

sich nicht nur das Direktorium selbst auf , sondern es giebt

auch seine Stimme zuerst , wovon sich kein andrer Grund,

als das bisherige ununterbrochene Herkommen angeben läßt.

Hat bas Direktorium seine Stimme zum Protokoll gege-

ben , so wird der erste auf der weltlichen Dank , also

Baiern , dann der zweyte auf der geistlichen Bank , und

so immer abwechselnd von einer Bank zur andern , ein jeder

nach seiner Ordnung , aufgerufen . Äon einem jeden Ge¬

sandten hängt cs indessen ab , ob er in der ihn treffenden

Ordnung sein Votum ablegen , oder sich das Protokoll of¬

fen behalten will . Nur ist die Frage , wie lange ein Ge¬

sandter diese Offenhaltung verlangen könne ? Dies ist nir¬

gends , weder durch Gesetze , noch durch das Herkommen

bestimmt . Es kommt darauf an , ob die mehrsten Stim¬

men bereits abgegeben sind , oder nicht . Ist jenes gesche¬

hen , so kann auf die Abfassung des Schlusses gedrungen

werden , weil es sonst von einigen wenigen , oder von einem

einzigen abhangen würde , die Beerldigung einer Sache zu

verhindern . Indessen pflegt man doch wohl , wenn anders

das Geschäft nicht dringend ist und Eile erfordert , noch ei¬

nige Zeit zu warten ; sodann aber schreitet man zum Schluß.

Zuweilen werden aber auch die Stimmen ausser der

Ordnung und ohne Ausruf zum Protokoll gegeben . Dies

nennt man m cri-ca/ü v 0 riren.  In einen solchem Fall ge¬

schieht es mehrmalen , daß , wenn einer , oder auch etliche

ihre Stimmen abgegeben haben , die übrigen sodann nicht

mehr einzeln vvtiren , sondern ihre Beystimmung zu den bis¬

her abgelegten Stimmen erklären . So votirten im Z . 1772.

in der Handwerks - Mißbrauchssache blos Oesterreich,

Zi 4
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Bremen , Costanz , Worms und Brandenburg»

Onolzbach undCulmbach . Die übrigen erklärten ins-

gesammt , daß .sie mit Oesterreich vollkommen einverstanden
wären . Zuweilen hat indessen das Votiren iiwCirkel auch

Widerspruch gesunden . Im Z . 1747 . am 29 . Map äußerte

Bamberg und Würzburg: „Nachdem sich bey heuti¬

ger Deliberation , wie schon mehrmalen , gezeigt habe , daß,
wenn die Vota in circnla abgelegt worden , sich ein und an¬

dere Unordnung dadurch ergebe , da „ zum öfter » ein oder dem

andern , wenn er schon wirklich im Votiren .begriffen gewesen,

durch ebenmäßige Ecöfnung seiner Meynu
'
ng , eingegrMn

werde ; so trage man dahin an , daß künftig die Stimmen

durch einen ordentlichen Aufruf aufgeforderc würden, " wo¬
mit denn auch die übrigen Stände einverstanden waren *) .

§ . 152.

Die Berathschlagungen der beyden Hähern Neichseolle»

gien werden gemeiniglich an einem Tage angefangen . Da

indessen verschiedene kurfürstliche Gesandte auch in dem

Neichssürstentathihre Stimmen abzugeben haben **) , mithin

auch hier deren Anwesenheit nöthig ist, so pflegt das kurfürst¬
liche Collegium mehrentheils etwas früher sich zu versammeln,

und da überhaupt in demselben nicht so viele Stimmen abzu¬

legen sind, als in dem fürstlichen , so kann es auch der Regel

nach früher zum Schluß kommen , als dieses . Nur der Um¬

stand , daß jetzt die Zahl der Kurfürsten gleich  ist und also

") Moser von den Reichstagen , Th . 2 . S . 7.
'") So führen z . B . der Kurbrandcnburgische , und Kur-

braunschweigische Gesandte zugleich die fürstlichen Stimmen ih>
rer Hofe.
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eher eine Gleichheit der Stimmen einkrcten kann, verursacht
zuweilen einigen Aufenthalt.

Dasjenige Collegium , welches zuerst seinen Schluß ge¬
faßt hat, theilt denselben durch das Dircctvrium dem andern
Collegio mit und erhalt auf gleiche Art demnächst den Schluß
des andern Collegiums . Ein jedes zieht sodann den Schluß
des andern in Erwägung , und theilt demselben seine Erinne¬
rungen mit , wenn etwa die beyderseitigen Schlüsse nicht
Übereinkommen, und dies wird durch die beyderseitigen Di¬
rektorien so lange fortgesetzt, bis entweder Seyde Collegia sich
eines gemeinschaftlichen Schlusses vereinigen , oder in Er¬
mangelung dessen die Sache abgebrochen wird . Die¬
se Handlung , oder vielmehr die wechselseitige Unterhaltung
über den gemeinschaftlich abzufassenden Schluß der bey-
den höhern Reichs - Collegien (Couclulum com¬
mune äuorum ) wird die Ne - und Correlation  ge¬
nannt , und da eben diese Unterhandlung auf dem großen
Saal , auf dem der Reichstag eröffnet ist , wenigstens im
Sommer zu geschehen pflegt , so har eben davon dieserSaal
feine Benennung ( § . 148 . )

§ - I5Z-

Sobald die beyden höhern Reichs - Collegia sich eines
gemeinschaftlichen Schlusses vereinigt haben , treten die bey-
derseirigen Direktoren mit dem Neichsstädtischen Directorio
ebenfalls in Unterhandlung. Das Reichsstädtische Colle¬
gium , welches unterdessen Zeit gehabt hat , gleichfalls sei¬
nen Schluß abzusassen , erhält nunmehr den Schluß der bey¬
den höhern Collegien und theilt dagegen den seinigen densel¬
ben mit , und so sucht man sich denn auf die im vorigen

2 i 5
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bereits bemerkte Art eines gemeinsamen Schlusses

der dreyReichs - Collegienzu vergleichen.

Die Reichsstädte haben sich mehrmalen darüber be¬

schwert *) , daß die Ne - und Correlation mit ihnen erst als¬

dann geschähe , wenn dis bsydm Hähern Reichs - Collegien

sich eines gemeinschaftlichen Schlusses bereits vereinigt hät¬

ten . Allein dies ist von jeher Herkommens gewesen **) und

rührt ohnstreitig daher , daß in ältern Zeiten die bcyden Hä¬

hern Reichs Collegien nur . ein einziges Collegium ausmach-

ten . Ueberdem giebt es Fälle , wok »' y die Reichsstädte gar

kein Interesse haben und also auch gar nicht dabey cvncur-

rircn ***) . Als daher z . B - im I . 1780 . die Materie we¬

gen Übertragung der Baierschen Neichslehen an Kurpfalz

auf dem Reichstage in Berathschlagung gezogen wurde , so

ward bas Reichsstädlische Collegimm von aller Theilnahme

ausgeschlossen , weil dies eine Sache wäre , welche blos die

beyde höhere Reichs - Collegien beträfe . Die Reichsstädte

führten zwar gleich damals Beschwerde wegen dieser Aus¬

schließung und haben auch dieselbe auf dem Wahltag

*) Vergs . den Art . Reichs st adterath §. I ? — 20 . in

dem 4ten Bande des Rep error , des St . u . L . R.
**) Rur ein einzigssmal ist es im I . 1679 . den 20 . Sept.

geschehen , daß das kurfürstliche Collegium eine einseitige Re¬

mid Correlation mit dem Reichsstadtischen Collegio mit Aus¬

schließung des fürstlichen vorgcncmmen hat , worüber sich aber

auch das fürstliche Collegium sehr heftig beschwerte . Moser

vom Reichstage . Th . 2 . S . ; ai.

Dahin gehören vorzüglich die Falle , wenn von Wicder-

vcrleyhung verwirkter oder heimgefallener Neichslehen , und von?

der Aufnahme eines neuen Mitglieds im Reichsfürstenrath dir

Rede ist.
-j-) Man s. Fabers  Neue Staatskanzley , Th . > 4 . S . 95.

V . f.
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von 1790 . wiederhohlt *) , allein es ist darauf keine Rück¬

sicht genommen worden.

§ - l54-

Haben sich nun alle drey Reichs - Collegien wegen eines

gemeinsamen Schluffes mit einander vereinigt , so kommt

es darauf an , ob die Sache von der Beschaffenheit ist,

baß zur Vollbringung die bloße vertragsmäßige Einwilligung

der Stände unter sich hinreicht , oder daß dazu auch noch

die Genehmigung des Kaisers erfordert wird . Ist jenes

der Fall , har z . B . der Neichsconvent beschlossen , daß dem

Kaiser zur Geburt eines Prinzen Glück gewünscht * *) , oder

daß ihm und dem König von Preussen zur Wiederierobe«

rung von Mainz Glück gewünscht werden soll , so ist das

ganze Geschäft durch den bloßen Schluß der drey Neichs-

j, Collegien abgethan . Im entgegengesetzten Fall aber , und

wenn das Geschäft ein vom Kaiser und Reiche auszuüben,

des Majesiätsrecht betrift , so ist dasselbe erst dann voll¬

bracht , wenn der Kaiser den Schluß der drey Reichs - Col-

i lcgien genehmigt . Um dieses zu bewirken , wird alsdann

der Schluß der drey Collegien in die Form eines von Sei,

ten des ganzen Reichs an den Kaiser zu erstattenden Gut¬

achtens,  welches man das Reich sgutach ten  nennt,

7 - - ,— _ -_ _ -

S . Meine Gesch. der Wahlcapit . K . Leopold !l . S.
177 - u . 189.

Ehmals nannte man das in dieser Absicht von Reichs - .
wegen erlassene Schreiben ein Reichs - Gratülat 'ions,
Gutachten.  Zum ersten Mahl hat bey der Glückwünschung
zur Geburt des jetzigen kaiserlichen Prinzen der Reichstag das
Unschickliche des bisher gebrauchten Ausdrucks gefühlt und statt
dessen blos ein Glück w ünschuugs - Schreibe  n erlassen,

n

I
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gebracht . Diese Verwandlung ist sehr leicht , indem dev

gemeinschaftliche Collegialschluß nur einen Eingang und

Schluß erhält und die paar Worte : wie hiemit beschieht

(oder , wie man doch auch jetzt sagt geschieht ) , am Ende

eingeschaltet werden . Ein solches Reichsgutachten lautet

folgendermaßen *) :

Ihrer Römisch - kaiserlichen Majestät , unsers allergnä¬

digsten Herrn , zu gegenwärtiger Reichs - Versammlung be¬

vollmächtigtem höchftansehnlichen Prinzipal - Commiffarius,

Herrn Karl Anselm , Fürsten von Thurn und Taxis rc.

Hochsürstl Gnaden bleibt hiemit im Namen Kurfürsten,

Fürsten und Stände des Reichs gebührend unvcrhalten:

Da geheime Ordens - Verbindungen und Gesellschaften mit

der in jedem Staate der obersten Gewalt zusiehenden , und

ihr obliegenden Oberaufsicht auf die Sittlichkeit , Ordnung

und Sicherheit nicht wohl vereinbarlich sind , auch über¬

haupt sehr nachthcilige Folgen und Gefahren , insbesondere

für die studierende Jugend auf den hohen Schulen und Aka¬

demien , der es an Einsichten , Erfahrung und reifer Be-

urtheilungskrast annoch ermangelt , nach sich ziehen können,

sohin die Nothwendigkeit erfordert , dergleichen besorgliche

gemeinschädliche Folgen , besonders bey dem Nachwachse der

künftigen Diener des Staats und der Kirche vorzubeugen,

auch zu solchem Ende alle behörigr Vorsicht zu gebrauchen,

und Hierinfalls von Neichswegen einige gedeiliche Verord¬

nungen ergehen zu lassen;

*) Ich Wahle mit Fleiß hiezu das folgende , da dasselbe wohl
für viele meiner Leser ein besonderes Interesse haben mochte.
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Ais Hat man in allen drey Reichscollegien diese Sachs

in ordentlichen Vortrag und Umfrage gebracht , so fort hier¬

auf dafür gehalten und geschlossen , daß

i ) gleichwie die höchst und hohen Reichsstände von selbsten

geneigt seyn würden , durch zweckmäßige Mittel den

etwa wahrnehmenden Gebreche « ihrer untergebenen

Schulen abzuhelfen , folgsam für jetzo wenigstens eins¬

weilen auf den deutschen Universitäten und Akademien

mit dem allgemeinen Verbothe aller Ordens > Verbin¬

dungen und Verbrüderungen voranzugehen seyn wolle;

also auch jeder Studierende , welcher überwiesen wer¬

den könne , daß er nach öffentlicher Bekanntmachung

des erwähnten Verboths doch noch m einer dergleichen

geheimen Verbindung fortwahrig geblieben , oder aber

gar neuerdings in eine solche getreten sep , allenthalben

unabsichtlich und gleichförmig mit der Strafe der Re¬

legation belegt;

r ) auf keiner andern deutschen Universität ausgenommen;

auch ,

z ) zu den Bedienungen in seinem Vaterlande , doch un¬

abbrüchig des einem jede » Landesherr » hiebey Vorbe¬

halten verbleibenden Begnadigungsrechts , nicht beför¬

dert ; anbey

4 ) so oft man sich genöthiget sehe , ein dergleichen Bsy«

spiel von Strenge zu geben , solches von der Univer¬

sität den Landes - Collegien in dem Vaterlande des Ke-

leFsü , und den andern Universitäten bekannt gemacht,-

auch

5 ) zu desto vorsorglicherer Abwendung des Nachtheils,

, welcher der studierenden Jugend durch Uebertretung die¬

ses Verbvtheö zugehen könnte , selbiges den Universikäts-
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gesetzen allenthalben nahwentlich einverlsibt , und ei¬

nem jeden Studierenden bcy. dem Eintritts in die hohe

Schule , oder doch wenigstens bei der Zmmatriculcttion

durch den jedesmaligen Rector oder Prorector mit war¬

nendem ^ Nachdrucke zur Wissenschaft gebracht werden

solle . Wo man hingegen überhaupt

6) auf die Rechtschaffenheit der akademischen Senate und

Professoren so vieles Zutrauen setze , daß keiner sich

beyfallen lasse die ihnen anvertrauke Jugend auf solche

Verbindungen zu leiten , die ihrer ohnehin aufhaben¬

den ersten Pflicht entgegen stünden , sondern vielmehr

zu Handhabung dieser wohlgemeinten Verordnung

das Ihrige mit Eifer und Beflissenheit betragen ; des

Endes aber insbesondere der studierenden Jugend mit

dem schuldigen Beysplele des Enthaltens von allen Or¬

dens - Verbindungen stets auch selbsten vorangehen wer¬

den . Wo annebst den Landesherrn überlassen werde,

noch die weitern besonder »
'
Maßregeln Vorkehren zu

mögen , welche sie nach Gestalt der Lokalumstände zu

desto mehrerer Verlässigung dieses auch von dem Pu-

bliko erwartenden Zutrauens auf die Professoren zweck¬

dienlich erachten.

Welch alles Seiner kaiserlichen Majestät zum Behuf eines

gemeinverbindlichen Reichsgesctzes zu allerhöchster Genehmi¬

gung und Neichsoberhauptlicher Bestätigung mittels eines

gehorsamsten Neichsgutachrens ( wie hiemit geschieht ) aller-

unterchänigst vorzulegen wäre,

Womit des kaiserlichen Herrn Principal '- Commlssarius

Hochfürstlichen Gnaden der Kurfürsten , Fürsten und Stän¬

de deö Reichs anwesende Räche , Dochschaster und Gesandte
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sich besten Fleisses und geziemend empfehlen . ÄAnstum,

Regeusburg den 14 . im Jünius 179 ; .

Ein solches NcichSgutachten wird nicht von einer Reichs«

ständischen Deputation aus alle » drey Reichs - Lollcgien,

oder wenigstens von den Direktoren der einzelnen Collegien

unterschrieben und unterstegelt , sondern es wird blos Kur»

fürstlich Mainzische Kanzley  darunter gesetzt und

bas Kur - Mainzische Siegel dabey gedruckt . In älter « Zei¬

ten wurde jedoch dasselbe durch eine Deputation aus allen

drey Reichs - Collegien dem Kaiser , oder dessen Stellvertre -'

rer auf dem Reichstage auf eine feyerliche Art überbracht.

Aber auch dies geschieht jetzt nicht mehr , weil über die Er¬

nennung dieser Deputation in neuern Zeiten allerley Strei¬

tigkeiten entstanden sind . Man trist daher jetzt jedesmal

das Auskunstsmittel , daß man den Kur - Mainzischen Di-

rectorial - Gesandten unter dem gewöhnlichen Vorbehalt ( lui>

relervÄtione loüta ) das heißt , unbeschadet der Rechte ei¬

nes jeden dritten , ersucht , das Reichs - Gutachten dem Prin¬

cipal - CommissariuS zu überbringen *) . Dieser schickt so¬

dann dasselbe , je nachdem es für den kaiserlichen . Hof mehr

oder weniger interessant ist , durch eine Estaffette * *) oder

die Post an den Kaiser , und von diesem hängt es nunmehr

ab , ob er dasselbe genehmigen will oder nicht.

I Ist aber der Principal , CoMmissärius abwesend , so wird
es blos von einem Mainzischen Kanzlisten in der kais . Commis,
sions'-Kanzley abgegeben.

Das Reichsgutachten wegen des jetzigen Rcichskrieas
ward sogar durch einen Courier nach Wisn geschickt.
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§ . 155.

Ist das Reichs - Gutachten an den Kaiser gebracht , so

bespricht sich dieser darüber mit dem Reichs - Vicekanzler,

oder er zieht auch wohl nach Beschaffenheit der Umsiände

den Neichshofrath darüber zu Rath . Genehmigt sodann

der Kaiser dasselbe , so wird diese Genehmigung dem Reichs-

eonvent durch ein Ratifications - Dekret,  welches ent¬

weder ein Hof-  oder C0mmissions *- Ratifioations - De¬

kret ist , bekannt gemacht . Der Kurmainzische Directorial-

Gesandte erhalt dasselbe zur weitern Bekanntmachung an

den Reichsconvent , welche hiernächst bald möglichst durch

die Diktatur geschieht . Zn diesen Natifications , Dekreten

wird zuweilen der Inhalt des Reichs - Gutachtens wieder-

hohlt , und alsdann die kaiserliche Ratification beygefügt;

zuweilen aber geschieht dies nicht,
' sondern es wird blös

die Materie , wovon das Neichsgutachten handelt , berührt.

Wann das eine , oder das andere geschehe , darüber
'
giebt

es keine bestimmte Vorschriften , sondern es hängt mehren-

theilS lediglich von dem Concipiencen ab . Beydes , nemlich

das Neichsgutachten , und das dasselbe genehmigende kai,

serliche Dekret , macht nunmehr den Reichsschluß  aus.

Es geschieht also nicht , daß beyde Piecen in eins geschmol¬

zen werden , sondern es besteht ein Nsichsschluß aus zwey

Stücken . Eins ohne das andre ist als kein Reichsschluß zu

betrachten . Erfordert hingegen der Neichsschluß eine wei¬

tere Bekanntmachung im Reiche , so har dafür der Kaiser

ebenfalls zu sorgen . Nach Beschaffenheit der Umstände er¬

läßt er sodann ein Edikt oder Mandat ins Reich , oder ein

allgemeines Ausschreiben , oder eine Verfügung an die

kreisausschreibenden Fürsten , ein Rescript , etwa an die

Reichsgerichte , um sich bey allen vvrfallenden RechtSange-

legen-
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legenheiten nach dem Inhalt des Neichsschlusses aufs ge¬

naueste zu richten . Gewöhnlich werden diese Ediere , Cir-

eularschreiöen u . s. w . sogleich dem Natifications - Dekret bcy-

gsfügt , wie dies unter andern bey dem kaiserlichen Ratifi-
eakions - Dekret vom r . Febr . 179 ; . dis bey der beschlosse¬
nen Neichsarmatur in triplo erforderliche Neichskriegs - Ope-
r'ations - Lasse betreffend , geschehen ist .,

Wenn aber der Kaiser dem an ihn erstatteten ReichS --

-gutachten seine Genehmigung versagt , so ist kein Neichs-
schluß vorhanden , und das Reichsgutachten hat keine ver¬

bindliche Kraft . Wir haben mehrere Beispiele , daß der

Kaiser ausdrücklich das Ncichsgrttachten gemißbilligt hat.
So erklärte K . Leopold ! . zu seinem unsterblichen Rühm
auf das an ihn , wegen beliebiger Besteurung der Unter-

thanen , erlassene — Neichsgutachten vom 26 . Jan . 1667.
durch welches die Reichsstände die darauf angetrageu hatten,
orientalische Despoten werden wollten , ausdrücklich , „ daß
er darin nicht gchehlen könne , vielmehr sich gemüffige - sehr .,
einen jeden bey dem , dessen er berechtigt , in alle Wege ver¬
bleiben zu lassen *) . " Oesters erfolgte aber auch gar keine

Antwort auf Las Neichsgutachten ; und denn war freylich
dies als eine stillschweigende Verweigerung der erforderlichen
kaiserlichen Einwilligung anzusehen . Indessen ist doch die¬

ses Stillschweigen den Neichsständen unangenehm gewesen;
sie haben daher den Kaiser seit 171t . verpflichtet **) , seine
Erklärung und Dekrete über die an ihn vom Reich gebrach¬
te Gutachten schleunigst  zu ettheilen . Dennoch muß zu¬
weilen die kaiserliche Antwort auf das Reichsgutachten sehr

Cs wird davon, §. 2 ; ; . weiter gehandelt werden.
W . C . Art . iz . §. s.
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sollicitirt werden , und sie unterbleibt wohl , wenn dieses
nicht geschieht , Aanz , wie dies in neuern Zeilen der Fall
mit dem in dem vorigen § . angeführten Neichsgutachten

wegen der akademischen Ordensverbindungen gewesen ist *) .

Uebrigenö entsteht hiebet ) die Frage : Ob der Kaiser in

dem an ihn erstatteten Neichsgutachten etwas ändern , odsv

hinzusetzen könne ? Diese Frage ist völlig zu verneinen . Es

fehlt zwar nicht an Beispielen , daß die Kaiser Versuche

dieser Art gemacht haben . Allein von Seiten der Slände

entstanden darüber laute Beschwerden , und diese hatten denn

die Folge , daß der Kaiser am Ende erklärte , er ssy nur

Willens gewesen , den Ständen ein Mittel an die Hand zu

geben , um über die Sache weiter , nachzudenken **) . Mit

welchem Recht könnte auch der Kaiser wohl eine solche Am-

derung vornehmen ? Zu einem verbindlichen ReichSschlnß

wird nicht blos der Wille des Kaisers , sondern auch der

Stände erfordert ; hier würde es aber an der Erklärung der

Neichsstän . dllchm Einwilligung fehlen . Zwar könnte diese

auch wohl stillschweigend geschehen , und es wird daher kei¬

nen Zweifel haben , baß , wenn die Reichsstände zu der .von

dem Kaiser einseitig getroffenen Veränderung , oder den von

demselben beliebten Zusatz schweigen , dieses als eine still¬

schweigende Einwilligung angesehen werden könnte . Allein

Man glaube indessen nicht , daß also der Inhalt , jenes
Aeichsgutachttns reine verbindliche Kraft , habe . Frcplich eine
allgemeine  verbindliche Kraft hak er nicht , und man kann
nicht sagen , daß ein Reichssch luß  darüber vorhanden ftp,
allein dies war eine Verfügung , die von einem jeden einzelne»
Reichsstand , also auch von mchrcrn gemeinschaftlich getroffen
werden konnte , ohne daß es dazu der Einwilligung des Kaisers
bedurfte.

' ) Ein solcher Fall wird in dem folgenden ß. angeführt
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baraus folgt noch nicht , daß der Kaiser berechtigt  sey,
eine solche Abänderung zu treffen , und daß die Neichsstäu«
de verbunden  wären , sich dieselbe gefallen zu lassen.

> Indessen ist dieses doch nicht auf den Fall auszudehnen,
wen» etwa das Neichsgutachten mehrere Puncre enthält,
und der Kaiser einige derselben genehmigt , oder nicht. Hier
wird zwar gewissermaßen auch eine Aenderung des Neichsgut-
achtens getroffen, allein der Fall ist doch von jenem sehr vor«
schieden . Kann der Kaiser seine Einwilligung ganz versa/
gen , so muß er sie auch in Anjehung einzelner Puncte ver«
sagen können , nur müssen diese freylich nicht von der Be«
schaffenheit sehn , daß sie mit jenen in der engstenVerbindckig

j stehen.
§ . 156.

Bisher war blos von dem Fall die Rede , wenn die dreh
Reichs - Collegien in ihren Schlüffen einig sind, oder sich doch

zuletzt eines gemeinschaftlichen Schlusses vergleichen. Wie
aber , wenn diese Vereinigung nicht bewirkt werden kann?
Wie wird es daisn in Praxi gehalten ? und was ist in ei«
nem solchen Fall Rechtens?

Was jene Frager wie cs sodann gehalten zu werden

pflege ? betritt , so müssen hier verschiedene Fälle von ein«

ander unterschieden werden . Es ist möglch , daß zwar dis

beyden höher» Reichs Collegien sich eines gemeinschaftlichen
Schlusses mit einander vereinigt Habs » , daß aber dey dse

! mit den Reichsstädten angestellten Re , und Corrclation kein

gemeinschaftlicherSchluß aller dreh Reichs , Collegien zu be«
wirken steht . Oesters hat man in einem solchen Fall das

Auskunftsmittel getroffen , daß man in dem Reichsgurach«

,
-ten die abweichende Meynung der Reichsstädte dem Kaiser
besonders gemeldet hat , und dieses lassen sich gewöhnlich

Kk s
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die Reichsstädte gern gefallen . So trugen noch im 1 .1772.
den g . Febr . die Reichsstädte bey der Ne - und Correlation

darauf an , daß , wenn die beyden Hähern Collegia nicht be¬

lieben wollten , ihr gemeinschaftliches Conclusum nach dem

Concluso der Reichsstädte zu modificiren , der Inhalt die¬

ses letztem in dem Reichsgutachten besonders angeführt

werden möchte , welches denn auch geschah . , Wir haben

jedoch auch Fälle gehabt , daß die beyde höhere Neichscolle-

gia sich weigerten , die Erinnerung des Reichsstädtischen

Collegiums besonders in dem Reichsgutachten anzuführen.

Dies war unter andern der Fall , als die Teschensche Frie¬

denssache auf dem Reichstage zur Sprache kam . Da das

Neichsstädtische Collegium wegen der Uebertragung der

Baierschen Neichslehsn von der Concurrenz ausgeschlossen
war , so benutzte es die Teschner Friedenssache , um gleich¬
falls seine Einwilligung zur Wiedervergebung dieser Lehen
zu geben . Man konnte stch daher keines gemeinschaftlichen

Schlusses vergleichen . Das Neichsstädtische Collegium ver¬

langte hierauf , daß sein Conclusum deip Reichsgutachten
mit angefügt werden möchte , allein die beydcn höher»
Reichs - Collegia verweigerten dieS-

Können hingegen schon die beyden höher » Reichs - Colle¬

gia sich keines gemeinsamen Schlusses vereinigen , so wirb
der Regel nach nicht einmal zur Ne - und Correlation mit
Len Reichsstädten geschritten , und in diesem Fall bleibt die

Sache ganz liegen , wenn nicht etwa der Kaiser den Mitt§
ler macht . Will man indessen nicht bas Geschäft liegen
lassen , so hat man auch wohl gemeinschaftlich die Re - und
Correlation mit den Reichsstädten angestellt , und wenn die¬

se dem ein oder andern Theil beypstichteten , oder auch wenn
sie einer dritten Meynung waren , dem Kaiser die verschie,
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denen Schlüsse vorgelegt und entweder auf denselben com-

promittirt , oder ihn ersucht , ihnen seine Meynung darüber

zu eröfnen , damit sie sich weiter darüber vernehmen könnten.

In jenem Fall hat es sodann keinen Zweifel , daß der Kaiser

die Entscheidung treffen und daß derjenige Collegialschlnß,

als Ncichsschluß anzusehen sey !> dem der Kaiser beypflichtet.

Wie aber , wenn der Kaiser einer dritten , oder vier¬

ten Meynung ist ? Dieser Fall hat sich im I . 1726 . zuge-

kragen . Moser *) erzählt ihn folgendermaßen : 1726 . dm

8 . Nov . wurde von dem Reich an den Kaiser ein Gutach¬

ten wegen Unterhaltung des Kammergerichts erstattet , und

darinn demselben überlassen , in denen Puncten , darinn die

drey Reichs - Collegia sich nicht vergleichen konnten , einen

Ausschlag zu geben . Statt dessen erfolgte aber am 2 . Nov.

1727 . ein weitläustiges Commiffions - Decret , darinn bey

vielen Punkten weder auf die eine noch andre Meynung

reflectirt , sondern eine dritte angenommen , ja der Kanzley

Verwandten Besoldung ohne der Neichsstände C'onsens de-

cidirt worden . Weil aber dieses Commissions - Dekret ei¬

nem von den Neichsständen weder verlangt , noch erwarte - '

ten kaiserlichen Machtspruch sehr ähnlich sah , setzte es dar¬

über so viele Bewegungen , daß der kaiserliche Hof für

dienlich fand , zu erklären : Er verlangte nicht , daß dieses

als eine wirkliche Entscheidung angesehen werden sollte;

sondern kaiserl . Majestät hätten dadurch den Neichsständen

nur Gelegenheit geben wollen , der Sache weiter nachzu¬

denken . Es wurden auch wirklich alle diese Puncte aus dem

kaiserlichen Commiffions - Decret ausgezogen , Osüberansta

daraus verfertigt , und , nach den darüber ausgefallnm

Kk z

' ) a . a . O - S . 4) 6.
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Mehrern Stimmen , ein fernerweites Neichsgmachten an
den Kaiser erstattet»

§- r5 ?.
Gilt denn aber unter den drey Reichs - Collegien , wenn

sie verschiedener Meynung sind , nicht die Mehrheit der
Stimmen? Muß sich nicht das dritte Collegium , wenn
Zwsy unter ihnen in ihren Schlüssen übereinstimmsn , diesen
gemeinschaftlichen Schluß gefallen lassen ? Nein . Wenn es
picht ausdrücklich bestimmt ist , daß nach der Mehrheit der
Stimmen entschieden werden soll , so findet keine dadurch
bewirkte Entscheidung , statt. In deneinzelnen  Collegien
ist es zwar Regel , daß nach der Mehrheit der Stimmender Schluß gefaßt wird, allein nirgends ist es festgesetzt,»daß auchunter den drey Collegien selbst eine Mehr«hrit der Stimmen gelten solle. Zwar ist in dem Westphäl.
Frieden*) den Reichsstädten eineentscheidende Stimme
O'otum äeclüvnm) sowohl auf Reichs - , als Deputations«
tagen zugestanden worden , mithin möchte es allerdingsscheinen , daß die Reichsstädte bey einer Uneinigkeit dev
Heyden höher» Collegien den Ausschlag geben könnten. Al¬lein es ist schon nicht zu vermuthen , daß man den Reichs¬
städten ein so wichtiges Recht zugestanden haben wird.
Wirklich würde auch alsdann der Kaiser alles nach seinemGefallen leiten können, denn bekanntlich stimmen die Reichs¬
städte mehrentheiis gern den Wünschen und Absichten des
kaiserlichen Hofes bey **) . Diese Vermuthung wird aber

I Osnabr. Friedensschl. Art. 8 . ft
Man hat es ihnen sogar übel nehmen wollen , wenn siepicht so stimmte» als der kaiserliche Hof cs haben wollte . Ei¬nen merkwürdigen Fall dieses Art s - in meiner Gesch . der W.E. K, Leopolds u. S . -8.
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Gewißheit , wenn man die Geschichte dieser Stelle des W.

F. kennt. In ältern Zeiten wollten nemlich die beyde höhe¬
re Reichs - Collegien den Reichsstädten , nachdem auch diese

zu den Reichsvebsammlungen eingeladen waren, nur eine

beratschlagende  Stimme zrigesiehen . Sie müßten

fich , behauptete man , dasjenige gefallen lassen , was von
den Kurfürsten und den Fürsten beschlossen wäre , und so
wollte man also auch iu Deutschland den Hers Ltkt unter¬
drücken. Dies hatte die Folge, , baß sich die Reichsstädte
näher an das kaiserliche Interesse anschloffen und daß sie

nun, unterstützt durch den kaiserlichen Hof, laute Beschwer¬
den darüber führten , daß man ihnen den Schluß der höher«
Reichs - Collegien aufdringen wollte . Dieser Streit warb
mit in die Mestphälifchen FriedenShandlungen verffochten,
und nunmehr zum Vsrrheil der Reichsstädte entschiedene
Sie sollten eben so gut , als die übrigen Neichsstän»
d e eine EntscheidendeStimme auf Reichs - und Deputations¬

lagen .haben . Also war hier gar nicht die Rede von der

Befugniß der Reichsstädtx Key entstandenen verschiedenen
Meinungen der höher» Collegien zu entscheiden, sondern
sie sollten nur gleich den übrigen Ständen , keine bloße be»

rathschlagsnde , sondern eine entscheidende Stimme haben.
Auch die Worte : als die übrigen Stände,  beweisen,
daß hier nur von den einzelnen Stimmen einzelner Stände
oder von dem Stimmrecht der Stände überhaupt die Ne»
de ist.

Inzwischen schien man doch der angeführten Stelle des
W . F . den Sinn beylegen zu wollen , als ob den Reichs¬
städten darin das Recht den Ausschlag zwischen den beyden
HShem Collegien geben zu können , zugeftandru wäre. Die

Reichsstädte trugen auf dem Reichstag im I . i6 ; z . darauf
Kk 4
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an , daß sogleich mit ihnen zur Ne - undCorrrlation geschrit¬
ten werden möchte , ehe die höhern Reichs - Collegia sich ei«
nes gemeinschaftlichen Schluffes vereinigt hätten , damit,
wie sie sich ausdrückten , also mir gesanrmrer Hand¬
lung ein Schluß oder gemacht werden
rnöcht e." Hierüber entstanden große Streitigkeiten , wel¬
che Moser *)  weilläustig anführt . Die beyde höhere
Neichscollegia erklärten indessen den Reichsstädten , daß sie
nicht verlangten , über das Neichsstädische Collegium eine

Mehrheit ihrer Lollegialstimmen zu behaupten ; und htebey
ist es nachgehends geblieben , wenigstens haben die Städte
sich dabey beruhigt.

§ . 158.

Har denn nun aber der Kaiser nicht das Recht , im Fall
die Reichs - Collegien unter sich nicht einig sind , zu entschei¬
den ? Wir haben mehrere dergleichen Fälle gehabt , daß das

Reich auf des Kaisers Entscheidung compromittirr hat , allein
ein solches Compromiß giebt dem Kaiser an und für sich kein

Recht der Entscheidung für alle Fälle . Oesters hat man auch
nur des Kaisers Erklärung gewünscht , um weiter über die

Sache Nachdenken zu können . Dies kann also kein der kai¬

serlichen Entscheidung günstiges Herkommen bilden und ebm
so wenig ist dem Kaiser durch ein Gesetz dieses Recht einge¬
räumt worden . Zm Gegentheil ist in dem Westph . Frie¬
den enthalten **) , daß die Comirialrechke nicht anders als
Mit Einwilligung aller  Reichsstände ausgeübt werden svl-

von den Reichstagen Th . 2. S . Z2A . s. auch dessen
Staatsrecht Th . 49 . Cap . woselbst die altern und neuern
Verhandlungen angeführt sind , ingleichen das RepertyriuM
des St,  u . L . R . Art. Reichsstädterath,

Man s. i . t - 7.
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len. Hier ist nicht die Rede von der Einwilligung aller
einzelnen  Stände , denn sonst würde fast nie ein allge,
meiner Nelchöschluß bewirkt werden können , auch würden
sonst dadurch die älter» NeichSgesetzlichen Verordnungen,
daß in den einzelnen Collegien nach der Mehrheit der Stim¬
men der Schluß gefaßt werden soll , aufgehoben worden
seyn , welches doch gewiß nicht die Absicht war , sondern es
isthier vielmehr von der Einwilligungaller LreyNeichs-
collegien  die Rede. Sollen aber dergleichen Majesiäts-
rechte nicht ohne Einwilligung der brey Reichscollegien aus¬
geübt werden , so kann dem Kaiser unmöglich das Recht der
Entscheidung bey verschiedenen Meinungen der drey Colle¬
gien zustshen , weil es sonst an der erforderlichen Einwilli¬

gung eines oder mehrerer Collegien fehlen würde. Eben so
verspricht auch der Kaiser in seiner Wahlcapimlation *) ,
daß er in allgemeinen Neichsgeschästen nichts ohne Re ichs-
tagige  freye Beystimmung fürnchmen wolle. Also ohne
Beystimmung des Reichstags , mithin aller drey Reichscolle¬
gien , welche den Reichstag ausmachen , keinesweges aber
blos einzeliier Reichscollegien soll der Kaiser nichts von
Reichsgeschäften vornehmen . Lassen sich indessen die Stän¬
de die kaiserliche Entscheidung gefallen , und pflichtet nach-
gehends das dissentirende Collegium ausdrücklich oder still¬
schweigend der kaiserlichen Meynung bey , so ist es etwas
anders. Allein , daß sie beypflichren und die kaiserliche Ent¬
scheidung sich gefallen lassenmüßten,  kann nicht behauptet
werden.

Kk ;

») Art. IV . §. r.
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Einige Publicisten sind indessen andrer Meynung * )

und glauben , daß dem Kaiser ein solches Entscheidungsrecht

gebühre . Sie berufen sich zur Begründung ihrer Mey?

nung darauf , daß der Kaiser monarchisches Oberhaupt des

teutschen Reichs sey und daß ihm als solchem alle diejenigen

Rechte nicht bestritten werden könnten , die ihm nicht aus¬

drücklich - durch Ge .etze oder Herkommen genommen wären . —

Freylich ist , wie ich selbst behaupte , die kaiserliche Gewalt

nicht auf gewisse bestirnte Fälle eingeschränkt ( § . 127 . ) ;

aber wie läßt sich hier von diesem Satze eine Anwendung

machen , da der Kaijer nach Vorschrift der Gesetze ausdrück¬

lich an die Neichstagige  Beystimmung , an die Einwil¬

ligung aller  Reichsstände , nicht aber blos einzelner Colle*

gien gebunden ist.
Man beruft sich ferner auf die Analogie.  Hat der

Kaiser , sagt man , das Recht seine Beystimmung , oder Ge¬

nehmigung des Neichsgutachtens zu verweigern , und zwar

dergestalt , daß er nicht einmal nöthig hat , Gründe seiner

Verweigerung anzugeben , so muß ihm auch das Recht der

Entscheidung bey verschiedenen Meynungen der Neichsstän«
de zugestanden werden . — Allein folgert man hier nicht
zu viel ? Ich gestehe wenigstens , daß ich nicht einsehe , wir
man den letzter » Satz aus dem erstem ziehen könne . Ue«
berdem sind beyde Falle sehr verschieden . In dem erstem
unterbleibt  das ganze Geschäft , wenn es an der kaiser¬
lichen Genehmigung fehlt ; in dem andern Fall hingegen

*) Unter den neuern selbst Moser  von den Reichstagen
Th . 2 . S . 4Z2 , u . f . und Ad . I »c . 2>«,ick üe iure LeeHris in
stilleniu triuin collsAiorum in Lomirüs gro ec cum stuobus äeci-
ckenlü. ^Verlar 1782. in 4 . Man s. jedoch , was Hr . Hofrath
Schnaubert  dagegen in seiner Neuesten juristischen Biblio¬
thek Bd . 2 . S . 19 ; . u . f. angeführt hat.
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geschieht etwas , das nur von einem Theil der Neichs-
stände gewünscht wird . Hätte der Kaiser dieses Recht , so
wäre er in der Thar in den mehrsten Fällen Herr und Mei¬
ster des Reichstags. Hätte er , was so schwer nicht immer
ist , das kurfürstliche  Collegium gewonnen , oder was
noch leichter ist , das Reichs städtische,  so könnte er
durchsetzen was er wollte.

Aber das Herkommen redet denn doch dem kaiserlichen
Entscheidungsrechte das Wort ! Auch dies nicht , wenn es
gleich von verschiedenen behauptet werden will . Zch habe
bereits bemerkt , daß solche Fälle , da man den Kaiser um
seine Entscheidungersucht  hat , nicht hieher gezogen wer,
den können. Sodann müssen aber auch nicht aus ältern
Zeiten , in welchen unsere Reichsverfassung noch nicht so fest
begründet war , die Beyspiele genommen werden . Unter
K. Carl  V . unter Ferdinand  II . und III. geschah man»
ches , was nicht hätte geschehen sollen ; und was keine Obser¬
vanz begründen kann . Der heutige Zustand des Reichstags
ist von der Beschaffenheit der Reichstage älterer Zeiten in
mehrern Punkten merklich verschieden . Also aus neuern
Zeiten , aus der Praxis der Reichstage seit dem westphäli-
sche » Frieden , müßten die Beyspiele angeführt werden-
So viele Mühe man sich gegeben hat , Fälle dieser Art auf-
zufiuden , so hat es doch nur in Ansehung eines einzigen ge¬
glückt , und doch ist selbst dieser , wenn man ihn genau un¬
tersucht , so beschaffen , daß er zum Beweise wenigstens nicht
hinreicht . Der Fall ist dieser . Die Münstersch en Erb-
männev (gewisse Geschlechter zu Münster , daraus der
Sradt - Magistrat bestellt wird ) behaupteten , daß sie ad-

lich und Stiftsmäßig wären , welches ihnen aber von dem

Bischof und dem Capitel bestritten wurde. Das , Reichs-
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kammergericht , bey dem der darüber entstandene Proceß an-
hängig war , entschied denselben im I . 1635 . zum Vortheil
der Erbmänner . Der Bischof und das Capitel wandten
sich an den Kaiser und das Reich , und waren so glücklich,
daß eine eigne Reichs - Nevisions - Commission , die sechs
Ständen von beyderley Religion aufgetragen wurde , zur
Revision der Acten niedergesetzl wurde . Die Commission
konnte sich keines gemeinschaftlichen Ausspruchs vergleichen.
Die eine Hälfte wollte das kammergerichtliche Urthel refor«
miren , die andre confirmiren , folglich blieb alles im vorigen
Stande . Als die Sache hierauf auf dem Reichstag wieder
zur Sprache kam , fielen auch hier die verschiedenen Cvlle-
gialschlüsse verschieden aus . Das kurfürstliche Collegium
glaubte , daß eine neue Commission niedergesetzt und zur
Vermeidung einer abermaligen Stimmengleichheit noch ein
siebenter Commiffarius ernannt werden müsse . Das Fürst¬
liche und Städtische Collegium hingegen waren der Mey-
ming , daß eben wegen der eingetreöenen Parität das kam¬

mergerichtliche Erkenntniß für bestätigt zu achten sey . Die¬
se verschiedenen Schlüsse wurden am zi . Aug . 1708 . dein
Kaiser eingeschickt , ohne jedoch diesmal auf die
kaiserliche Entscheidung zu compromittiren *)
Am kaiserlichen Hofe mochte man indessen wohl die Sache
aus diesem Gesichtspunkt betrachten . Man mochte auch
wohl in Erwägung ziehen , daß wenn keine Vereinigung zu
bewirken wäre und die Sache ganz liegen bliebe , es als-

Wenn man indessen die Sache genau untersucht , so war
zwar nicht ausdrücklich,  aber doch sti l ls ch w e ig e n d in
diesem Fall auf die Entscheidung des Kaisers compromittirt.
Hatte man sich nicht wollen  die kaiserliche Entscheidung ge¬
fallen lassen , so würde man die Sache garmicht an den Kaiser
gebracht habeir.
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denn bey dem kammergerichtlichen Erkenntnisse sein Bewen¬

den haben würde . Aus diesen Gründen , vielleicht auch,

,im sich das Recht der Entscheidung anzumaßen , pflichtete

der Kaiser der Meynung der Fürstlichen und Reichsstädte

bey und bestätigte in seiner Resolution das Erkenntuiß des

Kammergerichls , wobey es . auch nachher verblieb . — Hier

war nun also das Entscheidungsrecht ausgeübt , ohne daß

der Kaiser darum ausdrücklich ersucht wäre ; allein auch oh¬

ne kaiserliche Entscheidung würde die Sache den nemlichew

Ausgang gehabt haben . Dies mochten die Neichsstände

fühlen und beruhigten sich daher bey der kaiserlichen Ent¬

scheidung um so mehr , als im Grunde die Sache eine Ju¬

stizsache war . Durch die kaiserliche Entscheidung ward

nichts neues  festgesetzt , sondern es blieb alles so , wie

es bisher gewesen war . Es kann also dieser Fall nicht im

allgemeinen zur Begründung eines Herkommens angeführt

werden . Höchstens nur dafür , daß , wenn der eine Theil

der Reichscollegien etwas neues eingeführt , der andre aber

es beym Alten belassen haben wollte , der Kaiser sodann dem

letztem beypflichten könne , welches ihm aber nicht viel Hel¬

sen würde , indem es auch ohne seine Beystimmung dabey

bliebe.

Endlich sagte man auch in ältern Zeiten ; der Wille des

Kaisers sey gleich — ^ ; der Wille des gesummten Reichs

ebenfalls — / Z- ; der Wille jedes einzelnen Collegiums al¬

soHieraus  schloß man nun ; so wie die

bagegenstimmenden um die Hälfte überwiegen , so sey

die Mehrheit vorhanden , wenn der Kaiser der Meynung ei¬

nes einzigen , geschweige denn zweyer Collegien beypflichte.

Allein , wenn gleich das Gewicht des Kaisers dem Gewicht

des Reichs gleich ist , so kann dieses letztere doch nie gecheilt
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werden . Der Kaiser kann zwar allerdings den einstimmi¬
gen Willen der drei) Neichscollegien dadurch , daß er seine
Deystirnmung versagt , entkräften , allein daraus folgt, wir
schon gesagt ist , nicht , daß der Kaiser bey verschiedenen
Meynungen der drey Collegie» entscheiden , und durch seine
Deystimmung etwasabändern,  oder etwas neues  ein¬
führen könne *).

§. 159.

Wenn der Reichstag geendigt werden soll , so werden ^al¬
le während der Dauer desselben abgsfaßke einzelne Reichs,
Müsse , von denen sich noch künftig Nutzen erwarten läßt,
in eine Masse geworfen , und daraus rin allgemeines Neichs,
gesetz verfertigt. DieS Gesetz heißt Reichsabschied
(Reeessus Irnperi! ) weil dadurch der Reichstag geendigt
wird und der Kaiser dieNeichsversammlung wiederverab,
schiedet. So viele Reichstage wir also gehabt haben , so
viele Reichsabschiedeihaben wir , wofern anders nicht der
Reichstag wegen entstandener großer Uneinigkeit und weil
man zu keinem gemeinschaftlichen Schluß kommen konnte,
zerrissen ist. Es ist daher bei- Anführung der Neichsabschie,
de nöthig , jedesmal das Jahr zu bemerken , in welchem
derselbe abgefaßt ist , und wenn etwa in einem Zahre zwey,
mahl Reichstag gehalten , und zwey verschiedene Neichsab-
schiede gemacht seyn sollten, so muß zu besserer Unterschei,
düng auch der Ort angegeben werden , z . B . Frankfurter
R . A . v. Z . - Regensburger R. A. v . Z . - .
Derjüngste,  oder neuesteNeichsabschied istwom Z . 1654.
Von dem jetzigen Reichstage hat man also blos einzelne
Neichsschlüsse , welches für den Gebrauch um so unbeque,

Man fr Putters  Beyträge i . L- .
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mer ist , als man , um den wahren Inhalt derselben zu

wissen , das Neichsgutachten mit dem kaiserlichen Natifica-

tionüdecret vergleichen muß *) . Man hat zwar verschie¬

dentlich darauf gedacht , einen Jnterims - Reichsab-

schieh  zu verfassen , allein es ist daraus noch nichts ge¬

worden.

Wenn nun aber ein Reichsabschied gemacht werden soll,

so ist dies ein Geschäft , welches sich am besten für den

Reichskanzler  schickt . Kur - Mainz führt also dabeydie

Feder und macht den Entwurf . Er wird zwar im Namen

des Kaisers abgesaßt , jedoch geschieht darin der Bcywir,

kung der Neichsstände Erwähnung und am Ende werden

die Namen aller anwesend gewesener Stände oder deren

Gesandten beygefügr . Der Entwurf wird sodann von der

kaiserlichen Commission und einer aus allen drey Neichs-

Collcgien mit Beobachtung der Religionsgleichheit zu ernen¬

nenden NeichSständischen Deputation revidirt . Zst dies ge¬

schehen und findet sich hiebet ) weiter kein Anstand , so wird

das Concept in der Mainzischen Kanzler ) mund rt , und

zwar auf Pergament geschrieben . Das Original wird von

dem Kaiser und dem Kurfürsten von Mainz , oder dem

Neichsvicekanzler eigenhändig unterschrieben und mit den

Siegeln des Kaisers und der vorhin erwähnten Rei '
chsstän-

dischen Deputation versehen . Hierauf wird derselbe in ei¬

ner vollen und feyerlichen Versammlung des Kaisers und

Reichs , in welcher der Kaiser , oder dessen Stellvertreter

auf den Thron sitzt und ein jeder Neichsstand den für ihn

*) Denn es wäre -ja möglich , daß der Kaiser etwas geän¬

dert oder hinzu gefügt hatte . Ucberdem ist auch nicht , immer

der Inhalt des Reichsgutachtens in dem Ratificationsdeerct wie»

dcrhohlt.
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bestimmten Platz einnimmt, verlesen , und hiernachst zur
Diktatur gebracht . Diese Dictalur ist jedoch zur förmlichen
Publikation nicht hinreichend , sondern dieselbe geschieht
noch besonders im ganzen Reiche ; den beyden höchsten
Reichsgerichten und der Neichshofkanzlsy wird er aber be¬
sonders insinuirt. Der Neichshvfraih , und die Neichshof-
kanzley erhalten ein Original , das Kammergericht aber
nur eine vidimirte Abschrift. Ehe dies nicht geschieht , neh¬
men sie keine Kenntniß von dem neuen Neichsabschiede.

§ . i6o.

Ehe die Materie von dem Reichstag beschlossen werden
kann , muß noch einiges von der Legitimation , dem Cs-
remoniel und den Freyheiten und Rechten der Gesandten
hergebracht werden.

Da weder der Kaiser noch die Nelchsstände den Reichs¬
tag mehr persönlich besuchen , sondern denselben durch Com-
missarien und Gesandte beschicken , so ist es nöthig , daß
sowohl diese , als andre an den Reichs - Convent abge¬
schickte Gesandte sich gehörig legitimiren . Die Legiümation
der Gesandten pflegt überhaupt auf doppelte Art zu gesche¬
hen , nemlich entweder durch eine öffentliche Voll¬
macht,  oder durch ein sogenanntesCrediliv.  Jene
Art der Legitimation ist nach den . Europäischen Völkerrechte
sodann üblich , wenn der Gesandte geschickt wird , um im
Namen seines Herrn etwas verbindliches abzuschließen.
Auf Friedens - Cvngress-n müssen sich daher die Gesandte
durch offene Vollmachten legitimiren . Hat hingegen der
Gesandte nur im Namen seines Herrn etwas anzubu'ngen,
so legitimirt er sich durch ein Creditiv , oder ein Beglaubi¬
gungsschreiben , welches im Namen des absendenden .Re¬

genten
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genten oder Staats abgefaßt , und worin das Gesuch enthal-
ren ist , den Gesandten anzunehmen , ihn als solchen zu erken-

, nen , und ihn , in seinen Anträgen Glauben beyzumessen.

Hiebo, , hat man auch in unfern Ncichöständischen Ver¬

sammlungen , sowohl auf dem Reichstage , als bcy Colle¬

gia ! - und Kreisvcrsammlungen Anwendung gemacht . Alle

diejenigen also , welche zur wirklichen Stimmführung von

ihren Principalen an den Reichstag gesandt werden , mit¬

hin alle wirkliche Neichsftändische Comitial - Gesandte müs¬

sen sich durch offene Vollmachten , welche in Form eines

Patents ab.gefaßt sind, legicimiren . Ein gleiches tritt auch

in Ansehung des kaiserlichen Principal - Commiffarius ein,

indem mir diesem die Reichsgeschäfte zunächst abgeschlossen

werden . Der Principal - Commiffarius muß sich zwar auch

durch eine offene Vollmacht iegitimiren , allein er erhält

ciuch ein Creditiv des Kaisers an die Neichsversammlung-

Beydcs läßt er sodann dem Mainzischen Direktorial - Ge¬

sandten durch einen Cavallier überreichen , worauf das

Cteüitlv , worin der offenen Vollmacht ebenfalls Errväh,

uung geschieht , sofort durch die Diktatur bekannt gemacht

wird . Auch läßt der Principal - Commiffarius seine gesche¬

hene Legitimation den einzelnen Gesandschafcen durch einen

Cavallier norificiren , worauf er von allen Gesandschaften

durch Gesandschafts - Cavalliers oder Legations - Secretaits

becomplimentirt wird und darauf von ihnen selbst einen

seyerlich en H esuch  erhalt . Es wird , wie man sagt,

eine Auffahrt  gehalten , das heißt , die Gesandte sah»

ren in sechsspännigen Kutschen und in Begleitung mehrerer

anderer , unter Vortretung ihrer Dienerschaft in größter

Galla zu dem Principal - Commiffarius , nachdem ihnen

vorher dazu eine Zeit bestimmt ist.

Lrstee Bank, L l
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Die kurfürstlichen und fürstlichen Gesandten überschicken

ihre Vollmacht dem Mainzischen Direktorial - Gesandten

durch einen Legations - Secretair , welchen jener selbst an¬

nimmt . Die Gesandten der Prälaten , Grafen und Städte

überbringen hingegen ihre Vollmachten dem Mainzischen in

eigner Person . Die Vollmachten werden nicht durch die l

Diktatur bekannt gemacht , sondern nur durch die Direc - k

torien in jedem Collegia angezeigt , welche daher von der

geschehenen Legitimation von Kur - Mainz benachrichtigt wer¬

den . Ausserdem erhält auch noch die Erbmarschallamts-

Kanzley von jeder bewirkten Legitimation einen mit der

bloßen Unterschrift : Kurmainzische Kanzler)  verse¬

henen Notificationsschein , damit dasselbe die Nathsansage

zu besorgen nie ermangeln möge.

Fast alle Höfe pflegen auch jetzt ihren Gesandten noch

ein besonderes Schreiben an den Principal - CommissariuS

rnitzugeben , welches sie demselben bey ihrer ersten feperli-

chen Visite überreichen . Ob dieses nöthig  scy , oder nicht,
jfl streitig , und eben so , ob dies Schreiben , als ein wirkli¬

ches Creditiv angesehen werden könne . So viel ist gewiß,
daß es , streng genommen , keiner besonder » Beglaubigung
an den Principal - Commissarius bedcirf . Der Gesandte,
der sich einmal auf gehörige Art legitimirt hat , muß von
dem ganzen Neichäconvent als Gesandter betrachtet werden.
Indessen ist es nun einmal so hergebracht , daß der Ge¬
sandte noch ein belondres Schreiben seines Prinripals dem
Principal - Commissarius überbringt , so daß es als ein un¬
freundschaftliches Betragen angesehen werden würde , wenn
ein Hof dies unterlassen wollte . Auch würde die Folge davon
sepn , daß der Principal Commissarius sich eines freund¬
schaftlichen und vertraulichen Benehmens gegen den Ge-
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sandten enthielte . Ein wirkliches und wahres Creditiv kann
indessen das Schreiben auf keinen Fall genannt werben *) .
Es sind mehr Arten von Empfehlungsschreiben,  der¬
gleichen wohl die Höfe ihren Gesandten an die regierende
Familie , ober die vornehmsten Ministers mitzugeben pfle-

! gen , wie dies vorzüglich bey den Gesandschaften an die O t-
! tomannische Pforte in Absicht des Gros - Bi-

zirs  zu geschehen pflegt **) .

Der Kur - Mainzische Directorial - Gesandte übergiebt

^ endlich seine Vollmacht dem Principal - Commissarius selbst,
welcher dieselbe sodann den Neichssiänden durch ein Com-

missionsdecret bekannt macht . Uebrigens läßt auch ein jeder
Gesandter , sobald er sich legitimirt hat , seine Ligitima-
lion durch den Legario .ns - Secretair den übrigen Gesandt

schäften und durch einen Legations - Kanzlisten dem Neichs-

städtischcn Directorium bekannt machen , wogegen er die
Gratulation ebenfalls durch einen Legations - Secretair

erhält . «

Alle übrige Gesandte , welche auf dem Reichstage er¬

scheinen , z . V . der Russische , Holländische u . s. w . erhal¬
ten nur ein verschlossenes Creditiv , welches sie dem Main-

zischen Directorial - Gesandten überreichen , und welches von

diesem durch die Diktatur bekannt gemacht wird . Hieher

gehört auch der kaiserliche Con - Commissarius , welcher sich

ebenfalls nicht durch eine offene Vollmacht,  sondern nur

durch ein Creditiv legitimirt.

In Ansehung der Vollmacht selbst ist nichts besonderes

weiter zu bemerken , als daß sie der Regel nach die Sub-

Ll -

v . Bütow  a . ä . O . S . iüp . u . f.

v . Römers  Grundsätze über die Gesandten S,
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stitutions - Clause ! enthält , das heißt , daß der Gesandte

darin bevollmächtigt wird , in Verhinderungsfall die Stirn»

me einem andern aufzurragen . Geschieht dieses , so wird

dasselbe jedesmal im Protokoll mit den Worten ex commif-

lione , oder ex iubüicmions sorgfälrig bemerkt , z . B

Bremen ex oommisssons per Hessen - Cassel.

Einem jeden Neichssrand steht es frcy , zu ein und

derselben Stimme mehrere Gesandte auf dem Reichstag zu

schicken , so wie dieses auf den Wahltagen zu geschehen

pflegt , damit wenn der eine verhindert wird , der andre

sodann dessen Geschäfte verrichten könne . Allein dies ist

schon lange nicht mehr üblich . Nicht einmal zu den meh-
rern Stimmen , welche ein Hof , sowohl in dem kurfürst¬
lichen , als fürstlichen Collegio abzulegen hat , werden meh¬
rere Gesandte geschickt , wofern nicht etwa besondre Um¬

stände dies rathsam oder wohl gar nöthig machen . So

pflegt der Kaiser , als König und Kurfürst von Böhmen ei¬

nen eignen Gesandten zu schicken , und einen andern , als

Erzherzog von Oesterreich wegen des in dem Fürstenrath zu
führenden Direktoriums . Hingegen führen der Kurbran-

denburgische , Kftrbraunschweigische und andre die Stim¬
men , welche ihre Höfe in dem Fürsteurath haben , eben¬

falls . Ja viele Höfe halten zu Ersparung der Kosten , gar
keine eigne Gesandte , sonder » lasse » ihre Stimmen durch
einen andern Gesandten führen . Dies kann indessen

sehr böse Folgen haben Es ist bereits in dem vorherge¬
henden der Fall angeführt , daß der Oesterreichifche Gesand¬
te , der die Bamberg - und Würzburgische Stimme mit zu
führen hatte , ein ihm zugeschicktes Votum nicht abgelegt
hat . So arg wird es nun wohl freylich so leicht keiner wie¬

der machen ; allein , wie wenn nun der Gesandte in des
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Kaisers , oder eines mächtigen Neichsstands Diensten steht,

oder von demselben eine Pension erhält ? Auf den Bericht

eines Gesandten kommt an manchem Hofe sehr viel an.

Wie er ohnzielsctzlich berichtet , so erhält er gewöhnlich seine

Instruction . — Doch man mag sich das Gemählde selbst

ausmahlen . — Man brachte einmal in Vorschlag , den

Kaiser zu verpflichten , seinem Oesterreichisch . n Gesandten

nicht zu erlauben , daß er sich auch noch um andre Stim¬

men bewerben , oder dieselbe übernehmen dürste *) , allein

es ist nur privatim und nie öffentlich geschehen . Wirklich

würde auch eine solche Verpflichtung zu hart seyn . . Die

sonderbarsten Folgen hat übrigens zuweilen die Verviel¬

fachung der Stimmen in einer Person , wenn sich etwa der

Fall ereignet , daß die Höfe selbst mit einander in Streit ge-

rathen . Gewöhnlich müssen alsdann die Legations - Secre-

tairs die Schriften austheilcn . Doch nicht immer läßt sich

eine unangenehme Collision vermeiden.

Was endlich noch die Legations - Secretairs betrist , so

müssen sich diese , da sie in den Collegien erscheinen und

hier das Protokoll führen , ebenfalls legitimsten . Diese

Legitimation geschieht indessen blos durä ) ein von ihren Ge¬

sandten ausgefertigles , von denselben unterschriebenes und

untersiegeltes Zeugniß , daß der N . N . zum Legations - Se-

«retair von seinem Hofe ernannt sey . Dies Attestat wird

sodann von den kurfürstlichen bey Kurmain ; vorgezsigt.

In Ansehung der fürstlichen aber behauptet das Erbmar-

Llz

H Der nun verstorbene Ocsterreichische Gesandte Freyherr
von Borie  führte auch die Stimmen von Bamberg,
Würzburg , Fulda , Dietrichstein und Thur n und
Taxis.
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schallamt , daß sie ihm vorgezeigt werden müssen . Ware
der Reichs - Erbmarschall selbst gegenwärtig « so würde dies
auch keine Schwierigkeit haben . So aber haben sich dis
Legationssecretairs geweigert , sich bey dem gräflich Pap¬
penheimischen Kanzleyrath zu legitimiren . Deshalb wurde
»m Z . 17z i . von den Gesandten unter anhoffendex Geneh¬
migung ihrer Höfe verabredet , daß in Abwesenheit des
Erbmarschalls die Legitimation bey dem kursächsischcn Ge¬
sandten , als Gesandten des Erbmarschalls geschehen sollte^
und diese Verabredung ist auch nachher von de» Höfen ge¬
nehmigt worden . Indessen müssen sich doch die fürstlichen
Agationssecretairs auch noch besonders bey dem fürstlichen
Direktorium durch Vorzeigung ihres Attestats legitimiren.

§. i6r.
Das Esrs m vniel,  welches die kurfürstlichen Ge¬

sandten unter sich beobachten , ist durch eigne Verträge in
Len Jahren 1688 , 1711 . und * 74 .5 . bestimmt worden , und
diese pflegen bey einer jeden neuen Kaiserwahl erneuert und
bestätigt zu werden *) . Sie gründen sich auf die Be ->
hauptung , daß den Kurfürsten königliche Ehrenbe¬
zeugungen  gebührten . Indessen weichen doch die Kur¬
fürsten den Königen im Range , und es hat daher keinen
Zweifel , daß ein Kurfürst von Sachsen  einem Kö¬
nig von Preussen,  also auch der kursächsische Gesandte,
dem königlich Preuffischen Gesandten nachgehen müsse. So¬
bald jedoch der König von Preussen , als Kurfürst  voy
Brandenburg erscheint ' fällt dieses fort . Man hat indessen

I Das Ceremoiüel zeigt sich in gewisser Hinsicht nirgends
strenger als auf den Wahltagen . Unter den Deliberations-
puncten ist daher immer der erste : U cb ercinku nft wegen-
des Cer emo niels.  Man inhärirt den bereits vorhandene»
Collegialschlüssen und bestätigt diese dadurch von neuen.
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gefürchtet , daß die königliche Würde hier einen Unterschied

im Cercmoniel .verursachen würde und aus diesem Grunde

ist in der Wahlcapitulation

*

*) seit 1764 . versehen , daß zwi¬

schen den Kurfürsten unter sich , im Ceremoniel kein Unter¬

schied eingeführt werden solle.

Vermöge der angeführten Verträge erkennen aber die

kurfürstlichen Gesandte sich sowohl auf Reichs - , als Wahl¬

tagen und sonst überhaupt für Gesandte vom ersten

Range (Ambassadeurs ) und gestehen sich einander wech¬

selsweise alle die Rechte und Vorzüge zu , welche nach dem

Praktischen Europäischen Völkerrechte den Ambassadeurs ge¬

bühren .
'

Besonders geben sie sich wechselseitig den Titel

Excel lenz,  und mit der feyerlichen Visite , oder Visite

en Oorps , halten sie es dergestalt , daß der letztankom-

mende seine Ankunft den bereits Anwesenden melden läßt,

und dagegen von diesen den ersten Besuch erwartet . Die

Meldung geschieht durch einen Gesandschafts - Cavallier . Dis

bereits Anwesenden lassen sodann ebenfalls durch einen Ge-

sandschasts - Cavallier , oder tn Ermanglung dessen durch den

Legationssecretair ihr Gegencompliment machen , und sich

nach der Zeit und Stunde erkundigen , wann sie selbst ihren

Besuch machen könnten . Alsdann fährt der Gesandte in ei¬

nem sechsspännigen Staatswagen , unter Begleitung seiner

ganzen Sulte , in so vielen Kutschen als er hat , und unter

Vertretung seiner Haus - Officianten und Dienerschaft zu

dem Neuangekommenen , der ihn in Begleitung seines gan¬

zen Gesolgs an den Wagen empfangen muß . Bepde bege¬

ben sich sodann in das mit einem Thronhimmel *) versehene

Llg

*) Art . z . §. rl.
*) Darunter ist, das Gemahlde des Princixals in Lebensgroß

ße beßndlich.
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Audkenzzkmmer, in welchem sie unter dem Baldachin mit
bedecktem Haupte Platz nehmen und sich sodann in eben
der Ordnung und unter der nervlichen Begleitung zuröckbe-
geben. Eben dieses Ceremoniel wird auch bey dem Gegen¬
besuch , welchen hiernächst, der Neuangekommene abstattet,
beobachtet. In neuern Zeiten hat man indessen angefangen-
sich über dieses lästige Ceremoniel wegzusetzen . Wenigstens
sind diese steifen Besuche auf den beyden letzten Wahl - und
Krönungstagcn in den Jahren 1790 . und 17Y2 . ganz uni
verblieben und nur den persönlich anwesenden Kurfürsten ab?
gestattet.

§ . r6r.
Die Gesandten der altfürftlichen Häuser,  welche

sich eben so viel, als die kurfürstlichen Gesandten zu scyn dün?
ken , beobachten das nemliche Ceremoniel unter sich, . das dir
kurfürstlichen sich zur Regel gemacht haben . Sie betrachten
sich ebenfalls als Ambassadeurs , geben sich den Excesienztitsl
» . s. w . Allein zwischen ihnen , und den kurfürstlichen Ge?
sandten ist deshalb großer Streit , der die Folge gehabt har,
daß nunmehr , wie man zu sagen pflegt, alles feyerlichs
Commercium  zwischen ihnen abgebrochen ist. Jene ha?
ben dadurch Vorrechts verlohrsn , in deren Besitz sie sich be¬
reits befanden . Sie waren ncmlich wirklich schon in ben er¬
sten Jahren der gegenwärtigen Neichsversammlung im Besitz,
daß die fürstlichen Gesandte ihnen den ersten feierlichen Be¬
such machten, und ihnen dm Excelkenztitci gaben , ohne den¬
selben zurückzubekommsn. Allein die kurfürstlichen suchten
diese Vorzüge immer weiter zu treiben ; so wollten sie bey
feyerlichen Gaftmahlen auf rorhen  Stühlen sitzen und die
fürstlichen sollten nur grüne  Stühle haben ; sie verlangten
durch Psgeri  bedient zu werden und den fürstlichen solltZ
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nur von Livreebedienten aufgewartet werden u . s. w.

Endlich behaupteten sie sogar in ihren eignen Hausern die

rechte Hand über die fürstlichen Gesandten zu haben und dies

hatte denn die bereits vorhin bemerkte Folge , daß die alt,

fürstlichen Gesandten im 1 .1682 . allen feyerlichen Umgang

mit den kurfürstlichen abbrachen , und auch nunmehr denselben

die Erccllcnz verweigerten.
Aber nicht blcs zwischen den kur - und fürstlichen Gesand¬

ten giebt es dergleichen Ceremvnielstreitigkeiten , sondern auch

zwischen den alt - undlncufürstlichsn . Jene betrachten sich in

Ansehung dieser , wie die kurfürstlichen in Ansehung ihrer.

So übel sie es den kurfürstlichen nehmen , daß diese sie nicht

mit sich auf gleichen Fuß behandeln wollen , so begehen sie

doch die nemliche Unbilligkeit *) gegen die neufürstlichen . Eben

so entstehen öfters Rangstreitigkeiten zwischen den Gesandten

der geistlichen und weltlichen Fürsten . Niemand ist dabey

öfters in einer üblern Lage , als der kaiserliche Principal-

Commissarius , an dessen Hofe sich der Mittelpunkt des gan¬

zen Ccremoniels vereinigt . Erfüllt er die Wünsche des einen

Theils , so beleidigt er dadurch den andern . So stand es

z . B . den kurfürstlichen Gesandten gar nicht an , als der Prin¬

cipal , Commissarius , um den Streit wegen der rothen und

grünen Stühle zu vermeiden , jene ganz abschafte . Ein kur¬

fürstlicher Gesandter gieng so weit , daß er , als dies zum er¬

stenmal geschah , mit einem rothen Mantel  erschien,

dm crwährend der ^ aftlso über den Stuhl zurückfallen ließ,

daß es scheinen konnte , als ob er auf einen rothbeschlagenen

Stuhle säße . Hernach berichtete er an seinen Hof , er .glaube

Ll ;

/ ) Wenigstens verdient das Betragender altfürstlichen gegen

die nenfürstiicheu diesen Namen , wenn sie das Betragen der kur-

fürstlichen gegen sich so nennen.
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dadurch doch den für die kurfürstlichen Gesandten bisher her,
gebrachten Vorzug gerettet zu haben *) . — Welch ein

großer Geist ! und welchen Begriff muß man sich von dem

Kurfürsten , dem nur dergleichen berichtet werden durfte , ma¬

chen . Doch es ließ ja der kaiserliche Hof selbst einmal ( 1679 .)
bey einigen kurfürstlichen Höfen Beschwerde darüber führen,
daß die kurfürstlichen Gesandten nicht zugeben wollten , daß
nach der Gesundheit des Kaisers und der Kaiserin , nicht
auch erst die Gesundheit des Hauses Oesterreich und Bur¬

gund getrunken würde , ehe die Reihe an die Kurfürsten und
das fürstliche Collegium käme . —

Das auffallendste Beyspiel von Rang und Ceremoniel-

streitigkeiten bleibt indessen , besonders der Folgen wegen,
der Fall , welcher sieb im I . 1748 . ereignete , und der

zugleich den stärksten Beweis davon giebt , wie sehr zuwei¬
len der Principal - Commiffarius , mit seinen besten Absich¬
ten in Verlegenheit kommen kann . Der Fürst von Thurn
und Taxis,  welcher damals die Stelle eines Principal-
Commissarius erhalten hatte , suchte den sonst gewöhnlichen
Ceremonielstreitigkeittn dadurch auszüweichen , daß er sich
eine Zsitlang auf dem Lande , nicht weit von der Stadt

aufhielt , und daselbst die Gesandten , ohne sich genau an
den Rang zg binden , nach und nach zur Tafel einladen

ließ . Das erstemal wurden der Concommissarius , die Ge¬

sandten von Mainz , Trier , Böhmen , Oesterreich und

Würtcmberg alle mit ihren Gemahlinnen , nebst einem geist¬
lichen Herrn von Stsngelheim , der die Stimmen der Bi¬

schöfe von Negensburg , Freisingen und Lüttich führte , ein-
geladsu . Der böhmische Gesandte hatte eigentlich die Frau
dcs .Oesterreichischen zur Tafel führen , und neben ihr Platz
nehmen sollen . Da dieser aber nicht gleich bey der Hand

ch Putters Entwickel . T.h - r . S . 2S7.



z . C. Von dem Reichstage. ZZ5

war , so kam der lZVürtembcrgische dem Herrn von Sten-

gelheim zuvor , indem er die Gesandtin zur Tafel führte,

.neben ihr Platz nahm und sich also über den geistlichen Herrn

setzte. Gleich den andern Tag schickte dieser dem Würtem-

bergischen Gesandten eine förmliche Protestatio » zu , um

die Gerechtsame der geistlichen Fürsten aufrecht zu erhalten.

Der Principal - Commiffarius suchte die Sache dadurch gut

zu machen , daß er bald nachher die Gesandten der geistli¬

chen Fürsten , und einige Tage darauf die der weltlichen

Fürsten entladen ließ . Aber von den geistlichen verbat sich

der Bambergische die Einladung , weil schon vorher der

Herr von Stengelheim , der doch erst nach ihm den Rang

hätte , zur Tafel gezogen war . Die weltfücstlichen hinge»

gen nahmen es sehr hoch auf , daß die geistlichen vor ihnen

eingeladen waren , und ließen es daher alle , bis auf den

Hessendarmsiädtischen absagen . Dieser Vorfall veranlaßt»

nun einen großen Federkrieg . Nicht weniger , als zehn

Staatsschriften  erschienen darüber , die insgesammt

sehr erbaulich zu lesen .sind , und eben nicht zur Ehre von

Teutschland gereichen * ) . Doch dergleichen Vorfälle sind

nun nicht mehr zu erwarten , indem jetzt auf kaiserlichen Be,

fehl die Csremonieltafeln aufgehoben sind . Ueberhaupt wird

es jetzt sorgfältig am Hofe des Principal - Commiffarius ver-

*) Sie finden
' sich in Fabers  Gtaatskanzley Th . 97 . 9z.

und 99 . Einige Hauptstcllen , woraus sich ungefähr der Geist
dieser Schriften abnehmen laßt , führt Putter  in der Histori¬
schen Entwickelung Th . S . 61 . n. f. an . Ueberhaupt ist da¬
selbst der ganze Vorfall erzählt , und wer noch mehrere Bcy-
spiele von lächerlichen Ecremoniel- Irrungen lesen will , findet
dergleichen nebst den bereits angeführten , in der Entwiche »'

lnng  LH . 2 . S . 264 . n. f>
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mieden , nicht mehr zu gleicher Zeit zwey Gesandte , bis

Nangstreitigtrften mit einander haben , zu bitten *) ..

16z.

Auf die Gesandten der Neichsstände ist das , was dem

praktischen europäischen Völkerrechte gemäß ist, in seiner gan»

zen Kraft anwendbar . Sie sind daher ebenfalls blos ihren

Principalen verantwortlich , und können und dürfen nur

von diesen Befehle annehmen . Ferner sind sie nnverlctzlich,

und da sie die Perlon ihrer Herrn vorstellen , so wird eine

ihnen zugesügte Beleidigung eben so betrachtet , als wen»

sie ihren Principalen selbst zugefügt wäre . Sie sindfrey von

allen Abgaben und brauchen nicht , wenn sie zum Reichstag

reiftn , oder von demselben nach Haus gehen , ihre Effecte»

.zu verzollen . Dies erstreckt sich ans das ganze Gesandschasts,

Personal , wird aber zuweilen sehr gemißbraucht . Endlich

haben sie auch die Gerichtsbarkeit über ihre Leute , die zu

ihrem Gefolge gehören . Dies wird ihnen zwar wohl von

dem Erbmoirschallamte streitig gemacht , allein sie wissen sich

in dem Besitz zu erhalten , oder sie verabschieden sogleich

denjenigen ihrer Bedienten , der sich ein Verbrechen hat zu

Schulden kommen lassen . Ist dies geschehen , so fällt der

Verbrecher unter die Gerichtsbarkeit des Sradtmagistrats.

v . Bülow a . a . O . S . 114.
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Viertes Capitel.
Don

den Reich sdeputationen.

§ . 164.

Etz ist schon in dem vorhergehenden bemerkt worden , daß

zuweileneinzelnen Ständen im Namen aller

Ncichsstände  Geschäfte aufgetragen werden , deren Der,

sammlungen man alsdannReichsdeputationen  nennt.

Diese Reichsdeputationen können also zwar in so fern nicht

als allgemeine Neichsständische Versammlungen angesehen

werden , als nicht sämmtliche Neichsstände Theil daran neh,

men : wohl aber in so weil , als sie Geschäfte Namens aller

verrichten oder in aller Neichsstände Namen allgemein ver¬

bindliche Schlüsse abfaffen.

Dergleichen Deputationen mag es wohl in Teutschland,

so wie in andern Neichen, woselbst Reichstag gehalten wird,
von jeher gegeben haben . Sollte das Neichsgutachten dem

Kaiser überbrachl , sollte der entworfene Neichsabschied re-

vidirk werden u . s. w . , so ward dies Geschäft einem Aus¬

schuß der Stände übertragen. Ein gleiches geschah , wenn

etwas , das vom Reichstag bereits beschlossen war , noch

ferner regulirt werden sollte ; auch übertrug man in ältern

Zeiten , in welchen man den Reichstag mehrentheils bald

möglichst beendigt wünschte , einem Ausschuß der Stände

dieses oder jenes Geschäft, das den Reichstag zu lange auf-

gehalten haben würde , oder woran auch das ganze Reich
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nicht füglich Theil nehmen konnte , z . D . Visitation des Kam¬

mergerichts , mit der Vollmacht , dasselbe nach bester Ein¬

sicht und Ueberzcugung abzuthun.

Ln älter » Zeiten wurden diejenigen Stände , welche Le-

putirt werden sollten , jedesmal besonders dazu ernannt , al¬
lein im sechszehnten Jahrhundert kam es dahin , daß einige
Stände behaupteten , ei» Recht zu haben , zu gewissen Ge¬

schäften beständig  gezogen zu werden . Ueberhaupt ent¬

stand damals ein Unterschied zwischen ausserordentli¬

chen und ordentlichen Deputationen,  der sich bis

auf oen heutigen Tag erhalten hat . Die ausserordentlichen
kann man wieder in solche eintheilen , deren Geschäfte auf
dem Reichstage selbst verrichtet werden können , z . B . Ue-
Lerbringung eines Neichsgutachtcns , Revision des Reichs¬
abschieds , Abstattung einer Glückwünschung u . s. w . , oder
deren Behandlung es erfordert , daß sich die Deputation an
einen dritten . Ott begiebt , z . B . Beywvhnung eines Frie-
denscongresses , Visitation des Neichskammsrgerichts.

Die Deputation verrichtet also Geschäfte im Namen

des ganzen Reichstags , und ist daher gewissermaßen als ein

Reichstag nach einem verjüngten Maßstaab zu betrachten.

Indessen theilt sich doch die ausserordentliche Reichsdeputa¬
tion , wenn sie auch aus noch so vielen Mitgliedern bestehen
sollte , nicht in mehrere Collegien , sondern sie verrichtet die

ihr übertragenen Geschäfte gemeinschaftlich , so daß alle

Hstirglieder nur ein Collegium ausmachen , und daß also
auch die Stimme des Reichsstädtischen , oder Neichsgräfli-
chen Deputaten eben so viel gilt , als die Stimme des kur¬

fürstlichen , oder fürstlichen . Nur mAnsehung des Sitzens
war ekmals viel Sneit . Es ward daher bey Gelegenheit
der nach Rhswick  zum Friedenscongreß abgeschickten De-
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putation vorläufig verglichen , daß die Deputirten insge-

sammt aus gleich en S esseln , ohne Tisch , die kursürst,

lichen oben an , sodann auf bcyden Seiten hinunter die geist¬

lichen und weltlichen Fürsten gegen einander über , und

ganz unten die Neichsstädtischen sitzen sollten *) . Ob übri¬

gens an der Spitze einer solchen Neichsdeputation eine kai¬

serliche Commission stehen müsse , hängt von der Beschaf¬

fenheit des aufgetragenen Geschäfts ab . Soll die Deputa¬

tion neue verbindliche Schlüsse abfassen , so ist eine kaiser¬

liche Commission erforderlich , ausserdem aber nicht.

§ . 165.

Diejenigen Stände , aus welchen die ausserordentliche

Reichsdeputation bestehen soll , wurden ehmals jederzeit be¬

sonders gewählt , und da die Neichsdeputation die Geschäfte

aller Neichsstar . de besorgen soll , so ist es billig , daß auch

die Mitglieder aus allen drey ReichScollsgien ernannt wer-

den . Dies geschieht auch , allein gescAich ist es nicht be¬

stimmt , wie viel  aus einem jeden Collegio dazu genommen

werden sollen ; vielmehr hangt dies von der jedesmaligen

besondern Bestimmung ab.

Zn älter » Zeiten ward bey Ernennung einer solchen

Neichsdeputation nicht auf ^die Religions - Eigenschaft der

Mitglieder Rücksicht genommen . Die Evangelischen ver¬

langten dies zwar mehrmals , allein sie konnten nie Lurch¬

dringen . Endlich aber kam die Sache auf dem westphäli-

schen Friedenscongreß von neuen zur Sprache und hier ward

" ) Das nchmliche ward auch im 1 .179 ; . bey der damaligen

Wahl einer Reichsdcputation zum , Friedens Congrcss beliebt . ,

Mrgl . Rd . S . 299 . so wie überhaupt in Ansehung der Ma¬

terie über die Reichsfriedensdeputatioueu die Schrift des Hrn.

Prof . JÜeiße zu Leipzig über die teutschen Reichsdcputatioue»

zu Friedensperhandlungeii , Leipzig 1797 . in 8 . zu empfehlen ist-
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es glücklich durchgescht *) , daß künftig alle  und . jede
Deputationen , sowohl die der einzelnen Coilegien , als die
des ganzen Reichs aus einer gleichen Anzahl der Mitglieder
von beyden Religionen bestehen sollten . Aber nun entstand
nachgrhends die Frage , wid die Wahl geschehen , und ob
ein jeder Religisnscheil seine Deputiere für sich wählen , oder
ob das ganze Collegium an der Wahl Theil nehmen soll¬
te ? — Diese Frage war auf dem Friedenskongreß nicht
besonders berührt . Sie schien sich aber auch von selbst zu
beantworten ; denn sollte Rsligionsgleichheik bep Ernennung
der Depntirten beobachtet werden , damit ein jeder Neligions-
theil gesichert wäre , daß nicht durch Mehrheit der Stimmen
der andre Theil ihn fährde , so war es auch wohl natürlich,
baß ein jeder diejenigen aus seinem Mittel selbst wählte,
auf welche er das meiste Vertrauen harre . -Wirklich ge¬
schah dies auch , als nicht lange nach geschlossenem Frieden
«ine Neichsdeputation * *) ernannt wurde . Ein jeder Theil
wählte seine Deputiere ohne allen Widerspruch . Allein im
Anfang dieses Jahrhunderts ward das Gegsvlheil von ka¬
tholischer Seite behauptet , doch sie konnten nicht durchdrun¬
gen und dadurch ist das ältere Herkommen noch mehr be,
festigt worden * **) .

Wenn

H Dsnabr . Fr . Art . ft ^ i.
S , den Art . Pcrpctuirl . Wnhlcap . ft 4.

*"") OoÄ/ft O.7» . clitk. äs iuris, . Lorpor . kiVLNAeli-
eorum Ospumws luge reli ^ ionis eliZenäi . Aubing . 1748 . 4 . Die
neueste . Wahl der Deputieren zum Fricdenscongreß geschah nicht
von jedem Religionstheil besonders , sondern von beyden gemein¬
schaftlich . Es rcservirten «jedoch Kursachscn im kurfürstlichen,
und Magdeburg im fürstlichen Cellcgio die Rechte der Evange¬
lischen, wogegen aber Oesterreich einen Widerspruch einlegte . —
Dieser Vorfall vcranlaßte die Erscheinung einer Schrift , unter
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Wenn indessen gleich zu den ausserordentlichen Reichs»

beputationen jedesmal die Mitglieder besonders gewählt wer»

den sollten , und dieses auch wirklich in Ansehung derjeni¬

gen geschieht , welche ausserhalb des Reichstags  ge¬

halten werden , so behauxten doch einige Reichsstände , daß

sie zu den ausserordentlichen Deputationen , welche ihre Ge,

schäfte auf dem Reichstage selbst verrichten , jedesmal zuge¬

zogen werden müßten . Diese Behauptung , welche daher!

rührt , das; man öfters die ersten Stände aus den bepden

höhern Collegien zu Deputaten ernannt hat , woraus diese

nachgehends ein Recht zu erzwingen juchten , hat besonders

seit dem westphälischen Frieden , wegen der darinn in Anse»

huug der zu beobachtenden Religionsgleichheit , enthaltenen

Verordnung , und auch in andrer Rücksicht die Folge ge¬

habt , daß die Deputationen auf dem Reichstage in neus -rn

Zeiten fast ganz ausser Uebung gekommen sind.

In dem kurfürstlichen Collegio halte man anfänglich den

ersten geistlichen und den ersten weltlichen  Kur¬

fürsten , also Mainz und Pfalz  gewöhnlich zu Deputir»

ten ernannt . Zufälligerweise traf es sich hier , daß beyd«

von verschiedener Religion waren . Nachdem aber die pfäl-

dem Titel:  Staatsrechtliche Bemerkungen eines
deutschen Rechtsgelehrten über die Wahl der
Reichsdeputirten zu dem künftigen Friede,zs»
Congrcsse . 1796 . in 8 . worüber bald darauf  Einige po»
liceymäßige Bemerkungen Germanien 1796 . in 8 . er¬
schienen, und dieser Schrift folgtekurz nachher eine neue Schrift
unter dem Titel:  die gemeinschaftliche Wahl der
Mitglieder zu einer R e i chs d e p u tat i 0 n und das
darauf sich g rü n den d e k a th 0 l ische M i tw ah l recht
der evangelischen Reichsdeputirten nach kathvf
l i s che n Grundsätzen entwickelt . Regensburg - 1796.
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zische Kur an Baiern  gekommen war,  so verlangte die¬

ses , als nunmehriger erster weltlicher Kurfürst , zu den De¬

putationen gezogen zu werden , und cs setzte diese Behaup¬

tung glücklich durch . Allein nach dem westfälischen Frie¬

den sollte Religionsgleichheit beobachte : werden , billig hätte

also Baiern weichen und wenn der Grundsatz , daß der er¬

ste von jeder Seite zu den Deputationen berechtigt sey,

beybehalten werden sollen , Kursachsen  einrücken müssen.

Allein Baiern wollte nicht weichen , indem es behauptete,

baß es ein wohlerworbenes Recht hätte zur Deputation ge¬

zogen zu werden . Wollte man also wohl oder übel , so

mußte man nun noch , um nur Rcligionsgleichheit zu bewir¬

ken , S achsen und B ran d en b u rg mit zur Deputation

ziehen . Endlich ward auch B 5 hm e n readmittirt , welches

nunmehr selbst nach dem von Baiern aufgestellten Grundsatz,

da cs den Rang vor Baiern hatte , zu den Deputationen

hätte müssen gezogen werden . Aber dann mußte entweder

Baiern weichen , oder man mußte noch Kurbraunschweig

zur Deputation ziehen . Jenes wollte Baiern nicht , und

dieses zu thun fand man auch Bedenken , weil sonst fast das

ganze kurfürstliche Collegium hatte dsputirt werden müssen.

Aehnliche Vorjälle ereigneten sich im kurfürstlichen Cot - '

kegio . Hier waren vor dem W . F . von der geistlichen Bank

Oesterreich und Salzburg , und von der welk  l i ch e»

Bank Baiern und Pfalzlautern  zu Deputieren er¬

nannt worden . Nach geschlossenem Frieden behaupteten diese

ebenfalls
'

ein beständiges Recht zu haben und keiner von ih,

nen wollte weichen . Es hätten also damals noch zwey evan¬

gelische Deputirte ernant werden müssen , aber alsdann

wären viere von der weltlichen und nur zwey von der geist-
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lrchen Bank gewesen ; wollte man aber noch zwey Mitglie¬

der dieser Bank zu Deputaten ernennen und dabey dm ein¬

mal ausgestellten Grundsatz , daß die ersten von jeder Bank

zur Deputation gezogen werden müßten , beybehaltm , so
litt wieder die Neligionsglsichheit . Kur ; hier mochte man,

wenn keiner wich , es machen , wie man wollte , so ward

entweder Neligionsgleichheit verletzt , oder es litt darunter

die geistliche Bank , und diese Schwierigkeiten wurden da¬

durch noch vermehrt , daß Pfalzlantern in der Folge zur

katholischen Seite überiral.

Zum Glück treten indessen diese Schwierigkeiten nur bey

den Deputationen aufdem Reichstage  ein ünd hier

kann man sich doch noch dadurch helfen , daß man das Ge¬

schäft Kurmainz mit dem Vorbehalt , daß daraus kein nach-

theiligss Recht erwachsen sollte , allein aufträgt . Bey den

Deputationen ausserhalb des Reichstags tritt indessen seit ei¬

niger Zeit eine andre üble Schwierigkeit ein . Zu dergleichen

Deputationen soll auch ein Grafund ein Prälat  ernannt

werden . Ursprünglich war dies wohl so zu verstehen , daß

nicht sowohl ein einzelner Graf , als vielmehr eine gräfliche
Bank ernannt würde , deren Mitglieder sodann gemeinschaft¬

lich ihren Deputirten bestellet ! könnten . Allein bey Gelegen¬

heit der letztem Kammergerichtsvisitatisn ward das Gegen-

theil behauptet . Der hierüber entstandene Streit *) hatte
die üble Folge , daß nicht nur die so heilsame Visitation ge¬
trenntst , sondern auch der Reichstag selbst auf mehrere Jah¬
re in Unthätigkeit gesetzt wurde . Die Thärigkeit ist nun

zwar wieder hergestellt , allein ehe es wieder zu einer ausser-
M m r

E) S . §. roi.
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ordentlichen Nsichsdepntationen *) kommt , muß doch vor,

her , wenn nicht neuer Streit entstehen und das ganze Ge¬

schäft wieder einen unglücklichen Ausgang nehmen soll , die¬

ser Punkt genau regnlirt werden.

Eine wichtige Frage , zu deren Erörterung , aber nicht

Entscheidung , die letzte Kammergerichtsvisiralion ebenfalls

Gelegenheit gegeben hat , ist : Ob die Schlüsse einer

ausserordentlichen Neichsdeputation zu ihrer

Gültigkeitkaiserlich er Ratifikation bedürfen?

So viel ist gewiß , daß eS -verschiedene Reichsdeputationei»

giebt , welche ohne kaiserliche Commission abgehalten wer¬

ben , allein von diesen ist hier gar nicht die Rede , sondern

nur von denen , an deren Spitze eine solche Commission steht

und die Namens des Reichs verbindliche Schlüsse abfassen

sollen . Der kaiserliche Hof bejahet die aufgeworfene Frage

und bezieht sich deshalb theils auf den N - A . von 154z . ,

theils aber ans die kaiserliche Wahlcapirnlation Art . rr.

§ . 7 - Zw jenem ist in Rücksicht auf das damalige Neligions-

verhältniß der Stände für die Visitation , die in selbigem

Jahre gehalten werden sollte , die Verfügung getroffen , wie

in Fällen , da die Visitatoren unter sich in Mißverstand ge-

rachen würden , die kaiserlichen Commissarien sie zu ver¬

gleichen suchen sollten . Dabey war damals die Clausel hin«

zugesetzl worden : daß , wenn es mit dieser Vergleichung

nicht gelingen wollte , „alsdann zu ihrer kaiserli¬

chen Majestät gestellt werde , darüber endlich

Erkennrniß und Entscheid zu lhun , dem auch

so lg ends alle Stände geleben und Nachkommen

Bey der neuesten ReichSfnedcnsdcputcttion ward der

Streit dadurch glücklich vermieden , dqß überall kein Graf und

kein Prälat zum Deputirtcn erwählt wurde.
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sollte tt . ' ° Zn der angeführten Stelle der Wahlcapirulation

hingegen heißt es : „ doch vorbehaltlich der den Römischen

Kaisern bey dergleichen Deputations - Conventen , vermög

der NsichSsatzungen zuksmmenden Zluthorität , und mittels

der kaiserlichen Commissarien mit den Ständen sürgehender

Vergleichung , allermaßen bey Reichstagen üblich und her»

kömmlich .
"

Allein gegen jene Stelle des Neichsabschieds hatten gleich

damals die evangelischen Stände protestier , und die Visila»

tion des Jahrs 154z . hatte sich darüber fruchtlos zerschla»

gen . Die Stelle der Wahlcapirulation aber redet nur von

der vrd en tlich en Neichsdeputation . Indessen ist doch so

viel gewiß , Laß in Ansehung solcher Schlüsse , wodurch et»

was neues  festgesetzt werden soll , kaiserliche Ratification

erforderlich ssy , denn sonst würden , unsrer ganzen Verfas»

sung zuwider , die Reichsstande ohne den Kaiser neue ge¬

setzliche Werfügungcu treffen können . Dies wird daher auch

nicht von Seiten der Reichsständr bestritten , dagegen aber

behaupten mehrere unter ihnen , daß alsdann , wenn blos

von Anwendung und Vollziehung bereits vor»

Händen er Reich sgesetze  die Frage sey , die Schlüsse

der ausserordentlichen Neichsdeputation keiner kaiserlichen

Ratifikation bedürften , indem es sonst von dem Kaiser ab»

hangen würde , ob auf die vorhandenen Gesetze gehalten

werden solle , oder nicht.

Bei der letzter » Kammergerichrsvisitation kam haupt¬

sächlich diese Materie stark zur Sprache und cs wurde von

beyden Seiten lebhaft darüber gestritten . Es hatte sich nein»

sich die kaiserliche Commission zweimal nach einander gewei»

gert , einen durch Mehrheit der Stimmen gefaßten Schluß

der Visitation zu genehmigen . Es entstanden daher die

Mm z



AZ2 4.B . Vsnd . Recht u . d . Art u . Weise d . N. Reg.

Fragen : Ob und wie weit zu den Schlüssen der Visitatoren
die kaiserliche Genehmigung erforderlich scy ? und ob durch
deren Versagung ein von den Neichsständischen Suödelegir-
ten einmüthig , oder durch die Mehrheit der Stimmen
gefaßter Schluß von den kaiserlichen Commissarien entkräftet
werden könnte ? Die Visitation legte die sich ergebenden
Zweifel i» einem eignen Bericht Kaiser und Reich vor, aber
noch zur Zeit ist es darüber nicht zu einem Neichsschluß ge¬
kommen . Pütt er  schrieb damals eine '

Abhandlung unter
den Titel : Versuch einer richtigen Bestimmung
d e s k a i se r l i ch e n N a t i fi c a t i o n s r e ch t s b e y S ch l ü s-
sen reiche ständisch er Versammlungen,  die zu
Göttingen 1769 . in 4 . hsrauskam . Er vertheidigt darin
die von einem Theil der Reichsstände gegen den kaiserliche»
Hof gemachte Behauptung und beruft sich deshalb auf die
Analogie von Ncvisions - Urtheln vom Kammergericht , in
welchem Fall keine Ratification nöthig siy , und auf die vo»
dem chmaligen Reichsregiment , wo alles nach der Mehrheit
der Stimmen gelammter Hand beschlossen warb . — Diese
Abhandlung erschien bald darauf zu Wien mir hinzugefügte»
widerlegenden Beobachtungen vom Hofrath Schrötter,
und auch Niefel  behandelte diese Materie in dem erste»
Theil seiner Staats betrach tun gen.  Reif zu einem
Schluß wäre sie also wohl , aber schwerlich wird dieser je er¬
folgen , zumal da einige Versuche , die Frage in der Wahft
«apitulakion zu entscheiden , verunglückt sind . Schon im I«
1790 . trug nemlich Kurbraunschweig  darauf an , der
vorhin angeführten Stelle der Wahlcapikulaüon noch fol¬
gendes bchzusügen r „ welche (.Vergleichung indessen , wie

hiernach sich von selbst versteht, in Fällen , woblosvon

Anwendung und Vsllziehung bereitS v 0 rhando-
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ner NeichSgesetze die Frage ist , mithin in so fern bey
reichskammergerichtlichen ordentlichen oder ausserordentlichen
Visitations - und Nevisionsdcputationenkeineswegs statt fin¬
det , noch erstreckt und begehrt werden soll . " Allein die ka¬

tholischen Kurhöfe stimmten sowohl damals) als imJ . 1792.
da dies Monitum ebenfalls wiederhohlt wurde , dagegegen.
Vraunschweig gebrauchte übrigens bey dieser Gelegenheit
noch einen wichtigen Grund . Es sagte nsmlich , daß bey
solchen Schlüssen , welche blos auf die Befolgung bereits

bestehender Gesetze abzielten , deshalb kein Natificativnsrccht
statt finden könne, weil hier die Ratification be¬
reits in dem mit Concurrcnz des Reichsober¬
haupts errichteten Gesetze selbst liege.

§ . 166.

Die zweyte Gattung der Neichödcputatioiren machen dir

ordentlichen  Deputationen(OrdinariNeichsdepu-
tation)  ans . Diese kam erst , wie bereits bemerkt wor,

bin , in dem sechszehntrn Jahrhundert
' auf. Gelegenheit

dazu hakte vorzüglich die bessere Erhaltung des Landfriedens
und der Umstand gegeben , daß man in den damaligen Zei¬

ten das Besuchen der Reichstage als etwas sehr beschwerli¬

ches ansah . Ueberdem war die Berufung eines allgemeinen

Reichstags mit vielen Weitläuftigkeitenverknüpft . Alkan be¬

schloß *) daher , daß in wichtigen Landfriedensbruchssachen¬
wenn der Kreis , darinn sich die Empörung ereignete , und

die benachbarten vier Kreise nicht im Stande wären , dis

Ruhe wiederherzustellen , von dem Kurfürsten von
Mm 4

') R. A . von 155; . § . 6; .
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Mainz  ein Ausschuß der Stände , der aus den gesammten
Kurfürsten und einigen andern Ständen bestehen sollte , be¬
rufen werden sollte . Was nun dieser in aller Namen be¬
schließen würde , sollte eben die Kraft haben , als wenn es
dom ganzen Reiche beschlossen wäre . Diese Deputation er¬
hielt den Namen der ordinari Deputation , man fand aber

nachgchends es für rathsam , auch andere Geschäfte derselben
zu übertragen , die den gesammten Reichstag zu lange auf¬
gehalten haben würden und die gleichwohl von einer gerin¬
gem Anzahl der Stande , wo nicht noch besser , doch eben so
gut abgcthan werden konnten . So ist besonders mehrmals
die Verbesserung des Reichsjustizwssens einer solchen Depu¬
tation oufgekragen worden , die denn auch das Geschäft ent¬
weder zum Schluß befördert , oder doch wenigstens so weit
vorbereitet hat , daß nachgchends auf dem Reichstag nur
die letzte Hand angelegt werden durfte . Der jüngste Neichs-
abschied würde z . B . nicht so viele wichtige das Neichsjustiz-
wesen betreffende Verordnungen enthalten , wofern sich nicht
bereits vorher eine Reichsdeputation damit mehrere Jahrs
beschäftigt und alles vorbereitet gehabt hätte,

§ . 167.
Die ordentliche Reichsdeputation ist als ein Reichstag

sm kleinen anzuschen . Die Verfahrungsart auf einem sol¬
chen Deputationstage hat sich daher auch größkentheils
nach der Reichstägigen gebildet , Es geschehen die Legitima¬
tionen ebenfalls durch offene Vollmachten bey Kurmainz,
An der Spitze der Deputation steht eine kaiserliche Commis¬
sion , durch welche ^ wie beym Reichstag , die feysrliche Pro-
Nvsttivn geschieht , Allein in dem Punkt weicht *) die or-

' ) Auch wird die ordentliche Deputation nicht , wie der
Reichstag , vom Kaiser , sondern von Kurmainz ausgeschrieben,
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deutliche Deputation sowohl von dem Reichstags , als dev

ausserordentlichen ab , daß sich die Deputate weder in drsy

Collegia theilen , noch ein einziges Collegium ausmachen.

Die Berathschlagungen geschehen vielmehr in zwey Colle-

gien , indem sich blos die Kurfürsten von den übrigen Stän¬

den trennen , und ihre Berathschlagungen unter Kurmain-

zischsr Direktion besonders anstellen . Die übngen trennen

sich aber nicht weiter , mithin sitzen die Abgeordneten der

Prälaten , Grafen und Städte , mit den fürstlichen in ei¬

nem Collegio , in welchem Oesterreich  das Direktorium

führt . Der Grund hievon ist wohl darin zu suchen , damit

die Kurfürsten nicht von den übrigen Ständen überstimmt

werden möchten , und weil es sich wegen der wenigen Städ¬

te , die dem Deputationstag beywohncn , doch nicht der

Mühe verlohnen würde , wenn diese ein eignes Collegium

bilden sollten.

Da nun also hier nur zwey Collegia sind , so werden

auch nur zwey besondre Collegialschlüssr gefaßt , welche man

sodann durch die Ne - und Correlation zu vereinigen sucht,

um der kaiserlichen Commission das Deputationsgut-

achten  zusrellen zu können , Hiebey ist eben das Rechtens,

was bereits in Ansehung der Neichstägigen Collegialschlüsse

bemerkt ist . Können sich die beyden Collegia keines gemein¬

schaftlichen Schlusses vereinigen , so kann zwar die kaiser¬

liche Commission die Vermittelung übernehmen , allein ent¬

scheiden darf sie nicht . Dies tritt hier um so mehr ein,

als die Sache nachher noch auf den Reichstag gebracht wer¬

den kann , mithin nicht ganz liegen zu bleiben braucht . Von

der kaiserlichen Commission hängt es indessen ab , ob sie

das Deputationsgutachten ratificiren will , oder nicht . Thut

sie cs , so entsteht daraus ein DeputatiynSschluß;

Mm 5
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wenn die Deputation wieder auseinander gehen soll , so

werden die sammtlichen Dcpukationsschiüffe in einen Depu-

tationsabschied  gebracht.

§ . 168.

Die ordentliche Neichsdeputarion besteht aus den sämmt-

lichen Kurfürsten und einigen andern Neichsständen . Zn

dem N . A . von 1555.  wurden folgende benannt : Ferdi¬

nand  von Oesterreich , Melchior von WürzburgWil¬

helm  von Münster , Alb r ech t von Daicrn , Wilhelm

von Jülich und Philipp  von Hessen ; sodann wegen der

Prälaten , der Abt zu W eing arten  und Och senk ) a Il¬

sen und wegen der Grafen,  der Graf von Fürsten«

berg.  Die beyden Reichsstädte hingegen , welche der Depu¬
tation mit beywohnen sollten , wurden damals nicht nament¬

lich angegeben , sondern dazu Platz gelassen.

Von den Fürsten waren also nicht sowohl gewisse fürst¬
liche Häuser , als nur einzelne Fürsten genannt , mithin war
damals nicht die Absicht , daß die Häuser Oesterreich
Baiern u . s. w . beständig zur Deputation gezogen werden

sollten . Dies persönliche  Recht ward aber bald erblich,
indem im R . A . von 1559. § . ;o . verordnet wurde , daß
der Erzherzog  zu Oesterreich , der Bischof  von Würz¬
burg u . s. w . als Mitglieder der Deputation berufen wer¬
den sollten , zugleich wurden auch nunmehr die Slädte

Cölln und Nürnberg  wegen der Städte zu Mitglieder
der Deputation angegeben . Diese bisher angeführten Reichs-

stände machten also die ordentliche Reichsdeputation aus , al¬

lein bcy Gelegenheit des zu Speyer im I . 1600 . gehalte-
nen merkwürdigen DeputationStags fand man für gut , dir

Zahl der Fürsten noch mit vier neuen , nemlich Burgund,
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Costanz , Vraunsch weig - Lüneburg , Pommern-

Stettin zu vermehren.

Bisher war bey dieser Deputation nicht auf Religions¬

gleichheit gesehen ; nun verordnet ? aber der W . F .
*) , daß

diese sowohl bey den ausserordentlichen , als ordentlichen

Deputationen beobachtet , und deshalb auf dem nächsten

Reichstag das weitere ausgemacht werden sollte . — Wie

ließ sich indessen im kurfürstlichen Collegio diese Verordnung

beobachten , da hier nur drei) evangelische gegen vier katho¬

lische Kurfürsten waren ? Sollte man noch einen evangeli¬

schen Fürsten zum Kurfürsten machen ? — Das war wohl

nicht die Absicht gewesen ; indessen stand es doch einmal

im westph . Frieden , daß Neligi
'
onsglcichheit beobachtet

werden sollte . Man traf daher das Auökunftsmit-

tsl , daß man im N . A . von 1654 . § . 191 . den evange¬

lischen Kurfürsten noch ein viertes unter ihnen al-

tevnirendes Votum  bewilligte . Dies geschah damals

zwar nur für diesmal *^ ) , allein wenn sich der Fall wie¬

der ereignet haben würde , so würde es wohl auf eben die

Art wieder gehalten worden sehn.

Nun mußte aber auch , um die Neligivnsgleichheit un¬

ter den übrigen Ständen herauszubringen , entweder dir

Zahl der katholischen Deputieren vermindert , oder die der

evangelischen vermehrt werden . Jenes fand Schwierigkeiten,

weil Niemand weichen wollte . Man entschloß sich also zum

letztem und ernannte nun noch Sachsen - Alrenbura,

Brandenburg - Lulmbach , Mecklenburg und

Würtenberg,  ferner einen Wetterauischen Gra-

I Art . 5 . f . 91 . Art . ? . §.

Es ward uemlich zugleich mit ein Dcputationstag beliebt.
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fen zu Mitgliedern der Deputation . Da aber auf diese Art

die Zahlcher Fürsten so sehr vermehrt war , so hielt man es auch

sürbillig , dieZahlderNeichsstädtemikAachcn , Ueberlin-

gen , Strasburg und Regensburg  zu vermehren *) .

Wirklich ward nun auch hierauf in den Jahren von 1655
bis 1662 . ein solcher Deputakionstag zu Frankfurt gehalten,
allein es ereigneten sich dabey so viele Schwierigkeiten , daß

nichts zum Schluß kommen konnte , indem besonders der Kai¬

ser Leopold , nachdem die Deputation durch den Tod K . Fer¬

dinand III - unterbrochen worden war , seine Commissarien

nicht wieder nach Frankfurt schicken wollte . Und als nun end,

kich d : rReichstag 1662 . ausgeschrieben wurde , so gieng auch
der '

Deputationstsg auseinander ., ohne daß auf demselben
etwas ersprießliches wäre ausgemacht worden . Hieran war

hauptsächlich der Kaiser Schuld gewesen * * ) , man säumte

daher nicht in das Projett der beständigen Wahicapituiation

zu setzen, daß der Kaiser die ordinari Neichsdcputation in ih¬
rem Stande ohnverrückt lassen , und weder an den vervrdne-

ten Personen , noch aufgetragenen Rechten und andern etwas

ändern solle . Eben dieses ward auch nachgehends im I . 1711.
der Wahicapituiation K . Carls VI . eingeschaltet , und übcr-

dem noch im I 1742 . der Kaiser verpflichtet , die ordentliche

Reichsdeputation wiederum  in ihren Neichsconstitutions-

maßigen Stand , Ordnung und Activität  zu setzen * ' *) .

Dies ist indessen bisher noch nicht wieder geschehen , und

wird auch wvhi , so lange der jetzige Reichstag fortdauert,

schwerlich je geschehen , zumahl , da sich auch in dem kurjürst,

ljchen Collegio verschiedene Veränderungen zugttragen haben,

-I . R . A . §. 194.
Mosers  Staatsrecht Th - 52 . S . 418 . u . f.

) W . C. Art . ir . 6.
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die der zu beobachtenden Ncligionsgleichheit fast unübersteig,

Uche Hindernisse entgegen stellen *) . Wirklich fällt aber auch

jetzt der Grund weg , weshalb in altern Zeiten Depukations-

tage gehalten wurden , indem der Reichstag nunmehr bestän¬

dig fortdauert , mithin sämmrliche Reichsständs beständig

versammelt siud.

Fünftes Capite !»
Bon

besondem Reichsständrschen Zusammenkünften.

§ . 169.

Äuffer den allgemeinen Neichsversammlungen , welche un¬

ter den Anspielen des Kaisers gehalten werden , giebt es auch

noch mehrere andre Gattungen Reichssiändischer Versammlun¬

gen , die weder vom Kaiser berufen , noch unter dessen Autho-

rität gehalten werden . Es ist nehmlich ein altes Recht uns¬
rer tcutschen Reichsstände , daß st - , wenn sie cs zu irgend

einem Zweck für gut finden , unter sich Cönferenzien anstel¬

le« können . Schsind von jeher mehrere dergleichen Convente

sowohl von benachbarten Ständen * *) , als andern , die ciner-

) Zs verdient hierüber gelesen zu werden , was
in dteäic . acl ? . sagt.

Das neueste Beyspicl giebt der berühmte Hildeshei¬
mer  Convent , der bekanntlich nicht blvs Nicdersaelssischer Kreis¬
tag ist , sondern auf den ! sich auch mehrere nicht NwdersachsischL
Stände eiugcsunden haben . Eben so gehört dahin der ini Wil¬
helm sb ade  bev Hanau im I . 1794 . gehaltene Convent.
Bergt , das Staats - Archiv  Heft u . S . ai 6 . u . f.

I
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ley Interesse hatten , etwa wegen Erhaltung des Landfriedens,
wegen des Münzwesens , auch wohl wegen bloßer Privatan¬

gelegenheiten gehalten worden . Haben nun schon dis einzett
neu Reichsstände das Recht , dergleichen Versammlungen zu

halten , und ausdenselben verbindliche Verabredungen unter sich

zu treffen , so muß dieses Recht um so vielmehr ganzen Reichs-

ständischen Collegien , oder einzelnen Rcichskörpern zustehen.

Indessen sah doch öfters der Kaiser dergleichen besondre
Zusammenkünfte der Reichsstände eben so ungern , als die

Reichssiande die Privatconvente ihrer Landstande ungern sa¬

hen . Da sie nun überdem im I . 1658 . eine Stelle in die

Wahlcapitulation setzten, nach welcher die Privatzusammen-
künfte der Landstände ohne der Landesfürsten Vorwissen und

Bewilligung nicht mehr erlaubt seyn sollten , so mochten sie

wohl fürchten / daß nach einem bekannten Rechtsgrundsatz *)

hievon auch auf ihre PrivatconventeAnwendung gemacht,wer¬
den könnte . Sie suchten daher das Recht , bas sie ihren Land¬

ständen nahmen , für sich zu erhalten , indem sie zu gleicher
Zeit der Wahlcapitulation **) folgende Stelle einschalteten r

„So soll auch in und ausserhalb dem Reichstage den Reichs-
und Kreissiänden » « verwehrt  seyn , so oft es die Noch
und ihr Interesse erfordert , entweder airculariter oder colls-

x
'mliter ungehindert männigiichen zusammen zu kommen und

ihre Angelegenheiten zu beobachten . "

Nun war also das bisherige Herkommen ausdrücklich
bestätigt und den Reichsständen das Recht sowohl Kreis¬

weise,  als nach ihrer Col legi als inkheilung  sich zek
versammeln , gesetzlich  zngestanden . Aber immer konnte

doch die Frage noch aufgeworfen werden , ob denn auch

ch kAioll guisgue iuiir in slceruln llacuic , uc ipls soäsm iurs

Art . 1 ; . §. 10.
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andre Zusammenkünfte , die etwa von benachbarten Nsichs-

ständen , oder von einem Theil der Fürsten angesiellt wür¬

den , hierunter begriffen wären ? Die Wahlcapitulariorr

sprach nur von Kreis - oder Cottegialversammlungen , mit"

hin hätte eS scheinen können , daß alle andre Gattungen

Neichsständischer Zusammenkünfte verwehrt  werden könn¬

ten . Doch dies war nicht die Meynung , indessen fanden

di>e Fürsten für gut , darauf anzutragen , daß den Worten

eirLnIaritssr oder colisFiaüter noch beygefügt werden möchte:

oder sonsten,  welches denn auch geschehen ist. Die

Neichsstände können also Kreisweise , oder nach ihrer Eol --

legialeintheilung , oder  sonsten , das heißt, auf eine jede

ihnen beliebige Art , Zusammenkünfte ansicllen, und auf den¬

selben verbindliche Schlüsse fassen . Dies hat man zwar in

Zweifel ziehen wollen , weil es in der Capitulation blos hie¬

ße : ihre Angeleger . heiren zu beobachten . Allein

Moser *) sagt : dies sey eine unverschämte Chi ka¬

lt e. Welcher auch das allgemeine Herkommen und des kaiser¬

lichen Hofs selbsteigneAnerkenntniß widersprächen . — WaS

sollten auch jene Worte heissen , wenn ste nicht diesen Sinn

hätten ? Was hülfe die Zusammenkunft und , die gemein¬

schaftliche Berathung , wenn man keinen Schluß fassen

dürste ? — Ja die Stände sind nicht einmal schuldig , dem

Kaiser von ihren auf dergleichen bssondern Zusammenkünf¬

ten gefaßten Schlüssen auch nur eine bloße Nachricht zu er-

rheilen , viciweuiger dieselben von ihm bestätigen zu lassen,

oder ihm Rechenschaft deswegen zu geben ; nur darf ftey-

lich daselbst nichts vorgenommen und beschlossen werden , was

wider den Kaiser und das Reich , ingleichen den vorhande¬

nen -Gesetzen zuwider wäre.

I Anmerk. zur W . C . Josephs II . Th . 2 . S . 94.
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§ . 170.
So haben nun erstlich die Kurfürsten das Neckt , nicht

nur auf dem Reichstage ein abgesondertes Collegium aus¬

zumachen , sondern auch ausserdem besondere Cvllegialver-

sammlungen , oder sogenannte Kurfürstentage  zu hal¬
ten . Dieses ihr Recht ist uralt , ja die gvldne Bulle macht
es ihnen sogar gewissermaßen zur Pflicht , daß sie alle Jahr ,
dergleichen Zusammenkünfte halten sollen , um sich über das
Wohl des teutschen Reichs zu berathschlagsn . Das nemli-
che ist auch in verschiedenen älter » Kurvrreinen festgesetzt,
i>t>r daß die Kurfürsten in der Folge den Zeitrauck verlän¬
gerten und statt jährlich , alle zwey , oder vier Jahr setzten,
oder auch es wohl gar ihrer Willkühr Vorbehalten , wann
sie einen Kurfücstentag halten wollten.

Es ist wirklich zu verwundern , daß die Kurfürsten von
diesem wichtigen Vorrechte in älter » Zeiten nicht mehr Ge¬
brauch gemacht haben . Indessen ist dies doch verschiedent¬
lich unter solchen Negierungen , wie die von K . Wenzel,

^ Friedrich III . und Rudolph II . waren , geschehen . Auf der¬
gleichen Kurfürstentagen ward manche Vorstellung an den
Kaiser beschlossen , die öfters demselben nicht angenehm war,
und derentwegen man am kaiserlichen Hofe solche kurfürstli¬
che Zusammenkünfte nicht gerne sah , und sie auch wohl z„
verhindern suchte . Aus diesem Gründe säumten die Kur¬
fürsten nicht , als der Gebrauch der Wahlcapirulation auf¬
kam , ihr in der G - B . bereits gegründetes Vorrecht von
neuen zu befestigen , und den Käfter zu verpflichten , daß
er dergleichen Zusammenkünfte nicht verhindern , oder stütz¬
ten , oder deshalb eine Ungnade auf sie werfen wolle ; viel¬

mehr
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Mehr sollte er sich in dem ein und andern , der G . B . gemäß

gnädiglich und un verweis!  ich *) halten»

Nach der G . B . konnten indessen dergleichen Kurfür-

sientage nicht ohne Vorwissen  des Kaisers gehalten wer-

den ; ja die Handlung geschah auch wohl unter Autorität

des Kaisers . Deydss war jedoch in neuern Zeiten den Kur¬

fürsten nicht anständig . Sie verpflichteten daher seit 1742.

den Kaiser , nicht zu verlangen , daß die kurfürstlichen Zu¬

sammenkünfte mit seinem Vorwissen  und unter seiner

Autorität  geschähen , ja nicht einmal zu verlangen,

Haß seine Gesandte  zu dergleichen besondern Delibera-

tionen schlechterdings zugelassci » werden müßten . Es hängt

also jetzt lediglich von der Willkühr der Kurfürsten ab , wenn

siebesondre Collegialversammlungen halten wollen . Da diesel¬

ben auch nicht unter Autorität des Kaisers gehalten werden

und die hier gefaßten Beschlüsse keiner kaiserlichen Genehmi¬

gung bedürfen , so fällt auch hier der Begriff von kaiser¬

lichen Commissarien  weg . Will der Kaiser ja den

Collegialtag beschicken , und wollen die Kurfürsten kaiser¬

liche Bevollmächtigte zulassen , so sind diese doch blos als

Gesandte  anzusehen und deshalb hat man auch für gut

gefunden , diesen Ausdruck zu gebrauchen . Indessen wollte

doch der kaiserliche Hof den im Z . 1764 . wegen der Wahl

des Römischen Königs gehaltenen kurfürjilichen Collegialtag

durch Commissarien  beschicken . Die Sache Machte

viele Schwierigkeit , und es mußte am Ende ein Revers

ausgestellt werden , daß künftig dergleichen nicht wieder ge-

Beweis , daß man sich von einem Carl  V . wobl Ver¬

weise  vermachen war . Man hat indessen im I . 1711 . das

Wort unverweislich  anstößig gefunden und statt dessen ge¬

setzt : u n verweis erlich«
Erster Band . N N
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schehen sollte . Im Z . 1790 . war man aber auch so vor-

sichtig , nach den Worten : Unsere Gesandte , noch zu

setzen : vielweniger unsere Commissarien.  Ha¬

ben übrigens schon in altern Zeiten die Kurfürsten von die»

ftm Vorrecht nicht häufig Gebrauch gemacht , so geschieht

dies jetzt noch ungleich seltner , da ohnehin wegen der be¬

ständigen Fortdauer des Reichstags das kurfürstliche Colle¬

gium stets versammlet ist , und da dasselbe sich auch noch

ausserdem , so oft ein Kaiser gewählt werden soll , besonders

versammelt *) . Nur alsdann , wenn man zur Wahl eines

Römischen Königs schreiten will , wird vorher ein kurfürst¬

licher Collegialtag über die Frage : ob dieses geschehen solle ? ,

gehalten . !

Sv gut die Kurfürsten besondre Collegialrage halten

können , ebensogut können auch die Fürsten eigne Ver¬

sammlungen mit Ausschluß der Grafen und Prälaten an¬

stellen , welche sodann unter den Namen der Fürsten tage

begriffen werden . Mein da unter den Fürsten selbst so we¬

nig Harmonie herrscht , da sich unter ihnen ein so großes

Gemisch von geistlichen und weltlichen , von alten und

neuen Fürsten findet , und überdem verschiedene Fürsten zu,

gleich Kurfürsten sind , folglich ihre Interesse öfters sehe

verschieden ist , so sind noch keine allgemeine  Fürstenkage

gehalten worden . Nur die altweltfürstlichcn Häuser , zu de¬

nen sich auch wohl die alten geistlichen Fürsten schlugen,

haben zuweilen besondere  Zusammenkünfte oder Fürsten¬

tage gehalten , doch waren auch hier nicht immer alle alte

Fürsten versammlet ( § . ioz .) !

Man kann jedoch auch diese Wahltage als besondre kur¬
fürstliche Collegialtage - anschen.
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Juden gräflichen  Collegien ist zwar ebenfalls zum
Theil ein großes Gemisch , indessen haben sie doch noch
mehr gemeinschaftliches Interesse. Es sind daher auch öf¬
terer sowohl besondre Versammlungen einzelner Collegien,
als auch allgemeineGrafentage  gehaltenworden (H. ioi .)
Noch im I . 1785 . ward ein Fränkischer Grafentag zu
Weikersheim wegen der .Neligionseigenschaft des fränkischen
Grafen - Collegiums gehalten *).

Eben so haben auch die Prälaten  das Recht sowohl
allgemeine als besondre Cvllegialzusammenkünste anzustellen.
Aber nur die schwäbischen Prälaten machen hievon Ge¬
brauch . Noch im 1 .1764 . beschlossen sie, daß alle vier
Jahr ein Collegialkag ausgeschrieben und gehalten werden
sollte , wenn auch gleich keine besondre Noch , oder Ursache
Vorhanden sein würde . Die Rheinischen Prälaten stellen
indessendergleichen Zusammenkünfte nicht an , vielwenigec
haben sich beyde Collegien zugleich versammelt und allgemei¬
ne Prälarentage gehalten -,**).

Endlich haben auch in ältern Zeiten die Reichsstädte
öfters sowohl allgemeine , als besondereStadtetage  ge¬
halten . Allein in neuern Zeiten .sind sie ausser Ueöung ge¬
kommen. Es hat jedoch keinen Zweifel , daß sie noch jetzt
dazu berechtigt wären und vielleicht möchten noch gegenwär¬
tig dergleichen Städtetagenicht ohne Nutzen seyn . Uebri-
gens liegt auch hier der Grund , daß sie ausser Uebung
gekommen sind , in der beständigen Fortdauer des Reichs¬
tags , indem daselbst das reichsstädtische Collegium bestäne

Nn »

*) Reuß Staatskcinzley Th. 10 . S . ;v§. u . f«
Reichspraiati '

sches Staatscecht Th. t . S . 4Z4.
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big versammlet ist . — Wenn nur aber auch eine jede

Reichsstadt hier ihren besonder » Gesandten , oder . Abgeord¬

neten hätte!

' § . i ? r.

Die Zceichsstände können auch,K reis weise  Zusam¬

menkünfte anstellen . Es sind selbst in den Reichsgesetzen

manche Geschäfte den Reichskreisen übertragen worben , und

manche auf dem Reichstage gefaßte Schlüsse müssen durch

die Kreise zum Vollzug gebracht werden *) . Hiezu Kom¬

men ferner andre Angelegenheiten , welche vorzüglich die

Mitglieder ein und desselben Kreises interessiren , z . B . all¬

gemeine Wegeverbesserungen , Abschaffung des eben so

schändlichen als schädlichen Lottos u . s. w . — Dergleichen

Geschäfte machen von Zeit zu Zeit Versammlungen der

Kreisstände oder Kreistage  nölhig.

Oesters haben aber auch mehrere benachbarte Kreise

gemeinschaftliche Angelegenheiten , z B . wegen des Münz¬

wesens oder wegen gemeinschaftlicher Vertheidigung . Zn
einem solchen Fall können auch mehrere benachbarte oder
verbundene Kreise gemeinschaftliche Versammlungen anstel-

len , oder es können wenigstens die Directoren der Kreise
zusammentreken und minVorwissen und Genehmigung der

Kreismitglieder gemeinschaftliche Schlüsse fassen . Za es

sind selbst dergleichen Zusammenkünfte einiger Kreise in ge¬
wissen Fällen, , besonders , wenn innerliche Unruhe und Em-

") Eben so psiegten . auch wohl sonst vor Erbfnnng eines
Reichstags Kreistage gehalten , und auf diesen Pradeliberatio-
neu - arrgestellt zu werden . In dem R . A . von 1L54. ' ward so¬
gar i8 § , geordnet , daß die Kreise die Revision der Reichs-
Exccutions - Ordnung zu deren Eomitial - Ajoustirung vorberei-
ten sollten.
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pörung zp befürchten sieht , in den Neichsgesetzen ausdrück«

üch verordnet *) . Eben so sollen auch von mehrern be¬

nachbarten Kreisen jährlich zu Handhabung durchgehender

Gleichheit wegen der Münze , sogenannte Münzprobations¬

tage gehalten werden **) , die ebenfalls nichts anders als

Convente mehrerer Kreise sind . Endlich können auch sogar

allgemeine  Kreistage , auf welchen zwar nicht alle Stän¬

de der einzelnen Kreise , aber doch aus allen Kreisen Depu¬

tate erscheinen , angestellt werden ; aber freilich wird auch

dies wegen des fortdauernden Reichstags nun nicht mehr

geschehen ***) .

Was die Art und Weise , die Geschäfte auf den Kreis¬

tagen zu verhandeln , betrist , so läßt sich davon im allge¬

meinen nur wenig sagen , indem ein jeder Kreis , da er

von dem andern unabhängig ist , seine Einrichtung nach

seiner eignen Lonvenienz gemacht hat . Die Eröfnung der

Kreistage geschieht durch die Direktoren , welche auch zu¬

gleich diejenigen Punkte , worüber berathschlagt werden

soll , vortragen und zum Stimmen auffordern . Ein jeder

Kreisstand kann wie auf dem Reichstage , sein Votum zum

Protokoll dittiren , oder dasselbe verlesen und zum Protokoll

geben . Alles was zur Legal - Notiz der Kreisstände kommen

soll , wird durch die Diktatur bekannt gemacht , welche

das Direktorium besorgt . Die Legitimationen geschehen in

einer der ersten Conferenzen und zwar dergestalt , daß ein

jeder seine Vollmacht dem Directorio überreicht und so-

N n Z

R . A . von 155; . §. 62.

R . A . von 1571 . j . 28.

Moser  von der teutsche » Kreisverfassung Cap - ?.
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dann darüber , ob sie hinreichend sey , abgestimmt wird . — ^

OS hingegen die Kreisstände sich in mehrere und in wie
viele Bänke Heilen , ob die Geschäfte in besonder » Depu¬
tationen vorbereitet werden u . s . w . , hängt von der be¬

sonder » Beschaffenheit und Einrichtung eines jeden Kreises
ab . Nur dieß ist hier noch zu bemerken , daß der Regel
nach in Kreissachen die Mehrheit der Stimmen entscheidet.
Dies ist selbst gesetzlich *) in Ansehung der Kreishandlun¬

gen über die in der Executionsordnuug enthaltenen und da¬

hin gehörigen Verfassungssachen bestimmt , indessen treten

doch auch hier die nähern Einschränkungen ein , wovon in
dem folgenden Kapitel die Rede seyn wird.

Uebrigens pflegen gegen das Ende eines Kreis - oder

Eollegialtags , wie auf Reichs - und Dcputationstagen-
dir einzelnen Schlüsse in einen Kreis-  oder kollegial-
Abschied  gebracht zu werden.

§ . 172.

Die Neichsstände können nun aber nicht blos collegka»
zisch , oder Kreisweise , sondern auch sonsten  Zusammen¬

künfte anstellen ( H. 169 .) Hieraus folgt also , daß auch
die Stände , die von einer Religion sind , dergleichen Ver¬

sammlungen hakten können , so oft sie es für nöthig oder
nützlich halten . So haben in ältern Zeiten sowohl die ka¬

tholischen als evangelischen Neichsstände öfters solche Zusam¬
menkünfte gehalten , und es könnte auch jetzt ihnen dies

nicht gewehrt werden . Da jedoch nunmehr der Reichstag
fortdauernd ist , mithin hier die sämmtlichen Mitglieder
der beyden NeligionSkörper beständig versammelt sind , so

R . A . von iü <4 . §. 18 ; .
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weiß man auch jetzt nichts mehr von besondern Zusammen-

künften der evangelischen oder katholischen Stände , die aus¬

serhalb des Reichstags  gehalten würden . Sollte in¬

dessen der Reichstag getrennt werden , so würden auch wie¬

der dergleichen Versammlungen gehalten werden.

Wirklich ist schon von den gesummten Mitgliedern des

(?oroori8 Lvan ^ slicorum im Z . 170z . beschlossen worden,

daß sie jederzeit in einer Versammlung bleiben wollten , es

möchte auch mit dem Reichstage gehen , wie es wolle.

Dies würde denn die Folge haben , daß auch die katholi¬

schen Stände versammelt blieben , welches aber sehr leicht

böse Zeiten und Unruhen veranlassen könnte . Besser ists,

wenn der Reichstag permanent bleibt , und die beyden Re-

iigionskörper nur so existiren , wie dies auf dem Reichstage

der Fall ist . Sie sind sich doch hier einander näher , sie

müssen wegen anderer Angelegenheiten mit einander confe«

riren und haben also auch eher Gelegenheit die entstandenen

Irrungen gütlich wieder beyzulegen . Da übrigens die

Mitglieder der beyden Neligionskörper seit geraumer Zeit

nun auf dem Reichstag versammelt sind , so stellen auch zu¬

gleich die Neichsragsgesandten die beyden Religionstheile

des Reichs vor *) . Es bedarf daher keiner besondern Legi¬

timation , sondern der Gesandte , der sich überhaupt zu

der Reichstagsstimme gehörig legitimirt hat , M .auch zu¬

gleich beh seinem Religionstheile für legitimirt zu achten.

Eben so wenig läßt sich auch hier ein besonderes CermozM

denken.
Nn 4

- ) Indessen besteht das Lorgus Lvang. nicht aus Gesand¬
ten,  Indern aus Reichsständcn , deren Stellvertreter die Ge¬
sandten find. S . §. 115.
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§ . 17 ; . . ,

Die Art und Weise , die Geschäfte in den Conferenzen ^
der beyden Religionstheile zu behandeln , richtet sich mehren-

«Heils nach der auf dem Reichstag üblichen Verfahrungsark.
Alles was daher zur gesetzlichen Kenntniß der Mitglieder
kommen soll , muß dictirt werden . Natürlicherweise kann

indessen diese Diktatur nur beym Lorpore Oatbiolicorum von

Kurmainz geschehen . Unter den Evangelischen hingegen

geschieht sie von Kursachsen , weil dieses unter ihnen das

Directorium führt.

Sachsen thut daher auch in den Conferenzen der Evan¬

gelischen den Vortrag , fordert die Grimmen auf , und läßt

die Ausfertigung in seiner Kanzler ) besorgen . Die ordent¬

lichen  Conferenzen werd ^ r gewöhnlich alle 14 Tage nach

dazu vorhergegangsner Kursachsischen Einladung ^gehalten,

es wäre denn , daß außerordentliche Geschäfte , öftere Ver¬

sammlungen nöthig machten . Der Regel nach wird hier

kein Rang beobachtet , sondern es werden die Geschäfts

üanäo in circulo abgethan . . Wird aber Platz genommen«

so versteht es sich , daß die kurfürstlichen obenan sitzen , und

die «übrigen ihre Plätze nach dem Range einnehmen , der«

sie auf dem Reichstage haben . Wo die Conferenzen gehal¬

ten werden sollen , ist nicht bestimmt , gewöhnlich werben sis

jedoch in dem fürstlichen Nebenzimmer « » gestellt . Hiev

sind nun sämmtliche Mitglieder versammelt , ohne daß

eine weitere Abtheilung in Collegia statt findet . Die Lega-

tionssecretairs wohnen indessen diesen Zusammenkünften nicht

bey , sondern ein jeder Gesandter muß sein Protokoll selbst

führen , Den Gegenstand der Berathschlagungen in diesen

Conferenzen , machen übrigens alle Sachen aus , Welche
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bas gemeinschaftliche Interesse und die Gerechtsame der

Evangelischen betreffen.

Ausser den ordentlichen  Conferenzen der Evangeli¬

schen sind in neuern Zeiten noch andre Konferenzen aufge¬

kommen , welche nur von '6 Depukirten gehalten werden.

Gelegenheit zu Errichtung dieser Deputation gab ein kaiser¬

liches Nescript vom 8 . Jan . 1769 . an den Principal -- Com-

missarius , welches die Versicherung enthielt , daß den Ne-

ligionsbeschwerden , wenn sie gehörig angebracht und fort¬

gesetzt würden , ohne weitläustige Processe abgehvlfen wer¬

den sollte . Da nun wirklich zuweilen sehr ungegründete

Beschwerden angebracht wurden , so fand das Corpus dev

Evangelischen für rarhsam , eine eigne Deputation aus sei¬

nem Mittel zu ernennen , und derselben einen Nechrsge-

lehrten , als Consulenteli , zuzuordnen , um die Neligions -«

beschwerden ; worinn eine Unterstützung und Fürsprache

-des evangelischen Neligionstheils gesucht würde , vorher zu

prüfen , nach den allenfalls nöthigen Beweismitteln zu for¬

schen , und alles so vorzubereiten , damit der lvbenswürdi-

gen Absicht des Kaisers gemäß den Beschwerden ohne weit-

läustigen Proceß abgeholfen werden könne.

Alles vorhin angeführte gilt auch in seiner Art von dm

Conferenzen des Corpus der katholischen Stände, , nur daß

diese bey weiten nicht so häufig sind , weil sie nicht , wie dis

Evangelischen , der leidende Theil sind,  und also auch

nicht so oft , wie jene nöthig haben , Verarhschlagungen an-

zustellen . Noch weniger weiß man hier etwas von einer

solchen Deputation , welche erst die Neligionsbeschwerden zu

prüfen hätte . Die Conferenzen selbst werden übrigens ent¬

weder iir deni Kurmainzischen Gesandschafts - -Hmarkiep,

oder in dem Dominikanerkloster gehalten,

Nn 5
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§ - ^ 74 -

In den Conftrenzen der beyden Religionskörper gilt
'
die

Mch
'
rheit der Stimmen . Alles was dadurch , ober einmü-

thig beschlossen wird , ist als ein , den Rcligionstheil , der

den Schluß gefaßt hat , verbindender Vertrag  anzusehen.

Das gefaßte Conclusum wird sodann durch die Diktatur den

Mitgliedern des Neligionstheils bekannt gemacht . Zuwei¬

len , wenn be onders ber-de Religionstheile ein Geschäft mit

einander zu verhandeln haben , wie z . B - die Grafenfachs

war,  wirb auch daö Conclusum dem andern Neligionstheil

nutgetheilt , oder , wenn es allgemein bekannt werden soll,

durch den Dru °
ck publicirt *) . Es kan » auch ser- n, daß das

Corpus mir andern Machten seiner Religion in Correspon-

denz rritt und dieselben einlaüet ihren Schlüssen beyzutreten.

So geschah dies im Z . 1 ^ 77 . , als von den Evangelischen

die Osterfeyer regulirt wurde.

Wird etwas beschlossen , was noch einer weitern Aus¬

fertigung bedarf , z . B . eine Vorstellung an den Kaiser , so

führt entweder das Direktorium , ober wem man sonst die

Arbeit auftragen will , dabey die Feder . Der entworfene

Aufsatz wird sodann in der Conferenz verlesen , wobey cs

jedem frey steht , seine Erinnerungen zu machen . Ist der¬

selbe genehmigt , so wird er in der Kursächstschen Kanzler-

mundirt und sofort weiter besorgt . Die Schreiben , welche

das Corpus der Evangelischen auf diese Art erläßt , werden

nur unterschrieben : Der evangelischen Kurfürsten,

Fürsten undStändezumali ge meinen Reichstag

Von den Schlüffen des Lorp . Lvsnx . haben wir vollstän¬
dige Sammlungen von Schaur 0 th und Herrsch.  Die letz¬
te , welche eine Fortsetzung der erster » ist, ist sehr gut und zweck¬
mäßig eingerichtet.
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gevollmächtigte Näthe , Vothfchafter und  Ge¬

sa n d t e *) . Die Namen der Gesandten selbst werden

nicht beygesetzt , wohl aber wird ein sogenanntes
8 i§iIIatic >nisbeygefügt, welches die Namen derjenigen Reichs-
stände enthalt , welche an der Sache Theil genommen haben.

Sechstes Capitel.
Von

der Mehrheit der Stimmen und besonders von dem

Rechte der Trennung des einen Religioustheils
von dem andern.

§ - 175.

sobald sich mehrere Personen zu einem gemeinschaftlichen
Zweck verbinden , so ist es sehr gut , wenn sie sogleich be¬

stimmen . ob künftig zu Abfassung ihrer gemeinschaftlichen
Schlüsse dieMehrheirderStimmen  hinreichend seyn .,
oder wie es sonst damit gehalten werden soll. Daß es sehr
beschwerlich sey , wenn man zu Abfassung eines Schlusses
nicht die Mehrheit der Stimmen gelten lassen will , und
daß man alsdann , besonders in einer großen Gesellschaft,
nur äußerst selten einen gemeinschaftlichen Schluß bewirken
wird , ist freylich- wohl gewiß , indessen dürfte es doch noch
sehr problematisch seyn , ob nach dem Naturrecht ohne weitern
besondern Vertrag die Mehrheit der Stimmen entscheide.

H Wäre es nicht in mancher Hinsicht besser , der Rathe,
Bothschafter und Gesandte überall nicht zu erwähnen , sondern
blos zu setzen : die evangelischen Kurfürsten , Für¬
sten und Stände des tenrschen Reichs;
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Doch dieser Untersuchung bedarf es hier nicht , indem

es keinen Zweifel hat , daß sowohl » ach dem Herkommen,

als nach mehrern ausdrücklichen Gesetzen *) der Regel nach

in allen unsern Reichsständischen Versammlungen Stimmen¬

mehrheit gilt , so daß sich der mindere Theil dasjenige ge,

fallen lassen muß , was durch den größer, , beschlossen wor¬

den ist . Allein diese Regel soll Ausnahmen haben und über

diese wird heftig gestritten . Einige liegen indessen schon

inderNaturderSache,  andre hingegen haben ihren

Grund in besonder, , positiven Bestimmungen.

Zu jenen gehört I) daß sich die Gültigkeit der

Mehrheit der Stimmen nicht  üh . er die Grän¬

en der Gesellschaft hinaus erstrecken kann.  Die

Gesellschaft verbindet sich zu einem gemeinschaftlichen Zweck,

und verabredet, , sich alles dasjenige gefallen zu lassen , was

zur Erreichung dieses Zwecks durch die mehrsten Mitglieder

beschlossen werden wird . Alles aljo , was dahin abzielt,

ist der Stimmenmehrheit unterworfen , und Niemand kann

sich beschweren , wenn er dadurch genöthigt wird , etwas zu

thun , oder zu unterlassen , was nicht mit seinen Gesinnun¬

gen übereinstimmt . Ganz anders aber verhält es sich, wenn

von solchen Gegenständen die Rede ist , welche ganz außer

dem Zirkel der gesellschaftlichen Rechte und Befugnisse liegen,

wo nicht sowohl von Rechten die  Rede ist , welche man

hat , in so fern man Mitglied einer Gesellschaft

ist , als vielmehr von solchen , die einem jeden auch

ohne Rücksicht auf die Gesellschaft zustehen,

oder mit andern Worten , wenn ein jeder nur für sich und

") Kur - Verein von i ; ? 8 . R . A. von izir . §. 7 von , 542°



6 . C . Von der Stimmenmehrheit rc . 57z

außer aller Verbindung mit der Gesellschaft zu betrachten

ist . Dergleichen Sachen sind überhaupt kein Gegenstand

der gesellschaftlichen Beratschlagung . Macht man sie

gleichwohl dazu , so kann doch die Stimmenmehrheit nichts

entscheiden.

Diese allgemeinen Sätze lassen sich auch auf unsreNeichs-

ständischei Versammlungen anwenden . Alle Neichssiän-

de stehen in einer gesellschaftlichen Verbindung mit ein,

ander , und machen in dieser Hinsicht nur ein Corpus aus.

Der Zweck ihrer Verbindung ist Erhaltung ihrer wech,

selseitigen Gerechtsame *) , gemeinschaftliche

Vertheidigung , und Theilnahme an der ge-

sammten Regierung des Reichs.  Alles was daher

auf Erreichung dieses Zwecks abzielt , wird durch die Mehr»

heit der Stimmen entschieden . Stimmen die mehrsten z-

B . dahin , daß zur Vertheidigung  des Reichs gegen

die Einfälle der Franzosen eine gemeinschaftliche Armee von

r roooo Mann auf die Deine gebracht werden soll , so müs¬

sen sich die übrigen dieses gefallen lassen , und dem Schluß

gemäß ihre Contingente stellen , denn hier ist von einem Ge¬

genstände die Rede , welcher in dem Umfang der gesellschaft¬

lichen Befugnisse liegt.

Wäre hingegen die Frage von solchen Gegenständen,

bey deren Bestimmung ein jeder Neichsstand nur für seine

Person oder blos in Rücksicht auf sein Land , und ohne Be¬

ziehung rauf den Zweck seiner gesellschaftlichen Verbindung

H Billig sollte auch Beförderung des allgemeinen

Wohls der sammtlichen Reichsbürger dahin gerech¬

net werden ; allein unsre Reichsstande sind zu starke Egoisten.

Ein jeder sorgt »ur für sich und sein Gebiet . Sehr gleichgültig

ist erjabcr gegen seine Nachbarn gesinnt . Dies ist das größte

Uebel i » unsrer Verfassung.
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mit den übrigen Neichssränden zu betrachten ist , so verhält

sich die Sache ganz anders . Wenn daher z . B . ein Reichs?

stand Verfügungen in seinem Lande trist , wodurch cher ge?

nieinschqstlichs Zweck nicht leidet , und welche den vorhande¬
nen allgemeinen Gesetzen nicht entgegen sind / so ist dies kein

Gegenstand der gemeinschaftlichen Derathschlagung . Es ist

hier die Frage von einer Befugniß , welche einem NeichS-

stand ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Verbindung,
worin er sich befindet , zusteht. Hier ist er als Einzelner
und nicht als Mitglied der Neichsversammlung zu betrach¬

ten , folglich die Rede von dem Rechte eines Einzel¬
nen (ins 6n § ulorum ) .

Der wahre Begriff von Rechten der Einzelnen,

(iuribus sinMlorum ) ist also , daß darunter Rechte zu ver-

stehen sind , die einem Neichssiand ohne Rücksicht auf die

gesellschaftliche Verbindung aller Reichsstände zustehen,
und die gar nicht auf den Zweck dieser Verbindung abzielen.
Freylich ist dieser Begriff enger, als er gewöhnlich angenom-
men wird , indem man öfters entweder ein besondres

Recht (ins lmFulsrH darunter versteht , welches jemanden

zusteht , oder blos Rücksicht auf die besondre Collegial - V̂er¬

bindung nimmt , worin sich ein Neichsstand befindet. Al¬

tem ohnerachtet ich gerne zugebe , baß in jenem Fall es auch
seyn kann , daß die Mehrheit der Stimmen nichts zu ent¬

scheiden vermag , so hat dies doch seinen befondern Grund
darin , daß hier vielleicht die Frage von einer wohl erwor¬
ben  e n G e r e chtsa  m e ist . Im letztern Fall hingegen wür,

de manches für iu3 1
'
inFulorum gehalten werden müssen,

was es in der Thac nicht ist . So berufen sich z . D . die
Stände , welche das Recht haben » den Deputationen bey-

zmvohnm , auf ihr r
'»5 / ««Lr- /o»'»W , allein hier ist vielmehr
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von einem b e so n d e r n N ech f e ( iure ) dis Rsde^

das sie einmal erworben haben und das ihnen daher nicht

wieder genommen werden kann . Ist hingegen die Rede z.

B . von dem Rechte eines jeden Ncichsstandes , Posten in sei¬

nem Lande anzulegen , oder von der Frage , wie viel Sol¬

daten ein Reichsstand halten könne . so kann man sich aller¬

dings auf ein ius ImZuIorum beziehen , denn diese Pechte

stehen einem jeden Reichsstande zu und haben keinen Bezug

auf den Zweck der gesellschaftlichen Verbindung aller Neichs-

stände.

Alles dies liegt nicht nur in der Natur der Sache , son¬

dern ist auch selbst in unfern Gesetzen gegründet . Der

Westph . Friede * ) sagt cs nemlich ausdrücklich , daß die

Mehrheit der Stimmen alsdann nicht statt finden soll,

wenn die Neichsstände nicht als ein Corpus be¬

trachtet werden könnten.  Man hat sich sehr über

den eigentlichen Sinn dieser Stelle gestritten , und ihn bloS

von dem Fall verstehen wollen,  wenn die Stände sich in

zwey Partheyen theilksn und auf diese Art Parlhey gegen

einander machten . Allein , daß dies nicht dieMeynung sey,

ergiebt sich schon daraus , weil dieser Fall unmittelbar dar¬

auf noch besonders erwähnt wird . Da nun die Friedens¬

handlungen keinen besonder » Aufschluß über diese Stelle ge¬

ben , so muß man annehmen , daß die Verfasser des W . F.

zu mehrerer Sicherheit hier dasjenige ausdrücklich haben ftst-

setzen wollen , was vorhin angegeben ist , wenn gleich dies

schon an und für sich in der Natur der Sache liegt.

Ferner II ) findet nach der Natur keine Mehrheit der

Stimmen statt bey allen denjenigen Gegenständen,



576 4'. B . Von b. Recht u . d . Art u . Weise d . N . Reg.

die überhaupt nichtder höchsten Gewalt unter-
rvorfen  sind . Es ist sehr in die Augen fallend , daß
Rechte , welche nicht einmal ein unumschränkter Regent zu
kränken vermag und die entweder gar nicht , oder doch nur
im CollisionSfalle in seiner Macht liegen , noch weniger
durch eine Stimmenmehrheit gekränkt werden können. So

sindGlaubenssachen  keiner menschlichen Gewalt unter¬
worfen und eben so kann auch nur alsdann , wenn die Er¬

haltung des. , Ganzen es erfordert , die höchste Gewalt je¬
manden sein wohl erworbenes Recht nehmen- Es
können daher auch dergleichen Verfügungen , wodurch dem

Gewissen Zwang angelegt werden will , oder wodurch je¬
manden seine wohl erworbenen Gerechtsame genommen wer¬
den sollen , nicht in unfern Neichsständischen Versammlun - '

gen durch die Mehrheit drr Stimmen getroffen werden.
Doch diese Sätze werden zu allgemein, als richtig anerkant,
als daß es sich der Mühe verlohnen würde , länger dabey
zu verweilen.

§ . 176-

Außer den bisher angegebenen Fällen behauptet man
auch zum Theil, daß in ReichssteUersä chen keine Mehr,
heit der Stimmen gelte. An und für sich möchte diese Be¬
hauptung wohl ohne Grund sepn , allein bey unserm so un¬
vollkommenen  und sich so sehr ungleichen  Skeuerfuß
hat sie doch sehr vieles für sich . Einige zahlen offenbar zu
viel , andre viel zu wenig . Hier wäre es nun wirklich sehr
unbillig, wenn die letztem die erstem überstimmen könnten.
Indessen diesen Grund führt man nicht an , sondern man
stützt sich darauf, daß Steuern zu bewilligen von dem fteycn
Willen der Reichsstände abhange. Aelterer Zeiten zu ge-

schwei-



s . C. Von der Stimmenmehrheit rc. Z77
schweige - in welchen man schon , vorzüglich von Seit

len der Reichsstädte , der Verbindlichkeit der Stimmen¬

mehrheit in Neichsteuersachen widersprach , rechneten be¬

reits dis Evangelischen in dem von ihnen im Jahr 161z.

übergebenen Berzeichniß derjenigen Sachen , in welchen

sie die Mehrheit der Stimmen nicht zugeben könnten,

auch die Cvntributionssachen,  weil , wie sie hinzu¬

fügten , keiner dem andern mit Vvtiren , Geld auszugeben

vorschreiben könne , und dann , weil die Contribution eine

freywillige Hülfe sey , « nd die Stimmenmehrheit in Uebung

der Freywilligkeit nicht statt finden könne.

Auf dem Westph . Friedenskongreß kam diese Materie

ebenfalls zur Sprache , allein man konnte sich «deshalb nicht

vereinigen und vcrwieß daher die Sache auf den nächsten

Reichstag *) . Hier war man jedoch nicht glücklicher . Man

stritt sich auf den in den Jahren 165z.  und 1654 . gehalte¬

nem Reichstage lebhaft deshalb mit einander , allein man

konnte zu keinem Schluß kommen , weil die Stimmen zu

sehr getheilt waren . Der Kaiser , die mehrsten Kurfürsten

und die katholischen Stände waren für die Mehrheit der

Stimmen , die Reichsstädte aber gänzlich dagegen . Andre,

besonders die protestantischen Fürsten , machten « einen Un¬

terschied zwischen nothwendigen und freywilligen,

Steuern . Bey jenen wollten sie die Mehrheit der Stim-

men anerkennen , bey diesen aber nicht.

Diese so sehr verschiedenen Meynüngen machten , daß

man sich keines gemeinschaftlichenSchlusses vereinigen konn¬

te , und daß darüber nachher die ganze Sache liegen ge¬
blieben ist . Noch*jetzt ist es also streitig,  ob in Reichs-

H Osnabr. Fr. Art . 5 . f . ; !r-
Erster Band, 6 S
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steuersachen die Stimmenmehrheit gelte oder nicht , und dies

hat die böse Folge , daß diejenigen , welche nicht in eine

Steuer gewilligt haben , dieselbe auch nicht entrichten , wo»

durch denn dis Last desto drückender auf die übrigen fällt.

Einige wollen zwar noch immer einen Unterschied zwischen

noth wendigen und freywilligen  Steuern machen;

aber wer soll denn hier entscheiden,  ob dis Steuer noth-

wendig sey , oder nicht ? Diejenigen , welche nicht darin ge»

willigt haben , bestreiten die Nochwendigkeit entweder über,

all , oder behaupten doch , daß nicht so viel nöchig sey. So

läßt man zwar die Steuern zur Unterhaltung des Kammer¬

gerichts als nothwendig gelten , allein diejenigen Höfe , wel¬

che sich weigern , die erhöhten  Beyträgr zu entrichten,

behaupten , daß es nicht nöchig gewesen sey , die Besoldung

der Assessoren zu erhöhen . — Wer vermag hier zu ent¬

scheiden?

Andre Fälle hingegen sind ausdrücklich im Westphäl.

Frieden von der Mehrheit der Stimmen ausgenommen.

Dahin gehören erstlich Neligionssachen.  Kaum war

die Neligionstrennung geschehen , als man protestantischer

Seits die Verbindlichkeit der Schlüsse , welche von den ka»

tholischm Ständen in Neligionssachen durch die Mehrheit

ihrer Stimmen gefaßt waren , bestritt , und sich durch

Protestationen dagegen zu helfen suchte . Endlich gestand

man Katholischer Seits den Protestanten zwar zu , daß in

Neligionssachen das Ueberstimmen nicht statt finden könne,

allein man setzte nunmehr den Neligionssachen selbst so enge

Gränzen , daß man immer noch nicht den Streit als been¬

digt ansehen konnte . Im W . F . begnügte man sich daher

nicht blos im Art . 5 . § . ; r . die Religionssachen von der !

Stimmenmehrheit auHzunehmen , sondern man bestimmte
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auch an einem andern Ort *) noch genauer , daß darunter
alle Sachen , welcheentweder direkte oder indirec-
re die Religion betrafen , zu verstehen wären. Es können
daher unter den im § . 52 . genannten Religidnssachen, nicht
blos diejenigen Sachen verstanden werden , wohn) es un,
mittelbar um die Religion zu thun ist » sondern überhaupt
alles dasjenige , was auch nur indirekte auf Religion und
GewissenEinfluß hat . Dies ist auch nunmehr selbst mehr»
rnals von dem Katholischen Neligionstheil anerkannt wor-
den , und also keinen Zweifel weiter unterworfen,

Der zweyte  in dem W . F . namentlich von der Stim¬
menmehrheit ausgenommene Fall ist der in dem vorigen Pa¬
ragraph bereits angeführte, wenn nervlich die Stände
nicht als ein Corpus betrachtet werden können-
oder mit andern Worten , wenn von den Rechten der Ein«
Keinen die Frage ist.

Der dritte  Fall endlich ist, wenn die Reichs stän»
de sich der Religion nach trennen , und zwey
Theile gegen einander ausmachen.  Auch kn die¬
sem stll , so wie in den vorhergenannten, die Mehrheit d §v
Stimmen nichts entscheiden , sondern alles blos gütlich
beygelegtwerden "*) . Veranlassung zu dieser Stelle gab das¬
jenige, was in de », von den evangelischen Ständen imNov«

Oo 2

*) Art . 5 . -. 9 . Daselbst heißt es t kluraliras sutsm vowruni
in Laubs rslizionem Fve ^r

'recte Fr>e r
'nck>cc -e Lonceinsnribus ne-

guagusm scrsnllarur.
' *) Die Worte des W . F . Art . 5. §. « 2 . worin diese dreh

Fälle enthalten sind , sind folgende ! jn csullr relixionis ^ ari -»r-
ne§»ri!- , ubi llams rsmguam «»»>« co >/»,, conbllerarl

negusunr , «t s -rai» csrbolicis er H, . L . ttaribus in M -ce» eun-
ribus , tola ainiesbillr «omxohkio ljcss ckirim»k , von anenr» vvkü^
rum xluralickre,
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164 ; . übergebenen , politischen Beschwerden enthalten war.

Hierin trugen sie darauf an : daß nicht alleinin Reli¬

gio  ns - ContributionS - und denen Sachen,  da die Stän¬

de ur ünZuli zu ronsideriren , sondern auch in allen

und jeden andern , sie treffen an , was sie im¬

mer rp .ollen,  darin die Römisch - Katholischen eine , und

die Evangelischen die andere Parthey co . Hituiren , dasUeber-

stimmen hinführo nicht mehr gelten sollte . Nach mehrern dar¬

über entstandenen Streitigkeiten ward endlich im Friedens¬

schluß die Stelle so gefaßt , wie sie im I . 1647 . von den Evan¬

gelischen projecrirt war , nur daßman dieContribulionssachen

heraus ließ . Hier ist also das Recht der Neichsstände , sich

in zwey Partheyen zu rheilen , oder in zwey Theile zu gehen,

um dadurch das Ueberstimmen zu verhindern , gegründet.

Man nennt es das r»§ r» / -a - rer , weil es ausdrücklich

, M Frieden heißt : r» / -«»-rer Die Trennung

selbst , oder die irr » i» geschieht also dadurch , daß dev

eine Neligionstheil erklärt , wie er einer ganz andern Meinung

sey, als der andere . Diese Erklärung geschieht sodann nicht

mehr von den einzelnen  Ständen , sondern nunmehr stehen

alle zu einer Neligionsparthey gehörige für einen Mann und

erklären also ihre abweichende Meinung durch ein gemeins a-

mes Votum.  Die Wirkung davon ist , daß sodann nicht

nach der Mehrheit der Stimmen der Schluß gefaßt werden

Zaun.

§ . 177.

Nach allen diesen sind also offenbar drey  verschiedene

Fälle in dem W . F . von der Verbindlichkeit der Stimmen¬

mehrheit ausgenommen , von denen een jeder für sich besteht,

und unter diesen ist der dritte : wenn die Stände sich

-er Religion nach in zwey Partheyen iheilerr.
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Dieser letzte Fall hat auf die vorhergehenden keinen weiter»

Bezug , mithin kann man nicht behaupten , daß die Tren-

nung in zwey Tbeile nur alsdann  erlaubt sey , wenn die

Frage von einer Neiigionssache , oder den Rechten der Einzel*

nen wäre . Znzwijchen hat man dieses in neuern Zeiten behaup¬

ten , und das Recht sich der Religion nach in zwey Partheye»

zu theilen , bloß auf Nsligionssachen einschranken wollen.

Allein diese Behauptung ist ohne allen Grund ; denn,

wenn gleich der W F . die genannten Fälle nicht durch Zahle»

unterscheidet , so ist doch gewiß , daß es drey verschiedne Fälle

sind , auf welche die Schlußworte : daß allein gütliche Ver¬

gleichung den Streit entscheiden soll , ohne auf die Mehrheit

der Stimmen zu achten , passen . Ueberhaupt war ja nicht

Ley Abfassung dieser Stelle des Friedens die Frage : in wel¬

chen Fällen , oder über welcherley Gegenstände

Hey de Neligionstheile sich zu trennen berech¬

tigt seyn sollten?  sondern die Frage war : Wan»

soll durch die Mehrheit der Stimmen nichts

entschieden werden können?  Hier antwortet dev

Friede : In Religions - und allen andern Sachen , in wel¬

chen die Stände nicht als ein Corpus betrachtet werden kön¬

nen , ingleichen,  oder wie auch , wenn die Stände sich

der Religion nach in zwey Partheycn theilen . —

Selbst das von den Kaiserlichen Ministern auf dem

Westphalischen Friedenscongreß im März 1647 . übergebene

Projekt , wie die Stelle wegen der Unverbindlichkeit dev

Stimmenmehrheit im Friedensschluß gefaßt werden sollte,

hürgt für dir Richtigkeit der Erklärung , daß das ins eunär

; » partes nicht blos auf Religionssachen eingeschränkt wer¬

ben könne . Sie hatten nemlich die Stelle so gefaßt : Wen»

kn Sachen , welche die Neligionsübung und die Kirchmgüs
O VZ
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ter betreffen , Zweifel entstehen , und daher dieselben von
dem Kammergericht , oder Neichshosrath an den Reichstag
verwiesen werden ; ingleichen (item ) wenn in Ansehung
der beym Reichs - oder Deputativnstag . in Vortrag gebrach ¬

ten Materien , die katholischen Stände einer und die A . C.
verwandte Stände andrerseits verschiedener Mey-

nung sind,  soll der Streit blos dubch gütliche Verglei¬
chung gehoben und nicht auf die Mehrheit der Stimmen ge¬
achtet werden .

"

Nach allen diesen hat es also keinen Zweifel , baß die

ibici in partes in allen und jeden Sachen  stakt fin¬
den kann , cs mag dabey die Religion auf irgend einige Art

im Spie ! seyn oder nicht - Es ist dies auch der in dem West-

xhälischen Frieden als Grundregel ausgestellten vollkoin-

menen Gleichheit  unter den beyden Neligionsverwand-
ten völlig gemäß . Der Zahl nach sind in den beyden höher,;

Neichscollegien mehrere katholische als evangelische Stände.
Sollt ? nun zwischen den beyden Religionsparteyen ein völli¬

ges Gleichgewicht hergestellt werden , so daß keine von der

andern etwas nachtheiliges zu besorgen hätte, ! so blieb , da

einmal , die Zahl der katholischen Stimmen nicht verringert

Werden konnte , nichts anders übrig , als den Grundsatz

aufzustellen , daß , sobald die Stände sich der Religion nach

jn zwn ) Parthcyen theilen würden , und also hier nicht mehr

von -einzelnen Ständen , sondern von den beyden verschiede¬

nen Neligionspartheyen , unter welchen völlige Gleich¬

heit  seyn sollte , die Rede wäre , alles sonstige Ueberge«

Wicht fyrtfallen sollte,

Aber frägt es sich : Zst das Recht in Theile zu gehen»

besonders , wenn man es ohne alle Einschränkung behanp -,

ren will , nicht einer gesunden -Politik zuwider und schon
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deshalb für verwerflich zu halten ? Dies behauptete unter

andern von katholischen Staatsrechtslehrern der Herr von

Zckstadt *) , der übrigens die Gesetzmäßigkeit jenes Rechts

selbst , ohne alle Einschränkung zugesteht . Die ganze Wirk

samkeit der teutschen Staatsgewalt , meint er , beruhe auf

der Mehrheit der Stimmen in der Nsichsversammlung.

Diese würde aber durch das Recht inTheileizu gehen , über¬

all verhindert werden , und hievon wäre Anarchie  die

unausbleibliche Folge . — Das Naisonnemem hat einigen

Schein , allein sehr gut ist ohnlangst von Hrn . Geh . Ss-

cretair Posselt **) darauf geantwortet . Die in dem W.

F . festgesetzte Neligionsgleichheit , sagt dieser , ist i ) ein sehr

heilsamer und billiger Grundsatz , wovon das Recht in Thei-

le zu gehen ganz unzertrennlich ist ; 2 ) entkräftet zwar schon

der W - F . die Mehrheit der Stimmen in Neligionssachen,

aber es ist nirgends in den Gesetzen bestimmt , was für

Sachen eigentlich als Religionssachen zu betrachten sind.

Freylich
'wird nicht leicht ein Fall Vorkommen , der nicht

zum wenigsten in entfernter und etwas verborgener Verbin¬

dung mit der Religion steht ; aber welche Streitigkeiten

würden von neuen darüber entstehen , ob die Sache eine

NeligionSsache sey ? Besser ifls , daß der W . F . dies? Strei¬

tigkesten vermieden und im allgemeinen und ohne Einschrän¬

kung das Recht in Theile zu gehen , zugestanden hat ; ; )

lehrt eine - gesunde Politik selbst , daß map zu Vermeidung

eines größern Usbels , oft das kleine dulden müsse ; 4) be¬

steht aber auch die Wirkung des Rechts , in allen und je-

O 0 4

*) Dill '
. cie esulis , in guibus in Dürres ieur , » iure , msiorum

excepkis , in s . Opusculis 1 . 11.
"*) in einer eignen Abhandlung , welche den Titel hat : Om¬

nibus in aeulls in p-irres eunlli ius an civili gruäentias er xudlicsq
Lerman . lsluri convenirm Carlsruh - 786.
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den Sachen in Theile zu gehen , blos in Verhiuderun  g,

welche an und für sich schon weniger schädlich , und nicht,

selten sogar heilsam ist . Anders würde es frcylich seyn,
wenn durch die Ilion etwas,neues  eiugeführt und dem

andern Theile aufgedrungen werden könnte . Dies ist aber

nicht der Falk . C'in ganz gleicher Fall ist es hingegen 5)

wenn die beyden höhern Reichscslksgien verschiedener Mey-

nung stnd und sich nicht vereinigen können . Auch alsdann

bleibt ja die Sache gewöhnlich liegen . Sollte endlich aber

auch 6 ) ja etwas Nachtheiliges mit dem uneingeschränkten

Gebrauche jenes NechtS verbunden seyn , so lehrt doch dis

Erfahrung , daß man sich desselben stets mit der größten De»

Hutsamkeit und Sparsamkeit bedient hat^

Wirklich haben wir auch nur einen  Falk gehabt , daß
der katholische *) , und acht Fälle , daß der evangelisch«

Religionstheil von diesem Recht seit nun bald anderthalb

hundert Jahren  Gebrauch gemacht hat . Jener Fast

ist der älteste und merkwürdigste , Weiler zugleich beweißt,

daß selbst der katholische Religionstheil zur Ilion seine Zu¬

flucht in einer Sache genommen hat , in welcher die Reli¬

gion an und sür sich keineswegs im Spiel war . Der Fast war

folgender : Im I . 1672 . sollten vier Reichs - General - Ma¬

jors - Stellen vom Reiche besetzt werden . Die Competentm

zu diesen Stellen waren zwey fürstliche , ncmllch der Herzog
von Weimar und der Markgraf von Bayreuth , und zwey

H Daß auch der katholische Religionstheil sich dieses Recht»
Ledicnen könne , ist selbst in dem W . § . namentlich enthalten und
hat auch seinen Grund in der vollkommenen Gleichheit . Freylich
find dergleichen Falle unendlich seltener , weil in den beyden ho-
chern Lollegien ohnehin die Mehrheit der Stimmen ans katholi¬
scher Seite ist , allein cs kann seyn , daß grade mehrere Katho¬
lische abwesend sind.
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«bliche , ein Herr von Leyen und ein Herr von Stauf . Die

Mehrheit der Stimmen  fiel auch .für sie aus , und

zwar so , daß die beiden fürstlichen bey der Cavallerie und
die beyden adlichen bey der Infanterie angesetzt werden soll¬
ten . Anfangs hatte man hieraus kein Arges gehabt , und.
es hatten selbst einige katholische Stände auf diese Art ge,
stimmt , vielleicht weil jene Fürsten waren und der Dienst
bey der Cavallerie für vornehmer gehalten wurde . Allein
bald besannen sich die katholischen eines andern , indem sie
glaubten , daß es ihnen nachtheilig seyn möchte , ein solches
Beyspiel igelten zu lassen , da zwar der Zahl nach die Ne,
ligionsgleichheit beobachtet wäre , aber doch eine Ungleich,
heit darin läge , daß die zwey evangelischen bey der Caval-
lerie , die katholischen aber bey der Infanterie angestellt
werden sollten . — Zufälligerweise hatten verschiedene Ka¬
tholische bey Ablegung der Stimmen gefehlt und sowohl hie¬
durch, als daß einige von ihnen mit den Evangelischen gleich
gestimmt hatten , war die Stimmenmehrheit auf der cvan«
geiischen Seite. In dieser Verlegenheit nahm man katho¬
lischer Seits zu dem Recht in Theile zu gehen seine Zuflucht.
Hiedurch ward nun die Wirkung der Stimmenmehrheit ver¬
hindert und man mußte also nach Vorschrift des W . F . su¬
chen , sich gütlich zu vergleichen. Dies geschah endlich und
zwar dergestalt , daß zwar die beyden Fürsten Generals von
her Cavallerie blieben , aber daß auch ein katholischer Herr
von Andrimout dazu , so wie ein evangelischer Herr von
Kiclmannsegge zum General - Major von der Infanterie
ernannt wurde *) ' — So hatten also zum erstenmat
nach dem W . F. die Katholiken selbst Gebrauch vou dem

Oo ;

*) Putters  Entwickelung II. - z-e.
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Recht , in Theile zu gehen , gemacht , und dadurch den evau-

gelächen ein Beyspiel gegeben , wie sie sich in ähnlichen Fäl¬

len helfen könnten.

Demohnerachtet dauerte es noch vierzig  Jahr , bis

auck die Protestanten zur Jkion ihre Zuflucht nahmen . Dies

geschah zum erstenmal im I . 1712 . den 22 . Aug . in der

t dg genburgischen  Sache . In der Schweiz war ncm-

lich ein heftiger Streit zwischen dem Abt von St . Gallen

und der Toggenburger Landschaft  in einen förmli¬

chen Krieg ausgebrochen , woran verschiedene sowohl katholi¬

sche als evangelische Cantvns Theil nahmen . Das teutsche

Reich ward in dieser Angelegenheit ersucht , durch Deputiere

die Vermittelung zu übernehmen . ,- Als die Neichödeputation

ernannt werden sollte , wollte man katholischer Seits sich

nicht an die Vorschrift des W . F . , daß die Deputats in

gleicher -Anzahl von beyden Religionen ernannt werden soll¬

ten , binden , weil hier von keiner einheimischen,  son¬

dern auswärtigen Angelegenheit die Rede wäre . Dies ver¬

anlaßt - die Evangelischen von dem Recht , in Theile zu ge¬

hen , Gebrauch zu machen.

Der zweyte  Fall dieser Art ereignete sich am 15 . Jan.

1717 . , als man katholischer Seitö durch Mehrheit der Stim-

- men der Stadt Kölln  eiye Moderation ihres Matricular-

Anschlags bewilligen wollte . Protestantischer Seits wollte

man dagegen diese Verringerung nicht zugestehen , weil die

Stadt selbst durch Bedrückung ihrer protestantischen Mit¬

bürger , an ihrem Verfall Schuld sey.

Der dritte  Fall hätte sich bald im I . 1719 . in der

Erzamtssache  ereignet . Es schien nemlich , als ob die

Katholischen durch die Stimmenmehrheit , ohne Rücksicht

auf den Kursächsischen Widerspruch , und ohne Rücksicht
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«ruf die eigne billige Erklärung von Kurbraunschweig zu neh¬

men , diesem Kuchause das Erbstallmsister - Amt  ans-

bringen wollten . Die Evangelischen machten sich auf diesen

Fall gefaßt , in partes zu gehen , indessen kam es doch nach¬

her nicht wirklich dazu , weil die Katholischen selbst wieder

von der Sache abstrahieren.

Dagegen kam es viertens  im Z . 1727 . in der Zwin¬

ge nbergischen  Sache wirklich zur Trennung der beydsn

Neligionstheile . Die evangelische Familie Göler von Ra¬

vensburg  war im breyßigjährigeu Krieg des Besitzes ihrer

Herrschaft Zwingen borg  entsetzt . Vermöge der allgemei¬

nen Amnestie hätte sie restituirt werden sollen , und wirklich

hatte sie im Z > 16 ; r . deshalb ein günstiges Urthel von der

zur Restitution niedergesetzt gewesenen Deputation erhalten.

Dies Urthel war rechtskräftig geworden und schon hakte der

Neichshofrath die Erecution erkannt , allein Pfalz nahm da¬

gegen den Necurs an den Reichstag , um die katholische

Grafen von WLeser  in dem Besitz dieser Herrschaft zu er¬

halten . Niemand glaubte Anfangs , daß irgend jemand die so

offenbare Ungerechtigkeit von Pfalz begünstigen würde , den?

noch geschah es katholischer Seits , als es zum Stimmen

über diese Angelegenheit kam . Alle katholische begünstig¬

ten den pfälzischen Necurs — so weit konnte der Parthcy-

geist gehen '. — und wollten dem zu Folge einen für dir

von Göler sehr nachtheiligen Schluß fassen . Ehe dies in¬

dessen geschah , erklärten die Evangelischen in der nächsten

Sitzung ^ als das Projett des Conclusums verlesen werden

sollte , daß ihr gesammtss Corpus anderer Meynung sey,

und daß sie daher einen solchen durch die Mehrheit der Stim¬

men zu machenden Schluß nicht zngeben könnten.
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Der fünfte Fall ereignete sich im Z . 1758 - ^ 29 . Nov.
Doch kam er nicht ganz zur Wirklichkeit . Der Neichshofrath
hatte den Achtspoceß wider den König von Preussen , als
Kürfürsten von Brandenburg instruirt, und es wurden dar¬
auf die Acten an den Reichstag geschickt . Nach deutlicher
Vorschrift der Wahkcapitulation Art. 20 . hätte nun müssen
eine Neichsdepntation aus allen drey Neichscollcgien nieder¬
gesetzt und dabey Religionsgleichheit beobachtet werden . Al¬
lein der kaiserliche Hof wünschte, daß dies nicht geschehen,
sondern die Sache sogleich in den drey Collegien selbst zur
Verathschlagung gestellt werden möchte. Auf diesem Fall
machten sich die Evangelischen gefaßt , in partes zu gehen.
Allein ohnerachcet anfangs der Kaiser den Schluß der Evan¬

gelischen für nichtig erklärte , so unterblieb doch nachher das

ganze Projekt.

Der sechste FallbetrafdieFriedens - Vollmachts¬

sache , und ereignete sich im I . 1761 . Die Kaiserin Köni¬

gin, der König von Preussen und die übrigen Kriegführenden
Mächte hatten verabredet , einen Friedenskongreß zu Augs¬
burg zu Hallen. Aber der König von Preussen hatte sich da¬

bey ausdrücklich ausbedungen, daß bas teutsche Reich an die¬

sem Cougreß keinen Theil nehmen sollte , weil er den wider

ihn gelassen Neichsschluß nicht als gültig anerkannte. Den¬

noch erließ der Kaiser dieserhalb ein Commissons - Dccret an
Las Reich, des Inhalts : ob man Neichswegen dem Congreß
Lurch eine Deputation beywohnen , oder seinem Gesandten
Vollmacht erkheilen wolle ? Als die Sache in Proposition
kam, stimmten alle Katholische für de» letztem Vorschlag-
auch sollte der Kaiser ersucht werden , daß .bcy dem zu schlies-

senden Frieden die vorigen Friedensschlüsse zum Grund gelegt
werden sollten . Die Evangelischen waren theils ganz gegen
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K,e Theilnahme des Reichs an den Congreß , thsils wollten sie

den Nyßwickischen Frieden ausgenommen wissen . Da nun

hierin die Katholischen nicht nachgeben wollten , so erfolgte

abermals eine Trennung der beydcn Religionstheile.

Der siebente  Fall ereignekexssch im I . 1764 . und be¬

traf das Osnab tückische Votum.  Der jetzige Bischof

von Osnabrück war damals noch minderjährig und darüber

entstand ein Streit über die Vormundschaftliche Negierung

zwischen dem König von Großbritannien , als Vater des jun¬

gen Bischofs und dem Domkapitel ; dieser Streit hatte auch

Einfluß auf das Osnabrückische Votum im Fürstenrath . Die

Katholischen wollten durch die Stimmenmeh ! heit den Schluß

fassen , daß das Votum während der Minderjährigkeit von

dem Domkapitel geführt werden sollte , wogegen sich aber

die Evangelischen setzten und darüber in Theile giengen.

Der achte und neueste Fall ward durch die Grafen¬

sache  veranlaßt , wovon jedoch in dem vorhergehenden be¬

reits gehandelt ist *) . Zn mehrern dieser Fälle hat man es

indessen katholischer Seils in Zweifel ziehen wollen , ob

auch eine itio in psrk8 statt finden könne , weil dieselben

keine Neligionssachen zum Gegenstand hätten . Allein in so

weit die zuerst angeführte General - Majorssache für eine

Religionssache zu halten war , in so weit konnten auch alle

diese Fälle dafür gehalten werden , wenn man ja jenen un¬

richtigen Satz zugeben wollte.

§ . 178.

Was die Art und Weife betrifft , wie das Recht ktt

Theile zu gehen ausgeübr werden soll , so ist darüber in

dem W . F . nichts bestimmt . Der Friede sagt blos , dir

*) S . oben S . ;-6. u . f.
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Mehrheit der Stimmen soll nicht geeichter werden , wenn die
Neichssiände in Theile gehen , aber er sagt nicht , wie und
auf welche Art die Trennung geschehen und was dabey be,
vbachtct werden soll. — Wo nun aber der Gesetzgeber kei¬
ne Schranken setzt , da bleibt natürliche Freyheit . Es ist
al s nur daraufzu sehen , wie man sich bisher in derglei¬
chen Fällen benommen hat.

Gewöhnlich  ist es vorher zu sehen , daß der eine
Rcligionstheil durch die Stimmemnehrhctt einen ihm günsti¬
gen , dem andern Theil aber nachthciligen , Schluß zu be¬
wirken suchen wird . In diesem Fall wird die Sache in
den Conferenzen , welche ein jeder Neligivnstheil für sich
anzustellen pflegt , oder doch wenigstens anstellen kann, vor¬
bereitet . Man vereinigt sich einesgemeinschaftlich»
Votums,  welches sodann in jedem Collegio von dem er¬
sten , also im kurfürstlichen Collegio entweder von Kur
Mainz , oder Kur , Sachsen , und im fürstlichen von einem
der Direktoren katholischer Seils , oder von Magdeburg
evangelischer Seics , sobald die Materie in Proposition
kommt und die Reihe zum Votiren sie trifft , abgelegt wird.
Dies gemeinschaftliche Votum wird also im Namen der
jämmtlichsn katholischen oder evangelischen Mitglieder des
Collegiums zum Protokoll gegeben , folglich geben auch nun
die einzelnen Mitglieder nicht mehr ihre Stimmen , sondern
es wird alsdann alles im Namen aller behandelt.

Es ist auch nicht nöthig , daß in den beyden höher»
Collegien die Ablegung der gemeinsamen Summe zu glei¬
ch e r Z e i t geschehen müsse . Dies ist nirgends verordnet,
mithin bleibt hier völlige Fcevheit . Ueberoem werden ja
auch die Berarhschlagnngenin dem einen Collegio gewöhn¬
lich etwas früher angestekt , als in den, andern , und ans
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keinen Fall ist das eine Collegium an die Berathschlagung
des andern gebunden . Ein jedes Collegium ist vielmehr für

sich und völlig unabhängig von dem andern.

Genug , wenn nur die gemeinsame Stimme abgelegt
wird , ehe das durch die Mehrheit der Stimmen entworfene

Conclusumgenehmigt  ist . Gesetzt also , es hätten an¬

fangs die Stände auch einzeln gestimmt, und man hätte sich

auf kein gemeinsames Votum gefaßt gemacht , weil man

nicht gefürchtet hätte, daß die itio ln partes nöthig seyn

würde ; so kann demohnerachtet auch noch nach abgelegten

einzelnen Stimmen , ehe das projectirte Conclusum geneh¬

migt wirb , die Ition geschehen und das gemeinsame Votum

abgelegt werden . Dies geschah sowohl in der General - Ma¬

jorssache von katholischer Seite , als in der Zwingenbergi-

schen von evangelischer Seite . Zm letzten« Fall wollte man

es zwar bezweifeln , ob es noch Zeit wäre , in Theile zu ge¬

hen , allein was dem einen Theile Recht ist , muß auch dem

andern Theile billig seyn . Noch ist ja das Protokoll of¬
fen,  und so lange dies der Fall ist , kann noch ein jeder
seine Meinung ändern , oder etwas hinzusetzen.

§.

Sobald das Recht in Theile zu gehen ausgeübt wird,
so hören die gesummten Reichsstände in Ansehung der vor¬
sehenden Angelegenheit auf, Ein Corpus  auszumachen.
Sie theilen sich nunmehr der Religion nach in zrvey Theile,
oder in zwey Lorpors . Ein jeder Theil handelt jetzt für sich
und ist als eine moralische Person zu betrachten . Er stellt
seine besonder» Berathschlagungen an , und saßt seine
Schlüsse nach der Mehrheit der Stimmen.
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Man hat die Frage aufgeworfen , ob nicht zur Jtion

einmüthige Stimmen desjenigen Neligionstheils , der dazu

seine Zuflucht nehmen wolle , erforderlich wären ? — So

lange man annimmt , daß der Regel nach , und wenn keine

besondere , entweder in der Natur der Sache , oder in den

Positiven Gesetzen ausdrücklich gegründete Ausnahmen ein-

treten , in allen unfern Neichsständischen Versammlungen

durch die Mehrheit der Stimmen die Schlüffe gefaßt wor¬

den , so lange kann jene Frage nicht bejahet werden ; denn

die Conferenzen der zu einem ReiigionskSrper gehörigen

Neichsstände , sind ebenfalls Reichsstandische Zusammenkünf¬

te . Woher will aber auch der Gegentheil es gesetzlich

tvissen , ob das abgelegte gemeinsame Votum durch Einmü-

thigkeit , oder durch Mehrheit der Stimmen abgefaßt ist?

Er wohnt ja den Conferenzen dieses Neligionstheils nicht

bey , und die Protokolle pflegen nicht gedruckt zu werden.

Niemand Hat lauch das Recht Untersuchungen darüber anzu¬

stellen . — Aber gesetzt , daß schon die Einzelnen ihre Stim¬

men gegeben haben , und daß unter diesen einige sind , de¬

ren Stimmen zu der entgegengesetzten Parthie zu zählen

— In diesem Fall weiß man es doch auf gehöri¬

ge Art,  daß das gemeinsame Votum nicht durch einmüthi¬

ge Stimmen abgefaßl ist . —- Mag es ! Ist denn dies nach

dem vorhin Bemerkten nöthig ? und können denn nicht noch

nachgehends diejenigen , welche anfangs so oder so votirt

hatten , ihre Stimmen geändert haben ? So lange noch das

Protokoll offen ist , steht dies ja einem Jeden frey»

Das Resultat von diesem allen ist , daß zur Aus¬

übung des Rechts in Theile zu gehen , nicht

schlechterdings die völlige Uebereinstimmung
des
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des Religionstheils erfordert wird , sondern

daß auch die mehrern Stimmen dazu hinrei«

chend sind . — Hiermit stimmen auch sowohl die  Ge¬

setze, als das  Herkommen überein . Die Gesetze;

denn der W . F . redet an  zwey verschiedenen Orten von dem

Rechte in Theile zu gehen; in dem  fünf und fünfzig¬

sten  Paragraphen des  fünften  Artikels ist von der Ztion

bey den Reichsgerichten , im vorhergehenden zwey und

fünfzigsten  hingegen von der Ilion in Neichsständischen

Versammlungen die Rede . In jenem Fall erfordert das

Gesetz Einmüthigkeit der Stimmen des einen NeligivnS-

thcils , und setzt ausdrücklich hinzu , daß , wenn auch nur

eine Stimme den Stimmen der andern Religions - Ver¬

wandten beyträts , die Ztion nicht stakt finden , sondern die

Sache nach der Mehrheit der Stimmen entschieden werden

sollte ; in dem letzter » hingegen ist diese Einschränkung nicht

gemacht . Hier ist also der Fall vorhanden , daß ein Gesetz

über einerlei - Gegenstand zwey ähnliche Vorschriften giebt,

aber in einer Stelle ohne alle Einschränkung , in der an¬

dern mit einer gewissen Einschränkung . Folglich ist hier

auch den Regeln einer gesunden Auslegungskuust nichts ge¬

mäßer , als daß die Einschränkung nur da giltt , wo sie beyr

gefügt ist , nicht aber auch in dem Fall , wo das Gesetz oh¬

ne Einschränkung spricht *) ,

Zwar möchte es fcheinm , daß von dem einen Fall auf

den andern ein analogischer Schluß gemacht werden könnte»

Will , könnte man sagen , der § . 55 . ,  daß bey den Reichs¬

gerichten die Ztion nicht statt finden soll , sobald auch nux

*) Püttcrs  Entwickelung Th . 2 . S . M.

PpErster Land.
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«meStimme den Stimmen der andern Neligions - Verwand¬

ten bcytritt , so ist auch zu vermachen , daß das Gesetz
das nemliche bcy der. Jtion in Ncichsstandischen Versamm¬

lungen wolle. Hier ist Aehnlichkeir der Falle und hier fin¬
det also , da das Gesetz den letzten Fall nicht ausdrücklich
entschieden hat , Analogie statt , weil sonst zwey sich

ähnliche Fälle auf verschiedene Art entschieden seyn würden.
— Allein , man vergesse auch nicht die nähern Bestimmun¬

gen der Analogie *) . Soll sie einrreten , so muß i ) keine

Verschiedenheit der Personen vorwalten . — Dies ist hier
der Fall , denn der § . 5 ; . redet von den Beysttzeru der

höchsten Reichsgerichte ; der § . 52 . hingegen von Neichs-

pänden . — Ferner darf 2 ) der Grund und die Ursa¬

che des Gesetzes , welches
' man analogisch anwenden will,

dem vorliegendem Fall nicht entgegen oder von demselben

verschieden seyn . — Nun aber ist unstreitig der Grund

und die Ursache, weshalb bey den Reichsgerichten Einmü-

thigkeit der Stimmen zu der Jtion erfordert wird , theils

darin zu suchen , weil hier Justiz -fachen , auf welche
die Religionsversthiedenheit billig gar keinen  Einfluß

haben sollte , verhandelt werden ; theils aber , weil der

Mitglieder der höchsten Reichsgerichte von einer jeden Re-

ligions - Parthey nur wenig find , und also hier völlige Ein-

müthigkeit eher statt finden kann . Ueberdem muß hier ein

jedes Mitglied schwören , nach bester Einsicht und Ueberzcu-

gung dm Rechten gemäß seine Stimme zu geben . —

Alles dies fallt aber in den Reichsständischen Zu¬

sammenkünften weg . Hier werben keine Justiz - , son»

S . oben §. 4! .
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dem Staatssachen verhandelt . Hier sind nicht nur

einige wenige,  sondern  sehr viele von einer Reli¬

gionsparthey versammelt , unter denen öfters , nach einem

bekannten Sprichwort , nur selten völlige Übereinstimmung

herrscht . Endlich ist hier kein Stand des Reichs durch ei»

nen Eyd verpflichtet , nur nach bester Einsicht und Über¬

zeugung zu votiren , und man weiß , was für großen Ein¬

fluß oft der kaiserliche Hof auf die Stimmen einzelner , be¬

sonders niindcrmächtiger Stände hat , und was für Schrit¬
te er zuweilen thut , um sie dahin zu bringe » , daß sie sei¬
nen Wünschen gemäß stimmen *) . Warlich , wenn Ein«

müthigkeit der Stimmen zur Ztion in Neichssiändischeit
Versammlungen erforderlich wäre , so würde bas Recht

selbst gar nichts nutzen und mit der andern Hand das wie¬
der genommen seyn , was mit der einen gegeben war.

Aber auch das Herkommen  pflichtet dieser Meynung

bey . In der General - Majorsuche hatten anfangs verschie¬
dene katholische Stände so gestimmt , wie die evangelischen«
Demohnerachert schritt nachher der katholische Neligions-

theil zu der Ztion , und man ließ dies zu . Das nemliche

muß daher auch dem Evangelischen billig seyn . Dieser Fall

bestärkt übrigens auch zugleich die Behauptung , daß , wenn

gleich schon einzeln die Stimmen abgelegt worden , doch

noch eine gemeinsame Stimme abgegeben werden könne.

Kp s

Äk« n s. den Don an ersetzen Fall in meiner Gesch.
der W . L . K. Leopolds U. S . s- .
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Z . izo.
Die Ztion mag nun auf eine Art geschehen , wie sie

will , so hat sie die Folge , daß die Mehrheit der Stimmen

nicht mehr geachtet wird , u -d daß also auch nunmehr

keine einzelne Stimmen mehr abgelegt werden . Die Stän¬

de machen jetzt der Religion nach zwey Partheyen  ge¬

gen einander aus , und diese sollen nun wieder mit einan¬

der durch einen gütlichen Vergleich  vereinigt werden - ,
Die beyden Partheyen , Theile oder Corpora suchen meh - >

rentheils selbst diese Vereinigung wieder zu bewirken , sie

lheileF sich einander durch die Dircttoria ihre gemeinsamen

Schlüsse mit , geben wohl wcchselsweise einander etwas

nach und bemühen sich dadurch , sich wieder näher zn

kommen . Hier har es nun keinen Zweifel , daß der Kai¬

ser die ehrenvolle Rotte eines Vermittlers  übernehmen,

und Vorschläge zur Wiedervereinigung khun kann , aber

entscheiden,  oder gar die Schlüsse des einen Reli-

gionstheils ungültig erklären,  steht nicht in seiner

Macht . Bloß  gütlich soll der Streit beygelegt werden,

aruiaskiiis aompvssüo lites llirimst ) . Wie könnte

also hier der Kaiser entscheiden und was würbe den Evange¬

lischen ihr so thcuer erworbenes Recht in Theile zu gehen,

und dadurch für sie nachtheilige Schlüsse zu verhindern,

frommen , wenn der Kaiser , als ein Katholik,  dm

Streit entscheiden , oder die Schlüsse der Evangelischen an-

nulliren könnte . Wäre der Kaiser der Meynung der Evan¬

gelischen , so würde es nie zur Jtion gekommen seyn - In¬

zwischen haben wir doch den -Fall gehabt , daß der Kaiser

den Schluß der Evangelischen vom 29 . Nov . 1708 . wegeir

Auft
'
echthaltung des 20 . Art . der kaiserlichen Wahlcapitula-
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Lion caffirte . Allein es ward die kaiserliche Vefugniß dazu

in zw « ) ? . N , der Kurbraunschweigischen und Kurbranden-

burgischen Comitial - Gesandschaften , ohne viele Mühe sehr

gründlich bestritten *) . Die Schlüsse des evangelischen Re-

ligionstheilS bedürfen keiner kaiserlichen Bestätigung und

können also auch nicht von ihm entkräftet werden.

Wenn nun aber keine Vereinigung zu bewirken steht,

wenn beyde Partheyen steif und fest bey ihrer Meynung

beharren , so bleibt die ganze Sache liegen , nnd es er¬

folgt gar kein Schluß . Neues kann also durch die Ztio»

nicht ein geführt,  sondern nur etwas neues verhü-

thet  werden . Das ganze Geschäft ruhet und so lange man

sich nicht vergleicht , darf dem einen Religionstheile , der

sich von dem andern getrennt hat , die gegenseitige Woh¬

nung auf keinerlei ) Art aufgedrungsn werden . Es muß

alles so bleiben , wie es vor dem Ausbruch des Streits war.

Pp Z

") Beyde stehen in der Deutschen Kricgs - Canzley

vom I . Bd , r . S . 682. u . f«
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Siebentes Capitel.
Von

verschiedenen besondern Streitigkeiten , welche bey

Reichsständischen Zusammenkünften zu

entstehen pflegen.

§ . i8i-
Äuffer den bereits in dem vorhergehenden hin und wieder

angeführten Streitigkeiten , welche sich bey Reichsständischen

Versammlungen zu ereignen pflegen , entstehen noch manche
andre , welche noch nicht durch Gesetze oder Observanz hin¬
länglich entschieden sind . Vorzüglich gehören hieher die

Streitigkeiten , welche über die Ausübung des Directo-
rialanits zwischen den Neichsstanden und den Direktoren

der Neichsständischen Zusammenkünfte nicht selten zu enste-

hen pflegen.

Die neuern Zeiten haben sich in diesem Punkt gegen
die ältecn sehr geändert . Ehmals sah man das Directo --

rialamt als eine Dien stleistung , Ministerium  an-
jetzt sucht man es wohl in ein Magisterium  oder Im-
perium *) zu verwandeln . Schon oft ist hierüber Pe-

So votirte Brqunsch wei g - Lüneburg auf dem
wcstph. Friedens - Congrcß : Churmainz hatte zwar das Direc-
torium , müsse sich aber dessen nicht mißbrauchen, ldireewrium
xnim ests nrr7!i/?ei'r«m , non Lancellsriatum non äomin^
rum . — Ingleichey : der Reichskanzler sey nicht gönn,
nus im Reich.
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schwerde geführt worden , besonders geschah dies auch auf

dem westphälischen Fnedenscongreß . Mein , mau konnte

sich darüber nicht vereinigen *) und venvieß also diese

Materie an den Reichstag , woselbst sie jedoch noch nicht

vollständig erörtertest , und auch schwerlich je wird hin»

länglich erörtert werden . Manches ist nun zwar du" ch

Gesetz oder Herkommen bestimmt , z . B . daß die Dikta¬

tur nicht verweigert werden darf , daß , ehe und bevor eine

Sache förmlich proponirl wird , Verlaß genommen werden

muß , daß die Conclusa nicht im voraus verfaßt werden

dürfen u . s. w. , aber demohngeachket ist noch mancher

Puncr unerledigt.

Dey der Bcurtheilung solcher Streitigkeiten kommt es

vorzüglich auf die Natur **) des Directorialamts bey

Reichsständischen Versammlungen an . Daß auch bey diesen,

wie in jedem andern Collegio ein Directorium statt finden

müsse , das heißt , daß jemand vorhanden seyn müsse , der

Len Vortrag thut , und Veranlassung zum Votiren giebt,

der die Stimmen sammelt , und aus denselben das Conclu-

Pp 4

^ Die kaiserlichen Minister erklärten sich deshalb auf den

Schwedischen Antrag : „Was in diesem §. ferner rarlone Lrecro-

rum vermeldet wird , ist gar keiner Mühe werth davon im ln-

tkrum . ?sc . etwas zu statuiren . Liumäireorores non linc clomini
lsä m-n-Krr colleziorurn und wenn von denselben einiger Lx-

cellus geschehen sollte , solches sogleich  ex csmnu»» totlie

cs/kF- l »ora corrigirt werden  kann ." S . v. Meiern

W . F . Handl . Th . 4 . S . 494.
Man s. vorzüglich folgendeim 1 .1780. erschienene Schrift l

Gemeinschaftlicher Nrsprnng aller Direct .orial^

« mter , nebst einer kurzen Betrachtung d e s K u t-

Mainz zuständigen Reichsdirectoriums ..
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snm foemirt , liegt gewissermaßen in der Natur der Sache,
indem ein Collegium ohne alles Directorium von keinem

Bestand seyu würde . Aber daraus folgt nicht , daß das

Directorium das Collegium müsse beherrsche » können , daß
nur blos das geschehen müsse , was das Directorium will,

daß der Director die Mitglieder seines Collegiums jederzeit
als seine Untergebene ansehen könne . Hiebet ) kommt es

vielmehr darauf an , wie das Directorium entstanden ist,
ob die höchst- Gewalt im Staate jemanden zum Director
eines Collegiums ernannt und demselben eine Gewalt
über dessen Mitglieder übertragen , oder ob man nur dis

Leitung der Geschäfte oder das Directorium demjenigen,
der in dem Collegio der Erste ist , jedoch mit Beybehal --

lung der völligen Gleichheit der Mitglieder überlassen hat.

Dies letzte ist in Ansehung der Direktorien Reichsstäu,
bischer Versammlungen , jedoch mit gewisser Ausnahme der

Krcisdirectorien , der Fall . Nirgends findet es sich , baß
den Direktoren der Neichsständischen Collegien von der

Höchsten Gewalt in Teutschland , also von Kaiser und

Reich , eine Director .ial - Gswalt  wäre übertragen,
oder daß sie auf die Art zu Direktoren wären bestellt wor¬

den , wie etwa in einem Kammer - oder Justiz « Collegio
ein Direktor bestellt wird . Man wählte auch in dem kur¬

fürstlichen und fürstlichen Collegio keinen Director , sondern

überließ imr dir,Leitung der Geschäfte  in diesen Col¬

legien , dem Ersten im Range,  ohne jedoch die völlige

Frcyheit und vollkommene Gleichheit der Mitglieder aufzur

Heben.

Dieses bezeugen auch die älter » Verhandlungen . Alles

geschah mit Ayriyissen Md Genehmigung des Collegiums
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und nie nahm sich das Direktorium heraus , etwas eigen¬

mächtig zu thun , oder gar zu befehlen . Allein allmäh-

Ug gieng man weiter , man war zufrieden , wenn man

nur ein Fußbreit Terrain gewann , denn mit der Zeit ward

dadurch ein großes Feld gewonnen *) . Vorzüglich geschah

dies , als das Haus Oesterreich  in dem Fürsteilrath daS

Condirectvrium erhielt . Der Direktorial - Gesandte sah sich

wohl als einen kaiserlichen  Gesandten an und glaubte

sich nun schon eher etwas herausnehmen zu können . Kein

Wunder , daß seinem Beyspisl auch der Kurmainzische in

gewisser Maaße folgte , und daß nun Klagen über Kla¬

gen **) entstanden , dir aber größtentheils noch unentschie¬

den sind.
Pp 5

*) In diesem Betracht ist es wirklich nicht den Standen zu
verdenken , wenn sie sich auch der kleinsten , noch so unbedeutend

scheinenden Direktorial - Anmaßung widersetzen . Ei » Schritt

führt zu dem andern , und ehe man es sich versieht , ist man §o

weit vorwärts geschritten , daß man nicht gut mehr zurück kann.

« ) Man s. vorzüglich des Hrn . G . R - von Steck Abhand¬

lung »vir den Mißbrauchen des Reichsdirectoni ; in seinen zu

Halle I 7Z7 . in 8 . erschienenen Abhandlungen aus dem wutschen

Staats - und Lehnrccht S . i6r . u . f. Hier werden ausser den

Mißbräuchen in Ansehung der Dictatur und An sage,  noch

folgende angeführt:
I) Erscheinet der Mainzikche Direetorialgesandte gemeiniglich

sehr spät ; bringt die Zeit mit fremden Unterredungen zu,
welche den Beratschlagungen und Erörterungen der ange¬

sagten Angelegenheiten gewidmet ist.

II) Sodann übereilet er sich in Ansehung der Schlüffe . Sei¬

ne Aufsätze werden oft so beschleuniget , daß man sie nicht

einmal mehr zu den Erinnerungen mittheilen kann , welch?

darüber gemacht werden sollen.
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§ . I8 - .

Die Gesandten der Neichsstande sind verbunden , nach
dem Aufträge zu handeln , und nach der Instruction zu
stimmen , welche sie von ihren Höfen oder Principalen er¬
halten haben . Ist der Gesandte nicht instruier , wenn es

zum Votier » kommt , so gkebt er sich als »o»
an *) . Kann er denn aber nicht lub kps rsti , das heißt.

HI) Er will in seinen Aufsätzen sich zu keiner Aenderung be¬
quemen , dahero die Aufsätze öfters so abgefaßt bleiben , daß
sich die Nachwelt darüber wundern wird.

IV) Aus den Ansagezetteln kann man selten eigentlich wissen,
was in Oerathschlagung gestellt werden dürfte.

V) Bisweilen kommen Dinge in den Ansagezettel , welche gar
zu gebieterisch klingen , und Befehlen nicht ungleich sind.

VI) Nicht selten kommen ganz andere Dinge in Bcrathschla-
gung , als in dem Ansagezettcl gedacht worden.

VII ) Der Directorialgesandte glaubt , daß ohne ihn gar kein
Rath könne gehalten worden . Da er hingegen die Sitzun¬
gen nach Willkühr einstellet.

VIII ) Nimmt der Mainzische Gesandte nicht selten kaiserlichen
Character , Titul , Remter und Gnadengehalte an.

IX ) Die Conclnsa werden theils übereilet , theils erschweret,
wenn sie Kurmainz unangenehm sind.

X) Es hat sich das Reichsdirectorium schon erkühnet , im Na¬
men des Reichs Schreiben abzulassen , wovon das Reich und
dessen Collegien vorhin nichts gesehen hatten .

'
'

XI ) Der Mainzische Gesandte will nicht abtreten , wenn An¬
gelegenheiten des Kurfürsten oder des Erzstifts in Berath-
schlagung kommen.

XII ) Kurmainz will allein über die Vollmachten und Legiti¬
mationen der Gesandten urtheilen rc.

XIII ) Wenn Catholici und Evangelici in Partes gehen , will
Mainz doch nach den meisten Stimmen den Schluß fassen.

*) Als der Bischof von Straß bürg  wegen der famcusen
Halsbandsgeschichte , in der Bastille  saß , traf man die Ver-

/
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der Hofnung , daß sein Hof sein Votum genehmigen

wird , dasselbe abgeben ? Hier kommt es vorzüglich in An¬

sehung seiner selbst auf die allgemeine Instruction an,

welche er erhalten hat . Auch hat es nichts bedenkliches,

wenn schon durch die Mehrheit der Stimmen die Sache

Sm Grunde entschieden ist . Zweifelhafter aber wird es,

wenn die Stimmen sich einander ziemlich gleich sind,

und nun einige Gesandte lud ss>s ratr den Ausschlag ge¬

ben wollten . Zn diesem Fall müßte wenigstens mit der

Abfassung des Schlusses so lange gewartet werden , bis die

Genehmigung der Höfe erfolgte . Wollte man aber dies

nicht , so könnten die Stimmen dieser Art nicht gezählt

werden , weil nicht die Gesandte , sondern die NeichSständr

votiren , und jene nur das Organ .von diesen sind.

Man hat auch wohl ganze Schlüsse lad lge rat!

gefaßt . Diese haben indessen nicht eher Kraft , bevor sie

nicht von den Höfen genehmigt sind . An und für sich be¬

dürfen zwar die in den Reichsständischcn Collegien gefaßten

Schlüsse keiner Ratification der Neichsstände , weil die Ge¬

sandten nach der erhaltenen Instruction votiren müssen;

ganz anders aber verhält es sich , wenn sie nicht instruirt

gewesen sind , und bemohnerachtet einen Schluß unter 'an¬

hoffender Genehmigung ihrer Principalen gefaßt haben-

Ueberhaupt sieht man dergleichen Schlüsse nicht gern , denn

abredung , daß sich der Straßburgische Gesandte als non >n !kruk>
tus- angehe » mußte . Man wollte davon , daß - ein teurschcr
Rcichsfürst in der Pastille saß , keine Notiz nehmen — und
hoch wollte man nachher die Pastille wieder gufbguen helfen ! - --
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die Höfe können gewissermaßen Ehren halber die Ratifica¬
tion nicht füglich verweigern . Man schlägt daher jetzt
wohl in dergleichen Fällen , wo die Gesandten alle gleicher
Mcynung sind , den Weg ein , daß sie eine gemeinsame
Relation  ihren Principalen erstatten ; das heißt , daß
sich die Gesandten verabreden , die vorseyende Sache auf
gleiche Art an ihre Principalen zu berichten und insgesammt
gleiche Anträge zu machen.

§ - I8Z.

Endlich sind noch verschiedene Streitigkeiten zu erwäh¬
nen , welche bey Sedisvacanzen  über die Rechte der
Domkapitel zu entstehen pflegen. Cs ist Regel , daß die
Domkapitel , wenn der Erzbischof oder Bischof stirbt , in
dessen Rechte treten , nur müssen es keineblos persön¬
lich e Rechte gewesen seyn , welche dem Verstorbenen zuge-
sianden haben . Sie führen also zwar die Negierung des
Landes fort , und üben das Sitz - und Stimmrecht auf
Reichs - und Kreistagen , allein andre Rechte dieser Art
werden in Zweifel gezogen. Dahin gehört r ) ob ein
Domkapitel der brey geistlichen Kurfürsten während dev
Sedisvacanz an einer Kaiser - oder Römischen Königswahl
Theil nehmen könne? Von Seilen der Domkapitel selbst
wird diese Frage bejahet , allein von Seiten der Kurfür¬
sten verneint. Das Domkapitel ist kein kurfürstliches , son¬
dern ein erzbischöfliches Domkapitel, und das Recht an der
Kaiserwahl Theil zu nehmen , ist ein blos persönliches
Recht , das nicht auf das Kapitel übergehen kann . Noch
haben es auch die Domkapitel nicht durchsetzen können,
Haß ihre Gesandte zur Wahl wären zugelassen worden.
Als die Kurfürsten im I . r ; 6r . zu Frankfurt wegen der
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Wahl Maximilian  II . versammelt waren , ereignete sich

der Fall , daß der Kurfürst von Cölln  starb . Die Cöll-

nischen Gesandten zeigten in der achten Sitzung das Abster¬

ben ihres Principals an und verließen darauf sogleich das

Conferenz - Zimmer . Das kurfürstliche Collegium setzte hier¬

auf zwar in Abwesenheit der Cölinischen Gesandten seine

Zusammenkünfte wegen Abfassung der Wahlcapitularivn

fort , schob aber doch die Wahl des Römischen Königs

auf und schickte eine eigne Gesandschaft an das Domkapitel,

mit dem Ersuchen , die Wahl eines neuen Erzbischofs zu

beschleunigen *) . Das Kapitel machte übrigens damals gar

keinen Versuch eigne Gesandte zu schicken **) . Der neuer¬

wählte Kurfürst traf hingegen noch am Abend vor dem

Wahltermin « in und wohnte der Wahl persönlich bey.

Seit dieser Zeit hat sich kein Fall dieser Art weiter ereignet.

Noch öfterer entsteht aber 2) Streit über die Führung

des Reichs - Direktoriums , wenn der Kurfürst von Mainz

stirbt . Das Domkapitel pflegt sodann sogleich den Ge¬

sandten nicht nur zur Führung der Stimme zu bevollmäch-

*) S . meines Vaters  Reichsgeschichte Bd . 17. S . n.
« . f. ^

Man behauptete zwar zumLhcil , daß das Capitel
den Grafen von Witgen stein  bevollmächtigt habe , allein
dies gründet sich blos auf eine Stelle in des rcb-r -irr -Script r« -

6erm . 1 . III . p . iQ 2 . woselbst von diesem Grafen gesagt wird,

daß er vorher gewesen wäre . Run glaubt man , er

müßte l-exscus des Domkapitels gewesen seyn , weil kein Kur¬

fürst von Cölln eristirt hätte . Allein im Anfang des Wahltags
lebte  der Kurfürst von Cblln noch und dieser Graf von Wit-

gcnstein war sein Gesandtcr,  es konnte also allerdings von

ihm gesagt werden : Mi «me» l -stzsmr kuerae.
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tigen , sondern verlangt auch , daß sein bevollmächtigter
Gesandter das Direktorium im Namen des -Kapitels fort¬

führen solle . Dieser Anmaßung wird hingegen widerspro¬
chen , weil das Direktorium ein blos persönliches Amt

sey , welches daher nicht auf das Kapitel übergehen könne.

Hierin sind die Stände so ziemlich eincrley Meynung , desto

größer ist aber der Streit , wer nunmehr das Direktorium

führen solle. Kursachsen  will sich dasselbe in diesem Fall
als E rzwarsch  all anmaßen . Es beruft sich deshalb dar¬

auf , daß es selbst bey Lebzeiten des Kurfürsten von Mainz

verschiedene Directorialrechte auszuüben habe , indem cs

die Ansage . verrichten lasse , Kurmainz , ja auch die übrigen
Stände , wenn der Kaiser gegenwärtig sey , zum Stim¬

men auffordere , bey Reichsdeputationen abwechslungsweise
mit Mainz , oder in dessen Abwesenheit ganz allein die

Umfrage verrichte u . s. w . Nun schließt Sachsen : Wem

schon bey Lebzeiten des Kurfürsten von Mainz

verschiedene Directorialgerechtsame zustehen,

dem müssen auch die übrigen zukommen , wenn

der Kurfürst gestorben  ist *) . Ausser Kursachsen

behauptet auch Kurtrier,  daß es in einem »solchen Fall

das Direktorium zu führen habe . Es gründet sein Recht

darauf , daß es i ) unmittelbar nach Mainz folge , und

das erste Votum habe . Dem Kurfürsten von Mainz stünde
als Ersten im Range  das Direktorium zu ; sey der

Kurfürst von Mainz gestorben , so sey der von Trier der

Erste und führe also in dieser Eigenschaft nunmehr das Di-

Ao . UFet äs äireccono comiciali tsäs w.ozumiria
vscgnLc AÜovs timili c» lu /trsbimsrLlcbsllo L . L . f . compstenrs
(t .ixss 174; . 4 .) §. iS.



7 >C . V . bes. Streitig ?, bey reichsst. Zusammenk. 627

rectorium . 2 ) Sri ) in der Kurverein von i ; ri . enthalte » ,

daß Knrtrier , wenn Mainz verhindert würde , das Kur-

collsgium berufen solle . Und z ) sei) im I . N . A . § . 12 ; ,

verordnet , daß die Revision gegen die kammergerichtlichm

Erkenntnisse , alsdann , wenn Mainz bey der Sache interes-

sirt sey , bey Kurtrier eingelegt werden sollte.

Endlich macht auch Kur - Cölln  Ansprüche auf das

NeichSLirecrorium . Es findet zwar an und für sich dis

Kurtrierischen Behauptungen sehr gegründet , weil es aber

mit Trier , sobald nicht blos vokirl würde , im Rang ab¬

wechselte , so wäre eS einen Tag um den andern der Erste
und müßte also mit Trier in der Führung des DirectorinmL

abwechseln , welches jedoch Trier nicht zugestehen will.

Ein jeder der Competenten hat also verschiedenes für

sich , was sich sehr wohl hören läßt , allein eben deswegen
wird der Streit so leicht nicht entschieden werden . Indes¬

sen wäre dies um so mehr zu wünschen , als der nemiiche
Streit entsteht , wenn der Kurmainzische Directorialge-

sandte gestorben , oder abwesend ist . Er veranlaßt öfters

sonderbare Austritte . Ein jeder der Prätendenten will Di-

rectorialhandlungen ausübcn , und keiner will dies dem an¬

dern zugestehen . Das giebt denn Anlaß zu Pro - und Re¬

protestationen , und das Ende ist , daß während der Zeit

nichts geschieht . Die Stände mischen sich übrigens in die¬

sen Streit nicht ; kommen sie während desselben zusammen,

so erklären sie , daß sie erschienen , weil heute die gewöhnli¬

che Conferenz scy . Zu einer wirklichen Berathschlagung

schreitet man indessen nicht.

Etwas ähnliche Streitigkeiten hat es auch wohl eh-
mals  im Fürsftnrath gegeben , wenn der Erzbischof von
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Salzburg gestorben , oder der Salzburgische Directorial-

gesandschasts - Posten erledigt war . Magdeburg  ver¬

langte alsdann in dessen Stelle zu treten , allein hier hat

sich das Domkapitel in den Besitz zu sehen und sich darin

zu erhalten gewußt *) .

Und eben so hat auch 4 ) im Fränkischen Kreis An¬

spach - Bayreuth dem Bambergischen Domkapitel wahrend

einer Sedisvacanz das Kreisdirectocium nicht zugestehen

wollen . Zn dem , zwischen dem Bischof und D 0 mkapi-

tel  zu Bamberg einer , und dem Markgrafen Georg Frie¬

drich andrer Seits im Z . 1559 . geschloffenen Vergleich heißt

es zwar: „Die Direktion - solle dem Stift  und je¬

derzeit regierendem Bischof zu Bamberg bleiben ; " indessen

entstanden doch darüber im Z . 1745 . , als das Domkapi¬

tel sich wahrend der Sedisvacanz bas Direktorium annahm,

neue Streitigkeiten , die zwar nachher bcygclegt wurden,

jedoch jetzt abermals zum Ausbruch kommen können.

*) Moser  von den Reichstagen Th . 1 . S . s ; i . f .
'

Ende des ersten Bandes.
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